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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr 1846. Ordentliche Wintersttzung. — Zweite Hälfte. (Nicht offiziell.) Nr. 44.

Kreisschreiben
an

die Mitglieder des Großen Rathes.

Herr Großrathl
Nachdem der Große Rath in feiner letzten Sitzung

beschlossen, die Fortsetzung der Session biö 14. Dezember nächst,
hin zu vertagen, so werden Sie hiermit eingeladen, sich an
jenem Tage des Morgens um 9 Uhr im Sitzungssaale einzu-
stnden.

Verzeichniß der Berathungsgegenstände :

I Gesetzesentwiirfe nnd Borträge.
Regierungsrath.

1) Vorträge über streitige Wahlen.
2) Entwurf eines Dekrets über Aushebung der Unterstatt-

halterstellen.
3) Projektdekret über die Aufhebung der Untergerichte.
4) Projektgesetz über die Organisation des Regierungsrathes

und der Direktionen.

ü. Direktionen.
Direktion des Innern.

5) Bericht und Antrag über den Wasserschaden vom Monat
August.

6) Bericht und Anträge in Betreff der Theurungsverhältnisse
und der außerordentlichen Unterstützungen.

7) Vortrag, betreffend die Wünsche des Gemeinderathes von
Rohrbachgraben gegenüber den dortigen Einsaßen.

Direktion der Justiz und Polizei.
8) Dekretsentwurf, betreffend die Reorganisation des Land¬

jägerkorps.
9) Vortrag, betreffend das Gesuch der Volksvereinssektion

von Aarwangen um Aufhebung des Freischaarengesetzes.
10) Vortrag, betreffend den Anzug über die Erbfähigkeit der

unehelichen Kinder.
11) Vorträge über mehrere Strafnachlaßgesuche.
12) Vorträge über Naturalisationsgesuche:

n. des Herrn Alex. Bucher aus Frankreich,
li. des Herrn Anton Dübois ebenfalls aus Frankreich.

Direktion der Finanzen.
13) Entwurf Staatsbudget für das Jahr 1847.
14) Projektgesetz über die Besoldung der untern Verwaltungs¬

und Gerichtsbeamten.
15) Vortrag über die Uebernahme des Staatsvermögens.
16) Vortrag über die Fürstbischöflich-Baselsche Schuldsache.

17) Vortrag über einen Anzug, betreffend den Verkauf der
Staatsdomainen.

18) Vortrag über eine Vorstellung der Kirchgemeinde Pieter-
len, betreffend die Rückerstattung von Bodenzinsloskaufsummen.

19) Vortrag, betreffend den Pfarrholzpensionsabtausch zu
Limpach.

Direktion der Erziehung.
20) Vortraq, betreffend die Penfionirung des Herrn Profes¬

sors Trechsel.
21) Vortrag, betreffend das Gesuch der Kirchgemeinde Fruti.

gen um Erlassung eineS Gesetzes über die Kirchensynode.

Direktion deS Militärs.
22) Dekretsentwurf über die Verpflichtung zu Annahme von

Offiziers- und Unteroffiziersstellen.
23) Vortrüge über Entlassungen und Beförderungen von

Stabsoffiziers.

Direktion der öffentlichen Bauten.
24) Vortrag über das Ansuchen der Gemeinde Walterswyl

um eine Beisteuer an eine neue Anlage der Waltrigen-
Ursenbachstraße.

25) Verschiedene Anträge, betreffend mehrere Straßenarbeiten,
welche diesen Winter hauptsächlich zur Beschäftigung von
Armen ausgeführt werden sollen.

0. Kommissionen.

Spezialkommission.
20) Vortrag über die Entschädigung der Mitglieder der Ver¬

fassungskommission.

B i t t s ch r i f t e n k o m m i s s i o n.

27) Vortrag über die Beschwerde des Herrn Gigon, betref¬
fend seine Streichung aus dem Offizierskorps.

ii Wahlen.
28) Der Gerichtspräsidenten von Nidau, Erkach und Biel.

In der ersten Sitzung werden Vorträge der Direktionen
der Justiz und Polizei, des Militärs und der öffentlichen Bauten
zur Berathung vorgelegt werden.

Bern, den 5. Dezember 1846.

Mit Hochachtung!

Der Präsident des Großen Rathes^
A. v. Tiklier.



Verzeichnis
der

Mitglieder des Großen Rathes auf 14. Dezember 1846.

Herr
Abplanalp, Melchior, Amtsverweser, zu Meiringen.
Aebersold, Friedrich, Handelsmann, zu Signau.
Affolter. Johann Rudolf, Amtsrichter, zu Riedtwyl.
Amstutz, Abraham, Notar, in Thun.
Amstutz, Christian, Amtsrichter, zu Gunten.
Amstutz, Abraham, Amtsnotar, in Bern.
Anderegg, Christoph, Unterstatthatter, in Kleindietwyl.
Batschelet, Bendicht, Gemeindspräsident, zu Hermringen.
Bäbier, Daniel, Wirth, zu Wattenwyl.
Ballif, Viktor, Notar, in Neuenstadt.
Balzli, Ulrich, Unterstatthalter, zu Jktigen.
Bandelier, Adolf, Fürsprecher, in Bern.
Belrichard, Ami Friedrich, Notar, zu Courtelary.
Beutler, Johann, Unterstatthalter, zu Heimenschwand.

Bitzius, Karl Friedrich, gew. Oderrichter, in Bern.
Blaser, Jakob, Unterstatthalter, zu Biglen.
Blösch, Eduard, Fürsprecher, in Durgdorf.
Boivin, Abraham, Notar, zu Münster.
Borter, Peter, Friedensrichter, zu Ringgenberg.
Büchler, Christian, zu Steffisburg
Büeche, Wild. Olivier, Wirth, zu Malleray.
Bühler, Johann, zu Heimendausen.
Büzberger, Johann, Fürsprecher, zu Langenthal.
Carlin, Eduard, Fürsprecher, zu Delsderg.
Carrel, Friedrich Ludwig, Wirth, zu Teß.
Christen, Jakob, Unterstatthalter, zu Rumendingen.
Cünier, Karl, Direktor der Nationalvorsichtskasse in Bern.
Dähltr, Jakob, gew. Regierungsrath, zu Oppligen.
Dähler, Johann, zu Steffisburg.
Dähler, Samuel, Amtsrichter, zu Seftigen.
Dietler, Johann, Major, in Aarberg.
Dünki, Ludwig, Schaffner zu Thsrberg
Ebersold, Gabriel, Unterstatthalter, in Bern.
Egger, Hektor, Architekt, zu Aarwangen.
Eggimann, Johann, Amtsrichter, zu Sumiswald.
von Erlach, Robert, zu Hindelbank.
Erter, Johann, zu Kirchlindach.
Feller, Johann, Friedensrichter, zu Noflen.
Feller, Christian, Amtsrichter, zu Uebeschi.

Fenninger, Joseph, in Laufen.
Fleury, Anton, Arzt, zu Mervelier.
Freudiger, Jakob, Notar, in Wiedlisbach.
Friedli, Friedrich, zu Wynigen.
Frotv, Joseph, Geometer, zu Miecourt.
Fueter, Friedrich, Eisennegotiant, in Bern.
Funk, Karl Eduard, Werkmeister, in Nidau.
Ganguillet, Alfred, Kommandant, in Bern.
Garnier, Joseph, Fürsprecher, zu Saignelegier.
Gautier, Julian Aimv, Amtsrichter, zu Courtelary.
Geiser, Friedrich, Oberstlieutenant, in Langenthal.
Geiser, Friedrich, Metzger, zu Langenthal.
Geiser, Daniel, Amtsrichter, zu Roggwyl.
Gerber, Christian, Unterstatthalter, zu Steffisburg.
Gerber, Christian, Unterweibel, zu Signau.
Gfeller, Christian, Unterstatthalter, zu Bümpliz.
Eirardin, Peter, Handelsmann, zu Pruntrut.
Glanzmann, Johann, Hauptmann, Wirth im Dürrenast.
Gouvernon, Karl, Notar, zu les BoiS.
Grimaitre, Heinrich Joseph, Meier, zu Damvant.
Groöjean, Franz Ludwig, Negotiant, in Viel.
Gygax, Jakob, Handelsmann, zu Bleienbach.
Habegger, Johann, Amtsrichter, zu Trub.
Haudenschild, Johann Ulrich, zu Niederbipp.
Hauert, Johann, Amtsrichter, zu Wengi.
Hebler, Rar>, Fürsprecher, in Bern.
Heilmann, Georg Friedrich, Vater, Rentier, in Biel.
Helg, Franz Xaver Jgnaz, Amtsschaffner, in Delsberg.

Herr
Helg, Jakob Joseph, Amtsrichter, in DelSberg.
Herren, Niklaus, Amtsrichter, zu Bärfischenhaus.
Herrmann, Johann, Amtönotar, zu Rohrbach.
Hirsbrunner, Johann, Amtsschaffner, zu Sumiswald.
Hofer, Michael, Unterstatthalter, zu HaSle bei Burgdorf.
Hoser, Johann, Amtsnotar, zu Dießdach bei Thun.
Hoser, Bendicht, Wirth im Sand.
Huber, Joseph, Thierarzt, zu Büren.
Hutzli, Samuel, Unterstatthalter, zu Zweisimmen.
Jenzer, Johann Ulrich, Müller, zu Melchnau.
Jndermühle, Christian, Amtsnotar, zu Amsoldingen.
Jngold, Felix, Fürsprecher, in Burgdorf.
Zoost, N'klauS Friedrich, Wirth, zu Langnau.
Jseli, Jakob, Gerichtssäß, zu Rüxau.
Jseli, Jakob, Hauptmann. zu Fraubrunnen.
Zuillard, Abraham, zu Untertramlingen.
Kanziger, Johann, zu Koppigen.
Karlen, Johann, Hauptmann, in der Müdlematt.
Karlen, Johann Jakob, Dragonerlieutenant, zu Diemtigen.
Känel, Samuel, Amtsrichter, zu Bargen.
von Känel, Anton, RechtSagent, zu Kanderbrügg.
Käser, Samuel, Gerichtssäß, zu Robrbach.
Kehrli, Jakob, Unterstatthalter, zu Utzenstorf.
Kehrli, Jakob, Fürsprecher, zu Utzenstorf.
Keller, NiklauS, Unterstatthalter, zu Schloßwyl.
Kernen, Jakob, Fürsprecher, in Bern.
Kernen, Johann, Amtsrichter, zu Reutigen.
Kilcher, Simon, zu Boncourt.
Kohli, Johann, zu Guggisberg.
Kohli, Ulrich, Amtsschaffner, zu Guggisberg.
Kötschet, Fidel, Notar, in DelSberg.
Krebs, Jakob, Wirth, in Twann.
Krebs, Bendicht, Amtsnotar, zu Guggisberg.
Krebs, Rudolf, zu Rüggisberg.
Kröpf, Jakob, Gerichtssäß, zu Schwarzenegg.
Kummer, Johann, Baumeister, zu Aarwangen.
Kurz, Albrecht, Oberst, in Bern.
Küng, Christian, Unterstatthalter, zu Hunziken.
Küng Peter, zu Häutligen.
Küng, Jodann, Wirth, zu Lyß.
Lauener, Johann, Unterstatthalter, zu Lauterbrunnen.
Lauterburg, Karl Albrecht, Major, in Bern.
Lehmann, Joh., Sohn, Oeler, zu Lcuzigen.
Lehmann, Johannes, zu Rüdtligen.
Lehmann, Johann Ulrich, Hauptmann, zu Lotzwyl.
Leist, Johann Jakob, Handelsmann, zu Oberbipp.
Lenz, Niklaus, Unterrichter, zu Biglen.
Locher, Christian, Amtsrichter, zu Uttigen.
Lohner, Albert, Negotiant, m Thun.
Lüthi, Ulrich, Unterstatthalter, zu Signau.
Marchand, Franz Xaver, Amtsrichter, zu Pleigne.
Marquis, Alexander, Amtsrichter, zu VlllarS.
Marti, David, Arzt, zu Langenthal.
Marti, Bendicht, zu Kolchosen bei Schlipsen.
Marti. Peter, Müller, zu Brüttelen.
Mattdys, Andreas, Fürsprecher, in Bern.
Maurer, Jakob, Unterstatthalter, zu Bremgarten.
Messcrli, Christian, Amtsrichter, zu Rümligen.
Messerli, Christian, Amtsnotar, zu Tromwyl.
Methee, Joh. Bapt., Notar, in Pruntrut.
Migy, Xaver, Fürsprecher, zu St. Ur„tz.
Moreau, Karl, Fürsprecher, zu DelSberg.
Moser, Gottlieb, Negotiant, zu Herzogenbuchsee.
Mösching, Emanuel, Notar, zu Saanen.
Müller, Johann, Dr. Aleü., zu Weißenburg.
Müller, Jakob, Hauptmann, zu Sumiswald.
Neuhaus, Karl, Fürsprecher, in Erlach.
Niggeler, Niklaus, Fürsprecher, in Bern, Vizepräsident des

Großen Rathes.
Nydegger, Johann, Gemeindspräsident, zu Schwarzendurg.
Otth, Jakob, Amtsrichter, zu Stuben bei Meiringen.
Pequignot, Xaver, gewes. Landammann, in Bern.
Pequignot, Konstant Joseph, Meier und Notar, zu Noirmont.



Herr
Probst, Johann, Handelsmann, zu Langnau.
Probst, Samuel, Amtsrichter, zu Ins.
Prüdon, AmbrosiuS, Meier, zu Alle.
Ramseier, Niklaus, gew. Obmann, zu Höchstetten.
Reichenbach, Niklaus, Amtsrichter, zu Lauenen.
Renard, Karl, Ingenieur, in Pruntrut.
Rentsch, Christian, im Haselhos bei Laupen.
Rieder, Peter, Unterstattbalter, zu Adelboden.
Rieder, Johann, Lieutenant, zu Lenk.
Riesen, Bendicht, Gemeindspräsident, zu Oberbalm.
Ritschard, Johann, AmtSverweser, zu Aarmühle.
Ritschard, Jakob, Amtsgerichtsweibel, in Thun.
Rolli, Niklaus, Unterstatthalter, auf dem Belpderg.
Rössel, Ludwig, Negotiant, in Viel.
Roth, Johann, Müller, zu Niederönz.
Rothacher, Rudolf, Wirth, zu Köniz.
Rvthlisberger, Matthias, Wirth, zu Lauperswyl.
Rötdlisberger, Johann Ulrich, zu Münsingen.
Röthlisberger, Jsak, Amtsrichter, zu Walkringen.
Rubin, Friedrich, Wirth, in Unterseen.
Ruof, Jakob, zu Meiringen.
Ruprecht, Jakob, Rechtsagent, in Bern.
Rüedi, Johann, Amtsnotar, zu Bätterkinden.
Rüfenacht, Alexander, Apotheker, in Thun.
Sahli, Johann, zu Ortschwabm.
Sahli, Johann, zu Murzelen.
Salzmann, Friedrich, AmtSnotar, zu Signau.
Schaad, Rudolf, zu Schwarzdäusern.
Schaffte?, Samuel, Prokurator, zu Münster.
Schärz, Jod. Ludwig, zu St. Immer.
Scherz, Jakob, Fürsprecher in Bern.
Scheidegger, Andreas, Arzt, in Huttwyl.
Scheidegger, Christian, zu Waltrigen.
Scheidegger, Samuel, zu Niederhuttwyl.
Schild, Peter, Gerichrssäß, zu Brienz.
Schläppi, Heinrich, Amtsrichter, zu WilderSwyl.
Schmöker, Johann, zu St. Beatenberq.
Schmuz, Johann, Amtsrichter, zu Vechigen.
Schneederger, Johann, Sohn, Wirth, im Schweikhof bei Su-

miswald.
Schneederger, Johann, Notar, zu Herzogenbuchsee.
Schneider, Peter Abraham, Hauptmann, zu Frutigen.
Schsler, Ludwig, Sohn, in Laufen.
Schüpbach, Niklaus, Amtsrichter, zu Biglen.
Schüpbach, Johann, Negotiant, zu Höchstetten.
Schüpbach. Christian, Amtsrichter, zu Rahnflüh.
Schürch, Jakob, Müller, zu Madretsch.
Schütz, Friedrich, Lehrer, zu Sumiswald.
Giegentdaler, Peter, Gemeindschreiber zu Schangnau.
Sigri, Jakob Samuel, Amtsschaffner, in Erlach.
Gtämpfl», Bendicht, Friedensrichter, zu Jttigen.
Stämpfl', Jakob, Amtsrichter, zu Schwanden.
von Steiger, Franz Georg, gewes. Major zu Riggisberg.
Steiner, Christian, Amtsrichter, zu Lauterbrunnen.
Stettler, Eduard, Fürsprecher, in Bern-
Streit, Hieronymus, Wirth, zu Zimmerwald.
Streit, Bendicht, Gemeindsprästdent, zu Köniz.
Streit, Johann, Amtsrichter, zu Liebewyl.
Studer, Johann, Amtsrichter, zu Brislach.
Sury, Eduard, Fürsprecher, in Burgdorf.
von Tavel, Albrecht, gewes. Forstmeister, in Bern.
Tiöche, Aimsi, Arzt, zu Reconvilier.
Thonen, Johann, Unterstatthalter, zu Frutigen.
von Tillier, Anton, Großrathspräsident, in Bern.
Tscharner, Rudolf, Fürsprecher, im Rothhaus.
Vallat, Johann Jakob, zu Büre.
Vvron, Cölestin, Uhrenmacher, zu St. Immer.
Waber, Christian, Amtsrichter, zu Kiesen.
Walther, Johann, Amtsrichter, zu Wiggiswyl.
Wälti, David, Negotiant, zu Lauperswyl.
Weingart, August, Buchdrucker, in Bern.
Wenger, Gottlied, Fürsprecher, in Bern.
Wiedmer, Johann, Amtsrichter, zu Heimiswyl.

Herr
Wiedmer, Peter, zu Grünen bei Sumiswald.
Wirth. Johann, Friedensrichter, zu Eriswyl.
Zahler, Johann, Unterstatthalter, zu St. Stephan.
Zaugg, Johann, Hauptmann, Wirth bei'r Neubrück.
Zbinden, Johann, Hauptmann, in Bern.
Zeller, Andreas, zu Blankenburg.
Zingg, Stephan, AmtSverweser, zu Dießbach bei Büren.
Zumwald, Jakob, Amtsrichter, zu Erlenbach.
Zwablen, Johann Jakob, Amtsrichter, zu Jnnerdorf.
Zybach, Heinrich, Rechtöagent, zu Meiringen.

Erste Sitzung.

Montag den 14. Dezember 1846.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufrufe stnd abwesend mit Entschuldigung :

die Herren Bähler, Beutler, Bühler, Büzberger, Dähler zu
Seftigen, Feller zu Uebeschi, Garnier, Helg Amtschaffner, beide
Kohli, Lohner, Migy Fürsprecher, Nidegger, Sigri und Tièche;
ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold zu Signau, Büeche,
Carrel, Christen, Cünier, Fenninger, Friedli, Gerber zu
Steffisburg, Grimaitre, Hirsbrunner, Hofer zu Dießbach, Jenzer,
Kilcher, Lüthi, Marti Arzt, Müller vr., Neuhaus, Probst zu
Ins, Rentsch, beide Rieder, Ritschard zu Aarmühle, Ruprecht,
Salzmann, Scheidegger Arzt, Scholer, Schüpbach zu Biglen,
Schütz, Studer, Walther, Wirth und Zwahlen.

Der Herr Präsident eröffnet nunmehr die Sitzung mist
folgender Anrede:

„Meine Herren! Wäre nicht seit unserm letzten Beisammenfein
ein großes Ereigniß eingetreten, welches auch für unS die aller-
ernsteste Bedeutung hat, und wären nicht über Ihren Präsidenten
in seiner amtlichen Eigenschaft zwei irrige Gerüchte verbreitet wor-
den, so hätte derselbe die angezeigte Tagesordnung begonnen, ohne
Ihre kostbare Zeit auf irgend welche Weise in Anspruch zu
nehmen. Allein jenes Ereigniß scheint uns so ernste Pflichten auszu-
legen, daß ich nicht umhin konnte, desselben, wenn auch nur mit
kurzen Worten, zu erwähnen. ES ist dieses nämlich, wie Sie eS

wohl vermuthen werden, die bekannte Einverleibung deS
Freistaates Krakau in die österreichische Morarchie. Diese Verband-
lung hat in Europa beinahe eben so viel Aufsehen als einst die
Theilung des alten Königreichs Polen selbst gemacht, und wahrlich
Niemand wird sich wundern, wenn auch in der Eidgenossenschaft,

wenn auch unter uns ein ängstlich schmerzliches Gefühl
über den Untergang des letzten frei gebliebenen Theils eines
alten HeldenvolkeS Anklang findet, welches einst eine ruhmvolle
Vormauer der christlichen Kultur gegen die siegreichen
Fortschritte des Halbmondes gebildet hatte und hinter keinem seiner
glücklicheren Brüder an Tapferkeit zurückgeblieben war. Kaum
möchte es jedoch für den Vorstand der obersten Landesbehörde
eines kleinen Freistaates schicklich sein, über ein solches Ereigniß

in amtlicher Stellung ein Urtheil auSzusprechen; wohl aber
mag demselben die Pflicht gebieten, — wenn ein so inhaltschwerer
Vorganz, wenn so manche Zeichen der Zeit auch aus eine für
uns verdüsterte Lage deuten, wenn die drückende Noth der
ärmeren Theile unseres Volkes und der auch auf uns rückwirkende

in ganz Europa fühlbare Geldmangel uns den Augenblick
überhaupt als einen ernsten erscheinen lassen, — die Mitglieder
dieser obersten Landesbehörde auf ihre wichtigen Pflichten in so

schwierigen Zeiten aufmerksam zu machen. Und in der That,
meine Herren, wer möchte sich nicht überzeugen, daß unsere
Pflicht um so ernster, um so heiliger wird, jeder kleinlichen
Rücksicht, jeder kleinlichen Leidenschaft zu entsagen, um mft



ganzem Gemüth und ganzer Seele für das wahrhaste Wohl
des Volkes zu wirken, das uns sein Schicksal anvertraut hat?
Wahrlich mehr als genug ist unter uns seit Jahren dem
kleinlichen Grolle, der gegenseitigen Verlästerung und Verketzerung
und der Engherzigkeit, allen jenen traurigen Zeichen des Verfalls

eines Volkes, gehuldigt worden. Möge doch die Erinnerung

an die Blüthenzeit unseres Volkes uns die Kraft
einhauchen, mehr noch als einen auswärtigen Feind, die gesähr-
lichsten unserer Gegner, unsere eigenen Schwächen, Vorurtheile
und Verblendungen zu bekämpfen. Möchten wir am Grabe
des gesunkenen Brudervolks, gewarnt durch dessen Schicksale
und traurigen Ausgang, uns selbst zuschwören, daö eigene
Volk, ungeachtet der drohenden Anzeichen, durch neue Tugenden

und durch eine der groß n Tage der Eidgenossenschaft würdige
Bruderliebe wieder emporzuheben. Wehe dem, welcher Meinung,
welchem Landestheile er auch angehöre, der den hehren Zweck
durch gehässigen Hader stört. —

Von jenen zwei, über den dermaligen Präsidenten des Großen
RatheS ausgesprochenen Gerüchten ist das erste ein von mehreren
öffentlichen Blättern mir ertheiltes Lob, als ob ich auf meine
Entschädigung zu Gunsten der Armen verzichtet hätte. Ich verdiene dieses
Lob nicht, weil ich keine solche Verzichtleistung gethan habe, nicht
daß ich nicht eben so gut als irgend Jemand in unserem Lande
von der Pflicht der Vcrmöglichen durchdrungen wäre, ihre
armen Mitbürger in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Allein
diese Form der Unterstützung würde mir, — die Begriffe über
Schicklichkeit sind zwar verschieden, — in meinen persönlichen
Verhältnissen als höchst unschicklich vorgekommen sein. Ernsterer
und wichtigerer Natur ist jedoch das zweite Gerücht, welches,
ursprünglich von der katholischen Staatszeitung zur Erbauung
ihres Volkes verbreitet, in alle öffentlichen Blätter übergegangen
ist. Es sollte nämlich der Präsident des bernischen Großen
Raths nach den Ereignissen von Genf in Paris eine Audienz
vom Minister der auswärtigen Angelegenheiten begehrt und die

Hülfe Frankreichs zu Gunsten der radikalen Stände angesprochen
haben, eine Sendung, welche gänzlich mißlungen seie und dem
damit Beauftragten noch ziemlich strenge Worte von Seite des

Ministers zugezogen haben sollte. Ich habe in meiner
amtlichen Stellung den öffentlichen Blättern nicht antworten zu
sollen geglaubt, wohl aber bin ich Ihnen, meine Herren,
Rechenschaft von demjenigen schuldig, was ihr Präsident in
amtlicher Stellung vornimmt. An allem Demjenigen, was
die katholische Staatszeitung behauptet hat, und was von ihr
,n andere öffentliche Blätter übergegangen, ist kein wahres
Wort. Der dermalige Vorstand des bernischen Großen Raths
hat weder eine radikale noch irgend eine andere Sendung in
Paris erfüllt, noch eine solche von irgend Jemand erhalten.
Was zu diesem abenteuerlichen Gerüchte Anlaß gegeben haben

mag, ist Folgendes: Wie ich Ihnen bereits bei meinem
Wiedereintreffen in Bern mitzutheilen die Ehre hatte, ließ ich mich
durch die Erwartung, daß der Große Rath erst Mitte Novembers
wieder zusammentreten würde, verleiten, Etwas weiter zu reisen,
als ich Anfangs beabsichtigt, und so kam ich von Stadt zu Stadt
auf der Eisenbahn bis in Paris an. Unter den im öffentlichen
Leben und in der Wiss-nschaft ausgezeichneten Männern, mit denen
mich meine Privakverhältnisse in der französischen Hauptstadt in
Berührung brachten, war auch der dermalige Minister der
auswärtigen Angelegenheiten, Herr Guizot, ganz gewiß einer
der merkwürdigsten unter den Zeitgenossen. Eine ziemlich lange
Privatunterredung mit ihm veranlaßte das Gerücht von einer
amtlichen Audienz. Den Inhalt dieser Privatunterredung habe
ich so wenig das Recht zu veröffentlichen, als den Inhalt einer
Privatunterredung mit irgend einem von Ihnen, meine Herren.
Aber so viel glaube ich ohne Unbescheidenheit mittheilen zu
können, daß der Minister mich von der Ausrichtigkeit seiner
wohlwollenden Gesinnungen für die Schweiz und ihre
Unabhängigkeit überzeugte, allein nicht ohne Bekümmerniß für ihre
Zukunft schien. Ich nahm nickt ohne Rührung für das sowohl
meinem Vaterlande als mir selbst bezeugte Wohlwollen von ihm
Abschied. — So viel von dieser Angelegenheit, der man viel zu
viel Wichtigkeit beigemessen hat, und nun laßt unS ohne
Weiteres zu unsern Geschäften übergehen."

Folgende Vorstellungen werden als seit der letzten Ses.
sion eingelangt angezeigt:
I) der Gemeinderäthe der Gemeinden des Amtsbezirks Fruti-

gen, um beförderliche Ausführung der Straßenkorrektion
zwischen Spiezwyler und Mühlenen;

Z) der Kirchgemeinde Frutigen, um beförderliche Erlassung
des Gesetzes über die Organisation der Kirchensynoden
u. s. w.;

3) der Gemeinde Wyßachengraben, um Trennung von Eris-
wyl als politische Gemeinde;

4) eine Beschwerde von 109 Bürgern aus dem Amtsbezirke
Laupen, betreffend die Wahl des Herrn Ruprecht in den

Großen Rath.

Eine große Anzahl zum ersten Mal anwesender Mitglieder
des Großen Rathes leisten als solche den Eid.

Verlesen und an den Regierungsrath überwiesen werden :

1) ein Entlassungsgesuch des zum Gerichtspräsidenten
von Obersimmenthal ernannten Herrn I. M oser von
Koppigen;

2) ein Gesuch des zum Major ernannten Herrn Hauptmanns
Hirsbrunner, um Versetzung in die Reserve ;

3) eine Zuschrift des Herrn Oberrichters Marti, worin der.
selbe die Nichtannahme der auf ihn gefallenen Wahl zum
Großrichter erklärt.

Tagesordnung.
Vorträge des Regierung sraths über streitige Wahlen.
l) Wadlverhandlungen des Wahlkreises Brienz vom 29.

November 1840.

Der Vortrag lautet:

„Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Die Wahlversammlung des Kreises Brienz war auf den
29 November 1846 amtlich zusammenderusen worden, zu Vor-
nähme der Wahl eines Mitgliedes des Großen Rathes an die
Stelle des zum Amtsgerichtspräsidenten erwählten Herrn Heinrich

Gusset. Da die Wadlverhandlungen durch unerlaubte,
offenbar aus Parteireibungen entsprungene Störungen in ihrem
regelmäßigen Verlaufe unterbrochen worden sind, so ist der
Sachverhalt in seinen verschiedenen Abschnitten etwas näher zu
betrachten

1) Eröffnung der Verhandlungen.
Unterstattbalter Schild eröffnete die Verbandlungen unter

Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften. Von einer Seite
wird bloß gerügt, daß gegen das ausgesprochene Verlangen die
Ablesung der Stimmregister verweigert wurde.

2) Wahl des Vüreau.
Zum Präsidenten der Wahlversammlung wurde gewählt:

Gemeindspräsident Schild zu Brienzwyler, zu Sekretärs : Notar
Ruof, Weibel Schild, Großrath Peter Schild und Schulledrer
von Bergen, zu Oberried, und zu Stimmenzählern: Gericht-
säß Urfer, Statthalter Schild, Schiffmann Schild und Kaspar
Fuchs. Diese Thatsache ist ebenfalls unbestritten, sogar von
beiden Seiten anerkannt.

3) Wahl eines Mitgliedes in den Großen Rath.
Es wurden Stimmzeddel ausgetheilt 001. Eingelangt

waren 584, die absolute Mehrheit betrug also 293. Die Mehrzahl

der Stimmen vertheilte sich auf Herrn Gerichtspräsidenten
Moser voa Jnterlaken und Herrn Peter Bodmer von Hofstet-
ten. Von der einen Seite wird die Zahl der Stimmen für
Herrn Moser angegeben auf 280 und für Herrn Bodmer auf
236. Beide Parteien sind darüber einverstanden, daß keiner
der Kandidaten eine Mehrheit aus sich vereinigte. Der ruhige
Gang der Wahloperation ward indeß auf eine ungebührliche
Weise gestört. Wiederholte Ermahnungen des Präsidenten



blieben unbeachtet. Bedeutende Massen drängten sich auf das
Büreau zu, so daß der Präsident die Handhabung der Ordnung
nicht länger in seiner Gewalt hatte. Er sah sich genöthigt, die

Versammlung aufzuheben und sich mit dem Büreau zurück zu
ziehen. Diese Unordnungen, deren Schuld nach dem durch das

Regierungsstatthalteramt eingesandten Berichte des BüreauS,
der Partei des Herrn Bodmer zur Last fallen soll, hätte die
Furcht veranlaßt, die Wahl werde zu Gunsten des Herrn Moser
ausfallen. Als Ruhestörer hätten sich besonders ausgezeichnet:
Kaspar Flück, Pintenwirth, Gemeindrath Schild, Gigrist, welche
zwei sich sogar auf den Tausstein gestellt, ferner Peter Eggler,
Saager, Melchior Stähli und Maurermeister Trauffer.

Die Partei Bodmer anerkennt ebenfalls die Thatsache
stattgehabter Unordnungen, die Aushebung der Verhandlungen und
die Entfernung des Bureaus. Sie bezeichnet aber diese

Unordnungen blos alS „unbedeutende Aufgeregtheit", ohne der
einen oder andern Partei die Schuld beizumessen, oder bestimmte
Personen als Schuldige anzugeben.

4) Letzter Auftritt.
Um halb drei Uhr Abends wurden die Wahlverhandlungen

aufs neue eröffnet, unter dem Vorsitze des neuerwählten Herrn
Gerichtspräsidenten Heinrich Gusset. Er schickte zwei Männer
an den Herrn Wahlversammlungspräsidenten Schild ab, ließ
ihm die Stimmzeddel und übrige Schriften abfordern, sofern
er die Wahlverhandlungen nicht fortsetzen wolle. Herr Schild
entsprach nicht. Nun ließ Herr Gusset Stimmzeddel verfertigen
aus gewöbnlichem Papier und die Anwesenden schritten sofort
zu den Wahlverhandlungen. Einmüthig wurden zuerst gewählt,
zum Präsidenten der Versammlung: Herr Gusset, zu Sekretärs:
die Herren Schullehrer Binggeli und Abplanalp, und zu Stim-
menzählern: Herr Altgroßrath Gusset, Johann Flück, Peter
Eggler und Peter Michel. Hierauf ermähnte der Präsident
der Versammlung diejenigen zum Austritte, welche die gesetz

lichen Eigenschaften nicht besäßen, und las die 3 und 4 der
Staatsverfassung ab. Er ließ die Kirchthüre schließen und frug
an, ob Jemand das Ablesen der Stimmregister verlause. Das
Nichtablesen sei indeß einhellig beschlossen worden. Nich dem
wurden laut Bericht 368 Stimmzeddel ausgetheilt, wovon 364
wieder einlangten. Herr Bodmer vereinigte gleich im ersten
Mahlgange 297 Stimmen aus sich und wurde als erwähltes
Großrathsmitglied ausgerufen.

Ueber die Verhandlungen, wovon oben Z.ffer l, 2 und 3
die Rede ist, wurde ein Protokoll verfertigt, das von dem Ge-
sammtpersonal des BüreauS unterzeichnet, mit einem
Begleitschreiben unterm 3(1. November 1846 durch das Regierungs-
statthaiteramt Jnterlaken an den Negierungsratd gelangt ist.
Am 1. Dezember dann folgte daS Protokoll über die letzte
Verhandlung nach. Zu den Protokollen bediente man sich

gewöhnlichen Schreibpapiers. Einige Tage später, innerhalb der
achttägigen Frist wurde dem Präsidium deS Regierungsratdeö
eine Eingabe überreicht, in welcher auf Untersuchung und Aus-
mittlung des Stimmenergebnisses und Anerkennung der Wahl
zu Gunsten des Herrn Gerichtspräsidenten Moser angetragen
wird. Falls dann diesem Begehren nicht entsprochen würde,
stellen die Unterzeichner das Gesuch, daß die Wahlversammlung
des Wahlkreises aus einen bestimmten Tag aufs Neue zusammenberufen

werde.
Auf diesen Thatbestand gestützt wird beantragt:

1) Die Wahlverhandlungen unter dem Vorsitze des Herrn
Wahlversammlungspräsidenten Schild seien zu kassiren,
weil die Versammlung vor Beendigung des Wablgeschästs
aufgehoben wurde, und der Präsident mit den übrigen bei
dem Büreau angestellten Personen sich aus der Versammlung

zurückzog.
2) Die Verhandlungen unter dem Vorsitze des Herrn Eusset

seien ebenfalls zu kassiren, weil sie keine Fortsetzung der
ersten Wahlverbandlungen sind, und die dießfallsige
Versammlung nicht auf die im Gesetze vorgeschriebene Weise
zusammengetreten und eröffnet worden ist. (§§. 5 und 6
veS Gesetzes vom 14. Juli 1846) mithin die Versammlung
auch nicht auf gültige Weise verhandeln konnte.

Bern, den 12. Dezember 1846.
Namens des Regierungsrathes:"

(Folgen die Unterschriften.)

Funk, Regierungspräsident, als Berichterstatter, hat dem
Vortrage vorläufig nichts beizufügen.

Durch's Handmehr genehmigt.

2) Wahlverhandlungen des Wahlkreises Wim m is.
Der Vortrag lautet:

„Herr Präsident!
Herren Großrätbe!

Dem Regierungsstattdaltev von Niedersimmentbal ward
durch Landjäger Stucki zu Spiez die mündliche Anzeige gemacht,
daß nach der am 29. November letztbin zu Wimmis stattgehabten

Großratdswahl in medrern Wirthschaften und namentlich
in der Wirthschaft auf der Schonegg auf Kosten des
neuerwählten Herrn Großratds Mützenberg tüchtig getrunken worden
sei. Es sollen auch Versprechungen der Wahl vorausgegangen,
und dieselben auf diese Weise erfüllt worden sein. Der
Regierungsstatthalter schritt auf diese Anzeige amtlich ein durch An-
bebung einer Voruntersuchung, um auözumitteln, ob Wahl-
bkstechung stattgefunden habe, und zu diesem Zwecke bestimmte
Indizien herzustellen. Bereits sind mehrere Personen
einvernommen worden. Aus ihren Aussagen geht vervor, das Theil-
nebmer an der Wahlversammlung auf Rechnung des Herrn
Mützenberg m,t Wein, Brod und Käse bewirthet wurden, und
daß dazu Einladungen stattfanden. Auf diese Weise wurden
circa 350 Maß Wein ausgeschenkt. Ein Angestellter des Herrn
Mützenberg dat sogar eingestanden, daß er sich für seinen Herrn
vor dcr Wahl bei den Wählern verwendet und ihnen deutlich
zu erkennen gegeben habe. Herr Mützenberg werde sie bewirthen,

wenn die Wadl zu seinen Gunsten aussallen würde.
Die Akte-, der im Gmge befindlichen Untersuchung schickte

der Regierungsstattbalter an den Justiz- und Polizeidirektor
und verlangte We-sung. Diese Weisung ward ertheilt, wonach
die Voruntersuchung vervollständigt und dann daS Geschäft
dem Richter überwiesen werden soll.

His nun dieser Fall wegen angeblicher Wahlbestechung
erledigt und übe? die Gültigkeit der Wadl entschieden sein wird,
trägt der Regierunasratb bei dem Großen Rathe darauf an, daß
Herr Mützenberg einstweilen nicht beeidigt und zu den Ver-
Handlungen der obersten Landesbehörde nicht einberufen werden
möchte.

Bern, den II. Dezember 1846.

Mit Hochschätzung!
Namens des Regierungsrathes:"

(Folgen die Unterschriften.)

Herr Präidsent bemerkt, er habe bis jetzt von dieser
Sache keine Kenntniß gehabt und daher, da die Einberufung
dkr Mitglieder des Großen -Rathes Sache des Präsidiums sei
den Herrn Mützenberg zu der gegenwärtigen Sitzung einberufen'
derselbe sei aber nicht anwesend. '

Herr Regierungspräsident erwiedert, der Regie-
rungsrath selbst habe die Akten der Voruntersuchung erst letzten
Donnstag oder Freitag erkalten, so daß eine frühere Mittheilung
an dos Präsidium des Großen Rathes nicht möglich gewesen
sei. Bezüglich auf die Sache selbst bemerkt der Herr
Berichterstatter, der Antrag des Regierungsrathes sei den Ehren des
Herrn Mützenberg weiter durchaus nicht nachtheilig, jeder
Staatsbürger könm in den Fall kommen, sich eine solche
Untersuchung gefallen lassen zu müssen.

Dem Antrage wird ohne Bemerkung durch's Handmehr
beigepflichtet.

Vortrag der Direktion der Justiz und Polizei betref.
send das Gesuch des F C. Scherrer, Steinhauers von Laufen
welcher nebst seinem Druder Joseph durch Urtheil des Appel'
lationsgerichtes vom 26. Februar 1829 wegen Mißhandlung
seines Vaters zu einer 2 -/zjähriqen Zuchthausstrafe verurtheilt
worden ist und nunmehr um Rehabilitation nachsucht



damit er einerseits seine politischen Rechte wieder erhalte und

anderseits auch seinen Beruf mit mehr Erfolg betreiben könne.

Ter Antrag geht auf Entsprechung.

Iaggi, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichher-

statter, hat vorläufig nichts beizufügen.

Kurz. Es heißt im Vortrage, die Zuchthausstrafe ziehe

im alten Kantonstheile den Verlust der Ehrensähigkeit nicht nach

sich. DaS ist ein offenbar..- Irrthum. Wenn die Zuchthausstrafe

peinlich ausgesprochen w'rd, so ist sie, wie die Ketten-
strafe, ehrenunsähig machend. Es ist darüber eine ausdrückliche

Bestimmung im helvetischen Strafcodex enthalten, und das

Obergericht ist beständig von dieser nämlichen Ansicht
ausgegangen. Indxssen will ich im vorliegenden Falle zum Artrage
stimmen.

Herr Berichterstatter. Herr Professor Schnell hat
sich immer dahin ausgesprochen, daß nach unsern Gesetzen im
alten Kantone nur die Schellenwerkstrafe den Verlust der
Ehrenfähigkeit zur Folge habe, nicht aber die Zuchthausstrafe, welche
bloß eine Einstellung der bürgerlichen Edrensähigkeit nach sich

ziehe. Ich weiß aber wohl, daß die Ansichten darüber verschie-
den sind, und daß diese Frage eine Controverse ist zwischen den

Juristen. Ich will jetzt nicht weiter darauf eintreten, aber in
keiner Wahlversammlung würde Einer vom Stimmrechte
ausgeschlossen werden, wenn er bloß zur Zuchthausstrafe verurtheilt
worden ist.

Der Antrag wird durchs Handmehr genehmigt. >

Verschiedene Vorträge der Direktion der Justiz und

Polizei empfehlen nachstehende Naturalisationsgesuche:
I) DeS Herrn A. DüboiS, gebürtig von Branges in

Frankreich, welchem das Bürgerrecht der Gemeinde Mont-
Tramelan zugesichert ist.

Dem Gesuche wird mit 107 gegen 38 Stimmen ent-
sprachen.

2) Des Herrn G. Müller, von Ebingen in Würtem-
berg, welchem das Bürgerrecht der Gemeinde Tüscherz und
Allsermee zugesichert ist.

Auch diesem Gesuche wird sofort mit 100 gegen 39 Stim-
men entsprochen.

3) Des Herrn B. Müh le bach, von Malters, Kantons
Luzern, als Arzt wohnhast in Aarwangen, welchem das Bürger-
recht der Gemeinde Löwenburg zugesichert ist.

v. Erlach. Ueber die Person des Petenten erlaube ich
mir. kein Wort, wohl aber über die Garantie, welche die Ge-
meinde Löwenburg darbietet, und ich bin so frei, darauf hinzu,
weisen, daß der frühere Regierungsrath gefunden bat, diese
Gemeinde, welche bloß aus einigen Höfen besteht, biete so
wenige Garantie dar, daß er ausdrücklich beschlossen hat, es sollen
fernerhin keine Aufnahmen mehr in das dortige Bürgerrecht
stattfinden. Das ganze Vermögen dieser Gemeinde besteht aus
den Einzugsgeldern, welche meine Vorbesitzer und ich und noch
ein Anderer für den Ankauf von Gütern bezahlt haben. Ich
bin nicht Burger daselbst, ungeachtet ich der größte Grund-
besitzer im Bezirke bin, und es mir daher frei gestanden wäre,
Burger zu werden; allein ich habe gefunden, ich habe dieses
Bürgerrecht nicht nöthig. Es findet sich dort eine arme Mutter
mit ihrem unehelichen Sohne; da nun keinerlei Gemeindsgut
vorhanden ist, so bleibt kein anderes Mittel übrig, als diese
beiden Personen in der Kehre zu halten; die Besitzer der dortigen
Höfe, Burger oder Nichtburger, müssen der Reibe nach diese
Personen übernehmen. Nun frage ich, ob eine solche Gemeinde
Garantie darbietet'. Ich will Niemandem wünschen, Burger
von Löwenburg zu sein und dgnn arm zu werden. Wenn je
eine Gemeinde im Kantone keine Garantie gibt, so ist eS

diese da.

Egg er. Ich hingegen muß das Gesuch deS Mühlebach
unterstützen. Derselbe wurde s. Z. aus dem Kanton Luzern als
Arzt nach Aarwangen berufen, wo man recht wohl mit ihm
zufrieden ist; er ist auf dem Punkte, sich mit einer Bernerbür-
gerin aus der Nachbarschaft von Aarwangen zu verheirathen,
und seine Braut steht in finanzieller Beziehung nicht übel. Die
hohe Regierung von Luzern gibt ihm aber die nöthigen Papiere
nicht heraus, und er wird dort aus politischen Gründen
verfolgt. Die Verhältnisse der Gemeinde Löwenburg kann ich zwar
nicht beurtheilen, aber ich bin versichert, daß Herr Müdlebach
niemals in den Fall kommen wird, dieser Gemeinde zur Last zu
fallen.

Wein g art. Im Bisthum kann es sich nicht, wie im
alten Kantone, darum handeln, ob eine Gemeinde viel Armengut

besitze, indem dort die Verpflichtung der Gemeinden nicht
tpistirt, ihre Armen zu unterhalten. Diese Frage zu
untersuchen, ist also da weniger Sache des Großen Rathes, als der
Gemeinde selbst. Wenn eine Gemeinde glaubt, sie könne Burger

annehmen, so wird sie wohl wissen, was sie thut. Der
junge Mann kann gegenwärtig nicht in seine Heimath
zurückkehren, aber er ist ein Schweizer. Wir nehmen Schwaben,
Franzosen u. s. w. als Bürger an, die unö weniger Garantie
hinsichtlich des Patriotismus geben, als ein Schweizer. Schön
wäre eS, wenn endlich die Schweizer sich als zu einer und der-
selben Familie gehörend ansehen würden; wir hätten dann nicht
so viele Zwietracht u. s. w. zu beklagen. Ich möchte also den
Petenten zur Annahme bestens empfehlen, indem er mir selbst

persönlich als ein tüchtiger junger Mensch von guter Aufführung
bekannt ist,

Carlin. In meiner Eigenschaft, als Bürger der
Gemeinde Löwenburq, empfehle ich das uns vorgelegte Begehren
ebenfalls, und schließe mich Allem dem an, was Herr Weingart

in dieser Beziehung gesagt hat.

von Erlach. Ganz richtig besteht im Jura keine gesetzliche

Pflicht zur Armenunterhaltung, aber wenn Personen,
welche in einer Gemeinde Burger sind, derselben von allen
Seiten auf der Armenfuhre zugeschickt werden, und kein
Vermögen da ist, was soll man dann mit ihnen machen? Soll man
sie todtschlagen? Es wäre mir ganz recht, wenn irgend eine
andere Gemeinde den Petenten in ihr Durgerrecht aufnehmen
wollte, aber wahrhaftig Niemandem wird ein Dienst geleistet,
wenn er in dieses Burgerrecht aufgenommen wirb.

Gyzax. Ich hoffe, diese Vedenklichkeiten werden die
Versammlung nicht bestimmen, das Gesuch abzuschlagen; Herr
Mühledach wird schwerlich je nach Löwenburg ziehen, sondern
wenn einmal zu Luzern nicht mehr Roth Trumpf ist, so wird
er wieder in den Kanton Luzern gehen.

Herr Berichterstatter. Herr v. Erlach beruft sich

wegen der Gemeinde Löwenburg auf einen Beschluß deS früheren
RegierungsratdeS; allein der gegenwärtige Regierungsrath und
Große Rath hat sich nicht nach diesem Beschlusse zu richNn.
UebrigenS kann man keine Gemeinde wegen des zufälligen Um-
standes, daß sie wenig oder kein Vermögen hat, vom Rechte
ausschließen, neue Bürger anzunehmen. Es sind mit einem
Bürgerrechte für die Gemeinde nicht nur die Vortheile
verbunden, welche in einem Einkaufsgelde bestehen, sondern auch
der Nutzen, welchen neue Bürger durch ihre Person einer
Gemeinde bringen können, und ich bedaure es sehr, daß Herr
von Erlach nicht Lust gefühlt bat, das Bürgerrecht von Löwen-
bürg anzunehmen, denn das würde dieser Gemeinde eine
ansehnliche Solidität verschafft haben. Herr Hr. Mühledach ist

übrigens ein wackerer Mann und ein sehr guter Arzt, der in
wenigen Iadren sich zu Aarwangen so viel Kredit und Praxis
erworben hat, daß er allgemein beliebt ist und empfohlen wird.
Zudem ist er auf dem Punkte, eine hiesige Kantonsangehörige
zu heirathen, die Vermögen besitzt, so daß diese Acquisition der
Gemeinde zum Vortheile gereichen wird.

Mit 106 gegen 39 Stimmen wird dem Gesuche entsprochen.



4) Des Herrn A. Buch er auS Dessenheim in Frankreich,

welchem das Bürgerrecht der Gemeinde Burgdorf
zugesichert ist.

Herr Berichterstatter bemerkt, dieses sei eine sehr

gute Acquisition, welche, ohne sie der Gemeinde Burgdorf zu
mißgönnen, auch der Gemeinde Löwenburg zu gönnen wäre.

Mit 136 gegen 16 Stimmen wird diesem Gesuche
entsprochen.

Herr Präsident. Ich gedenke, meine Herren, auch

dießmal Morgens und Nachmittags Sitzung zu halten, eine
andere Frage »st aber diese: Wann will man am Morgen anfangen

2m Winter möchte es wohl zu frühe sein, schon um
8 Uhr zu beginnen; ich stehe indessen zu Befehl.

Wein gart. Ich möchte darauf antragen, daß die Si-
zungen des Morgens um 9 Uhr beginnen und dann ununterbrochen

bis 3 Uhr fortdauern. Wenn man um 12>/2 Uhr aufhört und
bann um 3 Uhr wieder anfängt, so ist es um 4 Uhr schon

Nacht, und überhaupt möchte das für die meisten Mitglieder
beschwerlich sein. Allein ich würde von dieser Rücksicht abstra-
diren, wenn nicht der einzige Stenograph, der da ist, in der
Unmöglichkeit wäre, seine Skripturen in Bereitschaft zu halten,
für die Druckerei. Bereits sind seit der letzten Session
verschiedene Reklamationen an höhere Behörde gemacht worden,
daß die Tagblätter nicht regelmäßig erscheinen, was unter den
obwaltenden Verhältnissen durchaus unmöglich war. ES ist
einem einzigen Stenographen unmöglich wenn Vor - und
Nachmittags Sitzung gehalten wird, seine Arbeit zum Drucke zu
liefern. Daher wünsche ich, daß jeweilen nur eine einzige
Sitzung gehalten werde, von Morgens 9 bis Nachmittags
3 Udr.

Herr Präsident. Wenn wir annehmen, daß das Bud
get und mehrere Gesetzichentwürfe nebst den laufenden Geschäften
auf Erledigung warten, so werden wir den T:g ziemlich zu
Ehren ziehen müssen. Von 9 bis 3 Udr sind 6 Stunden; das
ist ziemlich ermüdend und stört die gewöhnliche Essenszeit in den

Familien. Wir gewinnen damit weniger Zeit, als wenn wir
von 9 bis IZV? Uhr und dann von von 3 Uhr hinweg bis
Abends Sttzung halten. Was die Stenographen betrifft, so

ist das von Herrn Weingart Angebrachte faktisch richtig, und
ich habe bereits in einer früheren Sitzung, da die Sache auf
die Länge so nicht gehen könne, hier den Antrag gestellt, daß
der Regierungsratd ersucht werde, Abhülfe zu schaffen, was
dann von Ihnen zum Beschlusse erhoben wurde. Ich bedaure,
daß bis jetzt eine Abhülfe nicht gefunden werden konnte, aber
doch werden wir alle begreifen, daß unsere Geschäfte nicht um
der Stenographie Willen zurückbleiben können, sondern daß die

Stenographie eingerichtet werden muß nach den Bedürfnissen
Sie, meine Herren, werden indessen entscheiden.

Abstimmung.
1) Täglich bloß eine Sitzung zu halten. 65 Stimmen.

zwei Sitzungen „ 71 „
2) Die Morgensitzung um 8 Uhr zu beginnen 39 „

„ „ um 9 Uhr „ „ Mehrheit

Ein Vortrag der Direktion der Justiz und Polizei
betrifft das Gesuch des Herrn Z. Schürch, von Buren zum
Hof, Bäckermeisters in Bern, dessen Schlußanträge dahin
geben:

1) Daß über die ihm vom Obergerichte auferlegte Strafe we-
gen eineS Briefes und angeblicher Injurien gegen den Herrn
Zuchthausdirektor Neukom, auf ein allfällig nöthig findendes

Kommissionalbefinden hin, eine angemessene Remedur
ausgesprochen;

2) daß der RegierungSrath angewiesen werden möchte, den

Herrn Zuchthausdirektor Neukom wegen gesetzwidriger
zu langer Gefangendaltung deö Petenten zur Verantwortung,
respektive Strafe und Entschädigung, zu ziehen.
Da der erste Punkt durch ein rechtskräftiges Urtheil der

obersten Gerichtsdehörde erledigt, und eS um so weniger der

Fall ist, dießorts eine Remedur zu treffen, als es nach Mitgabe

des §. 52 der Verfassung der gesetzgebenden Behörde nicht
zusteht, ein richterliches Urtheil nichtig zu erklären, und da
hinsichtlich deS zweiten Punktes durch den Eegenbericht des
Herrn Zuchthausdirektors Neukom nachgewiesen wird, daß nicht
nur der Vorwurf deö Exponenten über zu lange Enthaltung,
sondern auch dessen Klagen über harte und gesetzwidrige Be-
Handlung vollkommen ungegründet seien; so trägt der
Regierungsrath in Uebereinstimmung mit der Direktion der Justiz
und Polizei darauf an, eS möchte aus diesen Gründen über
die Vorstellung des Herrn Schürch zur Tagesordnung geschritten

werden.

Dieser Antrag wird ohne Bemerkung durch'S Handmehr
genehmigt.

Ein Vortrag der Direktion der Justiz und Polizei
betrifft das Strafnachlaß gesuch des vom Obergerichte
wegen unbefugten Medizinirens zu einer 6monatlicden Ein-
sperrung und zur Konfiskation des medizinischen Apperates
verurtdeilten F. Stettler aus Langnau und schließt auf
Abweisung dieses Gesuches.

Sur y will das Wort ergreifen.

Herr Direktor der Justiz und Polizei glaubt, Herr
Sury dürfe als Anwalt des Petenten hier nicht reden; wenig-
nigstens im Reglements des Regierungsrathes stehe ausdrücklich,
daß, wer in einem Geschäfte als Anwalt gehandelt habe, dann
als Mitglied der Behörde an der Diskussion über das nämliche
Geschäft nicht Theil nehmen solle. Jedenfalls gehe dieses aus
der Natur der Sache selbst hervor.

Mattbys weist dagegen auS dem §. 65 des Reglements
nach, daß Herr Sury an der Berathung allerdings Theil nehmen
dürfe; alS Advokat könne Einer auf Verlangen bin eine
Vorstellung u. f. w. machen, als Mitglied der Behörde aber
dennoch vielleicht dagegen stcmmen, mithin sei der Betreffende nichts
destowemger nicht alS detdeiligt anzusehen.

Herr Direktor der Justiz und Polizei erwiedert, er
habe geglaubt, auf diesen Umstand aufmerksam machen zu sollen,
da eS ihm scheine, es verstehe sich von selbst, daß, wer umâ
Geld eine Vorstellung u. f. w. verfaßt bade, dann nicht als
Mitglied der Behörde an der Diskusston über das nämliche
Geschäft Theil nehmen solle; er lasse aber seinen Antrag fallen,
wofern derselbe von Niemandem unterstützt werde.

Herr Präsident. DaS Präsidium kann offenbar nur
diejenigen Paragraphen des Reglements handhaben, welche wirklich

tpstiren, nicht aber solche, welche nicht vorhanden sind.

G ur y. Ich will lediglich mit ein paar Worten die Gründ?
der Vorstellung hervorheben. Für was ist Stettler bestraft
worden? Dafür, daß er bei einem Beinbruche Hülse geleistet
und etwa ärztliche Räthe gegeben hat. wie man solche gei-gent-
lich Nachbaren ertheilt. Es existirt übrigens hiegegen gar kcw
Gesetz, sondern nur eine alte Verordnung des Kleinen Rathes,
welche nie im Drucke erschienen, mithin nie promulgirt worden
ist. Ich halte nun dafür, daß Strafandrohungen nur vom
Gesetzgeber ausgehen und förmlich promulgirt oder bekannt
gemacht werden sollen. Aber auch abgesehen hievon ist eine

sechsmonatliche Emsperrung für eine bei einem Beinbruche geleistete

Hülfe allzuhart, selbst wenn auS den ertheilten Räthen für den

betreffenden Schaden hervorgegangen wäre, was hier durchaus
nicht der Fall ist. Ich trage also darauf an, daß dem Petenten
entsprochen werde.

Siegentbaler. Ich müßte diesen Antrag unterstützen;
es sind hier schon oft eigentliche Verbrecher begnadigt worden,
die der Gnade nicht so würdig waren, als der Stettler.

Matt h ys. Ich unterstütze hingegen den Antrag deS Re-

glerungsratbes. Als gewesenes Mitglied der Justizsektion hatte

ich Gelegenheit, zu sehen, wie nöthig es ist, Inedezinischen Pfu-
schern gegenüber zu treten. Wenn der Große Rath im
vorliegenden Falle die Strafe erläßt, so wird der Stettler wie früher
die Heilkunde ausüben. Ich begreife gar wohl, daß man von



anderer Geile demselben das Wort redet, und ich erinnere mich,
daß ein gewisser Brechbühl, welcher ebenfalls wegen Pfuscherei
bestraft worden war, von einer Gemeinde und vielen Bürgern
empfohlen worden ist, und daß er bei 150 günstige Zeugnisse
beigelegt hat. Aber die Betreffenden nehmen dann bloß Zeugnisse

von solchen Personen, denen sie zufällig wirklich geholfen
haben, aber nicht von solchen, die von ihnen vielleicht inS Grab
spedirt wurden. Wir sollen unS wodl hüten, die medizinische
Pfuscherei zu unterstützen, es stehen dabei zu große Güter aus
dem Spiele.

Herr Berichterstatter. Herr Sury, der Anwalt des

Gtettler, stützt seinen Antrag darauf, daß kein Gesetz «xistire,
wonach dieser bestraft werden könnte, indem die fragliche
Verordnung kein Gesetz sei u. s. w. Darüber habe ich hier nicht
einzutreten. Das war Sache des Obergcrichts, und ich zweifle
sehr, daß das Obergericht strafen würde gestützt auf eine
Verordnung die nicht wirklich Gesetzeskraft hätte. Eine ganze
Menge Polizeiverordnungen des Kleinen Rathes sowohl aus
dem frühern als aus dem gegenwärtigen Jahrhundert haben noch

jetzt Gesetzeskraft und werden immer respektirt. Die Verfassung
von 18Z1 hat zwar dem Regierungsratbe bezüglich auf die Er-

êissung gesetzgeberischer Verordnungen Schranken gesetzt, und
nach der neuen Verfassung darf der Regierungsrath keine

solchen Polizeiverordnungen mehr erlassen, ohne die Geneh
migung des Großen Rathes einzuholen. Nach dem obergerichtlichen
Urtheile zu schließen, soll ich eS sehr bezweifeln, daß Stettler
bei einem Beinbruche bloß gerathen habe u. s. w., denn es heißt
darin »auS Grund unbefugten Medizinirens" und dieses deutet
doch so ziemlich auf eine Reihe solcher Behandlungen. Er war
Handlanger bei dem gewesenen vr. Locher; er war vermögenslos,

und als Herr vr. Locher starb, setzte er dessen Praxis
mehr oder weniger fort und medizinirte auf eigene Rechnung,
so daß er sich allmälig ein bedeutendes Vermögen erwarb. Ob
aber daS Publikum bei solchen Leuten eine Garantie finde, daS

mögen Sie, m. Herren, selbst beurtheilen. Es kann geschehen, daß
ein solcher Mann hier und da eine gute Kur macht, und wenn
sie ihre Hülfe nur immer bei unbedeutenden Krankheiten
eintreten ließen, so wäre die Sache nicht so gefährlich. Aber es
geht da ungefähr wie bei den Jägern; wenn diese auf die kleine
Jagd gehen, weil die große Jagd noch nicht offen ist, und es

läuft ihnen ein Hase in den Weg, so schießen sie ihn doch.
Daher ist es im Interesse des Publikums, daß diejenigen
Personen, welche den ärztlichen Beruf ausüben wollen, einer strengen

polizeilichen Aufsicht unterliegen, und sich gehörig über ihre
Studien u. f. w. ausgewiesen haben; denn der ärztliche Beruf
ist noch viel wichtiger, alS zum Beispiel der Advokatenberuf,
weil es sich bei diesem nur um materielle Vermögensinteressen
handelt. Uebrigens ist es sehr schwierig, daherigen Uebertretun-
gen auf die Spur zu kommen, weil diese Leute die Sache ge-
wohnlich so einzurichten wissen, daß man ihnen Nichts beweisen
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kann. Ich stelle mir vor, das Obergericht habe gerade auch
hieraus Rücksicht genommen. Wenn wir hier nicht strenge Polizei

handhaben, so werden die jungen Leute vom Lande in
Zukunft die Kosten scheuen, um die nöthigen Studien zu machen.
Uebrigens ist kaum der dritte Theil der Strafzeit des Stettler
abgelaufen; er ist zu Thorberg, wo es ihm nicht schlimm geht.
Also ist das Begehren jedenfalls zu frühzeitig. Wenn wir übn-
gens hier die Strafe nachlassen, welche Wirkung wird das haben
auf diejenigen, welche aus dringender Noch Verbrechen begehen?
Ich müßte also sehr vor der Begnadigung warnen. Uebrigens
bemerke ich noch, daß der nämliche Stettler bereits früher sechs
oder acht Mal wegen der gleichen Sache bestraft worden ist.

Sury bemerkt, Stettler habe seine Strafe am 12.
September angetreten, mithin sei heute mehr als die Hälfte der
Strafzeit verflossen und nicht bloß ein Dritttheil

Herr Berichterstatter erwiedert, zur Zeit, wo der
Rapport versaßt wurde, sei nur ein Dritttheil der Strafzeit
verflossen gewesen.

Mit 91 gegen 57 Stimmen wird das Gesuch abgewiesen.

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt wird ein Anzug
des Herrn Karlen in der Mühlematt und anderer Mitglieder
aus dem Amtsbezirke Thun, dahin gehend, eS möchte zur
Linderung der Armennoth beim gegenwärtigen niedrigen Wasserstande

daS Bett der Aare bei ihrem Ausflusse aus dem Thuner-
see ausgeräumt werden.

(Schluß der Morgensitzung um 12 Uhr.)

Berichtigung.
Im Tagblatte hat sich hinsichtlich meines Votums in der

Snellschen Angelegenheit ein kleiner Irrthum eingeschlichen.
Es heißt darin: „ Herr RegierungSrath Ochsenbein beruft sich

auf die Satzung 964 " u. s. w. Dieß ist nicht richtig. Ich sagte :

„ Herr Regierungsrath Ochsenbein beruft sich auf eine Satzung
im Civilprozeß: wer ein Recht in Anspruch nehme, das früher
einem Andern zugestanden, müsse vorerst nachweifen, wie dieses
Recht auf ihn übergegangen sei. Diese Satzung sei hier nicht
anwendbar; denn abgesehen davon, daß das Petitionsrecht
Zedermann frei stehe, handle eS sich im Fragesall nicht um eine
Civilrechtsfrage, sondern um eine staatsrechtliche u. s. w."

F. In gold, Großrath.
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Präsident: Herr v. Tillier.

AlS eingelangt werden angezeigt

t) Eine Beschwerdeschrift gegen die Wahl deS Herrn v. Känel,
RechtSagenten zu Kanderbrügq, in den Großen Rath.

2) Eine Borstellung verschiedener Gemeinden der Amtsbezirke
Gestiqen und Schwarzenburg, eine Straßenverbindung
betreffend.

Tagesordnung.
Vortraz der Direktion der Justiz und Polizei nebst

DekretSentwurs, betreffend die Reorganisation des Land-
jägerkorps.

Herr Direktor der Justiz und Polizei, alö
Berichterstatter. EineS der dringendsten Bedürfnisse zu Verbesserung
deS PolizeiwesenS ist unstreitig die Besserstellung des Landjäger-
korps hinsichtlich der Besoldung und Stellung desselben unter
einen militärischen Chef. Bisher batten die Landjäger keinen
eigentlichen Chef, der sie auf militärischem Fuße hätte leiten
können. Daher ist ihnen in dieser Beziehung manches Wär,»
schenSwerthe abgegangen, und daher bestehen die nunmehr
vorgeschlagenen Aenderungen in der Organisation vorerst darin,
daS bisherige LandjägerkvrpS in Beziehung auf militärische
Disziplin und Bewaffnung unter die Direktion deS Militärs
zu stellen, während eS in Beziehung aus den Polizeidienst natüc-
lich auch fernerhin unter der Direktion der Polizei stehen muß.
Eine zweite wesentliche Veränderung ist die vorgeschlagene Be-
soidungserhödung, welche ein eben so großes und längstgefüblteS
Bedürfniß ist. Seit dem Jahr 1809 ist in dieser Beziehung
gar keine Aenderung vor sich gegangen; nun aber ist Ihnen
allen bekannt, wie seither d>e Umstände in jeder Beziehung sich

geändert haben, welch' größern Werth damals das Geld datte,
wie viel wohlfeiler die LebenSmittel waren u. s. w, und doch

ist daS LandjägerkvrpS in Absicht auf seine Besoldung immer
auf der gleichen Stufe stehen geblieben. Seit langen Iahren
hat man bekanntlich viele Klagen über da» LandjägerkvrpS
gehört, ob gegründet oder nicht. daS lasse ich dabin gestellt.
Wirklich aber finde ich. unser LandjägerkvrpS entspreche
denjenigen Forderungen vollkommen, welche man an dasselbe stellen

darf gegenüber dem, waS der Staat für dasselbe thut. Der

gemeine Landjäger bezieht gegenwärtig einen Sold von Btz. 8
per Tag; daS ist kaum genug für eine ledige MannSperson,
aber ohne den tX'Iibàiro« zu nahe zu treten, muß ich doch
bemerken, daß es sehr wünschenSwerth ist, daß die Landjäger
verheirathete Männer seien. Wie soll nun ein verbeiratheter
Mann mit Btz. 8 leben? DaS ist eine pure Unmöglichkeit,
und deshalb wirb hier auf einen Gold von Btz. 12 ^ für den
gemeinen Landjäger angetragen. Eine fernere bedeutende Ver.
Änderung des Bisherigen ist der Vorschlag, daß in Zukunft die
Bußenantheile m,t einigen wenigen Ausnahmen wegfallen sollen.
DaS ,st durchaus nöthig. Bei Anzeigen u. s. w. sind die Land-
jäger immerhin alS persönlich betheiligt erschienen, «eil sie ein
materielles Interesse dabei hatten, ob der Anzeige Folge gege-
den »erde oder nicht. AuS diesem Grunde hat man sie dann
alS Zeugen gleichsam verworfen und nicht mit Unrecht Sodann
haben namentlich die Bußenantdeile die Landjäger beim Publi-
kum verhaßt gemacht. Wenn sie beim beßten Willen glaubten,
ihre Wicht zu erfüllen, so erschien es dennoch alS Bußenjäaerei.
und daher wurden sie nicht geachtet. Ein wesentliches Mittel
nun, den Stand der Landjäger zu heben, «st daS Wegsallen der
Bußenantheile. Indessen sind da einige Ausnahmen nöthig, in
Bezug nämlich auf solche Vergehen, mit deren Entdeckung
großer Zeitauswand, sogar Lebensgefahr verbunden ist, wie bei
den Zoll- und Odmgeldverschlagnissen. Wenn man weiß, wie
eS an den Grenzen geht, wo man mit der Kontrebande bedeu-
tenden Profit machen kann, so wird man sich nicht verwundern
über meine Bemerkung, daß ja freilich Lebensgefahr sehr oft mit
der Verfolgung und Entdeckung dieser Vergehen verbunden sei.
Ebenso wird eine Ausnahme vorgeschlagen in Bezug auf
Vergehen gegen da» Lotleriegesetz. Da «st eS äußerst schwierig,
diese Vergeben zu entdecken, wenn nicht besondere Sorgfalt
darauf verwendet wird. Ich will Sie, Herr Präsident, meine
Herren, nicht länger aushalten, sie werden Alle die Notdwen-
dlgkeit einer Reform in dieser Beziehung einiehen. Bloß
bemerke ich noch, daß ich nur dasjenige in den vorliegenden Ent-
wurf aufnehmen zu sollen geglaubt habe, waS seiner Natur
nach vor die Gesetzgebung gehört; was daher bloß Gegenstand
eines ReglementeS ist, wurde hier weggelassen und bleibt der
spätern Bearbeitung eineS ReglementeS vorbedalten. Im In-
teresse einer guten Polizei, so wie diese» nothwendigen KorpS
selbst möchte »ch Sie sehr bitten, in den Entwurf einzutreten,
und denselben artikelSweise zu behandeln.

DaS Eintreten und die artikelsweise Behandlung werden
sofort durchS Handmehr beschlossen.

§. I.
„Zum Zwecke der Handhabung der öffentlichen Rube und

Ordnung besteht auch künftighin unter dem amen „die Iä-
ger" ein eigenes PolizeikorpS, daS auf militärischem Fuße
eingerichtet ist."



Herr Berichterstatter. ES wird vielleicht auffallen,
daß man den bisherigen Namen „Landjäger" hier geändert bat.
Diese Aenderung bat darin ibren Grund, daß eben wegen der
Bußenantheile, um deren Willen sich die Landjäger verbaßt
gemacht batten, dieselben soin der öffentlichen Achtung standen,
daß eS sehr wünsche»Swerth schien, auch mit dem Namen ein«

Aenderung vorzunehmen., um das Korps im Ansehen zu heben.
Odne diesen Umstand hätte man es füglich beim bisherigen
Namen bewenden lassen können. Ich datte zuerst die Bezeichnung

„Polizeidiener" vorgeschlagen, man bemerkte mir aber,
diese Bezeichnung salle zusammen mit derjenigen der Gememds-
polizeidtener, was sie auch nicht freuen wtirde. Nach näherer
Ueberlegung habe ich dader gefunden, das Einfachste sei, die

Benennung so kurz wie möglich zu machen, mithin zu sagen

»Jäger." Das Militär hat sich dadurch nicht gekränkt zu
fühlen, denn man kann immer sehr gut unterscheiden, um waS

für Jäger eS sich hier handelt. Indessen hange ich am Namen
nicht, wenn hier Jemand einen bessern Ausdruck vorschlägt,
so werde ich ihm gerne beipflichten.

Ganguillet. Ich bin so frei, das Wort zu ergreifen
eben des Namens wegen. Man gibt jetzt diesem Korps den

Namen „Jäger." Da möchte ich aufmerksam machen, daß

dieses bösen Eindruck machen könnte bei den Milizjägern. Wir
nenntn bei der Infanterie d,e Eliten - Kompagnien „Jäger,"
ebenso haben wir auch rettende Jäger, und wenn man nun
auch die bewaffneten Polizeiagenren gleich nennen will, so

könnte das zu Unannehmlichkeiten und Nachtbeilen führen.
Ich trage daher in erster Linie darauf an, den Namen »Landjäger"

beizubehalten, sonst ober wenigstens zu sagen „Polizei-
jäger," nur nicht kurzweg „Jäg-r." Der Name übrigens wird
nicht viel zur Achtung oder Mißachtung beitragen, die Hauptsache

ist, daß das Korps anders organisirt sei und sich durch
fein Betragen Achtang verschaffe.

Kurz. Ich ergreife das Wort, um zu sagen, daß ich

nicht deßhalb den Namen „Jäger" verwerfe, weil daS Militär
sich dadurch beleidigt fühlen könnte, denn ich halte dafür, man
solle die GenSd'armerie so stellen, daß sie als militärisches
Korps betrachtet werde, und daß weder der Soldat noch der
Bürger darin eine Beleidigung finde, wenn dieses Korps einen
Namen trägt, welchen der Soldat oder der Bürger auch trägt.
Nicht darum ferner war daS Korps diökreditirt, weil eS

KorpS der „Landjäger" hieß, sondern die Ursache liegt in etwaö
Anderem, näml'ch in der Aufgabe des KorpS, Polizei zu
bandhaben, was vielen Leuten nicht immer angenehm «st. Wenn
man aber einfach „Jäger" sagt, so ist das Publikum genöthigt,
diesem Namen zur Unterscheidung von andern Jägern noch e«ne

Bezeichnung beizufügen, und dieses kann dann zu allerhand
Spaß und Witze« Anlaß geben, waS gewiß auch nachtheilig
wäre. Wir haben Jäger auf Hasen u. s. w., sodann heißen
im Militär die sonst sogenannten Schützen „Zager," ferner
haben wir reitende Jäger. Also muß das Publikum doch einen
Unterscheid machen, und so könnte man diese Art von Jägern
vielleicht sogar „Gänsfüßlijäger" heißen, weil sie hier im §,l mit
Gänsfüßen bezeichnet sind. Wahrscheinlich indessen wird
in der Regel das Volk beim Namen „Landjäger" bleiben, denn
es ist daran gewöhnt; man he ßt im gemeinen Leben auch
unsere Kavallerie immer noch „Dragoner" und nicht „reitende
Jäger " So wird es auch hier gehen. Warum sollen wir
denn zum Voraus den Namen „Landjäger" verdammen? Ich
wenigstens sehe in diesem Namen nichts Unangemessenes oder
Unangenehmes, und jedenfalls wird dadurch verhütet, daß daS

Publikum, um dem Nachtheile der einfachen Bezeichnung „Jäger"

abzuhelfen, sich nicht veranlaßt finde, diesem Namen einen
Gchlämperlig anzuhängen. Einzig also aus diesem Grunde
unterstütze ich den vorhin gefallenen Antrag, beim ehrlichen und
althergebrachten Namen „Landjäger" zu bleiben u. s. w. So
dann trage ich darauf an, die Worte „auch künftighin" zu
streichen; dieselben sind jedenfalls überflüssig.

Karlen zu Diemtigen, schlägt vor, den Paragraph so
zu redigiren: „Unter dem Namen „Polizeidiener" besteht zum
Zweck« der Handhabung der öffentlichen Ruhe und Ordnung
ein eigenes PolizeikorpS u. s. w."

MatthyS unterstützt die Anträge der Herren Ganguillet
und Kurz, rathet dagegen vom Antrage des Herrn Karlen ab,
denn auch die Gemeinden haben „Polizeidiener," von welchen
die Kantonspolizeidiener doch unterschieden werden müssen.

Herr Berichterstatter. Die wesentlichste Bemerkung
betrifft den Namen, wie ich dieß erwartet habe. Ich habe nun
nichts dagegen, daß der alte Name beibehalten werde. Auch
den Namen „Polizeijäger" hatte ich vorgeschlagen, aber man fand
denselben etwaö zu lange. Auch meine Herren Kollegen deS

Regierungsrathes sind nicht gegen die Beibehaltung deS frühern
Namens. Die Worte „auch künftigh-n" kann man allerdings
weglassen, hingegen dem RedaktionSantrage deS Herrn Karlen
könnte ich nicht beipflichten.

Abstimmung.
t) Den Namen „Landjäger" beizubehalten Gr. Mehrheit.

Dagegen Niemand.
2) Die Worte „auch künftighin" wegzulassen Handmehr.
3) Für den Paragraphen im Uebrigen Handmehr.

§. 2-
„Das Korps der „Jäger" kann bestehen aus:

l militärischem Chef mit HauptmannSrang;
l Feldweibel;
6 Wachtmeistern;

17 Korporalen;
225 Gemeinen;

250 Mann.
Diese Zahl darf nur mit Genehmigung des Großen Raths

definitiv vermehrt werden."

Herr Berichterstatter. Bereits der gegenwärtige
Bestand deS KorpS beträgt 250 Mann, und ich glaubte früher,
man könnte daS Korps um zehn oder fünfzehn Mann reduziren.
Allein unter den gegenwärtigen Umständen fand ich es doch

nicht für rathsam; der Kanton Bern bat im Verhältnisse seiner
Bevölkerung die geringste Zahl von Landjägern gegenüber den
meisten andern Kantonen. Indessen dürfte die vorgeschlagene
Zahl dennoch genügen, wenn wenigstens die nachfolgenden
Paragraphe, die zur Hebung deS KorpS V>eleS beitragen sollen,
angenommen werden. ES ist jedoch im Schlußsatze dieses

Paragraphen dem Regierungsrathe vorbehalten, in außerordentlichen

Umständen eine momentane Vermehrung eintreten zu
lassen, eine definitive Vermehrung aber kann nur mit Genehmigung

deS Großen Rathes geschehen.

Fuet er. Ich hätte gewünscht, daß auch ein Lieutenant
deS Korps angestellt würde. Wenn in einem Theile deS Kan-
tonS Unruhen ausdrechen, so wird eS der Fall sein, daß der
Cdef des KorpS dorthin beordert wird; aber alsdann ist kein
Chef hier in der Hauptstadt, was mir unzweckmäßig scheint;
der Cdef oder der Lieutenant sollte permanent hier bleiben.
Große Kosten würde die Anstellung eines Lieutenants nicht nach
sich ziehen; derselbe würde auf dem Polizeibureau arbeiten und
vermittelst dessen dort einen andern Arbeiter überflüssig machen.
Ich trage also darauf an, die Stelle eineS Lieutenants
beizufügen.

Karlen in der Müdlematt, unterstützt diesen Antrag,
zumal der Cdef in Krankheitsfällen u. s. w. einen Stellvertreter

haben müsse.

Dähler, Altregierungsratb, möchte in der ersten Zeile
das Wort „kann" ersetzen durch »soll", denn sonst könnte die
Behörde daS Landjägerkorps noch fernerhin ohne Chef fortbestehen

lassen, ein Uebelstand, welcher den abgetretenen Behörden
mit Recht vorgeworfen sei.

v. Er lach pflichtet der Ansicht des Herrn Präopinanten
bei, möchte aber anstatt „soll bestehen" einfach sagen „besteht."

Kurz stellt den Antrag, den Schlußsatz deS § 2 zu streichen,
denn eS lasse sich kein Grund denken, warum man der Regierung

daS Recht einräumen sollte, daS Landjägerkorps proviso-
risch zu vermehren. Für momentane AuShülfe könne man in



gegebenen Fällen Militär aufbieten, aber das LandjägerkorpS
werde niemals nur für einige Tage oder Wochen vermehrt
werden; sei hingegen eine Vermehrung desselben für längere
Zeit nöthig, so gehöre dieß vor den Großen Rath, welcher sich

ohnehin ziemlich häufig versammle.

BitziuS pflichtet in erster Linie diesem Antrage bei, in
zweiter Linie aber.verlangt er, daß bestimmt werde, wie lange
eine provisorische Vermehrung deS Landjägerkorps dauern
dürfe.

Mattbys trägt dagegen auf Beibehaltung des Schlußsatzes

an; möglicher Weise können sich in einer einzelnen Gk.
gend Zeichen von Empörung Kund geben, wo es wünschens-
werth sei, daß die Regierung eine Anzahl Landjäger hinschicken

könne, was jedenfalls nicht so viel Aussehen errege, alS die

Aufbietung von Militär.

Herr Berichterstatter. Dem Antrage, noch einen
Lieutenant beizufügen, könnte ich, so gut derselbe gemeint ist,
nicht beistimmen. Was ist das LandjägerkorpS? Ein im ganzen
Lande zerstreutes Korps, im Ganzen bestehend aus 250 Mann.
Wäre eS nicht wegen deö BüreauS hier in Bern, und wegen
der großen Anzahl von Landjägern, welche stets hier sein müssen,
so wäre »in Cbef nicht einmal nöthig gewesen. Daher wird
im folgenden Paragraphen vorgeschlagen, daß der Cdef genommen

werden müsse aus der Zahl der bleibend Angestellten
entweder auf dem Büreau der Militärdirektion oder aus demjenigen
der Polizeidirektion. Er würde beinahe nichts zu thun haben,
wenn er nicht zugleich auf einem dieser Büreaus beschäftigt
würde, und vermittelst dieser Einrichtung kann man eine
Besoldung ersparen. 2dm noch einen Lieutenant beizufügen, ist
durchaus üte>flüssig, und da dieser vielleicht nicht gleichzeitig
auf einem der beiden Büreaus angestellt werden könnte, so

würde er eigenS besoldet werden müssen, was eine MebrauS>
gäbe zur Folge haben würde, die ich dann eher auf die Besol-
dungserhöbung des Korps verwenden möchte. Gewiß genügt
ein einziger Chef für die 30 oder 40 Landjäger, weiche jeweilen
hier sind. WaS den Antrag betrifft, in der ersten L-nie anstatt
»kann bestehen", zu setzen „soll bestehen" oder „besteht," und
anderseits den Schlußsatz deö §. 2 zu streichen, so könnte ich
weder dem Einen noch dem Andern beistimmen, sondern nach
meinem Dafürhalten soll der RrgierungSrath allerdings die
Zahl der Landjäger provisorisch vermehren können. Dieie Zahl
ist bereits ziemlich niedrig im Verrdältnisse der Zahl der
Bevölkerung; also kann gar leicht die Nothwendigkeit einer
plötzlichen Vermehrung eintreten. Zch will nur an die frühern
Unruhen im Bisthume erinnern, namentlich zu Pruntrut, in
Folge welcher man vor einigen Zähren daS Korps um einige
Mann vermehren mußte. Militär bietet man nicht immer
gerne auf, zur Vermeidung sowohl von Kosten als von
Aufsehen. Es befinden sich hier immer eine Anzahl Rekruten deS

LandjägerkorpS, welche gewöhnlich vor ihrer Anstellung drei
Monate lang in der Instruktion behalten werden, aber nicht
Alle sind dann am Ende der Instruktion geeignet, angestellt zu
werden. Nichts destoweniger muß der Regierungsratd die Be-
fugniß baden, je nach Umständen von diesen Rekruten
anzustellen. Eme solche provisorische Vermehrung des Korps kann
aber jeweilen nur so lange dauern, bis der Große Ratd das
nächste Mal wiederum zusammenkömmt. Sollte der Regie-
rungöralh eS dann unterlassen, dem Großen Rathe davon
Anzeige zu machen u. s w., so kann man hier der Sache jeden
Augenblick durch Anzüge rufen. Ich möchte das Wort „kann"
andererseits auch darum beibehalten, weil möglicher Weise bei

ganz ruhigen Zeiten, und wenn wir durchgehendS ein sehr gutes
LandjägerkorpS bekommen, eine Reduktion deS KorpS eintreten
kann. Auch für diesen Fall sollte der Regierungsratd nicht
an die Zabl von 250 gebunden sein. Aus diesen Gründen
stimme ich zum Paragraphen, wir er ist.

Abstimmung.
t) Für Erheblichkeit der von Herrn von Erlach

beantragten Redaktion gr. Mehrheit.

2) Für Erheblichkeit des Antrages des Herrn
Kurz 69 Stimmen.
Dagegen 67 „

3) Für Erheblichkeit des Antrages deS Herrn
Fueter Minderheit.

4) Für den Paragraphen im Uebrigen Handmehr.

§ 3.
„Die Ernennung deS Coefs geschiebt durch den

Regierungsratd auf einen doppelten Vorschlag der Direktoren deS
Militärs und der Justiz und Polizei aus der Zahl der auf ihren
Büreaus bleibend Angestellten.

Die Rekrutirung besorgt zu Chef des Korps, unter
Genehmigung deS Direktors der Justiz und Polizei.

Die Beförderung zu Korporalen und Unteroffiziers soll
auf den Bericht der Justiz - und Polizeidirektion über d,e Dienst,
leistungen und auf einen Vorschlag des Chefs des KorpS durch
den Direktor deS Militärs stattfinden."

Ganguillet. Es ist möglich, daß gegenwärtig unter den
auf einem der beiden Büreaus bleibend Angestellten ein Mann
sich befindet, der sich zu dieser Stelle eignet; aber vielleicht ist
dieß nicht »mmer der Fall. Daher sollte man im §. 3 eher
sagen, der zeweil'ge Coef des LandjägerkorpS solle auf einem
der beiden Bureaus angestellt werben, damit der Regierungsrath

einen guten Coef überhaupt da nehmen könne, wo er ge-
funden wird. Ferner wünsche ich, daß das Korps rekrutirt
werde aus der Zahl der gedienten Leute, sei eS aus der Zahl
der Milizsoldaten oder solcher, die in fremdem Militärdienste
gestanden. Ich weiß, daß gegenwärtig Leute im KorpS sich
befinden, die nicht ein Gewehr laden können.

Kurz. AlS das Wichtigste in dieser Sache betrachte ich
den militärischen Chef des Korps; daran hat eS ihm biö jetzt
gefehlt. Wenn daS KorpS einen eig-ntlichen militärischen Chef
gehabt hätte, der ihm ewigen militärischen Geist hätte beibringen

können, so würde das ganze Korps ganz anders erschienen
sein. Aber eben deswegen möchte ich jetzt keinen Schreibstuben-
Hauptmann. Zch weiß zwar wovl, daß das Militär beutiges
Tages schreiben, Viel schreiben muß, — wober d,eß kömmt,
weiß ich nicht; aber jetzt will man auch den Landjägerchef
schreiben machen, und zwar, wie es scheint, vorzugsweise schreiben.
Herr Ganguillet hat bereits gezeigt, daß man den Paragraphen
in dieser Hinsicht abändern muß, wenn der Regierungsratd in
seiner Wahl nicht allzubeschränkt sein, unv wenn er die tüchtigen
Leute da nehmen soll, wo sie sich finden. Wenn àhr nun einen
tüchtigen Landjägerchef haben wollt, so machet doch nicht einen
Poßschceider aus ihm; das wäce wiederum ein offenbarer
Rückschritt. Namentlich wenn man die Stadt Bern im Auge hat,
so wird fast Zedermann sagen müssen, baß der Mangel eines
Chefs Schuld ist, daß die Herren Landjäger nicht geleistet haben,
was sie hätten leistm sollen. Der Centralpolizeidirektor, der
Regierungsstattbalter, der Stadtpolizndirektor sind mit Geschäf-
ten überladen; wenn nun der Coef, welcher m>t eigenen Augen
nachsehen, bald hier bald dort sein sollte, um sich zu versichern,
ob die Leute ihre Pfl cht thun u. s. w., jetzt ebenfalls auf dem
Büreau schreiben soll, so erwarte ich von diesem ganzen Dekrete
kein Heil. Gerade wenn ein militärischer Chef, der nicht bloß
Federn, sondern auch Augen besitzt, da ist, und gehörig persönlich

nochsieht u. s. w. wird man nicht mehr sagen, die Landjäger

seien n«e da, wo sie sein sollten, sondern immer an andern
Orten. Dieß erfahrt man hier in Bern alle Tage; Zwei oder
Drei prügeln sich irgendwo, kein Landjäger ist da, aber weiter
oberhalb oder unterhalb stehen sie zu Haufen beisammen. Ein
militärischer Coef aber, der häufig seine Runden macht durch die
Sla't u. s. w., und der, schon weil er Epauletten trägt, auch
größere Achtung genießt, wird mehr Effekt machen in vorkommenden

Fällen, alS ein oder meinetwegen sechS Landjäger Daher

lege ich daS meiste Gewicht auf den militärischen Cvef,
aber darum wünsche ich auch, daß er wirklich Militär sei, und
wenn er auch nicht schreiben kann, dafür aber militärische Ordnung

handhabt, so »st er mir nur noch lieber. Daher trage



ich darauf an, dir Worte, „aus der Zahl der u. s. w. bleibend

Angestellten „zu streichen." Um Gotteswillen, Herr Präsident,
meine Herren, nur keinen Schreibstudenhauptmann!

Ochsenbein, RegierungSrath. Dieser Antrag veranlaßt
mich nun zu ein paar Worten. Wer ist „bleibend angestellt
auf diesen bnden BüreauS? Auf dem Büreau der Militär-
direktion der Oberstmilizinspeklor, der Kriegskommissär, der

Pulververwalter, der Zeughausverwalter und drei Sekretärs;
auf dem Büreau der Justiz und Polizei zwei Sekretärs, später
vielleicht nur Einer. Jetzt sagt man Ihnen, meine Herren,
in d.esem Paragraphen, aus der Zahl dieser Angestellten solle

der zukünftige Landjägerchef genommen werden. Ist nun etwa

gar kein solcher Mann darunter, der ganz tüchtig wäre, daS

Militärische des Landjägerkorps im Auge zu haben und zu
überwachen? Ich denke, namentlich auf dem Militärbüreau
werde man mir keine andern Angestellten geben, als welche
zunächst Militärs seien, und so werden auch die Sekretärs bereits
Offiziere sein oder gewesen sein Daher sehe ich kein Jnkon-
ventent darin, die von Herrn Oberst Kurz angefochtenen Worte
stehen zu lassen. Allein die Sache hat noch eine Geldseite.
Wenn Jdr emen Landjägerchef haben wollt ohne andere Charge,
so müßt Ihr ihm dann auch eme Besoldung geben, — wenigstens

Fr. »600; also Fr. 1400 mehr, als hier vorausgesetzt
wird. Das »st auch zu bedenken in einer Zeit, wo man auf
jede Weise die Staatsauslagen zu vermindern sucht. Diese

Fr. »400 aber kann man perfekt ersparen. Ich verlange auch,
daß der Landjägerchef etwas leiste und ein Auge auf die Landjäger

werfe, aber ich verlange nicht, daß er selbst jedem Landjäger

nachgehe, um zu sehen, ob derselbe seine Pflicht erfülle
oder nicht. Das ist nicht möglich und soll auch nicht se n;
waS dem Korporal obliegt, das soll nicht der Chef machen.
Was hingegen der Landjägerchef als solcher zu thun hat, daS

kann er perfekt machen, wenn er zugleich Sekretär einer der
beiden Direktionen ist. Es ist nicht darum zu thun, Einem
schöne Epauletten zu geben, damit er den ganzen Tag in der
Stadt berumlpaziere, in den Käses sitze und Cigarren rauche.
Ich empfehle Ihnen mit Ueberzeugung den Paragraphen, wie
er ist.

Herr Berichterstatter. Herr Ganguillet glaubt, man
sollte nur gediente Militärs in daS Korps aufnehmen; dem
könnte ich nicht beistimmen; es kann einer ein sehr guter Mili-
tär sein und ist dennoch ein schlechter Polizeidiener. Sie müssen
nicht Landjäger haben, die nur „Soldatlis" machen, Parade-
landjäger, sondern die für den Polizeidienst gut seien. Soll
aber der militärische Charakter als der vorherrschende gelten
und berücksichtigt werden, so bekommt Ihr Landjäger, welche
die Bettler und Vagabunden nicht aufgreisen oder nehmen; sie

würden dann glauben, die militärische Ehre gestatte ihnen das
nicht. Die Hauptforderung also ist, daß Einer gut sei für
den Polizeidienst, das Andere macht sich dann schon. Vor dem
Eintriite >n daS Korps müssen die Landjägerrekruten eine
Instruktion machen von drei Monaten, während welcher sie in
bürgerlicher Kleidung sind. Da trägt es sich gar oft zu, daß
nach beendigter Zeit man die Hälfte wieder entlassen muß, eben
weil sie für den Polizeidienst nicht gut sind. Aus den andern
Antrag, in Betreff des Cdefs, hat Herr Regierungsratd Ochsenbein

bereits geantwortet; ich füge bloß bei, daß aus früher
gemachter Erfahrung eS sich gezeigt hat, daß ein eigener
Landjägerchef, der aber nichts anderes zu thun hat, nicht gut ist
und nur beständige Collisionen zwischen den obern Polizeibeam-
tungen und Behörden nach sich zieht. Man muß sich dieses
Korps nicht als ein beisammenbleibendes vorstellen, sondern
dasselbe ist hiehin und dorthin zerstreut; das liegt eben in ihren
Dienstpflichten. Was nützt denn so ein Chef? Uebrigens wiederhole

»ch, daß höchstens 25 bis 40 in der Regel hier sind, alle
übrigen sind im ganzen Kantone zerstreut und kommen nie
zusammen, als zu den Musterungen; alsdann vereinigen sich in
Bern etwa 60 bis 70, in den Amtsbezirken auf dem Lande
etwa »5 bis 25, so daß also ein eigener Cdef, der weiter nichts
zu thun hätte, daS fünfte Rad am Wagen wäre. Auch ich
habe auf meinem Büreau zwei sehr gute Militärs als Ange-
stellte, einer ist Major, der andere Hauptmann. Was für eine

Mühe ist eS nun für dies», neben den gewöhnlichen Skripturen
die Landjäger auch für daS Militärische zu leiten? Wahrlich
keine. Ich möchte Sie also bitten, da nicht eine überflüssige
Stelle zu kreiren, sondern den Paragraphen unverändert
anzunehmen. Wir ersparen damit Fr. »400.

Abstimmung.
») Die Worte: „aus der Zahl u. s. w."

nach Antrag des Herrn Kurz zu streichen Minderheit.
Dagegen Gr. Mehrheit.

2) Für den Paragraphen im Uebrigen Gr. Mehrheit.

§ 4.

„Der Chef als solcher hat keinen Anspruch auf Besoldung,
wohl aber auf eine Zulage von Fr. 200 jährlich.

An fixer Besoldung erhält:
») der Acldweibel täglich Btz. »0
2) jeder Wachtmeister „ „ »6
3) „ Korporal „ »4
4) „ Gemeiner „ „ 12>/^"

Herr Berichterstatter. Die Fr. 200 für den Cbef
wurden eben in der Voraussetzung vorgeschlagen, daß derselbe
als Angestellter eines der beiden Büreau'S bereits besoldet sei.
Was die übrigen Besoldungen betrifft, so hatten laut der
Verordnung von 1809, die gemeinen Landjäger täglich nur Btz. 8,
außerdem die Bekleidung, für Schude jährlich Fr. 8, und eine
Vergütung für Holz, Licht und Stroh. Die übrigen Effekten
fanden sie auf den Stationen. Hier wird nun vorgeschlagen,
diese Sachen fallen zu lassen, dafür aber den Sold des gemeinen

Mannes auf Btz. »2>/2 por Tag zu stellen u. s. w. Ich
wäre sogar gerne aus Btz. 15 gegangen, aber ich durtte nicht,
ich fürchtete mich, es würde nicht gehen vor Großem Rathe.

Bitzius fragt, ob der Cdef nicht allzuqeringe Besoldung
erhalte; zufolge deS § 8 müsse der Chef sich selbst militärisch
kleiden und bewaffnen, und dann sollte er im Ganzen nur eine
Zulage von Fr. 200 haben? Also müsse man entweder hier die
Besoldung erhöhen oder dann im §. 8 die Bekleidung und
Bewaffnung auch des Chefs auf Kosten des Staates übernehmen.

Kurz. Ich will nicht Soldatlis machen, wie man vorhin

gesagt hat, aber »ch wünsche, daß unsere Landjäger daS
Gute des Soldaten an sich tragen möchten, nämlich Disziplin
und Achtung vor ihrem Stande, wodurch auch die Achtung deS

Publikums für diesen Stand gehoben wird. Wenn ich sehe,
was in der ganzen Welt daorts geschieht, so ist der Herr
Berichterstatter in großem Irrthum, wenn er meint, es komme
nicht so viel aus militärische Bildung beim Landjäger an, es
könne Einer auch ohne diese ein guter Landjäger sein. In
Frankreich, wo man sich doch auch ein wenig auf die Sache
versteht, wird die Gensd'armerie mit großer Sorgfalt aus den
ausgezeichnetsten Subjekten des Militärs rekrutirt, und so

geschieht eS fast in der ganzen Welt Der Herr Berichterstatter
sagt freilich, Mancher se» ein guter Militär, aber ein schlechter
Polizeidiener. Ich möchte daS gerade umkehren, denn die
Leute, welche der Herr Berichterstatter wahrscheinlich zunächst
dabei im Auge hat, sind eben unglückliche Subjekte, die weder
für daS Eine noch für das Andere taugten. Ich behaupte:
ein tüchtiger Militär ist auch in der Regel ein tüchtiger GenS-
d'arm, denn es brauchen nicht alle Landjäger gerade Pfiffikusse
zu sein, etwa wie ein Vidocq. Ich betrachte den Landjägerstand
als etwas recht Gutes, und ich möchte dazu beitragen, daß die
im Lande herrschende Abneigung gegen denselben nicht noch mehr
Nahrung bekomme, denn diese Abneigung ist an und für sich
eine ungerechte, und die Polizei ist nur dann gehörig zu
handhaben, wenn daS Publikum im Allgemeinen Achtung hat vor
den Landjägern. Wie verhält es sich aber jetzt damit? Wenn
z. B. hier in Bern, auf offener Straße, ein Landjäger von
einem Besoffenen geprügelt wird, so läuft Alles herbei, lacht
sich halb todt und findet es ganz recht. DaS ist ein Unglück,
und wenn die Bürger in vorkommenden Fällen den Landjäger



nicht freiwillig unterstützen, so stebt eS böse um unser« Polnei,
und a!Sdann können wir mit allen 250 Mann ewig nicht Ord
nung dandhaben. Da ich nun diesen Stand dochschätze, da ich
wünsche, daß er hier so geschätzt werde, wie er anderwärts
geschätzt wird, wie z. B. in Zürich, im Aargau u. s. w und
weil »ch also Leute in daS Landjägerkorps will, die im Stande
seien. Alles, was ihnen obliegt, gehörig zu erfüllen, so trage
ich darauf an, den Sold deS Gemeinen auf Btz 15 ju setzen,
und dann denjenigen des Korporals, Wachtmeisters und Feld-
weibelS im Verhältnisse. Btz. l5 sind wahrhaftig nicht zu viel,
denn der Dienst eineS Landjägers ist schwer. Auf diesem Fuße
kann dann die Regierung ein tüchtiges Landjägerkorps erhalten,
ein Korps, welches dann als Elite deS Militärs betrachtet
w.rd'n kann, und welches dem Interesse deS Landes entspricht.

M at thy 6. Ich könnte den Antrag deS Herrn Oberst
Kurz nicht unterstützen. Der Feldweibel bezieht diesem
Paragraphen zufolge in Zukunft jährlich Fr. 193. Btz. 5. mehr als
bisher, der Wachtmeister Fr. 184 mehr als bisher, der
Korporal Fr. 161 mehr alS bisher, und der Gemeine Fr. 156.
Rp. 25. mehr als bisher. Wenn nun das Landjäqerkorp»
infolge der neuen Organisation einmal auS solchen Männern
besteht, wie eS sein sollte, so bin ich dann wahrscheinlich auch
geneigt zu einer fernern Besoldungserhödung; aber weil nun
bereits zufolge dieses Dekretes eine solche eintritt, so möchte
ich zuvor sehen, ob sich dieses Dekret als gut bewähre.

Karlen zu Diemtigen. Neben freier Wohnung und
andern Zugaben u. s. w. will Herr Kurz den Landjägern Btz. 15

geben. Ich möchte nur fragen, ob man im Allgemeinen den
Willen deS Volkes befriedigen wird, wenn man, während an-
dere ehrbare Leute vom frühen Morgen biS Abends, ohne freie
Wohnung u. s. w,, um kaum Btz 10 strenge arbeiten müssen,
dann den Landjägern By. 15 gibt. Dazu könnte ich nicht
stimmen.

Fueter. Ich müßte den Antrag des Herrn Oberst Kurz
auch bekämpfen. Diesen Besoldungsetat, wie er hier vorliegt,
halte ich einstweilen für hinreichend, und ich möchte, wie Herr
Mattdys, zuerst den Erfolg dieses Dekretes abwarten. Der
Sprung von Btz. 8 auf Btz. 12>/z ist bereits eine erkleckliche

Erhöhung, und es würde nicht guten Eindruck machen, auf
einmal allzuhoch zu gehen. Hingegen möchte ich hier etwas
Neues vorschlagen, was auch anderwärts mit Erfolg eingeführt
ist, nämlich die sogenannten (chevrons für solche Landjäger,
welche 10 oder mehr Jahre mit Auszeichnung im KorpS
gedient haben. Diese (chevrons werden an andern Orten solchen

Landjägern am NeujahrStage mit Fr. 16 oder 20 u. s w.
bezahlt. Das ist eine gebührende Aufmunterung, welche den

Landjäger zugleich stimulirt, länger im KorpS zu bleiben.

Rüfenacht. Diesen Antrag könnte ich nicht unterstützen;
im nachfolgenden §. 6 ist bereits für dasjenige gesorgt, was

Herr Fueter will.

Schläppi. Der Ansatz, wie er im Paragraphen steht,
ist hoch genug, und eS würde nicht guten Eindruck machen im
Lande, jetzt auf Btz. 15 zu gehen. Die Absicht ist doch wohl,
daß man vorzugsweise ledige Männer im Korps habe, und
diese können auf dem Lande mit Btz. I2>/2 sehr gut leben. Der
Staat ist nicht schuldig, jedem Landjäger noch We>b und Kinder

zu erhalten.

Scherz, Fürsprecher. Herr Oberst Kurz vergleicht
unsere Landjäger mit der französischen Gensd'armerie, allem diese

ist etwas ganz Anderes, sie dilvete im fünfzehnten Jahrhundert
die königliche Garde, sie bestand aus Edelleuten und war
beritten. Erst mit der Revolution hat diese Gensd'armerie ge-
ändert und wurde zur allgemeinen Sicherheitswache bestellt.

Ich wünsche mir hier überhaupt keine französische Polizei, keine

telegraphische Kompagnie, wie Napoleon eine solche besaß, keine

cykderische Cohorte, welche derselbe aus P-rson'N beiderlei Ge-

schlechtes im Jahr 1804 als geheimes PolizeikorpS errichtet

hat, u. f. w., sondern eine Polizei aus einfachen, rechtlichen

Männern bestehend und mit entsprechender Besoldung. Daher
stimme ich zum Vorschlage, wie er ist.

Herr Berich er statter. Ich bin im Allgemeinen für die
Anträge auf Vermehrung der Besoldung sehr dankbar. WaS
indessen zunächst den Chef betrifft, so wird derselbe, wenn er
zugleich erster Sekretär auf einem der beiden BüreauS ist, alS
solcher Fr. 1800 haben, und dann kann die Zutage von Fr. 200
genügen Wäre er aber bloß zweiter Sekretär mit Fr. 1400
oder 1600, dann wäre eine Zulage von Fr. 200 allerdings
etwaS wenig. Vorläufig jedoch möchte ich beim Ansätze bleiben.
Wird dann beim §. 6 allfällig noch ein Geldbeitrag an daS
Equipement gewünscht, so werde ich dieses unterstützen. Herr
Altoberrichter Kurz kömmt wiederum auf die Rekrutirung zu-
rück, allein eS ist darauf bereits gedient worden. Die französische

Gendsarmerie ist allerdings etwas ganz anderes, als die
hiesige, und wir müssen da nicht einen zu großen Schritt nehmen

wollen. Wollte man den militärischen Charakter alS
vorherrschend betrachten, so würden dann solche Leute nicht Lerne
Bettler transportiren u. s. w., sondern man würde alsdann
hiefür noch eine zweite Klasse von Polizeibediensteten nöthig
haben. Dem Antrage, den Sold auf Btz 15 zu stellen, hätte
ich gar gut beistimmen können, indessen soll ich als Berichterstatter

den Antrag deS Regierungsrathes unterstützen und
zugleich bemerken, daß bereits eine Erhöhung von Fr. 81 Rp 70
eintritt. Bisher hatte der Landjäger mit Einschluß der
durchschnittlichen Bußenantdeile jährlich Fr. 574 Rp. 50 ; in Zukunft
hingegen wird er Fr. 456 Rp. 25 erhalten, mithin Fr. 81 Rp. 75
mehr. WaS sodann Herr Fueter wünscht, ist bereits vorgesehen

im §. 6, wo besondere Rekompenzen für ausgezeichneten
Diensteifer vorbehalten sind.

Fueter zieht seinen Antrag zurück.

A b st i m m il n g.

Für den Antrag des Herrn Kurz 12 Stimmen.
Für unveränderte Annahme des

Paragraphen gr. Mehrheit.

§. 5.

„Außer der fixen Besoldung werden folgende Reiseentschä-

digungen bewilligt:
1) Dem Cvef und dem Feldweibel die Auslagen für nöthige

Dienstreisen.
2) Dem Wachtmeister für Divisionsreisen täglich Btz. 15.

3) Den Korporalen, welche zu Sektionsreisen beordert werden,
täglich Btz. 12."

Sury. Es gibt Stationen, wo die Landjäger fast täglich
auf der Siraße sein und sich verköstigen müssen. Daher wünsche

ich, daß denjenigen, welche für den Transport verwendet werden,
eine Etappeoergütung per Station gegeben werbe.

Herr Berichterstatter. Das gehört jedenfalls nicht
hieher. ES bestehen übrigens Tarife für den Transport ver-
möglicherer Personen, so wie auch bei Auslieferungen. Während

der Landjäger übrigens einen Transport macht, macht er
nichts Anderes, und in der Regel kann er immer am gleichen

Tage wiederum zurück, denn die Stationen sind nicht so groß.

Abstimmung.
1) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn

Sury 15 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

2) Für den Paragraphen, wie er ist Handmehr.



§. 6.

„ Als besondere Belohnung für Dienstleistungen im Gebiete
der SicherdeckS- und Kriminalpolizei, wie die Entdeckung und
Arrestation von Verbrechern u. s. w. werden den „Zägern" wie
bis dabin nach den Bestimmungen eines Regulativs angemessene
Rekompenzen verabreicht.

Ueberdieß können zu Gratistkationen für Solche, die sich

durch besondern Diensteifer und Thätigkeit, namentlich durch
Entdeckung einer bedeutenden Anzahl von Gesetzesübertretungen
ouez-tchnen, bei den Musterungen jährlich eine Summe von
höchstens Fr. 1000 verwendet werden/

Herr Berichterstatter. Es werden da den Landjägern
noch gewisse Rekompenzen zugesichert. Für Fälle, mit welchen
besondere Anstrengung oder Gefahr verbunden ist, muß allerdings
noch etwaS hinzu kommen, was die Leute bestimmt, sich diesen

Gefahren und dieser Mühe auszusetzen. BiSder war eS auch

so, und überdieß werden an den Musterungen denjenigen, welche
eine bedeutende Anzahl von Gesetzesübertretungen angezeigt haben,
ebenfalls bedeutende Rekompenzen gegeben. Hiefür w,rd nun
eine Gesammtsumme von höchsten» Fr. 1000 vorgeschlagen.
Zch weiß nicht, ob vielleicht Herr Kommandant Fueter jetzt

auf Vermehrung dieser Summe antragen will, einstweilen
empfehle ich den Prragraphen, wie er ist.

Fueter. Allerdings wünsche ich, daß jetzt hier demjenigen
Rechnung getragen werde, waS ich vorhin bei §. 4 angetragen
habe. Bei den vorzüglichsten Landjägerkorps in der Eidgenossenschaft,

wie zu Zürich, Waadt, Genf, find diese Auszeichnungen
angenommen, und dieselben müssen gute Wirkung haben, sonst

wären sie mcht so allgemeine Uebung. Also möchte ich dier im
§. 6 andeuten, daß auch für längere Dienstjabre eine Rekom-

penz gegeben werde, und daher trage «ch ferner darauf an,
die Summe von Fr. 1000 auf wenigstens Fr. 1600 zu
erhöhen.

Schläppi. Der zweite Satz deS §, 6 gefällt mir gar
nicht; durch diese Gratifikationen werden wir nichts bewirken
als eine förmliche Hktzjagd gegen den ehrlichen Landmann.
Die Erfahrung zeigt, wie biSver in Folge der Baßenantheile
u. f. w. die Oderämter von Seite der Landjäger mit den
unbedeutendsten Anzeigen überhäuft worden sind. Ohnehin haben

wir die Besoldung der Landjäger jährlich um Fr. 81 erhöht,
also ist vorauszusehen, daß es eine eigentliche Zudringlichkeit
zum Landjägerkorps geben wird. Uebrigenö wissen wir, daß

wir alckrdinas viele rechtliche Leute unter diesem Korps baden,
daß aber auch viele arbeitsscheue Männer sich da hineindrängen,
und diese gerade machen dann solche unbedeutende Anzeigen aus
Interesse. Namentlich sind auch viele Männer aus fremden
Diensten darunter, welche unter fremden Fürsten die Gesetze
der Willkühr und des Despotismus gelernt haben. Zch trage
also darauf an, den zweiten Satz zu streichen.

Bitzius. Man braucht nur die Worte „namentlich durch
Entdeckung einer bedeutenden Zahl von Gesetzesübertretungen"
zu streichen, so ist diesem Bedenken des Herrn Schläppi
abgeholfen.

MattbyS unterstützt die Anträge deS Herrn Fueter und
hält d»e Besorgnisse deS Herrn Schläppi für ungegründet, denn
da hier von der Entdeckung wirklicher Gesetzesübertretungen die
Rede sei, so habe offenbar der ehrliche Landmann, welcher das
Gesetz nicht übertrete, eine Hetzjagd auch nicht zu besorgen.

Karlen zu Diemtiqen kann dagegen dem Antrage deS

Herrn Fueter nicht beistimmen, denn sonst müßte man auch
alle andern Staatsbeamten, welche zehn Zabre und länger
gedient haben, besonders entschädigen oder pensioniren, was
vielleicht die Hälfte des StaatsvermögenS in Anspruch nehmen
würde.

Herr Berichterstatter. Den Antrag des Herrn Fueter
könnte ich nur ir sofern unterstützen, als rS die Erhöhung der
Summe bis auf Fr. 1600 betrifft, aber nicht unter dem Titel
von Rekompentenzen für längere Dienstzeit, sondern ich halte
dafür, eö sei besser, man verwende diese Summe überhaupt

für ausgezeichnete Dienstleistungen. Wollte man Rekompenzen
für längere Dienstzeit geben, so würde dieß den Nachtheil nach
sich ziehen, daß ältere Landjäaer um so weniger ihren Abschied
nehmen würden. Dieser Nachtheil zeigt sich bereits in Folge
der Znvalidenkasse des Landjägerkorps, so wohlthätig dieselbe
in anderer Beziehung ist. Eine Hetzjagd auf die ehrlichen Bär-
ger besorge auch ich nicht; schon jetzt werden denjenigen, welche
sich durch besondere Dienstleistungen ausgezeichnet haben, bei
den jährlichen Musterungen besondere R- kompenzen gegeben, und
die Beibehaltung derselben ist um so nöthiger, weil nach § 7
in Zukunft die Bußantheile wegfallen sollen Mit Ausnahme
also der Summe empfehle ich den Paragraphen, wie er ist.

1)
2)
Z)

4)

Abstimmung.
Für den Antrag deS Herrn Schläppi
Für den Antrag deS Herrn Fueter

Für den Antrag deö Herrn Bitzius
Dagegen
Für den Paragraphen im Uebrigen

Minderheit.
Minderheit.
78 Stimmen.
35

Handmehr.

§. 7.

„Die Bußantheile, auf welche bis dahin die Landjäger
Anspruch hatten, ausgenommen diejenigen von Zoll. und Ovm-
geldverschlagnissen, sowie von den Vergehen gegen das Lotterie-
Gesetz, fallen in Zukunft der Slaatskassa zu, auS welcher jedoch

bis auf die Hälfte der wirklich eingegangenen zu Ende jeden
ZabreS dem Invaliden. Fond der „ Zäger " verabfolgt werden
kann."

Herr Berichterstatter. Diese Bestimmung soll wesentlich

zur Hebung des Ansehens des KorpS beitragen, wie ich

dieß bereits nachgewiesen habe. Auch die Gründe für die zwei
vorgeschlagenen Ausnahmen habe ich bereits angeführt, indem

nämlich diese beiden Fälle eine ganz besondere Aufmerksamkeit,
großen Zeitaufwand, oft sogar mit Lebensgefahr verbunden,
erfordern, um dergleichen Vergehen zu entdecken. Allein bei

der Vorberathung des Dekretes bat man nicht daran gedockt,
daß diese Ausnahme auch auf die Entdeckung von Vergeben
gegen die Haussierordnung ausgedehnt werden sollte, indem
auch diese vielfache Um.riebe u. s. w. erfordert. WaS den

Znvaliden-FondS betrifft, so hat bis jetzt die Regierung jährlich
Fr. 900 darein gethan; dieser Beitrag soll in Zukunft auS

den wirklich eingegangenen Dußenantheilen bestricken werden,
jedoch die Hälfte derselben nicht übersteigen.

Matthys. Auch ich bin der Ansicht, daß in Zukunft
den Landjägern selbst keine Bußenantheile mehr zukommen sollen.
Mir ist z. D. ein Fall bekannt, daß ein Landjäger sein Töch°
terlein zu einem Manne schickte, welches ihm vorgeben mußte,
die Mutter habe Bauchgrimmen und habe daher Kirschwasser
nöthig, weßkald sie ihn bitten lasse, ihr einen halben Schoppen
abzutreten. Der Mann weigerte sich anfänglich, da aber daS

Mädchen sich nicht entfernen wollte u. f. w., so wurde das

verlangte Kirschwosser endlich verabreicht, worauf der Landjäger

nichts Eiligeres zu tdun hatte, als zum Richter zu gehen
und jenen Mann wegen unbefugten Verkaufes geistiger Getränke
zu verleiden. Der Richter freilich sprach, nachdem er die
Umstände kannte, den Mann frei, aber der Landjäger hatte die
Unverschämtheit, beim RegierungSratde gegen den Richter
Beschwerde zu führen. Hingegen bin ich der Ansicht, daß wenigstens

die Hälfte der eingegangenen Bußenantdeile in die
Znvalidenkasse gethan werde, welch' Letztere im Zabr 1809 gestiftet
worden ist, um Wittwen und Waisen von Landjägern zu unterstützen

u f. w. Zch trage darauf an, den Paragraph so zu
redigiren: „Die Bußenantdeile, auf welche u. f. w., fallen in
Zukunft der Staatokasse zu. Von den eingegangenen Bußen-
antbeilen kann jedoch wenigstens dieHälfte zu Ende jeden ZahreS
dem Znvalivenfond der Landjäger verabfolgt werden."

Kurz möchte anstatt der Worte „bis auf die Hälfte" fetzen
„höchstens die Hälfte."



Gygax. Ich weiß nicht, ob wahr ist, was Landjäger
mir erzählt haben, nämlich die Invalidenkasse sei seit langen
Jahren nicht so verwaltet worden, wie eS hätte geschehen sollen.
Dieses wäre der Untersuchung werth; man bat dieses
Mißtrauen namentlich zu der Zeit gefaßt, wo sich der Zentral-
polizeidirektor d'rauS gemacht hatte, indem man glaubte, er
habe die halbe Kasse mitgenommen. Ich trage daher darauf
on, nach dem Worte „ZnvalidenfondS" einzuschalten, „welcher
unter der Aufsicht der Regierung verwaltet wird/'

BitziuS stimmt der Redaktion des Herrn Mattdys bei,
möchte jedoch anstatt „kann sagen „soll."

Karlen in der Müdlematt. Ich möchte der Versammlung

die Bemerkung des Herrn Gygax bestens empfehlen; ich
habe wiederholt von Landjägern vernommen, daß sie vergeblich
wegen der Rechnung liber diese Kasse reklamirt haben, und daß
«S da nicht ganz sauber stehe, ist zu vermuthen. Ich möchte
also den Herrn Berichterstatter ersuchen, uns hierüber
Auskunft geben zu wollen.

Gygax. Als ich vorhin sagte, daß der Zentralpolizei-
direkter sich d'raus gemacht habe, so war dieß nur ein
unrichtiger Ausdruck.

Herr Berichterstatter. Ich kann dem Antrage des

Herrn Matthys beipflichten, aber nicht mit der von Herrn
B'tzius vorgeschlagenen Redaktion. So lange ich in der
Verwaltung bin> werde ich dafür sein, daß man bis auf die Hälfte
der Bußenantheile in den Invalidei.fonds thue, aber doch möchte
ich nicht, daß die Landjäger unter allen Umständen dieses von
Rechtes wegen fodern können. Daher möchte ich daS Wort
„kann" stehen lassen Was die Bemerkrung des Herrn Gyqax
betrifft, so habe ich dergleichen früher auch gekört, daher habe
ich die Kasse sowohl alS die Buchführung darüber bereits durch
den neuen Herrn Standesbuchhalter Collin untersuchen lassen.

Dieser sagt aber, er habe AlleS in Richtigkeit gefunden, und
also soll ich glauben, die Sache sei so, was sich übrigens von
Herrn Singeisen, wie ich ihn kenne, erwarten läßt. Ich glaube
jedoch, diese Klagen geben gegen Jemand anders, gegen eine
untergeordnete Person, von welcher man vermuthet, daß sie

das Landjägerkorps in dieser Beziehung benachtheiliqe. Ich
werde daher die Sache noch weiter untersuchen. UebrigrnS
muß der Adjunkt der Zentralpolizei, welcher diesen FondS unter
seiner Verwaltung bat, dafür besondere Bürgschaft leisten, und
jeder Landjäger soll das Recht haben, die Rechnungen einzusehen.

Zudem wird das Resultat der Rechnung den Landjägern

bei der Musterung jeweilen mitgetheilt, und wenigstens
bei der letzten Musterung, welcher ich persönlich beigewohnt
habe, ist keine Bemerkung darüber gefallen. Ich stimme also
zum Paragraphen mit den von den Herren MalthyS und Kurz
beantragten Redaktionsveränderungen.

BitziuS zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung,
l) Für den Antrag deS Herrn Gygax Minderheit.
Z) Für die vom Herrn Berichterstalter zuge-

gegebenen Redaktion Gr. Mehrheit.
3) Für den Paragraphen im Uebrigen Handmehr.

(Schluß der Sitzung um 6 Uhr.)
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Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufrufe und abwesend mit Entschuldi-

^ gung: Die Herren Bähler, Beutler, Bueche, Büzberger, Dähler
zu Seftigen, Feller zu Uebeschi, Garnier, Helg Anttsschaffner,
Lohner, Migy, Niggeler, Tiöche und Wirth; ohne Entschuldi- i

gung: Die Herren Aebersold zu Signau, BitziuS, Carrel, i
Christen, Cünier, Fenninger, Gerder zu Stefflsburg, Grimaitre,
HirSbrunner, Hofer zu Dießbach, Zenzer, Kilcher, Lauterburg,
Ledmann zu Leuzigen, Müller 0r, Müzenberg, Rentsch,
Rieder zu Lenk, Ruprecht, Salzmann, Scheidegger Arzt, Scho-
ler, Schüpbach zu Biglen, Schütz, Studer, Walther und Zwahlen.

Nach Verlesung deS Protokolls der gestrigen Sitzung
bemerkt Herr MatthyS, daß die Namen der beeidigten Groß-
räthe im Protokoll angemerkt werden sollten, der Kontrole
wegen, worauf Herr Regierungspräsident erwiedert, diese
Kontrole werde von den Stimmenzählern geführt.

Daö Protokoll wird hierauf durch'S Handmehr ge-
nehmigt.

Eine von den Herren Großräthen Zaugg und Sahli,
sowie von andern Staatsbürgern unterzeichnete Vorstellung,
betreffend die Korrektion der Bern-Aarbergstraße von Brückfeld
bis Ortschwaben, wird angezeigt und dem Regierungsrath
überwiesen.

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt wird ein Anzug
der beiden Herren Kehrli und anderer Mitglieder, betreffend
die Abgrabung des sogenannten GalgenstutzeS im AltiSbergwald
bei Bätterkinden.

*) Aus Zrrtbum ist in der vorletzten Nummer sowohl im
Verzeichnisse der Mitglieder des Großen RatbcS, als dann auch bei
der Angabe der Abwesenden weaqelasscn worden der Name des Herrn
Müzenberg, Adr., Notar, zu Gpiez.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des DekretSentwurfeS, betreffend

die Reorganisation des LandjägerkorpS.

§. 8.
„Dieses Korps wird mit Ausnahme deS Chefs, auf Kosten

deS Staats militärisch gekleidet und bewaffnet:
Die Unteroffiziere und Gemeinen erhalten:

.4. An Bekleidung.
Zährlich ein Paar Tuchhosen mit GuetreS, ein Paar Zwilchhosen

und eine Halsbinde;
sür zwei Zahre einen Rock;
für drei Zahre einen Ueberrock;
für drei Zahre eine Kopfbedeckung; '
für sechs Zahre einen Mantelkragen.
AlleS nach vorgeschriebener Ordonnanz.
Die übrigen Kleidungsstücke hat sich die Mannschaft selbst

anzuschaffen.

k. An Bewaffnung.

Eine Waidtasche;
DaS Schließzeug."

Gygar stellt den Antrag, unter Lit. erste Zeile die
Worte „mit GuetreS" zu streichen und dafür eine Entschädigung

von Fr. 10 zu setzen, indem die Landjäger in der Regel
Stiefel tragen u. s. w.

Geiser, Oberstlieutenant, spricht den Wunsch auS, daß
die fast durchgehendS zum Schießen unbrauchbaren Feuergewehre
der Landjäger untersucht und umgeschaffen oder ausgetauscht
werden möchten.

Herr Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter, kann dem Antrage deS Herrn Gygax nicht beistimmen;
das bisherige Gchuhgeld der Landjäger falle durch dieses Dekret
weg, und GuetreS seien auch für das Militär vorgeschrieben;
da die Landjäger oft lange Marschrouten zu machen haben, so

seien Stiefel wohl nicht die geeignete Fußbedeckung. Die
Richtigkeit der Bemerkung deS Herrn Geiser gibt der Herr Berichterstatter

zu, indem er beifügt, der Herr Militärdirektor, unter
dessen Aufsicht daS LandjägerkorpS in militärischer Beziehung
laut §. 12 zu stehen komme, werde für die nöthige Remedur
sorgen.

Mit großer Mehrheit wird der Paragraph unverändert
angenommen.



§. 9.

„Die in der Hauptstadt befindlichen Unteroffiziere und
Gemeinen werden kasernirt. Die allgemeine Beleuchtung und
Beheizung der Kaserne bezahlt der Staat.

Dem Feldweibel kann von der Justiz, und Polizeidirektion
gestattet werden, eine besondere Wohnung zu beziehen, in wel-
chem Falle er dafür eine Vergütung von höchstens Fr. 100

jährlich erhält.
Die auf dem Lande stationirten Jäger aller Grade erhalten

freie Wohnung für ihre Person nebst folgenden Effekten:
1 Bettstelle. 1 Matratze, 2 Bettdecken, 4 Leintücher, 1 Tisch,

2 Stühle, 1 Bank, auf Transportstationen 1 Laterne und
1 Lampe.

Bei Stationen, wo keine dem Staate angehörenden Effekten
sich befinden, haben die Jäger, wenn sie diese Effekten selbst lie-

fern, eine Vergütung von Fr. 12 jährlich zu beziehen.

Die Familie eines Jägers hat in der Regel keinen An>

spruch auf dessen Wohnung. Es können jedoch Ausnahmen
gestattet werden."

Geiser, Oberstlieutenant, spricht den Wunsch aus, daß

von Behörde dafür gesorgt werde, daß die auf dem Lande
stationirten Landjäger, welche freie Wodnung bekommen und, nach

dem von Herrn Berichterstatter gestern geäußerten Wunsche,
wo möglich verheirathet sein sollen, in schicklichen Lokalien unter-
gebracht werden, woran an vielen Orten Mangel sei.

Geiser, Metzger, fragt, warum nur den in der Hauptstadt

befindlichen Landjägern d»e Beleuchtung und Beheizung
vom Staate bezahlt werde, und nicht auch den andern; eS

sollte für diese eine Vergütung für Beheizung u. s. w. aus,e-
nommen werden.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkung deS Herrn
Oberstlieutenants Geiser ist leider allzugegründet; wohl in keinem

Kantone der Schweiz sind die Landjäger so schlecht logirt, wie
im Kanton Bern; indessen werde ich mein Möglichstes thun,
um auch da abzuhelfen, aber man kann nicht überall bauen,
sondern man wird sich sonst einrichten müßen. Was die andere

Bemerkung betrifft, so sind die Verbältnisse in der Hauptstadt
ganz anders als auf dem Lande. Die Landjäger haben hier
rtne Hauptwache, welche gehörig geheizt und beleuchtet sein
muß, denn es gebt da die ganze Nacht hinaus und herein, alle
Augenblicke kommen und geben die Patrouillen, denn namentlich

in gegenwärtiger Zeit muß viel mehr Aufmerksamkeit
obwalten, alS in gewöhnlichen Zeiten. Alle diese Verbältnisse
treten auf dem Lande nicht so ein. Uebrigens gehen die auf
dem Lande stationirten Landjäger nicht leer aus; statt der
bisherigen Vergütung für Licht, Stroh und Beheizung erhalten
die Landjäger überhaupt jetzt eine desto höhere Besoldung.

Abstimmung.
Für den Paragraphen, wie er ist Gr. Mehrheit.

§. 10.
„Die der Mannschaft anvertrauten Montur- und Arma-

rurstücke, sowie di^ übrigen Effekten îc bleiben Eiaentbum des
Staats und dürfen weder veräußert, noch verpfändet, noch für
Schulden in Beschlag genommen werden. Nach Verfluß der
bestimmten Tragezeit gehen indeß die Monturstücke in das Ei-
genthum des ManneS über."

Durchs Handmehr genehmigt.

§. II.
„Die kranke Mannschaft wird gegen einen zu Gunsten

deö Staats zu verrechnenden Soldobzug von Btz. 5 per Tag
von jedem Manne, im Militärspitale aufgenommen und
verpflegt. Bei selbstverschuldeter Krankheit können weitere
Abzüge stattfinden."

Geiser, Oberstlieutenant, möchte am Schlüsse das Wort
„können" durch „sollen" vertauschen.

Herr Berichterstatter erwiedert, es sei zu wünschen,
daß die Behörde da freie Hand behalte, um je nach Umständen
handeln zu können.

Mit großer Mehrheit wird der Paragraph unverändert
angenommen.

§. 12.
n Das Korps der Jäger steht in Beziehung auf den

Polizeidienst unter der Aufsicht und Leitung deS Direktors der
Justiz und Polizei, welcher solche mit Hülse des jeweiligen
Büreauvorstandes der Zentralpolizei besorgt.

In militärischer Hinsicht, sowie auch bezüglich auf seine
Kleidung, Bewaffnung und Besoldung steht dieses Korps unter
dem Direktor deS Militärs."

Fueter. Der zweite Satz des §. 12 befriedigt mich nicht
ganz, sondern ich möchte denselben etwas bindender abgefaßt,
und zwar möchte ich namentlich darein aufnehmen, daß daö
Landjägerkorps unter die militärische Strafrechtspflege fallen
solle. So gut wir finden, daß für das Militär die gewöhn,
lichen bürgerlichen Gesetze nicht hinreichen, ebensogut finde ich,
daß das Landjägerkorps, welches militärisch organisirt wird,
in Zukunft ebenfalls unter das Militärstrafgesetz fallen soll.
Wir haben gestern dem Staatsschatze vermittelst höherer Be-
soldung der Landjäger eine neue Last aufgelegt, wofür geltend
gemacht wurde, daß man dann auch größere Forderungen an
dieses Korps stellen könne. Daher möchte ich, daß der zweite
Satz des §. 12 so ausgedrückt werde: „Für die militärische
Disciplin so wie auch bezüglich auf Kleidung, Bewaffnung und
Besoldung steht dieses Korps unter dem Direktor deS Militärs.
Alle Vergeben und Ordnungsfehier sollen wie bei andern Truppen

nach dem Gesetze der militärischen Strafrechtspflege
bestraft werden."

G anguil let stellt den Antrag, daß in Abänderung des
zweiten Satzes des §. 12 die Besoldung des LandjägerkorpS
auf dem Büdget der Direktion der Justiz und Polizei bleibe;
obnehin beklage man sich ja immer über daS große Militär-
büdget; wenn man dasselbe jetzt noch durch Hinzufügung der
Besoldung des LandjägerkorpS vermehre, so werde das
Publikum noch viel mehr klagen, ohne dem Umstände Rechnung zu
tragen, daß die Besoldung des Landjägerkorps hinzuzekom-
men sei.

Herr Berichterstatter. Herr Kommandant Fueter hat
daraus angetragen, im j. 12 zu bestimmen, daß daS Land-
jägerkorpS unter daS militärische Strafgesetz gestellt werde.
Ich glaube aber, dieses verstehe sich von selbst, so weit nämlich

die Landjäger in militärischer' Beziehung sich Fehler zu
Schulden kommen lassen. Allein weiter gehen möchte ich nicht.
Dieses Korps ist im ganzen Lande zerstreut; mit Ausnahme
der Stadt Bern sind ihrer 2 bis 12 in einem Amtsbezirke.
Wenn nun ein Landjäger in polizeilicher Beziehung fehlt, durch
Nachlässigkeit im Dienste u. s. w., so kann es doch unmöglich
sein, daß man dasür alle Mal an den Militärdirektor schreiben
müsse, u. s. w., sondern da muß die Justiz - und Polizeidirek-
tion das Recht haben, Vergehen oder Disciplinarsehler Hinsicht-
lich des Polizeidienstes zu bestrafen. Will man jedoch den
Antrag des Herrn Fueter berücksichtigen, so müßte man jedenfalls
die Redaktion auf die Vergehen in militärischer Beziehung
beschränken. Den Antrag deS Herrn Kommandanten Ganguillet
kann ich mir, wenn man will, gefallen lassen; eigentlich jedoch
gehört diese Ausgabe allerdings aus das Militärbüdget, da die
Kleidung und Bewaffnung deS Korps von der Militärdirektion
ausgeht. UebrigenS kann man diese Ausgabe auf dem Militärbüdget

immerhin unter eine besondere Rubrik thun, wo dann
Niemand diese Kostensvermehrung dem Militär beimessen wird.
Uebrigens ist daS Sache des Büdgets und gehört nicht hieher.

Abstimmung.
1) Für die Erheblichkeit deS Antrages des

Herrn Fueter 81 Stimmen.
Dagegen 63



z

2) Für die Erheblichkeit deS Antrages deS

Herrn Gangmllet 3l Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

3) Für den Paragraphen im Uedrigen Handmehr.

§. 13.

„Der Regierungsrath chat über die nähere Organisation
und Administration deS KorpS ein Reglement zu erlassen. Bis
dahin bleiben die bestehenden Bestimmungen über daS Land.

^ jägerkorpS für die Jäger, insofern ste mit diesem Organisations.
Dekret nicht im Widerspruche sind, in Kraft. Insbesondere
sind durch dasselbe die 2 und 15 deS Landjäqerreglements
vom 4. und 6. Herbstmonat und 9. Weinmonat 1809. betreffend
die Bestimmung der Stärke und Besoldung deS Landsägerkorps,
ferner litt, i deS § 18 deS nämlichen Reglements, bezüglich auf
die Zusicherung der Bußantbeile, so wie der Beschluß des Großen
Rathes vom ZK. Februar 1833 über die Bestimmung der Be-

soldung deS Kommandanten deS Landjägerkorps, aufgehoben."

v. Erlach bemerkt, das allerletzte Wort „aufgehoben"
sollte sogleich nach den Worten zu stehen kommen „Zn's besondere

sind durch dasselbe."

Der Paragraph wird mit dieser Redaktionsveränderung
durchS Handmehr genehmigt.

§. 14.
„Dieses Dekret tritt mit dem 1. Januar 1847 in Krast.

Dasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt, auf übliche Weise
bekannt gemacht und in die Gesetzessammlung aufgenommen
werden."

Durch's Handmehr genehmigt.

Scherz, Fürsprecher. Die Annahme deS Antrages des

Herrn Kommandanten Fueter macht nun einen eigenen Zusatzartikel

nöthig, denn sonst stände dem Polizeidirektor oder dem

Regierungsstatthalter oder dem Gerchtspräsidenten keine Gtraf-
befugniß über die unter ihm stehenden Landjäger mehr zu,
sondern jedes Vergehen von Landjägern im ganzen Kanton müßte
vom Hauptmann des KorpS oder vom Kriegsgerichte bestraft
werden, und das gäbe Weitläufigkeiten, die nicht im Sinne deS

von Herrn Fueter beantragten Zusatzes liegen können. Ich trage
daher auf folgenden Zusatzartikel an : „ Dem Polizeidirektor, so

wie den Regierungsstattvaltern und Gerichtspräsidenten steht die
Befugniß zu, DiSciplinarvergehen der Landjäger, insofern diese

unter ihren unmittelbaren Befehlen stehen, nach dem Slraf-
kodex für Militärs zu bestrafen. "

Herr Berichterstatter. Ich glaube nicht ein Mal, daß

jetzt ein solcher Zusatzartikel nöthig sei. Herr Fueter bat nichts
Anderes darunter verstanden, als die Bestrafung in Bezug auf
militärische Disciplin, und weiter kann sein Antrag durchaus
nicht gehen. Da nun derselbe erheblich erklärt ist, so werde ich
dann die definitive Redaktion demgemäß vorschlagen.

Fueter wünscht, die Meinung deS Herrn Militärdirektors
darüber zu vernehmen.

Ochsenbein, Militärdirektor. Ich halte zwar dafür, es

verstehe sich von selbst, daß denlenigen Beamten, welche einen
oder mehrere Landjäger unter ihrem unmittelbaren Kommando
haben, die Befugniß zustehe, Disc plinarstrafen über dieselben

zu verhängen. Um aber jeden Zweifel darüber zu heben, scheint
mir ein Zusatz im Sinne des Herrn Fürsprechers Scherz
angemessen u. s. w.

von Tavel. Ich erlaube mir, in dieser Angelegenheit
unmaßgeblich das Wort zu ergreifen. Ich bin nicht rechtserfahren,
aber ich mache mir den Begriff, daß das militärische
Strafrechtsverfahren ein eigenes in sich abgeschlossenes Ganze bildet,
welches in der Anwendung in allen semen Formen berücksichtigt

werden muß. Nun scheint es mir beinahe unmöglich, daß

das militärische Strasrechtöverfavren in allen Beziehungen bei

Disciplmarfehlern der Landjäger in Vollziehung gesetzt werde.

Vorerst wird jeweilen zu untersuchen sein: WaS ist ein Polizei-
licher Straffall, waS ein militärischer? Schon diese Ausmittelung

— wie viele Schwierigkeiten wird sie nicht mit sich dringen?
So wie nun die Sache jetzt liegt, glaube ich, eS solle nicht auf
heutigen Tag der Zusatz deS Herrn Fürsprechers Scherz défini-
tiv erkennt, sondern derselbe dem RegierungSratde zurückgesendet
werden, um genau zu untersuchen, wie der Beschluß deS Großen
Rathes in Betreff des von Herrn Kommandant Fueter gestellten
Antrages deS Weitern in Uebereinstimmung zu bringen sei mit
der Natur der Sache und einer guten Disciplin deS Landjägerkorps,

wovon ich besorge, sie möchte jetzt nicht auf die beste
Weise eingerichtet sein.

Herr Präsident. Herr Oberst von Tavel kennt unser
Reglement noch nicht; alle solchen Anträge werden bei der
ersten Berathung nur erheblich erklärt und an den Regierungs-
rath zur Untersuchung und Berichterstattung gewiesen.

Herr Berichterstatter. 3m Zweifelsfalle ist es immerhin
besser, eS sei eine Bestimmung da, und es ist allerdings

nöthig, eine Grenzlinie zu bestimmen zwischen den militärischen
Vergehen und zwischen bloßen Disciplinarfehlern, deren
Bestrafung den Polizei, oder Administrativbeamten obliegen muß.
Ich habe daher nichts dagegen, daß der Zusatz des Herrn Scherz
erheblich erklärt und dem Regierungsrathe überwiesen werde.

Der Zusatz wird mit großer Mehrheit erheblich erklärt.

Matthys. 3ch finde mich veranlaßt, ebenfalls einen Ausatz

vorzuschlagen, der dann als §. 2 dieses Gesetzes aufzunehmen

wäre. nämlich: >, §. 2. Nur Staatsbürger, welche 1) daS
vierundzwanzigste Altcrsjahr angetreten haben, 2) nach den
Bestimmungen der Gesetze im Genusse der bürgerlichen Ehren-
fähigkeit, 3) vorzüglich gut beleumdet sind und sich durch
Rechtlichkeit, Sparsamkeit und Moralität auszeichnen, und 4) richtig
lesen und schreiben können, dürfen in das KorpS der Landjäger
aufgenommen werden. " Ich will also, daß nur bernische Staatsbürger

in das KorpS aufgenommen werden; ich hielte es nicht
für gut, wenn z. B. Franzosen, Sardinier u. s. w. in diesem
KorpS sich befänden. Ferners verlange ich das angetretene
vierundzwanzigste Altersjahr, indem ich glaube, es sei besser, die
Mannschaft bestehe aus ältern Personen mit bereits gesetztem
Charakter. Den Genuß der bürgerlichen Ehrenfähigkeit verlange
ich deßhalb, weil die Landjäger vor Gericht Zeugniß reden müssen

u. s. w. Daß nur vorzüglich gut beleumdete Subjekte auf-
genommen werden halte ich darum für unerläßiich, weil ich
erfahren habe, daß zwar freilich unter diesem Korps viele
rechtschaffene und achtbare Männer sind, aber auch manche, welche
die Achtung nicht verdienen und nicht würdig sind, über die
Bürger Aufsicht zu üben. Mir ist bekannt, daß ein Mann,
welcher zwei bedeutende Hausdiebstähle begangen hat, die aber
verheimlicht wurden, in das Korps aufgenommen worden ist und
sich noch dermal darin befindet. Dieser hat einmal, während ich
bereits hier wohnte, an einem Dienstage Abends einen ruhigen
Bürger, der aber ein Glas zu viel getrunken, auf die Polizei
geschleppt und »hn so mißhandelt, daß, wenn ich nicht gewußt
hätte, daß ich dem Strafgesetze anheimfallen würde, ich mich
vor Entrüstung nicht hätte enthalten können, diesen Landjäger
tüchtig durchzuwalken. Ferner ist bekannt, daß Leute, welche
bürgerlich ruimrt, der Schwelgerei u. s. w. ergeben sind, sehr
oft in das KorpS aufgenommen wurden. Es ist dieß nicht
immer die Schuld der Behörde, ich weiß gar wohl, daß namentlich

die Gemeinderäthe in dieser Beziehung oft sehr fehlen,
indem sie solchen Leuten unrichtige Leumdenszeugnisse ausstellen,
damit dieselben im Landjägerkorps Aufnahme finden und nicht
der Gemeinde zur Last fallen. Ich habe gestern mit Ueberzeu-

gung dazu gestimmt, daß den Landjägern eine honorige Besoldung

ausgesetzt werde, aber jetzt sollen wir auch verlangen, daß

daS Korps nur aus rechtlichen Männern bestehe; alsdann erst

wird die Polizei m Zukunft besser gehandhabt werden als
bisher. Zch empfehle Ihnen also, Herr Präsident, meine Herren,
meinen oben gestellten Antrag.

Herr Berichterstatter. Dieser Antrag gekört eigentlich
in das laut §. 13 dieses Dekretes zu klaffende Organisations-



reglement; hier hingegen bat man nur dasjenige aufgenommen,
waS wirklich vor den Großen Rath gehört, denn sonst wäre
dieses Dekret zu einem eigentlichen Gesetzbuche angewachlen.
Ich glaube auch, der RegierungSratd werde bei Erlassung des

ReglementeS allen den von Herrn Mattdys gestellten Forderungen

entsprechen, mit Ausnahme des Alters. Wenn man im
einundzwanzigsten Jahre fähig ist, politische Rechte auszuüben
und Militärdienst zu thun, so sollte man in diesem Alter doch

auch fähig für das LandjägerkorpS sein können. ES ist
überhaupt besser, die Leu'e nicht zu alt anzunehmen; daher nimmt
man Leure über dreißig Jahre in der Regel nicht an, damit
man sie gehörig instruiren könne. Viele derselben, wenn sie sich

zur Aufnahme melden, können nicht einmal recht schreiben, so

daß man sie während der Instruktion noch muß schreiben
lehren. ES scheint mir, man könnte füglich von diesem Antrage
abstrahiren und die Sache dem RegierungSratd überlassen, denn

eö wären dann vielleicht noch andere Forderungen zu stellen.

von Erlach. Ich möchte hingegen den Zusatzantrag deS

Herrn Mattbys auS allen Kräften unterstützen; ganz gewiß sind

in diesem Gesetze viele untergeordnete Bestimmungen enthalten,
wie z. B. diejenige über Kleidung, Bewaffnung u. s. w., die
eben so gut oder noch eher in daS Reglement hätten verwiesen
werden können, als hingegen dasjenige, waS daö Wesentlichste
der ganzen Sache ist, nämlich die Aufnahmsbedingungen. Die
Nothwendigkeit einer solchen Bestimmung erscheint mir wenigstens

als evident.

Fueter. Ich müßte dieser Ansicht auch beistimmen, daS

ist eine sehr wesentliche Bestimmung, welche im Gesetze selbst,

und nicht bloß im Reglemente, ihren Platz finden soll.

von Steiger. Zch kann eS auch nicht über mich bring n,
aus zusprechen, daß ich den Antrag deS Herrn Fürsprechers Mattdys

nicht nur in jeder Beziehung am Orte, sondern auch höchst

verdankenSwerth finden muß. Ueberlassen wir dieses dem

Reglemente, wie der Herr Berichterstatter glaubt, daß eS geschehen sollte,
so ist eS möglich, daß Etwas davon, vielstiHt Alles, vielleicht aber
auch Nichts von Allem dem in daS Reglement aufgenommen wird.
Da aber der Große Rath gezeigt dät, daß er keine Opfer scheut,

um daS Korps der Landjäger gehörig zu besolden u s. w, so

scheint eS mir auch ganz der Stellung deS Großen Rathes
angemessen, andererseits zu zeigen, daß er das größte Gewicht
darauf legt, ein Korps von Eliten, von ausgesuchten Männer»
in moralischer Beziehung zu haben, wobei dann die bürgerliche
Gesellschaft, welche hier Schutz suchen und finden soll, beruhigt
sein könne. Auf diesen Punkt also soll der Große Rath den

größten Nachdruck legen.

Karlen zu Diemtigen. Ich könnte diese Ansicht nicht
theilen, denn ich stelle mir vor, die Landjägir werden durch den

Polizeidirektor angestellt werden, und dieser werde sich von den

Betreffenden den Besitz der erforderlichen Eigenschaften, der
Ehrenfähigkeit u. s. w., vorher zusichern lassen. Soviel
Zutrauen dürfen wir sowohl ihm, als dem Regierungsrathe schenken,

um dieses dem Reglemente zu überlassen.

MattbyS. Allerdings sind die Bürger zufolge der neuen
Verfassung bereits nach dem zwanzigsten Altersjadre stimmfähig,
aber eS ist bekannt, daß die Jugend hitziges, warmes Blut hat,
ein Landjäger aber soll bereits ein bestandener Mann sein,
damit er nicht durch jedes in einem Wirtdsbause gefallene Gti-
chelwörtlein veranlaßt werde, selber Streit anzufangen u. s. w.
Der Herr Berichterstatter glaubt serner, mein Antrag eigne
sich zu einem Artikel deS Reqlementes; daS glaube ich nicht,
ich glaube im Gegentheile, daß die Eigenschaften, welche nöthig
sind, um in das LandjägerkorpS aufgenommen zu werden, Sache
der Gesetzgebung seien und nicht bloß dem RegierungSrath:
überlassen bleiben soll. UebrigenS handelt es sich gegenwärtig bloß
um die Erheblichkeit deS Antrages; wenn dann der Regierungs-
rath bei näherer Untersuchung der Sache hinlängliche Gründe
findet, um hier anzutragen, den Zusatz dem Reglemente
vorzubehalten, so kann man später darüber entscheiden.

Herr Berichterstatter. Zch habe gegen die Erheblichkeit

des Antrages Nichts einzuwenden, indem ich im Wesentli-
chen mit den Anforderugen des Herrn Matthys einverstanden

bin; nur habe ich geglaubt, dieses Alles könnte eben so gut in
daS Reglement aufgenommen werden.

Der Zusàtzantrag wird mit großer Mehrheit erheblich
erklärt.

Geiser, Oberstlieutenant, vermißt, wofern er nicht durch
den Herrn Berichterstatter eines Andern belehrt werde, zwei
sehr wesentliche Bestimmungen in diesem Dekrete; erstens eine
solche im §. dahin gehend, daß das LandjägerkorpS im
Nothfälle auch zur Vertheidigung deS Vaterlandes verwendet
werden könne. Wäre dieses Korps z. B. bei den letzthin in
der Hauptstadt stattgehabten Austritten gehörig gebraucht wor-
den, anstatt einer Anzahl bloßer Rekruten, so würde vielleicht
alles Weitere unterblieben sein; der Redner bedauert deßwegen
namentlich, daß gestern nicht auch die Aufstellung eines
Lieutenants dekretirt wurde. Die zweite Bestimmung, welche der
Redner vermißt, ist diese, daß nirgends ausdrücklich gesagt
werde, daß die Landjäger unter die Befehle der betreffenden
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten gestellt seien.
Freilich werde das Reglement dieses nachholen, aber eS würde
nicht überflüssig sein, im Gesetze selbst davon Erwähnung zu
thun.

Herr Berichterstatter erwiedert auf die erste Bemerkung,

die Redaktion des §. l entspreche vollkommen, indem eS

heiße: „Zum Zwecke der Handhabung der öffentlichen Ruhe
und Ordnung." UebrigenS werde man selten in den Fall
kommen, das Landjägerkorps da zu benutzen, wo eigentliche
militärische Hülfe nöthig sei, denn sonst müßte man die einzelnen
Amtsbezirke gänzlich von Landjägern entblößen. Für
unerwartete Ereignisse haben ja die RegierungSstattdalter bekannt,
lich die Vollmacht, vorläufig daS nöthige Militär aufzubieten,
was in solchen Fällen auch geschwinder gemacht sei und eher
zum Ziele führe. Bezüglich dann auf die zweite Bemerkung
seien keine weiter« Vorschriften hier nöthig, die Sache verstehe
sich von selbst, und daS Organisationsreglement werde die
erforderlichen Vorschriften daorts enthalten.

Geiser, Oberstlieutenant, erklärt sich durch die
Berichterstattung ersättigt.

„Der Große Rath deS Kantons Bern,
in Betrachtung der Nothwendigkeit einer zeitgemäßen

Reform des LandjägerkorpS,
auf den Bericht des RegierungsratheS,

beschließt:"

Durch'S Handmehr genehmigt.

Vortrag der Finanzdirektion über die fürstbischöflich-base

l sche Schuldsache.

Herr Direktor der Finanzen, alS Berichterstatter. ES
liegt Ihnen, Herr Präsident, meine Herrn, vor, die bekannte
und vielbedandelte fürstbischöflich baftlsche Schuldangelegenheit.
Um Ihnen vor Allem aus Kenntniß zu geben vom Stande der
Dinge und vom Thatsächlichen der Sache, so will ich ganz kurz
diejenigen Thatsachen anführen, welche in diesem Geschäfte von
Einfluß sind. Im Jahr 1792, den 12. Zenner, hat der
damalige Fürstbischof zu Basel bei der damaligen Regierung von
Golothurn ein Anleihen aufgenommen und dafür eine Obligation
ausgestellt, des folgenden ZndaltS: „Wir Joseph von GotteS-
gnaden, Bischof zu Basel, des heiligen römischen Reichs Fürst,
mit Zuzug und Einwilligung der Hochwürdigen Herren
Domprobst, Domdekan, Senioren und KapitulS Unseres DomstiftS
Basel, bekennen hiermit für UnS und alle Unsere Nachfolger,
daß wir zu Bestreitung einer UnS dermal zustoßenden Bedürfniß,
von denen Hochwodlgebornen. Hochedeln, Ehrenfesten und
Hochweisen Herren Schultheiß, Klein und Großen Rath der Stadt
und Republik Solvthurn, Unsern Hochgeachten Herren und
guten Freunden, auch getreuen Bundesgenossen, lednungSweise
baar empfangen haben, benanntlich die Summe von sechszehn



Tausend Stück wirklicher französischen neuen oder großen Thalern

(Franken 64,000), welches Kap'tal Wir von dato an über
dr ei Jakr in Unsern selbst eigenen Kosten, vorgemeldtem hoben

Stand Solotdurn oder andern wirklichen und rechtmäßigen
Inhabern dieses Briefs in den nämlichen Sorten von gleichem
Schrot und Korn in gesagter Stadt Soloihurn wieder
abzuzahlen, indessen alljährlich geflissenlich zu vier von jedem Hundert

ebenfalls in Unsern eigenen Kosten und in erstgemeldter
Stadt Solothurn zu verzinsen geloben und versprechen, und

zwar unter spezialer Einsatz' und Verbindung folgender zum
- Theil in löblichen Standes Solothurn Landen und Jurisdiktion

liegender, Uns und Unserm Hochstift respektive eigenthümlich
zugehöriger Zins und Zehndgefällen und Gerechtigkeiten
nämlichen: 1) —, 2) — >3) —, 4)
5) ,6) Und endlichen des Weinzebndens, Wein- und
Lekenzinsen zu Viel und Bötzingen, so ungefähr, und zwar im
1791 Zadr hundcrtvierzehn Saum und vierzig zwei Maß
ertragen haben. Welch' vorbeschriebene Spezialpfänder vorhin
gegen Niemanden anders hypotheciert, sondern äußert
gegenwärtiger Aufnahme völlig ledig sind u. s. w, u. s w. — So
beschehen Schloß Pr>'ntrut u. s. w. «ix Joseph, Bischof zu
Basel." — „Wir Domprobst, Domdechanr, Senior und Kapitul,
des Reichs und Fürstl. Hoden Domstifts Basel, Urkunden
und bekennen hiemit, und in Kraft dieses, daß wir die in oben

angezogener Obligation enthaltene Schuldstipulationcs auch
eingesetzte Unterpfänder, sowohl für das Kapital, als die Zinsen
nach ihrem Ausdruck und Sinn anerkennen — sofort dafür auf
die rechtsbestäadigste Art und zwar in Solidum mitdaften u. s. w.
So beschehen, Arlesheim in unserer Kapitularversammlung,
den 14. Zenner 179Z. 8iK. Türck Hochfürstlich Bischöflicher
Ratb und deS Hohen Domstifts Sekretarius," — Also Herr
Präsident, meine Herren, hat der damalige Bischof dieses Dar-
lehn beim Stande Solothurn aufgenommen am 12. Januar 1792.
Die nachderigen politischen Ereignisse, die Ausdehnung der
französischen Grenze auch über das damalige Bisthum Basel

^ und die Einverleibung dieses Gebietes mit Frankreich sind be¬

kannt. In der ganzen Schuldangelegenheit ist zwischen dem
Bischoffe und dem Stande Solothurn nichts weiter, was für
uns erdeblich wäre, verhandelt worden bis zum Zadr 1814.
Nachdem nämlich die französische Gränze wiederum zurückgedrängt
war in ehren heutigen Bestand, und nachdem durch den Wienerkongreß

der größere Theil des Bistbums Basel an Bern
gelangt war, ist im Jahr 1815 der Stand Solothurn bezüglich
auf jenes Darlehn mit einer Reklamation vor Tagsatzung auf-
getreten und hat, nach vorausgegangener Beschwerdeführung
über mehrere Punkte deS Wienerkongresses, folgende Erklärung
abgegeben: „1) Es sei die Erklärung der hohen Mächte auf
dem Wienerkongreß vom 20 Merz über die schweizerischen
Angelegenheiten nebst dem Nachtrag in Bezug der Vereinigung
eineS Theils von Chablais und Faucigny an Genf, von dem
Stande Solothurn unter folgenden Bedingnissen angenommen
und genehmigt: a, I,, der von dem Stande Solothurn
besitzende Schuldtitel von 04,000 Liv. auf dem Fürstbischoff und
Domkapitel des Hochfürstes Basel, zu Arlesheim, möchte
(abgesehen von den darin verschriebenen Unterpfändern) als eine
auf dem Bisthum Basel liegende Nationalschuld anerkannt und
selbe nebst Zinsen gesichert werden. Diese Zusicherung kann
durch Anweisungen auf die noch vorhandenen Bischöfflich Basel-
scden Liegenschaften leicht erzweckt werden; die im bemeldtem
Schuldtitel aber eingesetzten, im Kanton Soloihurn liegenden
Zehnten seien lediglich als ein auf Reciprocität gegründeter
Ersatz der im Biöthum Basel Verlornen Zehnten und Feudalrenten

anzusehen." Damals bat also Solotdurn die Bedingnisse
gestellt, unter welchen es der Wienerkongreßakte beitreten wolle.
Dieses geschah am 26. Mai 1815. Am 3. Brachmonat deS

nämlichen JabreS wurde dann von der Tagsatzung folgender
Beschluß gefaßt: „Die eidgenössische Tagsatzung, nachdem sie

denjenigen Beschluß sorgfältig geprüft, der von der Regierung
des hohen Standes Solothurn den 23. Mai letzthin über den

Akt des Wienerkongresses gefaßt wurde, beschließt, nachfolgende
Erklärung in ihr Protokoll zu legen und der Regierung von
Solotdurn offiziell mitzutheilen: „„Daß die in jenem Beschlusse

gemachten Bedingungen und Vorbehälte nicht geeignet sind,
die Annahme deS erwähnten Akts des Kongresses über die
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schweizerischen Angelegenheiten in Zweifel zu setzen, da sie lediglich

die Verbältnisse deS Kantons Solothurn zu seinen benachbarten

M'tständen Bern und Basel berreffen und also unter
diesen Kontonen selbst auszutragen sind. Die Tagsatzung hege
die Zuversicht, beide letztgenannten Stände werden allen Gründen

der Billigkeit, welche dabei zu Gunsten Solothurns obwalten
mögen, bereitwillige Rechnung tragen. Falls aber wirkliche
Streitigkeiten entstehen sollten, so wolle die BundeSbehörde, mit
Vorbehalt sowohl der verfassungsmäßigen Kompetenz der Tag-
satzung, als der Souveränität der Stände, und ohne Präjudiz
der bereits im Namen der gestimmten Eidgenossenschaft
ausgesprochenen unbedingten Annahm? der Kongreßerklärung vom
20. Merz 1815 auf den V. Artikel des Bundesvertrags alS
auf die vollständigste Borschrist zu freundeidgenössischer
Beseitigung solcher Anstünde hinweisen." Diesen Beschluß also hat
die Tagsatzung auf die Anbringen und Bedingnisse des Standes
Solotdurn damals gefaßt, und zwar mache ich aufmerksam,
daß damals der Stand Solothurn sich noch nicht auf das
eidgenössische Recht berufen, sondern einfach die Bedingungen
gestellt hat, unter denen er die Akten des WienerkongresseS ge-
nebmige. Auch der TazsatzungSbeschluß selbst präjudizirt durchaus

nichts in Bezug auf das eidgenössische Recht. Im Jahr
1816 haben einige freundeidgenösslsche Korrespondenzen zwischen
den Ständen Solotdurn und Bern stattgefunden, worin Solothurn

für seine Rechte auf die im Kanton Bern gelegenen
Pfänder die Anerkennung Berns nachsuchte, der Stand Bern
aber seinerseits seine Gegenansichten geltend machte und
erklärte, daß er diesem Begehren nicht entsprechen könne. Auch
noch im Jadr 1817 wurde darüber bin und her geschrieben,
wiewohl ohne weiter» Erfolg Von da hinweg ruhte die ganze
Sache bis ins Jadr 1839, d. h. zwischen Bern und Solotdurn,
denn im Jahr 1833 halte Solotdurn inzwischen seine Rechte
geltend gemacht auf die in jener Obligation verschriebenen
Pfänder im Kanton Basel, indem Solothurn diese Pfänder
gerichtlich liquidiren und sich den Erlös auf Abschlag seiner
Forderung zusprechen ließ. Im Jadr 1839 hat zunächst wie.
derum eine freundeidgenössische Korrespondenz zwischen Bern
und Solothurn stattgefunden; Solotdurn nämlich erließ ein
Schreiben an Bern, worin es Erledigung der Sache und
Anerkennung der Schuld verlangte; Bern dagegen hat ablehnend
geantwortet. Im Jadr 1840 trat Solothurn sodann mit einem
Kreisschreiben an sämmtliche Stände auf, worin es den
historischen Sachverhalt erzählt und am Schlüsse folgenden Antrag
stellt: „Unter diesen Umständen sehen Wir UnS im Falle, so-
wohl gegen den hoben Stand Bern, als gegen Basellandschaft,
wenn dieser hohe Stand die Schuld pro rata nicht nachträglich
anerkennen würde, den Artikel V des Bundesvertrages in
Anspruch zu nehmen, welcher besagt, daß alle Streitigkeiten zwischen
den Kantonen über Gegenstände, die nicht durch den Bundesvertrag

gewährleistet sind, an daS eidgenössische Recht gewiesen
werden sollen. Indem Wir Uns vor diesem Schiedsgericht
die fernern Rechtserörterungen und'die Wiederlegung der von
Bern in seinem Schreiben vom 9 August 1817, 10. Herbstmonat

1817 und 22. Juli 1839 geiyachten Einwendungen und
zerstörlichen Einreden vorbehalten, was Wir itzt schon zu thun
überflüssig finden, sind W>r so frei, für dermalen an Euch, G.
L. E., einfach das Ansuchen zu stellen, Ihr möchtet Eure Ge-
sandtschaft auf die bevorstehende ordentliche Tazsatzung 1840
dahin instruiren, daß der Streitgegenstand an das eidgenössische
Recht gewiesen werde." Da dieses Kreisschreiben erst am
3. Juli 1840 an die Stände aberlassen wurde, so konnte die
Sache an der Tagsatzung deS nämlichen JahreS nicht mehr
vorkommen, sondern erst an der Tagsatzung deS Jahres 1841.
Ich will nun nachträglich die Rechnung anführen, welche
Solothurn in diesem Kreisschreiben stellt:

„Das Kapital beträgt auf 12. Jenner
1792 Fr. 64,000

Davon ist abzuziehen, die in Beschlag

genommenen Unterpfänder im Kanton
Solotdurn: als Weinzehnten zu Nuglar;
Fruchtzebnten zu Nuglar, St. Panta-
leon, Bett- und Widerschwyl, Hofstetten,

Uebertrag Fr. 64,000



Uebertrag Fr. 64.000
Huggerwald, Himmelried und Gründet,
nebst einem BodenzinS im Leimenthal,
welche laut Berechnung Lit. ». betragen

Fr. 13,878)
Ferner den Betrag des losge-
gekauftenSelbiSberger- Quart-
zehntens im Kanton Basel laut
Extrakt Protokolls deS Zivil- r ,7
gerichtS Basel vom 27. Aug. i"1833 (Beil v.) und Anweisung
derGerichtschreibereiBasel vom
Z. Herbstmonat 1833 (Bei-
läge 0.) Fr. 3,975^

Verbleibt noch Kapital Fr. 46,147
Dazu die Zinse seit 12. Zenner 1797 bis
und mit 1840 zu 4 Prozent » 79,372 Rp. 84

Summa der ganzen Forderung Fr. 125,519 Rp. 84."
Zm Zahr 1841 beschäftigte sich also die Tagsatzung mit

dieser Sache und beschloß Folgendes: »Die Anstünde zwischen
den Ständen Solothurn, Bern und Basellandschaft, herrührend
von den von Seite des Standes Solothurn s. Z. dem Fürst-
Bischof von Basel gemachten Anleihen, sind zum Entscheid an
daö eidgenössische Recht gewiesen." Ich bemerke dabei, daß

der Stand Bern vorher durch ein Kreisschreiben an sämmtliche

Stände geltend gemacht hat, daß diese Sache keineswegs
vor daS eidgenössische Recht gehöre, sondern daß sie als eine

Privatstreitigkeit über Mein und Dein von den bernischen Ge-

richten zu erledigen sei. Indessen sind diese Ansichten des Standes

Bern in der Sitzung der Tagsatzung vom 10. August 1841

gegen eine Mehrheit von 16>/z Stimmen unterlegen. Auf
diesen Beschluß hin hat dann Solothurn seinerseits die SchiedS-
richter ernannt, nach Anleitung deS Art. V deS BundeSvertragS,
nämlich die Herren Dr. Keller, Professor an der Hochschule

zu Zürich, und Dr. Büßard, Professor zu Freiburg, und hat
zugleich den Stand Bern eingeladen, nunmehr auch seinerseits
Schiedsrichter zu ernennen. Bern indessen, konsequent mit
seinen bisher behaupteten Ansichten, ist auf dieses Begehren
nicht eingetreten, worauf Solothurn abermals vor die
Tagsatzung trat und von derselben, gestützt auf die Weigerung
BernS, weitere Maßnahmen verlangte. Die Tagsatzung hat
darauf hin in den Jahren 1842, 1843 und 1844, also in drei
Jahren drei Mal beschlossen, Bern sei einzuladen, — später:
dringend aufzusodern, — auch seinerseits die Ernennung der
Schiedsrichter vorzunehmen. Aber auch da ist Bern konsequenter
Weise nicht eingetreten, hingegen sind später zwischen den Ständen

Bern und Solothurn einige freundschaftliche Unterhandlungen

gepflogen werden, bei welchen man die Sache auf
freundschaftlichem Fuße zu erledigen suchte, sei eS durch eine Aversal-
summe oder durch Aufstellung eines Kompromißgerichtes. Die
Regierung von Bern hat indessen einen ersten Vergleich, welchen

Abgeordnete beider Stände zu Fraubrunnen vorläufig
abgeschlossen hatten, wonach Bern an Solothurn Fr. 28,000
bezahlt haben würde, nicht angenommen; dagegen aber wurde
von ihr ein Kompromiß angenommen, der am 27. Mai 1846
hier im Großen Ratde verhandelt worden ist. Dieser
Kompromiß lautete nämlich so: »Art. 1. Die erwähnte Streitigkeit
soll durch ein Schiedsgericht entschieden werden, daS folgender
Maßen gebildet wird: a. Zeder der betheiligten Stände wählt
zwei Schiedsrichter, die weder Bürger noch Einwohner des
betreffenden Kantonö sein dürfen, b. Diese vier Schiedsrichter
wählen einen Obmann. Können sie sich in ihrer Wahl nicht
verständigen, so soll das Obergericht deS Kantons Thurgau
ersucht werden, den Obmann zu bezeichnen." „Art. 2. DaS
nach Art. 1 gebildete Schiedsgericht hat nach vollständiger
Kenntnißnahme von den betreffenden Akten und nach Anhörung der
Parteien, sowie nach alltälligen vergeblichen Vermittlungsversuchen,

endlich nach den Rechten über daS Materielle zu
entscheiden. ES beurtheilt aber vorher ebenfalls endlich nach den
Rechten alle möglichen Vor- und Formfragen, welche entweder
von den Parteien aufgeworfen werden oder sich in der Behandlung

der Sacde selbst darbieten. — Die Stände Solothurn
und Bern verpflichten sich, dem Entscheide des Schiedsgerichtes

ohne Einrede sich zu unterziehen." Dieser Kompromiß nun ist
vom Großen Rathe am 27. Mai 1846 hier verworfen worden,
vorzüglich auS dem Grunde, weil darin der PassuS erscheint,
daß daS Kompromißgericht endlich über daS Materielle zu
entscheiden habe, wodurch präjudizirt werde über die Vorfragen,
betreffend d«e Kompetenz, die Legitimation u.s. w. Man sagte,
wenn daS Schiedsgericht in jedem Falle endlich über daS Ma-
terielle zu entscheiden habe, so könne Bern eine Legitimations-
einrede, z. B. daß Solothurn aktiv nicht legitimirt sei, nicht
gehörig geltend machen, und eben so wenig eine passive
Legitimationseinrede, nämlich, daß die Schuld deS Bischofs nur eine
persönliche, und also nicht mit dem Lande desselben an Bern
übergegangen sei u. s. w. Hierauf hat wiederum eine Ver-
Handlung an der Tagsatzung stattgefunden, welche dann am 24.
und 27. Zuli dieses ZahreS folgenden Beschluß gesaßt bat:
„Nachdem die Tagsatzung unterm 10. August 1841 den
Entscheid über die Anstünde zwischen den Kantonen Bern und Dasel-
landschaft einerseits und dem Kanton Solothurn andererseits,
herrührend von einer Schuldforderung an den ehemaligen
Fürstbischof von Basel, zum Entscheid an das eidgenössische Recht
gewiesen, und durch Beschlüsse vom 19. August 1842, 28. Heu-
mvnat 1843 und 16. August 1844 den Stand Bern wiederholt,
jedoch fortwährend vergeblich, eingeladen und dringend aufge-
fodert hatte, in der betreffenden Angelegenheit seiner SeitS,
eidgenössische Schiedsrichter zu bezeichnen; — so beschließt sie:
1) „D>e Tagsatzung wird an der Stelle deS Kantons Bern
diejenigen Schiedsrichter ernennen, welche mit den von dem
Stande Solothurn ernannten Schiedsrichtern die Anstünde zwi-
schen diesen beiden Kantonen, herrührend von einer Federung
an den ehmaligen Fürstbischof von Basel, nach Maßgabe deS

Art. V des BundeSvertragS zu erledigen haben." 2) „Dem
Kanton Bern wird eine Frist bis Ende deS ZahreS 1846
eingeräumt, um in der vorliegenden Angelegenheit eidgenössische
Schiedsrichter zu ernennen, oder um die zwischen ihm und dem
Kanton Solothurn obwaltenden Anstünde auf andere Weise zur
Erledigung zu bringen." 3) „Die Wahl der für den Kanton
Kanton Bern bestimmten Schiedsrichter wird dagegen auf eine
spätere Sitzung verschoben." Diese spätere Sitzung, Herr
Präsident, meine Herren, war der 11. Zuli, an welchem Tage
die Tagsatzung an der Stelle BernS eventuell als Schiedsrichter
ernannte die Herren Dr. C. Pfyffer, Mitglied des Großen
Rathes des KantonS Luzern, und Dr. C. Kern, erster
Gesandter deS KantonS Thurgau. Dieser Beschluß wurde dem
Stande Bern mitgetheilt, worauf Solothurn ebenfalls eine
Mittheilung an Bern machte, nämlich daß eö, da Herr
Professor Dr. Keller unterdessen die Schweiz verlassen hatte, an
dessen Stelle zu einem Schiedsrichter ernannt habe, den Herrn
RegierungSrath Hungerbühler von St. Gallen. DaS eidqe-
nöisische Schiedsgericht besteht demnach gegenwärtig: Für Solo-
thurn aus Herrn Professor Büßard von Fre>burg und Herrn
RegierungSrath Hungerbüoler von St. Gallen; für Bern,
wofern dieser Stand nicht bis zum 31. Dezember seine Schiedsrichter

selbst ernennt, auö Herrn Dr. C. Psyffer in Luzern
und Dr. C. Kern von Thurgau. — Dieses, Herr Präsident,
meine Herren, ist der faktische Stand der Dinge auf den deutigen

Tag. Es hat sich nun bei der Regierung, welche zunächst
diese Angelegenheit vorzuberathen hatte, gefragt, was nunmehr
geschehen solle; da haben sich ihr drei Wege vorgestellt, erstens
dieser, daß man gesagt hätte: Wir unterziehen uns dem
eidgenössischen Rechte, folglich wollen wir binnen der vorgeschriebenen

Frist die Schiedsrichter ernennen. Indessen glaubte die
Regierung, das nicht thun zu sollen, um konsequent zu bleiben
mit allen frühern Verhandlungen des hierseitigen RegierungS-
rathes und Großen Ralheö, und um sich für die Zukunft an
den hierseitigen Rechten nichts zu vergeben, indem, wenn Bern
in dieser Angelegenheit, welche offenbar rein privatrechtlicder
Natur ist, sich dem Beschlusse der Tagsatzung unterziehen würde,
dann, auf diesen Vorgang gestützt, noch manche andere
Angelegenheit vor daö eidgenössiiche Recht gezogen werden könnte,
z. B. die bekannte Oomgeldstreitigkeit, welche schon seit langem
obwaltet. Ein zweiter Weg wäre gewesen, sich einfach passiv
zu verhalten, die von Solothurn und der Tagsatzung bestellten
Schiedsrichter progrediren zu lassen, und sich dann am Ende
nöthigen Falles der Exekution des Beschlusses zu widersetzen.
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Allein die Regierung wollte auch diesen Weg nicht einschlagen,
weil der Stand Bern dadurch vor diesem Gerichte, wenn er
seine Vertbeidigungsgründe gar nicht geltend gemacht hätte, in
«ine nachtbeilige Stellung gekommen wäre, und weil ferner
der Stand Bern in der Eidgenossenschaft eine solche Stellung
einnimmt, daß ich glaube, er solle sich nicht in den Fall
begeben sich einem Beschlusse deS eidgenössischen Gerichtes oder
der Tagsatzung positiv zu widersetzen. Ein dritter Weg blieb
noch übrig, derjenige der Ihnen, Herr Präsident, meine
Herren, heute zur Genehmigung vorgeschlagen wird, nämlich
der Weg nochmaliger freiwilliger Unterhandlung. Um diesen
Weg anzubahnen, hat Ihre Regierung sich an diejenige von
Solorhurn gewendet, um derselben neuerdings die Ausstellung
eines Kompromißgerichtes vorzuschlagen. Nachdem Solothurn
bejahend geantwortet hatte, fand am 5. dieses MonatS eine
Konferenz von Abgeordneten beider Stände zu Fraubrunnen
statt; das Resultat derselben ist folgendes

Kompromiß.
„Die S änke Bern und Solotburn, in der Absicht,

die Streitigkeit über die von Letzterem an Bern gestellte
Ansprache laut Gültoerschreibung deS Fürstbischofs von Basel vom
14. Jänner 1792 ihrer Erledigung entgegenzuführen, haben
folgende Uebereinkunft geschlossen:

Art. I.
Anstatt deS von Solothurn angerufenen und von der

Tagsatzung niedergesetzten eidgenössichen Schiedsgerichtes wird von
den kontrahirenden Ständen ein Privatschiedsgericht bestellt,
welches folgendermaßen gebildet wird:

a. jeder der kontrahirenden Stände erwählt zwei Schieds¬
richter, die weder Bürger noch Einwohner deö betreffenden
Standes sein dürfen;

d> diese vier Schiedsrichter erwählen einen Obmann. Können
sie sich in ihrer Wadl nicht vereinigen, so soll das Ober-
gericht des KantonS Thurgau ersucht werden, den Obmann
zu bezeichnen.

Art. 2.
Dem bestellten Privatschiedsgerichte werden die gleichen

Streilfragen bezüglich auf die eingangserwädnte Ansprache zu
beurtheilen unterlegt, welche daS eidgenössische Schiedsgericht
zu beurtheilen gehabt hätte. Beide Theile können daher vor
diesem Gerichte die nämlichen Fragen aufwerfen, die nämlichen
Angriffs- und Vertheidigungsrechte gebrauchen, und die
nämlichen Einreden anbringen, welche sie vor dem eidgenössischen
Schiedsgerichte hätten aufwerfen oder geltend machen können.
DaS Schiedsgericht beurtheilt alle vor ihm aufgeworfenen Fragen

streng nach den Rechten und erst, nachdem eS beide Theile
angehört haben wird.

Art. 3.
Dem Spruche deS Schiedsgerichtes verpflichten sich beide

kontrahierenden Theile ohne Einrede sich zu unterziehen.
Art. 4.

Die diese Uebereinkunft verhandelnden Abgeordneten der
beiden Stände behalten die Ratifikation derselben durch ihre
reipektiven obern Behörden vor.

Fraubrunnen, den 5 Christmonat 1846.
Die Abgeordneten des Standes

Bern:
(8iZn.) Ochsenbein, Regie-

rungsrath.
(8i»n.) Stämpfli, Regie-

rungörath.

Die Abgeordneten des Standes
Solothurn:

(SÎKN.) Reinert, Regierungs-
rath.

(SiAn.) Cartier, Regierungs¬
rath."

Herr Präsident, meine Herrn, indem ich Ihnen Namens
des Regierungsrathes diesen Kompromiß zur Genehmigung
empfehle, mit dem fernern Antrage von Seite deS Regierungsrathes,

daß die zur Erledigung dieser Angelegenheit von Seite
Berns zu erwählenden Schiedsrichter vom Regierungsrath^ zu
bezeichnen seien, mache ich zugleich auf den wesentlichen Unter-
scheid aufmerksam, welcher in diesem Kompromiß liegt, gegen-
über demjenigen, welcher am 27 Mai dieses ZabreS vom Großen
Rathe verworfen worden ist. Dieser Unterscheid besteht wesent-
lich darin, daß vor dem zu bestellenden Privatschiedsgerichte

die rechtliche Gttllung der Parteien genau die nämliche sein
soll, wie sie eS vor dem eidgenössischen Schiedsgerichte sein
würde, daß also beide Stände die nämlichen Vertheidigungsmittel

gelkrauchen können, wie dort, daß also alle möglichen
Vorfragen aufgeworfen werden können, z B. vorerst die
Kompetenzfrage, nämlich ob diese Frage vor das eidsgenössische
Gericht gehöre u. s. w ; ferner die Frage: Ist Solothurn aktiv
legitimirt, ist seine Forderung eine solche, welche dem Kanton
Solothurn alS solchem zugehört, oder ist sie nicht vielmehr eine
solche, welche einer solothurnischen Korporation zusteht? Solothurn

nämlich hat anerkannt, daß diese Forderung bereits vor
längerer Zeit an den dortigen Kantvnalarmenfond abgetreten
worden ist. Drittens kann die Frage aufgemocfen werden, ob
Solothurn passive Legitimation habe, daS heißt, ob der Stand
Bern der rechte Beklagte sei oder nicht, ob nämlich die frag- "
liche Schuld eine landesherrliche oder aber bloß eine persönliche
des damaligen Bischofs war. 2m letztern Falle wäre die passive
Legitimation nicht vorhanden. Viertens kann die Frage aufge-
worsen werden, nach welchen Rechten beurtheilt werden solle,
ob nach StaatSrechten oder nach Pcivatrechten, ob nach dieser
oder jener positiven Gesetzgebung, nach der ehemaligen fürst,
bischöflich baselschen, oder ob nach der bernischen u. s. w. Fünftens

kann die Verjährungsfrage aufgeworfen werden und andere
mehr. Alle diese Fragen können also vor diesem Kompromiß-
geeichte eben so gut aufgeworfen und bestritten werben, wie
dieß vor dem eidgenössischen Schiedsgerichte der Fall sein würde,
und eS ist die rechtliche Stellung der Parteien ebenfalls ganz
die gleiche. Darin besteht der Unterscheid des jetzt vorliegenden
Kompromisses gegenüber dem frühern, und die vorderalhende
Behörde glaubt, dieser nunmehrige Kompromiß sei anwendbar,
die obschwebende Streitfrage könne vermittelst dessen beseitigt
werben auf eine Weise, welche im Interesse beider Stände und
der Eidgenossenschaft im Allgemeinen liege. Ich trage also
darauf an, daß eS Ihnen gefallen möchte, diesem Kompromiß die

Ratifikation zu ertheilen und zugleich den Regierungsrath zur
Bezeichnung der in Folge desselben zu erwählenden Schiedsnch-
ter zu ermächtigen.

Dieser Antrag wird ohne Bemerkung durchs Handmehr
genehmigt.

Ein Vortrag der Direktion des Militärs verlangt einen
Kredit von Fr. 15,060 biS 16,000 zu Anschaffung von 600
Gewehren.

Herr Direktor deS Militärs, als Berichterstatter,
fügt dem Antrage bei, eine Vermehrung deS im Zeughause
enthaltenen Gewehrvorrathes sei durchaus nothwendig, und eS

biete sich jetzt gerade eine gute Gelegenheit, um sehr billigen
Preis ein Quantum Gewehre anzukaufen, so daß man diese

Gelegenheit, die nicht sobald wiederkehren dürfte, nicht vorbei
gehen lassen solle. Werde der Kredit bewilligt, so könne diese
Summe dann auf dem Budget deS nächsten Jahres gestrichen
werden.

Durchs Handmehr genehmigt.

Ein fernerer Vortrag der Direktion des Militärs
betrifft ein Gesuch des Herrn ArtilleriehauptmannS Moll >n Münster,

welches dahin geht, eS möchte nach §. 184 des eidgenössischen

Kriegsverwaltungsreglements jedem in Instruktion be-

rufenen, so wie jedem nach Hause entlassenen Militär und
Rekrut eine RationSvergütung von Batzen 4 für jeden Reise-
tag ausbezahlt werden, insofern sie dieselbe nicht in »stur«
beziehen. Da der angerufene § 184 sich aber nur auf die an die
Gemeinden zu entrichtende Einquartierungsentschädigung, und
keineswegs auf die Soldaten bezieht, so trägt der Direktor deS

Militärs, so wie auch der RegierungSratb, bei'm Großen
Rathe darauf an, in daS Begehren deS Herrn Moll nicht
einzutreten.

Durch's Handmehr genehmigt.
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Auf den Vortrag des RegierungSra thes wird dem
Herrn 3. M oser, von Koppigen, die nachgesuchte Entlassung
von der Stelle eines Gerichtspräsidenten von Ob er si m m en-
that in allen Ehren durch'S Handmehr ertheilt. '

Zur Berathung der Erbeblichkeitsfrage wird vorgelegt der
am 2. November 1846 verlesene Anzug mehrerer Mitglieder
aus dem Oberlande, wodurch die Erlassung eines Loökaufsge-
setzes für Bäume und Waldgewächse, welche aus fremdem
Grundeigenthum stehen, verlangt wird.

Schläppi. Diese Sache ist dem Oberlande eigenthümlich,
ich glaube, in den untern Landestheilen kenne man davon nichts.
Schon in der frühern und auch in der gegenwärtigen Verfassung

ist der Grundsatz ausgestellt, daß Zedermann seine
Liegenschaften von den darauf hastenden Lasten solle befreien können;
allein in diesem Verhältnisse konnte man bis jetzt die Grundstücke

nicht frei machen, weil kein Gesetz darüber erlassen ist.
Von den frühern hirnlosen Theilungen u. s. w. ist eS

Hergegekommen, daß gegenwärtig im Oberlande Grundstücke da sind,
auf welchen ein Drittmann ein oder mehrere Bäume besitzt
oder in den böhern Gegenden Waldgewächse, Streuerechle
u. s. w. Daraus entstehen vielfache Streitigkeiten und
Prozesse; der Eigenthümer des Baumes sagt: Alles waS vom Baume
fällt, kann ich auf der Erde nehmen; der Grundeigenthümer
hingegen glaubt, AlleS was auf sein Eigenthum gefallen, sei

als Zuwachs desselben zu betrachten u. f. w. Um nun auâ
diesem Zeuge hinaus zu kommen u. s. w., haben wir diesen

Antrag gemacht, damit er erheblich erklärt und der vorberathenden

Behörde zugewiesen werde, um einen Gesetzesentwurf
zu bringen. ES muß ein Gesetz da sein welches dem Grund-
eigenthümer das Recht gibt, seine Liegenschaft von dergleichen
Drittmannsrechten zu befreien, und welches zugleich den Grund-
sah des Loskaufes ausstellt, weil der Baum ein unbewegliches
Eigenthum ist.

Sury. Zndem ich diesen Anzug unterstütze, wünsche ich
zugleich, daß dann dem Gesetze ein Verbot beigefügt werde,
damit in Zukunft solche unsinnige EigenthumSzerspltitterungen
nicht mehr entstehen. 3ch hätte überhaupt gerne gesehen, wenn
man sich einmal mit einer eigentlichen Ackerverfassung beschäf-
tigen würde, um alle da hineinschlagenden Verhältnissein ihrer
Gesammtheit und in ihrem Zusammenbange darein aufzunehmen.

Wir haben da ein Waldkantonnementsgesetz, wiederum
ein WeidkantonnementSgesetz, welche beide Gesetze, anstatt ihrer
Natur nach auf der nämlichen Basis zu beruhen, vielmehr
himmelweit von einander abweichen. Nun ist durch diesen An-
zug ein sehr günstiger Anlaß gegeben, um einmal ein allgemeines
Gesetz über alle dergleichen Gegenstände zu erlassen.

Der Anzug wird durchs Handmehr erheblich erklärt.

Als eingelangt werden angezeigt:
1) eine Vorstellung des Herrn Architekts Stämpfli und fünf,

zehn anderer Burger von Bern, dahin gebend, daß der
Große Rath sich vom Regierungsratbe noch in der gegen-
wärtigen Sitzung über den Stand der Angelegenheit der
Aufhebung der Gesellschaften Berns Bericht erstatten lasse.

2) Vorstellung der Zehntgütergemeinden von Wyleroltigen,
Golaten, Kalnach u. s. w., dahin gehend, daß bestimmt
werden möchte, der Tabakzehnten sei nicht loszukaufen.

3) Vorstellung der Gemeinde Bourrignon, daß ein Kommissär
dahin abgeordnet werden möchte, zu Beseitigung von An-
ständen.

(Schluß der Morgensitzung um 12>/i Uhr.)
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Fortsetzung der zweiten Sitzung.

Dienstag den 15. Dezember 1846.

sNachmittags um 3 Uhr.)

Präsident: Herr v. Tillier.

Tagesordnung.
Dekretsentwurf des Regierungs rothes über Aufhebung

der Unterstatt halterstellen.
Funk, Regierungspräsident, als Berichterstatter. Herr Prä.

sident, meine Herren, bis setzt hat der Unterstatthalter in unserer
Republik eine verschiedentlich? Stellung eingenommen, er war
in betreffender Kirchgemeinde Ortspolizeibeamter, dem Regie-
rungsstattkalter untergeordnet, und zugleich auch Vollziehungsbeamter

des Regierungsstatthalters. Er hatte aber andererseits
zugleich auch die Verrichtungen als Präsident gewisser Gemeinbs-
behörden, nämlich er war ex oklleio Präsident des Untergerichts
und des Sittengerichts. Die frühere Verfassung hat ausdrücklich

deö Unterstatthalters Erwähnung gethan, die gegenwärtige
Verfassung aber kennt keine Unterstatthalter, sondern sie hat im
Gegentheil die Aufhebung dieser Beamtung im Grundsatze
beschlossen, indem sie im §. 68 verordnet, daß der Einwodner-
gemeinderatd und sein Präsident die örtlichen Vollziehungs und
Polizeibehörden seien. Es ist daher dieses vorliegende Projektgesetz

lediglich eine Ausführung des §. 68 der Verfassung Dasselbe

ist darauf berechnet, daß es in Wirksamkeit treten solle
aus den l. Januar nächsthin, auf welchen Zeitpunkt also die
Präsidenten der Etnwohnergemeindräthe die Stellung der Unter-
statthalter einnehmen werden, als örtliche Vollziehungs- und
Polizeibeamte, insoweit die bestehenden Gesetze die daherigen
Verrichtungen den Unterstatthaltern übertragen haben, so daß
die Präsidenten der Einwobnergemeinderäthe alsdann einen ganz
abgesonderten Wirkungskreis erhalten, wie ihn bis jetzt die

Unterstatthalter hatten. Was dann die Präsidentenschast der

Sittengerichte betrifft, so ist hier vorgeschlagen daß die Sitten-
gerichte in Zukunft ihren Präsidenten frei aus der Zahl der
stimmfähigen Einwohner des Gemeindsbezirks, welche das fünf,
undzwanzigste Altersjahr zurückgelegt haben, erwählen sollen.
Bekanntlich sind der Geschäftsgang und die Obliegenheiten der
Sittengerichte im Gemeindsgesetze festgestellt, sowie auch, daß
die Sittengerichte an Zahl gleich groß sein sollen, wie früher
die Chorgerichte. Das vorliegende Gesetz ändert nun in allem
diesem nichts ab, sondern, wenn daorts Abänderungen nöthig
werden sollten, so sollen diese geschehen bei der Revision des

Gemeindegesetzes selbst. Dieß ist, Herr Präsident, meine Herren,
waS ich in kurzen Worten in Bezug auf die Eintretensfrage
anführen zu sollen geglaubt habe. Es kann nicht zweifelhaft

sein, daß Sie, gestützt auf die Bestimmung der Verfassung, in
die Berathung des Gegenstandes werden eintreten müssen;
indem ich Ihnen also das Eintreten empfehle, trage ich zugleich
auf artikelsweise Behandlung des Entwurfes an.

Stettler. Ich gehe ebenfalls von der Ansicht aus, daß
man im Allgemeinen eintreten müsse, und daß die Stelle deS
Unterstatthalters durch die neue Verfassung ausgehoben sei; aber
eine andere Frage ist diese, eb gerade jetzt der Augenblick da
sei, in die Berathung des Gegenstandes einzutreten, oder ob
man nicht vielmehr warten sollte, bis das Gesetz über die
Amtspflichten der Regierungsstattbalter erörtert und bebandelt ist.
Ich gehe nämlich davon auS, daß man die Organisation der
OMr««' Mìd Beamtungen von oben herab, und nicht von
unten heraus beginnen solle. Wie der Herr Berichterstatter
bemerkt hat, so hatte bis jetzt der Unterstatthalter einen sehr
umfassenden Geschäftskreis; er war örtlich? Vollziehungsbebörde
in Administrativ- und Polizeisachen, aber auch zugielcv Vorstand

des Sittengerichts und des Untergerichts. Seine
Hauptaufgabe war jedoch immerhin diese, daß er die unterste Stellung

in der Staatsverwaltung eingenommen hat. Wenn nun
nicht zu verkennen ist, baß infolge der neuen Verfassung die

Staatsverwaltung von oben herab neu organisirt, und daß

namentlich in den bisherigen Amtspflichten der RegierungS-
ststtdalter manches geändert werden muß, so muß offenbar auch
Rücksicht genommen werden auf die Stellung und den Geschäftskreis

der Gemeindsbehörden. Im Gesetze über die Amtspflichten
der Regierungsstatthalter waren zugleich die Amtspflichten

der Unterstatthalter bestimmt, weil man das Verhältniß
derselben zum obern Beamten, ihre gegenseitige Stellung und
Instruktion kennen mußte. So wird es auch künftighin gehalten

werden müssen, außer daß jetzt die Präsidenten der Ein-
wohnergemeindräthe an die Stelle der Unterstattdalter treten
werden. Also sollten wir vor Allem aus das Gesetz über die

Organisation und die Amtspflichten der Regierungsstattbalter
erörtern, und dann bei diesem Anlasse untersuchen und bestimmen,

welches der Wirkungskreis der EinwodnergemeinderathS-
Präsidenten als örtlicher Vollziehungs- und Polizeibehörde in
Zukunft stin solle u. s. w. Berathen wir hingegen vorab den

vorliegenden Entwurf, und treffen wir darin diese und jene
einzelnen Bestimmungen, so wird die Folge davon diese sein,
daß wir später noch einmal auf den nämlichen Gegenstand
zurückkommen müssen. Wir machen also jetzt entweder etwas
Ueberflüssiges, oder wir müssen dasselbe später wiederum abändern,

so daß jedenfalls, waS wir jetzt machen, berechnet ist

auf ein Provisorium für vielleicht zwei oder drei Monate. Wir
haben aber unsere Zeit für andere Sachen zu gebrauchen, als
für Gesetze, die binnen kurzem jedenfalls neu in Frage
kommen müssen, und da die Sache nicht am wachsenden Schaden
ist, so möchte ich einstweilen nicht eintreten, bis das Gesetz

über die Amtspflichten der Regierungsstatthalter behandelt sein

wird, worauf ich hiermit ehrerbietigst antrage.



Mat thy S. Diesen Antrag müßte ich bekämpfen. Herr
Fürsprecher Stettler gibt zu, daß durch die Berfassung die Un.
terstattdalterstellen abgeschafft sind, aber er sagt, daS vorliegende
Gesetz könne nicht berathen werden, bis daö Gesetz über die

Amtspflichten der Regierungsstatthalter berathen sei, indeàls-
dann Bezug genommen werden müsse auf die Rechte und Mich-
ten der Einwodnergemeinderathspräsidenten, welche laut Ver-
fassung und laut §. 2 dieses Entwurfes die Nachfolger der bis-

herigen Unterstatthalter sein sollen. Diese Ansicht, welche gegen
das Eintreten geltend gemacht wird, halte ich für unrichtig.
Nach dem Gesetze von 18Z2 hat der Unterstatthalter in den-

jenigen Fällen, wo der RegierungSstattbalter verhindert ist,

dieses selbst zu thun, bei stattgehabten Vergehen u. s. w., die

Voruntersuchung zu führen, dafür zu sorgen, daß die Spuren
des Verbrechens nicht verwischt werden u. s. w. Wenn nun
der Einwohnergemeinderathspräsident laut Verfassung in jeder
Hinsicht in die Fußstapfen des Unterstatthalters tritt, so kann

ich nicht einsehen, warum wir auf das neue Gesetz über die

Amtspflichten der Regierungsstatthalter warten sollen. Ich be-

daure sehr, daß durch die Verfassung die Untergerichte
abgeschafft sind, aber es ist nun einmal geschehen, und nun sollen

wir ja freilich auch die mit der Abschaffung der Untergerichte
nothwendig verbundenen Gesetze erlassen, worüber unS ebenfalls

ein Dekretsentwurf vorgelegt ist.

Karlen zu Diemtigen. Ich will in den vorliegenden
Entwurf auch nicht eintreten. Bis jetzt hatten die GemeindS-

bezirke Vorschläge zu machen für die Stellen der Unterstatthalter,

hingegen hat eine jede Einwohnergemeinde ihren Ge-

meindrathspräsidenten selbst gewählt. Kann jetzt der Große
Rath sagen: Ihr, Unterstatthalter, gehet fort, der Einwoh-
nergemeinderathSpräsident soll jetzt Alles machen? Ich glaube
das nicht, und man zwingt dadurch den Gemeindrathspräfidenten,
seine Stelle vielleicht aufzugeben. Ich möchte also nicht
eintreten, b>6 die neue Gemeindsorganisation vorliegt.

Karlen in der Mühlematt. Diese Ansicht könnte ich niG
unterstützen, sondern die von Herrn Mattdys angebrachtes
Gründe sind für mich überwiegend. Der Grundsatz der Aus.
Hebung der Unterstatthulrerstellen steht in der Verfassung, und
daß «die jetzigen Gemeindrathspräsidenten die Verpflichtungen
nicht übernommen haben, die Funktionen der Unterstatthalter
zu übernehmen, ist kein Grund gegen das Eintreten; dieselben
werden diese Verpflichtung jetzt bekommen, wollen sie sich dann
nicht unterziehen, so wird eine frische Wahl vorgenommen
werden.

Ebersold. Meiner Person wegen kann ich jeden Moment
aufhören, Unterstatthalter zu sein, aber ich muß die Ansicht
theilen, daß viel eher die Reorganisation des Gemeindwesens
vorgenommen werden sollte. Besonders in den Städten sollte
dann der neue Gemeindrath wissen, wie er die Geschäfte
abtheilen solle, denn namentlich hier in Bern kann der Gemeind-
rathSprästdent unmöglich alle diese Verrichtungen übernehmen,
uyd es sollte ihm jedenfalls sein daheriger Wirkungskreis durch
ein Gemeindsreglement zugewiesen werden, zumal ihm jetzt die
Funktionen des Unterstatthalters zugekommen sind.

Fried li. Diesem möchte ich noch beifügen, daß jetzt
bekanntlich eine strenge Zeit ist, und daß besonders die
Gemeindrathspräsidenten über Hals und Kopf zu thun haben in
Betreff des Armenwesens. Wenn man ihnen jetzt mir nichts
dir nichts die Funktionen der Unterstatthalter ausbürdet, so

werden alle Diejenigen, welche irgend können, ihre Stellen
niederlegen. Wie kommen wir dann zu Wege in solcher Zeit,
wo man wöchentlich zwei und drei Mal Gemeinderatd abhalten
muß wegen des Armenwesens? In diesem Augenblicke presfirt
die Aufhebung der Unterstatthalterftellen nicht, daher stimme
auch ich gegen daS Eintreten.

Sury. Auch ich stimme gegen das Eintreten, indem ich
finde, die Uebertragung der Funktion der Unterstatthalter an
die Gemeinderathsprästdenten gehöre in die allgemeine Organisation
der Staatsverwaltung, und namentlich in die Organisation des
Gemeindwesens. ES ist zwar richtig, daß die Verfassung die
Aufhebung der Untergerichte vorsieht, aber die Verfassung hat

nicht vorgesehen, daß man unS ein Blatt der Organisation nach
dem Andern vorwerfe. Von jeher habe ich gehört, daß, wenn
der Geschäftsgang ein richtiger sein soll, dann jedes Glied der
großen Kette, welche die Gesammtorganisation bildet, genau in
daS Andere eingreifen müsse. Wie kann nun dieß geschehen,
wenn nun so ein Broken nach dem andern in das Leben
geworfen wird? Bleiben wir also beim Alten, bis etwas Ganzes
vorgelegt wird.

Kurz. Ich hingegen müßte durchaus den Antrag der
Regierung unterstützen. Die Verfassung ist darüber bestimmt,
der §. 68 sagt: >, Der Einwohnergemeinderath und sein Präsident
sind die örtlichen Vollziehung«, und Polizeibehörden." Die
Einen wollen nun nicht eintreten bis zur Erlassung des Gesetzes
über die Befugnisse der RegierungSstattbalter, die Andern
wollen nicht eintreten bis zur Revision des Gemeindegesetzes.
Bis wir nun das Eine oder Andere haben, könnte es noch ewig
lange dauern, und für den Augenblick halte ich eö auch nicht
für nöthig, ein neues Gemeindegesetz zu machen, sondern das
bisherige kann sehr gut in Kraft erhalten werden, denn es wird
durch das vorliegende Dekret nichts daran geändert, sondern
man legt bloß dem Gemeindspräsidenten eine Vermehrung seiner
Verpflichtungen auf, und worin diese bestehe, das findet er im
Gesetze über die Unterstatthalter. Das vorliegende Dekret hat
nichts anderes im Auge als die Ausführung der Vorschrift deS

§. 68 der Verfassung. Strenge genommen, braucht man eigene-
lich nur zu sagen, dieser Paragraph solle auf den t. Januar in
Kraft treten. ES ist immer schwierig und unangenehm, wenn
eine Menge Verfassungsartikel da sind, die nicht exequirt werden,
wie dieß mit der frühern Verfassung der Fall war, wo eS Artikel
gab, welche nie exiquirt worden sind. Wo man nun eine

Bestimmung der Versassung in Kraft treten lassen kann, da ist es

unsere Pflicht, es zu thun, und hier nun sehe ich nichts anderes,
als daß man eben sagt. Der Unterstatthalter fällt weg seine

Verrichtungen übernimmt, wie die Versassung es will, der Präsident
des EinwodnergemeinderathS. Darum also, weil ich glaube, der

fragliche Verfassungsartikel solle ins Leben treten, glaube ich

auch, daß wir in den vorliegenden Entwurf eintreten müssen.

Ochsenbein, Regierungsrath. ES fragt sich beute nicht:
Will man die Unterstatthalter abschaffen oder nicht? sondern es

fragt sich bloß : Wollen und sollen wir die Verfassung voll-
ziehen oder nicht? Darüber kann nun wohl kein Zweifel sein.
Allein abgesehen davon, ist diese Frage zugleich eine Geldfrage;
die Unterstatthalter kosten den Staat jährlich Fr. 26,600, und
da man die Verwaltung möglichst vereinfachen muß, so muß
man bei den Unterstatthaltern anfragen, weil der Verfassungsrath

gesunden hat, die Unterstatthalter seien das fünfte Rad
am Wagen. Ich will daS nachweisen und zugleich zeigen, daß
die Einwohnergemeinderathspräsidenten durch dieses Dekrer nicht
viel mehr zu thun bekommen. Wenn bisher der Unterstatt.
Halter einen Befehl erhielt vom Regierungsstatthalter, hat er
ihn etwa selbst erequirt? Keineswegs, sondern der Unterstatthalter

gab einfach dem Gemeindrathe oder seinem Präsidenten
den Auftrag, ihm über die Sache Nachricht zu geben, und hatte
er diese erhalten, so übermittelte er sie dem Regierungsstatthalter.
Der Unterstatthalter ist nur ein Zwischenrad, welches die Sache
nur weitläufiger macht. Dieses Zwischenrad hat man jetzt in
der Verfassung weggenommen und vorgeschrieben, der Regie-
rungsstatthalter solle sich jeweilen direkt an den Gemeindspräsidenten

wenden, was der Regierungsstatthalter um so eher thun
kann, da ihm die nöthige Hülfe zu Gebote steht, um die Schreiben

ausfertigen zu lassen, was beim Unterstatthalter nicht der
Fall war. Die Gemeinderathspräsidenten werden also in
Zukunft, anstatt durch die Vermittelung der Unterstatthalter, direkt
mit dem Rezierungsstatthalter korrespondiren, also in dieser
Hinsicht höher als bisher gestellt sein, aber ohne wesentliche
Geschäftsvermehrung. Ohne weiter aufzuhalten, empfehle ich
Ihnen also das Eintreten.

Scherz, Fürsprecher. Es ist Pflicht des Großen Rathes,
die in der Versassung niedergelegten Grundsätze inS Leben zu
rufen. Nun geht aus dem § 68 der Verfassung klar hervor,
daß der Große Rath ein neues Gesetz zu erlassen bat, wodurch
bestimmt werde, daß die Beamtungen der Unterstatthalter auf-



hören, und daß ihre Funktionen an die Präsidenten der

Einwohnergemeinderäthe übergeben sollen ES ist wirklich sehr

auffallend, daß heute gegen das Eintreten protestirt wird, während

eS doch durch d e Verfassung dem Großen Rathe zur
Pflicht gemacht ist.

Schaad. Ich würde auch angetragen haben, in den
Entwurf nicht einzutreten, bis daS Gesetz über daS Hypothekarwesen

vorgelegt sei; aber es wird iznS soeben ein neuer Tarif
bezüglich auf die Aufhebung der Untergerichte ausgetheilt, durch
welchen, wie ich glaube, das Publikum befriedigt werden wird,
und daher stimme ich jetzt zum Eintreten.

Stettler. Es scheint mir, daß Mißverständnisse hinsichtlich

meines Antrages walten, und namentlich Herr Fürsprecher
Scherz hat ihn unrichtig verstanden. Ich weiß sehr wohl, daß
nach h. 68 der Verfassung die Beamtung der Unterstatthalter
aufgehoben werden muß, mein Antrag geht aber bloß dahin,
daß einstweilen nicht eingetreten werde, nämlich bis daö Gesetz
über die Amtspflichten der Regierungsstatthalter berathen sein
wird. Nach Maßgabe des § 45 deS Reglements verstehe ich
also meinen Antrag so, daß man nicht überhaupt nicht eintreten,
wohl aber, daß man nun nicht sofort eintreten, sondern die

Berathung einstweilen verschieben solle. Zch kann nui5 nicht
zu einem Flikwerke stimmen.

Dähler, gew. Regierungsrath. Allerdings sehe ich einen
großen Unterschied zwischen den jetzigen Obliegenheiten der
Gemeinderathspräsidenten und zwischen denjenigen, wie sie ihnen
in Zukunft zufolge dieses Gesetzes obliegen werden. Die
Geschäfte des Unterstatthalters wurden sehr verschieden gemacht;
wenn ein Unterstatthalter einen Auftrag bekam vom Regierungsstatthalter,

so bat er nicht alle Male schriftliche Mittheilung
davon an den Gemeindspräsidenten gemacht und eine schrist-
liche Antwort verlangt, sondern gar oft geschah beides nur
mündlich; in Zukunft hingegen wird der Gemeinderathspräsident
immer schriftlich antworten müssen. Ferner gibt eS viele Po-
lizeivergehen u. s. w., wo der Unterstatthalter eher im Falle
wäre, eine unparteiische und vollständige Untersuchung zu machen,
als vielleicht der Gemeindspräsident. Zch glaube also, die
Obliegenheiten des Gemeinderathspräsidenten werden in Zukunft
ganz anders sein als bisher, und manche Gemeinde, welche
einen Gemeindspräsidenten nach dem bisherigen Gesetze gewählt
hat, würde jetzt vielleicht eine andere Wahl treffen müssen, nachdem

ganz andere Forderungen an die Gemeindspräsidenten ge-
stellt werden. Es ist nicht Zedermanns Sache, vollständige und
umfassende Berichte an den Regierungsstatthalter zu machen.
Zch bin gar nicht dagegen, die Bestimmung der Versassung
zu vollziehen, wiewohl ich bedaure, daß die Versassung die
Aufhebung der Unterstatthalterstellen vorschreibt. Allein noch Eines.
Es wird im Entwurf gesagt, daß in Zukunft die Sittengerichte
ihren Präsidenten aus der Zahl der stimmfähigen Einwohner
der Psarrgemeinde wählen soll; aber in der Verfassung steht
vom Sittengerichte kein Wort. Darf nun der Große Rath
ein solches Institut, von welchem die Verfassung kein Wort
sagt, durch dieses Gesetz aufstellen? Das ist für mich sehr wich-
tig, um zu wissen, ob ich in den Entwurf eintreten soll oder
nicht.

Friedli. Herr Regierungsrath Ochsenbein meint, die
Einwohnergemeinderathspräsidenten bekommen durch die Ueder-

tragung der Funktionen der Unterstatthalter nicht mehr zu thun.
Es sitzen hier wahrscheinlich viele Unterstatthalter, und diese

können es wobl Alle bezeugen, wie oft nur in den letzten paar
Wochen die Unterstatthalter aus Auftrag des Direktors deS

Innern zu Berichterstattungen aufgefordert worden sind, wie
viele Diebstäble serner stattfinden, wo die Unterstatthalter auf
Ort und Stelle untersuchen müssen. DaS alleö wird in
Zukunft dem Einwodnergemeinderathspräsidenten obliegen, also
wird er offenbar mehr zu thun haben.

von Tavel. ES ist da noch ein Gegenstand, Herr
Präsident, meine Herren, welcher mich bewegt, auf heutigen
Tag in den Entwurf nicht einzutreten; derselbe steht nämlich
mehr oder weniger in Verbindung mit dem Dekrete, welches

später nachfolgen soll, betreffend die Aufhebung der Unterge-

richte, aus welchem Dekrete ich entnommen habe, daß die
Funktionen, welche bis jetzt das Untergericht besorgen mußte,
den Einwohnergemeindräthen übertragen werden sollen, bis daS
Hypothekargesetz revidirt sein wird, und daß in der Voraussetzung,

daß die Einwohnergemeindrätde sich in ihrer Gesammtheit
nicht damit beladen werden, denselben die Fakultät eingeräumt
wird, eine Kommission von fünf Mitgliedern aus ihrer Mitte
zu bestellen, um die Fertigungen zu besorgen u. s. w. Zch
bringe dieses jetzt schon hier zur Sprache, weil, wenn die Un-
terstatthalterstellen aufgehoben würden, wir dann auch in das
zweite Dekret eintreten müßten. Allerdings sind durch die
Verfassung sowohl die Unterstatthalterstellen als auch die Unterge-
richte im Grundsatze aufgehcben, und dieser Vorschrift soll und
muß nachgelebt werden; allein es scheint mir doch, daß nach
dem bisherigen Gemeindegesetz, wo die Verrichtungen der Ge-
meindsdehörden von einem ganz andern Standpunkte aus
betrachtet worden sind, es jetzt seine Schwierigkeiten hätte, alle
diese Funktionen den Gemeinderäthen und ihren Präsidenten zu
übertragen in Form eines Provisoriums, und es scheint mir
nicht angemessen, daß jetzt provisorisch das Alles einer Behörde
übertragen werde, deren Mitglieder mit diesen Gegenständen
nicht vertraut sind; vielmehr schiene eS mir zweckmäßig, wenn
die bisherigen Behörden, da eö ja doch nur um ein Provisorium

zu thun ist, jede in ihren gegenwärtigen Verrichtungen
belassen würden, bis diese ganze Angelegenheit einerseits in einem
neuen Gemeindegesetze, und andererseits in einer neuen Instruktion
für die Regierungsstatthalter geregelt wird, indem alSdann das
Ganze besser und harmonischer beschlossen werden kann, als
dieß jetzt der Fall sein würde, — so daß ich also aus diesen
Gründen antragen möchte, daß die Sache verschoben werde,
bis das Ganze in seinem Zusammenhange und besser ausgearbeitet,

vorberathen ist.

Herr Berichterstatter. Man hat gegen dieses Dekret
Verschiedenes eingewendet, um die Versammlung zu überzeu-
gen, daß über diesen Gegenstand heute nicht soll eingetreten
werden. Vorerst liegt mir ob, zu widerlegen, was von Herrn
Fürsprecher Stettler bemerkt wurde. Obschon er ausdrücklich
behauptet hat, er wolle im Allgemeinen eintreten, und erwerbe
bloß gegen die sofortige Behandlung stimmen, so will ich
dennoch zeigen, daß er eigentlich überhaupt nicht ei,«treten will.
Er sagt nämlich, man solle den Entwurf nicht behandeln, bis
die Gesammtorganisation und das Gesetz über die Amtspflichten
der untern Administrativ- und Vollziehungsbeamten und Behörden

vorliege; dannzumal sei eS darum zu thun, die Pflichten
und Amtsverrichtungen der Einwohnergemeinderathspräsidenten
als örtlicher Polizei- und Vollziehungöbeamter zu bestimmen.
Allein, Herr Präsident, meine Herren, dieses Dekret enthält
durchaus keine Abänderung in der gegenwärtigen Organisation
über die Vollziehungsbeamten und Behörden, und über die
Polizei- und Abministratiobeamten und Behörden; die bisherige
Organisation wird beibehalten, und die Bestimmungen in den
daherigen Gesetzen erleiden keine Abänderung, so daß, wie Herr
Regierungsrath Ochsenbein richtig bemerkt hat, durch dieses
Dekret nur ein unnützes Rad aus der Maschine verdrängt wird;
nachher wird die Maschine nur rascher und pünktlicher sich

bewegen, als vorher. Während man bisher mit einer Mittelperson

korrespondiren mußte, oder während man bisher zuerst
durch einen Umweg auf den eigentlichen Punkt gelangen mußte,
wird man künftig auf kürzerem Wege aus den gleichen Punkt
kommen. Zch hätte erwartet, daß, wenn man von der Noth-
wendlgkeit der Beibehaltung der Unterstatthalter redet, in Bezug

aus die Unmöglichkeit, ihre Verrichtungen den Präsidenten
der Einwohnergemeinderäthe zu übertragen, man dann ein wenig
eingetreten wäre über das, was die Unterstatthalter als örtliche
Polizei- und Vollziehungsbeamte zu besorgen hatten. Die
Unterstatthalter als Vollziehungsbeamte hatten gewiß eine sehr geringfügige

Last. DaS Gesetz von 183l sagt im ersten Artikel, der
Unterstatthalter solle in seinem Kreise dafür sorgen, daß die

Gesetze und Verordnungen bekannt gemacht werden. DaS soll
also künftighin der Gemeinderathsprästdent thun. Aber diese

Gesetze und Verordnungen erscheinen nur allmälig, so daß ein
Gemeinderathsprästdent aus einmal höchstens nur ein Gesetz

oder eine Verordnung zur Bekanntmachung bekömmt. Was ist



nun das für eine vermehrte Arbeit? Keine. Der Gemeinde,
rathspräsident soll in Zukunft von allen wichtigen Vorfallen-
heilen in der Gemeinde dem Regierungsstatthalter Kenntniß
geben; bisher mußte er dem Unterstatthalter davon Kenntniß

geben. Gibt es jetzt mehr zu thun, dem Hans von etwas
Kenntniß zu geben, als hingegen dem Zakob? Das ist doch

offenbar daö Gleich.« Der Unterstatthalter sollte bisher, wenn
in seinem Bezirke ein Verbrechen oder ein Vergehen
stattgefunden, je nach Umständen einschreiten und dafür sorgen, daß

die Spuren des Verbrechens oder deS Vergehens nicht
verwischt werden u. s. w. Hier mache ich nun aufmerksam, daß

die Stellung des Gemeinderathspräsidenten hiezu viel geeigneter

ist, als diejenige des Unterstatthalters. Bekanntlich war bisher

in jeder einzelnen Kirchgemeinde bloß ein Untersratthalter,
während eine Kirchgemeinde oft sechs, neun und mehr
selbstständige Einwohnergemeinden in sich begreift, deren jede ihren
eigenen Einwodnergemeinderath besitzt. Bei der Bertheilung
dieser Arbeit nun aus die Präsidenten der Gemeinderäthe sämmtlicher

Ginwohnergemeinden eines Kirchspiels ist es offenbar
leichter, die daderigen Pflichten zu erfüllen, als dieß bisher
dem einzigen Unterstatthalter möglich war. Nach der bisherigen

Organisation über die Pflichten und Befugnisse der Regie-
rungöstatthalter hatte ein solcher auch bestimmte richterliche
Funktionen, die Beurtheilung von Administrativprozessen und

oft ziemlich weitläufige Strafuntersuchungen in Straffällen.
Nun steht die Revision der Organisation der Regierungsstatthalter

in genauem Zusammenhange mit der Gerichtsorganisation;
man wird später die Voruntersuchungen gewiß nicht mehr durch
die Regierungsstatthalter besorgen lassen, sondern sie den

Gerichtspräsidenten übertragen. Somit, Herr Präsident, meine

Herren, wenn Sie mit der Aushebung der Unterstatthalterstellen
biS zur Revision des Gesetzes über die RegierungöstatthaUer
warten wollten, so müßten Sie zu gleicher Zeit warten, bis
die Gerichtsorganisativn ebenfalls vorliegt. Man har ferner,
um den Antrag auf Nichteintreten zu begründen, die Eemeinds-
verdältnisse berührt. Diese sind auch organisirt durch ein

besonderes Gemeindegesetz, und das vorliegende Dekret beabsichtigt

einstweilen durchaus keine Veränderung in der Organisation
der Gemeindsverhältnisse. Aber daß Beides von einander ge-
trennt werden kann, ist dadurch bewiesen, daß es früher auch

so gegangen ist. Im Jahr 1831, bald nach Einführung dxr
damaligen Verfassung, ist am Z. Dezember das Gesetz über d»e

Amtspflichten der Regierungsstatthalter und Unterstatthalter,
sowie der Gerichtsbehörden der untern Znstanz erschienen, und
erst am ZV. Dezember 1833 wurde das Gesetz über die
Organisation und Geschäftsführung der Gemeindebehörden erlassen,
worin ebenfalls die Pflichten und Verrichtungen der Unterstatthalter

berührt wurden. Am 7. März 1834 erschien die
Verordnung über die Voruntersuchungen, und am 15. September
1834 die Verordnung über das Verfahren bei Hauptuntersuchungen.

Sie sehen also, Herr Präsident, meine Herren,
daß in dieser Beziehung früher durchaus nicht anders verfahren
worden ist. Der Hauptgrund aber, jetzt ebenso zu verfahren,
liegt in der Bestimmung der Verfassung. Diese will, daß die
Präsidenten der Einwohnergemeinderäthe die örtlichen Polizei-
und Vollziehungsverrichtungen besorgen; ich halte daher dafür,
daß es kein Zeitverlust und kein Nachtheil ist, wenn dieses
Dekret jetzt berathen wird, wohl aber ist dieß andererseits nur
die Erfüllung einer Vorschrift der Verfassung. Man sagt ferner,
die jetzigen Gemeinderathspräsidenten können nicht gezwungen
werden, diese Verrichtungen zu übernehmen. Zch gebe zu,
daß wenn Einer gesetzliche Gründe hat, er die Wahl
allerdings ablehnen kann. Wenn er aber keine gesetzlichen Gründe
hat, so muß er diejenigen Pflichten u. s. w. übernehmen,
welche Verfassung und Gesetz ihm übertragen. Man fürchtet
ferner, man werde in den Gemeinden nicht die geeigneten
Männer finden zu diesen Verrichtungen. Woher bat man denn
bis jetzt die Unterstatthalter genommen? Etwa nicht auch aus
der Zahl der Staatsbürger im Gemeindsbezirke? Zch gebe zu,
daß man bei den jeweiligen Wohlvorschlägen für die Unterstatthalter

sein Augenmerk darauf gerichtet hat, die gerade hiefür
tüchtigen Männer vorzuschlagen; aber wo ist verboten, daß man
sich bei der Wahl der Gemeinderathspräsidenten in Zukunft nicht
durch die gleichen Rücksichten leiten lasse? Zn der Verfassung

ist eine andere Bestimmung aufgenommen, welche viel tiefer
eingreift, ich meine den Ausschluß aller Beamten aus dem
Großen Rathe, und dennoch ist der neue Große Rath auch
zusammengesetzt worden, und zwar aus Männern, wo man
annehmen kann, die Wahlversammlungen seien nicht in Ver-
legenheit gewesen, tüchtige Männer zu finden; ich wenigstens
halte dafür, der gegenwärtige Große Rath vereinige nicht wem-
ger Intelligenz in sich, als der frühere. Ebenso werden in
Zukunft die Einwohnergemeinden nicht in Verlegenheit kommen,
tüchtige Gemeinderathspräsidenten mit Rücksicht auf die denselben
in Zukunft obliegenden Pflichten zu finden. Uebrigens glaube
ich nicht, daß in einem einzigen andern Kantone Unterstatthalter
bestanden haben, wie wir sie bis jetzt hatten. Zm Kantyn
Solothurn, im Aargau u. s. w. besorgen die Präsidenten der
Einwodnergemeinderälhe gerade die nämlichen Pflichten, welche
künftighin die Unsrigen auch besorgen sollen, und ich habe nicht
gehört, daß man sich übel dabei befinde. Herr Altregierungsrath

Dähler fragt, wie man jetzt hier vorschlagen könne, daß
die Sittengerichte ihre Präsidenten wählen sollen, da doch die
Verfassung von 1846 nichts von den Sittengerichten sage. Zch
will ihm darauf auS der Verfassung von 1831 antworten; diese
sagt auch nichts von den Sittengerichten, und dennoch haben
wir dieselben durch daö Gemeindegesey aufgestellt bekommen,
weil sie eine Gemeindsbehörde sind. Die Verfassung von 1846,
so wenig als diejenige von 1831, verbietet diese besondere Art
von Gemeindsbehörden, so daß diese Bestimmung im Entwürfe
durchaus nicht der Verfassung zuwiderläuft. Ein letzter Punkt
dann ist allerdings der Besoldungspunkt. Wollen Sie es ver-
antworten, Herr Präsident, meine Herren, daß man vom
Neujahr hinweg die Unterstatthalter mit Fr. 26,066 besolde
entgegen der Verfassung Sie haben es in der Hand, aber
ich wenigstens möchte dazu nicht mitwirken, denn ich halte
dafür, daß der VerfassungSrath bei der Abschaffung der
Unterstatthalterstellen wesentlich auch eine Geldersparniß im Auge
hatte. Aus allen angebrachten Gründen schließe ich auf sofor-
tiges Eintreten: wollen Sie dann bei der artikelweisen Berathung

einzelne Paragraphe abändern, so steht es Zhnen frei.

Scherz, Fürsprecher, fragt, ob in Folge der Paragraphe
63 und 66 des Reglements diejenigen Mitglieder, welche bei
dieser Frage persönlich interessirt seien, nicht abtreten sollten.

Herr Präsident erwiedert, das Reglement finde hier
seine Anwendung nicht und sei auch nie auf Fälle, wie der
vorliegende, angewendet worden.

Abstimmuflg.
1) Ueberhaupt einzutreten Handmehr.
2) Sofort einzutreten Gr. Mehrheit.

Die Behandlung zu verschieben 20 Stimmen.
3) Für artikelsweise Behandlung Handmehr.

§. I.
„ Die Beamtung des Unterstatthalters hört mit dem 31.

Dezember 1846 auf."

Durchs Handmehr genehmigt.

§. 2.
„Die Nachfolger in den Amtsverrichtungen der

Unterstatthalten nach Mitgäbe der bestehenden Gesetze sind von dem
angegebenen Zeitpunkte hinweg für jeden Gemeindsbezirk die
Präsidenten der Einwohnergemeinderäthe oder ihre gesetzlichen
Stellvertreter."

Belrichard mächt auf einen Uebersetzungsfebler im
französischen Texte aufmerksam, indem das Wort „Einwodnerge-
meinderatdspräsidenten" durch « ?rs«iclent äs commune » übersetzt

worden sei, während es durch das Wort «?rê»iâent clu
Oonscil municipal» übertragen werden sollte.

Neubaus trägt auf Annahme folgenden Zusatzes an:
„Sie können in ihren daherigen Amtsgeschäften die Dienstlei.
stungen des Sekretärs deS Einwohnergemeinderathes ansprechen."



Nicht alle Gemeinderathspräsidenten seien im Stande, genaue
und ausführliche Berichte an die Regierungsstatthalter adzu-
fassen, weßhalb in solchen Fällen denselben eine Hülfe beigeordnet

werden müsse.

Stämpfli zu Schwanden. Ich muß hier einen bereits
im Verfassungsrathe von mir gestellten Antrag wiederholen,
nämlich daß den Gemeinderathspräsidenten eine kleine Entschädi-
gung für ihre dießörtigen Verrichtungen zukomme, zumal alle
andern Beamten und Angestellten überhaupt gut bezahlt sind.
Man soll nicht zunächst von unten herauf sparen, denn es mag
da gar wenig bringen. Ich trage also darauf an, dem §. 2 noch
beizufügen: welchen eine jährliche Entschädigung im
Verhältniß ihrer dießfallsigen Amtsvcrrichtungen von Fr. 30 bis
Fr. 100 aus der Staatskasse verabfolgt werden soll " Wenn
die Annahme der Stelle obligatorisch ist, und der Betreffende
auf der andern Seile keine Entschädigung erhält, was kann
man dann von ihm verlangen'"' Wenn ein solcher dann sein
Amt vernachläßigt, u. s. w., so kann man ihn sllsällig
abberufen, aber das wird ihm gerade das Rechte sein.

Herr Berichterstatter. Der Bemerkung des Herrn
Belrichard in Betreff der französischen Uebersetzung wird natürlich

Rechnung getragen werden. Was den Antrag des Herrn
Fürsprechers Neuhaus betrifft, so hat es damit eine eigene Be-
wandtniß, und man muß da wohl unterscheiden. Wenn der
Präsident des Emwohnergemeinderatbs als Ortspolizei, und
Vollziehungsbeamter im Auftrage des Regierungsstatthalters
handelt, so kann er in diesem Falle seine Pflichten und Amts-
Verrichtungen weder ganz noch theilweise aus Andere übertragen,
sondern er muß da einzig und ausschließlich funktioniren, gerade
wie bisher der Unterstatthalter, welchem in dieser Eigenschaft
auch kein Sekretär beigeordnet war, denn der Untergerichtsschreiber

funktionirte nur alö Sekretär des versammelten Un-
tergerichts, und eben so der Sekretär des Sittengerichts, in<
soweit das Sittengericht selbst versammelt war; aber der Unter-
stattdalter als abgesonderte selbstständige Beamtung hatte keine
Hülfe eines Sekretärs in Anspruch zu nehmen. Also müßte ich
dafür halten, es sei dieser Antrag des Herrn Fürsprechers Neubaus

abzuweisen. Es wäre übrigens auch in praktischer Beziehung

nicht gut; der Schreiber würde zuletzt dasjenige machen,
waö der Gemeinderathöprästdent eigentlich selbst machen sollte,
und die Gemeindsversammlungen werden auch desto eher veran-
laßt, ihr Augenmerk nur auf die tauglichen Männer zu richten,
wenn diese ihre Aufgabe ohne Hülfe erfüllen müssen. Was den

Antrag deS Herrn Amtsrichters Stämpfli betrifft, so kann ich
dazu Ja und Nein sagen. Ich soll jedoch, wenn ich die Verhandlungen

deS Verfassungsrathes zur Richtschnur nehme, diesen
Antrag bekämpfen. Es ist nämlich dieser Punkt im VersassungSrathe
zur Abstimmung gekommen, und der Verfassungsrath hat mit
Mehrheit davon abstrahirt. Die Präsidenten der Einwohner-
gemeinderäthe sollen keine besoldeten Staatsbeamten sein, und
übrigens gehört dieser Antrag eher in daS Dekret über die
Besoldungen der untern Gerichts- und Vollziehungsbeamten. Will
man diesen Antrag dann dort berücksichtigen, so habe ich Nichts
dagegen, denselben jetzt erheblich zu erklären.

Abstimmung.
1) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn

Neuhaus 15 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

2) Für Erheblichkeit des Antrages des Herrn
Stämpfli Gr. Mehrheit.

3) Für den Paragraphen im Uebrigen Handmehr.

§, 3.
„Die Sittengerichte in den reformirten Kirchgemeinden

wählen ihren Präsidenten frei aus der Zahl der stimmfähigen
Einwohner des Gemeindsbezirkes, welche das fünfundzwanzigste
Altersjahr erfüllt haben."

Herr Berichterstatter. Die Sittengerichte bestanden
bis jetzt im alten Kantonstheile allenthalben und im Jura in
den reformirten Kirchgemeinden. Dieselben werden hier beide-

S —

halten, weil überhaupt in der Verfassung in Bezug auf ihre
Aufhebung nichts Verbindendes enthalten ist. Ich glaube nicht,
nöthig zu haben, die Gründe anzuführen, warum für die
Präsidenten der Sittengerichte wenigstens das zurückgelegte
fünfundzwanzigste Altersjahr erfordert wird.

Belrichard. Ich nehme in diesem Artikel eine Bestimmung

wahr, welche von den für die Wahlen angenommenen
allgemeinen Regeln abweicht. Bei allen Gemeindewahlen, die
bis dahin stattgefunden baben, bat die Versammlung ihren
Präsidenten aus ihrem eigenen Schooße gewählt. Durch diesen
Paragraphen würden Sie aber im Gegentheil den Sittengerichten
die Befugniß einräumen, ihren Präsidenten zu wählen, ohne ihre
Kirchspielsgenossen dabei mitwirken zu lassen. Ich beantrage
daher, daß dieser Paragraph wie folgt abgefaßt werde: „Die
Gittengerichte in den reformirten Gemeinden wählen ihre
Präsidenten aus der Mitte ihrer Glieder." Auf diese Weise kann
der Gemeinde kein Präsident ausgedrungen werden, welcher
nicht das Skrutinium der Einwohner bestanden hat.

Matthys. Nach §. 67 der Versassung baben die
Gemeindeversammlungen ihre sämmtlichen Gemeindevorgesetzten zu
erwählen. Mitbin steht der vorliegende §. 3 im Widerspruche
mit §. 67 der Verfassung. Daher schlage ich folgende Redaktion
vor: „Die stimmfähigen Einwohner des Kirchgemeindebezirkes
erwählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Sittengerichts.
Derselbe muß das sünfundzwanzigste Altersjahr erfüllt haben."

Sury. Warum soll das Sittengericht fortbestehen, nachdem

das Untergericht aufgehoben sein soll? Letzteres ist doch
viel wichtiger als jenes, welchem durch die Organisation von 1832
ohnehin die wichtigsten Instruktionen in Paternitätssachen
abgenommen worden sind. Der Herr Referent des Regierungsrathes

bat freilich darauf aufmerksam gemacht, daß durch die
Verfassung das Sittengericht nicht abolirt sei. DaS ist richtig;
sowohl die Verfassung von 1831 als diejenige von 1846 baben
dieß als Gemeindsbeamtungcn angesehen. Ich trage also darauf
an, die Aufhebung der Sittengerichte konsequenter Weise mit
derjenigen der Untergericbte vorausgesetzt, daß der §. 3 in
Bezug auf die bisherigen Obliegenheiten der Sittengerichte so
abgefaßt werde, wie eâ der §. 2 in Bezug auf die Verrichtungen

der Untergerichte ist.

Eber sold. Es mag den Einen oder Andern von Ihnen
vielleicht nicht genugsam, Andern aber hinreichend bekannt sein,
welche Scenen, besonders in Städten, zuweilen im Familienkreise
vorfallen; Eheftreitigkeiten aller Art gewähren öfters vor Sit-
tengericht Scenen solcher delikater Natur, daß ein lediger junger
Mann sich da als Präsident deS Sittengerichts in den meisten
Fällen nicht gehörig dabei zu benehmen wüßte. Aehnlich verhält

es sich mit den Abhörungen in Paternitätsfällen. Ich will
dieses AlleS nicht weiter erwähnen, aber so gut man z. B. als
Vorsteher von Erziehungsinstituten beinahe immer nur verbei-
ratbete Leute will, ebenso liegt dieses auch hier im Interesse der
Sache und der Sittlichkeit. Ich trage daher darauf an, anstatt
der Worte „aus der Zahl der stimmfähigen Einwohner", zu
setzen „aus der Zahl der stimmfähigen Hausväter".

Jngold. Ich müßte den Antrag des Herrn MatthyS unter-
stützen. Bisher wurden die Unterstatthalter aus die doppelten
Vorschläge der Gemeindeversammlungen vom Regierungsstatthalter

gewählt. Da nun diese Stellen wegfallen, also daS
Sittengericht ohne Präsidenten wäre, so muß dieser Präsident auf
andere Weise ersetzt werden, und zwar kann dieses nur nach
§. 67 der Verfassung geschehen, da es eine Gemeindsbeamtung
ist, und also kann man weder den vorliegenden Paragraphen
noch den Antrag des Herrn Ebersold annehmen, so wünschens-
werth es übrigens wäre, daß bloß solche Männer gewählt würden,

wie Herr Ebersold sie wünscht; allein man muß dieß der
Gemeindeversammlung selbst anheimstellen.

Fri edli fragt, ob im vorliegenden Paragraphen die
Stimmfähigkeit nach der Bestimmung des Gemeindegesetzes odkr aber
nach derjenigen der Verfassung zu verstehen sei.



Herr Berichterstatter. Da die Präsidenten der Sitten»
geeichte und die Sittengerichte selbst Gemeindsbeamtungen sind,
so kann keine andere Stimmberechtigung hier verstanden sein,
alâ diejenige nach dem Gemeindegesetze. So gut wie bei den Wahlen

in den Einwohnergemeinderath u. s. w. Rücksicht genommen
werden muß auf die daherigen Bestimmungen deS Gemeinde»

gesetzeS und des GemeindereglementeS, ebensogut muß auch hier
daS Gleiche stattfinden. Ich soll nun vor Allem aus den Grund
angeben, warum man geglaubt hat, eS sei besser, wenn die
Mitglieder des Sittengerichts, einmal gewählt, ihren Präsidenten
dann selbst wählen. Man hielt dafür, dieses liege im Interesse
der Sache selbst, die gewählten Mitglieder des Sittengerichttz
werden dabei von einem andern Pflichtgefühle und Bewußtsein
ausgehen, nämlich daß ihnen insbesondere diejenigen Obliegenheiten

auffallen, welche daS Gesetz den Sittengerichten
überträgt, während dagegen eine größere Gemeindeversammlung
nicht ganz von diesem Bewußtsein und von diesem Gefühle
geleitet ausgehe. Man hat im Regierungsrathe die Frage
auch untersucht und besprochen, ob es gegen die Versassung
sei oder nicht, wenn das Sittengericht seinen Präsidenten
selbst wähle, und man hat gefunden, es liege darin keine

Verletzung der Versassung, weil die Gemeindeversammlung bei

der Wahl der Mitglieder der Sittengerichte immerhin darauf
Rücksicht nehmen könne u. s. «. Wenn Sie indessen glauben,

eS sei eine pünktlichere Beobachtung der Verfassung,
wenn die Wahl des Sittengerichtspräsidenten in die Hände
der Wahlversammlung des Kirchgemeindebezirks gelegt wird,
so will ich dieser Ansicht nicht entgegen treten; aber besser

wäre eS nach meiner Ueberzeugung immerhin, wenn die Wahl
des Präsidenten den Mitgliedern deS Sittengerichts überlassen
bliebe. Der Antrag des Herrn Belrichard will theilweise das

Nämliche, aber strenge genommen würde derselbe auch gegen
das von Herrn Mattdys aufgestellte Prinzip widerstreben,
indem man immerhin sagen könnte, der §. 67 der Verfassung
gestatte nicht, das Wahlrecht in Betreff deS Präsidenten an die

Gesammtzahl der gewählten Mitglieder des Sittengerichts zu
übertragen. Herr Fürsprecher Sury sodann möchte die
Sittengerichte überhaupt ausheben, indem auch die Untergerichte
ausgehoben werden. Diesem könnte ich nicht beipflichten; es ist
im Verfassungsrathe von keiner Seite die Aufhebung der
Sittengerichte gewünscht worden; dieselben greifen in unsere Ansichten,

Begriffe und allfällige Vorurtheile, die man aber auch
schonen muß, so tief ein, daß wir heute nicht mir nichts dir
nichts dieses Institut ausheben können. Versparen wir also
diese Frage lieber aus eine später vorzunehmende Revision des
Gemeindegesetzes. Was Herr Unterstatthalter Ebersold
beantragt, könnte ich ebenfalls nicht unterstützen; eine solche Be-
schränkung der Wählbarkeit wäre eine Verletzung der Versas-
sung, und auch bis jetzt war eine solche Bestimmung bezüglich
auf die Unterstatthalter nicht vorgeschrieben, und mithin wäre
dieß ein Rückschritt von unserer Seite. In erster Linie stimme
ich zum Paragraphen, wie er ist, sonst aber in zweiter Linie
zum Antrage des Herrn MatthyS.

Belrichard schließt sich diesem letztern Antrage, als
verfassungsmäßiger, an.

Abstimmung.
1) Für Erheblichkeit des Antrages des Herrn

MattbyS Gr. Mehrheit.
2) Für Erheblichkeit des Antrages deS Herrn

Sury 21 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

3) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn
Ebersold 39 Stimmen.

Dagegen Mehrheit.

§ 4.
» Der Regierungsrath hat für die pünktliche Erhebung der

jährlichen Brandversicherungsbeiträge auf andere angemessene
Weise ^u sorgen."

F ueter. Im Eingangsberichte hat man unâ gesagt, durch
dieses Dekret erziele man eine Ersparniß von Fr. 26,000. Nun

möchte ich mir die bescheidene Frage erlauben, ob man glaubt,
daß die Erhebung der jährlichen Brandverstcherungsbeiträge in
Zukunft unentgeldlich geschehen könne, denn ich möchte wissen,
ob jene uns gegebene Zusicherung bloß eine illusorische, oder
ob sie eine wirkliche ist. Wenn dann doch wiederum eine
Retribution für den Bezug dieser Beiträge bezahlt werden müßte, so
würde dadurch ein Theil dieser Ersparnisse dahin fallen. Ohnehin

will Herr Amtsrichter Gtämpfli auch die Gemeinderaths.
Präsidenten für die ihnen durch dieses Gesetz zugewiesenen Ver-
richtungen retribuiren, wodurch bereits eine große Bresche in
die zu ersparenden Fr. 26,000 geschossen würde.

Eber sold. Bis jetzt hatten die Unterstatthalter vom
Bezüge der Brandversicherungsbeiträge nur Schaden. Da man
nun einmal Ersparnisse hierin machen will, so muß man jetzt
diese Verrichtung den Amtsschreibereien zuweisen, wo sich ohne-
hin die Lagerbücher befinden, in welchen die Gebäude
eingetragen sind. Jemand anderes aber könnte sich unmöglich damit
besassen ohne eine gewisse Provision, denn man hat dabei immer-
fort nur Unannehmlichkeiten. Infolge deS erheblich erklärten
Antrages, den Gemeinderathspräsidenten in Zukunft vom Staate
auseine Zulage zu geben, werden Sie, anstatt Fr. 26,000 zu
ersparen, jährlich vielleicht jnoch Fr. 15,000 den bisherigen
Fr. 26,000 zulegen müssen. Das sind die oft so sehr gerühmten

Oekonomien.

Matthys. Ich müßte den Antrag des Herrn Ebersold
bestreiken, denn die AmtSschreiber kann man unmöglich dazu
verpflichten, weil der Umkreis eineS Amtsbezirkes hiezu viel zu
groß ist, so daß der Amtsschreiber ganz sicher sich jedes Jahr
2 bis 3 Monate lang ausschließlich damit beschäftigen müßte.
Ich glaube vielmehr, es sollen auch die jährlichen Brand-
Versicherungsbeiträge von den EinwohnergemeinderathSpräsidenten
eingezogen werden. Bei der definitiven Berathung über den

erheblich erklärten Antrag des Herrn Amtsrichters Stämpfli
kann man dann auch hierauf Rücksicht nehmen.

Kurz. Gegen diesen Antrag müßte ich entschieden
auftreten indem ich überzeugt bin, daß der Antrag des Herrn
Amtsrichters Stämpfli bei der definitiven Redaktion deS
Dekretes nicht durchgehen wird. Wir haben 800 Einwohnergemeinden,

und jede derselben hat unaefädr einen Präsidenten;
wenn man nun jedem derselben eine Entschädigung von Fr. 100
gibt, so macht das zusammen Fr. 80,000, und gibt man jedem
durchschnittlich nur Fr. 59, so macht dieß immerhin Fr. 40,000.
Daher möchte ich es bei dem Paragraphen, wie er von der
Regierung beantragt ist, bewenden lassen. Die Regierung wird
wohl dafür sorgen, daß die Brandversicherungsbeiträge
einstweilen eingezogen werden, bis ein anderes Gesetz gemacht ist,
und zwar wünsche ich, daß dieses ohne Vermehrung der Kosten
geschehe. Die Regierung wird übrigens bei der Revision der
Gesetze über die Regierungsstatthalter, über die AmtSschreiber
u. s. w. dann untersuchen, wem diese Verrichtung übertragen
werden soll.

Stämpfli zu Schwanden. Ich bemerke auf dieses nur,
daß ich den Antrag gestellt habe, den Gemeinderathspräsidenten
eine Entschädigung zu geben von Fr. 30 bis Fr. 100 An der
Zahl hange ich nicht, nur am Grundsatze. Dem Antrage des

Herrn Ebersold kann ich hingegen nicht beistimmen, die AmtS-
schreibe? würden dadurch allzuviel zu thun bekommen.
Andererseits muß man bedenken, daß in großen Amtsbezirken die
Leute 5 bis 6 Stunden weit laufen müßten, um ihre Gebühr
zu entrichten. Gibt man hingegen den Gemeinderathspräfiden-
ten eine kleine Entschädigung, so kann man ihnen gar füglich
diese Verrichtungen zuweisen.

Weingart. Ich begreife zwei Sachen nicht recht, nämlich

wie man einerseits die Gemeinderathspräsidenten zu
Lastträgern machen und ihnen Alles aufbürden möchte, denn der
Bezug der Assekuranzgebüdren ist eine ausgedehnte Arbeit und
überdieß oft noch mit Schaden verbunden. Andererseits muß
ich auf daS von Herrn Kurz Angebrachte aufmerksam machen.
Indem wir den Beschluß gesaßt haben, die Gemeinderathspräsidenten

zu retribuiren. haben wir gegen die Verfassung gehandelt.

Schon im Verfassungsrathe hatte Herr Stämpfli den



nämlichen Antrag gestellt, derselbe wurde von mehrern
Mitgliedern unterstützt, gieng aber nach stundenlanger Debatte
nicht durch, und der Große Rath hat nun nicht daS Recht,
entgegen den Bestimmungen des VerfassungSratheS Beschlüsse

zu fassen. Zch nehme also an, jener Beschluß sei voreilig
gesaßt worden, und ich erwarte, daß er von Seite der Regierung
mit abweisender Antwort zurückkommen werde. Die Versassung
ist von uns allen beschworen worden, mit den Worten: So
wahr mir Gott helfe, ohne Gefährde!" Wir müssen stets an

' diesem Panier festhalten, es ist das Einzige, worin das Volk
Garantie bat, Zch müßte also sehr vor voreiligen Beschlüssen
für die Zukunft warnen.

Zngold. Zch müßte den Antrag deS Herrn Ebersold
unterstützen. Dem Einwohnergemeinderathsprästdenten würde
eine allzugroße Last auserlegt, wenn er auch noch diese
Beiträge einkassiren müßte. Ohnehin werden die Einwohnergemeinden

in Zukunft Müde haben, tüchtige Gemeinderathspräsidenten
zu finden, indem die Funktionen derselben sehr komplizirt sein
werden. Zch bedaure überhaupt, daß die Verfassung den Grundsatz

aufgestellt hat, daß die Unterstatthalter abgeschafft werden
sollen u. s. w., weil nunmehr die Gemeinden einen Mann an
ihrer Spitze haben werden, der in einem gewissen Gudordina-
tionsverbältnisse zur Regierung steht, was nicht gut ist. Die
Amtschreidereien hingegen werden durch das Gesetz wahrscheinlich

sehr vereinfacht werden, die weitläufigen Vogtsrechnungen,
Benefizia Znventarii u. s. w. werden wesentlich reduzirt werden,
und jedenfalls gebe ich mich der Hoffnung bin, daß diese weit-
läufigen Schreibereien aushören werden. Also kann man den

Amtschreibereien dann füglich die Einkassirung der Brandassekuranzbeiträge

überlassen, weil sie ohnehin mit den Lokalitäten
beßtens bekannt sein müssen, die Lagerbücher führen u. s. w.
Der Bezug ist übrigens mit so gar großen Schwierigkeiten
doch auch nicht verbunden u. s. w.

Schaad. Zch bin auch Einer derjenigen, welche im Ver-
fassungsrathe darauf angetragen haben, die GemeinderatdS-
präsidenten für ihre nunmehrigen Verrichtungen zu entschädigen.
Der VerfassungSrath indessen hat erkannt — Nein, und an
diesem Beschlusse möchte ich nunmehr festhalten; ich habe die

Verfassung beschworen, und also müßte ich die Meinung deS

Herrn Weingart in dieser Beziehung unterstützen. Man kann

gar füglich den Bezug der Brandverstcherungsbeiträge durch
die Amtschreibereien einziehen lassen; das ist nicht so schwierig.
Zch habe eS viele Zahre hindurch gemacht, und gewöhnlich war
ich an einem Tage fertig. Wird jeweilen ein bestimmter Tag
dazu bezeichnet, so werden die Leute sich durchgehends bestreben,
eS zu machen.

Stettler. Diese ziemlich lange Diskussion scheint mir
ziemlich nutzlos. Der Regierungsrath verlangt von unS lediglich

die Autorisation, für den Bezug der Assekuranzgebühren auf
angemessene Weise zu sorgen. Wird dieser Paragraph
angenommen, — wie wird sich die Sache gestalten? Niemand ist
bekanntlich verpflichtet, Staatsstellen zu übernehmen, sondern
nur Gemeindsstellen. Wenn also der Regierungsrath diese

Funktion den Gemeinderathspräsidenten übertragen will, so

werden diese vielleicht großcntheilS sagen: Wir thun eS nicht
ohne Entschädigung. Wenn aber Einzelne es gratis thun wollen,
so steht es dem Regierungsrathe frei, eö ihnen zu übertragen,
aber zwingen kann er sie nicht. Wenn nun der Staat wirklich
sparen will, so muß der Regierungsrath diese Verrichtung
irgend einem Beamten übertragen, über welchen er disponiren
kann, sei es dem Amtschreiber oder sonst einem geeigneten
Beamten. Ich bin überzeugt, daS der Regierungsratd Mittel und
Wege genug hat, um dafür zu sorgen, daß der Bezug gratis
geschehe. Man will vermittelst dieses Gesetzes eine Oekonomie
machen von Fr. 26,000, also wird man die Sache auf möglichst

wohlfeile Weise einrichten. Ich sehe wahrlich nicht, wa-
rum man sich jetzt länger dabei aushalten sollte; die Gemeinde-
ratdspräsidenten sind auf jeden Fall hinlänglich geschützt, da

Niemand gezwungen werden kann, Staatsverrichtungen zu
übernehmen. Zch trage also darauf an, heute von der Frage zu
abstrabiren, wem das übertragen werden solle; dieseH mag all-
fällig später bei Revision deS Brandassekuranzgesetzes zur Sprache
kommen.

Stämpfli zu Schwanden. Herr Weingart hätte seine
Bemerkungen bei §. 2 anbringen sollen. Zm VerfassungSrathe
ist übrigens durchaus nicht erkannt worden, AlleS das solle
unentgeldlich gemacht werden, sondern nur, diese Frage gehöre
nicht in die Verfassung. Die Verfassung sagt auch nicht, daß
die Regierungsräthe besoldet sein sollen, und dennoch hat man
Zedem Fr. 3500 gegeben. Mithin ,st mein Antrag keine
Verfassungsverletzung.

Ochsenbein, Regierungsrath. Der Paragraph geht
einfach dahin, den Regierungsrath anzuweisen, für die pünktliche

Erhebung der fraglichen Beiträge auf andere Weise als
durch die bisherigen Unterstattdalter, zu sorgen. Wen wird
nun der Regierungsrath hiesür bestellen? Offenbar nicht Leute,
welche mit Staatsämtern nicht betraut sind, denn diesen kann
er nicht befehlen, sondern er wird von seinen bereits vorhandenen

Beamten dazu bestellen. Wer ist nun der geeignete
Beamte? Offenbar zunächst der Amtsschaffner, so lange wenigstens
diese Beamtung fortbesteht. Wird dieselbe, wie man eS im
Auge bat, abgeschafft und einem andern Beamte« übertragen,
so wird dieser andere Beamte das ebenfalls versehen. Die
Sache ist aber auf heutigen Tag lediglich diese: Soll der Re-
gierungsrath für die Erhebung der Assekuranzbeiträge sorgen,
oder wollen Sie, Herr Präsident, meine Herren, dafür sorgen?
Kein Gemeindspräsident, keine Gemeindsbehörde wird man als
solche dafür in Anspruch nehmen, sondern irqend einen bereits
vorhandenen Beamten. Zch könnte Zhnen also nichts anderes
anrathen, als einfach den Paragraphen anzunehmen, wie er ist.

MatthyS schließt sich nunmehr dieser Ansicht an.

Fried li. Es hat sich bei dieser Berathung gezeigt, daß
die Unterstatthalter doch nicht ganz so unnütze Dinge waren,
wie man behauptet dar, und daß man also mit der Aufhebung
derselben gar füglich hätte warten können, bis die allgemeine
Organisation gemacht worden wäre, um zu wissen, wer die

i Sache machen soll. Weder dem Amtsschreiber noch dem AmtS-
« schaffner möchte ich sie übertragen; daher ist eS allerdings am

Besten, der RegierungSrath sorge selbst dafür.

Geiser, Oberstlieutenant. Mit dem Bezüge der Ge-
bühren ist die Sache nicht gemacht, es bandelt sich auch um
die Schätzungen nach jedem Brande oder bei dem Ausbaue der
neuen Gebäude u. s. w. Zch möchte nur fragen, ob das nicht
auch dem nämlichen Beamten soll übertragen werden.

von Erlach. Diese Bemerkung müßte ich allerdings
auch unterstützen. Was dann die Bemerkung deS Herrn Weingart

betrifft, so glaube icjf auch nicht, daß ich gegen die
Verfassung gefehlt habe, als ich zum Antrage deS Herrn
Amtsrichters Stämpfli stimmte; denn der Verfassungsrath hat nur
beschlossen, nichts darüber in die Versassung aufzunehmen.

Belrichard findet, daß der § 2 für dasjenige gesorgt
hat, was von den Präopinanten verlangt wird, indem jener
Paragraph den Präsidenten der Gemeindrätde die Verrichtungen
überträgt, welche bis dahin den Unterstattbaltern obgelegen
haben. Eine noch ausdrücklichere Bestimmung wäre über-
flüssig.

Herr Berichterstatter. Herr Kommandant Fueter fragt,
ob die Erhebung der jährlichen Brandverstcherungsbeiträge gegen
Bezahlung oder unentgeldlich stattfinden solle, und ob die da-

herigen Zusicherungen von Ersparnissen illusorisch sein oder
wirklich in Erfüllung gehen sollen. Zm Regierungsrath und
wahrscheinlich auch hier hat wohl Niemand daran gedacht, die

Erhebung der Beiträge durch Jemanden besorgen zu lassen, der
nicht vermöge seiner Stellung dazu verpflichtet werden könnte.

Also wird man dafür auch nicht besonders bezahlen. Der
Grund, warum der Regierungsrath hier nicht sogleich einen

bestimmten Beamten bezeichnet hat, ist einfach dieser, daß man
sich nicht die Hände binden wollte. Bestimmen Sie deute, der

Amtsschreiber oder Amtsschaffner solle eS machen, so ist eS

dann so im Gesetze vorgeschrieben und kann möglicher Weise

später sehr nachtbeilig sein. So wie der Paragraph lautet,
kann die hohe Versammlung vollständig beruhigt sein; die

Brandassekuranzbeiträge werden pünktlich erhoben werden, und daS



ist die Hauptsache, und zwar unentgeldlich. Man wird Finanz,
beamte damit beauftragen, also weder den AmtSschreiber noch
den Gemeinderathsprâsidenten. Zn den größeren Gemeinden
bat der Staat überall Salzauswäger, welche alle mögliche
finanzielle Garantie darbieten, und diese kann man s. Z. ganz
gut damit beauftragen. Die hohe Versammlung wird also besser

thun, anzunehmen, was hier vorgeschlagen ist. Man sagt,
man könne die AmtSschreiber damit beauftragen, indem durch
die spätere Einrichtung die Einschreibung der VogtSrechnungen,
die Weitläufigkeiten der amtlichen Güterverzeichnisse wegfallen
werden u. s. w. Allein man hätte hiebei nicht stehen bleiben,
sondern zugleich sagen sollen, wem denn man das Alles über-

tragen wolle. Man muß hier überhaupt nicht auf die unsichere
Voraussicht künftiger Aenderungen solche Anträge stützen wollen.
Während man behauptet hat. die Gemeinderathspräsidenten
würden zu viel zu thun bekommen, hat man gesagt, wenn man
diese Verrichtungen den Amtsschreibern übertrage, so haben
diese nicht viel zu thun. So, Herr Präsident, meine Herren,
hat man raisonnirt. Was die Anfrage deS Herrn Oberstlieutenants

Geiser betrifft, so frage ich einerseits: WaS hatte der
Unterstatthalter bisher bei den Schätzungen bei Brandunglücken
zu thun? Er erschien da lediglich alS örtlicher Polizeibeamter,
als Aufsichtsbeamter, aber nicht als Schätzer; in Zukunft also
wird derjenige das verrichten, welchem es nach §, 2 dieses
Dekretes zukömmt. Ich schließe auf unveränderte Annahme
deS §. 4.

Eber sold erklärt sich als ädifizirt und zieht seinen Antrag
zurück.

Der Paragraph wird hierauf durch's Handmehr ange,
nommen.

§. 5.
„Durch gegenwärtiges Gesetz, daS in beiden Sprachen

gedruckt und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden soll, werden der Beschluß des Großen Rathes
vom 26. Hornung 1833 und das Dekret vom t2. Mai 1834
aufgehoben."

Stettler. Es ist mir gleich von Anfang aufgefallen,
daß daS Dekret vom 20. Februar 1844 über die Besoldung der
Unterstatthalter hier nicht ebenfalls angeführt ist. Zch glaubte
zuerst, diese Auslassung sei absichtlich geschehen, weil man jene
Besoldung in Zukunft den Gemeindrathspräsidenten wolle
zukommen lassen; aber da ich gesehen habe, daß dieses nicht der

Fall ist, so soll jenes Dekret hier auch als aufgehoben angeführt

werden.

Herr Berichterstatter pflichtet dieser Ergänzung bei.

Der Paragraph wird mit dieser Vervollständigung durch's
Handmehr genehmigt.

Eingang des Dekretes.

„Der Große Rath des KantonS Bern,
in Ausführung deS Art. 68 der Verfassung

beschließt: "

Durch's Handmehr genehmigt.

von Er lach. Vermittelst dieses Gesetzes werden den Ge-
meinderathspräsidenten bedeutende neue Funktionen auferlegt;
ich möchte nun fragen, ob es sich von selbst versteht, daß sie

einer neuen Wahl unterworfen werden. Es möchte bin und
wieder der Fall sein, daß solche Gemeinderathsprâsidenten Be-
denken tragen könnten, diese Funktionen zn übernehmen. Daher
schiene es mir zweckmäßig, einen Zusatz aufzunehmen, in dem

Sinne, daß diejenigen Gemeinderathsprâsidenten, deren Amts-
dauer nicht ohnehin ausgelaufen, einer neuen Wahl zu unter-
werfen seien.

Herr Berichterstatter. Wenn Sie, Herr Präsident,
meine Herren, dieses beschließen sollten, was ich nicht für noth,
wendig halte, so möchte ich dann noch weiter gehen und
bestimmen, daß die Gemeindsbehörden im Allgemeinen einer
Wiedererwählung zu unterwerfen seien. Dieses kann indessen
nach Analogie des Uebergangsgesetzes von den Gemeinden selbst
beschlossen werden, und der Regierungsrath kann allfällig durch
ein Kreisschreiben an die Regierungsstattdalter den
Gemeindsversammlungen diese Frage vorlegen lassen. Hier im Gesetze
möchte ich in Bezug auf den Präsidenten insbesondere nichts
darüber sagen, denn der Präsident ist nur ein Bestandtheil der

ganzen Behörde.

von Erla ch. Mein Antrag betrifft bloß den Präsidenten,
denn nur diesem werden jetzt neue Verrichtungen übertragen.
Indessen genügt mir die vom Herrn Berichterstatter gegebene
Erklärung, und ich ziehe daher meinen Antrag zurück.

(Schluß folgt.)
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Zur Beratbung der Erheblichkeitssrage wird vorgelegt der
am 14 December verlesene Anzug des Herrn Karlen in
der Mstdlematt und drei anderer Mitglieder, dahin gebend,
eS möchte beim gegenwärtigen niedrigen Wasserstande die

Ausräumung der Aare bei ihrem Ausflusse auâ dem Thunerfte
veranstaltet werden.

Karlen in der Mühlematt. In der Voraussetzung, die
Versammlung werde dazu Hand bieten, möglichst überall den

Theurungsverhältnissen und der daherigen Noth durch Erthei-
lung von Verdienst entgegen zu treten, haben wir diesen Anzug
eingereicht. Gs ist übrigens allgemein bekannt, wie im Laufe
dieses JahreS die Ueberschwemmungen große Verheerungen
angerichtet haben, so namentlich in der Gegend von Thun sind die
Gemeinden Strälligen, Oberhofen und Hilterfingen sehr stark
dadurch benachtheiligt worden. Nun ist der Ausfluß des Thu-
nersees bis zu den Pritschen immerhin einer periodischen
Ausräumung unterlegen, indem die verschiedenen Bäche sehr viel
Geschiebe in den See und in die Aare bringen Besonders letzten

Sommer bat dieses im hoben Grade stattgefunden, also muß
nohwendiger Weise diese Ausräumung jetzt eintreten, und zwar
beim gegenwärtigen kleinen Wasserstande. Aebnliche Anträge
sind schon von anderer Seite auch gemacht worden, also hoffe
ich, daß man auch hier entsprechen werde. ES würde radikal
geholfen werden, wenn die Schleuß?« oder Pritschen um anderthalb

Fuß tiefer gelegt würden. Ich will erwarten, was der
Direktor des Bauwesens darüber sagt. Ich stelle jetzt aber nicht
den Antrag auf Tieferlegung der Pritschen, aber im Interesse
der Gegend und deS Verdienstes der ärmern Klasse liegt es,
daß unverzüglich die Ausräumung des AarenbetteS an die
Hand genommen werde. Ich empfehle Ihnen also diesen Anzug
bestens.

Dähler, gewesene? RegierungSrath. Auch ich bin so frei,
diesen Anzug mit einigen Worten zu unterstützen; offenbar muß
die ganze Umgegend deS ThunerseeS ein Interesse dabei finden,
wenn der Seespiegel tiefer gelegt wird. Aber ich möchte noch
»inen andern Punkt berühren, worüber Herr Karlen Nichts
sagt. DaS Material nämlich, welches durch die Ausräumung
gewonnen wird, kann sehr zweckmäßig verwendet werden zur
Ausfüllung eine» dem Staate zugehörigen versumpften Grund-
stücke» am Scherzligenweg, so daß der Staat die darauf ver-
«endeten Kosten zurückbekommen wird. Ferner kann, da man
hiefür den See bedeutend auSlaufen lassen muß, zugleich ober-
halb deS See» bei der? Weißenau der dort vorhandene Schutt-
kegel ebenfalls weggeräumt, das Land dadurch entsumpft,
und die schlechten Brücken daselbst neu gemacht werden, was
Alles nur bei sehr niedrigem Wasserstande möglich ist.

Jngold. Es ist Zedermann bekannt, daß diesen Sommer
bedeutende Ueberschwemmungen in der Gegend von Belp
stattgefunden haben, und daß, wenn nicht Hülfe geschafft wird, die
W-ederkehr de.r nämlichen Erscheinung vorausgesehen werden
muß. Das Alles steht im Zusammenhange mit der beabsichtigten

Ausräumung. Schon im Iadr 18Z5 ist von der damaligen
Schwellenkommission em Plan zu Korrektion der Aare
ausgearbeitet, und eS ist dann vom Schützenfabr bis Elfenau
die Arbeit angefangen, aber nicht vollendet worden. Ein
Bericht des Herrn Oberst Koch selig ist über diese Angelegenheit
seiner Zeit im Drucke erschienen. Später ist die Sache liegen
geblieben und hat sich bis jetzt so hingezogen. Allein es ist
absolut nöthig, daß man für die ganze Aarkorrektion endlich auf
ein organisches, gegliedertes Ganze hinarbeite u. s. w. Infolge
der letzten Ueberschwemmungen nun sind verschiedene Vorstellungen,

gestützt auf jenen Bericht deS Herrn Oberst Koch, an
den Regierungsrath eingereicht worden, ab r ohne daß man
denselben bis jetzt Folge gegeben hätte. Daher baden Herr
Unterstatthalter Rolli und ich die Sache in der letzten Sitzung
wiederum zur Sprache gebracht, und eS ist auch eine Vorstellung

der Burgergemeinde von Belp eingelangt. Allein trotz
dem, daß ich überdieß noch einig« Schreiben an den Herrn
Baudirektor Stockmar gerichtet und persönlich mit ihm darüber

.gesprochen bade, ist noch Nichts geschehen, kein Bericht liegt
vor, und doch ist Noth vorhanden, große Notd. Wenn man
die Arbeiten nicht jetzt bei dem niedrigen Wasserstande
vornimmt, so steht uns im nächsten Sommer wahlscheinlich daS
gleiche Unglück, gänzliche Zerstörung der Dämme und ungebeu-
rer Kostensaufwand bevor. Indem ich also den Antrag deS

Herrn Karlen unterstütze, bin ich so frei, darauf anzutragen,
daß gleichzeitig auch dieser Gegenstand seine Erledigung finde.

Herr Präsident bemerkt dem Redner, es handle sich

lediglich um Behandlung des vorliegenden Anzug».

Och sen dein, Regierungsrath. Man wünscht, daß,
namentlich um die Armen zu beschäftigen, das Bette der Aare
ausgeräumt werde. Daß dieses dringend nöthig ist, das bat
sich allerdings letzten Herbst bei den stattgehabten Wassergrößen
gezeigt, und in Folge der daderigen Anhäufung deS GrienS in
der Aare sind fernere bedeutende Ueberschwemmungen für die
Zukunft zu erwarten. Was hingegen die Art und Weise
betrifft, wie wir dabei verfahren sollen, so bemerke ich, daß im
Büdget ein außerordentlicher Kredit von Fr. 100,000 verlangt
wird, um in verschiedenen Gegenden deS KantonS öffentliche
Arbeiten vornehmen zu lassen und dadurch den Armen Beschäf-
tigung und Verdienst zu geben Der Reqierungsratd wird Ihnen
dann mehrere Projekte zu diesem Ende vorlegen, und «enn
der vorliegende Anzug erdeblich erklärt wird, so wird der 9ke-

gierungSrath ohne Zweifel diesen Gegenstand miteinschließen.
Diese Projekte werden Ihnen in der Ianuarsiyung vorgelegt
«erden.



Stockn, a r. Zch war ebenso überrascht als betrübt, die

schrecklichen Verwüstungen zu seven, welche durch die auöge-
tretenen Gewässer vom Oberland bis nach Diel verursacht worden

sind. Allem worüber ich noch mehr erstaunen mußte, ist,
daß bei den zu Verhütung der Wasserverheerungen bestimmten
Arbeiten keinerlei System mit Ausdauer befolgt worden ist.

Man stößt hie und da auf partielle Werke, allein eS ist nichts
Umfassendes unternommen worden, weder um den Wiedereintritt

solcher Verwüstungen zu verhindern, noch um auf eine

regelrechte Weise den nothleidenden und oftmals zu Grunde
gerichteten Landeigentbümern zu Hülfe zu kommen. — Zch

glaube, daß der Kanton Bern sich in dieser Beziehung sehr
krankhaft befinde; allein wie soll man diesem Uebel Abhülfe
verschaffen? Man könnte vielleicht eine Anstalt von ähnlicher Art
errichten, wie jene, die geaen den Hagelschaden, gegen Feuersbrünste

oder Viehseuchen bestehen; e«ne Versicherungsanstalt, in
welcher alle von Wasserschaden bedrohten Grundstücke einge-
schrieben und eine jährliche Prämie entrichten würden, und
die dann für den erlittenen Nachtheil entschädigt würden. Ueber-
di?ß würde man die Korrektion und Eindämmung aller
gefahrdrohenden Gewässer, von ihrem Ursprung bis zu ihrem Ausfluß

auS dem Kanton, anfangen und von Zadr zu> Zadr fort-
setzen. Auf diese Weise dürfte man hoffen, dereinst daS Land
von dieser Geisel befreit zu sehen; und müßte man fünfzig
Zahre, ja selbst ein Zabrdundert darauf verwenden, so würde
man doch wenigstens einmal zu einem Resultate gelangen, während

man g'genwärtig bloß zu Palliativmittcln seine Zuflucht
nimmt, und die künftigen Generationen forldauernd unter diesem
Uebel leiden werden, wie wir. Es ist dieß eine Frage von
großer Wichtigkeit, welche verdient, studirt und reifl ch überlegt zu
werden; sie wird den Gegenstand einer gründlichen Untersuchung
bilden, welche Ihnen ganz gewiß eines TageS vorgelegt werben
wird. Unterdessen thut man, waS man immer gethan hat, man
bessert überall daö, waS am meisten Noth thut, aus;
zweihundert Arbeiter sind an der Aare in der Gegend von Muri
beschäftigt; in Kurzem werden dergleichen auch in der Nähe
von Heimberg, oberhalb Aarberg, an der Ziehl bei Meienried
angestellt sein; bereits sind solche beim Ausflusse der Aare aus
dem Brienzersee, an dem Kienbach, an der Emme u. s. w.
beschäftigt. Ueberdieß wird Ihnen nächstens ein Antrag in
Betreff von bedeutenden KorrektionSarbeiten an der Aare bei
Belp vorgelegt werden. Allein, wenn man noch mehr unter-
nebmen will, besonders wenn man alle Straßendauten ausführen
wollte, d e zu dem Zwecke anbegehrt werden, die ärmere Klasse
während des Winters zu beschäftigen und ihr Existenzmittel zu
verschaffen, so muß man die hiezu nöthigen Fonds bewilligen.
DaS Budget der Boudirektion beläuft sich für die gewöhnlichen
Ausgaben, für die bereits beschlossenen Neubauten und jene,
die schon in Ausführung begriffen sind, auf 750,000 Franken;
überdieß beantragt der Regierungsrath derselben annoch 100.000
Franken behufs außerordentlicher Arbeiten für die Armen an-
zuweis n; allein diese letztere Summe wird unzureichend sein,
um allen Erfordernissen dieses Winters Genüge zu thun, sollte
man. dieselbe auf 200,000 Franken erhöhen; der Große Rath
wird entscheiden. Allein, wenn die Summe festgesetzt few wird,
so wird eS einiger Wochen bedürfen, um die Pläne, Devise
und Berichte in Betriff jeder Unternehmung zu vollenden, denn
dieselben werden Ihnen vorgelegt werden müssen; ich denke

daber, eS sei nothwendig, daß der Große Rath sich für diese
wichtigen Geschäfte ungefähr am 15. Januar versammle, und
unmittelbar nachher werden die Arbeiten überall beginnen
können.

Karlen in der Mühlematt. Nur beim kleinen Wasser-
stände kann man in der Aare arbeiten, und es muß spätestens
im Zanuar dam't angefangen werden. Zch sehe darin, daß
nur Fr. 100,000 für solche Arbeiten im Büdget stehen, keinen
Grund, warum man die Sache verschieben sollte; die Baudirek-
tion wird daö sehr gut verantworten können, indem die Kosten
für den Staat nicht groß sein werden Zch wiederhole also
meine Empfehlung für die sofortige Vornahme für die Arbeit.

Friedli. Bis ich eines Bessern belehrt werde, könnte ich
nicht zum Anzüge stimmen. Man wird den Schutt kaum nur
so neben die Aare legen können, also kömmt der meiste Verdienst

am Ende denjenigen zu gute, welche Roß und Wagen haben,
und nicht den Armen.

Karlen in der Mühlematt. Herr Alt. RegierungSrath
Däbler hat vollständig hierauf geantwortet; unmittelbar neben
der fraglichen Stelle besitzt der Staat ein Stück MooSland,
welches bei diesem Anlasse ganz gut aufgefüllt und ausgetrocknet
werden kann. UebrigenS haben die betreffenden Gemeinden
vor einigen Jahren bereits große Opfer gebracht, so daß sie

jetzt Berücksichtigung verdienen.

Däbler zu SteffiSburg. Zch muß ganz unterstützen, waS
Herr Karlen gesagt hat; nach dem Zanuar kann man nichts
mehr machen.

Büchler. Auch ich unterstütze daS; die Sache läßt sich

nicht verschieden und wird immerhin eine zweckmäßige Arbeit
sein.

Stockmar. Der Antrag deS Herrn Karlen kann noch
während dieser Sitzung erbeblich erklärt und untersucht
werden; in einigen Tagen könnte Ihnen durch die Baudirektion
in dieser Beziehung ein spezieller Antrag vorgebracht werden.

Mit großer Mehrheit wird der Anzug erheblich erklärt.

AIS eingelangt werden angezeigt:
1) Vorstellung der Versammlung des Wahlkreises Wimmis

gegen die vom RegierungSrath« erlassene VollziedungSver-
ordnung für die Errichtung einer Hypothekarkasse.

2) Vorstellung deS Herrn S. Bürki in Bern und 50 anderer
Staatsbürger bezweckend die Herabsetzung der Wirthschaft»
patentgebühren auf die Hälfte.

(Schluß der Sitzung um 6 '/» Uhr.)

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 16. Dezember 1846.

(Morgens um 0 Uhr.)

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:
Die Herren Bädler, Beutler, Bueche, Dähler zu Seftigen, Feller
zu Uedeschi, Ganquillet, Garnier, Glanzmann, Gygax, Helg, AmtS-
schaffner, Hirsbrunner, Zndermühle, beide Karlen, Lodner,
M>qy, Nigqeler, Probst zu Langnau, Rordl>6berqer zu
Walkringen, Rüfenacht, Schneeberqer zu Herzogenduchsee, Schüp-
dach zu B:glen, Tiöche und Wirth; ohne Entschuldigung: Die
H rren Aeberso.d zu Signau, Amstutz zu Thun, Carrel, Cvristen,
Cünier, Fenninger, Gerber zu SteffiSburg, Grimaitre, Hoser zu
Dießdach, Kilcher, Küng zu Hanziken, Müller vr, Mützen-
berq, Nieder zu Lenk, Ruprecht, Salzmann, Sche'degqer Arzt,
Gcholer, Schütz, Sreiner, beide Streit, Studer, Walther, und
Wiedmer zu Heimiswyl.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung.
Projektdekret deS RegierungöratheS über die

Aufhebung der Untergerichte.
Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter. Vor

Allem aus, Herr Präsident, meine Herrn, soll ich im Auf-



trage deS RegierunqSratheS dieses Proiektdekret ergänzen mit
nachstehenden zwei Zusatzartikeln: „l) Der Verzicht der Ehe.
frau auf das Vorrecht für die Hälfte des Zugebrachten muß
von idr in Gegenwart eines Verwandten oder eines Mitgliedes
der VormundschaftSbehörde, versehen mit der erforderlichen
Ermächtigung und mit Beiziedung von Zeugen vor dem AmtS-
schrelber oder einem Amtsnotar erklärt werden (Satzung lW
und tvl v.)" — „2) Fertigungen von Urkunden, bei denen
die Gemeinde mitverbandelt hat, in deren Bezirk die Lage ge-
legen ist, finden vor dem Regierunqsstatthalter statt." 3ch will
über diese Zusatzartikel jetzt nicht näber eintreten, sondern ich
werde nun den Eingangsrapport erstatten in Bezug auf die

Eintretensfrage im Allgemeinen. Die Untergerichte sind ein
alteS Institut in unserm Kanton, sie dattren vom Iabr 1803
ES ist dann über die Organisation und die Geschäftsführung
derselben im nämlichen Jahre «ine besondere Verordnung
erlassen worden, welche aber später in Folge der neuen Zivil-
gesetzqebunq einzelne Modifikationen erfahren hat. Diele U»ter-
gerichte haben, namentlich in einzelnen Landeegegenden, häufige
Gelegenheit zu Beschwerden gegeben, weil mit der Geschäftsführung

derselben sehr bedeutende Nachtheile verbunden waren,
die namentlich in einzelnen Gegenden wegen bedeutender Kosten
sehr fühlbar geworden sind. Diese Gegenden batten zu diesen
Beschwerden Veranlassung namentlich in Folge der großen
Güterzerstückelung, welche dort waltet, während jene Nachtheile
weniger fühlbar waren in denjenigen Gegenden, wo der Güter-
besitz noch in großen Marken besteht, wie namentlich in den
emmentbalischen Amtsbezirken, und sodann auch in denjenigen
Gegenden, wo der größte Güterbesitz in Alpen, Weiden und
Waldungen best«ht. Anders aber hat es sich herausgestellt in
den seeländischen Amtsbezirken, im Oberaargau, zum Theil
auch m den Amtsbezirken Interlaken und Frutigen. Da war
nicht etwa bloß >n den direkten Ausgaben für gesetzlich bestimmte
Gebühren der Nachtheil südlbar, sondern auch wesentlich in
großem Zeitaufwand?. Wenn man in diesen Amtsbezirken den
FertigungSverdandlungen beigewobnt bat, so konnte man sich

überzeugen, wie es da geht; es siebt oft an einem solchen Orte
beinahe aus, wie eine Volksversammlung. Eine ungeheure
Masse einzelner Geschäfte lagen oft vor, und für jedes Geschäft
mußten wenigstens zwei Personen erscheinen. Hieraus mögen
Sie leicht den Nachtheil ermessen, welcher, außer ''en gesetzlich
bestimmten Gebühren, für die Betreffenden nur in der Zeit»
versäumniß besteht, sowie auch in den Unkosten für den Unterhalt,

indem bei solchen Anlässen oft vielleicht mehr ausgegeben
wird, alS das Bedürfniß erfordert. Es war da Gelegenheit
geboten, Geld auszugeben, und so etwas soll man von der
obersten Landesbedörde auS vermeiden, wenn es möglich ist.
Im Jura bestehen die Untergerichte nicht; im katholischen Tkeile
b standen sie seit der Vereinigung gar nicht, im reformirten
Toetle hingegen bis im Iabr I8Z4. Damals wurden sie dort
aufgehoben ohne alle Schwierigkeit. Bloß in zwei Kirchgemein«
den, welche früher Bestandtheile des Jura waren, bestehen die
Untergerichte noch, nämlich zu Bi-l und zu Pieterlen. Von
Seite der letztern Gemeinde ist bereits mehrere Mal um Auf
Hebung deS U"terqerjchtS und um daherige Gleichstellung mit
den andern Gemeinden des Zura petitionirt worden, hingegen
ist mir nicht erinnerlich, daß auch von Viel aus daorts
petitionirt worden wäre, so daß obne Reklamation einzig zu Biel
daS Untergericht besteht. Was hingegen d n alten Kantons-
tbeil betrifft, so ist der allgemeine Wunsch, daß die

Untergerichte aufgehoben werden möchten, schon bei Anlaß der Ver-
fassunqSrevision eingekommen, und der V-rfassungsratd bat die
Aufhebung mit großer Mehrheit beschlossen, so daß diese
Bestimmung nunmedr ihre Exekution erhalten muß. — es fragt
sich bloß: Wie? Der Regierungsrath legt Idnen hier ein
Projekrqesetz vor, worin seine A> sichten darüber ausgedrückt
sind. Der Regierungsrath glaubt vor Allem aus, man solle
so wenig als möglich an der gegenwärtigen Zioilgefttzq-bung
ändern, — nicht zwar, weil man glaubt, es sei Mehreres
darin absolut beizubehalten, sondern weil man dalnrige Abänderungen

lieber verspanen will auf die Revision des gelammten
HvvotdekarwesenS. Man glaubt ferner, bis zur Revision des
g-stammten Hyvotbekarwesens solle man die Einwvdnerqemeinde-
räthe mit den bisher den Untergerichten abgelegenen Funktionen

beschäftigen, dazu sind sie die geeignetsten Behörden, ihnen sind
die örtlichen und persönlichen Verhältnisse so genau bekannt,
daß selten daorts etwaS wird stattfinden können, waö unerlaubt
wäre oder gegen ausdrückliche Bestimmungen des Gesetzes ver-
stoßen würde. Ich halte sogar dafür, der Einwohnergemeinderath

sei hiezu in der Regel geeigneter, alS daS bisherige
Untergericht. Bekanntlich bat für jede K»rchqemeinde jeweilen e i n
Untergericht bestanden, abgesehen von dem Umfange und der Einthei-
lung der Kirchgemeinde in mehrere Einwohnergemeinden u. s w..
Also ist klar, daß die Einwobnergem-inderäthe allen hier vor-
kommenden Verhä'tnissen viel näher stehen in Bezug auf die
Ortschaft, weil meistentdeilS jede Ortschaft ein besonderes engereS
Gemeindewesen bildet und vertreten wird durch ihre Gemeinde-
ratbSmitglieder. Diese wissen, wenn irgend ein Rechtsgeschäft
zum Abschlüsse kömmt, oft schon zum voraus ganz genau, waS
verbandelt worden ist. so daß ich glaube, daß namentlich zu
Herstellung der Identität der Personen der Gemeinderath die
geeignete Behörde ist. Ganz von einer solchen FertigungS-
bedörde abstrabiren kann man für den Moment nicht, eben
weil wir die Gesammtrevision des HypotbekarwesenS nicht vor
uns haben Es sind da einzelne Verhandlungen, die stattfinden
müssen, auf'S innigste mit der Z'vilqesetzgebung verknüpft, so daß
die Aufsicht oder Kontrolle von Seite einer Behörde alS
unerläßlich erscheint. Dieses, Herr Präsident, meine Herren, sind
im Allgemeinen die Gründe, welche ich anzubringen babe, um
Sie zu bestimmen, das sofortige Eintreten in den Entwurf zu
beschließen.

Stettler. Es kann wobl keinem Zweifel unterliegen,
daß in Ausführung des § 98, Ziffer 4 der Verfassung die
Untergerichte abgeschafft werden sollen, und daß etwaS Anderes
an ihren Platz treten muß. Allein bei der Eintretensfrage ist
nicht nur dieser Punkt im Auge zu behalten, sondern es ist
namentlich auch zu untersuchen, ob die Grundlagen dieses
Gesetzes richtig aufgefaßt und durchgeführt seien. Ist die Grundlage

im Allgemeinen an und für sich unrichtig, oder ist sie nicht
richtig durchgeführt, so glaube ich, man solle nicht eintreten,
rein aus materiellen Gründen, abgesehen von der politischen
Frage, ob in Ausführung der Verfassung ein Gesetz früher oder
später in Kraft treten solle. Man konnte hier von einem
doppelten Standpunkte ausgeben, man konnte sich beschränken auf
einige wenige organische Bestimmungen, indem man mit wenigen
Worten erklärte, daß an den Platz der Unterqerichte die Ein-
wobnerq-meinderätbe treten, daß aber in materieller Beziehung
Alles beim Bisherigen bleibe. Man konnte aber auch davon
ausgehen teilweise in das Institut selbst einzugreifen und
dasselbe in Mebrerm oder Mindern« zu mod'fiziren. Werfen wir
einen Blick auf diesen Entwurf, so werden wir uns überzeugen,
daß derselbe vom Grundsatze ausgegangen ist, nicht nur
organische Aenderungen zu treffen, sondern in das Institut selbst

einzutreten, und dasselbe tbeilweise zu mod fiziren. Es verhält
sich also mit diesem Entwürfe nicht, wie mit dem gestern
behandelten in Betreff der Unterstattbalter. Bei dem gestrigen
Gesetze bat man sich rein auf organische Bestimmungen beschränkt,
und das Materiell? bleibt wie bisher. Hier hingegen tritt man
wesentlich in daS Materielle ein, namentlich im § 4, wo man
das persönliche Erscheinen der Betbeiligten nicht mehr verlangt
und dadurch dem Institute den Charakter der Oeffentlichkeit
nimmt Diese Oeffentlichkeit war aber keineswegs eine zufällige,
sondern sie beruhte auf Grundlagen, die wobl inS Auge zu
fassen sind. Wenn ich nun von diesem Standpunkte ausgehe
und frage, ob dieser Entwurf dem Zwecke entspreche, so muß
ich offen erklären, daß von diesem zweiten Standpunkte
ausgebend, mir der Entwurf als im höchsten Grade unvollständig
erscheint. Vorerst ist über das ganze Verfahren vor Emwod-
nergemeinderatb kein Wort gesagt; wobl ist im § 4 gesagt,
das persönliche Erscheinen der Betbeiligten sei nicht mehr nöthig,
allein ob dann z. B. die Realitätsqelübde auch fernerbin sollen

erstattet werden, darüber finden wir nichts DaS ist aber sebr

wichtig. Ferner finde ich nichts gesagt über die Frage, nach

was für Grundsätzen die Gemeinderätbe die Frage untersuchen

soll?« ob im gegebenen Falle eine Fertigung zu gestatten sei

oder nicht. Ich v-rmiss? überhaupt jede Art von Instruktion
für die Gemeinderätbe. Ferner ist nichts gesagt, wie es mit



dem Sekretariate gehalten sein solle, wie mit dem Archive.
Wenn man sich rein aus organische Bestimmungen beschränken

wollte, so konnte man AlleS Hieses allerdings auf der Seite
lassen und den Einwodnergemeinderätden einfach erklären: Ihr
haltet Euch an die Instruktion von 1803 Allein wenn man
einmal einen Schritt weiter gehen wollte, so sollte man unS

einen Gesetzesentwurf bringen, der vollständig sei, und wo man
bei der Ausführung nicht genöthigt sei, immer auf andere
Gesetze zurückzugeben und zu fragen, was noch gelte oder nicht
mehr gelte. Gesetzt, dieser Entwurf werde in Kraft erwachsen
und den Einwohnergemeinderäthen ausgetheilt werden, — wie
wird sich die Sache gestalten? Die Instruktion von 1803 ist
dann tbeilweise abgeändert, theilweise nicht, aber Vw stimmt-
licher Gemeinderäthe deS KantonS besitzen zene Instruktion nicht,
wenn sie also ein Geschäft Artigen sollen, so wissen sie nicht,
nach was für Grundsätzen sie zu verfahren haben, denn von
Allem, was auf die Legitimation Bezug hat, oder auf die Frage,
ob ein Vertrag solcher Natur sei, daß er vom Betreffenden
selbst abgefaßt, oder aber notarialisch stipulirt werden solle

u, s. w., sieht man hier kein Iota. Wenn man so einem Ge-
meinderatbe ein recht schön geschriebenes Instrument mit einem

schönen Siegel darunter bringt, so wird er sagen: Das ist

schön, in Ordnung, daS muß man fertigen. Von allem An-
dern aber wissen die Gemeinderäthe dann nichts, und eS ist

ihnen auch nicht zuzumuthen, daß sie die nöthigen Rechts-
kenntnisse besitzen. Bedenken Sie, Herr Präsident, meine Herren,
das bis j-tzt dem Untergerichte ein eigener UntergerichtSsmreider
beigegeben, und daß dieser ein Notar war, welcher dem

Gerichte jeweilen die nöthige Anleitung geben und ihm sagen konnte,
in welchen Fällen gefertigt werden solle, und in welchen nicht

u. s w., so daß mithin daS Untergericht sich für alles diàS
auf seinen Schreiber oder Sekretär verlassen konnte. DaS
ändert nun zufolge dieses Dekretes, denn »ch sehe nirgends, daß

ein solcher Sekretär dem Einwohnergemeinderathe beigegeben
werden soll, sondern der Gemeinveraldschreider wird die Feder
führen müssen; dieser ist aber nicht Jurist, mcht einmal Notar,
wird also daS Gesetz auch nicht hinreichend kennen, und so wird
dann aufö Gerathewohl gefertigt oder nicht gefertigt werden,
der Gemeindsschreiber wird nicht viel davon verstehen, und die
Gemeinderäthe auch nicht Namentlich in den Bergqegenden
wird AlleS aufS Geratbewohl geschehen müssen. Ich gebe nun
zu bedenken, welche Folgen eS hat, wenn ein solches Gesetz auf
diese Weise in Kraft treten soll Auf einer sichern Hypochekar-
Ordnung beruht der Kredit deS Landes, der Grundeigenthümer
und der Kapitalist sind gleicher Weise dabei betheiligt, also ist
höchst nöthig, daß das Verfahren in daherigen Rechtsgeschäften
möglichst vollständige Garantie darbiete. Dieser Zweck wird
aber durch den vorliegenden Entwurf nicht erreicht werden.

Wir batten bis jetzt eine sebr gute Instruktion für die

Untergerichte, welche darauf berechnet war, daß die Gerichtsschreiber
rechtskundige Leute seien, und daS Institut hat diö jetzt auf
einem Fuße gkblübt, daß man behaupten konnte, der Kanton
Bern stehe in Bezug auf seine Hypotdekarordnung besser, als
die meisten anderen Kantone. Daß bedeutende Verbesserungen
nöthig und möglich seien. will ich nicht in Abrede stellen, aber
biefür muß man unS dann ein vollständiges, gehörig ausgearbeitetes

wobl vorberatheneS und nicht nur so aus dem Aermel
geschüttetes Gesetz vorlegen, zu welchem man unS heuteerst
noch zwei sebr wichtige Nachträge bringt, und man muß nnS
nicht einen Entwurf zur sofortigen Berathung in die Hände
geben, der bloß etwa vier oder fünf Tage vorher in aller Eile
vom RegierungSratbe vorberathen worden ist; denn diese Sache,
Herr Präsident, meine Herren, greift tief in daS Volksleben
ein Unter diesen Umständen ist eS nach meiner Ueberzeugung
zweckmäßiger, vorläufig nicht einzutreten, sondern dem Regie-
runqSrathe aufzutragen, daß er uns ein vollständigeres,
zweckmäßigeres und besser ausgearbeitetes Gesetz bringe, worin daS

zukünftig zu beobachtende Verfahren genau beschrieben werde,
und welches eine vollständige Instruktion enthalte, nach welchen
Grundsätzen die Gemeinderäthe fertigen ober nicht fertigen sollen,
wie eS mit dem Sekretariate gehalten seie, wem daS Archiv
gehören solle u. s. w Man wird mir nicht einwenden wollen,
eS handle sich nur um organische Abänderungen, denn wenn
man im §. 4 daö persönliche Erscheinen der Betheiligten nicht

mehr federt und dadurch indirekt sagt, die Realitätögelübde
seien nicht mehr nöthig, so ist daS ganze bisherige Institut
wesentlich abgeändert. Auch glaube ich, da man nicht voraussetzen

kann, daß die Gemeinderäthe die Instruktion von 1803
noch immer besitzen, und da man eben so wenig den Gemeinde-
räthen zumuthen kann, zu untersuchen, waS davon noch gelte
oder nicht, und da also voraussichtlich Unordnungen aller Art
entstehen werden, gleichsam ein tumultuarischeS Verfahren, es
besser sei, ein vollständiges Ganze zu bringen, so daß dann die
Instruktion von 1803 dahin fallen könne. Will man aber in
das Materielle deS Instituts nicht eingreifen, so bringe man
unS dann einen Entwurf, der rein nur organische Bestimmungen

enthalte, wie dieß mit dem gestrigen G setze der Fall war,
der also einfach sage, an die Stelle der Untergerichte sollen
treten die Einwohnergemeinderätde. Entweder also lasse man dann
den §. 4 und überhaupt AlleS, waS in daS Materielle eingreift,
weg, oder aber man dringe etwas Vollständiges. Aber zu einem
Gesetze mit theils organischen, theils materiellen Bestimmungen,
wo man aber theilweise dennoch beim Alten bleibt und auf dieses
verweist, könnte ich schlechterdings nicht stimmen. Ich kann
mich der Bemerkung nicht enthalten, daß dieses Gesetz mit allzu-
großer Eilfertigkeit und Flüchtigkeit abgefaßt worden ist. Wenn
Sie, entgegen meiner Ansicht, in dasselbe eintreten, so werde
ich später bei jedem einzelnen Paragraphen nachweisen, wie
unvollständig und oberflächlich daS Ganze gemacht ist. Wir
sollen in solchen Dingen unS hüten, Rückschritte zu machen,
wir sollen nicht vom Grundsatze ausgehen, viele Gesetze zu
machen, sondern lieber wenige, aber gute.

Stämpfli, zu Schwanden. Ich bin ganz damit
einverstanden, daß man die Untergerichte aufhebe. Wenigstens in
unserer Gegend waren die Untergerichte oft nicht im Stande,
alle d-e vielen einlangenden Geschäfte gehörig zu untersuchen;
eS gab oft Sitzunzen, in denen zwanzig und dreißig und mehr
Fertigungen vorlagen, so daß es unmöglich war, daß jeder
Beisitzer alle genau untersuche. Ich habe aber erwartet, wenn
man die Untergerichte ausHede, so werde man unS etwas bringen,

waS einfacher sei und die Sache abkürze. Jetzt sehe ich
aber, daß man den gleichen Geschäftsgang fortbestehen lassen

will, und daß man bloß den Namen verändert, AlleS übrige
aber dem Gemeinderäthe überträgt. Wenn man nur dieses
wollte, so wäre es dann besser gewesen, die Untergerichte
bestehen zu lassen. Dieselben wurden bekanntlich so als eine Art
Evrenstellen angesehen, und man blieb gewöhnlich darin, so

lange man konnte, d. h. sechs Jahre, während man fast
Niemanden vermögen konnte, länger im Gemeinderäthe zu bleiben,
alö die obligatorischen zwei Jahre. Indessen maß man nun
einmal vollziehen, waS in der Verfassung steht. Dabei hätte
man aber alle die lästigen Förmlichkeiten deS bisherigen
Verfahrens beiseits lassen sollen. Man sollte einfach den stipu-
lirenden Notar verantwortlich machen, daß die gesetzlichen Be-
ftimmungen jeweilen erfüllt werden; der Grundduchsührer sodann
hätte die gleiche Verpflichtung, wie bisher, und wäre der Kon-
troleur des Notars. Aus diese Weise hätte man den Gemeinderath

übergehen können, mit Ausnahme der nöthigen Zeugnisse
über die Handlungsfähigkeit des Betreffenden, oder wo Erwerbs»
titel nicht aufgelegt werden können, wie bei Erbschaften u. f. w.
Bereits seit 12 Iahren sind bekanntlich die Untergerichte im
Jura abgeschafft worden, ohne daß von dorther Klagen über
d»e jetzige Einrichtung eingelaufen wären. Ich möcht« nun im
alten KantonStdeile die gleiche Form einführen, und zwar um
so mehr, damit der Jura und der alte Kanton daortS die

gleichen Bestimmungen haben. Ich trage also, wie Herr
Fürsprecher Stertler, darauf an, die Sache an den Regierungsratb
zurück zu schicken, damit unS etwas Kürzeres und Einfacheres
gebracht werde.

Kurz. Gestern habe ich dazu gestimmt, in den Entwurf
über die Unterftattdalter einzutreten, weil ich in demselben nichts
Anderes sah, alS eine einfache und klare Ausführung der
Verfassung. Hingegen hier kann ich nicht eintreten, weil, wie Herr
Amtsrichter Stämpfl» bereits angeführt hat, daS Vorgeschlagene
nicht daSj-nige ist, was die Versassung im Auge hatte. Die
Verfassung will die FertigungSgerichte abschaffen; aber waS



bringt man uns jetzt? Etwa die Abschaffung der FertigangS-
gerichte? Keineswegs, sondern bloß einen andern Namen. Es
wird da wiederum eine Behörde bezeichnet, welche von der
Gemeinde gewählt wird, und diese Bedörde soll Alles dasjenige
machen, waö bis j-tzt daS Fertigungsgericht gemacht bat. Da-
Durch aber wird offenbar demjenigen nicht entsprochen, was die

Verfassung will, sondern man muß unS etwas ganz anderes
bringen. Der Herr Berichterstatter hat unS bereits gesagt,
dieses Gesetz solle bloß ein Provisorium sein, biS durch daS

neue Hypoihekargesetz etwaS Anderes verfügt werde. Wenn man
nun von der Voraussetzung ausgeht, daß wir hier nur ein
UedergangSg'setz zu berathen haben, so will ich dann lieber
dasjenige, waS bis jetzt gegolten hat, provisorisch fortbestehen
lassen, bis dasjenige definitiv eingeführt wird, was die Verfassung
will, als hingegen jetzt etwaS Neues ebenfalls nur provisorisch
zu machen, was offenbar große Nachtheile zur Folge hat. Ich
stimme demjenigen, waS Herr Stettler gesagt hat, zwar bei,
aber darum will ich nicht eintreten, weil daS Vorgeschlagene
direkt der Verfassung zuwider ist. Die Verfassung w ll
Abschaffung der FertigungSgerichte, also soll jetzt nicht unter
andern, Namen wiederum ein GemeindSgericht im gleichen Texte
fo-tfadren. Ich war nicht zugegen, alS der Verfassungsrath diesen

Gegenstand berieth, aber wahrscheinlich wollte man damals
ungefähr die ähnliche Einrichtung, wie fie im französischen Rechte
exist,rt; wahrscheinlich wollte man, daß lediglich der verschreibende
Notar die Titel dem Amtschreiber übergebe, und daß dieser
dieselben eintrage u s. w. So lange man unS aber EtwaS bringt,
waS in der Verfassung nicht vorausgesehen ist, sondern was
vielmehr mit derselben im Widerspruche steht, soll man nach
meiner Anficht nicht eintreten. Lediglich aus diesem Grunde
stimme ich also gegen daS Eintreten und möchte entweder den
Regierungsraid anweisen, uns einen Entwurf zu bringen, welcher

d-e eigentliche und wahre, nicht aber bloß eine künstliche
Abschaffung der Untergerichte bezwecke, oder dann aber mit der
ganzen Sache warten, bis das neue Hypothekargesetz in seinem
vollständigen Umfange vorgelegt werden kann.

Ochsenbein, Regierungsrath. Ich höre so eben, daß
man den Antrag des Regi-rungSrathes als der Verfassung ent-
gegen darzustellen sucht; daher bin ich so frei, das Wort zu
ergreifen, um zu sagen, wie eö gekommen ist, daß jene Bestimmung

in die Verfassung aufgenommen wurde, und waS man
dabei im Auge gehabt hat. DaS wird dann geeignet sein,
dasjenige zu widerlegen, waS Herr Altoberrichter Kurz so eben
bemerkt bat. AlS der Antrag gestellt wurde, die Untergerichte
abzuschaffen, machte fich von anderer Seite die Einwendung
geltend, daß dann kein anderes Institut vorhanden sei, um die
Untergerichte zu vertreten, und daß in Folge dessen die gesummte
Hypotdekarordnung revidirt werden müsse. Ich bin dann alS
Berichterstatter hiegegen aufgetreten, und babe die Vertheidigung

der Untergerichte dadurch widerlegt, daß daS Institut der-
selben vor der Hand an und für sich selbst keine Veränderung
erleiden, sondern daß einfach der Gememeinderath an den Platz
treten, und daß alles Uedrige die zur Totalrevision der
Hypotdekarordnung unverändert bleiben werde. Auf dieses bin hat der
Verfassungsratb beschlossen, es sollen die Unkergerichte aufgehoben

werden. ES ist also durchaus im Süine und Willen de«
Verfassungsrathes, wenn man jetzt die Untergerichte aufhebt und
ihre Befugnisse dem Einwodnergemeinderathe überträgt. Ich
halte eS auch durchaus nicht für bedenklich, dieses zu thun.
WaS bat das Untergericht zu machen Be« unbeweglichem Eigenthum

daS Merkmal anzugeben, daß die Uebergabe in andere
Hände stattgefunden habe. Ich kann unbewegliches Eigenthum nicht
so übergeben, wie bewegliches, eS ist kein sichtbares Merkmal
der Uedergabe vorbanden. Dieses Merkmal liegt einzig darin,
daß von einer Bedörde durch einen Akt erklärt wird, die Uebergabe

sei erfolgt Kann nun der Gemeinderatb das nicht besser

thun, alS das Unterqericht? Kennt er nicht noch viel besser die
Identität deS Gegenstandes sowohl alS der Personen? Ich sehe
also in diesem Vorschlage nicht nur keinen Rückschritt, sondern
bedeutenden Fortschritt, besonders wenn man bestimmt, daß die zu
fertigenden Urkunden vorher dem Amtschreiber zugestellt werden
sollen, welcher dann, wenn in dem Akte EtwaS fedlt, die
Behörde vor der Fertigung darauf aufmerksam machen kann.

Da es nun im Sinne und Willen des Verfassunqsratbes lag,
daß die bisherigen Unlergerichte aufgehoben und durch die Ge-
meinderäthe ersetzt werden sollen, so kann und soll der Große
Rath in die Berathung des Entwurfes eintreten.

Hebler. Gestern erst ist unS dies r Entwurf in die
Hände gelegt word-n, beute soll n wir darüber eintreten, und
auf 1. Januar 1847 soll derselbe in Kraft erwachsen. Mir
scheint unmaßgeblich, — ich kann mich jedoch irren, — dieses
Verfahren sei in einigem Widersprüche wit § 30 der Verfassung,

welcher sagt: „ Zeder Gefttzesentwurf soll vor seiner
endlichen Berathung zu rechter Zeit dem Volke bekannt gemacht
werden u. s. w." — Ich bitte um Entschuldigung,

— man macht mich aufmerksam, daß laut Uebergangsgesetz

dieser §. 30 erst in einem Jahre in Wirksamkeit tritt.
Scherz, Fürsprecher. Abgesehen davon, daß der §. 30

der Versassung allerdings erst auf 3l. Juli 1847 in Kraft tritt,
mache ich darauf merksam, daß Ihr gestern durch Abschaffung
der Unterstattdalter den Untergerichten den Kopf abgeschlagen
habt, und daß also, wenn Ihr beute nicht eintretet, Jor ein
Institut habt ohne Kopf. Schon dieser Umstand zeigt, daß
man eintreten muß. F-ndet man dann, daß in materieller
Beziehung der Entwurf vervollständigt und modifiprt werden solle,
so kann man eS thun. Ich finde jedoch, mit Ausnahme deS
§. 4, in diesem Entwurf keine Abänderung des Bestehenden in
materieller Beziehung. Will man diesen §. 4 nicht, so kann
man dann auf dessen Streichung antragen. H ng°gen wünsche
ich, gestützt auf die Verfassung, daß in organischer Beziehung
die Untergerichte abgeschafft werden, und stimme daher zum
Eintreten.

Mattbys. Allerd'noS wäre eS nicht gegen die Verfas-
sung, wenn man die Funktionen der Untergerichte dem
Einwohnergemeinderathe übertrüge. Aber ich glauche doch, man
solle in die Bera hung des vorliegenden Entwurfes nicht
eintreten, und zwar aus folgend n Gründen: Nach §. 98, Ziffer 4
der Verfassung „soll die Revision des Gesstz-s über daS Notariat

und daS Hypothekarwesen, namentlich die Abschaffung der
Untergerichte, längstens bis d-n 1. Januar 1848 statlfia-
den.'' Nun ist es gar wohl möglich, daß wenn später daS
Gesetz über das Notariat und das Hypotbekarweien berathen
wird, der Große Rath es dann überflüssig findet, daß ein Vertrag

über Handänderunqen von Liegenschaften oder über Pfand-
rechte irgend einer Behörde zur Fertigung vorgelegt werde; es
ist möglich, daß dannzumal der Große Rath findet, die bei
einem Geschäfte BetdeUigten einerseits und der Giaat im
Allgemeinen andererseits finden Garantie genug, wenn die betreffenden

Akten von einem Notar gefertigt und vom Amtsschreiber
durchgesehen werden u. s. w. Wenn wir nun heute die
Funktionen der Untergerichte den Einwohnergemeinderäthen
übertragen, so ist es möglich, daß em Provisorium eintritt, viel-
leicht kaum für zwei Jahre. Ich halte nun dafür, wir sollen
in derlei Sachen, welche die Kreditverbältwsse beschlagen, kein
Provisorium eintreten lassen, denn hiedurch wird der Kredit
nur erschüttert. WaS Herr Stellvertreter und Fürsprecher
Scherz angebracht bat, nämlich, daß man gestern den Unter-
geeichten den Kops abgeschlagen habe ist tdeilweise richtig, theil-
weise aber nicht. Ww können daS Nichteintreten deute erkennen
und den Regierungsrath einladen, er solle uns einen Gesetzesentwurf

bringen über Ernennung der Präsidenten der
Untergerichte. Damit ist dann der Sache wieder geholfen; allen
andern Bedürfnissen hingegen können wir später Rechnung tragen

bei der Berathung der neuen Hypothekarordnung im
Allgemeinen.

Siegenthalt r. Ich kann diese Bedenklichkeiten nicht
theilen, sondern ich habe die innigste Ü berzeugung, daß die
Gemeinderätde mit diesem Gesetze ganz gut fahren werden. Ich
kenne die Gemeinderätde von emem ganz andern Gesichtspunkte
auö, als Herr Fürsprecher Stettler dieselben zu kennen scheint;
ich glaube, er kenne besser die Bücher als die Gemeinderätde,
und ,ch glaube daher auch fest, man müsse beute in den Ent-
wurf eintreten, dieß ist die nothwendige Folge deS gestern
erlassenen Ges tz-S Ich könnte Punkt für Punkt widerlegen,
waS Herr Stettler dagegen angebracht hat, aber daS ist nicht
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meine Sache. Seine ganze schöne Rede erinnerte mich an daS

Sprichwort vom Wolfe im Schafspelz.

Herr Berichterstatter. Die wesentlichsten Einwendungen

gegen das Eintreten hat Herr Fürsprecher Stettler
angebracht Ich will vor Allem auS die Frage stellen: WaS für
eine Beschäftigung haben bis jetzt die Untergerichte gehabt?
Was haben sie wirtlich geleistet, sowohl die einzelnen
Mitglieder als ihre Gesammtheit? Ich appellire hier an jedes

Mitglied, welches irgend in Berührung mit denselben gekommen

ist, und frage: Glauben Sie, daß künftighin die Mitglieder
eineö GemeinderatbeS nicht eben so gut und vollständig im
Stande sein werden, pünktlich AlleS zu erfüllen, waS bis jetzt
die einzelnen Mitglieder der Untergerichte erfüllt haben? Selbst
Herr Fürsprecher Stettler gibt zu, daß bei der Fertigung selbst '

d»e einzelnen Mitglieder herzwenig mitgewirkt haben, und er
bat hingewiesen auf die Rechtskundiqkeit deS jeweiligen Gerichts-
schreiberS. Wenn man nun das Geständniß ablegen muß, daß
die Hauptperson im Untergerichte der GerichtSschreider war,
daß dieser da den Ton angegeben und das Untergericht geleitet
bade, so glaube ich, der Augenblick sei gekommen, eine solche

Behörde aufzuheben, und es sei dieß gerade der beste Beweis,
daß man den Apfel solle vom Baume fallen machen. DaS
Gesetz will nicht, daß der Gerichtschreiber das Faktotum der
Behörde sei, den Ton darin angebe und Alles mache, was das

Untergericht selbst machen soll. Wenn eS sich um Geltend-
machung der Verantwortlichkeit handelt, an wen mußte oder
wird man sich wenden, wenn späterhin in Folge eines begangenen

Fehlers Rechtestreitigkeiten sich erhoben? Hat man bisher
in solchen Fällen etwa den GerichtSschreider angegriffen? Nein,
der machte sich hinterher d'rauS, und eS blieben die unschuldi-
gen Personen da, die er verleitet hatte. Alio, Herr Präsident,
meine Herren, heben Sie eine unnütze Behörde auf und über-

tragen ihre Verrichtungen einer Behörde, welche zur Besorgung

anderer Geschäfte ohnehin nöthig ist. Um zu zeigen, daß
der Einwobnergemeinderatd ja freilich diese Geschäfte besorgen
kann, frage ich: Wer besorgt das DvrmundschaftSwesen, diesen
wichtigsten Theil der Gemeindsadministration? Niemand anders
als der Gemeinderatb. Kann nun der Gemeinderath das
Vormundschaftswesen besorgen, welches von keinem Notar vorbe-
ratden wird und keine Kontrolirung beim Grundbuchführer
passi-rt, warum sollte er nicht auch eine Fertigung ertheilen
können, nachdem der Akt von einem Notar stipulirt und vom
Amtschreiber eingesehen worden ist? Ein anderer Punkt, womit
Herr Stettler ein sehr großes Aufheben macht, ist dieser, daß
der Kredit in Gefahr sei und erschüttert werde. Der Kredit
unseres Hypotbekarwesens liegt nicht in den Fertigungsverbandlungen,

welche bisher stattgefunden haben, aber in einer guten
Grundbuchsührung liegt der Kredit, und ich achte und ehre
dader die Grundlagen einer guten Grundbuchsührung sehr hoch;
aber diese ist nicht den Untergerichten anvertraut, sondern den
Amteschreibern. Spazieren Sie nur ein wenig in verschiedenen
Amtsbezirken herum und halten Sie Inspektion in Bezug auf
gute und schlechte Grundbuchsührung. Wo die Grundbuchsührung

gut ist, kömmt das Lob dem Grundbuchführer oderAmts-
schreiber zu, und wo die Grundbuchsührung schlecht ist, tadelt
man wiederum nur den Amtssch» eiber. Dort liegt also daS
Ueblt und der Vorzug der Grundbuchsührung. Zn dnser
Beziehung wird nun nichts geändert in der daherigen Gesetzgebung.
WaS haben bisher die Untergerichte, wenn sie überhaupt ver-
anlaßt waren, Bemerkungen zu machen, gethan Sie haben sich

gefragt: Sind das in Wahrheit diej-nigen Personen, welche
miteinander verbandelt baden? Wenn das Untergericht die
Betreffenden persönlich kannte, so waltete natürlich kein Zweifel
ob. Aber auch künftigbin, selbst wenn d«e Betreffenden zu
Hause bl-iben, waltet im Gemeinderalbe kein Zweifel darüber
ob; der Gemeinderath ist aus Personen zusammengesetzt, welche
die genaueste Personenkenntniß besitzen, und also können die
Betreffenden welche miteinander verbandelt haben, in der Regel
füglich zu Hause bleiben und werden nicht verleitet zu Z «tver-
säumn'ssen und Ausgaben. Aber noch mehr. Bevor der Akt
dem Gemeinderotde zur Fertigung zukömmt, erscheinen die
verhandelnden Personen vor dem Notar, und dieser hat die Pflicht,
sich in Gewißheit zu setzen, daß er die Gelübde bloß von den¬

jenigen Personen abnimmt, welche wirklich diejenigen sind, für
welche sie sich ausgeben. Der Notar bezeugt also durch seinen
Akt die Wirklichkeit und Richtigkeit der Angabe der verhandelnden

Personen selbst, so daß in dieser Beziehung Sie die
befriedigendste Beruhigung haben können. Aber angenommen,
es verhandeln in einem Geschäfte solche Personen, welche dem
Untergerichte nicht persönlich bekannt sind, stockfremde Personen,
kennt der Unterstatthalter oder der Gerichtssäß den Mann?
Weiß er, ob er «irklich der Rechte ist oder nicht, auch wenn
vieler persönlich erscheint? Offenbar nicht. Mithin wird durch
daS persönliche Erscheinen der Betreffenden nicht «m Mindesten
geholfen sein. Aber dabei dient eben der Umstand als Richtschnur,
daß schon der Notar bei Aufnahme des Aktes sich versichert baden
muß, daß er es milden wahrhaften Personen zu thun bat. Weitere
Obliegenheiten der bisherigen Untergerichte, welche in Zukunft
dir Gemeinderäthe mit noch mehr Zuverlässigkeit erfüllen können,
sind diese. D>e Untergerichte sollen Bemerkungen machen, wenn
Schuldverhaftungen, Dienstbarkeiten, dingliche Beschwerden im
Akte nicht angezeigt waren. Ist nun der Gemeinderath nicht
viel besser im Stande, diese Rügen zu machen? Offenbar, denn
der Gemeinderath ist zusammengesetzt auS einer Zahl achtbarer
Männer des Eemeindedezirkes selbst, welche die Sache sowohl
alS die Personen genau kennen. Diese werten alle möglichen
Aufschlüsse besser geben können, als ein Untergericht, wo
vielleicht auS der betreffenden Ortschaft, die zum Kirchspiele gekört,
der Eenchtsäß zufällig abwesend ,st. Ungeachtet dann vielleicht
kein einziger Vertreter dieser Ortschaft oder Gemeinde da ist,
wird der Akt vom Untergerichte dennoch gefertigt. Also bietet
der Einwohnergemeinderath, welcher ganz auS Mitgliedern deS
betreffenden engern Gemeindeverbandes zusammengesetzt ist, in
dieser Hinsicht größere Garantie, und wir ersparen dadurch eine
Behörde, die w,r ohne Nachtheil entbehren können Ich glaube
daher auch mit einem Redner, Herr Fürsprecher Slettler bade
seine daherigen Bedenken mehr auS dem Gesetzbuche geschöpft,
alS aus der Wirklichkeit der Verhältnisse selbst. Er bat serner
gerügt, daß das Realttätsgelübde zukünftig nicht mehr stailsinden
könne, wenn die verhandelnden Personen nicht selbst erscheinen. -
Was war das Realitätsgelübde vor Untergericht, sofern
überhaupt d,e Fertigung statt fand? Eiwas durchaus Uebe, flüssiges,
nur eine Wiederholung dessen, was die Parteien schon vor dem
Notar gemacht hatten. Also kann man es obne Nachibeil
unterlassen namentlich dann, wenn der Gemeinderatb ohnehin
die Gewißheit hat, daß der Kauf u s. w. wirklich zwischen die-
sen und diesen Personen stattgesunden Die Hauptsache ist, daß
e,ne Fertigung nicht erfolge, wenn ihr wesentliche Hindern sie
entgegen stehen. Man hat ferner getagt: Weiß ein Ge-
mei berath, ob ein Akt von einem Notar verschrieben sein
soll oder nicht? Ich möchte fragen -. Wissen das die Gerichtsäßen,

ob ein Akt nocarialisch verschrieben werden soll oder
nicht? Man sollte doch, wenn man diese Einwendung geltend
machen will, zuerst nachweisen, daß wirklich die Gerichlsäßen daS
wissen. Aber noch Eines, Herr Präsident, meine Herren.
Brauche man die Gerichtesäßen, welche das AlleS wissen, dann
alS Gemeinderäthe. Herr Stettler wird doch zugeben, daß der
Gerichtjäß das nicht vergessen haben wird vom Untergerichte
blö in den Gemeinderath Solch« Einwendungen sind gewiß
zu auffallend unerheblich. Bis dabin baden sich die Untergerichte
ordentlicher Weise durchschnittlich olle Vierteljahre ein Mal
versammelt; alle Geschäfte, welche sich von drei Monaten der
angehäuft batten, svllien dann gleichzeitig gefertigt werden. DaS
wird künftig nicht mehr stattfinden; sobald ein oder zwei oder
drei Akte zur Fertigung bereit sind, «erden sie dem Gemeinde-
rathe überschlckt und können in der ersten Sitzung ganz bequem
erledigt werden. Wird etwa da die G'schäftssüdruna nicht
pünkll-cher, genauer stattfinden, als bisher, wo das Untergericht
gezwungen war, in einer einzigen Sitzung alle Geschäfte, welche
oft haufenweise vorlagen, wie Herr Amtsrichter Stämpfl, richtig
^Mtrkt hat, auf einmal abzuthun? Unstreitig Wenn diese
Gelchäfte den Gemeinderatb nur allmäbliq in Anspruch nehmen,
so wird eine bessere und pünktlichere Geschäftsführung möglich
sein, alS im andern Falle, wie es bisher geschab Diese letz'ere
Nachmessung ist zugleich die Widerlegung d-ssen, was Herr
Amtsrichter Stämpfli eingewendet hat; er möchte nämlich einen
einfachern Geschäftsgang, aber Sie können vor der Hand g'wiß



keinen einfachern einführen, als denjenigen, der hier vorgeschlagen
ist. Jetzt habe ich eS noch mit einer Einwendung des Herrn
Fürsprechers Mattdys zu thun, welcher sich auf den §. 98 der
Verfassung stützt, Uederhaupt baden alle Redner, welche gegen
das Eintreten sprachen, geglaubt, sich auf die Verfassung stützen

zu können. ES heißt allerdings im §.98, daß die von Ziffer 1 bis
Zff-r 5 bezeichneten Gesetze, worunter dasjenige über vie Auf
Hebung der Untergerichte, längstens bis den 1. Jenner 1848
stattfinden sollen; aber daraus folgt nicht, daß wir deute nicht
eintreten dürfen, denn sonst könnte man jedes dieser Gesetze,
welches im Laufe deS nächsten JahreS vorgelegt wird, zurückweisen

aus dem Verwände, der l. Januar 1848 sei noch nicht
da, und niemand wird die Berathung aller dieser Gesetze

auf den Zl. December 1847 verschieben wollen, denn alles
auf einmal wird man nicht machen können. Ferner wendet
man ein, das vorliegende Gesetz sei nur ein Provisorium; aber
wenn wir einstweilen die Untergerichte beibehalten, haben wir
dann nicht auch ein Provisorium? Allerdings wird durch dieses

Gesetz ein solches aufgestellt, aber mit dem Unterscheide, daß

wir dann eine Behörde weniger, einen raschern Geschäftsgang
und gleiche Pünktlichkeit in der Teschäftsbesorgung haben.
Behalten «Sie die Untergerichte bei, so haben Sie auch ein
Provisorium, aber eine Behörde mehr und einen schleppendern
Geschäftsgang Daß daS Projekt selbst der Verfassung nicht
entgegen ist, ist Zdnen durch den gewesenen Berichterstatter im
Versassungsrath bereits nachgewiesen worden. 2m Verfassungs-
ratde hat man ausdrücklich sowohl in der Diskussion als im
Schluß-apporte darauf hingewiesen, daß, wenn die Untergerichte
aufgehoben werden, ihre Geschäftsführung vorläufig übergehen
solle an die Gemeinderäthe, und m»t großer Mehrheit hat man
dann in diesem Sinne die Aufhebung beschlossen. Wenn Sie,
meine Herren, in der artikelSweisen Berathung einzelne Punkte
d°S Entwurfes abändern wollen, so ist durch das Eintreten
Niemand daran gehindert, Ich balte dafür, Sie seien im Falle,
das sofortige Eintreten zu beschliessen.

Abstimmung.
1) Sofort einzutreten .98 Stimmen.

Dagegen 47 „
2) Für artikelsweise Berathung Handmehr.

§. 1.
„D>e Urkunden über dingliche Rechte (§§. Z77 bis 445,

446 bis 447 478 bis 498 C welche bis letzt den Unterge-
richten zur Fertigung vorgelegt werden mußten, sollen künftighin

mit allen dazu dienenden Belegen dem Einwohnergemeinde-
ratde desjenigen Bezirkes zur Fertigung vorgelegt werden, in
welchem die Sache oder der größere Theil gelegen ist."

Herr Berichterstatter. Bis dahm haben die Urkunden
über dingliche Rechte überhaupt den Untergerichten zur
Fertigung vorgelegt werden müssen; daher bat man hier im § 1

alle diejenigen Artikel des Cioilgesetzes angeführt, welche darauf
B-zug haben und von dinglichen Rechten handeln. Weiter hat
man geglaubt, zur Deutlichkeit des §. 1 aufnehmen zu sollen,
daß alle diejenigen Rechtsgeschäfte, welche bis jetzt den Unterge-
richten vorgelegt werden mußten, künftighin mit allen dazu dienenden

Belegen dem Einwohnergemeinderathe desjenigen Bezirkes
zur Fertigung vorgelegt werden sollen, in welchem die Sache
selbst, worüber verhandelt wurde, oder der größere Theil davon
gelegen ist. Das Letztere bat auch bis jetzt so gegolten. Ich
will nun erwarten, waS gegen diesen Paragraphen angebracht
werden wird.

Stettler. Ich muß mir, auf die Gefahr hin,
wiederum persönlich verdächtigt zu werden, gleichwohl erlauben,
in eine Kritik des § 1 einzutreten. ES ist die Pflicht eines
jeden Depmirt'«, hier nach Ueberzeugung und bestem Wissen
und Gewissen seine Ansichten auözusprechen, und man sollte
Einem Dank wissen, wenn er sich die Müde giebt, sich gehörig
vorzubereiten, um über Gesetze, welche daS ganze Land in hohem
Grade interesstren müssen', eine gründliche und allseitige
Diskussion zu veranlassen, denn nur auS einer solchen gebt daS

Wahre hervor. Also auf die Gefahr hin, abermals persönlich

beleidigt zu werden, bin ich so frei, meine Einwendungen gegen
diesen Paragraphen vorzubringen, und ich will den betreffenden
Redner auffordern, Mich m t Gründen zu widerlegen, wenn
er glaubt, ich wisse nur auö den Lüchern, aber nichts von
der Sache selbst und vom Volke, Schon in der ersten Linie
steht höchst wahrscheinlich ein Schreibfehler, denn anstatt
„(§§. 377-445, 446-447, 478-498 C )« wird eS heißen
sollen ..(§§. 434-441, 449-453, 483-485 C.) Man wollte
hier schwerlich diejenigen Satzungen anführen, wo überhaupt
die dinglichen Rechte zu suchen sind, denn damit ist dem Publi-
kum nicht gedient, sondern die Absicht war, diejenigen Satzungen

anzugeben, welche sich auf die Fertigungen beziehen. Wenn
daS richtig ist, so müssen ganz andere Satzungen angeführt
werden, nämlich diejenigen, welche ich so eben bezeichnet habe.
Sodann ist auch eine andere Stellung der C-tate erforderlich,
indem dieselben nach den Worten » vorgelegt werden mußten"
folgen sollten. Ferner ist hier bloß die Rede von den U künden
über dingliche Rechte, welche bis jetzt den Untergerichlen zur
Fertigung vorgelegt werden mußten. 2ch frage aber: Hatten
die Untergerichte nicht eine Menge anderer Arbeiten und Auf.
gaben, die nicht nur die Fertigung von Urkunden über dingliche
Rechte betrafen? Allerdings; das vat man auch qetüvlt, und da.
her hat man uns heute nachträglich noch zwei Zusatzartikel
gebracht ; aber ist eS in der Form, so wichtige Gesetze im Augenblicke
ihrer Berathung durch dergleichen Zusätze von Seite der
vorberathenden Behörden zu ergänzen? 2ch kann es nicht alauden.
Ich will nun nachweisen, wie Vieles hier ausgelassen ist. Vor
Allem auS hat man vergessen, daß man sich vor Unterqericht
stellen muß, wenn es sich um die Errichtung von Geldausbruchscheinen

handelt. Dieser Fall ist in den im Paragraph ange-
führten Satzungen nicht berührt, nnd es müssen dafür cilirt
werden die Paragraphe 935 und folgende. Ferner hat man ver-
gessen, daß die Ehefrau, wenn sie auf das Vorrecht für die
Hälfte deS Zugebrachten verzichten will, in Begleitung eines
Verwandten oder eines Mitgliedes der Vormundschastsbedörde
vor Unlergencht persönlich erscheinen soll u. s. w. Also sollte
man die Satzung 101 ebenfalls anführen. Ferner wird eS sich

fragen, wie eS gehalten sein soll, wenn eine Ehefrau stirbt, und
an ihren Platz Kinder treten, — cd man diesen auch das Recht
zugestehen will, auf daS Vorrecht für v,e Hälfte des Vermögens
ihrer Mutter Verzicht zu leisten. Das wurde bisher sehr
verschieden gehalten; bis jetzt hat man meistens angenommen, die
Kinder der verstorbenen Ehefrau können, wie die Mutter, die-
sen Verzicht leisten; aber in diesem Falle muß hier angeführt
werden Satzung 159. Ader noch mehr; den Untergerichten
sollten vorgelegt werden die Verträge, wenn eine ErwerdSgesell-
schaft errichtet wurde mit einem Kapitale von wenigstens Franken

5000. Auf dieses Geschäft bezieht sich die Satzung 873,
und diese muß hier angeführt werden, denn auch dieses Geschäft
wird künftighin vom Gemeinderathe besorgt werden müssen.
Soviel, Herr Präsident. Meine Herren, in Bezug auf die
Vervollständigung der Geschäftsaufgabe. Aber ich bade noch
MehrereS Anderes zu bemerken. Am Schlüsse des § 1

steht: in welchem die Sache oder der größere Tdeil gele-
gen ist.". 2ch muß nun da auf eine Gesetzesstelle aufmerkiam
machen, welche das Gegentheil sagt, nämlich auf den §. 6
der Instruktion für dir Untergerichte vom 24 December 1803,
welcher Folgendes vorschreibt: „Wenn bei einer solchen Ver-
Handlung d,e Grundstücke, auf welche sie sich bezieht, in
verschiedenen Gerichtsbezirken liegen, so soll die Fertigung derselben

für die betreffenden Grundstücke vor jedem Gerichte anbegehrt

und ertheilt werden " Also, Herr PräsiVdnt, meine Herren,

nicht nur da, wo der größere Theil der Sache liegt, ivn-
dern auch da, wo der kleinere Theil gelegen ist, muß d«e

Fertigung anbegedrt werden. Wenn man alio beim Bisherigen
bleiben will, so muß der vorliegende § 1 abgeändert

werden. ES ist mir, wenn man mir schon vorwirft, ich kenne
das Land nicht, aus eigener Erfahrung bekannt, daß in Tbun
eine bedeutende Liegenschaft verkaust worden ist, womit
Bergrechte, die »n der Gemeinde Trub liegen, verbunden waren; also
mußte der Kauf gefertigt werden sowohl zu Tvun als zu Trub.
Zeder Gerichtsbeznk soll für sich ein selbstständiges Ganze bilden,
und jeder hat seine eigenen Protokolle. Wird nun bloß da

gefertigt, wo der größere Theil der Sache ist, und nicht zugleich
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auch da, wo der kleinere Theil liegt, wie soll man dann später
bei Nachschlagungen u. s: w. in den betreffenden Protokollen
finden, waS in frühern Zeiten mit einer Liegenschaft gegangen
ist? Wem wird es, zu Trud, nach ZV oder öv Zabren in den

Sinn kommen, daß man zu Thun nachschlagen müsse, um zu
finden, «aS über jene Bergrechte jetzt verhandelt worden? Also
ist dann in den betreffenden Protokollen eine Lücke. Will man
dieses vermeiden, so muß man beim bisherigen Modus bleiben
und den Paragraphen in diesem Sinne abändern, daß so viele
Fertigungen stattfinden müssen, als Grundstücke in verschiedenen

GerichtSbezirten liegen. Wenn diese meine Bemerkungen
ganz oder zum Theil richtig sind, so muß der ganze §. l
in solchem Maße abgeändert werden, daß ich wenigstens heute
nicht im Falle wäre, eine andere Redaktion vorzuschlagen;
daher trage ich darauf an, daß der Paragraph zu anderer AuS-
arbeitung an den RegierungSrath zurückgewiesen werde.

Herr Präsident. Bevor ich die Umfrage weiter gehen
lasse, bin ich im Falle, wegen einer vorbin gefallenen und in
der That auffallenden Aeußerung auf das Reglement zu ver-
weisen, welches den Mitgiedern persönliche Anspielungen und
beleidigende Anzüglichkeiten strenge verbietet. Ich bin gegen jene
Aeußerung, die ich bedauert habe, darum nicht eingeschritten,
weil ich zu bemerken glaubte, daß der betreffende Redner selbst
sah, daß dieselbe nicht guten Eindruck auf die Versammlung
gemacht bade; sollte aber wider Erwarten dergleichen wiederholt
werden, so würde ich dann scharf einschreiten.

Mattbys. Ich müßte AlleS von Herrn Stettler
Angebrachte unterstützen. Der Herr Berichterstatter bat bemerkt, auch
bisher sei nur da gefertigt worden, wo der größere Tdeil der
Sache gelegen war. Dieß ist unrichtig, sowohl nach §. 6 der
Instruktion von 1803 als nach Satzung 434 des CivilgesetzeS,
indem dergleichen Verträge vor jedem Untergerichte, in dessen

Bereiche die Sache gelegen ist, zur Fertigung gebracht werden
müssen. Ferner möchte ich eine andere Bemerkung des Herrn
Stettler noch dabin ergänzen, daß nach meiner Erinnerung im
Amtsbezirke Niedersimmentdal ein Statut besteht, wonach
Weibspersonen, welche ein Testament errichten wollen, vor dem
betreffenden Untergerichte die.Freiung anbegehren müssen. Auch
auf dies n Umstand sollte Rücksicht genommen werden.

Friedli. DaS AlleS müßte ich auch unterstützen; eS ist
ober nicht bemerkt worden, wie es gehalten werden soll bei
solchem Lande, welches noch nie gefertigt worden ist, wie dieß
noch bin und wieder mit Waldungen, Bergrechten u. s. w. der
Fall ist. Will man so weit gehen, daß bei jedem Gemeindratbe,
in dessen Bezirk ein Grundstück liegt, die Fertigung anbegehrt
werden sollte, so könnte sich daS ins Unendliche verziehen, denn
eS giebt Güter, welche in sünf und mehr verschiedenen Ein-
wobnergemeindsbezirken Land haben. Ich gebe daS bloß zu
bedenken und stimme im Uebrigen zur Zurückweisung deS Artikels
an den RegierungSrath.

Geiser, Oberstlieutenant. Der Herr Berichterstatter bat
allerdings irriger Weise gesagt, daß die Anfertigungen bis jetzt
nur in denjenigen Gerichtsbezirken gemacht wurden, wo der
größere Theil der unbeweglichen Sache lag. Ich kann darüber
aus Erfahrung reden, indem ich in meiner Gegend Käufe weiß,
welche in fünf bis sechs verschiedenen Gerichtsbezirken gefertigt
werden mußten. DaS hat die Sache sehr verzögert, und viele
unnütze Läufe und Gänge und Kosten nach sich gezogen. Daher
scheint eS mir zweckmäßig, daß in Zukunft nur da, wo der
größte Theil der Sache liegt, die Zufertigung stattfinde; aber
dann ist nöthig, daß vor der Fertigung der betreffende Stipu-
lator oder Grundduchführer den übrigen Bezirken oder ihren
Gemeinderätden Kunde gebe, daß dieses und dieses Stück, welches

in ihrem Gemeindsbezirke liege, da und da solle und werde
zugefertigt werden u s. w., wovon man sie in Kenntniß setze,
damit sie allfällige Verwahrungen u. s. w. eingeben können.
Ich nehme daher die Freiheit, auf folgenden Zusatz anzutragen:
„Der Stipulator oder der betreffende AmtSschreiber haben
jedoch die Pflicht, dem- oder denjenigen Gememderäthen, in
deren Bezirk der kleinere Theil gelegen, so nicht von denselben
gefertigt wird, von der Fertigung gehörige Anzeige zu machen."

von Erlach. ES ist bereits von mehrern Rednern
angebracht worden, welch eine große Zadl von Fertigungen Platz
haben müsse, wenn in jedem Einwohnergemeindsbezirke, wo ein
zu einem außerhalb desselben gelegenen Gute u. s. w. gehörendes
Grundstück liegt, die Fertigung ebenfalls stattfinden solle. Mir
bat eS schon früher geschienen, daß eS auS diesem Grund
zweckmäßiger wäre, wenn der Kirchgemeinderath M't der Fertigung
beauftragt würde. DaS würde vollständig an den Platz der
Untergerichte treten und auch in der Ausführung zweckmäßiger
sein, namentlich in Bezug auf daS Sekretariat und eine gehörige

Pcotokollführung. Ich trage also darauf an, daß anstatt
„dem Einwohnergemeind-rathe " gesetzt werde „dem
Kirchgemeinderathe".

KrebS zu GuggiSberg. Liegt der ganze Gegenstand im
nämlichen Amte bezirke, so scheint es mir genug, wenn der Ver- "
trag vor demjenigen Gemeinderath gefertigt wird, wo der
größere Tdeil der Sache liegt. Anders hingegen ist es, wenn
der Vertragsgegenstand in mehrern Amtsbezirken liegt, und da
könnte man allfällig durch einen Zusatz bestimmen, daß in diesem

Falle die Urkunde auf gleiche Weise von den Einwohner-
gememderäthen dieser Bezirke zu fertigen sei.

NeubauS. Die Satzung 438 bestimmt, daß, wenn der
Erwerber keinen Erwerbunast'tel hat, aber zeigen kann, daß
er oder derjenige, von welch m er sein Recht ableitet, die
unbewegliche Sache vor der Einführung der Instruktion von 1803
eigenthümlich besessen habe, er sich dann die Sache zufertigen
lassen solle. Nun redet der vorliegende §. 1 von dieser Zu-
oder Vorfertigung nichts, daher wünscheich, daß dieß ebenfalls
berücksichtigt werde.

(Fortsetzung folgt.)

»
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(Fortsetzung der dritten Sitzung. Mittwoch den 16 Dezember
1846 Berathung des DekretsentwurfS über die Aushebung
der Untergerichte. § 1 '

Herr Berichterstatter. Herr Fürsprecher Stettler hat
in Bezug auf den § I verschiedene Bemerkungen gemacht, über
welche «ch mich zum Theil mit ihm verstandigen kann, jedoch
nicht über alle. Was vorerst die veränderte Stellung der Ge>

setzetc-tate betrifft, so bin ich damit einverstanden. nicht aber
mit der Bemerkung in Betreff der Geldausbruchscheine. Diese
wurden in der Vorderatkung nicht vergessen, aber waö ist ein
Geldaufdruchschein? Nichts arderes, akS eine Urkunde über
dingliche A chteC Durch d-n Ge-baufbruchschein bezeugt das
Untergericht vdr in Zukunft der Gemeinderatb, daß diejenige
Person, welche G ld aufbrechen will, im Besitze sei des Eigen,
ldumsrechtes derjenigen Sache, welche im Gülldrief oder Schad
loàief als Grundpsand dejnmmt werden soll. Also ist dieß
bereits in dem allgemeinen Ausdruck „Urkunden über dingliche
Rechte" iàgriffen; d.ese Erklärung kann ich hier im Bustrage
des Reg erungeratheS abgeden, so baß ich glaube, eS sei durchaus

überflüssig, im §. l den Geldaufbruchschein ausdrücklich zu
erwstznen Alssällig kann man die betreffende Satzung des

Zivilgeftyes hier anführen. Was die Nachgangserklärung der
Ehefrauen betrifft, so habe ich dieses bereits im Einqangsrap-
porte in einem Zusatzartike! nachgeholt, über welchen Sie später
entscheiden werden. Was die von Herrn Stettler ausgeworfene
Frage betrifft, ob die hinterlassenen Kinder für ihr Mutlergut
den Nichgac g auch sollen erklären dürfen, so ist das eine
Rechtsfrage, welche Herr Stettler allfällig vor Amtsgericht
oder Odergericht, wenn ein Streit darüber entsteht, auswerfen
sollte, aber nicht hier. Ich mochte ihn fragen: Was sagt die

gegenwärtige Gesetzgebung darüber? Nichts, und darum sollen
wir auch die? nichts darüber sagen, denn es ist nicht der Zweck
dieses Dekrets, etwas an der bestehenden Zivilgesetzgebung zu
ändern. Es handelt sich hie? nicht darum, eine Revision der
Ztvilgesetzgebung in materieller Hinsicht vorzunehmen, sondern
eZ handelt sich bloß um ein Dekret über Aushebung der Unter-
gerichte. Herr Fürsprecher Stettler wird mit demjenigen
einverstanden sein, was ich auf seine daherige Frage geantwartch
habe. Was d.e Erweibsgcftllfchaftsvtrlräge bêtr ffr, so sind
diese allerdings bei der Lorbcrachuiig vergessen worden; aber
»ch bin überzeugt, daß im ganzen Kanton: vielleicht nicht zwölf
solcher Eesellschaftsverträge den Untergerichten oder in Zukunft
dem Gemeinderathe vorgelegt werden, mit Ausnahme etwa der
Stadt Bern, aber anderwärts gewiß sehr wenige, und an den

meisten Orten gar keine. Allein ich habe nichts dagegen, daß

man das hier aufnehme. Was die weitere Bemerkung betrifft
in Bezug auf die Worte: „in welchem die Sache oder der
größere Theil gelegen ist," so diene darüber Folgendes. Vorerst
bat Herr Stettler sich einen ganz andern Fall vorgestellt, als
wovon der §. l handelt. Der § 1 hat durch diese Bestimmung

lediglich den Fall im Auge, wo eins Emzelsache, nicht

mehrere Eiazelsachen, in einer Urkunde verhandelt werden.
Der Fall ist also dieser, wenn ein Grudstück veräußert wird,
das melleichl in einem sehr unbedeutenden Theile, überhaupt
im kleinern Theile, sich in eine andere Gemeindsmarche hin«
über erstreckt. In diesem Falle soll nur da gefertigt werden,
wo der größere Theil der Sache liegt. Für den andern Fall
hingegen, wo mehrere getrennte Grundstücke als eben so viele
Einzelsachrn den Gegenstand eines Rechtsgeschäfts ausmachen,
gilt allerdings der §. 6 der Instruktion von là. Was ich nun
bezüglich aus jenen ersten Fall behauptet bade ist daher durch-
auSsrichtig. Wurde bisher ein zusammenhängendes Grundstück
veräußert, das zum kleinern Theile über die betreffende Ge-
meindsmarche hinüber reichte, so fand die Fertigung nur da

statt, wo diese Einzelsache mit ihrem größern Theile lag; wenn
aber mehrere dem Raume nach von einander getrennte und in
verschiedenen Genchtsbezirken gelegene, aber dennoch zum näm-
lichen Gut? gehörende Grundstücke veräußert wurden, dann
allerdings mußte für jedes derselben die Fertigung da anbeqehrt
werden, wo es lag Das soll auch künftighin stattfinden. Wenn
drei, fünf oder mehrere Grundstücke den Gegenstand eines
Rechtsgeschästes ausmachen, von denen jedes seine besondern
Märchen hat und in einem andern Gemeindsbezirke liegt, so
muß natürlich der Veräußerungsvertrag dem Eemcinderatde
jedes b treffenden Grmsindsbezirkeö vorgelegt werden. Was
Herr Friedii bezüglich auf die Fälle bemerkt hat, wo noch keine

Fertigungen je st-atkg«f>'ndkn haben, so geht es damit in Zukunft
genau gleich, wie bisher, und ebenso verweise ich die Bemerkung

des Herrn Fürsprechers Neshaus über die Vorfertigungen
auf die daherigen gesetzlichen Bestimmungen, welche durch dieses
Dekret durchaus keine Veränderungen erleiden sollen. Wenn
sich Jemand ein Grundstück, das noch nie gefertigt worden,
zusertigen lassen will, so muß er sich,in Zukunft, anstatt an
das Unterzericht, an den Gemeinderatb wenden, das Grundstück
genau mit seiner Marche, Beschwerden u. s. w. beschreiben,
und zugleich den Beweis leisten, daß er durch Erbschaft oder
sonst wie wirklich im rechtlichen Besitze der Sache se». Ob man
j-tzt nach dem Antrag? des Herrn von Et lach, statt deS Eiu-
wohnergcmsinderaths, den Kirchg'meinderatb bestellen wolle,
müßte ich bezweifeln; ich glaube, man würde dadurch den Zweck,
welchen man erreichen will, nicht erreichen, und der Kirch-
gcmeinvcrath hatte in diesem Falle fast gar keine ankere
Geschäfte, denn an vielen O ten kömmt er im Jahre höchstens

vielleicht einmal oder zweimal zusammen, und m vielen andern
Gegenden, z. B. im Emmenthal, werden in der Regel die

Kirchgnmmdöangelegkndnten vom Gemewdrath? selbst besorgt,
so daß ich den Antrag des Herrn von Erlach nicht empfehlen
könnte. Ich gebe also zu, daß eine veränderte Stellung der

zitirten Satzungen ftatlfinde, und daß d-e Erwerbsgeftllschaftö-
verträge nebst beigefügter daderigcr Gesetzeestclle ebenfalls
aufgenommen werden; im Ucbrigen aber schließe ich auf Annahm?
des §. l, wie er ist.



Abstimmung.
1) Für den Paragraphen im Grundsatze mit

den vom Herrn Berichterstatter zuge-
gebenen Aenderungen .80 Stimmen.

Für Zurücksendung desselben an den Re-

gierungörath 61 Stimmen.

2) Für Erheblichkeit deS Zusatzes deö Herrn
Geiser 85 „

Dagegen Minderheit,

5) Für Erheblichkeit deS Zusatzes deS Herrn
KrebS «

4) Für Erheblichkeit deS Antrages deS Herrn
von Erlach

§. 2.

„Der Einwobnergemeinderath ist befugt, auS Grund be-

sonderer Ortövevhältnisse mit Zustimmung des RegierungSstatt-
Halters zu diesem Zwecke eine Kommission auö seiner Mitte von

wenigstens fünf Mitgliedern zu erwählen."

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält eine

Abweichung vom §. t, die sich aber in vorkommmenden Fällen

durch besondere OrtSverhältnisse rechtfertigen soll. Bekanntlich

sind die Geschäfte, sowie auch die übrigen Verhältnisse der Ge.
meinden und Gemeinderäthe nicht überall die gleichen. Der
Einwobnergemeinderath der Stadt Bern besteht aus einer sehr

großen Mitgliederzahl; auch sind in den Amtsbezirken deS

Emmenthals, von Konolfingen und in einzelnen Bezirken deS

OberaargauS die Einwohnergemeinderäthe durchgehendS ebenfalls

ziemlich zahlreich; sehr klein an Zabl sind hingegen die

Einwohnergemeinderäthe im Seelande. Nun hat der Reg««»

rungSrath geglaubt, daß da, wo der Einwodnergemeinderalh
vik-Ueicht dreizehn, fünfzehn oder noch mehr Mitglieder zählt,
es ihm gestattet sein solle, zu Besorgung der Fertigungsgeschäfte

eine besondere Kommission auS seiner Mitte zu ernen-

nen, jedoch zu Vermeidung von Willkührlichkeiten u. s. w.
leweilen nicht ohne Zustimmung deS RegierungöstatthaltcrS.
Diese Einrichtung wird nur zur Beförderung des Geschäftsganges

und zu genauerer und pünklicherer Untersuchung
beitragen, was hingegen bei einer größeren Mitgliederzuhl weniger
der Fall ist.

Sie g en thaler. Ich möchte antragen, daß diese

Kommission durch die Einwohnergemeinde anstatt durch den

Gemeinderath, aber dennoch auS der Zahl der Mitglieder dieses

Letztern erwählt werden. Dieser Antrag ist einverstanden mit
Sinn und Geist der Verfassung, denn daS SelbstergänzungS-
recht soll nicht mehr stattfinden, und eâ werden nur bessere

Wahlen getroffen.

Scheide gger, zu Niederhuttwyl. Diese Ansicht kann

ich nicht theilen, eS scheint mir zweckmäßiger, beim Paragraphen
zu bleiben. Hingegen kenne ich Gemeinden, wo der Gemeinderath

bloß auS fünf Mitgliedern besteht. Wenn ein solcher nun
auS seiner Mitte eine Kommission von wenigstens fünf
Mitgliedern erwählen soll, so möchte ich fragen, vd späterhin der

Gemeinderath sich zu diesem Ende an Zahl w-iler ausdehnen,
oder aber selbst alS Kommission dienen soll.

Herr Berichterstatter. Da wo der Gemcinderath bloß

aus fünf Mitgliedern besteht, wird eS ihm gewiß nicht in den

Sinn kommen, eine besondere Kommission für FertigungSge-
fchäste auS seiner Mitte zu ernennen, fondern er wird die Sache
selbst machen.

Zriedli. Der Regierungsstatthâr wüvde in solchen

Fällen es auch nicht zugeben. Was dann den Antrag des Herrn
«iegenthaler betrifft, so könnte ich nicht dazu stimmen; er
wollte vorhin keine Untergerichte mehr, und jetzt will er doch

wiederum gleichsam ein neues Untergericht unter anderem
Namen. Hat man einmal die Untergerichte „abgeschafft," so will
ich jetzt dabei bleiben. DaS „Abschaffen" ist zwar so ein eigener
Abdruck, „Aufheben" wäre noch ein Anderes.

Herr Berichterstatter. Dem Antrage deS Herrn Sie-
gentdaler könnte ich auch nicht beistimmen. Die Einwohner-
gemeinde macht die Wahlen in den Gemeinderath bereits selbst,
eS ist da von keiner Selbstergänzung des GemeinderatheS die

Rede, und die Gemeinde weiß jetzt schon zum Voraus, daß die

Mitglieder deS Gemeinderaths berufen sinj>, die Geschäfte der
bisherigen Untergerichte zu besorgen. Ferner kennt der Ge-
meinderatd seine Stellung und Verantwortlichkeit, und er ist

gewiß viel geeigneter zu beurtheilen, welche seiner Mitglieder
vorzugsweise tauglich sind, in diese Kommission gewählt zu
werden, als hingegen die Gemeinde. Zch empfehle also den

Paragraphen, wie er ist.

Der Paragraph wird mit großer Mehrheit unverändert
angenommen.

5. 3.
„Der Einwobnergemeinderath und die Kommission treten

an die Stelle der Untergerichte mit den nämlichen Pfl chten,
welche biS jetzt den l-tztern oblagen, mit Ausnahme d?S Falles
im §, 8."

Herr Berichterstatter. Hier scher, Sie, Herr Präsident,

meine Herren, daß der Gemeinderath oder feine
Kommission durchaus die gleichen Verrichtungen haben soll, wie
bisher die Untergerichte, und daß man in den materiellen Be-
stimmungsn keine Veränderung treffen will, mit Ausnahme der
im §. 4 und §. 8, und der in den beiden nachträglichen
Zusatzartikeln enthaltenen Vorschriften.

Gtettler. Ich trage darauf an, anstatt der Worte
„mit den nämlichen Pflichten" zu setzen „mit den nämlichen
Rechten und Pflichten."

Scherz, Fürsprecher. Zch trage auf Streichung der
Worte „m.t Ausnahme deS Falles im Art. 8" au, indem ich
später bei Berathung des §. 8 ebenfalls auf Streichung
desselben antragen werd«, da ich die Nothwendigkeit desselben nicht
einsehe.

Hebler. Dieser Paragraph legt den Einwsduergemein-
deräthen oder ihren Kommissionen die gleiche Verpflichtung aus,
welche die Uutergerichte bis jetzt hatten. Zch frage mich nuLi,
ob die Einwohnergemeinderätve oder ihre Kommissionen ohne
WeiterS geeignet sind, diese Pflichten zu erfüllen oder nicht.
Der Zweck der Untergerichte war ein zweifacher; vor allem
wollte man durch die daselbst stattfindenden Verhandlungen,
wodurch ein unbewegliches Gut von einer Hand in die andere
überging, die Sache öffentlich machen, um dadurch den
öffentlichen Kredit zu sichern. Dieser Zweck nun erfüllt der
Entwurf vollkommen, indem ein Einwobnergemeinderath durch-
auS ebenso geeignet ist, wie ein Uutergericht, um diese
Verhandlungen zu veröffentlichen Der zweite Zweck lag hingegen
darin, eine gewisse Garantie darzubieten, daß diejenigen Form-
lichkeiten wirklich erfüllt werden, welche daS Gesetz bei so wich-
tigen Verhandlungen fordert. Diese Förmlichkeiten sind der
Schutz" derjenigen, welche bei solchen Verträgen irgendwie, sei
es Mittelbar oder unmittelbar, interessirt sind, und also ist ihre
pünktliche Erfüllung für die Einzelnen wie für den Staat im
Allgemeinen von hoher Wichtigkeit. Diese Förmlichkeiten sind
daher auch durch daS Gesetz aufs Genaust« festgestellt, »dr
Studium ist schwierig, und sie machen einen eigenen Berufs,zweig
einer Klasse der Gesetzeskundigen aus, näml>Ä der geschwornen
Schreiber oder Notarien. Ein Einwodnergemeinderatb nun
wählt seinen Schreiber auS der Klasse der ehrenfähigen Ge-
meindsdürger ohne weitere Einschränkung, auch die Mitglieder
und der Präsident werden selten gesetzeskundige Männer sein.
Ist es der Schreiber auch nicht, dann fällt diejenige Garantie
weg, welche man bisher in den Sekretärs der Untergerichte
besaß. Zch möchte nun gerne diese Garantie deS bisherigen
Gesetzes in daS neue aufnehmen, und also vorschreiben, daß
der Einwohuergemeinderath für den Fall, wo er eâ mit
Fertigungen zu thun hat, einen patentirten Notar alS Protokollführer

haben müsse. Wenn ich schon jetzt diesen Zusatz
vorschlage, so geschieht eS darum, weil ich nicht gerne zum vor-
liegenden §. 3 gestimmt hätte, ohne diesen Zusatz. Zch möchte
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daher schon jetzt antragen, daß dem §. 3 ein §. 4 nachfolge,
nachstehenden Inbalts: „Zu Fuhrung deS Protokolls bei
Fertigungen wird der Einwodnergemeinderath für sich oder die von
ihm diezu erwählte Kommission aus der Zahl der patentirten
Notarien einen Schreiber erwählen." Ich für mich hätte sehr

gerne gesehen, wenn die blsderigen Gemeindefchreider in ihren
Funktionen als Schreiber des Gemeinderaths wie bisher
geblieben wären, und daß der Gemeinderath nur für die Fälle,
wo er Fertigungsgeschäste behandelt, einen Notar als Schreiber
deigezogen hätte. In der Praxis würde es sich dann
wahrscheinlich so machen, daß mehrere Einwohnergemeinderäthe hiefür

den gle-chen Schreiber erwählen würden. Dadurch würde
nur eine größere Uebereinstimmung in der Geschäftsführung
erzielt. Nach der bisherigen Praxis wurden alle Akten, welche
der Fertigung unterlegt w-rden sollten, zuerst dem Schreiber
deS Untergerichts cingehä. îrqt, welcher dieselben sehr genau
untersuchte und daS Gericht aus allfällige Lücken aufmerksam
machte. Dadurch ist unzweifelhaft eine große Zahl von Rechts
streitigkeiten vermieden und also dem Volke eine große Wokl
that erwiesen word n. Um ihm diese Wohlthat auch fernerhin
zuzusichern, empfehle ich Ihnen meinen Antrag zur gefälligen
Berücksichtigung.

Rotbachlr. Diesem Antrage konnte ich nicht beipflichten.
Ich habe seit einiger Zeit Gelegenheit gehabt, z» erfahren, daß
viele Landliute ohnehin m«br oder weniger glauben, man wolle
sie von jedem Pöstlein, mög.- dasselbe noch so geringfügig sein,
durch pVentirte Leute vl drängen. Zu einer Fertigung get ö t
eine Urkunde, aber eS ist nicht absolut nöthig, daß eine apanig?
Urkunde ausgestellt werde, sondein der Fertigungsakt kann indem
betreffenden Titel selbst eingeschrieben werden, und das kann
ein gewöhnlicher GcmeindSschrnber so gut machen, als ein
Notar. Ich sehe da übrigens als Nachtrag zu diesem Gesetze
einen Tarif, der gar nichts von den Gebühren zu Handen eines
besondern Schreibers sagt, also würden dadurch nur die Kosten
vermehrt, während man durch die Abschaffung der U tergencvte
das Publikum daorts erleichtern wollte. Uebrigens wohnen
nicht in allen Gemeintöbezirken Notarien, also müßten dieselben

reisen, und das würde wiederum große Kosten nach sich

ziehen.

Herr Berichterstatter. Was vorerst den Antrag des

Herrn Fürsprechers Scherz betrifft, so möchte ich die Versammlung

nur darauf aufmerksam machen, daß eS jetzt hier noch
nicht darum zu thun ist, über den §. 8 zu entscheiden. Wenn
Sie später den tz 8 streichen, so versteht es sich von selbst, daß
dann der §. 8 hier im §. 3 nicht zitirt wird. Für jetzt handelt
eS sich hauptsächlich bloß darum, einen Grundsatz festzustellen
in Bezug auf die Verrichtungen der Gemeinderäthe; ich erkläre
also, daß eS durchaus unvorgreiflich ist in Bezug auf die nach-
herige Beratdung des §. 8, wenn man vor der Hand den §. 3

annimmt,, wie er vorliegt. Was den Antrag des Herrn Hehler

betrifft, so könnte ich demselben nicht beipflichten. Ich
glaube nicht, daß man eine bindende Vorschrift aufnehmen solle,
wonach ein Notar als Schreiber des Gemeinderaths für Fer-
tigungsgeschaste bkis.ezogtn werden müsse. Wenn der Gemeinde-
ralh es für nöihcg st .det, einen Notar dafür beiznziehen, so

wirb er eö von sich aus thun; wenn er aber glaubt, andere
augliche Personen in seiner Gemeinde zu finden, so wird er

von einem Notar abstcadiren. Uebrigens gibt es gegenwärtig
s.s viele Netanen, daß wob! wenige Gemeinden sind, wo nicht
e'n solcher wäre, und an dm meisten solchen Orten wird der
Notar ohnehin Gemeindschreiber sein, wofern er das Zutrauen
der Gemeinde genießt, aber ich möchte eine solche Vorschrift
nicht in das Gesetz thun. Dieses hätte noch einen sehr
bedeutenden Nachtheil. Wenn nämlich in dem Gemeinddezirke selbst
kein Notar wehnt, und diese einen Notar aus einer andern
Gemeinde als Schreiber anstellen muß, so wird derselbe nicht
für jeden bi sondern Akt in jene Gemeinde reisen, er wird sich

also mit dem Gcmeinderalhe über die daherigen Sitzungstage
inch Einverständniß setzen, und so werden sich dann mehrere
Geochäfte dieser Art anhäufen. Das soll nun eben nicht sein,
sondern der Gemeinderath soll die Geschäfte, so wie sie von eine?
S> ung zur andern einlangen, sofort besorgen. Gegen den

Autrag des Herrn Stettler hingegen hade ich nichts einzuwenden,

sofern man unter dem Ausdrucke „Rechte" nichts Anderes
versteht, als waS Bezug hat auf die Geschäftsbesorgung. Mit Auö-
nähme also dieser Ergänzung trage ich im Uebrigen auf An*
nähme deS h. 3 an, durchaus unvorgreiflich dem nachfolgenden

§ 8.

Scherz, Fürsprecher, zieht hierauf seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
1) Für die Erheblichkeit des Antrages des

Herrn Hedler Minderheit.
2) Für den Paragraphen mit der vom Herrn

Berichterstatter zugegegebenen Vervollständigung

Handmehr.

§ 4.
„Das persönliche Erscheinen der Betheiligten vor der

Gemeindsbehörde findet nur dann statt, wenn dieselbe es verlangt."

Herr Berichterstatter. Der Ausdruck „Gemeindsbe-
hörde" gilt sowohl für den Gemeinderath als für die allfälliqe
Kommission. Was sodann das persönliche Erscheinen betrifft,
so ist dasselbe in allen denjenigen Fällen nicht nöthig, wo die
Eemcindsbehörde schon zum Voraus die verhandelnden
Personen kennt. In Fällen hingegen, wo sie zweifelhaft über die
Identität der Personen ist, so hat sie hingegen daS Recht, das
persönliche Erscheinen zu verlangen, daS soll aber jedesmal
vom Ermessen des Gemeinderathes oder seiner Kommission
abhängig gemacht werden.

Neuhaus. Allerdings ist daS persönliche Erscheinen der
Betheiligten in der Regel nicht nöthig, wohl aber, wenn nach Sa-
zung 4Z8 die sogenannte Anfertigung verlangt wird. Alsdann
habe ich noch keine Urkunde in der Hand, die ich vorweisen könnte,
also muß ich persönlich vor der Behörde erscheinen, und da
soll eS dieser nicht zustehen, mir das persönliche Erscheinen zu
verweigern. Daher sollte in Bezug auf die Zu- oder Vorfertigungen

eine Ausnahme stattfinden.

Ebersotd. Diesem möchte ich beifügen, daß, wenn eH

sich um einen Geldaufbruch handelt, wo die Frau den Nachgang

erklären muß, das persönliche Erscheinen derselben sehr
nöthig ist, denn oft war man bisher im Falle, den Frauen vor
Untergericht zu sagen: Wißt ihr eigentlich, was eine Nach-
gangserklärung ist? Alsdann sagten sie sehr oft: Nein, m.«>
hat mir gesagt, eS handle sich nur darum, zu erklären, ob ich
mit dem Geldaufbruche zufrieden sei. Also, Herr Präsident,
meine Herren, ist das persönliche Erscheinen der Ehefrau in
solchem Falle sehr nöthig, und in diesem Sinne wünschte ich
einen Zusatz.

Stetler. Wir kommen hier auf einen sehr wichtigen
Punkt, wohl auf den wichtigsten des ganzen Gesetzes und ich
muß in dieser Beziehung wiederholt aufmerksam machen aus
dasjenige, was ich bereits in der Eintretensfrage angebracht
habe. Das Institut der Untergerichte beruhte bis j tzt auf dem
Grundsatze der Oeffentlichkeit mit großer Konsequenz; die ver-
handelnden Parteien mußten persönlich erscheinen, man konnte
dieselben sogar vorladen, sie mußten die Realiiät ihre? Angaben
in die Hände deS Präsidenten beglvbcn, der Weibel war
zugegen, das Publikum konnte beiwohnen, die ganze Verband
lung geschah öffentlich. Darin sah man eine Garantie und
Kontrole, damit nicht Scheinverträge stattfinden u. s w. Diesen
Grundsatz der Oeffentlichkeit kalte ich daher für sehr wichtig, und
eS fragt sich, ob eine Aenderung in dieser Beziehung zweckmäßig
sei oder nicht. Im Eingangsrappsrte hat der Her? Berichterstatter

bemerkt, daS Motiv deS §. 4 liege darin, daß die

Parteien oft unnöthiger Weise Tage lang vom Hanse weqge-
sprengt und zu Zeitversäumnissn und Auslagen veranlaßt werden.

Aber, wie leicht ist dem zu helfen? Eine Partei brauchte
bisher nur auf ein halbbatziges Stempelböglein eine Vollmacht
auszustellen, dann erschien an ihrer Statt der Bevollmächtigte,
gewöhnlich der stipulirende AmtSnotar oder auch der Gerichts-
fchreiber selbst. Das will man nun abändern, gibt ab r
dessenungeachtet zu, daß denn doch Fälle verkomm n, wo die Par-
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teien persönlich erscheinen müssen, wie bei der Nachgangserklärung

von «Seite der Ehefrau, oder wenn noch gar keme

Zufertigung stattgefunden bat. Was wird aber damit gewonnen,
wenn der Paragrapo bloß fakultativ gestellt wird, rmd der Ge-

meinderath oder seine Kommission nach Gutfinden das persönliche

Erscheinen fordern kann oder nicht Tie Akten werden also

dem Gememdrathe vorgelegt werden, der Gemeindralh findet

dann, daö persönliche Erscheinen der Parteien sei nöthig, also

verschiebt er die Fertigung bis zur nächsten Sitzung, und alsdann
sind zwei Sitzungen erforderlich, um das Geschäft zu Ende zu

bringen, anstatt nur einer Schon dieß beweist, daß eS besser

wäre, beim bisherigen Modus zu »leiden. Ader eS spricht dafür
ein noch viel wichtigerer Grund, den man übersehen zu haben

scheint. DaS persönliche Ericheinen war nicht eine leere

Formalität, sondern man wollte damit etwas sehr Wichtiges er-
jwecken. Der Fall trat seor häufig e»n, daß d,e Verträge nicht
vollständig abgefaßt, daß Irrthümer darin enthalten warenu s.w.,
was alsogleich berichtigt werden konnte, wenn die Parteien selbst

persönlich zugegen waren. Will man nun das persönliche
Erscheinen nicht mehr bestimmt vorschreiben, so wird der Gememde-

rath in allen Zweifelsfällen von sich aus dasselbe verlangen, womit
dann, wie ich bereits gezeigt habe, Zeitverlust verbunden »st,

oder aber er wird ungeachtet beS Zweifels zur Fertigung schrei-

ten, woraus große Nachtheile entstehen tonnen. Ferner ließ

man sich von den Parteien daS Realitälsgelüdbe erstatten. Da-
durch wollte man den Scheinverträgen den Faden abschneiden,

welche gewiß in großer Zahl stattfinden werben, wenn das Gesetz

sie nicht hindert, — Scheinverträge, avUche zum Nachtheile des

Landes und des öffentlichen Kredites gereichen. Läßt man dieses

an Eidesstatt zu leistende Gelübde weg, so öffnet man dadurch
den Scheinverträgen Thüre und Thor. Wenn ferner die Par-
leien nicht persönlich erscheinen müssen, so weiß die BeHorde

oft nicht, ob diese Parteien wirklich den vorgelegten Vertrag
geschlossen haben oder nicht. Der Gemeinderath ist nicht zensier,

alle Personen »m Gemel..dSbezirke oder gar ihre Unterschriften
zu kennen. Wie leicht ist eö also da nicht, die Behörde durch
eine falsche Unterschrift zu täuschen? Um Allem diesem za

begegnen und die Identität der Personen aus mögl-chst sichere

Weise zu konstatiren, wurde im Jahr 1803 beschiossru, daß die

Parteien person! ch erscheinen müssen. Nimmt man nun den

§. 4 an, so fällt diese Garantie weg, und eS kann Gefährde
aller Art getrieben werden. Die Richtigkeit dieses Satzes wurde
semer Zeit so wohl gefühlt, daß, als im reform«rten Jura die

Untergerichte aufgehoben wurden, man diesem Uedelstanoe auf
andere Weise zu helfen suchte. Am 21 März 1634 beschloß

der Große Rath Folgendes: „Von dem Zeitpunkt hinweg u s.w.
sollen die Notarien keine Verträge, welche Grunde>gentyum
u. s. w. zum Gegenstande baden, ausfertigen und unterzeichnen,
ohne die nachstehenden Förmlichkeiten zu beobachten: l) sollen
dieselben in dem Akte bezeugen, daß sie entweder vie
vertragschließenden Parteien selbst kennen, oder baß deren Identität
durch die Erklärung zweier ihnen bekannter Personen koustulirt
worden sei u. s. w." Man hat also schon damals getrachtet,
dieser Gefährde und Mißbrauch dadurch zu begegnen, daß man
den Notarien im reforimcien Jura etwas zur Pflicht machte,
waS sie früher nicht zu bescheinigen halten Entweder nun
müssen wir hier ebenfalls etwas Aeyniiches aufnehmen und
dadurch in die Notariatsordnung eingreifen, oder dann aber,
waS ich für besser halte, es bei der bisherigen Uebung bewenden

lassen und die Parteien verpflichten, jeder Zeit persönlich
zu erscheinen. Ich trage also darauf an, daß einstweilen und
bis zum Erscheinen emer neuen Notariats- und Hypoivekac-
ordnung von dem vorliegenden §. 4 gänzlich abstravwt werde.

Friedli. Diesen Antrag müßte auch ich unterstützen,
sollte er aber nicht erheblich eek.äct werden, so möchte ich dann
wenigstens einen andern § 4 vorschlagen, aber so, wie er
vorliegt, möchte ich ihn nicht. Es heißt darin, daS persönliche
Erscheinen fi >de nur dann statt, wenn die GemeindsdchörSe es
verlange. W-nn ich nun mit einem Ändern einen Kontrakt
abschließe, welcher der Fertigung unterliegt, und wir vor den
Gemeindrath zu gehen wünschen, so läßt unS derselbe vielleicht
nicht einmal vor. Das möchte ich nun nicht, unv daher trage
ich in zweiter Linie auf folgende Fassung des § 4 an: „Das

persönliche Erscheinen der Betheiligten ist nur dann nöthig,
wenn der Gemeinderath oder die Kommission eS verlangt/

Herr Berichterstatter. Herr Fürsprecher Neuhaus hat
gefragt, wie eö gehalten sein solle in Bezug auf diejenigen Fälle,
wo e,ne Zufertigung anbegehrt wird, wo also vorher noch keine
solche stattgefunden hat, und er setzt sich den Fall, er gehe vor
den Gemeinderath und habe ein Zeugniß im Sacke oder bringe
zwei Zeugen mit, welche erklären sollen, daß er im Besitze des
Grundstückes gewesen sei schon vor Einführung der Unter-
gerichte. Ich antworte vorerst, daß auf diese Weise überhaupt
keine Fertigung stattfinden soll, und wenn es blöder geschah, so

war es nicht recht. Wenn eine Zufertigung einseitig verlangt
wird, z. B. von einem Erden, welcher in die Rechte und Ver-
bindlichkeiten deS Erblassers eintritt, so soll er ein schriftliche»
Ansuchen an daS Untergericht vöer in Zukunft an den Gemeind-
rath abfassen, und eö soll darin enthalten sein eine genaue
Spezifikation deS oder der einzelnen Grundstücke nach ihrem
Inhalte, nach ihren Märchen, nach den daraus ruhenden
dinglichen Lasten u. s. w. In diesem Gesuche um Ertheilung der
Fertigung kann der Bewerber sich bereits darauf berufen, daß
er oder der Erblasser im notorischen Besitze der Sache gewesen
sei schon vor Einführung der Umergenchte, und er kann sich

zu diesem Ende allsällig auf daS Zeugniß des Emwohnergemein-
derathcö berufen. Hiegegen kann man einwend n, der Emwod-
nergememderath sei vielleicht auö jünger» Männern besetzt,
welche sich nicht mehr an den Zeitpunkt vor 1803 erinnern.
Ich gebe daS zu, aber alsdann kann sich der Gemeinderalh an
die ältern Personen in der Gemen.de wenden, und von diesen
Ausschluß erhalten. Wenn eS ader dem Bewerber um die
Fertigung sre, gestellt ist, mit zwei Zeugen, die er selbst auswählt,
sich vor dem Gemeinderalh zu stellen, und dieser letztere tan«
daran gebunden »st, so gibt das weniger Garantie, a S wenn der
Gemeinderath von sich auö Nachforschungen anstellen kann, so

daß ich also glaube, eS sei dmchauS überflüssig, diesen Antrag
des Herrn Neubaus anzunehmen. WaS den Antrag deS Herrn
Edersold betrifft, so muß ich auch diesen widerlegen. Die
Satzung 100 deS Personenrechtcs sagt, d-e Evefrau könne aus
das Vorrecht für die Häiste des Zugebrachten nicht anders Verzicht

thun, als mit Ermächtigung zweier Verwandten, und in
Ermangelung von solchen der Vormundschastsdehörve. Die
Satzung 10! sagt dann weiter, die daderig? Erklärung der Ehefrau

müsse vor dem Untergerichte abgelegt werden in Begleit
eines Verwandten oder elneS Mitgl-eveS der Vormundschaft«,
dehöcde u. s. w. Nun kann scho« deßwegen eine solche Nacb-
gangoerklärung nicht vor dem Geme-nvrathe abgegeben werden,
weil dieser zu gleicher Zeit Lormundschaslsdevörde ist und er
also nicht gleichzeitig in doppelter Stellung bandeln kann. Daher

habe ich bereits im Eingangsrappone einen nachträglichen
Zasatzartikel der Versammlung zur Kenntniß gebracht, wonach
dergleichen Erklärungen abgegeben werden sollen vor dem Amts-
Ichreider oder einem Ämtsnotar. Herr Edersold bemerkt aber,
eine Frau wisse gar oft nicht, um was es sich eigentlich da
handle, und das Gericht sei daher oft im Falle, sie darüber
„d'rtchten" zu müssn. Mir wenigstens sind keine solchen Fälle
bekannt, wo eine Frau ohne Kenntniß der Folgen ihres Schrittes

zum Ecicheuien vor Untergericht verleitet worden wäre, und
jedenfalls wirb so etwas nicht däufig vorkommen. WaS soll
geschehen, bevor die Frau b-s vor Untergericht kömmt? Die
Satzung 100 sagt ja ausdrucklich, Sie Frau könne den Verzicht
nicht anders thun, als Mit Ermächtigung zweier Verwandten.
Dt.se zwc» Verwandten haben doch in der Regel das nächste
Interesse, daß die Frau nicht ,rre gefübrt werde. Wenn ader
zwei solche Verwandte nicht vorhanden sind, so soll die Vor-
wundschastsdedörde die Ermächtigung endette» Ader daS ist
noch nicht genug, sondern die Satzung 10 l schreibt weiter vor,
daß bei der Erklärung vor Untergericht die Krau b-qleüet werden

solle von einem Verwandten oder ader einem Mügliede der
Aormundschaslövebörde. Also ist auch dier wieterum dafür
gesorgt, daß eine Frau nicht etwa von ihrem Manne könne hin-
terS Licht gefübrt werden, und also soll sie genau w'ssen, wel-
chen Schritt sie vor bat. DaS Gesetz schreibt aber noch weiter
vor, daß außer der Ermächtigung und Begleitung die Erklärung
öderd'.eß vor Notar und Zeugen abgegeben «erden solle. Somit



»ft die Frau durchaus geschützt gegen jedeS Zrregeführtwerdea.
Herr Fürsprecher Stettler hat angetragen, den §. 4 zu
streichen, indem er bedauptet, der Grundsatz der Oeffentlich.
keit der Fertigungsverhandlungen werde durch denselben
aufgegeben. DaS ist keineswegs der Fall. Der Entwurf will daS

persönliche Erscheinen, so oft als eS nothwendig ist, und der
Zweck es erfordert. Herr Stettler hat geltend gemacht, der
Gemeinderath wisse nicht, ob die Unterschriften eines Aktes ächt
seien oder nicht, zugleich aber sagt er, wenn die Parteien nicht
selbst erscheinen wollen, so können sie einen Bevollmächtigten
bezeichnen. Aber, Herr Präsident, meine Herren, ist dann diese

Vollmacht nicht auch unterschrieben, und sind die Mitglieder
cenfirt, diese Unterschrift zu kennen? Kann dieselbe nicht auch
falsch sein? Alle Urkunden, welche dem Gemeinderathe zur
Fertigung vorgelegt werden, sollen zuerst dem Amtschreiber zukommen,

und durch diestn soll die Versendung an die GemeindSbe-
höcde stattfinden, eben damit die Gemeindsbehörde nichts
bekomme, was nicht schon der Grundbuchführer in der Hand halte.
Der Grunsbuchführer nun wird dem Akte jedesmal daS Nach-
schlagungszeugniß beisetzen u. s. w., und mitbin ist auch hier
alle mögliche Garantie vorhanden. Entweder sind die betreffenden

Grundstücke bereits im Grundbuche eingetragen, also wird
der Grundbuchführer ein Zeugniß dem gemäß ausstellen, oder
aber es findet sich darüber nichts in den Grundbüchern, waS
noch hier und da der Fall ist, weil die letzte Erwerbung schon

vor der Einführung der Untergerichte geschah, und alSdann
wird der Amtschreiber dieftS erklären. In diesem Falle muß der
notorische Besitz bezeugt werden, wie die Gesetze eS vorschreiben.
Herr Friedli möchte in zweiter Linie den Paragraphen so

gestellt wissen, daß daS persönliche Erscheinen den Betheiligten
freistehen solle. Dieser Punkt ist im Regierungsratde auch
besprochen worden, man bat sich aber gefragt: was soll das per-
sönliche Erscheinen, wenn der Gemeinderath oder seine
Kommission eS nicht für nöthig finden? Offenbar kann damit kein
nothwendiger Zweck erreicht werden; Alles, waS die Parteien
anzubringen haven, muß sich bereits auS dem Akte selbst ergebe»,

und eS kann sich vor Gemeinderath nicht darum bandeln,
neue Sachen vorzubringen. Gar oft aber würde man daS
persönliche Erscheinen dazu benutzen, um vom Gemeindratde eine
Fertigung zu erhalten, die er gar nicht geben sollte. Der
Gemeinderath ist also nur unbefangener und wird weniger
bestochen!, wenn die Parteien nicht persönlich zugegen sind AuS
allen diesen Gründen empfehle ich Ihnen, Herr Präsident,
meine Herren, den Paragraphen, wie er ist.

Abstimmung.
l) Für den Paragraphen im Grundsahe
Z) Für Erheblichkeit des Antrages deS

Herrn NeudauS
3) Für Erheblichkeit deS Antrages deS

Herrn Friedli
4) Für Erheblichkeit deS Antrages deS

Herrn Stettler
5) Für den Paragraphen, wie er ist

(Schluß der Morgensiyung um l Udr.)

NachmittagSsitzung um 3 Uhr.

Präsident: Herr von Tillier.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Beratdung deS ProjektdekretS über die

Aufhebung der Untergrrichte.
5 5'

„D»e Urkunden, welche dieser Fertigung unterworfen sind,
solle» längstens binnen vierzehn Tagen vom Zeitpunkte ihrer

Errichtung an gerechnet, mit allen Belegen verseben dem Amts-
schreibe? deS Amtsbezirkes zugestellt werden. Ist die Urkunde
von einem AmtSnotar verfaßt, so ist derselbe für die pünktliche
Erfüllung dieser Vorschrift verantwortlich. Der Amtsschreiber
hat sogleich in die Urkunde selbst den Empfang zu bescheinigen
und sodann die Akten mit dem NachschlagungSzeugnisse an die
GemeindSbehörde z.i versenden, und soll darüber genaue
Kontrolle führen."

Herr Regierungspräsident, alS Berichterstatter. Dieser

Paragraph enthält wesentlich drei Bestimmungen, von denen
jede die andere ergänzen und m.t einander eine Gesammibestim-
mung ausmachen soll. Vorerst sollen die der Fertigung zu
unterwerfenden Urkunden binnen l4 Tagen dem AmtSschreider
zugestellt werden. ES versteht sich, daß die Urkunden vorher zum
vollständigen Abschlüsse zwischen den Beteiligten gekommen sein
müssen. Ferner ist bestimmt, daß, wenn die Urkunde von einem
AmtSnotar verfaßt wurde, dieser für die pünktliche Erfüllung
obiger Vorschrift verantwortlich sein soll Auch im täglichen
Leben ist es so angesehen, daß, wenn man sich zu einem Ge-
schäftSmanne begibt, um ein Geschäft besorgen zu lassen, man
ihm dann alle weitern Schritte zutrauenSvoll überläßt u. s. w.
Darum soll auch hier der AmtSnotar für die Erfüllung dieser
Vorschrift verantwortlich sein. Drittens ist vorgeschrieben, daß
der AmtSschreider in der Urkunde selbst den Empfang bescheinige,
daraufhin die nöthigen Nachschlagungen vornehme, daS da-
herige Nachschlagungszeugniß ausstelle und darin sämmtliche
Akten an die Gemeindsbehörde versende. Auch soll er darüber
eine genaue Kontrolle führen, damit über die ganze Verhandlung

ein Beweis in einem Protokolle bleibend aufbewahrt werde.

MattdyS. Ich bin mit diesem Paragraphen grundsätzlich
vollkommen einverstanden; da ader Kaufverträge nur in den
durch die Satzungen «11 und 8!3 vorgesehenen Fällen durch
einen AmtSnotar verschrieben werden müssen, in allen andern
Fällen ader auch von einem gewöhnlichen Notar verschrieben
werden können, so möchte ich die Pflicht, welche hier im §. 5
dem AmtSnotar auserlegt wird, auch auf den einfachen Notar
ausdehnen und daher, anstatt „AmtSnotar", setzen „Notar.'

Möschinq. Mir scheint die im §. â vorgeschlagene Frist
von 14 Tagen zu kurz Wenn z B. ein beglobter Akt mehrerer
vormundschaftlicher Ermächtigungen bedarf, so würde es sich

fragen, von welchem Zeitpunkte hinweg diese Frist dann läuft.
Nach demjenigen, waS der Herr Berichterstatter darüber gesagt
hat, nehme ich an, diese Frist beginn? mit dem Tage, wo die

letzte Ermächtigung ausgesprochen worden. Allein eS kann sich

zutragen, daß vielleicht mehr als 14 Tage verst eichen, bevor
der Akt von der betreffender» Vormundschaftsbehörde
zurückgesendet wird. Wie soll es alSdann gekalten sein Ich erwarte,
der Herr Berichterstatter werd« darüber genügende Auskunft
geben. Eine zweite Bemerkung betrifft daS Wort „Amtschreiber; '

ich möchte darauf antragen, an dessen Platz zu setzen „Grund-
buchführer, indem man immer den Plan durchbück.'N läßt, die
Amtsschreiberei von der Grunbuchführung zu trennen. Als-
dann kämen ja die fraglichen Obliegenheiten unzweifelhaft nichr
mehr dem AmtSschreider, sondern dem Grundduchführer zu.
Sollte aber jene Trennung nicht erfolgen, so wäre die Bezeich-
nung „ Grundbuchfübrer" dennoch richtig. Hinsichtlich der am
Ende des § 5 vorgeschlagenen Kontrolle über die auszustellen-
den NachschlagungSzeugnisse wünsche ich, daß dieselben nicht
bloß kontrvllirt, sondern wörtlich eingejchrieden werden müssen.
Diese Einschreibung soll sein, und es bestehen ja dafür eigene
Manuale.

Delrichard. Da Sie an Ihren alten Einrichtungen
hängen, wie der Rost am Eisen, und da, anstztt sich nach der
Vorschrift der Verfassung zu richten, welche die Abschaffung der
Untergerichte verordnet, Sie dieselben wieder herstellen oder
vielmehr dieselben unter einer andern Form beibehalten, so

entladen Sie wenigstens daS Gesetz von Wiederkehr von Formen,
die zu seiner Ausführung unnölhig sind Der in Berathung
liegende §. 5 entdält unter anderm eine jener Bestimmungen,
die ebenso, wie sie unnütz ist, zugleich auch eine Demüthigung
für die Notarien in sich trägt; eS ist mämlich jene, welche ver-
langt, daß alle Aktenstücke, auf welchen die Ausfertigung

Gr. Mehrheit.

Minderheit.

Hqadmehr.



zu übertragenden Titels beruht, dem Amtschreiber vorgelegt
werden müssen. der Zhm jst dieß nichts anders, als
entweder Treu und Glauben — oder denn die Fähigkeit deS No-
tarâ in Zweifel ziehen, und die Handlungen eines alten Praktikers

der Kontrolle eines jungen Sekretärs, dem es noch an
Erfahrung mangelt, zu unterwerfen. AuS diesen Gründen, und
weil ich dafür balte, daß jene Bestimmung in diesem Paragraphen
durchuuS unnötdig ist, verlange ich die Streichung derselben,
indem ich Ihnen übrigens diese ganze Institution völlig preisgebe,

deren Abschaffung in unsern Gegenden Zedermann mit
Freude erfüllt bat; eine Abschaffung, die überdieß weder dem

öffentli^en Kredit noch irgend einem Individuum den geringsten

Schaden verursacht bat, — zwei Umstände, welche
hinlänglich beweisen, wie vollkommen unnötdig dieselbe ist.

Scherz, Fürsprecher. Zch finde es ganz am Ort, daß

man den Stipulât»? eines Aktes verpflichten will, diesen innerhalb

einer bestimmten Frist dem Amtsschreiber einzusenden; aber
ich möchte auch dem Amtsschreiber oder Grundbuchfübrer die

Pflicht auferlegen, die Akten binnen einer gewissen Frist an
den Gemnnderslh zur Fertigung zu überschicken. Ich trage
also darauf an, im letzten Satze des § 5 nach den Worten
„und sodann" einzuschalten „innert >4 Tagen." Es gibtauch
viele nachläßige Amtöschreiber, und also wird eine solche
Vorschrift zur Beförderung des Geschäftsganges nicht überflüssig
sein. Die Bedenke« deö Herrn Mölching in Betreff derjenigen
Fälle, wo mehrere vvrmunhschaftliche Ermächtigungen einzuholen
sind, könnte »ch nicht theilen, denn es beißt ja im ersten Satze
ausdrücklich „vom Zeilpunkte ihrer Errichtung an gerechnet."
Damit ist alles Nöthige gesagt.

Kurz. Zn der Instruktion von !8(13 steht die Bestimmung

daß unter Strafe der Nichtigkeit der Verhandlung und
sogar höherer Ahndung, wenn Gefährde dabei unterlaufen sollte,
alle Handänderungen um Liegenschaften längstens bei der zweiten
ordentlichen Sitzung deS betreffenden Gerichts von den kontra-
hirenden Parteien oder ihren Bevollmächtigten vorgelegt werden

sollen u. f. w. Diese Vorschrift kann nun in Zukunft
nicht mehr existiren, weil man nicht zum Voraus die Sitzungstage

der Emwohnergemeinderäthe kennt, wie man bisher die
Sitzungstage der Untergerichte gekannt hat. Daher wollte man
hier zur Ergänzung eine Zeit festsetzen, binnen welcher man sich

nach Errichtung einer solchen Urkunde an den Amtsschreiber
zu weckden habe. Nun aber ist nicht gesagt, was erfolgen soll,
wenn man diese vierzehvtägige Frist nicht beobachtet. Wenn
man jedoch diesem §. 5. eine bestimmte Wirkung beilegen will,
so muß man nothwendig sagen, was alsdann erfolgen soll.
Will man auch jetzt festsetzen, daß dann der Akt nichtig sei, so

wäre daS zu stark, jedenfalls müßte dann eine längere Frist
aiâ vierzehn Tage bestimmr werden. Man weiß, was für
Schwierigkeiten es oft hat, auch wenn der Akt bereits
unterschrieben ist, gewisse Gesetzesbestimmungen zu erfüllen Man
sagt zwar wohl, in Fällen, wo die vormundschaftliche Ermächtigung

erfordert wird, solle kein Aft stipulirt werden, es sei

denn diese Ermächtigung vorhanden. Ader es können immerhin
Fälle eintreten, wo eS nöthig wird, einen solchen Akt zu stipuliren
mit Vorbehalt nachheriger vormundschaftlicher Genehmigung; ein
Vogt sieht z B., daß für seinen Pupillen ein vvitrefftiches
Geschäft zu machen ist, aber eS ist keine Zeit zu verlieren, er
schließt also das Geschäft heute noch ab, aber behält sich zugleich
das Recht vor, die Genehmigung der VormunSfchafrsdevörde
zu verlangen. Was ist nun die Folge davon? Diejenige Par-
tei, welche nicht unter Vormundschaft steht, ist dann dadurch
gebunden, nicht aber die andere Partei, für welche die
vormundschaftliche Ermächtigung eingeholt werden muß, sondern
diese ist es erst, nachdem die Ermächtigung da ist. Da kann
man nun nicht verlangen, d.ß die Urkunde binnen l4 Tagen,
»om Zeitpunkte ihrer Errichtung an gerechnet, dem Amroschrei
der zugestellt werde, oder will man vielleicht sagen, die Errichtung

sei erst vollständig, wenn die vormundschaftliche Autorisation

vorhanden sei? Allein auch in diesem Falle scheint mir
die Frist nicht hinreichend. Möglicherweise wird ein solcher
Vertrag zu Prunlrut abgeschlossen für Jemanden, welcher unter
der Dormundschaftodehörde von Sanen ft-kt; zu Sauen wird
heute vom Gemeinderath? die Autorisation ertheilt, aber bis

dieselbe abgegangen ist und nach Pruntrut gelangt, find die
l4 Tage vielleicht zu Eade. Es sollte also in jedem Falle eipe
längere Frist bieft'ir bestimmt werdn. Ich stelle daher folgende
Anträge: l) Die Frist von l4 Tagen auf 4 Wochen auszu-
dehnen; 2) nach den Worten „zugestellt werden" einzuschalten:
„Eine solche Urkunde, welche für Bevormundete errichtet wird,
ist erst dann als errichtet anzusehen, wenn die vormundschaftliche

Autorisation bei dem stipulirenden Notar eingelangt sein

wird." 3) Am Schlüsse des § 3 folgende Bestimmung
beizufügen: „Ist eine Urkunde nicht in der festgesetzten Fnst dem

Amtsschrnber eingereicht worden, so erhält diejenige Partei,
welche die Verzögerung nicht verschuldet hat, das Recht, von
dem Vertrage zurückzutreten."

Scheidegger zu Niederduttwyl. Zch karn nicht be-

greisen, warum Herr Altoderrichler Kurz ein so großes
Gewicht auf den § 3 legt. Wad scheinlich muß doch in den
betreffenden Fällen die Weisung einer Vormundschaftsbehörde
eingeholt werden, bevor ein Akt dem Gerichte vorgelegt wird,
und vorder wird man die U künde nicht als vollständig erricht« l
ansehen können. Ich stimme afto zum Paragraphen, wie er ist

nur sollte dann auch der Amtöschreiber an die Frist gebunden

sein.

Geiser, Oberstlieutenant. Wer weiß, wie es bisher von
der Verschreidunq hinweg b-s zur Fertigung g-gang?n ist, b:s
der Gerichtschrnber die Akten dem Unlerstattdaiter übergeben
konnte, wer daS Alles aus Erfahrung kennt, wird unS gewiß
dafür danken, daß man dem ein Ende machen will Indessen
güt auch hier das Sprüchwort: „Eile m t Weile." Wer weiß,
daß v ele nvtowendige Akte oft schwer erhältlich sind, daß ser-
ner vor Allem aus der Eigenthumstitel vorgewiesen werden
muß u. s w., wird finden müssen, daß l4 Tage nicht genug
sind. Schon der Notar muß alle diese Requisite bei der Hand
haben, bevor der Akt verschrieben werden kann. Was das
Nachschlagungszeugniß betrifft, so ist daS ein sehr wesentlicher
Umstand. Gar mancher Akt fällt dahin, weil der Besitzer nicht
wußte, daß so viele Verhaftungen vorhanden sind, weil eS idm
verschwiegen wurde u. f. w. Nun ist hier nichts gesagt, daß
das Nachschlagungszeugniß den betreffenden Parteien vorgewiesen

werden müsse, und doch müssen die Parteien Einsicht
davon haben, ob eS sich wirklich dem also verhalte. Darüber
sollte uns Auskunst gegeben werden, widrigenfalls eine daherige
Bestimmung aufgenommen werden sollte. Ferner schreibt der
Schreiber nicht vergeben, und gar mancher Notar sagt: Ich
gebe den Akt nicht heraus, bis er bezahlt ist, und oft wird ein
solcher Jahre lang nicht bezahlt. Auch darüber wäre eine
Bestimmung nöthig. Zch will indessen keinen Antrag stellen,
sondern ich wollte das bloß zu bedenken geben und erwarte, der

Herr Berichterstatter werde uns darüber Auskunft ertheilen.

Wie dm er zu Grünen. Der Zeitpunkt der Errichtung
der Urkunde wird wohl derjenige der Beglodung sein, und also

ist die Frist hinreichend. Ich stimme zum Paragraphen, wie

er ist.

Herr Berichterstatter. H'rr Mvsching möchte vor
Allem aus die Bezeichnung ..Amtsschreiber" durch „ Grund-
buchführer" ersetzen. Ob man späterhin die Grundduchftchrung
von der Amtschreiberei trennen wolle, das lasse ich dahingestellt:
auf jeden Fall wird eine daherig? Veränderung e> st durch die

Revision des HypothekarweftuS im Allgemeinen eintreten; dann-
zumal ab-r wird auch dieses Gesetz da überflüssig und somit
dahinfallen. Also kann man die Bezeichnung „Amtöschreiber"
immerhin beibehalten; dieß ist auch darum nöthig, weil man
allgemein daran gewöhnt ist, und die gegenwärtige Cioilgesetz-
gebung diesen Ausdruck aufgenommen hat. Herr Mösching
fragt weiter, wie es gehalten sein solle, wenn die Ermächtigungen

der Vermundschaftsdkbördcn noch nicht bei der Hand
seien, nachdem die Urkunde über das Rechtsgeschäft bereits er-
richt» t fein werde. In der Regel wurde bis dahin folgendermaßen

verfahren. Wenn es da» um zu taun war, daß eine
bevormundete Person die Veräußerung oder Erwerbung e-ner
Liegenschaft vornehmen wollte, so wurden gar keine Einleitungsvorkehren

gemacht, bevor der Beistand oder Vogt sich an die

Vormundschaftsbehörde gewendet hatte. Es sind dicßortS sehr



bestimmte Vorschriften in der Vormundschaftsordnuug, und
diese erleiden durch daS vorliegende Gesetz keine Abänderungen.
Will man also zum Abschlüsse eines solchen RechtSgeschäfleS

schreiten, so wird vor Allem auS der Vormund sich mit der

nöthigen Autorisation ausrüsten. Ich gebe wohl zu, daß m
außerordentlichen seltenen Fällen ein Vormund unter Rati-
Akationsvorbehalt ein Rechtsgeschäft abschließen mag, aber man
muß immerhin bedenken, daß, so lange die vormundschastliche
Ermächtigung fehlt, der nöthige Wille von dieler Seite her
nicht vollständig beurkundet ist Mithin ist erst dann, wenn die

Ermächtigung der VormundschaftSbedörde diesen Mangel ergänzt,
das Rechtsgeschäft vollständig, wie dieß von anderer Seite de

reits richtig bemerkt worden ist. Herr Mösching fragt wiederum,
ob man denn in Zukunft die Nachschlagungszeugnisse nur kon-

trolliren, und nicht wie d-sher e>nschreib-n wolle. Ich
antworte darauf, daß die Einschreibung der NachschlagungSzeug
niss- in die dazu bestimmt-n Protokolle durch dieses Gesetz nicht
aufgehoben wird; was also baortS bisher stattgefunden hat,
wird auch fernerhin stattfinden. Wenn eS hier >m Paragraphen
beißt, der Amtsschreider salle darüber eine genaue Kontrolle
führen, so bezieht sich diese Kontrolle aus den Zeitpunkt, wenn ihm
die Urkunde übergebt» wurde, und ebenso aus den Zeitpunkt, wann
er das Geschäft ncbst den Akten und dem Nachschlagungszeugnisse

an die Gemeindsbehörde versendet habe. Tas enthebt ihn
aber von der Einschreibung der Nachschlagungszeugnisse durch
aus nicht Herr Belrichard möchte die Worte streichen „Mit
allen Belegen versehen." Ich bitte, sich wohl davor zu hüten.
Unter diesen Belegen ist begriffen der Erwerdungst'tel des

frühern Besitzers, wodurch dieser sich zur Veräußerung leg'timiren
muß. Ferner wird bekanntlich bei Käufen um Gebäude
angegeben, wie hoch dieselben assekurirt seien, ferner die darauf
haftenden Pfandrechte dritter Personen u. s. w. Alle diese

Belege sind nöthig, damit der Amtschreibec Aufsicht üben könne,
ob die Urkunde im Einklänge sei mit dem Erwerbsritel, mit
dem Brandversicherungsscheine u. s. w. Was b r Amtsschreiber
selbst zu machen bat, dafür hat er seine Richtschnur rm G setze

und in den Grundbüchern; er richtet seine NachschlagungSzeng.
visse ein gestützt auf daS Ergebniß der Nachschlagung duser
Letztern; diese sollen maßgebend sein, um die Richtigkeit der in
der Urkunde enthaltenen Angaden u. s. w. näher zu prüfen,
weil das nickt miteinander in Widerspruch stehen soll Dem
Antrage des Herrn Fürsprechers Scherz, welcher eine Frist
bestimmen will, innert welcher die AmtSschreider die Akten
nebst dem Nachschlagungszeugnisse an die Behörden überschicken

sollen, pflichte ich unbedenklich bei. Herr alt-Oberlichter Kurz
möchte vorerst die Frist von 14 Tagen ausdtdnen auf einen
Monat ober 39 Tage. DaS ist durchaus überflüssig. Alle
Vorbereitungen, welche zum Abschlüsse eineü RecytSgeschäites
nöthig sind, müssen stattfinden schon zum Voraus, bevor man
zur Verschreidung selbst schreitet, und wenn diese nöthigen
Bedingungen nicht bereits vorher erfüllt sind, so kann das Geschäft gar
nicht zum Abschlüsse kommen. Wenn also das Alles ni der

Ordnung sein muß, bevor der Amtschreiber den Akt in die

Hände belömmt, wozu dann eine Frist von 39 Tagen? Für
den Amtsschreiber ist sie nicht nöthig, denn dieser hat, g-stutzt
auf die vorliegende Erwerbstitel, nur das Nochschlagungözeug-
n»ß zu machen; oder auch der stipulnende Notar hat eine so

lange Frist nicht nölhig Er bedarf allfällig längerer Zeit, um
sich zur Abfassung des AkteS vorruderàn, aber wen der Akt
ausgcferligt ist, wozu dann 39 Tage, bloß um denselben dem

Amtöschreiber zu übergeben, nachdem weiter nichis mehr daran
zu ändern ist? Man hat angeführt, es könnten solche

Verhandlungen stattfinden zwischen Parteien, welche in großer
Entfernung aus einander wohnen, und man hat Sanen und Prun-
trat angeführt. Wenn ein solcher Fall je eintritt, so wird
man wodl dafür sorgen, die nöthigen Ermächtigungen und Vor-
derritunqen zum Abschlüsse des Aktes vorher zur Hand zu dringen

und nicht erst im letzten Augenblicke. 2n solchen Fällen
handelt man gewöhnlich gerade am pünktlichsten. Herr Kurz
möchte ferner eine Bestimmung aufnehmen über die Folgen der
N'chtbeobachtung der Fristen von Seite des verschreibenden
Notars einerseits und deS Amtsschreiders andererseits, wofern
nämlich auch für diesen Letztern eine Frist bestimmt wird. Ich
babe nichts dagegen, etwas darüber festzusetzen, aber cs fragt

sich nur — was? Er schlägt vor, bei allfälliger Versäumniß
der Frist solle derjenige Theil, welcher kein Verschulden an der
Verzögerung trägt, daS Recht haben, vom Vertrage zurück zu
treten. Dazu könnte ich nicht stimmen. Es könnte dabei immerhin

die Frage entstehen, ob auch der andere Theil an der Ver-
zögerung schuld sei, auch kann der Notar oder der Amtsschreiber

die Schuld tragen, ohne daß die Parteien selbst etwas dafür
können, und so möchte ich nicht der einen Partei das Recht
geben, vom Vertrage zurück zu treten, sondern ein einmal
gegebenes Wort soll in Erfüllung gehen. Die einzige Frage,
welche für die Parteien hiebei von wesentlichem Interesse sein
kann, ist diese : Entsteht auS der Verzögerung ein Schaden?
Wenn kein Schaden oder Nachtheil daraus entsteht, so wird
man Niemanden dafür nachnehmen wollen, denn das wäre pure
Neckerei und Ehikane. Wenn aber aus der Verzögerung Schaden

entsteht, alsdann ist es billig, daß der betreffende Notar
oder Amtsschreiber dafür verantwsrtl'ch sei. Herr Oberstlieutenant

Geiser fragt, wie eS sich wegen der Bezahlung verhalte.
Darüber verweist ich zunächst auf den Projekttarif, welcher
Ihnen ausgetheilt worden ist, und im Uedrigen scheint es Mir
das Beste, daß die Bezahlung g-leist-t werde, wenn der Akt
nach erfolgter Fertigung bei dem Amtsschreiber erbeben wird;
der Amtsschreider wird den Akt nicht herausaeben. oder eS
werde Bezahlung gele-stet. UedrigenS ist das Sache der
Exekution. Es ist von Herrn MatthyS beantragt worden, im
zweiten Saye statt „Amtsnotar" bloß zu setzen: „Notar," da-
mit auch der einfache Notar für die Beobachtung der im §. 5
enthaltenen Vorschrift verantwortlich sei in denjenigen Fällen,
wo die Urkunde nicht von einem AmtSnotar verfaßt werden
mußte. Diese Veränderung gebe ich zu, zumal der AmtSnotar
auch Notar ist. Ferner gebe ich zu, daß auch dem
Amtsschreiber eine Frist von l4 Tagen bestimmt werde, und daß der
Notar oder der Amtsschreiber, welcher die Frist nicht befolgt,
verantwortlich sei für den daraus entstehenden Schaden. Im
Uebrigen stimme ich zum Paragraphen. Was die Bemerkung
des Herrn Oberstlieutenants Geiser wegen deS NachschlagungS-
Zeugnisses betrifft, so kann der Amtsschreider in demselben nichts
anderes sagen, als was in Harmonie steht Mit den Grundbüchern

selbst, und wenn daorts Mängel zum Vorscheine
kommen, so wird er die Parieien ohnehin darauf aufmerksam
machen. DaS war bisher im Geschäftsgänge jeder Zeit Uebung.

Mösching zieht seine Anträge zurück.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen im Grundsatze

2) Für Erheblichkeit des Antrages des Herrn
Kurz in Betreff der Frist

Dagegen
3) Für Erheblichkeit des zweiten Antrages

des Herrn Kurz, betreffend die
vormundschastliche Autorisation u. s. w.

Dagegen
4) Für Erheblichkeit des dritten Antrages

drS Herrn Kurz in Betreff der
N'chtbeobachtung der Frist

Für den Paragraphen mit den vom Herrn
Berichtet statter zugegebenen Mobifika-
tionen und Vervollständigungen

5)

Handmehr.

49 Stimmen.
Mehrheit.

15 Stimmen.
Mehrheit.

Niemand.

Handmehr.

§. 6.
„Die Fertigung und Zurücksendung deS Geschäftes an den

Amtsschreiber durch die Gemeindsbedörde soll längstens binnen
vierzehn Tagen nach Empfang der Akten erfolgen."

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bestimmt,
daß die Fertigung und Zurücksendung des Geschäftes an den
AmtSschreider durch die Gemeindsbehörde ebenfalls binnen vierzehn

Tagen erfolgen sollen. In der Regel versammeln sich

die Gemeinderäthe ordentlicher Weise je alle vierzehn Tage,
mithin erscheint die vorgeschlagene Frist ganz geeignet.

S kettler. Der vorige §. 5 handelte von den Pflichten
des StipulatorS und deS Amtsschreibers, der §. 9 hingegen
handelt nun von den Pflichten deS GemeinderatheS. Ich hätt«
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nun erwartet, daß hier näher angegeben würde, nach was für
Grundsätzen die Geschäfte beim Emwvhnergemeinderatbe bedan-

belt werden sollen, eine Art Instruktion, Ich vermisse aber
daS AlleS, namentlich eine Bestimmung über die Frage, nach

waS für Grundsätzen die Fertigungen vorgenommen oder
verweigert werden sollen. Ich frage Sie alle, ob nicht V>o deö

Volkes außer Stande sind, Auskunst zu geben darüber, wann
ein Akt gefertigt werden solle, wann nicht. Dieses hängt von
drei Punkten ab; erstens ob die Parteien einen gehörigen Er-
werbStftel vorlegen können; haben sie einen solchen nicht, so

kann nicht gefertigt werden, oder aber eS muß eine Vorserti.
gung nach der Notorietät vorausgehen. Der zweite Punkt ist

die Untersuchung der Legitimation der Parteien. Von mehreren
Miterben z. B. verkauft einer ein Hauö. welches allen Erben
gemeinschaftlich gehört. DaS ist nun nicht gültig, also muß
untersucht werden, wie eö sich mit der Legitimation der Parteien
verhalte, ob der Legitimationsakc gehörig ausgestellt sei u. s, w.
Die dritte Frage betrifft den Akt selbst, welcher vom Stipu
lator vorgelegt wird, nämlich ob er vollständig sei und nichts
Gesetzwidriges enthalte. Fehlen wesentliche Requisite darin,
so wird die Fertigung verweigert werden müssen. Also von
diesen drei Punkten hängt die Fertigung ab. Wenn das richtig
ist, und ich glaube eö behaupten zu dürfen, indem ich selbst

sechs Jahre lang Mitglied eines Untergerichtes war; so frage
ich nun, ob im Allgemeinen aus dem Lande von zehn Personen
neun wissen, nach waS für Grundsätzen gefertigt oder nicht
gefertigt werden soll, und ob also den Gemeinderäthen, welche
alS solche bis jetzt keine Idee von der Sache hatten, diese

Grundsätze nicht hier im Gesetze angegeben werden sollten. Ge-

schiebt dieses nicht, so werden viele Gemeinderätde nur so aufö
Ungefähr bin fertigen. Freilich kann der AmtSschreiber, wenn
er dann findet, eS fehle noch dieses und jenes, die Sache zurück-
schicken; aber wenn er nicht exakt ist und dieß nicht thut, so

entsteht daraus Stoff zu vielen Prozessen, wie überhaupt
Niemand mehr Stoff zu Prozessen gibt, als Notarien, die ihre
Sache nicht verstehen. Kein Wort ferner wird in diesem ganzen
Gesetze gesagt vom Sekretariate, ich nehme also an, der Ge-
meindöschreiber trete ganz an die Stelle eeö Gerichtsschreibers.
Aber eö ist auch nichts vom Weidel gesagk, und doch muß man
wissen, ob man fernerhin einen Unterweidel haben will, und
waS'für eine Stellung dieser einnehmen soll. Der Uaterweid-l
war in gewissen Fällen der Stellvertreter deö AmtsgericktS-
weidels und auch deö AmtsweibelS. Wenn nun hier vom
Unterweidel nichts gesagt wird, so haben wir eine Lücke im Wei-
delgesetze. Ich vermisse ferner in diesem Paragraphe eine

Bestimmung über die Frage, od ein besonderes Protokoll für
Fertigungögeschäfte und wie eS geführt werden solle, Soll nur
die Fertigung darein eingetragen werd-n, oder aber der ganze
Akt? Endlich wäre eö am Orte gewesen, ein Wort zu sagen
über das Archiv, und an wen In? bwh.ügen Akten übergehen
sollen. Wenn man über AlleS dieses gar nichts sagt, so gibt
das Stoff zu Verwickelungen, Einfragen und Beschwerden
aller Art. In diesem Sinne sollte also der Paragraph ergänzt
werden, und es würde unstreitig dem ganzen Lande sebr erwünscht
fein, eine Richtschnur zu erhalten über AlleS dieses. Soviel
über dasjenige, waö nicht im Paragraphen ist Was nun aber
darin ist, darüber muß ich mir auch noch einige Bemerkungen
erlauben. Es heißt: „Die Fertigung und Zunickftnöung."
Man sollte also glauben, cs bandle stch vor'der Gemnndsbe-
hörde bloß um die Ertheilung der Fertigung, und eure Abweisung

sei gar nicht denkbar. Offenbar muß eS daher heißen:
„Tue Fertigung oder falls dieselbe nicht ertheilt wird, die
Abmessung und Zurucksendung u. s. w." Ferner halte ich dafür,

vierzehn Tage seien eine zu kurze Frist. In den Städten, «so
die Gemeindräthe vielleicht alle acht Tage Sitzung halten, find
vierzehn Tage genug. aber in Berggeqenden, in kleinen Ein-
wodnergemcintebezirken, wo vi llercht nur ie alle Monate oder
olle drei Wochen Sitzung gehalten wird, ist eö unmöglich, dem
Gemeinderath? die Pflicht aufzuerlegen, j weilen binnen vierzehn

Tagen em Geschäft zu erledigen, sondern man muß ihm
doch die gehörige Zeit lassen, um die Geschäfte zu besorgen.
Zch trage also darauf an, die Frist aus dreißig Tage auszudehnen.

MattkyS. Was Herr Fürsprecher Stettler über die
vierzehntägige Frist bemerkt hat, dem müßte ich vollkommen
beipflichten, denn eS ist richtig, daß die meisten Gemeinderätde
sich nur je alle Monate versammeln, — die bekannten MonatS-
gemeinden. Hingegen in Bezug auf andere Punkte bin ich
mit Herrn Stettler nicht einverstanden. Er sagt, <S seien hier
keine Vorschriften enthalten, wie der Legitimationspunkt
beurtheilt werden solle, serner keine Vorschriften über Znbaft
und Form deö RechtSgeschäfteS. Aber waö hat der Gemeinde-
rath alS FertigungSbedörde zu thun? Er bat zu fertigen
Verträge über Liegenschaften, seien eS Käufe, Täusche, Tbei-
lungen, Erbauskä'use, Gültbriefe oder Echadlosbriefe. Wer
hat die daherigen Akte zu stipuliren? Der Notar. Darf aber
der Notar dieses thun, wenn der Legitimationspunkt nicht in
jeder Beziehung im Reinen ist? Nein, sondern er soll zuerst
untersuchen: Sind die Personen, welche verhandeln wollen,
handlungsfähig? Ist der Veräußerer oder Verpfänder wirklich
Eigenthümer der Sache oder nicht? WaS den Inhalt und die Form
deö RechtSgeschäfteS betrifft, so ist der Notar für die äußere Form
verantwortlich, und für den innern Gehalt liegt die Garantie darin,
daß der Akt dem AmtSschreiber zugeschickt wird, um daS Nach-
schlagungszeugniß auszustellen, wo dann der AmtSschreiber
befugt ist, auf den Inhalt des AkteS Rücksicht zu nehmen,
zugleich aber auch verpflichtet ist, den Gemeinderath aufmerksam
zu machen, wenn er findet, eö sei ein Verstoß gegen ein
positives Gesetz darin enthalten. Herr Stettler vermißt ferner
eine Bestimmung hinsichtlich des Sekretariates. Heute ist hier-
der Antrag verworfen werden, daß nur ein Notar alS Sekretär
des Gemeinderatbes in FertigungSsachm funktwnniren solle.
Daraus folgt, daß der gewöhnliche GemnndSschreider hiebe»
sunktionniren muß, denn nach Mitgabe deö GemeindegesetzeS
ist jeder Beschluß ungültig, der nicht vom Sekretär zu Protokoll

genommen wird. Herr Stettler vermißt außerdem eine
Bestimmung über daS Protokoll. In der Instruktion für die
Untergerichte von >803 ist ein eigenes Fertiglingsprotokoll
vorgeschrieben, und da nach §. 3 dieses Entwurfes der Gemeinderath

in Zukunft die nämlichen Rechte und Pflichten bat, wie
b-sher daS Untergericht, so versteht es sich von selbst, daß alle
Fertigungsurkunden auch in Zukunft in dieses Protokoll einge-
tragen werden müssen. Was den Unterweidel betrifft, so

vermisse ich in der Tvat auch eine Bestimmung darüber, die bann
in einem eigenen Zusatzparagraph nachgeholt werden muß. Ich
stimme vor der Hand zum Paragraphen, wie er ist, mit
Ausnahme der Frist.

Fricdü. Diese letztere Ansicht müßte ich auch
unterstütze. Wenn auch in der Regel e>n Gemeinderath monatlich
zweimal Sitzung hätt, so kann es sich doch treffen, daß von
einer Sitzung zur andern drei Wochen verstreichen. Wenn man
dem Gemeinderath? nicht eine ungeheure Last auflegen will, so

möchte ich die ganze Versammlung inständig und angelegentlichst
bitten, d:e Frist wenigstens auf vier Wochen auszudehnen.

(Schluß folgt
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Herr Berichterstatter. Weil doch Herr Friedli so in.
ständig und angelegentlich un, eine Verlängerung ver Frist
gebeten bat, so will ,ch mich dem Nicht w>der,etz-n. Hingegen den

schauderhaften Bedenklichkeiten. welche wiederum bis auf den

höchsten Punkt von Herrn Slitller geschildert worden sind,
könnte ich nicht deipfl anen Zch könnte dieselben durch eine

einfache Frage geradezu wiederlegen. Was war bis dabin
Vorschrift für die Untergerichle, wenn sie fertigten? Die ganz
gleiche Vorschrift gilt noch kün t'gdm, wir ändern daran durchaus

nichts. Zeyt predigt man Zonen da von tumulruwischem
Verfahren, wie wenn d»e ganze Republik in Grfadr wäre, weil
in dusem Dekrete Nicht alles dasjenige bis auf den letzten Such-
staden siebt, was in andern Gesetzen bereits enthalten isi! Der
Gemeinberatb als Fertigungsdevorde bat »n Zukunft genau
alles dasjenige zu beobachten, was die allgemeinen Ges tze

darüber festilellen, er bat genau die nämlichen Rechte und Pflichten,
welche bis jetzt dem Untergerichle zukamen. Wenn al>o der
Gemeii deratd glaubt, er sei nicht genugsam aufgeklärt über die

Wadrdaftigkeit der Angaden in Bezug auf die verhandelnden
Personen, so schlägt er die Fertigung ad. Daß nur diejenig n

Personen, welche erwerben wollen und vermöge ihres Eigen-
tdumSrechteS veräußern können, »n einen« solchen Geschäfte
miteinander gültig verhandeln können, das trägt sich auf dem Rücken

nach. Der Legitimat>onepunkl ivll daher bereits bei der nora-
rial'schen Verschrrib^ng selbst »ns R-une gebracht sem. Ob »m

Vertrage nichts Gesetzwidriges enthalten sei, das ist eine Frage,
über wtlche, wenn man sie »m gegebenen Falle einem Jeden

von unS vorleat, der Eine diese, der Andere jrne Ansicht haben
würde. Herr Fürsprecher Slettlcr selbst hat lente gesagt, eS

sei eine Streilsiage unter den Advokaten, ob auch d-e Kinder
einer verstorbenrn Muiler auf das Vorrecht für d,e Hälfre ibreö
MurterquteS Verzicht leisten können. Uedngens besteht über

jenen Punkt eine allgemeine Vorichrift in der Verordnung für
die Untergerichte, und Rechte dritter Personen sind durchaus

unverletzlich bei derartigen Rechtsgeschäften. Ader ich möchte

fragen: Haben bis dabin die Untergerichle alle Mal entscheiden

können, ob der Akt überhaupt eiwas Gesetzwidriges enthalte?

Offenbar nicht, und ,ch nehme an. e,n Amrenolar, welcher alâ

solcher besondere Bürgschaft leiste-, muß und speziell auf die

daherige Pflicht beeidigt «st. werbe n'chrs Geietzwidriges »n den

Akt aufnehmen. Herr Stetller bat ferner bemerkt. eö werde

in diesem Dekrete nichts über daS Sekretariat gesagt. Allerdings

nicht, eS ist aber auch nicht nöthig Wir baden ein Ge-

memdeqesetz, der Gememderalh »st e,ne Gemeindsbehörde, und
das Gesetz lagt, wie diese Behörde bestellt werden soll Somit
ist hinlänglich auch für das Sekretariat gesorgt. Weiter ,st

gisagt worden, dieses Dekret enthalte keine Bestimmung über

den Weibel. Wir haben ein besonderes Weibelgesetz, welches
in der Sammlung der Gesetze und Dekrete enthalten ist. Ue-
brigenS um eine Fertigung vor Gemeinberatb - besorgen,
braucht dieser keinen We»del. Zur AuSbülse für AmtS-
ger'chtSweibel und den Amtsweibel werden hing en auch in
Zukunft Unterweidel vorbanden sein müssen. Zm Zura haben
sie ebenfalls Unterweidel, odschon sie dort keine Untergerichte
oder Fertigungen vor den Gemeinderäthen baden, und eS wieder- ^
fährt noch bisweilen, daß man in größern Gemeindsbezirken
deS Zura die Bestellung von Unterweibeln verlangt, weil der
AmtSweibel oder AmtSgerichtSweibel nicht überoll selbst
auskommen kann. Was die Protokollführung betrifft, so beareife
ich nicht, wie man eine solche Frage hier auswerfen kann. Offenbar

wird e»n Protokoll über die Verhandlungen des Gemeinde-
ratdes genährt werden, wie z. B. über das Vormundschaftswesen,

welches irgend so wichtig ist, alS die Fertigungen. Das
Protokoll über diese Letztern wird und kann sehr einfach geführt
werden, und jvenn ein Gemrmdeschreiber fünf gesunde Ginne
bat. so wird âdas sehr gut machen, vielleit besser, alS Mancher,
der glaubt, ihm Lektionen geben zu können. UedrigenS werden
zu mehrerer Gleichförmigkeit wahrscheinlich Formulare
ausgestellt weiden. Wenn die Fertigung verweigert wird, so wird
sie nicht ertheilt, und wenn die Parteien den Abschlag schriftlich

haben wollen, so nnrd man ibnen denselben auS dem Pro«
.vkolle zustellen, und sie können dann, wenn sie eS für gut sin-
d n, dagegen auftreten, gerade wie bisher auch. H rr Stetller
bat endlich auch vom Archive gesprochen, wie es damit geben
soll Wenn er mit mir einverstanden ist, daß die bisherigen
Untergerichtsschre-ber gehalten sein sollen, ihre Prolokolle an
die AmtSichreidereien abzuliefern, so pflichte ich dann diesem
Theile seines Antrages be«, und waö die verweigerte Fertigung
b trifft, so kann man d«e von ihm vorgeschlagene Redaktion
ebenfalls annehmen. Zm Uedriqen empfehle ich den Paragraphen,

wie er ist, mit Abänderung der Frist von 14 Tage» in
eine solche von Z0 Tagen.

Stettler. Ich lasse mir die so eben berührte Bestim-
munq in Betreff des Archives sehr gerne gefallen; eS lag mir
weniger daran, waS vvrqeichrieden würde, alS hingegen daran,
daß überhaupt eiwaS vorgeschrieben würde.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen im Grundsatze Handmehr.
2) Für den Paragraphen, wie er ist, mit den

vom H-rrn Berichterstatter zugegebenen
Abänderungen Handmehr.

§

„Im Frlle der Satzung 44l C. können die Betbeil'gten
ihre Reckte zum Voraus durch eine Vormerkung sicher stellen

bei Zustellung der Akten an den Amtsschreiber, worüber ein

besonderes Protokoll geführt werden soll."



Herr Berichterstatter. ES existirt eine gesetzliche
Vorschrift in Satzung 44l, wonach Betde»ligre bei einem
Rechtsgeschäfte das Recht haben, durch eine Vormerkung im Prvto-
tolle vor Untergericht ihre Rechte sicher zu stellen in denjenigen
Fällen, wo eine Fertigung nicht erfolgt, sei es, daß aufschiebende
Hindernisse ihr entgegen stehen, sei eS, daß zerstörl'che Hindernisse

dieselbe unmöglich machen. Da nun b»s jetzt solche Vor-
merkungen zu Protokoll gegeben werden mußten vor
Untergericht selbst, künftighin aber die Parteien nicht mehr ver-
pflichtet sind, persönlich vor Gemeinverath zu erscheinen, so

«,rd hier vorgeschlagen, daß eS den Betdettigten freigestellt sei,
eine solche Vormerkung mit den gleichen rechtlichen Folgen dem

Amtsschreider selbst in das Protokoll zu geben. Da dieses

Protokoll in der Amtschreiberei aufbewahrt wnd, so erreicht
eS den Zweck nur um so besser.

Stettler. Zch hatte erwartet, eS werde Jemand anderes
eine Vergeßlichkeit rügen, welche hier stattgefunden bat. Die
Satzung 485 enthält ebenfalls einen Fall, welcher hier erwähnt
werden sollte. Dieselbe sagt: „Derjenige, der einen Tnel zu
der Erwerbung eines PfandrecheS auf ein bestimmtes Grund
stück hat, welches ihm aber wegen irgend e»neS Hindernisses
noch nicht zugefertigt werden kann, darf sein Recht blS zu der
Beseitigung deS Hindernisses durch eine Vormerkung sicher stellm,
die er bei dem Ui tergerichte zu Protokoll gibt." Diese Satzung
sollte hier auch citirt werden.

Herr Berichterstatter. Zch gebe daS zu.

Der Paragraph wird mit dieser Vervollständigung durch'S
Handmehr genehmigt.

§. 8.

„ Die Homologation letzter Willensverordnungen findet vor
dem Regierungvstattdaller desjenigen Amtsbezirks starr, wo der
Erblasser ve> starben ist, unter B-obachtung der darüber
vorhandenen gesetzlichen Vorschriften."

Herr Berichterstatter. Wie beute bereits angekündigt
worden ist, so wird man wahrscheinlich jetzt antragen, dieien
Paragraden zu streichen. Ich sehe mich also veranlaßt, den
Grund auseinanderzusetzen, warum man hier vortchlägt, daß
die Homologation letzter Willensverordnungen vor dem
Regierungsstatthalter stattfinde. B>S jetzt war eö gesetzliche Vorschrift,
daß solche Willensverordnungen in ein besonderes Buch einge
schrieben würden. Nan hätte es wirklich seine Schwierigkeiten,
wenn man diese letzten 'Willensverordnungen in das Gemeinde-
ratbsverhandlungSprotvkoll einschreiben müßte. Diese W-llens
Verordnungen sind aber bekanntlich sehr wichtige Aktenstücke, so

wie auch, daß dasselbe einen Best indtheil ausmache deS Amts-
archives in der Amtschreiberei. Ferner ist dazu keine Behörde
geeigneter als der Regierungsstattvalter, in dessen Audienz die
Homologationen vor sich gehen sollen. In meiner Geschäfts-
fübrung hat eS sich hier und da zugetragen, daß solche W-UenS-
verordnungen, wenn man sie nicht dem betreffenden Notar zur
Ausbewahrung übergab, dann an den Regierungsstatthalter zur
Aufbewahrung abgegeben wurden. Daher glaube ich, daß die
Homologation in Zukunft vor dem Regierungsstatthalter statt-
finden solle. Das ist im Augenblicke vorüber, der Amtsschreider
füdrt darüber ein Protokoll, und überdieß kommen in den
Testamenten immer etwa Legate zu Gunsten dritter Personen
vor, welch Letztern dann beglaubigte Auszüge zugesendet werden
sollen. Aus allen diesen Gründen schien der vorgeschlagene
ModuS der zweckmäßigste.

Scherz. Fürsprecher. Ich babe beute bereits angezeigt,
daß ich auf Streichung dieses Paragraphen antragen weroe,
weil ich nicht einsehe, was für em Vortheil darin liege, diese
Homologationen vor den Regierungsstatthaltern vor sich gehen
zu lassen. BiSber geschah dieß vor Untergericht, und ich
glaube, daß in Zukunft der Gemeinderatv die Eröffnung letzter
Willensverordnungen ebensogut vornehmen könne, als der
Regierungsstatthalter, denn waS ist der Zweck der Homolo¬

gation Kein anderer, alS öffentlich zu beurkunden, daß
an dem und dem Tage, die und die Willensvervrdnung
eröffnet worden sei, damit die Betreffenden ihre Rechte
daorlS wah en können. Andern Zweck kenne ich keinen. D»eie
Oeffentlichmachung nun kann der Gemeinderath doch ebensogut
beu künden, alS der Regierungsstatthalter. Der Herr
Berichterstatter glaubt zwar, dieß müsse darum vor dem Regierungsstatthalter

geschehen, we»l diele letzten Willensverordnungen in
ein besonderes Protokoll eingeschrieben werben müssen. Gesetzt,
dieses sei richtig, so kann der Gemeindsschreider daS auch
machen; aber diese Einschreibung ist nicht einmal nöthig, denn
der stipul'rende Notar hat den Akt bereits in seinem Protokolle
eingeichrieden. WaS dann die Auszüge betrifft, so ist der Ge-
meinderatd wohl eine eben so authentische Behörde, alS der
Amtsschreider. Der Herr Berichterstatter bemerkt ferner, daß
oft die letzten Willensverordnungen bereits hinter den
Regierungsstatthalter gelegt werden; davon ist mir wenigstens kein

Fall bekannt, sondern sie werden meistens hinter den Notar
oder hinter den Unterstatthalter gelegt, und da jetzt dieser Letztere
wegfällt, so nnrd man sich gemeiniglich an den GememdSpräsi-
denren wenden. Ich habe noch einen Grund, um auf meinem
Antrage zu verharren, nämlich die Ersparung von Läufen und
Gängen. Der Geme»nderath versamm-lt sich in der Ortichaft
selbst, die Beidelligten müssen also nicht weit gehen, hingegen
die Reise auf den Amtssitz verursacht ihnen schon Zeitversäum-
ruß und Kosten. Mein Antrag geht also auf Streichung
des § 8.

Neubaus. Ich hingegen möchte den Paragraden
unterstützen. Bekanntlich wenn Jemand in augenscheinlicher Lebensgefahr

ist, hat er das Recht, seinen letzten Willen mündlich zwei
Zeugen mitzutheilen, und diese Zeugen mußten dann biSder dem
Untergerichte Mittheilung davon machen u. s. w. Ich glaube
nun, daß bei den wenigsten Gemeinderäthen der Gemeindeschreiber

fädig fei, solche mündliche Aussagen ganz genau zu
Protokoll zu nehmen, daher scheint mir namentlich für solche

Falle die Bestimmung dieses Paragraphen ganz am Orte
zu sein.

Mat thy 6. Ich würde den §. 8 auch angegriffen haben,
wenn deute der Antrag angenomen worden wäre, daß jewe-len
ein Notar die Fertigungöverhandlungen deS GememderatdeS
verschreiben müsse, denn alsdann wäre dieser Paragraph überflüssig
gewesen; allein jetzt muß ich für Beibehaltung desselben stunm-n.
Es gibt bekanntlich viele Testameme, worin Legate zu Gunsten
des ArmengutS stipulirt sind. Dadurch kömmt der Gememde-
ratd mehr oder minder in eine interessirte Stellung gegenüber
den Erden, und es könnte möglicher Weise allerlei Gefährde
getri den werden. Schon in dieser Beziehung erscheint die hier
vorgeschlagene Bestimmung nicht unzweckmäßig Der Herr
Präsident bat ferner in seinem EingangSrapporte bemerkt, daß
die Verhandlungen über letzte Willensverordnungen >n ein
Protokoll eingeschrieben werden müssen. Ich glaube nun, ,S
solle hiefür jedenfalls, bewnderS wenn der Paragraph gestrichen
würde, ein besonderes Protokoll geführt werden, denn es »st

leicht möglich, daß die Fertigungsgeschäfte später den Gemeinde,
räthen wiederum abgenommen werten, und alSdann müssen
diese Protokolle z. B. den Amtschreidern übergeben werden
können.

Tb er sold. Ich hingegen müßte der Ansicht deS Herrn
Fürsprechers Scherz beipflichten, daß die Homologation letzter
Willensverordnungen dem Gemeinderathe übertragen werde,
und ich sehe gar nicht ein, warum man da eine Ausnahme
machen sollte. DaS ist ein Mißtrauen gegen den Gemeinderath.
Ich b>n der Ansicht, daß für Fertigunqsgeschäfte und für die
Homologation von Testamenten der Gemeinverath allerdings
ein besonderes Protokoll kalten wird. Gerade bei den
sogenannten Zufertigungen kömmt eS oft vor, daß die Betreffenden
nrcht daran gedacht hatten, einen Testamentsauszug zu machen
u. s. w. Alsdann kann man sogleich im nämlichen Protokolle
nachschlagen, wodurch Gänge und Zeitversäumnisse erspart werden.

Wenn wir diesen Paragraph annehmen, so wird man
zuletzt sagen, wir haben da aufgehört, wo man angefangen ^



hatte, nur Zeit verloren mit diesem Gesetze und nur bat Gleiche
gemacht, was wir schon bisher hatten,

Mösching. Die von Herrn Fürsprecher Scherz für
gänzliche Streichung deS § 8 angebrachten Gründe scheinen
mir so einleuchtend, daß ich auch dazu stimmen muß. Ich finde,
man solle doch bisherigen Uebungen wo möglich auch Rechnung
tragen Wnn es sich um Eröffnung einer letzten WillenSver-
srdnung bandelt, so ist es öfters den Betdeiligten daran gele-
gen, beizuwohnen und die Ablesung anzubören. Kann diese

Verhandlung in jeder Gemeinde stattfinden, wie früher, so

brauchen die Parteien meistens nur wenige Stunden dafür zu
versäumen; müssen sie hinaegen auf das Regierungsstatthalter-
amt, so müssen sie oft den ganzen Tag versäumen und sich

verköstigen. Ich sehe keinen Uebelstand und keine Gefahr darin,
dergleichen Vorkedren dem Gememderathe zu übertragen.

Geiser, zu Roqgwyl. Auch ich müßte ganz den An°
sichten des Herrn ZüriprecherS Scherz beipflichten, und ich
könnte die Besorgnisse des Herrn MattbyS nicht theilen; bin-
gegen möchte ich den Herrn Berichterstatter fragen, wie eS sich

dann mit der Einschreibung eigenhändig geschriebener
Willensverordnungen verkalte.

Büdler. Zch möchte den Paragraph auch streichen. Gar
oft ist von den Erben nachher etwa e»n Essen bezahlt worden,
und das >st den Gemeinderäthen auch zu gönnen. Hingegen
wenn die Gemeinde selbst bei einer letzten Willensverordnung
betveiligt ist, dann allerdings sollte die Homologation vor dem
Rigieningsstattdalter stattfinden. Zch möchte da noch eine Re-
daktionsbemerkung machen; anstatt «vor dem Reglerungsstatt-
Halter" möchte ich sagen „durch den Regierungsstatthalter."

Rotbacher. Seit sechszehn Zähren bin ich sehr oft bei
Todesfällen von HauSoätern berufen worden, um zu versiegeln.

Zch hielt es alle Mal für heilige Pflicht, nachzuforschen,
ob der Verstorbtne eine letzte W llenSvervrdnung over ein Testament

hinterlassen vabe Wenn eS nun richtig »st, daß man
das thun soll, so frage ich dann : Soll der Versiegter, wenn
«r ein solches T stament u s. w. finder, eS in den Sack stecken

und stundenweit damit auf das Overamt lausen, und verursacht
daS nicht Kosten? Ymgegen wenn der Gemeinderath selbst ho-
moiog'ren kann, so bat der Versiegter nichts zu thun, alâ
diese Verordnung oder T stament dem P äsidenten deS Gemeinde-
ratbS zu überreichen. Aus diesem Grunde möchte ich die
Homologation in den Gemeinden machen lassen. Der Vermächtnisse

zu Handen der Armengüter sind b reitS so wenige, daß
darauf nicht v el Gewicht zu legen »st, und übrigens siebt man
erst bei der Eröffnung des Testaments, ob daS Armengut als
Haupterde oder mit einem Legate erscheint oder nicht. Wenn
jedoch so gar große Gefadr dabei ist, so kann der Gemeinderath

sagen: Wir wollen picht selbst bomologiren, und alsdann
kann er die Sache dem Regierungsstatthalter zuschicken. Zch
stimme also zum Antrage des Herrn Scherz.

Scheidegger, zu Niederhuttwyl. Mir ist eS völlig
gleich, waö über dielen Paragraph beschlossen wird, nur möchte
ich den von Herrn MatihyS gegen d»e Mitglieder deS Gemeinde-
ratbS gemachten Vorwurf zurückschicken, denn er sagt, dieselben
möchten aus Interesse in vorkommenden Fällen nicht nach ihrer
Ueverzeugung handeln Der Gemeinderaih muß doch ein Ge»

lüdie ablegen, und also soll man voraussehen, daß er nach
seinen Vorschriften und oddabender Pflicht handeln werde. ES
ist hier daS Sprichwort anwendbar; „Wer Einem nicht traut,
dem ist auch nicht zu trauen."

MatthyS. Wir erlassen hier allgemeine Gesetze im
Interesse deS ganzen Landes; darum müssen wir Bestimmungen
ausstellen, wodurch die allgemeinen Z.teressen gewahrt werben.
Nun »st bekannt. daß, wenn auch Bedörden in ivrer Mehrheit
aus durchaus rechtich ffenen Männern bestehen, dann auch
zuweilen Andere darin sitzen, die ihre Pfl chten nicht erfüllen.
Wenn ich also vorhin von Gefährde oder Unterschleifen gespro-
lven habe, so wollte ich gewiß keiner einzelnen Person und am
allerwenigst n einem Kollegen zu nahe tr-ten. Also muß ich
das von einem ebrenwerthen Kollegen so eben Angebrachte, weil
eS eine Verdächtigung enlhä.t, entschieden zurückweisen.

Herr Präsident. Der dem Herrn Fürsprecher MattbyS
gemachte Vorwurf ist allerdings durchaus ungeqründet, er hat
lediglich einen allgemeinen Grundsatz auSqesproch'N, und waS
ihm daortS gesagt wurde, war also durchaus mcht am Platze.
Zch bitte ernstlich, nicht auf diesem Fuße fortzufahren.

Kurz. DaS Pfandrecht beruht seiner Natur nach auf
der Oeffentlichkeit; Jedermann soll sehen können, ob ein Grund-
stück verpfändet sei oder nicht. Hingegen bei Testamenten ist
daS nicht der Fall. Die Homologation dat nicht den Zweck,
ein Testament der ganzen Welt bekannt zu machen, sondern sie
soll bloß den Zeitpunkt festsetzen, wann das Testament den Erben
eröffnet worden ist, damit von diesen Alles könne erfüllt wer-
den, waS die Gesetze wollen. Daher ist eS allerdings
zweckmäßiger, die Homologation letzter Willensverordnungen nicht
e ner zahlreichen Behörde zu übertragen. ES ist oft in solchen
Testamenten gar Manches entHallen, wo es den Betreffenden
lieber ist, daß eS nicht der ganzen Welt bekannt werde. ES
gibt neugierige und schwatzhafte Leute überall, also auch in den
Gememderäthen. Wenn nun ein solches Testament im Ge-
meinderathe eröffnet wird, so wissen eS am gleichen Abende
schon zwei Dutzend Frauen, und am folgenden Tage w ssen eS
alle V'ttern und Basen in der Ortschaft. Also »st eS ever im
3 teresse der Familien, wenn Testamente nicht der ganzen Welt
m »getheilt werden, und da die Oeff-ntl'chkeit der letzten W llenS-
verordnungen eigentlich nur zu Gunsten der Erden staitfinden
soll, so muß ich es ganz zweckmäßig finden, daß die Homolo-
gation dem Regierungestatthstler übertragen werde.

Eber sold. ES steht ja in diesem Gesetze, daß der
Gemeinderath, wenn er allzu zahlreich ist, eine Kommsssion auâ
seiner M tte ernennen könne; also wird nicht der ganze
Gemeinderath diese Geschäfte besorgen.

Herr Berichterstatter. Bei dieser Frage kann gewiß
nicht Mißtrauen oder Zutrauen m die Personen der Ge-
meinderälve entscheiden, sondern einzig die Sache, und ich
kann nicht begreifen, wie man mit der Sache den Vorwurf in
Verbindung bringen kann, als wolle man auS Mißtrauen gegen
die Gemeinteräthe denselben die Homologation letzter
Willensverordnungen entziehen. Davon ist gar keine Rede Man hat
zu Gunsten der Homologation durch die Gemeinderäthe geltend
gemacht, eS werden dadurch Läufe und Gänge vermieden. DaS
ist sehr zufällig, ob dieser Emwurf gegründet sei oder nickt.
ES kömmt »mmer wesentlich darauf an: Wo liegt die W'llenS-
Verordnung? Mir sind viele Falle bekannt, wo der Erblasser
seine WillenSverordnung nicht selbst in Verwahrung genommen
bat. Findet man sie be» der Versiegelung, — denn allerdings
soll jedeS Mal nachgeforscht werden, ob eine solche vorhanden,
— «n semer Wohnung, alsdann bat man näder zum Gemeinde«
rathepräsisenten als zum Regierungsstatthalter; aber wenn sie
be»m Notar oder beim Regierungsstatthalter u. s w liegt, so

hat man dann vielleicht näder zum R g'erunqsstattdalrer als
zum Gemeinderathsprüsiventen. Z tzt möchte ,ch noch auf einen
Umstand aufmerksam machen. Die Satzung 605 sagt: „Die
Zeugen einer mündlichen letzten WillenSverordnung u. s. w.
sind bei ihrer Verantwortlichkeit verpflichtet, sobald si- den Tod
deS Erblassers zuverlätsig erfahren haben, dem Gerjchtsstatt-
haller (Unterstatthalter) die Anzeige zu machen, daß ihnen der
Erblasser seinen letzten Will-n eröffnet." Die Satzung 606
sagt weiter: „Wenn die Zeugen die mündliche letzte Verordnung
des Erblassers nicht selbst aufgezeichnet, io soll »dnen der Ge-
richtSstattdalter die Anweisung ertheilen, dieselbe dem GerichtS-
schrelber sogleich in die Feder zu geben, und sie in jedem Falle
auffordern, bei der nächsten Sitzung persönlich zu erscheinen,
um ihre Aussage zu eröffnen." Nach den folgenden Satzungen
haben die Betheiligten das Recht, die Zeugen zum E<de der
Wahrheit anzuhalten u. s. w. DaS AlleS, Herr Präsident,
meine Herren, sind Formalitäten, welche allerdings zu einigen
Verwickelungen Anlaß geben kö nen. AuS diesen und andern
G> finden, die ich nicht wiederholen will, ist eS im eigenen
Znteresse der Gemeinderäthe nöthig, daß dieses Geschäft dem
Regierungestattdaller übertragen werde. Zch empfehle Ihnen
also den Paragraphen, wie er ist.



Abstimmung.
Für den Paragraphen 28 Stimmen.
Für Streichung desselben Gr. Mehrheit.

Zufatzanträge de» Regierung»rathe».
1) »Der Verzicht der Ehefrau auf da» Vorrecht für die Hälfte

deS Zugebrachten muß von ihr in Gegenwart eine» Ver-
wandten oder eine» Mitglied»» der Vormundschaftsbedörde,
versehen mit der erforderlichen Ermächtigung und mit Bei-
Ziehung von Zeugen, vor dem Amtsschreider oder einem
AmtSnvkar erklärt werden (Satzung 100 und 101 C )"

Herr Berichterstatter. Ich bin heute bereit» näber
über diesen Punkt eingetreten. Da künftighin die Untergerichte
nicht m dr b.st-hen, und die Gemeinderäthe zugleich Vormund-
schastSdehörde sind, so können diese in solchen Fällen nicht in
doppelter Stellung handeln. Deßwegen wird Ihnen nachträglich

dieser Paragraph vorgeschlagen.

Mattdy». E» tbut mird le>d, daß ich gegen diesen
Antrag eine Bemerkung anbringen muß. Am 12. November letzthin

hat der Große Rath e»n Gesetz erlassen über die Errichtung

einer Hyvvlhekarkosse; im §. 10 diese» Gesetze» hat er
vorgeschrieben Folsende» : „Ist d,r Verpfände? verdeiratdet
u. s. w., so gelt-n sür d»e Erklärung über da» zugebrachte
oder mütterliche Gut d»e in den Satzungen 936 und 937 C.
enthalte, en Vorschrifien, mit der einzigen Abänderung jedoch,
daß die Erklärung vor dem Einwobnergemeinderathe abzugeben
ist " Also, Herr Präsident, meine Herrn, wenn es sich um die

Errichtung eines Pfandbriefe» zu Gunsten der Hypothekarkasse
bandelt, genügt es, w nn die Ehefrau im Begleit von Ver-
wandten u f. w vor dem Einwobnergemeinderathe erscheint
und dort ihre Erklärung abgibt. Ich sehe nun durchaus keinen
Grund, warum man j tzk hier einen U> terschied machen will.
Wir lvll'N möglichst dah n trachten, daß Alleö m Ubreitstm-
mung gebracht werde, und also wünsche ich, daß dieß auch hier
geschehe. Wenn es sich um eine solche Verzichtleistung bandelt,
so «st der Gemeinte,ath als gleichzeitige Vormundschafisderörde
da, wo der Glaub g-r, zu dessen Gunsten die Verzichtleistung
lautet, eme Prioaip-rson ist, nicht mehr betbeiligt, olö da, wo
der Gläubiger der Staat ist. Um so mehr möchte ich also auch
hier an dem Grundsätze des z. 10 des Hypoldekarkassagts tzeS

festhalten, weil der Gemeinderald gurr Vormundschastsdeböide
zugleich zu untersuchen hat, ob eS zweckmäßig sei, daß die Ehefrau

den Verzicht leiste, denn der Genuinderotb weß, dt.ß er
möglicherwe»>e sür seine Autorisation verantwortlich gemacht
werd,« kann. Ich b-ontrage alio, diesen Zulatz zu verwerfen und
an den Sahungen 100 und 1(1 l und 936 und 937 festzuhalten.

Kurz. Man bat heute festgesetzt, daß im Allgemeinen die
Parteien nicht persön ich vor dem Gem-ind raibe erscheinen
sollen. Worum will men jetzt da eine Ausnahme machen für
die Edesrau? Bei der B ratlung des Gesetzes über d-e Hypo-
tdeka kasse war die Aush'bung der Untergerichte noch n cht
beschlossen. und mon balte damais ncch nicht AlleS im Auge, wa»
dann in Folge der Aufhebung der Untergerichte aescheden würde.
Es ist übrigens gor n cht nöthig, daß die Ebesrou persönlich
ericheine; denn eS be ßr >m Z>v>Igesetze, Satzung 93k bereits:
„Ist die Ebef au verhindert, sich persönlich vor Gericht zu
stellen, so n uß sie d el> Erklärung einem Notar «n Gegenwart
zweier Zeug n >n die Jeder geben u. s. w " Und wirklich, in
der Prcx» waren die Ehefrauen in solchen Fallen in der Regel
verhindert, persönlich zu erscheinen; sie könnten immer sagen,
sie seien nicht recht n obl, haben den Rbeumen u. s w., und
wenn es noch m»br bekannt wird, daß das persönliche Erscheinen

nicht absolut noihw'Ndiq ist, so werd n >n Zukunft noch
wedr so che Rdeumen e>nt eten. Also >st es b,ss r, man ab-
strahire ganz davon und nehme an, waS hier vorgeschlagen
wird. T»e Herr,n Amrsnotarien si, d bekanntlich höfliche und
gefällige Leme, die Ebe>r u braucht nicht zu »dnen zu geben,
sie kommen dann zu ihr Wenn man den Leuten einen Gefallen

tb n kann, so soll man k» thun, wenn eS Niemandem
Nachtheil bringt.

Herr Berichterstatter. Wir haben e» bier mit bürgerlichen

Verhältnissen im Allgemeinen zu thun und m»t dem zivil-
rechtlichen Verkehre überhaupt, und man soll nicht eine Bestimmung

im Gesetzt über die Hyvotdekarkasse verwechseln mit
allgemeinen Bestimmungen de» Zwilgesetze» über allgemeine
zivilrechtliche Verhältnisse. Da» Reglement über die Hypothekarkasse

ist ein exzeptionelle» Gesetz nur für diese» Institut, und
der bürgerliche Verkehr im Allgemeinen hat sich nicht danach
zu richten, sondern er soll an den bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen festhalten und so wenig al» möglich davon abweichen.

Man hat heute oft die Zeitversäumnisse. Läufe und
Gänge geltend gemacht. Diese werden durch den Vorschlag
«her vermieden, denn wenn irgend ein notarialischer Akt
verschrieben werden muß, so muß man sich dafür ohnehin zum
AmtSnotar oder Amtsschre'ber begeben, und bei dieser Gelegenheit

kann die Edesrau diew Erklärung abgeben. Ich empfehle
Ihnen also den Antrag besten».

Der Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen.

2) „Fertigungen von U künden, bei denen die Gemeinde mit-
verhandelt bat, in deren Bezirk die Sache gelegen ist,
finden vor dem Regierungsstatthalter statt."

Durch » Handmehr genehmigt.

§ 9.
„Gegenwärtiges Gesetz, durch welches die damit im Wider,

spruche stehenden Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und ins-
besondere der Verordnung für die Untere erichte vom 24. Dezember

1803 aufgehoben werden, tritt in denjenigen LandeStbeilen.
in welchen d'Sb-r Untergerichte bestanden haben, auf l. Zenner
1847 in Kraft *

Ingold. Dieses Gestz greift ziemlich tief in den
Organismus ein, und viele Bestimmungen deS Zivilrechts werden
dadurch berührt. Nach unsern gegenwärtigen Zivilqesetzen wer-
den bloß persönliche Rechte durch Vertrag erworben, daS dingliche

Recht aber durch Zusertiqung. Nach einer andern
Bestimmung soll sodann jeder Vertrag üb-r Gi undeiqeutbum
spätesten» in der zweiten ordentlichen Sitzung des Unterqer'cht»
gefertigt w rd n, andern Falle» er als ungültig dadinfällt. Wie
verhält es sich nun damit? Diese Vorschrift ist nicht enthalten
in der I ist uktion von 1803, sondern im Emolumententgrife.
Daher glaube ich, e» sollte hier eine Zusatzbestimmung
aufgenommen werden betreffend die Grenzlinie zwischen persönlichen
und dinglichen Rechten — — — (der Redner verbreitet sich
noch weilläufiger über diese Materie; konnte aber nicht
verstanden w.rden).

Friedli. Et h'ißt im § 9, daß alle Bestimmungen,
welche m,t diesem Dekrete im Widerspruch stehen, aufgehoben
sein sollen. W>e »st dann gesorgt bei GelvStaqen, Ga"ste>g-run»
g n, amtlichen Güterverzeichnissen, wo bisher die Unterrichtet
alö Schätzer handelten? Davon habe ich noch nichts gehört.

Geiser, Oberstlieutenant. Wir haben also bestimmt, daß
die Funktionen der bisherigen Untergerichte im Allgemeinen an
die Gemeinderäthe übergeben sollen; ich möchte nun fragen, ob
die Mitglieder der Untergerichte jetzt alle ohne Unterscheid
sogleich abtreten und durch Mitglieder der Gemeinderäthe ersetzt
werden, oder ob sie ihre Funktionen in GelvötaaS- und andern
Angelegenheiten, sofern sie barin bereits verhandelt haben, noch
beendigen sollen.

MattbyS. Der Große Ratd soll sich bier über diese»
Alles nicht weiter aussprechen. Das persönliche Recht wird
erworben im Momente der Beqlebunq oder Unterzeichnung,
und daS dingliche Recht gebt üd->r m>t der gerichtlichen
Fertigung, wie bisher. Was die Funktionen in amtl ch-n Güter-
Verzeichnissen, Geldstaqen u. s w betr fft. so >st diese Frage
bereits im § 3 erledigt, indem wir beschlossen haben, der Ein-
wohnergeme,ndrrath oder seine Ksmm.ss on trete an die Stelle



s

der Untergerichte mit den nämlichen Rechten und Pflichten,
welche bis jetzt den Letzter« oblagen. Was hingegen Sie

Bestimmungen deS EmolumsntentarisS betrifft, daß der Vertrag da-

hmfallen solle, wenn derselbe nicht spätestens in der zweiten
ordentlichen S'tzung der Beliörve zur Fertigung vorgelegt w»rd

u. s. w so glaube ich in der That, daß es gut wäre, wenn
diese Bestimmung hier ebenfalls ausdrücklich als aufgehoben

angeführt würde.

Kurz. Dieses unterstütze ich sehr, indem ich immer haupt-
säl-lich im Auge babe, künftige Prozesse zu verbinde'n. Man

- str ilkt sich gar däusig darüber, welches die Folge sein solle,

wenn in einem Gesetze gesagt ist, etwas solle g-schehen, und eS

dann nicht geschiebt Man sagt dann gewöhnlich, der betref-
fende Akt sei nichtig. Daher habe ich schon heute auf irgend
eine daherige Bestimmung angetragen, und ich war dann sehr

frod, als der Herr Berichterstatter erklärte, eS sei nicht so

gemeint, und daher bade ich dann selbst nicht zu meinem Antrage
gestimmt. Hetz hingegen stimme ich gar sehr zum Antrage deS

Herrn Matldys, damit aller .Zweifel daorts. verschwinde.

Herr Berichterstatter. Mit der Frage, wann das

persönliche Recht begründet werde, baden wir uns hier nicht

zu befassen, da übervaupt Akte, welche bloß persönliche Rechte

begründen sollen, nicht in dieses Gesetz gehören, wett sie nicht

zur Fertigung bestimmt sind. Auf d«e Frage hingegen, wann
daS dingliche Recht übergebe, ist bereits von Herrn MatlhyS
geantwortet worden. Sobald eine Urkunde die Fertigung er-
langt hat, ist d,e Erwerbung des dinglichen Rechtes eingetreten.
WaS dann ins Besondere die Vorschrift betrifft, wonach ein
Rechtsgeschäft ungültig erklärt wird, worüd r eine notarialische
Urkunde errichtet wurde, die sich zur Fertigung eignet, die aber
Nicht spätestens in der zweiten Sitzung zur Fertigung vorgelegt
wird, so ist diese Vorschrift nicht im Tarife enthalten, wie
Herr Zngold meint, sondern im § 5 der Instruktion für die

Untergerichte von >803. Dieser §. 5 sagt: »Alle Handänderungen

um Liegenschaiten, die durch Kauf, Tausch oder Schenkung,

ober auch durch Theilung geschehen, sollen längstens bei
der zweiten ordentlichen Sitzung deS Gerichts, in dessen Bezirk
dieselben gelegen, von den kontcahirenden Parteien, .oder von
ihren mit gehörigen Vollmachten versehenen Prokurirten, in
ihrem ganzen Inhalte vor denselben angegeben, und die
Wahrhaftigkeit der Verhandlung in die Hände deS Gerichtspräsidenten
angelobt werden; bei Strafe, unterlassenden Falls, der Ungültigkeit

der Handlung und böberer Ahndung, ,m Fall Gefährde
dabei unterlaufen sollte " Diese Bestimmung setzt als» voraus,
daß ein persönliches Erscheinen der Parteien vor Untergericht
staltfinde. Da wir nun hievon jetzt abstrahirt haben, so lcheint
»S mir fast überflüssig, dieie Vorschrift ausdrücklich als auf-
gedoben zu erklären, indessen, wenn man desfallS Zweifel hat,
will ich mich nicht widersetzen, daß es geschehe. Die Herren
Friedli und Geiser fragen, wie eS dann gehalten sein solle mit
denienigen Mitgliedern deS Untergerichts, welche vor dem Er-
scheinen dieses Gesetzes Aufträge bekommen haben in GeldS-

tagen, amtlichen Güterveichnissen u. s. w. Darauf antworte
ich: Die betreffenden Mitglieder haben eine vollgültige Bestellung

für dieses Geschäft erdalten, dabei soll eS sein Bewenden

haben, und sie sind befugt, diesen Auftrag biS zur letzten Ver-
richtung zu erfüllen. WaS aber Aufträge, d,e erst nach dem

Neujahr ertheilt werden sollen, betrifft, so soll von da hinweg
ein Mitglied des GemeinderalheS dafür bestellt werden.

Abstimmung.
- Für den Paragraphen mit der vom Herrn Berichter¬

statter zugegebenen Erwähnung deS §.5 der
Verordnung von >803 Handmehr.

Umfrage über Zusätze.

Matthys. Ich habe bereits vorhin erwähnt, daß
möglicher Weise der Große Rath bei Berathung der Notariats-
und Hyvvthekarordnung später die Fertigung u. s w üb-rflüssig
finden oder vielleicht diese Funktionen, die nunmehr dem Gemein,
deraihe übertragen werden, irgend einer andern Behörde über-
tragen werde, und daß eS daher sehr zweckmässig sei, wenn über

alle diese Verhandlungen ein eigenes Protokoll geführt werde,
damit, wenn der Gemeindermh später je in den Fall köyWt,
dieses Protokoll abzuliefern, dieß ovne Schwierigkeit geschehen
könne. Ich wünsche dader, daß in diesem Sinne ein Zusatz
aufgenommen werde. Es wird dadurch in vorkommenden Fällen
auch die Nachschlagung erleichtert und viels Zeit erspart.

Herr Berichterstatter. Ich gebe daS zu.

Durchs Handmehr genehmigt.

Scherz, Fürsprecher. Ich schlage folgenden Zusatz vor:
„Die Funktionen, welche bis dabin den GerichtSweibeln in Be-
ziehung auf die Verrichtung von BetreibungS ° Rechtsakten
oblagen, gehen auf die EinwohnergemeindSweidel über." Dem
GerichtSweibel standen bisher noch andere Funktionen zu, als
bloß die Bedienung des UntergerichtS, und daher ist eine solche
Bestimmung hier nöthig.

Herr Berichterstatter. Ich weiß nicht, ob Herr
Scherz, bevor er diesen Antrag stellte, das Gesetz über die
Weibel überhaupt nachgelesen bat. Ich trage wenigstens
Bedenken mich vor der Hand für diesen Antrag auszufprechen.
Die Unterweibel batten bisher in BedinderungSsällen die
Funktionen der Amtsweibel und Amt6gerichtswe,bel zu erfüllen, und
j deS Zeugniß eines solchen UaterweibelS ist eine öffentliche
Urkunde mit voller Beweiskraft. Mithin ist dieß eine eigentliche
Beamtung, und es läßt sich wodl sedep, waS man da macht.
ES ist auch zu Erreichung des Zweckes dieses Gesetzes durchaus

nicht nöthig, hier von den Unterweibeln zu reden; nach
dem bestehenden Weibelgesetze werden auch künftig Unterweibel
beibehalten werden, und diese werden in Zukunft vom Gemeinderathe,

wie bisher vom Untergerichte, vorgeschlagen und vom
Regierungsstatthalter nach Vorschrift deS WeibelgesetzeS gewählt
werden.

Kurz. Es ergibt sich auS allem dem die Wichtigkeit einer
Bestimmung über die Weibel. Wenn wir den Antrag deS

Herrn Fürsprechers Scherz erheblich erklären, so ist damit
noch nicht gesagt, daß man später einen Beschluß mit den
gleichen Worten fasse Hingegen kann die Regierung die Sache
reiflich erwägen und unS dann einen geeigneten Antrag
bringen.

Friedli. Der Gemeinderatb tritt von nun an mit den gleichen
Rechten und Pflichten an die Stelle deS Untergerichts, also
versteht sich die Sache von selbst, und einen Weibel wird man
haben müssen in jeder Gemeinde.

Schaad. ES ist doch nöthig, etwaS darüber zu sagen.
Wenn der Einwohnergemeinderath den Unterweibel wäolen könnte,
so bekämen wir in mancher Kirchgemeinde 6 bis 7 Weibel
und noch mehr. Das kann doch nicht so gemeint sein.

Bühler. Wir in unserer Gemeinde bekämen auf diese
Weise nicht weniger als >4 Unterweibel, meistens Polizeidiener.

Ich wünsche, daß nur Einer sei in jedem Kirchspiele.

Herr Berichterstatter. Nach Anhörung alles
Angebrachten babe ich gegen die Erheblichteitserklärung dieses
Antrages nichts einzuwenden.

Der Antrag wird mit großer Mehrheit erheblich erklärt.

Zngold. Ich möchte an den Herrn Berichterstatter eine
Anfrage stellen in Bezug auf den §. 6. Wäre eS nicht
zweckmässig dort beizufügen, daß für allfälliqe Vernachlässigungen
von Seite der Gemeindsbehörde diese Letztere verantwortlich
gemacht werde? Dieß ist von großer Wichtigkeit bezüglich auf
die Frage, wann daS dingliche Recht koast'tuirt sei. Da
nunmehr der §. 5 der Verordnung von >803 namentlich
aufgehoben ist, so könnten da möglicher Weise Abgerungen
stattfinden, und selbst Gefährde getrieben werden.

Herr Berichterstatter. Die Verantwortlichkeit der
Untergerichte ist in der Verordnung von >803 auf sehr
unzweideutige Weise ausgesprochen; diese Verantwortlichkeit geht

so



nunm'br nach §. Z dieses Gesetzes offenbar auf die Gemeinde-
räthe über.

Zngold. Wenn die Verantwortlichkeit hier nicht
ausdrücklich aufgenommen wird, so könnte man meinen, dieselbe
sei jetzt durch den §. 9 ausgeschlossen.

Herr Präsident. Ein solches bloßes Zwiegespräch kann
laut Reglement nicht stattfinden, sondern jeder Redner soll förmliche

Schlußanträge stellen.

Herr Berichterstatter. Die Verordnung von 1803
ist durch den § 9 nur insofern aufgehoben, als sie mit den

Bestimmungen dieses Gesetzes im Widerspruche steht.

Geiser zu Roggwyl. Ich möchte folgenden Zusatz zu
§ 6 vorschlagen: »Die Fertigung wird einfach auf ein Zeugniß
im Akt bescheinigt." Diese Bestimmung scheint mir nöthig,
um Mißbrauch zu verhüten, und damit man wisse, daß man
an eine bestimmte Vorschrift gebunden ist.

Kurz. Entweder muß man dieses aufnehmen, oder dann
der Regierung auftragen, darüber ein Reglement zu erlassen.
Am Sch usse der Verordnung von 1893 steht eine ganze Reihe
von Formularien der verschiedenen Fertigungsurkunden, und
diese haben Gesetzeskraft, b>S sie aufgehoben sind. Entweder
muß man also sogen, jene Formularien sollen nicht mehr gelten,
oder man muß Vorsorge treff-n, daß sie anders gestellt werden.
Ich will gerne zur Erheblichkeit des Antrages des Herrn Geiser

stimmen, die Regierung kann dann nichtsdestoweniger einen
geeigneten Vorschlag bringen.

Herr Berichterstatter. Die erwädnten Formularien
sind nicht von der obersten LandeSdehörde als Bestandtheil deS
Gesetzes erlassen, sondern wahrscheinlich nur sonst als Richtschnur
und Leitfaden für den Geschäftsgang in die Gesetzessammlung
ausgenommen worden, denn bloß die Verordnung selbst ist
unterschrieben. Indessen habe ich gegen die Erheblichkeitserklärung
nichts einzuwenden.

Der Antrag wird durchs Handmehr erheblich erklärt.

Eingang des Dekrets.

„Der Große Rath deS Kantons Bern,
in tbeilweiser Ausführung des Art. 98 der Staatsverfassung,
Ziffer 4, und bis zur endlichen Revision deS Gesetzes über das
Hypothekarwesen,

beschließt:"
Durch'S Handmehr genehmigt.

(Schluß der Sitzung um 6 '/z Uhr.)
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Präsident: Herr v. Tillter.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung :

Die Herren Amstutz in Thun, Amstutz in Bern, Bâbler, Berüler,
Dueche, Dähler zuSeftigen, Feller zu Uebeschi, Funk, Ganguillet,
Garnier, Gygax, Hirsbrunner, Hose? zu Hasle, Kling zu Häut-
ligen, Lobner, Migy, Nizgeler. Rüfenacht, Schüpdach zu Biglen,
Tische und Wirth; ohne Entschuldigung: Die Herren Aebersoid
zu Signau, B ösch, Crrrel, Christen, Fenninger, Grimaitre,
Kilcher, Lauter bürg, Marti zu Kvstbofen, Müller vr., Mützenberg,

Peqaignot alt-Landamannn, Ruprecht, Scheidegger Arzt,
Scholer, von Steiger (Nachmittags anwesend), Gtuder und
Wnlther.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

AIS eingelangt werden angezeigt:

t) Ein Gesuch der ArmenerziehungSanstalt auf der Grube,
um Bewilligung zur Annahme zweier Legate.

Z) Ein Gesuch der Ginwohnergemeinde Diemtigen, ähn-
lichen Inhalts, wie die ode» angezeigte von Wmrmis,
betreffend daS Vollziehungsdekrct für die Hypothekarkasse.

3) Eine Vorstellung von Ausgeschossenen deS Amtsbezirks
Obersimmenthal, den nämlichen Gegenstand betreffend.

Mehrere zum ersten Male anwesende Mitglieder werden
beeidgt.

Zngold ergreift das Wort, um den Wunsch auszu-
sprechen, daß in Zukunft die zu berathenden Gesetzes- und
Tekretsentwülfe den Mitgliedern früher ausgetheilt werden
möchten, als es bis jetzt geschehen fei, damit man doch Zeit
habe, dieselben zu prüfen.

Herr Präsident erwiedert, dieser Wunsch sei durchaus
xegründet; da aber bet dem Geschâftsdrange des RegierungS-
» atheS einstweilen noch nicht sehr viele Geschäfte zur Berathung

vorlagen, ft> hätten diejenigen vorweg behandelt werden müssen,
welche nun einmal da waren. So weit jedoch irgend thunlich,
werde obiger Wunsch vom Präsidium berücksichtigt werden.

Tagesordnung.
Definitive Redaktion deS Dekrets, betreffend die

Reorganisation deS Landjäger kor PS.

Zu Bemerkungen oder Anträgen geben bloß folgende
Paragraphen Anlaß:
§ Z. (Bedingungen zur Ausnahme in das Landjägerkorps.)

Herr Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter. Dieser Paragraph ist neu und wurde auf den
Antrag SeF "Herrn Fürsprechers Matthys aufgenommen, jedoch
mit der Abweichung,'daß die Eigenschaft eines bernischen Staatsbürgers

weggelassen wurde. Schweizerbürger, welche hier wohnen,

sind bekanntlich hier auch militärpflichtig ; daher schien es
dem Regierungsrathe eine Unbilligkeit zu sein, wenn Schweizer-
bürger von einem Korps ausgeschlossen wären, daö nunmehr
auch auf militärischen Fuß gesetzt wird. Ferner haben wir
gegenwärtig 8 Landjäger, welche andern Kantonen angehören,
nämlich 4 aus dem Kanton Aargau, und je Einen aus den
Kantonen Freiburg, Thurgau, St. Gallen und Waadt. Es
wäre nun unbillig, diese jetzt fortzuschicken, namentlich weil sie

Anspruch haben an die Znvalidenkasse, in welche jeder Landjäger
monatlich etwas von seiner Besoldung abgeben muß. So
wohlthätig die Znvalidenkasse in einer Beziehung ist, ebensosehr be-
daure ich das Vorhandensein derselben in anderer Beziehung, denn
sie ist gar oft ein Hinderniß, um sich untüchtiger Landjäger zu
entledigen, wie es manchmal zu wünschen wäre. Ein dritter
Grund, warum der Regierungsrath von jener Bestimmung
abstrahlet hat, ist ein etwas höherer. Man hat es hier ziemlich

allgemein sehr blamirt, als man im Kanton Aargau im
Zcchv 183Z den Spießdürqergeist in dieser Hinsicht so weit
getrieben hatte, daß sogar diejenigen Kopisten, welche anderer
Kantonen angehörten, aus den Büreaus fortgeschickt wurden.
Ein solches Beispiel sollen wir nicht nachahmen. Endl ch dann
baben wir hier hochgestellte Staatsbeamte, welche Kantons-
fremde sind, wie namentlich der Staatsanwalt und sein Adiankt.
Sogar ein Substitut auf der Gtaatskanzlei ist Angehöriger eines
andern Kantons. Warum sollten wir dann nur vom Land-
jägerkorps andere Schweizerbürger ausschließen? Ich habe
deshalb seither mit dem Herrn Antragsteller gesprochen, und ich

glaube, er habe nichts dagegen, daß das Erfordernd deS Be-
sitzes deS hiesigen StaatsbürgerrechtS weggelassen werde. Es
ist auch nicht zu besorgen, daß man daorts zu weit gehen
werde.

Durch'S Handmehr genehmigt.



§. z (früher §. 2 — Zahl der Mannschaft des KorpS).

Herr Berichterstatter. Bei der frühern Berathung
haben Sie auf den Antrag deS Herrn all-Oberrichters Kurz
beschlossen, den Schlußsatz: „Diese Zahl darf nur mit
Genehmigung des Großen Ratheö definitiv vermehrt werden," zu
streichen. Ich habe bereits damals dagegen bemerkt, daß man im
flalle sei, die Leute vor ihrer Annahme eine Instruktion von drei
Monaten passtren zu lassen, und daß man nachher gewöhnlich die

Hälfte dieser Rekruten alS untauglich entlassen müsse usw. Nun
könnte sich besonders unter den gegenwätigen Umständen der

Fall ereignen, daß bei plötzlich ausgebrochenen Unruhen, tue,
wie wir gesehen haben, gar nichts so Neues sind, man außer
de» eigentlichen Landjägern auch von diesen Rekruten benutzen

müßte, um nicht genöthigt zu sein, Truppen aufzubieten. Wenn
nun obige Bestimmung wegdieibt, so wäre der Regierungsratd
«icht im Falle, auch nur zwei Mann mehr verwenden zu
können, als der Bestand des Korps beträgt. Der Regiecungs-
rath hofft daher, der Große Rath werbe von seinem frühern
Beschlusse zurückkommen. Wenn eine bleibende Vermehrung
des Korps je nöthig »st, so wn d der Regierungsralh von sich

aus die Sache vor den Großen Rath bringen. Ich trage also

Namens des Regierungsrathes darauf an, ten oben angeführten

Satz stehen zu lassen.

Kurz. Ich muß meinen frühern Antrag wiederholen, —
keineswegs aus Mißtrauen gegen den Regierungàrath, am aller-
wenigften, so wie derselbe jetzt beschaffen, ist; aber man kann me
wissen, zu waS eine solche Bestimmung später Anlaß geben kann.
Der Herr Berichterstatter sagt, erst nach drei Monaten wisse

man jeweilen, ob man die Leute brauchen könne. Ich betrachte
aber das KorpS erst dann als vollständig, wenn die Rekruten
wirklich laufgenommen sind. So lange Einer nur Rekrut »st,

ist er nicht Landjäger, und wenn man schon Einzelne davon m
gegebenen Fällen zum Dienste verwendet, so ist das noch keine

prvvisorische Vermehrung des KorpS, sondern diese Verwendung

geschieht dann gleichsam nur, um zu sehen, welcher der
Beste »st. Aber ich sehe nicht ein, wie mau ein KorpS von
250 Mann prov-sorisch vermehren kann dadurch, daß man für
zwei oder drei Tage Leute »n Uniform steckt und ihnen einen
Säbel anhängt; daö sind nicht gute Subjekte, welche sich bloß
für einige Tage so brauchen lqssen, — sondern man w-rd eine
solche provisorische Vermehrung immer aus längere Zeit machen.
Der Herr Berichterstatter hat unö letzthin gesagt, er habe
eigentlich 15 Mann weniger vorschlagen wollen. Also wären
255 Mann auch genug gewesen, und also ist j tzl mit 250 Mann
für alle Eventualitäten gesorgt. Uedrigens wird lt» Zukunft der
Große Rath alle Augenblicke zusammentreten, so daß die

Regierung jedep Zeit Vorschläge aus Vermehrung bringen kann.

Matthys. Nach §> 40 der Verfassung trifft der Regie-
rungSrath die zur Handhabung der gesetzlichen Ordnung
erforderlichen Vorkehren. Weil nun der Regierungsratd findet,
daß Fälle eintreten könnten, wo zur Handhabung der gesetz
lichen Ordnung eine p.ov.sorlsche Vermehrung des Korps nothig
werden könnte, so glaube ich, wir sollen seinem Antrage bei

pflichten. Man wendet freilich ein, man könne alsdann M'luär
aufbieten. Es »st nicht immer möglich, dieses sogleich zu thun,
und eS ist auch nicht immer klug. Ich erinnere an einen Fall
im vorigen Jahre. Bekanntlich hab n damals einige Oberlän-
derpalrivten eine Jagd aus einen w.ißeu Bären gemacht, wie
sie sagten. Wäre dieses Vorhaben damals l4 Tige ftüger
bekannt gewesen, so hätte der Regierungsrath vielleicht m aller
Stille eine Anzahl Landjäger hmaufschicken können, um jene
Jagd zu verhindern. Ich stickme also zum Antrage des Regie-
rungsrathcs.

Ingold. Ich hingegen müßte die Ansicht des Herrn
alt-Oderrichters Kurz unterstütz.«, und zwar besonders darum,
weil sitzt der frühere Antrag des Herrn Fürsprechers Malthyö
nickt angenommen worden »st, nämlich, daß die Landjäger ber-
rnsch? Staat? bürger sein müssen. Möglicherweise bekommen wir
nunmehr Sardinier, Schwaden, Franzosen oder jedenfalls
Aargauer zu Landjägern, was beim Volke nicht gutes Blut
»nacht.

Belrichard pflichtet dem Antrage des Herrn Kurz bei,
zumal derselbe in der vorigen Berathung nach reiflicher
Diskussion zum Beschlusse erhoben wurde.

Herr Berichterstatter. Herr alt Oberrichter Kurz
sagt, es handle sich bloß um zwn oder drei Tage. Das ist
nicht richtig. Vor einiger Zeit hat man mir zwei oder drei
Landjäger abverlangt, um sie nach Laufen zu schicken.
Dieselben sind noch dort, bereits ein oder zwei Monate lang, und
wir können sie nicht wegnehmen, bis dasebst Ruhe ist. Früher
einmal mußte man plötzlich zwölf Landjäger nach Pruntrut
sch-ck.n. Wenn nun gleichzeitig auch an andern Orten sich
etwas der Art zutrüge, so dürste man dann nicht um einen
einzigen Mann weiter geben. Allerdings ist d-r Regierungsrath

nach der Verfassung berechtigt, zu Handhabung der öffent-
lichen Ordnung die nöthigen Mittel zu wählen; aber wenn Sie
durch Weglassung der fraglichen Bestimmung jetzt definitiv fest-
setzen, der Regieruagsratb solle die Zahl provisorisch nicht
vermehren dürfen, so würde wenigstens ich nur nicht herausnehmen

das KorpS auch nur um einen Mann für einen gegc-
denen Fall zu vermehren. Wenn man dann sage, es sei nach
lanzer Berathung beschlossen worden, diese B:sngn>ß des
Regierungsrathes zu streichen, so war das nur eine Diskussion,
wie jede andere. Alle hwr gefallenen A «träge werden in der
ersten Berathung jeweilen nur erheblich erklärt, und die Ver-
fasssing und das Ocganisationsgesetz geben dem Regierungsrathe,
an w-lchen diese erheblich erklärten Anträce überwiesen werden,
das Recht, a»f seinen ursprünglichen Antrag bei der zweiten
Berathung zurückzukommen, und davon macht er jetzt hier Es-
brauch. Die Besorgmß des Herrn Ingold, daß wir Schwa-
den u. s. w. zu Landjäger« bekommen werden, scheint mir gasz
ungegriladet, und ich nehme das nur als Spaß auf, denn ich
glauve, Derjenige, welcher diesem KorpS zunächst vorsteht,
habe jeder Zeit Patriotismus genug, um nicht Fremden den

Vorzug zu geben; aber ßo engherzig möchte er die Schranken
nicht ziehe», und er läßt sich in dieser Hinsicht gerne öder-
treffen von Andern. Alio möchte ich sehr bitten, diesen sitzten
Satz des §. 3 stehen zu lassen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes 90 Stimmen.
Dagegen Minderveit.

Alle übrigen Paragraphen werden ohne Bemerkung durchs
Handmehr genehmigt.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. H-rr
Präsident, meine Herren, ich glaube, hier die Gefühle des Land-
jägerkorps auszu'prechen, indem ich Ihnen den verbindlichsten
Dank dafür bezeug?, daß Sie l-aS Laudjägerkorvs nun auf emen
bessern Faß haben ft-ll-n wollen, was seit langen Jahren in
den Wünschen dieses Korps jag, und indem ich hier dw Hoffnung

aussprech?, daß das Korps -n dankbarer Anerkennung
dieser Verfügungen sich bestreden werde, durch getreue
Pflichterfüllung den Erwartungen des Großen Rathes möglichst zu
entsprechen.

Zir Berathung der Eàbîichkettsfrage wirb vorgelegt der
am l4 Nov'mb r letzthin vmlesene A-I ; u g dkg Herrn Düy-
berger und mearerer anderer Mitglieder auo dem Oberaargau,
betreffend die Korrektion der M o r g e n i ha i stü tz e.

Vüzberger. Schon vor einiger Zeit sind mehrere
Gemeinden des Oderaargaus zu»ämm ngktreten und haben sich
über die Korrektion der Morgeuthalsintz? besprochen. Diese
Korrektion wurde durchaus nothwend'g befunden, und daher ist
von 33 Gemeinten eine sehr wohl ausgearbeitete Petit-on dem
Großen Rathe eingereicht worden. Da aber dieselbe, wie noch
manche andere, seither nicht wieder zum Vorscheine gekommen
»st, so haben ich und einige meiner Herren Koll'gen den
vorliegenden Anzug gemacht. Zunächst ist dabei die Stellung des
Kantonstdeiles Oberaargau gegenüber andern Landestheilen zu
berücksichtige«. Oberaargau hat seine Straßen früher auf eigene



Kosten hergestellt, mid, während seither in andern Landestheilen
vom Staate auS Bedeutendes für Straßenbau geleistet worden,
ist hingegen im Oderaargau mit Ausnahme der kleinen Straße
von Langenthal nach Melchnau nichts geschehen. Also ist eö

billig, daß nun auch für diesen LandeStheil etwaS gethan werde.
Ein zweiter Grund liegt in der Nothwendigkeit der Korrektion
selbst. Vom Morgentdale diS zur Kaltenh-rberg, auf einer
Strecke von ungefähr >/4 Stunde Länge, sind drei bedeutende
und seor steile Stütze auf der großen Bern Zürichstraße. ES
ist bekannt, daß eine Straße, wenn sie bedeutende Hindernisse
darbietet, nicht so befahren wird, wie eine andere. Alio muß
wegen dieser Stütze der Kanton B«rn Bedeutendes an Transit
und Verkehr verlieren, zumal parallel Mit dusr Straße dem

Jura entlang aus Solotdurnei boten ein? sehr ichön? und wool
unterhaltene Straße führt, io daß die Fuhrleute bereits l! der
dort hindurch fahren. Wenn man also den Transit durch den
Kanton befördern w.ll, so muß mau gewiß diese Hindernisse
beseitigen. Es ist nicht Lokalinteresse, was uns zu diesem
Anzüge veranlaßt, denn nicht Langenthal «»S Besondere hat den
Gewinn davon, sondern der gange Kanton; das Oberland, das
Emmenthal und daü M'tteiland müssen diese Straße passeren,
wenn sie in den Kanton Aargau oder in tie östliche Schweiz
wollen. Ein sernerer Grund zu d esem Anzüge >st die Armen-
notb. Nicht nur im Overlanle etwa herrscht bedeutende Noth,
sondern auch im Oberaargau. Ick kann v rstcdern, daß es da
Leute gibt, und zwar nicht bloß ganz arm-, sondern solche so

gar, die Behausung und etwas Land haben, — welche in Folge
deö MißwachscS der Kart.ffe>n schon gegenwärtig >o zu sagen

gar nichts mehr zu essen haben. Wenn der Staat diese Leute
nicht aus eine zweckmässige Weise unterstützt, so werden die
Folgen sehr traurig se n, denn .die Gemeinden und Privaten
einzig können nicht hinreichend helfen. Da nun der Regie
run.gsraih und der Große Rath bereits anerkannt daden, daß

in Betracht der gegenwärtigen Umstände möglichst nn ganzer,
Lande den Armen Aibett verschaffe werden solle, so wird ,S
wobl keinen Anstand baden, diesen Anzug erbeb.'ch zu erklären
und dann m»t Beförderung die Vornahme de> Korrektion an.
zuempsedlcn. Diese kann m t sehr geringen Kost-,, >esr zw-ck»
mässig ausgeführt werden, indem man diese Stnhe ganz füglich
umgehen kann, ehre sie abgruben zu müssen. DaS ist übrigens
dann Sache der untersuchenden Behörden.

Marti, Arzt Ich möchte Ihn n den Anzug ebe- falls
stör empfehlen. D es? Stütze befind«, sich auf d r Heerstraße
nach der öst ichen Schweiz u. s. w. m d erschw rcn re-, Transit
ungemein auch rücksichttich der Kosten, wegen des Mutrens der
Vorspannpferde. D-e Armenlast sodann ist groß du uns; w r
baden Sporsupven errichte! u s w ad r das Alle« reicht «icht
hin, daher muß den Leuten auch A>. bul vcrschasil weiden, da

mir sie das Nothwendigste sich selbst verb ere., tom-en Es ist
besonder S aus diesem Grunde s-hr zu wünschen, büß die A d-u
noch d-esen Winter in Aug iff genommen werde

Geiser, Oberstlieutenant. Ich möchte in Unterstützung
alles Msagr.m nur noch aufmerksam machen auf dir Wicht«..keil
b'eser Straßeiikarrektion für daS Oberland, für das Enimni-
tkal und das M'tt lland, der Stadt Bern nur nicht zu erwä»
neu. Seit einiger Z-it sind drkaunkl'.ch onle Korrektionen uno
Straßenanlagen gemacht worden, namentlich die Wanmnflà
sti aße, die Wa'trigen - U-seudachstraße, sie Straße von Su.NlS-
wald nach Huttwyl u. s. w. Alle diese Straßen münden g'g-n
Langei tdal zu aus und führen von dort wetter nach Mvrg-n- ^

that Alle diejenigen nun, weiche diese verschiedenen Siraßen
benutzen, sind dabei interlsswt, daß nun auch dies? S.'ütze,
welche am Ende des Kantors liegen und g'wße Transporlkrsten
veranlassen, korrjgirt werden. Man mag nach dieser Richtung
hm Siroßen anlegen, wo man will, so ist also dieze Korrekten
nöt.hlg. Das wird keine Verlorne Ausgabe sein, denn eö «st

diejenige Herrstraße, welche wodl »m Meisten einüäzt und
befahren wird. Es ist auch für das finanzielle Interesse des Kau
ions gefährlich, wenn man diese Korrektion nicht vornimmt.
Aargau und Solotdurn strengen sich an mit allen K ästen, ihre
Heerstraßen zu verbessern, und Solothurn namentlich hat dafür
s hr Großes geleistet; daS Alles zielt darauf hin, den Waaren-

zug durch jene Kantone zu führen, so lange als möglich. Also
müssen wir trachten, daß unsere Straße die Konkurrenz
aushalten möge mit derjenigen auf Aargauer- und Solotburner-
boden, denn sonst zieht, wer von Brugg oder Aarau herkömmt,
die Straße durch den Kanton Solothurn vor, welche ganz edèn
ist und also einen woblfeilern Transport zuläßt. Durch diese

Korrektion wird die Fracht für daS Oberland, das Emmenthal
u. s. w. vermuthlich um Btz. wohlfeiler gestellt werden können,
und ebenso auch die Salzsuhr, denn es ist nicht zu vergessen,
daß zu Morgentkal das Hauptdepot des Salz-S ist. Also
abgesehen von der Armennoch liegt diese Korrektion im höchsten
Interesse des ganzen Landes.

MattdyS. Ich bin mit der Loka'ittlt auch bekannt, und
in der That ist die Korrektion nothwendig. T»e dakerigen
Kosten werden gedeckt werden können durch Zunahme der Tran-
fitgebüdren, ferner wird das Interesse einzelner LandeSgegenden
dadurch befördert, und diittenS liegt durin eine indirekte
Unterstützung an die Armen. Wie ich in Erfahrung gebracht,
so hat sich der Herr Baudirektor bereits damit beschäftigt.

^Freilich herrschen deshalb Rivalitäten in der Gegend; Langenthal

und die dortigen Gemeinden verlangen, daß die Straße
ungefähr in ihrer jetzigen Richtung korrigwt werde, Wangen
und Aarwangen hingegen möchten die Straße über Aarwangen
und zum Theil über Sotothurnerboben ziehen.

Schaad. ES ist unrichtig, was Herr MattbyS sagt;
Aarwangen wünscht eine Straße, aber nicht über Solothurner-
boden, sondern in direkter Linie nach Bützderg. Der Herr
Baudirektor wird übrigens die Sache dann untersuche.

Egg er. Eine Korrektion der Straße ist unumgänglich
nöthig, darüber ist kein Zweifel Wangen und Aarwangen
haben in jüngster Zeit von sich aus einen Plan aufnehmen
lassen über eine bessere Verbindung. Dieses kam inS Publikum,
und nun hieß es, man wolle die Hauptstraße über Wangen und

Aarwangen und nach Solotdurn ziehen. Das ist keineswegs
die Absicht, sondern die Absicht ist lediglich diese, daß man die

a Straße von Bützderg über Aarwangen und Wynau nach

Morgenthal zu ziehen wünscht. Ich du, nun nicht gegen die

Erheblichkeit des Anzugeö, aber ich wünsch-, daß AlleS genau
untersucht werde, denn eö geht in die Tausende hinein, je nachdem

man eS so ode» anders macht.

Kummer. Ich möchte vor Allem aus. daß über diese

Korrektion, wie auch über den Projekt, welchen Herr
Fürsprecher MattdyS erwähnt hat, eine Untersuchung statàde.
Bereits liegen Pä.ae vor für eine neue Kommunikationest^ße
von Morgenthal bis Aarwangen, und auf der Baudircktion sind

Pläne in Arbeit für eine Korrektion von Aarwangen bis Blitz,
d. rg, welche Straße wieder in die alte Zürich-Bernstra!?? cm-

mündtt Nächstens wird eine Vorstellung von den betrchenden

Ortschaften eingereicht werden, daß statt dieser ^kostspieligen

Korrektion der alten Zürich Bernstraße eine neue «Straße von

Morgentsai bis Bützderg über Aarwangen angelegt werde.

Die wesentlichsten Gründe für diese neue Strapenanlage von

Morgentaaî bis Aarwangen sind dieje, erstlich, daß d e»e!be

weit wen-ger Kosten nach sich ziehen wird, als jene angeb-mchle

Korrektion hinsichtlich der Landankäufe, Brückendauten u. >. w.;
zweitens daß sie durch drei Dörfer führt, während tue -sits

Straße aus dresir Strecke keines berührt; endlich drittens, daß

die Straß nllnie von Morgenthal diS Bützderg über Aarwangen

nicht länger ist, als jene von Morgentbal über Kaltenyerberg
diS Bützderg Ich wünsche also ganz einfach, daß die Sache

zuerst untersucht werde.

Geiser, M tzqer. Morgenthal ist bekanntlich à enges

Thal, alc-chsam ein Trichter. Sollte nun, wer von Bürgers
u. s. w hrkömmt, dann den Ellenbog-n über AärVangen

machn?, um in'S Morgenthal zu kommen? Langentdm wurde

dabei zwar nicht verlieren, denn die Bttreffmden mußten gleichwohl

immer über Langenthal reisen; aber, daß îuan ihnen nun

zumuth-n will, dann noch den Aarwangern einen Besuch^avzu-

statten, wenn sie schon dort nichts zu thun haben, daS ist doch



»in wenig zu strenge. Ach stimme aus voller Ueberzeugung für
die Erheblichkeit deS AnzugeS.

von Tillier. Erlauben Sie mir, meine Herren, auch
einige Worte iiber diesen Gegenstand. Diese Sache hätte schon

längst gemacht werden sollen, eö ist dieß Pflicht des Großen
Rathes und ein eigentliches Bedürfniß, und wahrlich, »6 ist
mcht meine Schuld, daß die Sache nicht längst gekommen ist.
Während ich die Ehre hatte, Präsident des BaudepartementeS
zu sein, ging ich stetS von der Anficht aus, daß vor Allem
auS die großen Hauptstraßen des KantonS berücksichtigt werden
sollten, und zwar in erster Linie der ganze Straßenzug von
der aargauischen Grenze bis an die Freiburgische. Es gereicht
wahrhaftig den früheren Behörden zum Vorwurfe, daß, während

so manche andere weniger wichtige Arbeit ausgeführt
worden ist, man hingegen diese höchst wichtige Linie so gänzlich
vernachläßigt bat Ich habe beständig daran gemahnt, aber ich

war nie im Stande, damit durchzudnngen. ES wäre freilich
durchaus unzweckmäßig, wenn man heute seine Zeit darüber
verlieren wollte, ob die Straße dahin oder dorthin verlegt
werden solle; aber die Sache im Allgemeinen ist sehr dringend,
und wenn man zugleich dem wohlthätigen Ginne der dortigen
Gemeindüdehörden in dieser bedrängten Zeit zu Hülfe kommen
kann, so ist dieß ein Grnnd mehr, um stch damit zu beschäfti-
gen Zch unterstütze also mit voller Ueberzeugung den
vorliegenden Antrag, welchen ich den betreffenden Mitgliedern über-
dieß sehr verdanke.

Der Anzug wird mit großer Me he heil erheblich erklärt.

Es wird nun vorgelegt nachstehender Projekt Tarif,
als Anhang zum Gesetze über Aushebung der Untergerichte.

uBon Fertigungen, wo der Werth des Gegenstandes der Ver¬
handlung die Summe von Fr. 1000 nicht übersteigt, werden
bezahlt Bj. 5

Von Fr. 1000 Werth bis 2000 „ ?Vz
Von We«d über Fr. 2000 bis Fr. 5000 » 10
Wenn der W-rlh Fr. 5000 übersteigt „15

Bei Tauschverträgkn ist die Gebühr bloß einfach von dem
Werthe der Tauichsache eines Theils zu berechnen; ist der Werth
beider Tauschisachen ungleich, so ist der Mehrwerth der einen
Tauschsache maßgebend.

Von jeder Kontrvlirung und Versendung an die Gemeindsbe-
hörde bezieht der Amtsschreiber Bz. 5

JSr tue Eintragung der Vormerkung in'S P o-
tokoll 1,3

Von einer Fertigung vor dem Regierungsstatthalter
soll nie mehr bezahlt werden, alS „5

Von einer NachgangSerktärung „5
Von einer Homologation „5
Für die Einschreibung der letzten Willensverord-

nungrn mit Homologationszeugniß bezieht der
Amtsschreiber für die Seite zu 1200 Buch.
staden Z

Außer den oben bestimmten Gebühren find keine andern
zulässta in der Anwendung des Gesetzes über die Aufhebung
her Untergerichte."

Durchs Handmehr wt.d beschlossen, diesen Tarif in ßlobo
zu behandeln.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Dieser Tarif ist nach den künftigen Verbältnissen, wie sie sich

nunmehr in der Anwendung des gestern berathenen Gesetzes

heraue stellen werden, etivaS niedriger gestellt, als der bisherige.
DgS Minimum von Bz. 5 ist zwar das nämliche, hingegen

wgr die Summe, welche bis jetzt als Maßstab diente, niedriger
angesetzt, alS sie hier vorgeschlagen wird, indem für Summen
vM mehr als Fr. 250 bereits eine höhere Gebühr bezahlt
»erden mußte, während diese Summe bier auf Fr. 1000 fest-
gesetzt ist. Auch daS Maximum der Gebühr ist daS nämliche,
nämlich Bz 15, aber auch hier war bisher die Summe, über
weiche hinaus das Maximum der Gebühr bezahlt werde» sollte.

niedriger, als wie sie jetzt bier vorgeschlagen wirb. Fertiè?
war der bisherige Tarif so, daß, wo daS Untergericht Bz. .5

bezogen hat, jedes Mal Bz 20 bezahlt werden mußten, indem
der Untergerichtsschreider Bz. 15 für stch bezog. Ferner, wo
dem Untergerichte Bz 10 bezahlt wurden, mußten ,ms dem
gleichen Grunde Bz. 25 bezahlt werden, und wo dem Unter-
gerichte Bz. 15 bezahlt wurden, mußte man Bz. 30 bezahle».
Bei der Homologation letzter WillenSvervrdnungen betrug die
Gebühr für das Untergericht Bz 40, für die daherige UrkunSe
Bz. 35, zusammen also Bz. 75 Wenn Sie eine Durch-
schnittsberechnung anstellen, so werden Sie sehen, daß hier
eine wesentliche Herabsetzung des Tarifs vorgeschlagen wird.
In Bezug aas die Einschreibung der letzten Willensverordnung n
muß nun eine Abänderung des Vorschlages stattfinden, we«<

Sie gestern beschlossen haben, daß die Homologation vor den
Gemeinderäthen vor sich geben solle; daher muß es im letzten
Ansätze statt „Amtsschreiber" heißen „Gemeindsschreiber." Ferner
soll eö >m fünften Ansätze heißen: „Von jeder Kontrvlirung
und Verhandlung eines Geschäftes u. s. w." Vielleicht w rd
in der Diskussion vorgeschlagen werden, in Bezug der Ver-
theilung der Gebühren unter den Präsidenten, die Mitglieder
und den Gemeinderathsschreiber eine Bestimmung aufzunehmen.
Ich will indessen nicht vorgreifen, werde mich aber einem da-
herigen Antrage nicht wiedersetzen.

Schaad. Gerade dieser Umstand veranlaßt mich, daS
Wort zu ergreifen. Wenn der Schreiber die Urkunde
einschreiben muß u s. w, so nähme er bei einem Akte von nicht
mehr alS Fr. 1000 die Bj 5 ganz weg, so daß dem Gemeinderathe

nichts bliebe. Zch schlage also vvr, daß bei einem solchen
Akte Bz. 3 für den Gemeinderath und Bz. 3 ssir die Einschrei-'
bung bezahlt werden müssen.

MatthyS. Nach dem Emolumentenlarif vom 14. 2uii
1813, Titel 12, §.3 mußten an Gebühren bezahlt werden
Wenn der Gegenstand weniger als Fr. 250 betrug, Btz. 5, —
wenn der Gegenstand nicht mehr als Fr 3000 betrug Btz. 10, —
und wenn er mehr als Fr. 3000 betrug, Btz 15, so daß höchstens

By. 15 als eigentliche Fertigungögebüvren bezahlt werden
mußten. Ich vermisse nun hier, wie Herr Schaad, die
Gebühren für den Eemeindschreiber. Diesem möchte ich nun auch
etwas bezahlen, denn er muß die Urkunde ausfertigen und ins
Protokoll eintragen u. s. w. Ich bin so frei, folgenden Antrag
zu stellen:

„Von Fertigungen, wo der Werth deS Gegenstandes
Fr. 1000 nicht übersteigt Btz. 5.

Von Fr. 1000 Werth bis Fr. 2000 >, l'/î-
Wenn der Werth Fr. 2000 übersteigt „ 10.
Dem Sekretär der Gemeindsbehörde ist zu be-

zahlen:
a) Für Abfassung und Einschreibung einer Fer-

tigungs- oder Homologationsurkunde oder eineS
Abschlags » 5.

b) Für Abfassung oder Einschreibung einer Zufer-
tigungöurkunde für die Seite zu 600 Buchstaben y 3.

o) Für Abfassung und Einschreibung eines Geld-
aufbruchscheines per Seite « 3".
2m Schlußsätze wünsche ich dann noch eine Bestimmung,

dahin, daß Porto und Stempelgebühren besonders in Anschlag
zu bringen seien.

Scherz, Fürsprecher. Zn Unterstützung der Anträge deS

Herrn Mattkys finde ich im weitern die Btz 5 für den
Amtschreiber für Kontrollirung und Versendung eines Geschäftes
zu koch. Zch stelle mir vor, man werde für diese Kontrollirung

rubrizirte Kontrollen haben, in welche jedes Geschäft je
mit einer einzigen Zeile eingetrogen werden kann. Nun kann
der Amtsschreiber gar leicht aus diese Weise 40 Geschäfte in
einer einzigen. Stunde kontrolliren oder sogar nur durch einen
Kopisten kontrolliren lassen und aus diese Weise 40 Mal Btz. 5
verdienen, also in der Stunde Fr. 20. Das ist nun zu viel,
denn für die vorhergegangene Untersuchung des Aktes wird
der Amtsschreiber ohnehin bezahlt. Zch trage also darauf an,
diese Gebühr auf Btz. 2 >/z herabzusetzen.



Gtettler. Ich find« birr «in« Auslassung, di« nicht
unwesentlich ist. Alle Gebühren für den G»m«inderatt> sind bloß
berechnet auf die ordentlichen Sitzungen desselben, und gewiß
nicht zu doch. Aber es kann Fälle geben, wo eS für die
Betreffenden von Wichtigkeit >st, nicht auf den ordentlichen
S'tzunqstag warten zu müssen, wie z. B. für die Eröffnung
von Testamenten. Verlangt nun eine Partei eine außerordentliche

Sitzung des GemeinderatbeS, so ist eS doch Nichts alS

billig, daß dafür besondere Gebühren bezahlt werden. Diesem
Umstände war bisher Rechnung getragen. Ferner steht hier,
eS solle für die Homologation einer letzten Willensverordnung
nicht mebr bezahlt werden als By. â. Allein, Herr Präsident,
meine Herren, diese Willensverordnungen müssen ihrem ganzen
Inhalte nach eingeschrieben «erden, eS gibt »in eigentliches
TastaMentenprotokoll. Nan kommen Testamente vor, die
vielleicht ZV Seiten enthalten, — und das sollte nun bloß für
By. 5 eingeschrieben werden?

Herr Berichterstatter. Dafür ist ja bereits gesorgt,
denn unmittelbar nachher folgt, «S sollen für die Einschreibung
je Btz. 3 per Seite bezahlt werden.

Dädler, gewesener Regierungsrath. Herr Fürsprecher
Mattdys w ll das Maximum der Fertiqungsq-bühr von Atz 15

auf By. 10 herabsetz n. Diesem könnte ich nicht beistimmen,
denn die Gemeinderätde sollen doch für ihre Mühe und Verant-
wortl'chkeit auch etwas haben, und was hier im Tarife vorge
schlagen wird, ist gew ß Nicht zu doch. Hingegen müßte ich

gar sehr den andern Antrag unterstützen, daß nämlich für den
Sekretär eine eig-me Gebühr ausgesetzt werde, damit die hier
vorgeschlagenen G-düdren dann dem Gemeinde athe einzig ver-
bleiben. Was die Homologation b-tr>ffc, so schlage ich vor,
daß da, wo daS Vermögen des TestttorS Fr. 2000 übersteigt,
dann eine Gebühr von Btz. lg bezahlt «erden solle. Die
Verhältnisse sind in solchen Fällen gewöhnlich so. daß es den Erben
nicht schwer wird, etwas zu bezahlen. Hinsichtlich der
außerordentlichen Sitzungen will ich mir keinen Antrag erlauben, aber
es «st doch wahrhaftig billig, daß dafür etwaS mehr bezahlt
«erde, denn eine solche Sitzung kann manchem GememderarhS-
mitgliede est sehr ungeschickt kommen.

Friedli. Auch ich finde Auslassungen in diesem Tarife
und zwar hauptsächlich drei. Ich schlage daher vor:
„l) Für eine außerordentliche Sitzung jedem Mit-

gliede ein Tagegeld von Btz. ll).
2) Für ein Adschlaqszeugniß »3.
3) Für Zurücksendung an den AmtSschreiber „ 3 "

In Bezug auf diesen letzter» Punkt bat zwar Herr
Fürsprecher Mattdys bereits vorgeschlagen, daß Porto und Stempel

in diesem Tarife nicht indeqriffen se»en; aber in manchen
Gemeinden kann man nicht immer die Post benutz-n, und also
ist eme Gebühr von Btz. 2 oder 3 nicht zu viel.

Mösching. Die von Herrn Fürsprecher Mattdys gestellten

Anträge muß ich vollkommen unterstützen. Durch Annahme
derselben wird nach meinem Dafürhalten ein richtigeres und
billigeres Verhältniß hergestellt, als wie eö im vorliegenden
Entwürfe vorgeschlagen ist. namentlich für den Gemeindeichreider,
welcher die meiste Arbeit machen muß. Hingegen dem Vor-
schlage deö Herrn Fürsprechers Scherz, welcher den Ansatz für
die dem Amischreiber auffallende Arbeit von Btz. 5 auf Btz. 2>/z
herabsetzen will, könnte ich nicht beistimmen. Der von ihm
beispielsweise angedeutete Fall, wie viel der Amtsschreiber da-
Mit in einer Siunde verdienen könne, wird nicht leicht eintreten.
U-brigenS sollte man doch auch d>e bedeutende Verantwortlich-
keit dieses Beamten in Betracht ziehen. Da ich vom künftigen
Neujahre hinweg die Amtsschreiderstelle nicht mehr bekleide,
so glaube ich, in dieser Sache unbetheiligt zu sein.

Tdönen Ich stimme zu den Anträgen des Herrn
Fürsprechers MaNbys DaS Volk bot erwariet, daß zufolge der
Verfassung die F rtigung ganz abgethan sei und nichts mehr
koste. Jetzt schlägt man uns hingegen ungefähr den gleichen
Tarif vor, wie er bisher war. Auch ist richtig, was Herr

Fürsprecher Scherz gesagt bat in Bezug auf den Amtschreiber
und ich unterstütze daher auch seinen Antrag.

Neubaus. Ich vermisse im Tarife eine Bestimmung
betreffend die mündlich gemachten letzten WillenSverordnungen,
worüber die Zeugen dann ihre Depositivnen machen müssen.
Ich schlage in dieser Beziehung folgendes vor: » Dem Sekre-
tär für daS Protokoll über eine mündliche letzte Willensverordnung

von jedem abgehörten Zeugen — Btz. 5."

von Er lach. Ich möchte lediglich im Allgemeinen
diejenigen Anträge unterstützen, welche dem Sekretariate ein hin-
längliches Emolument zuerkennen möchten. Es gibt Gemeinden,
wo die gegenwärtigen GemeindSschreiber hinsichtlich ihrer Fähig,
keit nicht genug Garantie für Geschäfte dieser Art darbieten,
und dader werden dort besondere Sekretäre dafür gewählt werden

müssen. Wenn dann am betreffenden Orte selbst zufällig
ke,n tauglicher Mann wohnt, so müssen die Emoluments so
beschaffen sein, daß man all äll g einen solchen aus einer
Nachbargemeinde berufen kann, ohne ihm ein besonderes Wartgeld
b zahlen zu müssen; sonst wird man die Unordnung bald sehen,
die in vielen Gemeinden daraus entstehen wird. Ich wenigstens
kenne Gemeinden, wo die Sache m,t dem gewöhnlichen G-meind-
schreiber unmöglich gehen kann.

Ebersold. Daß ich mit dieser provisorischen Übertragung
der Ferligunqsgeschäfte an die Gemeinderärhe nicht ein-

verstanden bin, wissen Sie bereits. Es kömmt mir fast vor,
a s wollten d-e Schuhe nicht mehr halten, bis man neue
anschaffen könne. Ich möcht? hingegen in den alten Schuhen
fort laufen, bis man zu einem tüchtigen Hypothekargesetze kömmt,
und daher will ich von diesem Tarife Nichts, fondern es beim
alten bewenden lassen.

Herr Berichterstatter. WaS vorerst die außerordent-
liche Versammlung des Gerne,nderathö betrifft, so sind bisher
allerdings Fälle dieser Art hier und da eingetreten, weil die
bisherigen Umerg»r,chte sich in der Regel nur alle drei Monate
versammelt vaben. Wenn nun ein so langer Zwischenraum
von t»ner S hang zur andern verstrich, so läßt »6 fch gar
wohl begreifen, daß es Fälle geben konnte, wo eine auger or?
deutliche Veisammlung nöthig war. Wenn man aber bedenkt,
daß vielleicht in keiner einzigen Einwohnergemeinde der Zwischenraum

von emer Gemnnderatvssitzunq zur andern in der Regel
länger dauern wird, als vierzehn Tage, so glaube ich nicht,
daß man »m Tarife den Fall außerordentlicher Sitzungen voraus-
sehen s.lle. Wenn aber der Fall je eintritt, so ist allerdings
eine besondere Gebühr nöthig, aber wenn Sie jedem Mitgliede
für außerordentliche Sitzungen ein Taggeld bestimmen von
Bz. 10, so bin ich überzeugt, daß man dann jeweilen wohl
d,e ordentliche Sitzung abwarten wird. Ich stelle dieses indessen
der Versammlung anheim. Man hat von Porto und Stempel
gesprochen. Das, Herr Präsident, meine Herren, sind nicht
Tarifbestlmmungen, ivndern daare Auslagen, und da versteht
es sich von selbst, daß solche Auslagen vergütet werden sollen.
Nun eine allgemeine Bemerkung über die gefallenen Anträge
auf Erhöhung d« S Tarifs, namentlich für den G-meindschreiber.
Ich seoe nicht ein, daß der G«me,nbs chre ber IN ordentlichen
G-schäflen die,er Art gar viel mehr ,n Anspruch ge» ommen
werde, alS jedes einzelne Mitglied deS Gemeinderarbs. Wie
ist es gehalten mit d r Prüfung der Vormundschaftsrechnunqen
vor den Gemeinderäthen? Der Tarif darüber sagt, wenn "aS
Vermögen so und so groß sei, so beziehe die Vormundschaflö-
dehörde >üc die vorläufige Unt.ersucvung u. s. w. so und so
viel. Darunter ist dann Alles begr>ff-n, und eS ist keine
besondere Gebühr für den Präsidenten oder den Gchre ber fest-
gesetzt. Nun kann ich m»r nicht vorstellen, daß eme Fertigung
weitläufiger sei, alS ein Besiaoen über eine VormunvschaftS-
rechnung; im Gegentheile, die B-finden über die Rechnungen
der Vormünder sind oft sehr weitläufig, und doch theilt sich
der Schreiber, welcher dieselben in der Regel machen muß,
mit ten M tgtiedern d?S Gememderatbes in die nämlich'»
Gebühren. Von dieser Ansicht ging der RegierungSrato auch hier
aus, und wenn Sie, H-rr Präsident, meine Herren, viele



kleine Gebühren in verschiedenen Artikeln festsetzen, so macht
daS zusammen am Ende eine große Gebühr, und dann könnte
dltielde zuletzt so hoch kommen, wie l»Sher. Die Bevölkerung
aber rechnet darauf, daß eine weientliche Herabsetzung der
Gebühren stattfinde. Worin kann in Zukunft die A- bett des Ge-
meinderathsschreiberS bestehen? ES wird ihm ein Akt vorgelegt,
der vom Gemeinderatde gefertigt ist; darüber braucht man
nicht viel Schreibens zu machen, und künftig werden die da-
herigen Zeugnisse vielleicht zwei Zeilen enthalten, und auch ein
allfälliger Abschlag wird nur ganz kurz daS Motiv enthalten,
warum nicht gefertigt wurde. Also ist im einen, wie im
andern Falle die Arbeit deS Sekretärs nicht von solcher Bedeutung,
daß besondere Gebühren dafür nöthig wären. Was die E>n
schreibung der letzten WillenSverordnungen betrifft, so soll ja der
Gemeindsschreiber dafür Bz. 3 per Seite, zu là Buchstaben
gerechnet, fordern dürfen Man bat hier vorgeschlagen Bz 3
per Seite zu 600 Buchstaben. Aber dieß wäre mehr, als bisher

bezahlt wurde. Mir scheint der Vor'chlag des Entwurfes
in dieser Beziehung hinlänglich. Herr MaltbyS schlägt ferner
Bz. 3 vor für die Abfassung und Einschreibung eines Geld«
aufbruchscheineS. Aber diese Scheine sind schon abgefaßt, wenn
sie dem Gemeinderathe vorgelegt werden; dieser gibt nur
das FertigungSzeugniß dazu. Auch der von ihm vorge-
schlagen? Ansatz für Abfassung und Einschreibung einer Ferti-
gungS' oder Homologalionourkunde oder eineS Abschlages scheint
mir die Billigkeit zu überschreiten. Herr Fürsprecher NeubauS
sodann will dem Sekretär eine besondere Gebühr zusichern,
wenn dieser das Protokoll führt über die Zeugenerklärungen bei
mündlichen WillenSverordnungen. 3m Entwürfe ist schon
dafür gesorgt, denn daS ist unter Einschreibung einer letzten
Willensverordnung verstanden und wird mit Bz. 3 per Se te

bezahlt. Herr Friedli will eine besondere Gebühr für die Zu-
rückiendung an den Amtsschreiber. Dafür ist nicht besondere
Müdewalt nöthig, es wird selten ein Expresser dafür abgeschickt
werden. Herr AltregierungSratd Dädler trägt darauf an, für
die Homologation Bz. l0 zu bestimmen, wenn daS Vermögen
Fr. 2000 übersteige. Grundsätzlich bade ich hiegegen nichtS,
in den meisten Fällen zahlen die Erden diese Bz. l0 gewiß
nicht ungerne; aber bei der Homologation läßt sich der Betrag
deS Vermögens oft noch nicht genau auömitteln, und auch der
gegenwärtige Tarif macht darin keinen Unterscheid. Daher
wünsche ich jedenfalls eine fixe Gebühr obne Rucksicht auf den

Betrag deS Vermögens. Ein anderer Antrag will dem AmtS-
schreibe? für die Kontrolirung und Versendung nur Dz 2'/?,
statt Bz. 5. admittiren. Das steht jetzt nicht im Verkä tmsse

zu den übrigen Anträgen. Wenn man die große Verantwortlichkeit

bedenkt, so wird der AmtSschreiber daS in der Regel
selbst machen und nicht einem Kopisten überlassen, und so sind
Bz. 5, gewiß nicht zu viel. Herr MattdyS möchte daS Maximum
der Fertigungsgebühren auf Bz. 10, statt auf Bz >5 stellen:
allein laut Entwurf würden Bz. 15 bezogen bloß da, wo der
Gegenstand die Summe von Fr. 5000 übersteigt. Indessen habe
ich gegen diese Aenderung weniger einzuwenden, als gegen die
verschiedenen Anträge auf Erhöhung. Bezüglich endlich auf
den Antrag des Herren Ebersold, welcher in den Tarif nicht
eintreten will, habe ich nichts zu bemerken.

Schaad ziebt leinen Antrag zurück und schließt zu
demjenigen des Herrn Matthys.

Dädler, gewes. Regierungsratb, modifizirt seiney Antrag
auf Bz. 10 für jede Homologation ohne Unterschied.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt für einen neuen Tarif Gr. Mehrheit.
2) Für den Vorschlag deS RegieruugSrathes

,m Allgemeinen .59 Stimmen.
Für Abänderungen 93 „

3) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn
Sttttler, betreffend d»e außerordentlichen
Sitzungen 89 „

Dagegen 60 „

4) Für Erheblichkeit der Abänderungsanträge
deS Herrn MatttyS .61 Stimmen^

Dagegen .90 „
5) Für Erheblichkeit der Anträge des Herrn

Friedli z,
Dagegen Mehrheit.

6) Für Erheblichkeit deS modifizirten Antrages
des Herrn Dädler Gr. Mehrheit.

7) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn
Neudaus 20 Stimmen.

Dag-gen Mehrheit.
8) Für Erheblichkeit d-6 Antrages deS Herrn

Scherz in Betreff des AmtsschreiderS 80 Stimmen.
Dagegen 49 „

9) Für den Tarif im Uebrigen Handmehr.

Vortraq der Direktion des Innern nebst Dekrets-
entwurf, betreff nd die momentane Einstellung der Transit-
gebühren für Getreide und Mehl.

Der Antrag geht dahin, eS möchte der durch das Gesetz
vom 3l Zuli >843 aufgestellte Transitzoll für alle Sendungen
von jeder Art Gerreide und Mehl, welche für Staatsbehörden,
Staatsanstalten, Gemeinden, Korporationen und Hülfovereine
der Stände Solotdurn, Baselstadt, Basellandschafr und N'uen»
barg bestimmt sind und durch den Kanton Bern transitiren, in
Folge der von den genannten Ständen ihrerseits ergriff-nen
Initiative, von nun an bis auf Weiteres ebenfalls eingestellt
und nicht bezogen werden.

Herr Direkto r des In nern, alS Berichterstatter. Durch
den § l dieses Dekretes wird den darin genannt-n Ständen,
welche dem Stande Bern b-reitS Aehnliches angeboten baden,
bis auf Weiteres ebenfalls Tcansitfreiheit zug sichert für alle
Arten von Getreide und Mehl, welche für dortige StaatS-
und andere gemeinnützige Anstalten u s. w. bestimmt find. Im
§ 2 wird üderdieß für Getreide, Hülsenfrüchte und Medl,
welche nach d?m Kanton Solotdurn bestimmt sind, der Bezug
deS AusganqszolleS l»s auf Weiteres eingestellt, indem Solotdurn

dem Srande Bern das Nämliche auch seinerseits anerboten

hat. Laut §. 3 dürfen dessenungeachtet alle diese Gegenstände

nirgends ein- und ausgeben, als bei den bestehenden
Grenzzollstätten, weil eS immerhin von Interesse ist, zu wissen,
wie viel aus- und eingeführt wird. Der §. 4 gibt dem Re-
gierungSratb daS Recht, auch gegen andere Kantone, welche
ähnliche Verfügungen erlassen würden, Reziprozität eintreten
zu lassen. So ließ namentlich die Regierung von Aargau durch
die Vermittlung von Solotdurn uns erklären, daß sie ebenfalls
zu einer derartigen Maßregel geneigt wäre; direkte Mittheilung
baden wir jedoch von dorther noch keine erdalten; wenn aber
eine solche kömmt, so werden wir sie noch bereitwlliqer
annehmen, alS die solotdutnische, weil wir eher im Falle sind,
Getreide und Mckl auS dem Aargau zu beziehen. Der §. 5
will, daß der RegierungSratd diese Verordnung wiederum aus-
Heden könne, wenn die Verhältnisse eS gestatten, diese Finanz-
quelle wiederum herzustellen.

Durch's Handmehr genehmigt,

Mattbys. Herr Präsident, meine Herren, ich sede f»
eben auS § 27 der Verfassung, daß dem Großen Rathe alS
unübertragbar daS Recht der Aushebung von Gezetzen
ausschließlich zukömmt. Dadurch nun, daß wir so eben dem Re-
gierungSratbe daS Reckt eingeräumt baden, obige Verordnung
später wiederum aufzubeben, hat der Große Rath gegen d<e Ver.
fassung gebandelt, also muß er aus seinen Beschluß wiederum
zurückkommen. Ich konnte diese Bemerkung nicht früher machen,
weil ich zuerst die Verfassung nachlesen mußte.

Herr Präsident. Ich soll in Bezug auf die Form be.
merken, daß dieß Gegenstand einer Mahnung ist, welche laut
Reglement schriftlich eingereicht werden soll. Die Umfrage war



eröffnet, eS kann sich also Niemand beklagen, wenn er nicht zu
rechter Zeit daS Wort ergriffen bat.

Vortrag der Direktion des Innern, betreffend die

Wünsche deS GemeinderatdeS von Rohrbachgraben gegenüber

den dortigen Einsaßen.

Diese Wünsche sind folgende:

Daß Einsaßen ohne Grundeigenthum verpflichtet werden
möchten:

». bei'm Einzug eine Gebühr von Fr. 4 bis Fr. 8, und

d. von jedem Kind, das die Schule besucht, ein jährliches
angemessenes Schulgeld zu bezahlen.

2) Daß die Gemeinden berechtigt erklärt werden möchten.
Einsaßen, welche bloß zur Mietbe wohnen, wenn sie sich des

Freveis schuldig machen, wenn sie ibre Kmder nicht zur Schule
schicken oder daS Schulgeld nicht bezahlen, oder die Kinder dem

Bettel nachschicken, auS der Gemeinde weisen zu können.

Sowohl der Antrag des Direktors des Inn-ru als deS

Regierungsratdeö gebt auf Abweisung dieses Gesuchs, weil die

darin enthaltenen Wünsche durch bereits bestehende Gesetze

regliert sind.

Herr Direktor des Innern, als Berichterstatter, fügt
lediglich bei, daß dinsichrl ch der Schulgelder später allerdings
eine allgemeine Regel werde aufgestellt werden muss-n.

von Tavel. Ich kann den Antrag der Gemeinde Rohr-
bachgraben nicht in allen Theilen unbegründet finden. DaS
Begedren zwar, daß zur Miethe wodnende Einsaßen, welche sich

wiederholter Holzfreoel schuldig machen, weggewiesin weiden
können, scheint mir nicht ganz begründet, weil dießortS in der
Hmtersäßenordnung bereits eine Bestimmung enthalten ist,
wonach diese Ausweisung stattfinden kann. Es scheint, d»e

Leute ,m Rvdrbachgraden gehen von der Ansicht auS, die

Hmtersäßenordnung sei aufgehoben, weil daS Hintersäß und Ein-
zuggeid durch die Verfassung abgeschafft «st, allein daS ist irrig.
Wa« hingegen das Schulgeld für Emsoßenkinder betr.fft, so

scheint mir das Begehren denn doch nicht ganz unbegründet.
Freilich sagt uns die Direktion des Innern in ihrem Vortrage,
das se» Verwaltungsläche der Gemeinden u. s. w. Allein durch
Aufhebung des HinrersäßgelveS »st da eine wesentliche Lücke eor
standen, indem durch das Tellgesiy diejenigen Einsaßen, welche
kein Grundeigenlhum besitzen u. f. w., mcht zu Beiträgen an
die Gemeindsadministralionskosten angehalten werden können,
wofür bis jetzt daS yintersäßgeld doch einigen E satz bot, und
doch genießen diese Einsaßen den Vortheil deS Schulunterrichts,
wie d»e übrigen G-meindSgenossen und wie diejenigen, welche
durch das Tellgeietz zu Beiträgen an die Geme»ndSauslagen ver-
vfl chtet sind. W »l nun aber daS Hintersäßgeld aufgevoben ist,
so entsteht eine Bevorrechtigung für die ohne Grundeigenrdam
angesessenen Einsaßen. Diese Lücke sollte also ausgefüllt werden.
Der Direktor des Innern hat sich zwar vahin auög sprachen,
es werde eine Verfügung dieser Art »n Betreff der Schulgelder
eintreten müssen, aber »ch müßte doch finden, daß dieser Gegenstand

zu Ausfüllung jener Lücke zu näherer Untersuchung und
Berichterstattung an den RegierungSrath gesendet werden follle.

Herrr Berichterstatter. Es ist gerade kein Gegen-
antrag gestellt worden. Dem Direktor deS Innern ist eS daran
gelegen, daß, petitionire nun, wer will, die B treffenden bald
eine «ntwort erhalten, indem eS denselben lieber sein muß,
bald abgewiesen zu werden, a>S gar nie eme Antwort zu
bekommen. Ich bin allerdings der Ansicht, daß in Bezug auf
die Schulgelder etwas Allgemeines erkannt werde, aber nur
nicht etvaS Abgebrochenes. Wir müssen odnebin nächstens daS

Tellqesetz einer Rkv ston unterwerfen, und alsdann wird auch
dieser Gegenstand erörtert werden müssen. U drigens muß ,ch

bemerken, daß diejenigen Einsaßen, welche Nicht t'Udares
Vermögen besitzen, nach meiner Ansicht auch nicht Mit Schulgeldern

belegt werden sollten; dieses wäre einerseits hart und

würde andererseits dem Zwecke allgemeiner Volksbildung ent-
geqentreten. Gerade die ärmste Klasse bat die Schule am
nöthigsten, und also müssen wir sie nicht noch mit Schulgeldern
belegen. WaS sodann die Ausweisung wegen Freveln betrifft,
so möchte ich nur auf die Konsequenzen aufmerksam wachen,
die es baden würde, wenn man jeden Frevler, wenn er Hin-
tersäß ist, ausweisen wollte. Man müßte dann ein Gesetz machen,
wonach jeder Einsäße, der irgend je ein Vergehen begangen,
aus jeder Gemeinde fortgewiesen werden könnte.

Der vorliegende Antrag auf Abweisung des Gesuchs wird
mit großer Mehrheit genehmigt.

Vortrag der Spezizlkommission über die Entschädigung
der Mitglieder der VerfassungSkommission.

Der Bortraq der am 36 Oktober letzthin niedergesetzten
großräthlichen Spezialkomnnssion schließt, ,n Beücksichtigunq
der pbwaltenden Verbältnisse bezüglich auf den Wohnort, auf
die mehrere oder mindere Betheiligung bei den der DerfassungS»
kommission obgelegenen Arbeiten, und auf den Umstand, daß
einzelne Mitglieder damals gleichzeirig bereits anderweitige
Besoldungen vom Staate genossen, dabm, den Mitgliedern der
VerfassungSkommission folgende Entschädigungen auszurichten,
nämlich:
1) an Herrn Ochsendem, als Präsidenten Fr. 600
2) „ Siämvfli ,500
3> „ „ Stockmar „350
4) „ „ Immer (resp, dessen Erben) „ 350
5) „ „ Kodier „350
6) „ » Funk » 200
7) „ Belnchard „100

Fr. 2450

Mattbys, als Berichterstatter. Ich soll bloß bemerken,
daß die genannten Herren als Mitglieder der Redaktionskom»
M'fsioi» deS Verrassungsraibes drei Wochen lang, sodann alâ
Mitglieder der Vorberatbungskommission an 23 Tagen Sitzung
gehalten und alS Mitglieder der VerfassungSkommission vom
14 Juli bis zum 27. August, also sechs Wochen und drei
Tage, funkrionirt und für den Staat gearbeitet haben. Wenn
man dieses berücksichtigt, so sind die Anträge der Kommission
wohl hinreichend gerechtfertigt.

Düzberger. Ich kann nicht einsehen, warum Herr
Ochsenbein Fr. 600, und hingegen Herr Stämpfli nur Fr 500
bekommen soll. Man sagt freilich, Herr Ock'enbein habe seimn
Wodnsiy während. jener Zeit nach Bern verlegen müssen und
sei dadurch zu g, öß rn Ausgaben veranlaßt worden. DaS ist
richtig, aber in meinen Augen nicht so sehr erbeblich, denn
Herr Stämpfli mußte dafür desto mrbr Arbeit verrichten.
Bekanntlich hat Herr Srämpsli den VersassungSentwurs in
Schrift versaßt und a"ch die verschiedenen Verordnungen und
Publikationen der Versassungskommi sion entworfen. Ich möchte
also, daß diese beide Herren gleich behandelt werden, und daß
Jeder Fr. 600 erhalte.

Marti, Arzt. Ich hätte gewünscht, daß man gesehen
hätte, wie viel eS für jeden dieser Herren per Tag betrifft; ich
glaube, das solle uns den Maßstab geben.

Inqold. Bekanntlich bat Herr Wengartim Verfassungs-
rathe die mündlich-n U Versetzungen besorgt, waS nicht eine so

leichte Arbeit war. Dem U bersetzer deS Großen Rathes gibt
man jetzt ungefähr das dreifache Taqqeld eines gewöhnlichen
Mitgliedes, und so. scheint es mir, sollte man auch hier daS
gleiche Verhältniß eintreten lassen.

Wein gart Ich danke dem Herrn Präopinanten dafür,
daß er memer gedacht hat aber ich hatte damals, wie die
He>ren Sekretärs und die übrigen Mitglieder, die Pflicht
übernommen, im Verfassung'rath- zu sitzen; dafür ward ich bepidlt,
wie jed s andere Mitgli-d auch Wir ka'ten Btz 25 im Tage,
die Mitglieder des Versässungerathes von 1831 hatten gar nichts.



Ich bin mit dem, was ick erkalten babe, mehr als zufriedengestellt

und verzichte auf jede fernere Vergütung.

von Er lach. Ich wollte bloß bemerken, daß wenn je
dem Herrn Weingart als Uebersetzer im Verfassungsrathe eine

mehrere Entschädigung gesprochen werden sollte, ungeachtet er
sich dieselbe so eben verbeten bat, es dann auch dillig wäre,
denjenigen Mi'gliedern. welche als Sekretärs funknonirt haben,
ebenfalls eine Entschädigung zuzu'prechen. Dessen ungeachtet
kann man den heutigen Antrag sogleich genehmigen.

Herr Präsident. Das ist Gegenstand eines AnzugeS,
auf deutigen Tag bandelt es sich bloß um die Mitglieder der
Verfassungskommnsion.

Herr Berichterstatter. Die Verfassungskommission war
gleichsam die Uebergangsbeköide zwi'chen der abgetretenen und
der neuen Oidnung der Dinge, und in dieser Uebergangs-
detörde saßen bloß die im Vortrage genannten Herren. Wir
haben unâ also bloß mi diesen zu beschäftigen, denn der seiner
Zeit erheblicb erklärte Antrag deö Herrn Sury betrifft bloß die

VerfassungSkommission in ibrer Eigenschaft als UebergangS-
bedö de. Dem Antrage deS Herrn Büzberger, w-lcher die

Heeren Ochsenbein und Stämpfli gleich halten will, könnte ich

nicht beipflichten, so gerne ich Herrn Stämpfl die Fr. 100
medr ebenfalls gerne gönnen möchte. Herr Ochsendem war
genöthigt, sich hier ein eigenes Logis zu miethen, und die

Spezialkommisston bat das daherige Miethgeld a-.f Fr >00
berechnet; daher dieser Unterschied von Fr. l00 gegenüber Herrn
Stämpfli. Herr 0r. Marti wünscht Aufschluß nne viel diese

Entschädigung einem jeden Mirgliede per Tag beziehe. Wenn
Herr Ochsendem für die 45 Tage, welche er als Mitglied der
VerfassungSkommission verwendet hat, Fr. 600 bekömmt, so

macht dieß per Tag Fr. >3 Btz 3'/,. Wenn ein Familienvater,

welcher zugleich den Beruf eines Advokat-n ausübt, sich

45 Tage lang von seiner Familie und feinen Geschäften entfernen

muß, so wird eine Vergütung von etwas mehr als Fr. 13

per Tag nicht gegen die Billigkeit verstoßen. Für die Herren
Stockmar, Immer und Kohler bezieht es per Tag nicht ganz
Fr. 8 Ich denke somit, es sei nicht nöthig, den Vorschlag
weiter zu rechtfertigen.

Der Antrag der Kommission wird mit großer Mehrheit
genehmigt.

(Schluß der Morgensitzung um l2'/, Uhr.)

Nachmitlagssitzung um 3 Uhr.

Präsident: Herr von Tillier.

Tagesordnung.
Vortrag der Direktion der öffentlichen Bauten über

das Ansuchen der Gemeinde WalterSwyl um eine Beisteuer an
eine neue Anlage der Straße von Wal tri g en über
WalterSwyl nach Ursenbach.

Der Antrag geht dahin, diesem Gesuche einstweilen keine
Folge zu geben.

Stockmar, Direktor der öffentlichen Bauten, alS
Berichterstatter. Ich glaube, daß die Reklamationen der Gemeinde
WalterSwyl nicht ohne Grund seien, und daß die Straße durch
diese Gemeinde hä te laufen können; allein der alte Große Räch
bat hierüber anders entschieden, und d«e Straße über Oeschen-
dach ist in der Ausführung schon sehr vorgeschritten; ist rS

zweckmäßig, noch eine zweite Straße auf einer fast parallel
laufenden Linie zu erkennen? Sie werden dieß odne Zweifel
nicht thun. Die Gemeinde WalterSwyl muß Geduld baden,
ihr Kehr wird auch einmal kommen; allein man kann die
Hülfsquellen des Staats nicht auf einen einzigen Fleck deS

Landes verwenden. Der gegenwärtig vor Ihnen liegende
Antrag ist durch die frühern Behörden besprochen worden, allein
ich theile ihre Ansicht. Der einzige Umstand, der zu Gunsten
des Begehrens der Gemeinde WalterSwyl sprechen könnte, ist
daS Bedürfniß, die ärmere Klasse zu unterstützen, dieß ist jedoch
eine Frage, die bei Anlaß der Berathung über daS Büdget
untersucht werden wird.

Schütz. Nach dem Gesetze von 1834 darf jede Gemeinde
eine Straße verlangen, um m Verbindung gesetzt zu werden
mit den größern Straßen deS KantonS. Die Gemeinde
WalterSwyl hat sich schon seit einigen Iahren viele Müde gegeben
und schöne Anerbieten gemacht zu einer Zeit, da die Oeschen-
bachstraße noch nicht bewilligt war. Aus dem schriftlichen Gut-
achien baden wir gehört, daß daS frühere Baudepartement die
Linie über WalterSwyl empfohlen hatte, und daß dann durch
verschiedene Bemühungen u. s. w., so hinter dem Rücken d r
Behörde, es dahin gekommen ist, daß diese Linie nicht
ausgeführt wurde. Wenn man jetzt den Schluß zieht, die
Gemeinde Walterswyl solle ihre Siraße in solchen Siand stellen,
daß der Staat sie übernehmen könne, so heißt das die Gemeinde
abweisen, denn diese sogenannte Straße hat nicht weniger alS
neun große Stütze von 20 biS 30 Prozent Gefälle, und eS ist
der Gemeinde sicherlich unmöglich, die Straße so herzustellen,
daß der Staat sie übernehmen wwd Freilich ist jetzt die
Verbindung von Langenthal in daS Oberemmenthal auf einer andern
Seite gemacht, aber man darf doch diese Gemeinde, welche
nach Tcachselwald amtSgenössig ist, jetzt nicht so ganz ab-
weisen. Zudem führt die verlangte Lime bei einer viel benutzten
Sleingrube vorbei. Ich bin so frei, darauf anzutragen, daß
die Sache der Baudirektion zurückgeschickt werde, damit sie ein
Projekt ausarbeiten lasse, wie d>e alte Straße so korrigirt werden

könne, daß die Gemeinde WalterSwyl sie benutzen könne,
und damit diese Gemeinde nicht geradezu von dieser hohen
Versammlung abgewiesen werde.

Geiser, Metzger. Auch ich bin im Falle, die Angelegenheit

der Gemeinde WalterSwyl zu unterstützen. Ich bin ganz
gut mit der Lokalität vertraut, und eS hat mich fchsn lang«
gewundert, daß es in unserm Kantone noch eine so vernach»
lässigte Gemeinde geben könne. Diese Ortschaft hat in Folge
ihrer abgeschnittenen Lag« so viel als keinen Verkehr, und doch

hätte d»e Natur selbst den Fmgerzeig gegeben, wo hindurch
eine Straße zweckmäßig geführt werben könnte; etwa gar breit
braucht sie nicht zu sein, und die Länge wäre auch nicht so

groß. Da die Mittel der Gemeinde nicht ausreichen, so möchte
ich ebrerbietig antragen, daß zwei Drittel der nach dem
frühern Projekte devisirten Summe alS Beisteuer gesprochen werden

möchten.

Geiser, Oberstlieutenant. Ich sehe wvbl ein, daß für
jetzt keine Hoffnung vorhanden ist, daß dem Gesuche der
Gemeinde entsprochen werde; ich möchte aber den Herrn Bau-
direktor bitten, dafür sorgen zu wollen, daß doch wenigstens in
einigen Jahren dasjenige ausgeführt werde, was er unS vor-
hin mündlich in Aussicht gestellt dat. Die Bewohner dieser
Ortschaft sind ein arbeitsames, bescheidenes Völklem, von der
Natur auf fast unzugängliche Hügel gewiesen; diese Leute
verdienen gewiß alle Berücksichtigung.

Herr Berichterstatter. Wie ich schon die Ehre gehabt
habe, Ihnen zu sagen, so ist dieß ein Antrag der frühern
Behörden, über den Sie jetzt einen Beschluß zu fassen berufen
sind. Ich würde der Linie über Walterswyl den Vorzug gege-
den baden, allein dieß ist nun einmal eine Sache, aus die man
nicht mehr zurückkommen kann; wenn man späterbin zweckmäßig
finden sollte, d»e Straße von Ursenbach nach WalterSwyl zu
korrigiren, so müßte man sich auf bescheidenere Verhältnisse
beschränken alS jene, die Anfangs vorgeschlagen worden sind;
eS wird sich nicht mehr um eine neue Straße, sondern um
die bloße Korrektion einer Straße dritter Klasse handeln.



Abstimmung.
Heute zu entscheiden 16 Stimmen.
Dageg-n dem Antrage des Herrn Schätz

Folge zu geben gr. Mehrheit.

Dortrag der Baudirektion, betreffend die Korrektion
der Langnau-Trubsch achenftraße.

Der Vortrag schließt dabin:
1) Für Korrektion der Lanqnau Trubschachenstraße, a?S Fort¬

setzung der Korrektion der Trudscdachen Kröschenbrunnen.
straße, wofür im Jahr 1844 Fr. 9006 verwendet worden
sind, eine Summe von Fr. 23,300 — vom Pfahle Nr. 98,
der vorliegenden Pläne bis zur Trubbrücke zu Trubscvachrn
— zu bewilligen und davon emen Betrag diS auf Fr. 15,000
auf das Budget von >847 zu setzen;

2) Für Ausmittlung der Landentschà'dìgunqen, welche auf dem
Wege der Mmne nicht bereinigt werden können, das Ex-
propriationSrecht zu ertheilen;

3) Die Baudirektion zu ermächtigen, kleinere im Interesse
des Baues liegende Abänderungen deS Planes von sich
aus vorzunehmen.

Herr Berichterstatter. Dieser Antrag ist einer von
jenen, die Ihnen zu dem Zwecke vorgelegt werden, um den
Armen während dieses Winters Arbeit zu verschaffen; er ge»
hört zu dem allgemeinen Plane der Korrektion der Straße von
Bern nach Luzern über Langnau; der Theil von Langnau biSe
zur Grenze ist aufgenommen worden; die Pläne und Devish
liegen bereit; ich habe auf dieser Linie den zwischen Bärau un
Trubschachen befindlichen Theil gewählt, weil keine Ginwendung
gegen denselben erhoben worden ist, und weil die Landentschädi-
gungen leichierdingen regulirt werden können, man ist sogar
mit den Landeigentdümern bis zum Eingang des Dorfes
Trubschachen bereits einig geworden, und eS ist nicht nothwendig,
über diesen Punkt hinauszugehen, indem die neue Straße
daselbst in die dermalige Straße einmünden soll. Die Finanz-
direktion möchte für dieses Iadr nur Fr. 10,000 bewilligen;
allein was würde hieraus entstehen? Daß die Arbeit erfolglos
wäre, weil die Straßenstrecke, die man mit Fr. 10,000 erbauen
könnte, keinen AuSgang haben würbe, uns man dieselbe demnach

nicht benutzen könnte. Mit Fr. 15.000 würde man e«ne

Straßensektio« vollenden können, die an beiden Endpunkten in
die alte Straße auSlaufen würde. In Betreff der Kreditbewilli-
gung an sich selbst, so ist dieselbe gewiß nicht zu stark, wenn
man die große Zahl der Armen in Betracht ziehen will, mit
denen die Gegend beladen ist; nur der Spital von Langnau
allein enlhä t deren gegen vierhundert.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Ein fernerer Vortrag der Baudirekt ion geht dabin, es
möchte für den Bau einer neuen Brücke über die Langelen
bei Rohr dach ein Kredit von Fr. 7000 bewilligt, und zu
Ausmittlung der daherigen Landentschädigungen für den Fall,
daß diese mcht auf freundlichem Wege auegemittelt werden könnten,

das ErpropnalionSrecht ertheilt werden.

Herr Berichterstatter. Ich habe so viel wie möglich
die Brückenbauten, welche kostspielige Kunstarbeiten erfordern,
ohne viele Leute zu beichastigen, am das Jahr »848 verschoben;
allein die Erbauung der Rov'bach-Brücke ko»me ich nicht
vertagen; sie ist von wurmstichigem Holz und droht den Einsturz.
S»e wird in Stem erbaut werden.

Durch's Handmehr genehmigt.

Ein letzter Vortrag der Daudirektion erstattet Bericht
über den am 14. November ietzthm erheblich erklärten Anzug
mehrerer Groß äthe aus dem Amtsbezirke Srstigen, betreffend
die sofortige Vornahme der nöthigen Vorarbeiten zu Korrektion

der Gürbe Der Schluß deS Vortragt geht dahin:
«ES s.lle den betheiligten Gemeinden und Lanbeigemhümern,

5ob. ld sie über ten Grundsatz der Geradelegung des Gürbebettes
sich verständ gt baden werden, die Mitwirkung des SiaareS zu
Aufnahme der nöthigen Vorarbeiten zugesichert sein."

Herr Berichterstatter. Das Gürbethal wird vom Bache'
dieses Namens durchflossen, welcher in demselben zahlreiche
Krümmangen beschreibt; eS ist sumpfig und ungesund. Die in
demselben liegenden Grundstücke sind das Eigentoum von Parti-
kularrn und Gemeinden; ich glaube jedoch, daß, wenn eo sich
um die Wohlfahrt einer Gegend handle, so könne die Regierung
nicht die Arme über einander schlagen und sagen: das sind
Privatinteressen, die mich nichts angehen; ich bin der Meinung,
daß die Regierung sich der Sache annehmen solle, wenn eS
nothwendig «st; allein Unternehmungen dieser Art können nicht
improoisirt werden, und man muß nicht daran denken, noch
dieien Winter Hand an'S Werk zu legen; bis daß man alle
Gruudeigenlbümer in's Einverständniß gesetzt baden wird, wird
noch Zeit verfließen. Die Baudireklion hat für den Augenblick
keine verfügbaren Ingenieurs; allein im Laufe der guten Jahreszeit

wird sie die Kori eklion der c-' ürbe und die Entsampfung der
Mööser studiren lassen, und später ihre Anträge vorlegen.

von Steiger. So sehr ich es im Interesse der Gegend
bedaure, wenn eö nicht möglich ist, mit den daherigen A> Veiten
frühe genug zu beginnen um ,n der gegenwärtigen Zeit der
Noth der ärmern Klasse Verdienst und Brod z i verschaffen, so

begreife ich andererseits die Gründe d?r vor berathenden Behörde
allzu wohl. als daß ich es am Orte finden könnte, auf
unbescheidene Weise gleich im ersten Augenblicke auf allzu Vîeles zu
dringen. Vorläufig soll ich der vorberathenden Behörde ihre
bisherige Mühewalt in Untersuchung der Sache beßrens
verdanken. Was die Sache selbst betrifft, so verkenne ich den
Grundsatz keineswegs, daß eo wünschdar sei, daß die betheiligten
Gemeinden und Landbesitzer sich vor Allem aus über das Prinzip
vereinigen und sich aus pcechcn, ob sie entschlossen seien, zu
einer techniichen Korrektion Hand zu bieten u. f. w. ; aber daß
dieses voraus gehen müsse. bevor die Behörde die technischen
Vorarbeiten vornehme, dagegen muß ich denn doch einiges
Bedenken äußern. Damit die betressend-n Eigenthümer u s. w.
sich darüber vereinigen können, ist eS für dieselben natürlich
sehr wichtig, zu wissen, wo hindurch künftig e»ne korngirte
Gürbe fließen werde. Je nachdem dieses bestimmt wird, je
nacddem die Absteckung deS neuen GmdebetteS aasfällt, wird
eS sich erst zeigen, ob man alle Interessen vereinigen könne.
Ich müß'e also vorläufig besorgen, daß, so lange keine techni-
schen Vorarbeiten gemacht sind, man d>e inleressirten Parteien
schwerlich zu einem definitiven Beschlusse bringen könne, daß sie

sich dann zu allem Demjenigen verbindlich machen wollen, was
daorrS erforderlich sem wird; so daß «ch mir erlaube, der
Direklion der Bauten den bescheidenen Wunsch unmaßgeblichst
auszuiprechen, daß doch, sobald als die vielen anderweitigen
Geschäfte es irgend möglich machen, sie die technischen
Vorarbeiten vornehmen lassen möchte, odne vorher eine Vereini-
gunq der interessirten Gemeinden und Partikularen abzuwarten,
denn sonst könnte aus der ganzen Sache nichts werden.

In gold. Ich müßte alleS Dasjenige durchaus
unterstützen, waS Herr von Steiger angebracht hat. Das Bedürmiß
der Korrektion der Gürbe ist sehr dringend, nicht nur, weil
dadizrch sehr viel Land gewonnen werden könnte u. s. w.,
sondern weil die Leure fast keine LebenSmiitel mehr haben, und
daher Verdienst erhallen sollten. Die betheiligten Gemeinden
u. s w. werden sich wahricheivlich nie verstandigen, wett das
egoistische Interesse der Einzelnen stets dazwischen kömmt und
die Sache lähmr. Also muß der Staat sich in's Mittel legen.
ES sind schon früher Pläne darüber ausgenommen worden. Sehr
wahrscheinlich wird man einen tiefen Kanal graben und die Linie
von oben herab möglichst m die Mitte deS Mooses legen, während

die bisher vorgeschlagene Linie nicht eine ganz gerade war.
Die Regierung sollte daher unverzüglich einen Sachverständigen
an Ort und Stelle schicken, um d,e nothwendigen Pläne aufzu-
redmen u. s w. Wenn ich nicht irre, so liegen daberige Vor-
arbeiten bei Herrn Oberstlieutenant Sträub, zu Belp, und bei

Herrn von Werbt, zu Tosfen. Man muß schon diesen Winter



Hand an'S Werk legen, denn die Noth ist bereilS so groß> daß

man sonst bedenkliche Auftritte riskiren muß. Ich möchte bei

diesem Anlasse den Herrn Baudirektor Siockmar fragen, wie eS

sich mit den Vorstellungen m den Beireff der Aarkorrektion
verhalte, d.nn diele ,st absolutes Bedürfniß, und sie kann den

Staat viele Tausende kosten, wenn die Uederschwemmungen sich

wiederbolen sollten Er hat freilich litzthm bemerkt, auf der
Seite von Muri sei man damit beschäftigt, aber das ist gerade
verkehrt, denn eben von dorther reiset man unS daS Waffer zu.

Jaggi, Regierungsrath. Wenn man fetzt vorläufige
Pläne auinehmen wollte aus's Ungewisse hin, ob die betreffenden

Eigenthümer dann je darüber einig werden, so wurde daS

zu nichts führen, denn be« der großen Zahl von betheiligten
Grundeigenlhümern auf einer Strecke von drei bis vier Stunden
ist eS natüilich, daß die Interessen sehr getheilt sind. DaS
Moos der Gürde trägt b»S jetzt kaum einen Drirtlhett Desjenigen

ad. was eS abtragen köanre, w-nn der Lauf dieses ZlusseS

gerade gelegt würde u. s, w. Ader der Staat hat nicht daS

Recht, to Etwas zu befehlen, bevor ein Gesetz darüber da »st.

Die Gesetzgebung sollte asso einen Beschluß fassen, wonach e,n

solches Werk auögeiührt werde müß-e auf Kosten der Betheiligten,

welche doch fast den ausschließlichen Gewinn davon haben.

Es sind da gar keine Sleinarbetien zu machen, mu Ausnahme
etwa von einigen Brucklem, sondern eS ist nur ein Graben
nöthig »n gerader L>nie, und die Kosten für diese Arbeit
werden, wenn die verschiedenen Parteien sich verewigen können

durch daS gewonnene Land vielleicht ganz gedeckt werden. Zu
di-sem Ende sollte ivnen aber von Seite der Baudireknon an
die Hand gegangen werden mit den nöthigen Plänen, Kostens-
berechnungen u. s. w. Dürfte ich hier einen Antrag stellen, so

ginge derselbe dahin, der vsrberathenden Behörde aufzutragen,
einen Geftyespcoi-kr zu bringen, wonach der Große Rarh dann
beschlöße, daß dieses Werk im Interesse der sämmtlichen
Bevölkerung der Gegend auögeiührt werden, und daß die Kosten
unter die Belheuigten nach Verhältniß reparnrt werden sollen.
Dadurch könnte man der ärmern Klasse Beschäftigung geben,
und später, wenn die gegenwärtige Noth vorüber, könnte man
allfällig auch t»e Zuchtlmge daraus verwenden, um den Leuten
Kosten zu ersparen. Der Staat für sich hat be, dieser Sache
durchaus kein finanzielles Interesse, außer wenn er vielleicht
als Psrui dland vier und da ei>en Moosp.atz besitzt Hingegen
ließen si v viele ta send Iucharren Privaktand durch diese Korrektion

zum deßren Matllande um,chaffen.

Herr Berichterstatter. AlleS waS Sie soeben gehört
haben, muß bei Ihnen d»e Ueberzeugung « wecken, daß diese

Unternehmung verschoben werden müsse. Wenn die technischen
Arbeiten vollendet sein werden, wird man auf die administrativen

und vielleicht gesetzgevrischen Mittel Bedacht nehmen,
d»e zu Errichtung des LweckeS geeignet sind. Dieß wnd ein
Versuch der Enlsumpfung sein, durch weichen man vielleicht
das Vorsp el zu bem schon seil langem vom Seelanve begehrten
Werke lirfern wird. Für jetzt empfehle ich den Antrag der
Baudirekllon.

DurchS Handmehr genehmigt.

Vortrag der Direktion der Erziehung, betreffend
das Gesuch der Kirchgemeinde Fr u tig en um Eriassung eines
Gesetzes üd.r die Kirchensynode.

Dieses Gesuch stützt sich auf die §§ 80 und 98 der
Staatsverfassung. Die Erziedungsdireklion und der Reglerunqsratv
erklären, eS könne demselben für den Augenblick nicht ent'p ochen

weiden, weil daS Gesetz über die Organisation der Direktionen
noch nicht »rissen sei, und doch nach §. 46 der Verfassung die

Verwaltung des KirchenwesenS von der Direktion der Erziehung
getrennt werden solle, bis jetzt aber noch keine Behörde für daS
Kiichenwesen aufgestellt sei, und der Reg'erunêatd nach § lg
des U berqangSgeietzeS die nämlichen AmtSverrichtunqen
ausüben solle, welche die abgetretene Regierung ausgeübt habe.

1» —

Herr Direktor der Erziehung, als Berichterstatter.
Die K»rchgeme«nde Frutigen scheint besorgt zu sein, der Große
Rath und der Reqierungvratb möchten in Kirchensachen Dinge
vornehmen, welche t»ef >n daS Kirchenw'sen eingreifen, bevor
die Kirchensynode aufgestellt sei. B»S jetzt, Herr Präsident,
meine Herren, »st gar nichrS geschehen, waS die Kirchgemeinde
Fcutigen desfallS besorgt machen könnte Ein Antrag, der hier
im Schooße des Großen RatbeS gestellt wurde, daß die geistlichen
und Lehrerstellen neu besetzt werde» sollten, ist bekanntlich ab>

gewiesen worden, und etwas Anderes ist gegenwärtig weder an»
gebahnt noch ausgeführt. Der Antrag der vorberathenden
Behörden geht also dahin, die Kirchqemeinde Frutigen zu be»

ruhigen, ihr aber auch zu sagen, daß der RegierungSratd und
der Große Rath, b,S die nöthigen Einrichtungen und gesetzlichen

Bestimmungen bezüglich auf daS Kirchenwesen getroffen
seien, fortfahren werden, auf dem bisherigen Fuße die Kirchen-
angelegtnheiten zu leiten. Wenn diS j-tzt die Kirchensyiode
noch nicht organ sirt ist, so hat dieß seinen Hiuvtgrund darin:
DaS Kirchenw.ssen soll bekanntlich laut Verfassung vom Erzie-
hungöwesen getrennt werden, der jetzige D>rektvr der Erz ebung
glaubte also nicht, von sich aus in Kirchensachen etwas Neues
anbahnen zu sollen, und daher bat er es auch nicht gethan.
Nun ist aber baâ OrganisationSges tz d?S RegierungsratdeS
von Lktzerm berathen und wird Ihnen wahrscheinlich morgen
mitgetheilt werden, Be» der Beratdung dnseS Ges.tz-S wird
es sich dann zeigen, welcher Direktion das Kirchen vesen
unterstellt werden soll, und dannzumal kann vielleicht nach wenigen
Tagen der betreffende Direktor die nothwend gen Einleitungen
treffen, damit auch in den Kirchensachen geschehe, waS geschehen

muß.

von Steiger. Der §. 80 der Verfassung, welcher daS

Prinz p einer Kirchen^y 'ode aufstellt, bat unier allen derjenigen
Personen, welche noch ein warmes Interesse an religiösen
Angelegenheiten nehmen, mehr oder weniger Hoffnungen für die
Zukunft rege g-macht, Der W msch, daß olle diese Hoffnungen
»n Erfüllung gehen können, und zwar je eher je lieber, ist der
Grund, warum so ziemlich allgemein bei denjenigen, welche sich

für dergleichen inter,ssiren, zugleich auch der Wunsch st>rt,
eS möchte die Synode in S>nn und Ge.st der Verfassung möglichst

bald »n Kraft und W rkiämkeil treten. Ich glaube dader,
dieser j tzt von der K>rchgeme,nde Frutigen vereinzelt
ausgesprochene Wunsch könne betrachtet werden als ziemlich allgemein

unter allen denjenigen herrschend, welche nicht gleichgültig
in Bezug auf kirchliche Angelegenheiten sind. Dader, H rr
Präsident, meine Herren, müßte ich ehrerbietigst die Freiheit
nehmen, den Grund-otz der P lition, so weit er auf möglichst
baldige Einführung der neuen Synode dringt, so viel an mir
angelegentlich zu unterstützen.

Scherz, Fürsprecher. Die Kirchqemeinde Frutigen
bekümmert sich, wie ich glaube, wenig um d«e Kirchensynode,
denn Wenige wahrscheinlich wissen nur, waS eine Synode ist;
wohl aver der Pfarrer von Frutigen bekümmert sich darum.
Die übrigen Bürger der Gemeinde bekümmern sich gegenwärtig

mehr darum, daß der Große Rath ihnen Verdienst ve, schaffe,
damit sie Lebensmittel anschaffen können, tie Kirchensynode aber
ist ihnen Nebensache. Daher stimme »ch zum Antrage der
Regierung.

Herr Berichterstatter. Ich habe «eitir nichts zu
bemerken.

Der Antrag der Behörde wird durch'S Handmehr ge-
ehmigt.

Verlesen wird eine Mahnung deS H-rrn MatttyS,
dabin gehend, d.,ß am Platze der aus dem G oß-n Ritbe qetre-
tenen Herren Gfeller zu Signau und Bernard zu Münster zwei
andere Mitglieder m d>e Kommission zu Entwerfunq „neS
Reglements über die innere Oraan s-tien und tie Form
der Berathungen deS Großen RatbeS erwählt werden
möchten.



MatthyS hat der Mahnung nichts beizufügen.

Wein gart. ES ist mir bekannt, daß während der Zeit,
alS die VerfassunqSkomm'ss on funktionirte, auch ein Reglement
für den Groß-n Ratd ausgearbeitet worden >st, so daß ich glaube,
diese Arbeit sei längst in Bereitschaft. AlS der Große Rath
in der vorigen Session den Beschluß faßte, eine Reglements-
kommission auszustellen, kannte er diesen Umstand nicht, oder
datte ibn vergessen. Also sollte man doch zuerst jenen Entwurf
vorlegen, denn wenn derselbe gut wäre, so könnte man sich dann
der Müde entdeben, jetzt noch einen zweiten Entwurf auszuarbeiten.

Zch wünsche daher, daß hierüber Aufschluß ertheilt
werte.

MattbyS. Zch kann Aufschluß darüber geben. Herr
Ochsendem bat allerdings in der Sitzung vom 27. Auauk
angezeigt, er habe ein Reglement entworfen. Am 3V Oktober
ist dann von Herrn Steiner zu Kirchberg angetragen worden,
der Große Ratd möchte zu Gntwerfung eines Reglements eine
Kommisson niedersetzen, und da sich der Große Ratd damals
nicht mehr an jene M ttde'lung deS Herrn Ochsenbein erinnerte,
so wurde diesem Antrage Folge gegiben. Wie mir nun seitder
mitgetheilt worden ist, so ex stirt jener frühere Entwurf nickt
mebr, wir können ibn also auch nicht benutzen. Daber bade
ich d e vorliegende Mabnung gestillt, damit die Kommisson
zwischen den Sitzungen des Großen RotbeS ebne weitere Zeit-
versäumniß ibre daderiaen Beratbsch>agungen pflegen könne.
D'es'lbe besieht gegenwärtig nur noch aus den Herren Büz-
berger, Niggeler und memer Wenigkeit.

Marti, Arzt, stellt den Antrag, sich zur Trfoarunq von
Zeit mit den drei übrigen Mitgliedern der Kommission zu
begnügen.

Mit großer Mehrheit wirb dieser letztere Antrag zum
Beschlusse erhoben.

Herr Präsident macht auf die Nothwendigkeit aufmerksam,

sofort die StaatswirtdschaftSkommission zu
ergänzen, da Herr Major Vogel nicht mehr M tgl'ed d,S Großen
RatheS sei; diese Ergänzung sei dringend, weil Morgen die
StaatswirtdschaftSkommission zur Berathung deS Büdgetent-
wurfeS versammelt werden müsse.

DieftS wird durchS Handmehr beschlossen.

Zn offener Abstimmung wird nun Herr Major Diet-
ler von 138 Anwesenden im ersten Skrutinium mit 95 Stimmen

zum Mitgliede der StaatswirtdschaftSkommission ernannt;
außer idm waren vorgeschlagen die Herren Käser und Gerber
zu SteffiSdurg.

(Schluß der Sitzung um 5 Uhr.)
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Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufrufe find abwesend, mit Entschuldigung

: Die Herren Amstutz in Tvun, Amstutz in Bern, Bädler,
Beutler, Büeche, Dädler zn Sestigen, Funk, Garnier, HirS-
brunner, Kobli Amtsschaffner, Küng zu Hunziten, Migy, N»g-
geler, Schüpbach zu Siglen, Streit zu L>edewyl, T«eche, Wled-
mer zu Grünen und Werth; ohne Entschuldigung : Die Herren
Aebersold zu Signau, Blaser, Carrel, Christen, Fenninger,
Grimaitre, Herren, Zseli zu Rüepau, Kilcher, Lauterburg,
Marti zu Kosthofen, Müller Dr., Mützenberg, Pequignot alt»
Landammann, Ramseier, Rentsch, Ruprecht, Scheedegger Arzt,
Schmutz und Scholer.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Herr Präsident. Bevor wir zur Tagesordnung
übergeben, finde ich mich veranlaßt, Ihnen, meine Herren, eine

Mittheilung zu machen. Ein Staatsbürger, den ich vorläufig
nicht nennen will, damit Ihr Entscheid desto unparteiischer
ausfalle, beschwert sich in einer mir übergebenen Zuschrift über
gewisse im Schooße deS Großen Rathes gefallene Aeußerungen
eines Mitgliedes und widerlegt dieselben ziemlich einläßlich.
Der betr«ffende Staatsbürger wünscht, daß daS Schreiben der
Versammlung mitgetheilt werde. DaS Präsidium nun hat kein
Recht, dem Großen Rathe etwas vorzuenthalten, waS demselben
vorgelegt wird; indessen müßte ich doch einige« Bedenken tragen,
dieses Schreiben hier ohne weiters vorlesen zu lassen, — wegen
der möglichen Konsequenzen, denn späterhin würden dann auch
die Gegenbemerkungen deS betreffenden Mitgliedes hier abgelesen

werden müssen, und so bekämen wir eine Art Preßprozeß-
verfahren, so daß es vielleicht einfacher wäre, diese Zuschrift
lediglich auf den Kanzleitisch zu legen zur allfälligen Kenntniß,
nähme. Da der Herr Vizepräsident, so wie auch dessen

Stellvertreter nicht da sind, so will ich Herrn Fürsprecher Sury um
seine Meinung darüber anfragen.

Gury. Der §. 31 der Verfassung sagt: „Kein Mitglied
darf für seine Reden in der Versammlung deS Großen RatdeS

gerichtlich belangt werden. ES »st dafür einzig dem Großen
Rathe verantwortlich." Hat nun der Große Rath seiner Zeit,

alS die fraglichen Aeußerungen sielen, nicht gefunden, daß »S
der Fall sei, eine Rüge darüber auSzusprechen, so soll jetzt e»ne
nachgehende Rüge ebensowenig zugelassen werden. Zch. trage also
darauf an, das Schreiben nicht zu verlesen.

Weingart. Zch bin so frei, auf Tagesordnung anzu-
tragen. Der Große Rath kann unmöglich in solche Zänkereien
ausarten; wenn jedermann Beschwerden solcher Art hier in
den Großen Rath werfen könnte, wohin kämen wir? Wir
hätten da beständig unangenehme Diskussionen über dergleichen
Gegenstände. Der jeweilige Präsident bat die Polizei im Großen
Rathe zu handhaben; wenn er nun findet, daß ein Mitglied
den Parlamentarischen Weg verlassen habe, so kann er es
zurechtweisen und ihm daS Wort nehmen, und wenn ein Mitglied
Sch dann nicht unterziehen will, so hat der Große Rath darüber
zu entscheiden. Aber um AlleS in der Welt soll man sich davor
hüten, hier nicht dergleichen Reklamationen anzunehmen. Sehe
man ein wenig, wie es in andern Kantonen geht; die Diskus-
sionen sind dort oft lebhafter alS hier, und man kann in öffentlichen

Versammlungen nicht jedes Wo>t auf die Waagschaale
legen. Man soll immer daS Beßt« voraussetzen, und ein
Mitglieds welches daü Wort ergreift, soll nicht gleichsam in einem
Dorngebüsche sein und immer fürchten müssen, eS möchte sich

an den Dornen stechen.

Zn gold. Zch müßte diese Ansicht vollkommen unterstützen;
die Mitglieder sind hier einzig dem Großen Rathe und dem
Präsidium verantwortlich.

BitziuS. Zch glaube, die fragliche Zuschrift solle auch
nicht auf den Kanzleitisch gelegt werden, denn sonst kann sich

da« betreffende Mitglied möglicher Weise nicht einmal verthei-
digen, und daS wäre auch fatal. Zch möchte also gar keinerlei
Rücksicht auf diese Zuschrift nehmen.

Cünier schließt sich einfach dieser Meinung an und ver-
langt, daß man zur Tagesordnung übergehe.

Kurz. Zch stelle, mir vor, die Folge eineS solchen
Beschlusses würde dann einfach diese sein, daß man die Zuschrift
zurückweist?

Herr Präsident. Ich werde dem Betreffenden lediglich
schreiben, der Große Ratd habe, ohne im übrigen die Person
zu kennen, beschlossen. überhaupt von dergleichen Zuschriften
nicht Kenntniß zu nehmen.

Dieses wird durch« Handmehr gutgeheissen.



Lagesordnung.
Vortrag der Direktion der Justiz und Polizei betreffend

das Gesuch der Volksvereinssektion von Aarwangen um
Aufhebung deS FreischaarengesetzeS.

Der Antrag schließt auf Abweisung deS Gesuches, weil daS
Dekret vom 27 Zum >845 lediglich die Vollziehung eines Tag-
satzungSbeschlusseS vom 20. Merz >845 sei.

Herr Direktor der Justiz und Polizei, alS
Berichterstatter, hat dem Vortrage nichts beizufügen.

Büzberger. So sehr ich mit der Petition an und für
sich einverstanden bin, so finde,ch mich dennoch in Berücksich-
tigung der gegenwärtigen politischen Verhältnisse nicht veranlaßt,

dem Antrage der vorderathenden Behörden entgegen zu
treten. Sollte indessen eine Diskuss.on darüber hervorgerufen
und in Folge derselben die Petition und ihre Urheber
verunglimpft werden, dann würde »ch allerdings die Gründe der
Petition näher entwickeln.

Mattbys. Herr Präsident, mein« Herren! Ich be-

daure, daß redlich denkende Bürger des Amtsbezirkes
Aarwangen, aufrichtige Vaterlandsfreunde, an den Großen Rath
daS Ansuchen gestellt haben, er möchte daS im Heumvnat >845
erlassene Strafgeietz gegen Freischaaren aufheben; ich bedaure,
daß unsere Regierung veraNiaßt worden ist, dem Großen Rathe
über Aufhebung oder Nichtaufhebung jenes Gesetzes einen
Bericht zu erstatten; eS bemüht mich, daß diese Frage in dieser
hohen Versammlung behandelt werden muß! — Der Gegenstand,

der in Berathung liegt, ist ein sehr wichtiger, und Ihr
Entscheid mag ausfallen, wie er immer will, ,o wird die

Sache von Uebelwollenden ausgebeutet und mißdeutet werd.n.
Wird nämlich der Antrag des RegierungsratheS, der dahin
geht, der Große Rath möchte daö gestellte Gesuch abweisen,
zum Beschlusse erhoben; so wird man glauben machen wollen,
die Liberalen hätten »m Großen Rache eine Niederlage erlitten;
Wird hingegen der eingereichten Vorstellung irgendwie Rechnung
getragen, so wird der Stand Bern im In- und Austande
blamirt, und rS werden sich an einen entsprechenden Beschluß
Folgen knüpfen, die für den Stand Bern und die ganze Schweiz
von der größten Bedeutung sind und sem müssen! — Sie,
Herr Präsident, meine Herren, wollen mich daher entschuldigen

wenn ich Ihre kostbare Zeit einen Augenblick in Anipruch
nehme und die in Berathung liegende Frage vom rechtlichen
und politischen Standpunkte auS in Betrachtung ziehe. Ich
werde mich in möglichster Kürze aussprechen. Die zweiundzwanzig
souveraine» Kantone der Schweiz baden unter'm 7. Augstmonat
>8l5 einen Vertrag geschlossen, welcher unter andern auch
folgende Bestimmungen enthaltet: >) »m Artikel >: „Sie
vereinigen sich durch diesen Bund zur Behauptung ihrer Freiheit,
„Unabhängigkeit und Sicherheit gegen alle Angriffe fremder
„Mächte und zur Handhabung der Ruhe und Oconung im
„Innern. Sie gewährleisten sich gegenieitig ihre (Staats-)
„Verfassungen und ibr Gebiet." 2) Im Artikel 2: „Zu Hand-

„ babung dieser Gewährleistung und zu Behauptung der Neutra-

„ litât der Schweiz wird aus der waffenfähigen Mannschaft emeS

„ jeden Kantons ein Kontingent gebildet, " und es wird dann der
Maßstab festgesetzt, nach welchem die einzelnen Kanrone Truppen

in daS Bundeskontingent zu liefern baden. 3) 3m Artikel 8 :

„ daß die Tagsatzung nach den Vorschriften deS BundeSoertrageS
„die ihr von den souverainen Ständen übertragenen Bundes-

„ angelegenbeiten zu besorgen und alle erforderlichen Maßregeln
„für die äußere und innere Sicherheit der Eidgenossenschaft zu
„treffen habe." Gestützt auf diese positiven Bestimmungen deS

Bundesvertrages hat die Tagsatzung im Laufe des vorigen 3ahreS
einen Beschluß gefaßt, wonach die einzelnen Kantone der Schweiz
Strafgesetze gegen Freischaaren erlassen sollen. Die Gesandt-
fchaft deS Standes Bern hat der erhaltenen Instruktion gemäß
diesem Beschlusse beigestimmt, und der Große Rath hat darauf,
in Ausführung derselben, im Heumonat >845 daS Gesetz erlassen,

dessen Aufhebung nun verlangt wird. Der angeführte
Taqsatzungsbeschluß und das in Vollziehung desselben von dem
abgetretenen Großen Rathe erlassene Gesetz gegen Freischaaren
sollen und müssen jedoch respektirt, gehandhabl werden. Sie

sollen respektirt werden, weil nach den angeführten Bundesvor-
schriften d,e Tagsayung kompetent, befugt war, den Beschluß
zu fassen, daß die einzelnen Kantone der schweizerischen
Eidgenossenschaft Strafgesetze gegen Freischaaren erlassen sollen.
S,e müssen respektirt werden, weil, wenn kein Strafgesetz gegen
Freischaaren erlassen worden wäre, oder daS erlassene Gesetz
wieder aufgehoben würde. die Tagsatzung die Befugniß hätte.ihrem Beschlusse Mit Waffengewalt Nachdruck zu verschaffen
mit Waffengewalt die Vollziehung desselben und also die Erlas'
sung emeS Strafgesetzes gegen Freischaaren zu erzwingen ES
gebieten aber nicht nur t»e so eben angeführten RechtSgr'ünde
fondern auch Gründe der Klugheit, Gründe einer schlichten und
ehrlichen Politik die Beachtung des TagsatzungsbeschlusseS und
^e Handhabung deS erlassenen Gesetzes gegen die Freischaaren.
Nach der Bestimmung deS Artikels >0 des BundesvertraqeS
w,rv der Stand Bern mit dem >. Ienner >847 eidgenössischer
Vorort, und von da an bis den 3>. Christmonat >849 dar die
dernerstche Regierung die Angelegenheiten deS Bundes zu leiten
und namentlich auch dafür zu sorgen, daß die sämmtlichen
Stande der Eidgenossenschaft den LundeSvertrag und die vonder Tagsatzung ' gefaßten bundesmäßigen Beschlüsse in allen
Theilen »n wahren Treuen und ohne Gefährde beachten und
vollziehen. Ist eS nun klug, in diesem Momente, einige Tage
vor dem Zeitpunkte, da die bernerische Regierung die Leitung
der Bundeöangelegenheiten zu übernehmen hat, das fragliche
Gesetz aufzuheben und sich dadurch gegen einen bundesgemäßen
Beschluß der Tagsatzung aufzulrhmn? Kann dann, wenn diese»
geschieht, unsere Regierung von unsern Mitständen verlangen
daß sie Bund und bunbeogemäße Tagsatzungsbeschlüsse achten
und vollziehen Kann und darf dann d,e StandeSgesandtschast
Berns aus der künftigen Tagsatzung durch einen Eid zu Gott
dem Allmächtigen schwören, daß der Stand Bern den BundeS-
vertrag halten und erfüllen und für denselben einstehen werde
mit Gut und Blut, mit Leib und Leben, ohne alle Gefährde >

.Nein, Herr Präsident, meine Herren, das wäre nicht klug -
das könnte unsere Regierung nicht verlangen; das dürfte unsere
Geiandlschaft nicht beschwören! Nach dem Artikel 9 deS Bun-
desverlrages hat die Tagsayung die Befugniß, unter außer-
ordentlichen Umständen derjenigen Behörde des Vorortes welche
mit der eidgenössischen Geschäftsführung beauftragt ist zu Be-
,orgung wichtiger Bundesangelegenheiten eidgenössische
Repräsentanten beizuordnen. Die Regierung des Standes Genf hat
,n ihrem vermessenen Uedermulhe, in ihrem Trotze gegen die
Meinungen vaterländisch gesinnter Bürger, zu Anfang dieses
Jahres bei dem genfer.,chen Großen Rathe beantragt, es möchte
die Tagsatzung außerordentlich versammelt und durch dieselbe
dem Vororte ein eidgenöistscher Repräseotantenrath beigeordnet- Bern unter Vormundschaft gesetzt werden. Die Regierung
Genfs wollte Bern demüthigen und im In - und Auslande ,nMißkredit dringen ; allem ihr Zweck wurde nicht erreicht - sie
mußte von der politischen Schaubühne abtreten; - sie wurde

'hr Uebermuth wurde gestraft. - Zur Zeit, da die
Genfer-Regierung, wohl in Uebere.nstimmung mit einigen
andern Kanlvnsregierungen, jenen Antrag stellte, waren keine
Gründe vorhanden, um dem Vororte Gern einen eidgenössischen
Repräsemanlenrath beizuordnen, und ich bekenne freimüthig.
daß das Benehmen der Genfer-Regierung auch mich tief verletzt
hat. Allein wenn Sie, Herr Präsident, meine Herren, das
Gesetz gegen Freischaaren jetzt aufheben; wenn Sie sich gegen
einen Beschluß der Tagsatzung auflehnen sollten zu einer Z-itda Bern etdgenöftischer Vorort wird, — könnten dann nicht selbst
solche Kantone, die Bern befreundet sind, annehmen, der Arti-
kel 9 des BundeSoertrageS finde nun Anwendung und es seien
jetzt zureichende Gründe vorhanden, der dernerischen Regierung
als vorörtlicher Behörde. emen eidgenössischen Repräsentanten-'
rath beizuordnen? Und Falls die Mehrheit unserer eidgenö'si-
schen Milstände dieß finden würde, was soll dann Bern thun?

Zroße Demüthigung gefallen lassen, oder
soll eS dem Beschlusse der Tagsatzung abermals trotzen Soll
es wenn Execution des TagsatzungsbeschlusseS verlangt wird,
möglicher Gewalt Gewalt entgegensetzen. die Bürger unter die
Waisen rufen, Zeit und Geld nutzlos verschwenden und über-
mächtigen Nachbarn einen, vielleicht willkommenen, Anlaß zur
Einmischung in unsere schweizerischen Angelegenheiten geben?



Ich wünsche, Herr Präsident, meine Herren, daß Sie all«
diese Fragen in reifliche Erwägung ziehen; eS sind gewiß nicht
müßige Fragen! Nach dem Artikel 6 des BundeSvertrageS
sollen unter den einzelnen Kantonen der Schweiz keine dem

allgemeinen Bunde oder den Rechten anderer Kantone nach-

tdeilige Verbindungen geschlossen «erben. Einige Kantone der

Schweiz, an deren Spitze Luzern steht, baden unlängst einen

Bund geschlossen der unter dem Namen „Sonderdund" bekannt

ist. Dieser Sonderbund steht, wie unser Präsident, Herr von

Tillier, auf der letzten Tagsatzung schlagend nachgewiesen bat,
mit dem angeführten Artikel K deS BundeSvertrageS von l8là
im grellsten Widerspruche, und eben deßhalb hat der Stand

" Bern dessen Aushebung verlangt, und ich hoffe, er werde auch

in Zukunft die Aufhebung desselben verlangen. Die Stände
deS SonderbundeS berufen sich zur Rechtfertigung desselben auf
die stattgefundenen Freischaarenzüge und den Umstand, daß noch

nicht alle Kantone Strafgesetze gegen Frrischaaren erlassen haben.

Ich frage nun, ob wir dadurch, daß wir den mehrerwähnten
TaqsatzungSbeschluß nicht beachten und daS erlassene Freischaaren-
gesey wieder aufheben, den Ständen des SonderbundeS nicht
eine moralisch sehr gew-chtige Vertheidigungswaffe in die Hände
spielen? Ob wir, wenn wir jenes Gesetz aufHeden, mit gutem
Gewissen, »m Bewußtsein unseres guten Rechtes, dann auch

künftighin die Aufhebung deS SonderbundeS verlangen und,
Falls die Aufhebung desselben von der Tagsatzung beschlossen

wird voll Zuversicht zu der Exekution des bahengen Beschlusses

beitragen, und wenn nöthig, mit den Waffen in der Hand die

Vollziehung desselben erzwingen können. ES gibt Personen
im eigenen Staate, in andern Kantonen und sogar im
Auslande, die unsern verfassungsmäßigen Zuständen eben nicht
günstig sind, die unS und unsere Zustände begeifern, unS im
In- und Auslande verläumden, die sogar den hohen Preis der
Lebensmittel und den sich überall kundgebenden Geldmangel
benutzen, um gegen unsere verfassungsmäßigen Zustände an-
kämpfen, gegen unsere Regierung aufreizen zu können. Wenn
wir nun daS fragliche Gesetz aufheben so geben wir auch diesen

Leuten eine mächtige Waffe in die Hand. Gebildete und der

Schweiz gewogene Männer deS Auslandes, vielleicht auch
ausländische Regierungen, billigten uns, als wir innerhalb den

Schranken der Gesetze und des Bundes gegen die gemeinschäd-
lichen Jesuiten ankämpften. Sobald aber die Freischaarenzüge

— die offenbar rechts - und bundeswidrig waren — stattgefunden

hatten, wurden wir auch von Ausländern hart getadelt.
Wenn wir nun daS fragliche Gesetz ausheben, geben wir
dadurch nicht der Vermutdung Raum, wir wollen neue Frei-
schaarenzüge begünstigen, auf'S Neue Recht und Bund entgegenhandeln,

und wird dann das gebildete Europa nicht veranlaßt,
über uns ein sehr ungünstiges Urtheil zu fällen? Ich glaube
ja, und auch dieses möchte ich nicht mitoerschulden helfen! —
Dieß, Herr Präsident, meine Herren, sind die Hauptgründe,
die mich bewegen, zu dem Antrage der Regierung zu stimmen.

Herr Berichterstatter. Es ist kein Gegenantrag ge-
scheben, also habe ich weiter auch nichts beizufügen. Die Motive

deS Antrages sind einfach, das Freischaarengesetz ist die

Folge eines Tagsatzungsbeschlusses, wozu Bern mitgestimmt bat.
Herr Fürsprecher MalthyS überhebt mich jeder weitern Erörterung.

Der Antrag auf Abweisung wird durchS Handmehr genehmigt.

Zur Berathung der ErbeblichkeitSfrage wird vorgelegt der am
15 Dezember verlesene Anzug des Herrn Fürsprechers Kehrli
und fünf anderer Mitglieder, dahin gebend, daß unverzüglich
die nöthigen Anstalten zur Abgrabung des sogenannten Galgenstutze

S im AltiSbergwald bei Bätterkinben angeordnet werden
möchte.

Kehrli, Fürsprecher. Dieser Stutz befindet sich auf der
großen Heerstraße von Solotdurn nach Bern. herwärtS der
solorhurntschen Grenze, und erscheint da, nachdem man die

schöne neue Solotburnstraße puss rt hat, fast alS Ironie auf
unsern Kanton. Auf der Grenze selbst kömmt man zuerst auf
ein schmales Brücklein, weniger breit als die Straße und so

niedrig. daß daS Wasser zu Z-iten nicht einmal recht hindurch
kann; dann kömmt sogleich jener steile Stutz. Der Uebelstand ist
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zu auffallend, als daß die Nothwendigkeit einer Abhülfe bestritten
wevden könnte. Uebrigens gelten die gestern zu Gunsten der
Korrektion der Morgentbalstütze angebrachten Gründe auch hier,
auch in dieser Gegend ist es nöthig, daß die Armen durch Ver-
schaffung von Arbeit unterstützt werden.

Lohner. Ich habe an und für sich nichts gegen den An.
trag, aber ich möchte denselben so wie fernere ähnliche ver-
schieben bis zur Berathung deS Büdgets, denn jetzt verbrauchen
wir die Zeit unnütz damit.

Kebrli, Unterstattdalter. AIS Mitunterzeichner d,S An-
zugeö möchte ich der Versammlung diese Angelegenheit dringend
empfehlen; eS ist dieß da« einzige Mittel, um der ärmern
VolkSklasse Arbeit und Brod zu verschaffen.

Kebrli, Fürsprecher. Bereits sind in den letzten Tagen
mehrere derartige Gesuche einläßlich behandelt worden, ohne auf
das Büdqet zu warten; ich begreife nicht, wie jetzt gerade hier
Herr Lohner eine Schwierigkeit sieht.

Lohner. Ich sehe so eben, daß im Büdget bereits für
dergleichen Arbeiten zur Beschäftigung der Armen ein allge-
meiner Ansatz von Fr. 100,000 aufgenommen ist; daher ziehe
ich meinen Antrag zurück.

Rüedi. Auch ich müßte mit Ueberzeugung den Anzug
empfehlen; eS wäre eine große Unbilligkeit, wenn man jetzt nur
hier nicht eintreten wollte, nachdem man in andere ähnliche
Begehren ohne Bedenken eingetreten ist.

Der Anzug wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

Vortrag der Direktion deS Militärs über daS

Entlassungsgesuch des Herrn OberrichterS Marti von der
Stelle eines GroßrichterS.

Der Vortrag bebt hervor, daß die Großrichterstelle nicht
sowohl eine militärische, als vielmehr eine Verwaltungsstelle
sei, daß aus diesem Grunde der §. 87 der Staatsverfassung
auf Herrn Marti keine zwingende Anwendung finde, und daß
dieser in seiner gegenwärtig-n Stellung alS Oderrichrer nicht
Vorsehe, die erforderliche Muße zu haben, um die Funktionen
eines GroßrichterS zu erfüllen. Der Antrag geht demnach
dahin, dem Herrn Marti die nachgesuchte Entlassung zu ertheilen.

Herr Militär direkter, alS Berichterstatter. Der §. 87
der Veisassung bestimmt» jeder im Staatsgebiete wohnende
Schweizerdürger sei „nach semen Kräften" zum Militärdienste
verpflichtet. Man bat diele Vorschrift aufgenommen, damit
jeder angehalten werden könne, diejenigen militärischen
Verrichtungen zu übernehmen, zu welchen er befähigt sein mag
u. s. w. Nun könnte eS sich fragen, ob Herr Oberrichter
Marti in Folge dessen nicht angehalten werden sollte, die
Großrichterstelle anzunehmen. Allein Herr Marri erfüllt bereits
seine Pflicht als Militär, er ist Kommandant eines Landwehr»
bataillons. Auf die Großrichterstelle hingegen findet nach dem
Dafürhalten der vorberatdenden Behörde jener Paragraph seine

Anwendung wenigstens nicht nothwendiger Weise, und überdieß
macht Herr Marti sehr triffnge Abhaltungsgründe geltend, so

daß ich sein Gesuch hiemit beßtens empfehle.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag der Militärdirektion über die Wiederbe«
setzung der Stellen eines Großrichters, eines Stellvertreters

des GroßrichterS und eines Präsidenten der
Anklagekammer. »

Vom RegierungSratbe vorgeschlagen sind: für die erste
Stelle Herr Kommandant Hauser, gegenwärtig Stellvertreter
d^s Großrichters; für die zweite Stelle Herr Kommandant
Kistler, gegenwärtig Präsident der Anklagekammer, und für die
dritte Stelle Herr Kommandant Marti

Herr Direktor d?6 Militärs, alö Berichterstatter, fügt
bei, Herr Oderrichter Marti bade sich gegen ihn zur U der-
nabme deS Präsidiums der Anklagekammer bereit erklärt, indem
diese Stelle weit weniger zeitraubend sei, alö diejenige deS
GroßrichterS.



Es werden nun jeweilen im ersten Gkrutinium erwählt:
1) Zum Großrichter Herr Kommandant Hauser mit 118

von 160 Stimmen.
2) Zum Stellvertreter deS GroßrichterS Herr Komman¬

dant Kistler nnt 94 von 130 Stimmen.
Z) Zum Präsidenten der Anklagekammer Herr Kom-

Mandant Marti mit 96 von 124 Stimmen.

Dortrag der Militärdirektion, betreffend daS Gesuch

des Herrn Majors Hirsbrunner um Versetzung in die

Reserve oder um Entlassung.
Der Schluß geht auf Abweisung deS Begehrens, weil nach

§. 87 der StaatSverfassung jeder im Staatsgebiete wohnende

Schweizerbürger „ nach seinen Kräften " zum Militärdienste
verpflichtet sei, dem Herrn Hirsbrunner aber Niemand die
erforderlichen Kräfte und übrigen guten Eigenschaften zur Bekleidung

der Stelle eineS MajorS der Infanterie, wozu ihn der

Große Rath unterm 30. Oktober letzthin ernannt hat, werde

absprechen können.

Herr Direktor des Militärs, als Berichterstatter. Sie
haben in einer frühern Sitzung den Herrn Hauptmann HlrS-
brunner zum Major der Infanterie des Auszugs erwählt. Nun
verlangt er, entweder als Major in die Landwehr versetzt zu
werden, oder aber die Entlassung von der Stelle eines Majors
zu erdalten. Nun wird bereits im schriftlichen Vortrage auf
die Vorschrift deS § 87 der Verfassung aufmerksam gemacht,
wonach jeder Schweizerbürger nach semen K> ästen zum Militärdienste

verpflichtet ist. Mit dieser Bestimmung hatte man
zunächst im Auge, Männer, welche die gehörigen Kenntnisse und

Kräfte baden, zwingen zu können, ihren Kräften gemäß Mili-
tärdienste zu leisten, so daß mithin, wenn sich solche zu Offi-
zieren eignen, dieselben schuldig seien, Off,z>ersstellen zu
übernehmen, und ebenso Offiziere, welche sich zu Stabsoffizieren
eignen, zur Uebernahme solcher Stellen angehalten werden
können. Nun fragt es sich: Hat Herr Hirsbrunner die

hinlänglichen Kenntnisse und übrigen Eigenschaften, um als Major
und zwar im Auözuge zu dienen? Durch die Wahl, Herr-
Präsident, meine Herren, haben Sie bewiesen, daß dieß der
Fall.ist. Ich kenne Herrn Hirsbrunner nicht persönlich, aber
ich habe seither von verschiedenen Seiten vernommen, daß er
ein sehr guter Offizier sei, und namentlich habe ich dieß von
unserm Herrn Ober stmilizinspektor vernommen. Da somit Herr
Hirsbrunner die nöthigen Kräfte unstreitig besitzt, um als Major
im Auszüge zu dienen, so trage ich darauf an, ihn von der
ihm übertragenen Stelle nicht zu entlassen.

Büzberger. Ich bin mit der Ansicht des Herrn Militär-
direktors nicht einverstanden. Allerdings sagt der §. 87 der
Verfassung: „ Zeder im Staatsgebiete wohnende Schweizerbür-
ger ist nach seinen Kräften zum Militärdienste verpflichtet."
Aber ich glaube nicht, daß dieser Paragraph so auszulegen ist,
daß man gezwungen werden könne, im Militär einen gewissen
Grad zu bekleiden; sondern ich glaube, man werde dadurch bloß
verpflichtet, Militärdienste zu leisten und in dieser Stellung
das Mögliche zu thun. Wenn aber der §. 87 der Verfassung
wirklich den Sinn hätte, daß jeder eine Offiziersstelle annehmen
müsse, wenn sie ihm übertragen wird, so berufe ich mich dann
andererseits aus die Militärverfassung, welche dato noch nicht
aufgehoben ist. Um Offizier zu werden, muß man sich einem
besondern Kurse unterwerfen und nachher ein Tramen bestehen.
So lange nun diese Vorschrift der Miliiärserfassung gilt, kann
man Einen offenbar sticht zwingen, eine Offiziersstelle anzu-
nehmen. Die Militärverfassung sagt ferner, daß nach Zurücklegung

eines gewissen Alters man in die Landwehr übertrete
oder auch ganz dienstfrei sei. Wenn nun der §. 87 der
Verfassung so zu verstehen wäre, wie der Herr Militärdirektor idn
versteht, so können S»e entgegen jener Vorschrift Jemanden
fortwährend zwingen, im Auszuge zu bleiben, so lange er
irgend noch dazu fähig ist. Das würde am Ende in eigentliche
Ungerechtigkeit ausarten. Ich muß übrigens glauben, der Herr
Militärdirektor selbst theile die Ansicht, welche er beute vertdei-
digt, nicht unbedingt, nämlich daß der §. 87 ohne weiterS so

zu verstehen sei, denn ich habe im Einberufungsschreiben ge»
lesen, daß dem Großen Rathe ein GesetzrSentwurf vorgelegt
werden solle, wonach diese Pflicht erst noch obligatorisch gemacht
werden würde. Entweder nun spricht der §. 87 diesen Grundsatz

bereits aus, und dann ist ein solches Gesetz überflüssig,
over aber der §. 87 spricht diesen Grundsatz nicht auS, und
alsdaun können wir, bevor jener GeseheSentwurf angenommen
ist, Niemanden verpflichten, OffijierSstellen anzunehmen oder
sich einen höhern Grad übertragen zu lassen. Ich könnte also
dem Antrage des RegierungSralheS unmöglich beipflichten.

Lohner. Auch ich kann dem Antrage nicht beipflichten,
denn alsdann wäre jener angekündigte Dekretsentwurf stillschweigend

bereits angenommen. Dieser Grund hauptsächlich veranlaßt

mich, gegen den Antrag zu stimmen.

Ganguillet. Ich trage hingegen daraus an, dieses
Geschäft zu verschieben, bis jener Entwurf berathen ist.

Funk, Regierungspräsident. DaS Verschieben wäre hier
sehr unpassend. EineS von Beiden; entweder bestimmt bereits die
Verfassung auf unzweideutige Weise, daß in vorkommenden Fällen
die Staatsbürger verpflichtet se»en, Offiziers» und Unteroffiziersstellen

anzunehmen, oder aber sie bestimmt dieses nicht. Ist
jener Grundsatz bereits in der Verfassung ausgesprochen, so soll
er angewendet, mithin das Ansuchen des Herrn Hirsbrunner
verworfen werden. Ist aber jener Grundsatz in der Verfassung
nicht ausgesprochen, so wird dann auch ein Gesetz, welches auf
diesen Grundsatz gestützt wäre, hier nicht angenommen werden
können. Man sagt, weil daS Gesetz noch nicht da sei, so müsse

man jetzt den Antrag der Regierung abweisen. Allein die Folge
davon wäre diese, daß von nun an jeder Staatsbürger, der zu
einer Offiziersstelle gelangt, sagen könnte. Ich nehme die Stelle
nicht an. Sollen denn, Herr Präsident, meine Herren, diese
Stellen unbesetzt bleiben, sollen wir uns in den Fall setzen,
vielleicht keine Majore und Kommandanten zu haben? Wenn
der eine Staatsbürger nicht dazu verpflichtet ist, wie können
dann die andern Staatsbürger diese Verpflichtung baden? oder
sind etwa diese Stellen mit großem Nutzen für die Betreffenden
verbunden, so daß anzunehmen wäre, es würde sich jeder Zeit
eine hinreichende Auswahl tüchtiger Männer finden? Zch diene
seit dem Zahr 1827 als Offizier bis zu dieser Stunde, und ich
könnte Ihnen vorrechnen, was für Vortheile damit verbunden
sind. Ich halte also dafür, der Antrag der Regierung sei

durchaus gerechtfertigt. Ader auch angenommen, man würde
jetzt den Gegenstand verschieben bis zur Vorlegung jeneS
Dekretes, — waS wäre dann damit gewonnen? Kein Gesetz
oder Dekret soll rückwirkende Kraft haben, also könnten Sie
den Herrn Hirsbrunner niemals verpflichten, eine Wahl, welche
vor dem Erscheinen eineS solchen Dekretes stattgefunden,
anzunehmen, Sie müßten ihn also zuerst neuerdings wählen, und
erst alsdann würde das Gesetz für ihn Wirkung haben. Nach
meiner innigsten Ueberzeugung ist Herr HirSdrunner in
Anwendung der Verfassung mit seinem Gesuche abzuweisen, und
bedenken Sie wohl, Herr Präsident, meine Herren, was Sie
jetzt machen, wenn Sie nicht in allen spätern Fällen Ablehnungen

solcher Stellen hervorrufen wollen.

Marti, Arzt. Ich kann wirklich nicht begreifen, daß
man einen solchen Antrag bringen kann; das wäre ein Zwang
ohne gleichen. Unter den „Kräften" sind nicht bloß Fädig.
ketten verstanden, sondern gewiß auch finanzielle Kräfte. Schon
die Uniform eineS Offiziers kostet bekanntlich sehr viel, und
nicht jeder Fähige ist im Stande, diese Kosten zu bestreiken.
Dazu kömmt noch eine Rücksicht. Ein Bürger bat nach dem
bisherigen Gesetze vielleicht alS gemeiner Soldat im AuSzuge
gedient bis in'S letzte Zahr der ÄuSzügerpflicht; soll er jetzt,
wo er meint, binnen Kurzem frei zu sein, gezwungen werden
können, eine Off>z>er6stelle anzunehmen und m Folge dessen
noch eine Reihe von Jahren zu dienen? Dadurch würde ihm
eine ganz neue Pflicht auferlegt, die er bel'm Eintritte in'S
Militär nicht hatte, und ich wiederhole: Es wäre dieß ein
Zwang ohne gleichen.

Kurz. Ich glaube, der §, 87 der Verfassung habe offenbar

den Sinn, daß man Militärs zwingen könne, Offiziers-



Kellen anzunehmen. Diese Vorschrift existirt z. B. im Kanton
St. Gallen und anderswo, sie »st also nichts so Außerordent-
liches. Dieselbe wurde hervorgerufen durch eine von einer Oft
fizirrsversammlung an den Verfassungsrath gerichtete Bittschrift,
worin man namentlich in Berücksichtigung des herrschenden
Mangels an Offizieren den Wunsch aussprach, es möchte
bereits in die Verfassung die Vorschrift aufgenommen werden,
daß jedermann verpflichtet sei, „nach seinen Kräften" Militär-
dienste zu thun. Würde die Verfassung nur sagen, jedermann
sei zum Militärdienste verpflichtet, so wäre dieser Vorschrift
Genüge geihan, sobald er Soldat ist. Aber weil es heißt
„nach seinen Kräften," so will die Verfassung nicht nur
überhaupt Militärdienst von den Betreffenden, sondern sie will ihn
nach dessen Kräften. Also soll der Soldat angehalten werden,
nach seinen Kräften auch Offiziersdienste zu thun-, wenn die
Verhältnisse ihm dieses gestatten, wenn er namentlich so ver-
möglich ist, daß er die htezu nöthigen Auslagen destreiten kann.
Nun aber glaube ich doch, daß immerhin ein Gesetz zu
Ausführung dieser Vorschrift der Verfassung kommen muß, —
nicht daß ich damit sagen will, man solle jetzt in den Gegenstand

nicht eintreten, denn die Verfassung ist bereits da, und
wir können also schon heute sagen, daß Herr HirSbrunner in
Folge seiner Kräfte im Falle sei, Majorsdienste zu thun. Aber
dessen ungeachtet ist ein spezielles Dekret darüber nöthig, denn
irgend jemand muß bezeichnet sein, dem eâ obliege, jeweilen zu
entscheiden, ob die Krätte eines Soldaten oder Offiziers ihm
erlauben, eine höhere Stelle anzunehmen. Was Herr Dr.
Marti so eben gesagt hat, ist ganz richtig; die Kosten der Equi-
pirung eines Offiziers sind sehr bedeutend, und selbst solche
Personen, welche man im gemeinen Leben nicht zu den Unver-
möglichen rechnet, haben oft noch Zahre lang daran zu Veiten.
Daher muß vorgeschrieben werden, wer jeweilen entscheiden
solle, ob dieser oder jener nach seinen Kräften schuldig sei, d«e

Stelle anzunehmen. Ferner muß man Einem doch gestatten,
sich über seine Kräfte und Verhältnisse auszuweisen. Es gibt
ferner GeschaftSoerhältnisse im Leben, welche den Einen oder
Andern bedeutend verhindern, solche Stellen anzunehmen. Herr
Major HirSbrunner hat wahrscheinlich an den §, 87 der
Verfassung nicht gedacht und daher in seinem Schreiben möglicher
Weise unterlassen, seine wettern Verhältnisse anzugeben. Ein
Major im Auszuge und ein Major in der Landwehr stehen
einander gleich in Bezug auf die militärische Pflicht überhaupt,
der Unterscheid besteht nur darin, daß der Major im Auszuge
häufiger in Anspruch genommen wird. Also kann man jetzt
mcht sagen, daß Herr HirSbrunner, wenn er in die Landwehr
versetzt wird, nicht nach seinen Kräften Militärdienst leiste, denn
die Kosten der Equipirung sind die Gleichen. Möglicher Weise
könnte dader Herr HirSbrunner sagen, er glaube nach seinen
Krälten Alles zu erfüllen, wenn er in die Landwehr versetzt
werde, aber seine Kräfte erlauben ihm nicht, als Major im
Au zuge zu dienen. Zch möchte die Sache nicht verschieben,
bis das m-hrerwäbnte Gesetz vorliegt, ich glaube, dasselbe sei

voreilig auf die Traktanden gesetzt worden, denn es liegt gar
nichts darüber vor; aber ich möchte die Sache in dem Sinne
zurückweisen, daß man den Herrn Militärdirektor anfrage, in
wiefern es nicht geschehen könnte, daß Herd HirSbrunner seinem
Wunsche gemäß »n die Reserve versetzt würde. Die Majors-
stelle deS fünften Landwehrbataillons ist gegenwärtig erledigt,
daher müssen wir diesesbe in jedem Falle neu besetzen. Wenn
also der Herr Direktor deS Militärs eS zweckmässig finden
würde, daß diese Stelle durch Herrn HirSbrunner besetzt werde,
so sehe 7ch nickt ein, wie der §. 87 der Verfassung dem

entgegen stehen sollte. Die Geschäfte des Herrn HirSbrunner
erfordern häufige Abwesenheiten, Reisen nach Italien u. s. w.,
und vielleicht gerade deßwegen hat er sein Gesuch so gestellt.
Zch trage also darauf an, die Sache zurückzuweisen, um unter-
suchen zu lassen, ob nicht, ohne dem §. 87 der Verfassung zu
nahe zu treten, dem Gesuche des Herrn HirSbrunner ent,prochen
werden könne.

Schaad. Zch muß auch gegen den Antrag des Regie-
wunqSraideS das Wort ergreifen. Unter der abgetretenen
Regierung wollte ich semer Zeit auch eine Off'ziersstelle annehmen,
aber ein höherer Offizier trat mir entgegen, und wollte mich

zwingen eine solche Stell« anzunehmen in einem KorpS, zu welchem
ich nun einmal keine Lust hatte. Zch trat dann als gemeiner
Soldat ein, und alS man mir später Off j'erSstellen übertragen
wollte, batte ich die Lust dazu vwloren. So bin ich jetzt durchaus

dagegen, daß man zur Annahme von OffizierSstelleu
gezwungen werden könne.

Fueter. DaS ist gewiß eine Sache von aroßer Wichtigkeit,
namentlich für diejenigen, welche eS betreffen sollte. Zch

kann wirklich nicht einsehen, warum die Sache so erstaunlich
große Eile haben sollte, so daß man sie nickt zurückschieben
könnte, bis der Entwurf, welcher auf den Traktanden steht,
vorgelegt wird. Alsdann wird es sich zeigen, wie man die
Sache im Großen Rathe ansieht. Zst dann einmal ein solches
Gesetz berathen und angenommen, dann kann man immer mit
der Majorswahl vrogrediren; in einem Verschube von einigen
Wochen sehe ich keinen großen Nachtheil.

Lehmann zu Lotzwyl. Für Viele ist es unstreitig von
bedeat'Ndem Nacktdeile, wenn wir fortan die Verpflichtung
einführen, Offiziersstellen anzunehmen, und namentlich Herr
HirSbrunner »st in diesem Falle; aber wenn wir bedenken,
welche große Summen der Staat jährlich für daS Militär
verwendet, so wird jedes Mitglied begreifen, wie nöthig eS ist,
daß gerade die tüchtigsten Männer des Vaterlandes zur
Erfüllung der wichtigsten Aufgabe deS Staatsbürgers gebracht
werden, und dader könnte ich nicht der Ansicht sein, daß man
jetzt Herrn HirSbrunner entspreche und ihn in die Reserve
versetze. Herr HirSbrunner, wie ich ihn wenigstens kenne, ist einer
der tüchtigsten Männer für die ihm anvertraute Stelle, und
dader müßte ich, so leid eS mir einerseits tdut, da er
bedeutenden Nachtbeil dabei erleidet, dennoch aus voller Ueberzeugung
den Antrag deS Herrn Militärdirekcors unterstützen.

Gtämpfli, Regierungsrath. Zch wünsche, daß dieser
Gegenstand verschoben werde. Bereits im RegierungSratve ist
die Frage, ob man schuldig sei, militärische Grade anzunehmen,
verhandelt worden, und schon damals war man darüber
einverstanden, daß die bisherige Milttärverfassung diesen Grundsatz

nicht enthält. Man war aber auch darüber einig, daß die
neue Staatsoerfassung diesen Grundsatz im §. 87 aussprecke.
Diese Frag« kam »m Regierungsrathe zuerst zur Sprache, alS
ein Unteroffizier zum Offiziere befördert worden war, diese
Beförderung aber ablehnte. Der Mililärdirektor brachte darauf
den Antrag, die Ablehnung nicht anzunehmen, der Regierungsrath

aber beschloß, jenen Spez»allfall vor der Hand nickt zu
behandeln, sondern zuvor e»n Gesetz über den Grundsatz selbst

vor den Großen Rath zu bringen, damit der fragliche Spezial-
fall nicht alS eine persönliche Angelegenheit gegen den betreffenden

Unteroffizier erscheine. Ein solches G setz nun ist auf den
Tcaklanden angekündigt. Mit Rückficht auf diese Vorgänge
möchte ich, daß auch der heute vorliegende Spezialfall nicht
behandelt werde, bis jeneS Gesetz vorliegt. DaS kann schon in
dieser Sitzung geschehen. Nach §. 87 der Verfassung kann man
jeden Militär in Zukunft anhalten, B Förderungen anzunehmen;
aber so lange die alte Milttärverfassung noch in ihrem vollen
Umfange gilt, soll man nicht bloß gegen Einzelne jenen Grundsatz

gar zu strenge in Anwendung dringen.

Geiser, Oberstlieutenant. Diesen Antrag müßte ich einfach

ebenfalls unterstützen; Herr HirSbrunner ist gewiß einer
der wackersten Offiziere, dessen Abgang sehr zu bedauern wäre;
aber ich bin noch nicht mit mir einig. ob es eigentlich gerecht
wäre, ihn zur Annahme der Stelle zu zwingen.

Herr Berichterstatter. Man will die Sache verschieben.

einerseits um sich zuerst zu vergewissern, ob Herr
HirSbrunner die erforderlichen Eigenschaften besitze, indem man nämlich

annimmt, daß er selbst nicht darüber gehört worden sei.
Allein dieser Grund ist unhaltbar, denn dadurch, daß er erklärt,
eine Majocsstelle in der Reserve annehmen zu wollen, gesteht

er zugleich, hinlängliche materielle- und Geisteskräfte zu besitzen,

um als Major zu dienen. Andererseits beruft man sich auf
einen Dckretsent-vurf, durch welchen erst werde festgestellt wer.
den. wie man Staatsbürger zwingen könne, militärische
Beförderungen anzunehmen. Es hat damit eine eigene Bewandtniß.



Es ist nach meinem Dafürhalten der Person wegen, die eS be-

traf, im Regierungsrathe einem solchen Dekrete gerufen worden,
dader habe ich damals nicht dazu gestimmt, und obwohl der

RegierungSrath allerdings beschloss n hat, daß ein solches Dek»

ret gebracht werden solle, so habe ich dennoch keines gebracht,
weil dasselbe bereits in der Verfassung liegt, und weil ohnehin
«ine neue Mili ärorganisation bevorsteht, und ich nicht ein Flick-
werk machen, nicht heute emeji Lappen und morgen wieder einen

bringen will. Wenn auf den Trakkanden über em solches Dekret

etwas erschienen ist, so geschah es ohne mein Vorwissen
oder Zuthun, ohne Zweifel von der Staatskanzlei. Zch halte
ein daherigeS Dekret für durchaus überflüssig, man kann nichts
darin sagen, alS waS bereits in der Verfassung selbst steht.

Wir haben nicht zu untersuchen, ob eine zwingende Bestimmung
hinsichtlich der Annahme von Offiz,er6stellen creirt werden solle;
diese Bestimmung ist durch die Verfassung gegeben. Daß sie

mit Grund in dieselbe aufgenommen worden ist, dafür will ich

nur anführen, daß gegenwärtig nicht weniger alS 186 Offiziere
im Auszuge und in der Landwehr erster Klasse fehlen. Eine
solche Bestimmung ist auch in den Verfassungen von Aargau
und St. Gallen enthalten, also läßt sie sich selbst gegenüber den

Behauptungen deS Herrn 0r. Mark» rechtfertigen. Zch möchte

Herrn Marti namentlich noch auf etwas aufmerksam machen.
Die Aerzte und Geistlichen fragt man nicht einmal, ob sie

hinreichende Kräfte haben, um den Militärdienst zu erfüllen,
und man tdeilt namentlich die Aerzre sofort ein, ohne sie zu
fragen, ob sie sich equipiren können oder nicht. Was also für
die Aerzte bereits gilt, daö Nämliche soll j tzt auch für alle
andern Staatsbürger gelten. D«e Verfassung sagt ausdrücklich,
daß Zeder „nach seinen Kräften" zum Militärdienste verpflichtet
sei, und zwar hatte man dabei nicht nur geistige und nicht nur
materielle Kräfte im Auge, sondern Beides zusammen. DaS
war Absicht, Sinn und Wille deö Verfassungsrathes und der
Redaktoren, und zwar veranlaßt durch eine Vorstellung eines
zahlreich besuchten Offiziersvere«nS, welcher dieses verlangt hat.
Wenn nun einmal diese Vorschrift vorhanden ist, sollen wir
sie anwenden, ja oder nein? Darüber kann kein Zweifel walten,
und eben darum könnte ich auch nicht zur Verschiedung deS

Gegenstandes stimmen. Der §. 96 der Verfassung sagt: „Die
Verfassung ist das oberste Gesetz deS Staates." Weiter sagt
der §. 97: „Die Vollziehung der Verfassung und die
Durchführung ihrer Grundsätze — — ist die höchste Pflicht der GiaakS-
bedörden." Also, Herr Präsioent, meine Herren, ist es unsere
höchste Pflicht, daß die Grundsätze der Verfassung vollzogen
«erden, und nun handelt es sich einfach darum, hier mit der
Vollziehung anzufangen. Dieses ist unsere Stellung gegenüber
der Verfassung, die wir beschworen haben, und also könnte ich
unmöglich dazu stimmen, dem Herrn HirSbrunner zu entsprechen.
Herr Fürsprecher Büzb rg-r sagt, wenn man der Verfassung
diese Auslegung geben wollte, so könnte man ebenso gut jeman-
den zwingen, auch nach Vollendung des gesetzlichen Alt.rS fer-
ners zu dienen Man kann darauf mit Za und mit Nein
antworten ; entweder könnt Ihr in Bezug auf jedes militärpflichtige
Individuum jeweilen untersuchen lassen, od dasselbe noch ferner tüchtig

und kräftig sei, oder aber Zdr könnt dieses im Allgemeinen reglie-
ren durch ein Gesetz und darin sagen : Wenn Einer z. B. 49 Zahre
alt ist, so nimmt man an, er habe nicht mehr die hinreichende
Kraft. Zn beiden Fällen entsprecht Zor der Verfassung. BiS
jetzt war dieses durch die Müiläroerfussung im Allgemeinen
reglirt, will man aber bei jedem einzelnen Falle besonders
untersuchen, so kann eS zwar auch geschehen, aber ich denke,
der Große Rath w rde jeder Zeit die Sache lieber durch em
allgemeines Gesetz regliren, wie d,?ß auch j ht der Fall ist, und
also >st dasjenige durchaus nicht haltbar, waS Herr Büzderger
gesagt hat. Nach allem Angebrachten bin ich so frei, den
Antrag des RegierungScatheS zu wiederholen.

Abstimmung.
1) Heute zu entscheiden

Zu verschieben

2) Für den Antrag des RegierungSratheS

Ein fernerer Vortrag der Militärdirektion, unterstützt

vom Finanzdirettor, geht dahin, eS möchte der Große
Rath für die durch die LebenSmittelemeute und ihre Folgen

entstandenen Kosten einen nachträglichen Kredit bewilligen,
nämlich:

1) Kosten für die eigentliche Emeute Fr. 24,010 —
2) Kosten für die außerordentlichen Wie-

derholungSkurse „ 19,095 —

Zusammen Fr. 43,105 —
Herr Milidärdirektor, als Berichterstatter. Es ist

Ihnen bekannt, Herr Präsident, meine Herren, daß wir vor
ungefähr einem Monate eine LebenSmittelemeute hier in der
Hauptstadt gehabt haben, die durch militärische Maßregeln
gedämpft werden mußte. Schon in der letzten Sess on hat man
Ihnen einen umständlichen Rapport über alle damals g'troffe-
nen Maßregeln vorgelegt, und Sie haben die Genehmigung
aller dieser Maßregeln ausgesprochen. Allein damit ist die
Sache jetzt nicht gemacht, sondern jetzt kömmt die Rechnung.
Die Kosten für die Emeute selbst belaufen sich auf Fr. 24,010,
und zwar ist daâ Geld bereits auâgeg-ben. Allein eS ist noch
ein weiterer Kredit nöthig, der auch größten Theils bereits
verwendet ist, der aber auf emen Beschluß des Großen RatheS
basict ist. S«e haben nämlich in einer frühern Sitzung
beschlossen daß für die Dauer dieses WmterS emige militärische
Vorsichtsmaßregeln getroff n werden sollen. Dieses ist geschehen
und wird ferner fortdauern, so lange es nöthig ist. B»s zum
31. Dezember werden diese Vorsichtsmaßregeln gekostet haben
Fr. 19,095 —, so daß die ganze Kreditsumme Fr 43,105 —
beträgt, deren Bewilligung hieimt von Zhnen begehrt wird.

DurchS Handmehr genehmigt.

Vortrag der Direktion der Erziehung betreffend die

Pensionirung des H-rrn Professors Trechsel.
Der Vortrag geht dahin, es möchte der Große Rath dem

Herrn Professor Trechsel, welcher um seine Entlassung
eingekommen »st, für seine mehr alö 40iährigen treuen Dienste
eine jährliche Pension von Fr. 1100 zuerkennen.

Herr Direktor der Erziehung, als Berichterstatter.
2m Jahr 1805 ist Herr Trechsel alS Lehrer der Mathematik
an der damaligen Akademie angestellt worden mit eiuer Besoldung

von Kr. 1600. Zm Zahr 1812 wurde ihm gleichzeitig
der Unterricht in der Physik übertragen mit einer Besoldung

- von Fr 600, — so daß er von da hinweg jährlich Fr. 2200
bezog. Dieses dauerte fort biö ,m Zadr 1834, wo Herr Trechsel
als ordentlicher Professor an der Hochschule mit einer Besol-
dung von Fr. 2000 angestellt wurde Angelangt im 70sten
AlterSjahr fühlt er nun die Altersschwächen und verlangte
daher seine Entlassung, welche ihm der ReglerunqSrath auf nächst,
künftiges Frühjahr ertheilt hat. Herr Professor Trechsel fügte
in seinem Entlassungsgesuche noch bei, er überlasse eS den
Behörden, ihm allfällig eine Pension zu geben, wenn man glaube,
er habe eine solche verdient. Der Regierungorath glaubt nun,
man solle Herrn Trechsel für die 41 Zuhre treu geleisteter
Dienste allerdings eine solche Pension ertheilen, um so mehr,
alS zur Zeit der Akademie die Professoren auf Lebenszeit
angestellt waren. WaS die Lehrer der Litterarschule detr.fft,
so war diesen durch daS Gesetz nach dem 60sten AlterSj.hre
eine Pension zugesichert, und zwar b,S zur Hälfte ihre»
GehaltS. Es wäre nun wahrhaftig unbillig, wenn jeyt
Herr Professor Trechsel geringer gehalten würde, alS e,a
solcher Lehrer. DaS Gesetz über die Hochschule sagt,
daß nach 15 Dienstjchren ein P ofessor Anspruch habe auf
eine Pension von wenigstens einem Dcittheil seines
Gehaltes. Ungeachtet nun Herr Professor Trechsel, wenn man
bloß die Hochschule im Auge hat, natürlich noch nicht 15 Denst-
jähre an derselben ausweisen kann, so habe ich eS doch billig
gefunden, und der R-gierungsralh auch, daß einem Manne,
der 41 Zahre lang alS Professor treu gedient bat, die Hälfte
des Durchschnittes seiner bisherigen Besoldung gegeben werde,
und diese Hälfte beträgt Fr 1100, — nicht, wie im schrift-
lichen Vortrage irrtyüml'ch gesagt ist. Fr. 900, denn man hat die

Mehrheit.
38 Stimmen,
gr. Mehrheit.



Fr. 600, welche er früher speziell für den Unterricht in der
Physik erdielt, bei der Berechnung vergessen. Ich trage also
Namens deS RegierungsratheS darauf an, daß Sie beschließen
möchten, eS solle vom künftigen Frühjahr hinweg Herr
Professor Trechsel eine jährliche Pension von Fr. 1100 beziehen.

Dieser Antrag wird ohne Bemerkung durch'» Handmehr
genehmigt.

Definitiv« Redaktion de» Dekrete» über Aufhebung,
der Unterstatthalterstellen.

Herr Regierungspräsident, al» Berichterstatter.
Sie werden Sich noch erinnern, Herr Präsident, meine

Herren, daß bei der Berathung des Dekretes über die

Untergerichte ein Antrag erheblich erklärt worden ist in Bezug auf
d,e Weibel, nämlich dabin gebend, daß künftighin die Gemeinde-

ratbsweibel die gleichen Funktionen übernehmen sollen, welche

die bisherigen Unterweibel hatten. Sollte dieß definitiv beschlossen

werden, so mache ich aufmerksam auf die Folgen. In den

meisten Gegenden de» alten Kantons ist e» nicht, wie >n den

«mmentbalischen Bezirken; in den Amtsbezirken Trachselwald,
G'gnau, Konolfingen bildet jeweilen eine Gemeinde auch ein»

Kirchgemeinde; die ganze Kirchgemeinde Langnau z. B. macht
eine einzige Gemeinde auS. Hingegen im Seelande, im
Oderaargau u. f. w. sind vielleicht in einer Kirchgemeinde 7, II
bis l4 getrennte, selbstständige Emwohnergemeinden, deren

jede ihren eigenen Einwohnergemeinderath hat. Würden Sie
nun beschließen, daß jeder Gemeinderathsweibel zugleich auch

Unterweibel sem solle, so bekämen Sie ein eigentliches Heer
von Untcrweibeln im Kantone. Welchen Eindruck daö machen

würde, mögen Sie selbst ermessen. Sobald der Weibel weiß,
daß mit dieser Stelle gewisse Vortheile verknüpft sind, ist er
versucht, sich beständig zu bemühen, diese Vortheile möglichst

zu erreichen. Das würde nun bei einer so großen Zahl von
Werbeln sehr nachtbeilig wirken. Daher sollte man sich bestre-

den, die Sache so festzustellen, daß keine Vermehrung der

Werbel eintrete, und es ist auch eine Vermehrung der Weibel-
zahl eigentlich von Niemanden gewünscht worden. Nun haben

S«e in jeder Kirchgemeinde, abgesehen davon, ob dieselbe eine

einzige Einwohnergemeinde oder aber mehrere bilde, ein Sitten-
gericht, und da der Sittenqerichtsweibel vom Sittengerichte
gewählt und vom Regierungsstatthalter beeidigt werden soll, so

schlage ich jetzt hier vor, daß künftighin die SittengerichtS-
weibel zugleich Unterweibel seien. Herr Fürsprecher Scherz,
welcher damals jenen Antrag gestellt hat, ist damit durchaus
einverstanden. Im Uebrigen »st das Dekret genau Ihren
Beschlüssen gemäß redigirt.

Fried li glaubt, es sollte jedenfalls für große
Kirchgemeinden die Möglichkeit gegeben sein, allfällig mehr als nur
einen Weibel zu haben.

Die Herren Bühler, zu Heimenbausen, und Rothacher
unterstützen diese Ansicht; Letzterer trägt überdieß Bedenken,
den Unterweibel lediglich vom Sittengerichte wählen zu lassen.

Zahler pflichtet dem Vorschlage ebenfalls nicht bei, zumal
bei der Wahl der Gittengerichtsweibel man weniger die

Wichtigkeit der Stellung eines UnterweibelS im Auge habe; er
wünscht daher, daß die gegenwärtigen Unterweibel mit ihren
Verrichtungen fortfahren.

Lohnte möchte den Weibel durch die Kirchgemeindeversammlung

wählen lassen, welche auch am Beßten entscheiden

könne, ob sie mehr als Einen nöthig habe.

Gtettler möchte von dem ganzen Antrage abstrabiren
als nicht hierher gehörend, denn im vorliegenden Dekrete bandle
es sich einzig darum, wer an die Stelle der bisherigen Unter-
ftatthalter treten solle.

Scheidegger, zu Niederhuttwyl, schließt zum Antrage
des Herrn Regierungspräsidenten.

Kurz unterstützt diesen Antrag ebenfall», indem doch
irgend Etwa» über die Unterweibel gesagt werden müsse.

Suri glaubt, da s Weibelgesetz von 183? weise dem Unter-
weibel eine mehr oder weniger unabhängige Stellung an, und
so lange nicht ein neue» Gesetz an dessen Play trete, solle man
einfach bei jenem Gesetze bleiben.

Mättbys will eine Bestimmung über die Weibel in da»
Dekret über die Aufhebung der Untergerichte verweisen, hier
hingegen davon abstrahiren.

von Erlach möchte jedenfalls die Wahl der Unterweibel
den Kirchgemeindeversammlungen übertragen.

Käser unterstützt diese Ansicht.

Karlen, zu Diemtigen, wünscht, daß der Unterweibel
ganz aus gleichem Fuße gewählt werde, wie die Mitglieder der
Sittengerichte.

Eber sold zeigt die Nothwendigkeit, daß namentlich hier
in Bern das Sittengericht einen eigenen Weibel ausschließlich
zu seiner Bedienung u. s. w. dabe, so daß der Sittengerichts,
weibel unmöglich zu gleicher Zeit Unterweibel sein könne.

Geiser, Metzger, erklärt, vor dem Heere der Unterweibel

nicht zu erschrecken, und stimmt dad°r zu dem früher
bereits erheblich erklärten Antrage, die Funktionen der Unterweibel

den Einwohnergemeinderathsweibeln zu übertragen.

Hoser, zu Dießbach, trägt darauf an, die Unterweibel
in bisheriger Zahl und aus dem gleichen Fuße, wie die Sitten-
gerichtSpräsidenten, zu bestellen.

Neubaus wünscht, daß der Regierungsstaitbalter auf
den Vorschlag des Sittengerichtes oder des GemeinderarheS den
Weibel wähle.

Bvivin. Der Antrag, in das in Behandlung liegende
Gesetz einen Paragraphen aufzunehmen, zufolge welchem der Weibel
des Sittengerichtes in jeder Kirchgemeinde die Verrichtungen
eines Untergerichtswe»bels besorgen würde, nö-bigt mich, von
dem Herrn Berichterstatter einige Erläuterungen zu verlangen.
Da die Aushebung der Unterstatthalterstellen im ganzen Kanton
stattfindet, so wird dieses Gesetz auch seine Anwendung im ganzen

Umfange der Republik finden, und man könnte hieraus
schließen, daß, da der protestantische Theil deS Jura Sittengerichte

bat, die W ib'l dieser letztern, kraft deS vorgeschlagenen

Artikels, an die Stelle der Uaterweidel treten würden.
Das Gesetz über die Weibel vom D»c'mber 183? besagt, daß
in demjenigen KantonStbeile, wo keine Untergerichte besteben, die
Unterweibel durch den Regierungostotldalter, auf einen doppelten

Vorschlag des Amtsgerichtes, ernannt werden sollen. Dem
gemäß regelt das Gesetz allbereitS den Modus, nach welchem
»m reformirten Theile des Jura, wo die Untergerichte nicht
mehr bestehen, so w«e im katholischen Jura, wo dieselben
niemals bestanden haben, die Unterweibel ernannt werden sollen,
und es ist in dieser Beziehung keine neue Bestimmung
nothwendig. Dem Entwürfe zufolge würden diese Ernennungen
künftighin den Sittengerichten zustehen. Eine andere Meinung
möchte dieselbe den Kirchgemeindeversammlungen anheimstellen.
Weder der eine noch der andere Modus kann dem r-formirten
Jura zusagen. In der Tdat, und wollen Sie dieß wokl
beachten, Herr Präsident, meine Herren! wenn es im alten
KantonStbeile hinreichend ist, daß ein Weibel schreiben und
Zeugnisse, die fast immer von gl'ichlautendem Schlage sind,
unterzeichnen könne, so verhält es sich im Jura nicht demalio.
Hier verlangen die französischen Gesetze bei den Verbalprozessen
und andern Aktenstücken ziemlich komplizirte und schwierige
Formalitäten, deren N'chtbefolqung die Nulluät nach sich z>ebt.
Um die Interessen der Parteien nicht zu kompromitiren, müssen

daher Weibel gewädlt werden, welche einige Fälligkeiten besitzen,

was aber weder von den Sittengerichten geschehen würde, die

gewöhnlich den Sigristen oder den ergebensten Diener de»



Pfarrberren ernennen würden, noch von den Kirchqemeinde-
versammlungen, welche keinen Begriff von den Pflichten eines
WeibelS besitzen. Sie sehen hieraus, meine Herren, daß diese

Trage für den reformirten Jura eine wichtige ist, und ich
möchte deßwegen den Herrn Berichterstatter bitten, uns gesät-
ligst sagen zu wollen, ob eS im Geiste deS Gesetzes-

entwurfeS liege, den beantragten Artikel, betreffend die Unter-
«eibel, auf den gedachten Kantonotheil in Anwendung zu
bringen. Im bejahenden Falle würde ich sür Verwerfung
dieser Vorschrift stimmen, die ohne Hinderniß im Gesetze über
Abschaffung der Untergerichte ausgenommen werden kann,
welches Gesetz auf den Jura nicht Anwendung findet. Ebenso
«erde ich gegen jede andere Wadlart, als jene, stimmen, die
durch das Gesetz vom December I8ZZ aufgestellt ist: die einzige,
welche einige Garantie darbietet.

Streit zu Köniz schließt zum Antrage deS Herrn von
Erlach.

von Er lach modistzirt in Folge der von Herrn Boivin
angebrachten Bemerkungen seinen Antrag dabin, daß gesagt
werde, in denjenigen Gemeinden, wo bis jetzt Untergerichte be-

standen, sollen die Weibel so und so gewählt werden; alSdann
betreffe diese Vorschrift den Jura nicht.

Riesen fragt, ob nicht auch von einem Guppleanten deS

UnterweibelS die Rede sein sollte, da laut Gesetz in
Verwandtschaftsfällen die Unterweibel nicht selbst funktioniren können.

Herr Berichterstatter. ES sind so viele Bemerkungen
in Bezug auf die Weibel gefallen, daß ein großer Theil der
Versammlung in Verlegenheit sein wird, wie sie stimmen
solle. Nach dem von mir gestellten Antrage wird schlechterdings

nichts geändert in den bisherigen Pflichten und Befug¬

nissen der Unterweibel, und auch in Bezug auf den Jura wirb
durchaus nichts geändert. Indessen dürfte es allerding«
vielleicht da« Rathsamste sein, hier in diesem Dekrete von den
Weibeln nichts zu sagen und dann einen geeigneten Paragraphen
darüber im Gesetze über Aufhebung der Untergerichte
aufzunehmen, worauf ich hiemit antrage.

Abstimmung.
1) Keine Bestimmung über die Weibel hier

aufzunehmen große Mehrheit.
2) Für daS Dekret im übrigen Handmehr.

Es wird verlesen ein Anzug deS Herrn AltcegierungS-
rathS Dähler und vier anderer Mitglieder, dahin gehend, eS

möchte die Straße von Zäziwyl nach Dießbach, namentlich von
ersterm Orte bis Stalden, korrigirt und zu dem Ende die
Baudirektion angewiesen werden, so geschwind als möglich diesen

Bau wenigstens theilweise in Ausführung zu nehmen.

Der Herr Präsident zeigt an, daß heute keine
Nachmittagssitzung stattfinden werde, indem die StaatSwirthschaftS-
kommission zur Vorberathung des BüdgetentwurfeS zusammen-
treten müsse.

(Schluß der Sitzung um l>/z Uhr.)
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Präsident. Herr von Tillier.

Beim Namensau fr ufestnd abwesend mit Entschuldigung :

Die Herren Amstutz in Thun, Amstutz m Bern, Bädler, Beuller,
Bueche, Dädler zu Seftigen, Diktier, Elter, Funk, Garnier,
Geiser Oberstlieutenant, Hirobrunner, Kohl« Amtschaffner,
Miqy, Niggeler, Röthlisberger zu Walkrinqen, Schupdach zu
Biglen, Schüpbach zu Höchstetten, Sury, Tivche, beide Wied-
«er und Wirth; ohne Entschuldigung: Die Herren Aebersvld

,u Signau, BiyiuS, Carrel, Coristen, Gr'maitre, Zsel« zu

Aüxau, Kilcher, Lauterburg, Lenz, Marti zu Kostvvfen, Müller
vr., Mützenberg, Pequignol alt-i!andamannn, Ruprecht, Sahli
zu Murzelen und Scheidegger Arzt.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung.
Vortrag der Direktion der Finanzen über einen An»

zuz, betreffend den Verkauf der Staatsdomarnen.
Derselbe lautet:
„Eine Anzahl von 18 Mitgliedern des Großen Rathes stellte

»inen, von dem Großen Rache erheblich erklärten Anzug, es

möchte der Regierungsrath ein Gutachten über die Frage dringen,
ob eS nicht im Interesse des Staates liege, die ihm angehörenden

Domämen allmäUg zu verkaufen.
Die Direktion der Finanzen, welcher diese Frage zu un

»ersuchen überwiesen wurde, beehrt sich nun, dem RegierungS-
rathe zu Handdn VeS Großen Rathes ihre Ansichten und An-
träge hi rübeäorzulezen.

Der Staat^ besitzt nach einem im Jahre 1834 aufgenommenen

Etat an Civitoomänew!
») Zn Gebäuden, einen Schätzungswert!) von Fr. 568,819.

(Die Amtsqedäude sind geschätzt zu
Fr. 2,708.087.)

k) Liegenschaften:
1) Garten und Matten: Zucharten 1842
2) Acker und Allmend „ 1058
3> Reben Mannwerk 91
4) Weid- und Bergrechte 1956

im Ganzen geschätzt zu Fr 1.541.473 59'/z

Zusammen Fr. 2,I I0,^92,59Vs

i -

Diese Domänen werfen nach den bestehenden Pachtverträ-
gen einen jährlichen PachtzmS von Fr. 96,564 Rp. 24 ab.

Dürfte nun dieser Pachtvertrag als Reinertrag der Do-
mänen und der oben bemerkte Schätzungswerts» als der wirkliche

Verkausswerth derselben angenommen werden, so wäre ihr
Verkauf auo dem finanziellen Gesichtspunkte nicht anzura-
then, zumal ihr Zinsertrag auf beinahe 5 Prozent sich beliefe,
«aS eine andere Kapitalanlage unter keinen Umständen gewähren

würde.
Ne,n, keine der bemerkten Voraussetzungen ist vorbanden ;

der Pachtjinoertrag ist nicht der Reinertrag der Domänen,
zumal davon zunächst die Unterhaltungskosten abzuziehen
sind. Für die sämmtlichen Gebäude deS Staates «erden laut
den Rechnungen jährlich be« Fr. 90,000 an Unterhaltungskosten
verwendet; davon fallen Mindesten» Emfünsttl bis EinsechStel
auf die Domänengebäude, zumal diese ihrer Benutzungsart
wegen-, immerhin einem größern Abgänge unterworfen sind alS
die bloßen Amtsgedäude; dazu kommen noch die Unterhaltungskosten

für die Liegen,chasten; hieber gehören die jährlichen
Holzt,eferungen an die Pächter, welche in den Rechnungen auf
Fr. 2000 laxirt werden, »m Weiteren die Holzlieferungen für
Akten, Brunnen u. s. w. deren jährlich »ine nicht unbedeutende
Menge gemacht werden und die durchschnittlich auf wenigstens
Fr. 1000 zu schätzen sind. Die Unterhaltungskosten zusammen
dürfen hiernach unbedenklich aus Fr. 18,000 bis Fr 21,000
angeschlagen werden. Weiter find abzuziehen die Verwal-
lungstosten der Domäne», wohin die Koken der mit
denselben beschäftigten Fmanzdeamten und der Baubeamten geboren.
Zn ersterer Hinsicht kostet die Domänenverwaltunq mit dem
eigenen Domänenverwalter, den Reisen zur Inspektion der Do-
manen, Abschließung der Pachtatkorde, Büreaukosten :c.
mindestens Fr. 2000 jahrlich; bezüglich auf die Baubeamten darf
ebenfalls angenommen werden, daß ihnen die Domänen nicht
undeceutende Arbeiten, Reisen zu PlanaufltÄhmen und Inspektionen

u. s. w. veranlassen, ohne daß jedoch hier eine bestimmte
Summe ausgesetzt werben kann. Es >st zwar richtig daß die
Kap talien in jeder andern Gestalt dem Staate ebenfalls Ver-
waitungskosten veranlassen, allein nach bekannten Thatsachen
lange nicht in dem Maße, wie das Domäne, kapital. Endlich
ist nicht zu vergessen, daß der Staat als Eigenthümer von
Domanen immer auch ,n mehr od-r minderm Maße dir Gefahr
der Sache trägt, sei es in Bezug auf die Nutzungen wder die
Proprietär selbst 3n Zavren des M ßwachses^ der Ueber-
schwemmung, deS HochgewitterS, petitioniren die Pächter
gewöhnlich entweder un» eine Ermässigung oder doch um emen
Aichchud der Bezahlung des Z>n«eS, und die Behörden mögen
noch ,0 strenge sein, einer daverigen Einbuße für den Fiskus
entgehen sie Nicht Ebenso werden durch Brandunglücke Do-
mänengedäude zerstört, deren Wiederaufbau den Staat jedesmal
weil mehr kostet, als er in der Assekuranzsunme und einer all-
fälligen Pachtzinser böbung E. sah findet H> r nur daS Bei-
spul des letzthin stattg'fundenen Brandes von Frienisderg. Für



die abgebrannte Scheune erhält der Staat eine Assekuranz.
Entschädigung von Fr. 5600, der Wiederaufbau der Scheune
wird ihn bei Fr. 15.000 zu Fr. 20,000 kosten. Abgerechnet
also die Unterhaltungs - und Verwaltungskosten und was durch
die Gefahr der Sache verlohren geht, dürste stch der
Pachtzinsertrag von Fr. 96,000 annähernd auf Fr. 70,000 Rein»
ertrag reduziren, was im Vergleiche zu dem angegebenen
Schatzungswerthe der Domänen einen Zinsertrag von circa 3^ Prozent

ausmachen würde.
Der angegebene Schatzungswerth repräsentirt aber auch

nicht den wahren Verkaufswerth der Domänen. Werden bei
dem Verkauf die Regeln befolgt, welche am Schlüsse des
Rapportes angeführt werden, so darf ohne Uebertreibung angenommen

werden, daß aus den Domänen durchschnittlich ein Drittheil

mehr erlöst werden wird, als sie in dem Etat von 1834
geschätzt sind; dies mag aus der Thatsache entnommen werden,
daß der Schatzunspreis für die Juchaxte Matt- und Ackerland
— die Weid- und Bergrechte auggeschlossen — durchschnittlich
nicht auf Fr. 400 zu stehen kommt, während doch anerkannt ist,
daß das Staatsdomänenland durchgehends zu den bessern Liegen-
schaflöklassen gehört. Diesem nach wäre aus dem Verkaufe
sämmtlicher Domänen ein Erlös von circa drei Millionen
zu hoffen. Zu diesem Verkaufswerthe käme nun der oben
berechnete Reinertrag der gegenwärtigen Pacht bloß aus das
Verhältniß von 2^2 Prozent ZinSabtrag zu stehen, was ein offenbar
ungünstiges genannt werden muß. Vorausgesetzt, daß die drei
Millionen Verkaufswerth bei einer neuen Anlage einen Zins
von 4 Prozent abwerfen würden, überstiege also ihr Zinsertrag
den Reinertrag der jetzigen Pacht um die bedeutende Summe
von Fr. 50,000.

Aus dem finanziellen oder rein ftaatswirtbschaftlichen
Gesichtspunkte kann also die Frage über die Veräusserung der T o-
mänen nicht anders als bejahend entschieden werden. Das
gleiche resultirt bei ihrer Betrachtung aus dem Volkswirth-
schaftlichen Standpunkte. Der Staat soll nämlich nicht bloß
fragen, ob die Veräusserung für seine Finanzen vortheilhaft sei,
sondern ob die Mäßregel für das Volksvermögen auch eine
gewinnreiche sei oder mit andern Worten, ob durch sie das
Volksvermögen vermehrt werde oder nicht. Diese Frage muß nun
deshalb bejaht werden, weil so lange die Domänen, die 4000
Jucharten Liegenschaften, im Besitze des Staates sind, sie in
todter Hand sind und keinen Gegenstand des wirthschaftlichen
BerkehrS und Lebens bilden; unter dieser todten Hand entstehen
aus den Domänen keine Etablissemente, keine Gewerbe, es werden

keine Grundveränderungen und Grundverbesserungen der
Bewirthschaftung eingeführt, weil der bloße Zeitpächter dazu
sich nicht berufen fühlt. In lebendiger Hand, das heißt,
im Privatbesitz. dagegen würden die Domänen zu allen diesen
Schöpfungen Anlaß geben; das Wirthschaftssystem würde ver-
ändert und verbessert, natürliche Verstücklungen und Veräusse-
rungen der größeren Güterkomplexe könnten stattfinden, diese
Gebäudeanlagen zu nützlichen Etablissements eingerichtet werden;
dadurch würde ein Mehrertrag der bisherigen Domänenliegen-
schasten und damit auch ein Mehrwerth des Volksvermögens
erzweckt, was für das Finanzinteresse des Staates wiederum
insofern vo'rtheilhaft wäre, als von diesem neugeschaffenen oder
vermehrten Vermögen, den neuen Etablissementcn und
Gewerben, dem Staate wiederum die Abgaben bezahlt werden
müßten.

Diese Ansichten über die Veräusserung der Domänen scheint
schön die Mediationsregierung im Jadre 1804 getheilt zu haben.
Dieselbe erließ nämlich unterm I I. Juli jenes Jahres auf den
Vortrgg ihres Finanzratbes den Beschluß: alle dem Staate
zuständigen Domänen, welche nicht zu einem politischen Endzweck
dielten und' zu besondern Nutzungen angewiesen sind oder in der
Folge zu diesen beiden Endzwecken bestimmt werden möchten,
seien allmählig und bei schicklicher Gelegenheit steigerungsweise
zu verkaufen. Aus den von diesen Verkäufen erhaltenen
Geldern sollte dann eine besondere Kasse, die Zehnt- und Domänenkasse,

angelegt und daraus vorzüglich Liegenschaften (zu
gemeinnützigen Zweckeü), Zehnten, Bodenzinse und dergleichen
Gefalle angekauft werden, eine Bestimmung, die bezüglich auf die
Leytern unter den heutigen Verhältnissen natürlich nicht mehr
anwendbar ist.

Auf obige Ausführungen gestützt, glaubt die Finanzdirek-
tion folgende Anträge zu stellen, um sofern sie die Billigung deS
Großen Rathes erhalten, als leitende Maximen für die
Finanzverwaltung bezüglich des Verkaufes der Domänen, zu gelten:

1) Alle Staatsdomänen, welche nicht zu Verwaltungs- oder
zu gemeinnützigen Anstalten bestimmt sind oder voraussichtlich

dazu bestimmt weiden möchten, sind zu verkaufen;
(Unter den Domänen sind die Forsten nicht verstanden.)

2) dieser Verkauf hat jedoch nur allmählig und unter den
möglichst günstigen Verhältnissen zu geschehen;

3) die Verkäufe sollen nur in Folge öffentlicher Versteigerun¬
gen stattfinden;

4) bezüglich der Abbezahlung des Kaufpreises ist den Käufern
das Ablösungssystkm, welches für Anlehen bei der Hypo-
thekarkasse bestimmt ist, einzuräumen, Vssern sie entweder
gleich Anfangs einen Viertheil deS Kaufpreises bezahlen
oder neben der Realkaution noch Personalbürgschast
leisten;

5) der Erlös von den Domänen wird kapitalisirt und entwe¬
der zu dem Kapital der Hypothekarkasse geschlagen oder
anderwärts nutzbringend angelegt;

6) Verkäufe, welche die in §. 27 III. v der Staatsverfassung
bestimmte Summe übersteigen, unterliegen der. speziellen
Genehmigung des Großen Rathes.
Bern, den 15. Dezember 1846.

Stämpfli, Direktor der Finanzen.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 16. Dezember 1846.

(Folgen die Unterschriften.)"

Herr Direktor der Finanzen, alS Berichterstatter,
wiederholt summarisch den Inhalt deS schriftlichen Vertrages,
indem er namentlich beifügt, daß hier von den eigentlichen
Amtsgebäuden, welche zu wirklichen Amts- und StaatSzwecken,
wie daö RalhhauS, das Zuchthaus, die Amtshäuser in den
Amtsbezirken u. s w, gebraucht werden und zu Fr. 2,708,087
geschätzt seien, natürlich nicht die Rede sein könne ; ebenso sei hier
auch nicht die Rede von den Pfrunddomänen, welche ungefähr
2000 Jucharten betragen, sondern die Finanzdirektion und der
Regierung-rath seien von der Ansicht ausgegangen, daß über
diese vielleicht später besondere Anträge gestellt werden können.
Betreffend die Schlußanträge des Gutachtens bemerkt der Herr
Berichterstatter, daß dieselben nicht den Charakter eines Gesetzes
haben können, sondern nur den Charakter von Verwaltungsmaximen.

Zufolge des Antrages Nr. 1 wären also dem Grundsatze

nach alle Domänen des Staates zu veräußern, insofern
dieselben nicht zu Verwaltungs- oder gemeinnützigen Anstalten
bereits bestimmt sind, oder voraussichtlich dazu bestimmt werden
können. Dahin gehören z B. die Liegenschaften, welche mit
dem Seminar zu Münchenbuchsee, Mer mit der Taubstummenanstalt

zu Frienisderg verbunden.finH, so wje auch gewisse
Liegenschaften zu Köniz, welche, vom Züchjhaufe benutzt werden,
serner alle diejenigen Domcchxn, welche'iyr Fo/ge der Revision
d.'s Armenwesens zu Armenanstalten verwendet werden könnten,
wie zu Fraubrunnen, zu Wimmis u. f. à Ajle diese wären
vom Verkaufe ausgenommen. Zufolge des Antrages Nr. 2 soll
der Verkauf nicht auf einmal, sondern PlZr successive und je
unter den günstigsten Umständen stattfinde,. Würde der Staat
aus einmal zu viele Domänen zpm,Herzaüfe ausbieten, so
würde er dadurch die Preise berabdrücken. Daß nach Antrag
Nr. 3 diese Verkäufe nur in Folge öffentlicher Versteigerungen
stattfinden soll n, bedarf keiner Rechtfertigung. WaS die vierte
Maxime betrifft, so wird dadurch ohne Zweifel ein größerer
Erlös erzweckt, denn wenn ein Käufer sieht, daß er den Kauss-
preis nicht auf einmal erlegen muß, sondern dieß auf die gleiche
Weise thun kann, wie es für die Ablösung von Darledn der
Hypotdekarkasse bestimmt ist, so wird er sicher ein höheres An-
gebot machen, es werden sich mehr Käufer und mehr
Konkurrenz zeigen. Indessen ist diese Vergünstigung an die Bedingung

geknüpft, daß der Käufer entweder gleich Anfangs
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wenigstens V» der Kaussumme baar bezahle, oder dann nebst

der Realkaution noch Personalkaution leiste, damit der Staat
ficher sei, wirklich so viel zu bekommen, als geboten wurde.
Der Antrag Nr. 5 stellt den Grundsatz auf, daß der Erlös
von den Domänen nicht etwa zu den jährlichen Ausgaben
verwendet, sondern kopitalifirt werden solle. Endlich dann wird
vorgeschlagen, daß alle Verkäufe, welche den Betrag von
Fr. 5000 übersteigen, der speziellen Genehmigung des Großen
RatheS un!e>l?gt werden müssn. — Der Herr Berichterstatter
schließt auf Behandlung deS Vertrages in xlobo und auf
Annahme der sechs Schlußanlräge.

Zngold. Ich verdanke der vorberathenden Behörde gar
sehr diesen gründlichen Rapport; er ist ein Zeichen, daß jener
Anzug, welchen ich Mitunterzeichnet hatte, nicht ganz am
unrechten Orte war. ES ist allerdings sehr wünschbar, daß
diejenigen Domänen veräußert werden, welche dem Staate durchaus

nicht rentiren, was sie rentiren könnten. Was vorerst die

Pfarrhäuser betrifft, so werden diese natürlich beibehalten werden

müssen, und ebenso begreife ich, daß zu jedem Pfarrhause
so viel Pflanzland und Garten geboren muß, als der Pfarrer
zu seinen häuslichen Bedürfnissen wirklich nöthig hat. Dagegen
ist es aber sehr wünschbar, daß tie weitläufigen Ländereien,
welche mit einigen Pfarrgütern verbunden find, veräußert
werden, nicht nur aus dem finanziellen Gesichtspunkte, indem es

mir persönlich bekannt ist, daß sie kaum 2^ Procent abwerfen,

sondern auch darum, weil der Geistliche seinem Berufe
leben und sich nickt der Landwirthschaft hingeben soll. ES
entstehen oft große Verwickelungen in den Dörfern, wenn der
Pfarrer sich in nachbäuerliche Verbältnisse einläßt u, s. w.
und ebenso auch, wenn der Pfarrer das Gut in Lehen gibt.
Mir sind Beispiele bekannt, wo Pfarrer mit ihren Lehenmannen
Prozesse geführt haben u. s w., waS bei der Gemeinde nicht
guten Eindruck machen konnte. Mir ist ferner ein
Staatsgebäude bekannt, welches dem Staate nicht 1 Procent abwirft,
nämlich die Zebntscheune zu Belp, wofür der Staat einen Zins
von Fr, 25 bezieht, während nur der Unterhalt der Dachung jährlich

vielleicht das Doppelte kostet. Schon früher einmal war ein
benachbarter Grundeigenthümer mit dem Plane umgegangen, diese
Scheune zu kaufen, und er hatte Fr. 3000 dafür geboten, wo
also der Staat Fr. 120 Zins bekommen dätte. Allein es betraf
einen Hochgestellten, welcher diese Scheune benutzen kann, und
daher wollte man nie von einem Verkaufe etwas hören.

von Steiger. Ich will gar gerne zugeben, daß liegende
Güter im Allgemeinen, die sich in den Händen irgend welcher
Staatsregierung befinden, in der Regel sich weniger günstig
rentiren, als wenn sie in Privatkänden sind. Das ist im
Allgemeinen gar nicht zu bezweifeln, und ich würde, wenn
sämmtliche Privatdomänen verkaust werden, sogar erwarten,
daß der Mehrertrag noch Höher steigen könnte, als er im
Gutachten vorgesehen ist, nämlich so lange die Kapitalien noch da
sein werden. Dessen ungeachtet scheint es mir denn doch bedenklich

den Grundsatz auszusprechen, es sollen sämmtliche Domänen

verkauft werden, pro momouto allerdings mit Ausnahme
der Pfarrgüter, an welche dann wahrscheinlich später die Reihe
kommen wird. Bei der beßten Abficht, die ich voraussetze, die
Erlössummen zinstragend zu kaprtalisiren, frage ich, ob und
wo bei dem ^allgemeinen Zustande unserer Finanzen, wie er
gegenwärtig ist-, und wie wir ihn für die Zukunft voraussehen
müssen, wir eiste Garantie haben, daß w.r mcht mehr oder
weniger gezwungen seist oder uns sonst dazu verleiten lassen

könnten, die drei Millionen, welche wir zu lösen hoffen, für
DreseS und Jenes zu verwenden. Ich will damit nur andeuten,
daß nach meiner Ueberzeugung wir es uns nicht verhehlen können

daß, wenn wir diesen Grundsatz annehmen und die
Domänen einmal veräußert haben, das wahre Focit dies-s ist,
daß dieselben dann in den allgemeinen Scblund der Staats-
bedürsnisse übergegangen sein und durch dieselben früher oder
später werden verschlungen werden. Die Zeit wird gewiß
einmal kommen, wo diese Kapitalien nicht mehr da sein werden.
Gesetzt, die Staatsgüter tragen dato nur 2 Procent ab, so ist
die Sache doch immer noch da. Ick müßte mich sebr irren, -
aber daS ist die ziemlich allgemeine Ansicht im Volke, und ich
halte eS für durchaus irrig, zu glauben, daß im Allgemeinen

der Verkauf der Staatsdomänen eine volkstümliche Maßregel
sei. Allerdings mag mancher Einzelne, der etwa ein Stück
davon acquinren möchte, sich darauf freuen, aber die M-nge
der Uninteressirten im Volke ist sicherlich nicht dafür,' wenigstens
ich glaube eS nicht. ES gibt noch Gründe anderer Art, um
derentwillen ich die Aufstellung deS Grundsatzes des allgemeinen
Verkaufes nicht billigen kann, namentlich in staatswirtdschaft-
licher Beziehung; ich will mich indessen auf die finanzielle Seite
beschränken. Daß dann die liegenden Güter deS Staates alle
Nachtheile an sich tragen, welche sonst Eigenthum in todter
Hand mit sich führt, glaube ich nicht ganz. Die obrigkeitlichen
Domänen sind gegenwärtig pachtiyeise dem freien Verkehre deS

Publikums ganz anheimgegeben. Daß nun ein Lehenmann zur
Bonifikation eines Gutes nicht ganz Dasjenige verwendet, waS
ein Eigenthümer thun würde, ist nicht zu bestreiken; aber man
muß doch bedenken, daß bei der Sicherheit welche ein solcher
Lehenmann hat, er auch Interesse genug hat, selbst mit einigen
Kosten allerlei Bonifikationen eintreten zu lassen. Ich möchte
daher aus diesen und andern Gründen von dem Aussprechen
des Grundsatzes deS Verkaufes im Allgemeinen abstrahiren,
hingegen w ll ich gar gerne, so viel an mir, die Regierung
bevollmächtigen, gelegentlich partielle Verkäufe zu machen und
daberige Anträge vor den Großen Rath zu bringen, wo
dieselben gewiß allen Anklang finden werden.

Karlen, in der Müblematt. Ich gehe vom Grundsätze
aus, daß unsere Staatsdomänen eben so gut Kapitalien in
todter Hand sind, als es seiner Zeit die Kapitalien u. s. w.
der Familienkisten waren, und daß eS also im Volksinteresse
liegt, daß diese Kapitalien aus der todten Hand in den bürgerlichen

Verkehr kommen. ES ist bekannt, daß das Volk daS
schon lange gefordert bat, und man begreift im Allgemeinen
gar gut, baß die Fortdauer der bisherigen Administration in
dieser Beziehung zum Nachtheile des Staates ausfallen muß.
Das ist nicht Theorie, sondern eine lange Erfahrung. Daß
man Mißtrauen ftyt von Seite der Opposition in die Verwaltung

der jetzigen Regierung, dawider ist natürlich nicht viel zu
sagen, und ich will daS nicht weiter erörtern. Wenn man
aber von einem Schlunde redet, der AlleS verschlinge, so kenne
ich auch einen sojchen, denjenigen, welcher bereits viele
Millionen verschlungen bat; dieser ist viel gefährlicher, als
derjenige welcher kommen wird. Zu einer bloß thcilweisen L qui-
dation, wie Herr von Steiger meint, könnte ich nicht stimmen,
sondern ich möchte dem Grundsatze zu liebe, welcher gerecht
und volksthümlich ist, verfahren. Der Antrag des Regierungs-
ratkes entspricht vollständig allen Anforderungen; er ist gl-ich-
sam ein untheilbares Ganze, und ohne weiter viele Worte
darüber zu verlieren, empfehle ich ihn mit Ueberzeugung zur
Annahme.

von Steiger. Wenn Herr Hauptmann Karlen mit der
Aeußerung, er begreife, daß man Mißtrauen in die gegenwär.
tigen Fmanzbedörden setze u. s. w., apf irgend eiste Weise
Bezug nehmen will auf Dasjenige, watz ich vorhin gesagt habe,
so erlaube ich mir, auszusprechen, daß wir daS unerklärlich
ist, indem ich mich auf Ihrer Aller Urtheil berufe, oh ich
auch nur eine solche Sylbe gesagt habe. Ich glaubte im Gegentheile

mich deutlich dahin auszusprechen, daß ich auch zricht
den entferntesten Gedanken dieser Art hege.

Herr Berichterstatter. Es ist nur ein emzigêr Ab-
änderungsantrag gefallen, denn ich glaubè nicht Z" daß Herr
Fürsprecher Zngold einen eigentlichen Antrag gestellt habe in
Betreff der Pfrunddomänen, und wenn auch, so müßte «ch

davon adrathen, weil es sich hier im Vortrage vor der Hand
bloß um die C'vildomänen handelt. Hingegen Herr von Steiger
will den Grundsatz des Verkaufes der Domänen nicht so

umfassend aussprechen, wie er hier vorgeschlagen ist, sondern er
möchte nur tbeilweise progrediren. Die von ihm für den Besitz
von Staatsdomänen angeführten Gründe werden noch in andern
Staaten auch geltend gemacht. Vom absolutistischen Standpunkte

auS wird z^ B. in Deutschland der Besitz von
Staatsdomänen so gerechtfertigt, daß man sagt, die Krone sei dadurch
unabhängiger vom Volke, und eb-n so auch die Staatsregierung
hinsichtlich ihrer Einnahmen. Aber in unserer Republik soll



man ja freilich die Regierung abhängig machen vom Volke be-

züglich auf Staatsstnanzen, und dieses geschieht emzig dann,
wenn man die Grundsätze annimmt, welche hier im Rapporte
festgestellt sind. Wenn Herr von Steiger weiter bemerkt, daß

dann eine geringere Garantie für die Erhaltung des Kapitals
da sei, so ist daS nicht richtig, denn die Garantie der Erhaltung

de« SlaatovermögenS liegt im Großen Ratoe und ,n der

Verfassung, und dem Großen Rathe ist ganz sicher für die Er
Haltung deS Geldkapitals eben so viel So gfalt zuzutrauen, aiS

für die Erkaltung der Domänen. Der Große Rath kann ja,
wenn er wist, Domänen eben so gut veräußern und den Erlös
davon sofort verwenden, als dieß mit Geldkapitalien der Fall ist.

Wenn Herr von Steiger glaubt, die Volksansicht sei gegen den

Verkauf der Staatsdomänen, so halte ich auch dieses wiederum
für unrichtig So viel ich von einzelnen Staatsbürgern ivwohl
alS in Vereinen darüber gehört habe, so ,st man ziemlich
allgemein einig, daß der Besitz dieser Domänen dem Staate nur
zum Schaden gereiche, indem ihre Bewirthschaftung u. s. w.
auf eine Weise geschieht, daß, wenn sie in Prwathänden wären,
sie vielleicht daS Doppelte renliren würden. Auch darüber ist

man e»nig, daß die Unterhaltung der Dominialgebäude sehr

schlecht geschiebt, und üderdieß daS Doppelte kostet, waS sie

Privatbesitzer kosten würde. Ich glaube also, wir werden durch
Annahme dieser Vorschläge dem Volkswillen nicht enrgegenhan

dein, und ich trage einfach auf Billigung deS Rapportes an.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der Schlußanträge

deS Regierungöratheö Mehrheit.
Dagegen ?Z Stimmen.

Ein fernerer Vortrag der Direktion der Finanzen
empfiehlt ein von Herrn Oberförster Manuel mit den
Ausgeschlossenen deS RechtsamevereinS von Limp ach unter Ratist
kationSvorbebalt abz-schlossenes Waldkantonnement zur
Annahme, welchem zufolge dem Staate alS Abfindung für die

Pfarrbolzpension der Pfarre Limpach von jährlich KZ Klaftern
Brennholz und 500 Wedelen ein Walddezirk von 15 Jucharten
alteS Bern-Maß als freies Eigenthum zufällt.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Vortrag der Direktion der Justiz und Polizei, betreffend

den Anzug über die Erbfähigkeit der unehelichen
Kinder.

Der Vortrag schließt, da dieser Gegenstand in der
genauesten und unzertrennbaren Verbindung mit dem ganzen
Familien- und Erbrechte stehe. weiches ebenfalls der Revision
durch die neu aufgestillte Gesetzgebungskommission unterliege,
dabin, diesen Anzug einfach zur Berücksichtigung an die Tesetz-
gebungSkommisslon zu überweisen.

Herr Direktor der. Justiz und Polizei, a?S

Berichterstatter. Die Frgge, ob den unehelichen KmSern nicht irgend
ein Erbrecht einzuräumen sei auf die Verlassenschaft ihrer E!tern,
ist nicht neu, und eS läßt sich sehr vieles dafür sagen; indessen
muß man sehr behutsam sein und wohl sehen, was man da
macht, damit nicht die Heiligkeit des edel-chen Verhältnisses
dadurch gestört werde. Jedenfalls ist dieß nicht ein Gegenstand,

Welcher isolwt behandelt werden kann durch ein einfaches
Dekret, soylHr" .diese Materie greift wesentlich in zwei Hauvt-
abtheilungen oeS^ EichlgesetzeS ein, erstens nämlich in daS
Personenrecht, welches die unehelichen Kinder von den Familienrechten

ausschließt, und zweitens zum Toeil auch in den ersten
Theil des Sachenrechts, dingliche Rechte, Verlassenschaft. Also
soll diese Frage bebandelt werden bei der Revision deS Civil-
gesetzeâ und eignet sich durchaus nicht zur isolirten Behandlung
durch ein einfaches Dekret. Mein Antrag geht also dabin, eS
möchte dieses Geschä't, ohne dermal irgend zu präjudiziren,
was weiter geschehen solle, lediglich der Ges tzgebungSkommisson.
welche Sie zur Revision auch dieser G-s-tzeSthesse aufgestellt
haben, überwiesen werden.

Ebersold. Ich könnte mit diesem Antrage wohl
einverstanden sein, wenn voraussichtlich wäre, daß die neue Gesetz¬

gebung mit Schnelligkeit begonnen und fortgesetzt werden würde;
aber fett dem Jahre tLZl hat man vergeblich auf mehrere Se-
srtzeöreviflonen gewartet, so namentlich auch in Bezug auf diesen

Antrag, der nicht neu,st, sondern schon früher wiederholt
gestellt wurde, indem schon längst Jedermann überzeugt ist,
vaß daort» etwas gethan werden müsse. Deßhalb so wie auch
durch mehrere Ereignisse, wovon ich alS bisheriger Unterstatt.
Halter Einsicht d-kommen habe, fand ich mich veranlaßt, einem
daherigen besondernDckrete zu rufen, «ndem eS leicht möglich
ist, daß die Revision der betreffenden Theile deS PersonenrechteS
und deö Sachenrechtes sich noch länger.hinausschiebe, während
welcher Zelt dann noch manche BViachthvivgung des ohnehin
ungiücktlchen Standes der Unehelichen geschehen, könnte. Eine
folche vorläufige Bestimmung wäre gewiß sehr-wünschenäwerth
unv könnte dann lpärer dem allgemeinen Gesetze einverleibt
werden. Es ist mit andern Gesetzen auch so gegangen, so ge-
rave mit der Aufhebung der Untergerichte, und. doch weiß man,
daß das später auch wiederum eine Abänderung erleiden wird.
Daß die Sache »n oaS Familienleben eingreift, will ich
allerdings glauben, aber das soll uns nicht advalten, eine der
Menschiichkelt und dem Pflichtgefühle entsprechende Bestimmung
lvforr ,n Kraft treten zu lassen. Wir haben hier wiederholt
die Nothwendigkeit anerkannt, auf alle Art das Armenwesen in
einen Stand zu dringen, daß nicht immerfort die gleichen Be«
sorgnisse wie d.svec fortbestehen, und demselben einen
wirksamen Damm entgegenzusetzen. Gerade diese Bestimmung nun
ware eine solche, wodurch man dem Armenwesen bedeutende
Schranken seyen könnte ES wäre ein Leichtes, die daherigen
Bestimmungen in einem Dekrete festzustellen, besonders für
solche Fälle, wo keine nahen Verwandten vorhanden sind, und
wo es ooch gew-ß am Platze wäre, durch zweckmäßige Bestim.
mungen dem Stande der Unehelichen eme Begünstigung zukom-
men zu lassen. Ich muß also darauf bestehen, daß ein eigenes
Dekret vorgelegt, und daß die Sache nicht noch länger
verschoben werde.

v. Tavel. Ich nehme die Freiheit, in dieser gewiß sehe

wichtigen Angelegenheit mir auch einige Worte zu erlauben.
Ich müßte die Ansicht der vorderathenden Behörde, daß eS nicht
der Fall sein könne, ein vereinzeltes Dekret darüber zu erlassen,
sondern daß der Gegenstand mir den allgemeinen Civilgesetzea
in Uebereinstimmung gebracht werden solle, vollkommen theilen,
umsomehc, als ganz rich-ig angeführt worden ist. daß sowohl
rücksichillch der Billigkeit alS auch rücksichclich der Heiligkeit deS

Ehestandes die Sache zwei sehr wichtige Seiten habe, die sehr
wohl ins Auge gefaßt werden müssen. ES ist hart, sehr hart,
wenn Menschen, die an ihrem Ursprünge durchaus unschuldig
sind, durch idr ganzes Leben die Schuld ihrer Urheber tragen
sollen; eS gibt darunter viele redliche, brave und fromme
Menschen, und die dieß nicht sind, sind vielle-cht entschuldbarer, alS
andere, eben weil ihre nachtheilige Stellung und vernachlässigte
Erziehung u. s. w. eS «dnen schwerer gemacht hat. so zu sein,
wie sie s.in sollten, als hingegen den Andern. AuS dem rein-
menschlichen Standpunkte ausg-faßt erschein-m also unsere
Gesetze, welche d>e Unehelichen von der Erbfähigkeit ausschließen,
alS ein Unrecht. daS man gut machen soll, als ein Widerspruch
in der Weltordnung, den man zu lösen suchen möchte, beson.
derS wenn solche Fälle vorkommen, wie diejenigen sind, welche
den Herrn Uncerstatthalter Edersold zu sejnkm/Anzug« de«ogen
haben, wo man sich gleichsam gedrungen fühlt, der Nachlässigkeit

derjenigen, welche die moralische Pflicht hätten, die Folgen
der Schuld so viel an ihnen gut zu wichen, durch
Gesetzesbestimmungen Abhülfe zu verschaffen. Also sprechen gewiß große
Rücksichten der Billigkeit von diesem Standpunkte aus dafür,
daß »n Bezug auf die Erbdefäoigung der Unehelichen gewisse
Bestimm mgen getroffen werden möchten. Allein eS sind da
doch auch noch höhere Rückst hten, die man ebenfalls ins Auge
fassen muß. Eme jede Gesellschaft soll auf sittlichen und
moralischen Grundlagen beruhen, und in allen christlichen Staaten
ist ein Hauptfuiidament aller geselligen Ordnung die Helligkeit
des EoestandeS, w lcher in der katholischen Kirche sogar alS ein
unauflösliches Sakrament betrachtet wird. E-n Staat, wo
dieses Hauprfundament fehlt, muß bald in Sittenlosizkeit und
Barbarei versinken. Also muß die Heiligkeit deS ehelichen



Verhältnisses so viel als möglich aufrecht erhalten und Alles
vermieden werden, was diesen Begriff schwächen könnte, weil
jedwede Schwächung dieses Begriffes zum Nachtheile des Ganzen
ausschlagen muß. Hier handelt eS sich nun um Rechte, und
zwar um Erbrechte; diese sind im Bereiche deS Kantons Bern
im Allgemeinen festgesetzt, es fällt kein Erde, das nicht seinen
Erden fände. Wenn also eine Veränderung hierin vorgenommen

werden soll, so kann dieß nur geschehen, indem man auf
der einen Seite etwas nimmt, um eS auf die andere Seite
überzutragen. Wenn die Erbfähigkeit der Unehelichen in
Mehreren, oder Mindern, ausgesprochen wird, so muß natürlicher
Weise auf der«onv1ern Seite von denjenigen Rechten hinweg-
genommen werîden, die auâ dem ehelichen Verhältnisse ihren
Grund und Ursprung nehmen, um sie auf die Unehelichen
überzutragen. Da ist nun mathemalisch einleuchtend, daß, was an
einem Orte genommen wird, eine ebenso große Verminderung
der Rechte deS betreffenden Theiles ist. Ze in größerm Um-
fange nun die Erbbefähigung der Unehelichen ausgesprochen
wird, um desto nredr wird daS Verhältniß, welches im Ehestande
Grund und Ursprung hat, geschwächt werden. Zch besorge nun.
daß, wenn dieser Anzug Vollziehung erhalten sollte, vielleicht
in etwas ausgedehntem Maße, ungeachtet ich niemanden die
Absicht zutraue, dem Ehestande zu nahe treten zu wollen, nichts
destowemger eine Benachtheiligung deS ehelichen Verhältnisses
eintreten, und der L»chtsinn dadurch Vorschub erleiden könnte,
indem die Folgen deS Leichtsinnes durch gesetzgeberische
Bestimmungen mehr ober weniger verringert würden. Die
Gesetzgebung arbeitet für die Zukunft, und in dieser Hinsicht gestehe
,ch offen, daß, wenn diesem Anzüge Folge gegeben wird, ich
davon einen höchst nachtheiligen Rückschlag auf die individuelle
und öffentliche Moral besorge. Zch glaube eS in meiner Pflicht,
diese meine Ansicht und Ueberzeugung frei und offen schon jetzt
aussprechen zu sollen, damit sie bei der Berathung dieses sehr
wichtigen Gegenstandes ebenfalls in Erwägung gezogen werden
könne. Zch müßte also durchaus dem Antrage deS RegierungS-
ratdeS beipflichten, in dem Sinne nämlich, daß hier durchaus
nichts vorgreislich entschieden werde, sondern daß eS der Ge°
setzqebungSîvmm'ssion vollständig srei stehe, ihre gutachtlichen An-
sichten so auszusprechen. wie sie eS nach reiflicher Untersuchung
der Sache für angemessen erachten wird.

Karlen in der Mühlematt. Zch bin mit dem Antrage
des Regierungsrathes einverstanden, aber eS ist sehr fatal für
unsere Zeit und auch für daS Geld, wenn in einemfort der-
gleichen Anzüge kommen, welche in daS Gebiet der allgemeinen
Gesetzgebung gehören. Man könnte das füglich bleiben lassen,
wir haben ja eine Gesetzgedungskommission aufgestellt, erwarten
wir nun, waS diese uns dringen wird. Der Sache nach bin
ich mit dem Anzüge im Allgemeinen nicht einverstanden, denn ich
sehe darin große Gefahr für den Mittelstand, welcher der eigentliche

Kern und der. Rücken des republikanischen Bestandes ist
in materieller Beziehung; dieser Anzug riecht fast etwas nach
Kommunismus.

Büzberger. Nach §. 98 der Verfassung hat die
Gesetzgebung, der-Große Rath nicht weniger alS 16 Gesetze
unverzüglich zu erlassen, aber unter diesen 16 Gesetzen erscheint
der materielle -Theil deS Civilgesetzduch-s nicht. Wenn Sie also
den Anzug zurückschieben an die GesetzgebungSkomimssion, und
er erst dann'behandelt werden soll, wenn die Revision deS
materiellen TdeileSMs'C'bilgesetzbucheS stattfindet, so sagen Sie
damit geradezu, der Anzug sei nicht erheblich, denn ich wette
19 gegen 1, daß in den nächsten 19 Zahren keine Revision deS

ErvilgeseybucheS in materieller Beziehung stattstnden wird. Die
Zeit dazu fehlt unS, und übrigens ist das Gesetzbuch an und
für sich sehr gut. Zn der letzten Session bat man hier allgemein

anerkannt, daß den Unehelichen ein Erbrecht eingeräumt
werden solle; heute hingegen scheint man davon wiederum
abzuweichen, und daher erkläre ich, daß ich mit dem Antrage des

RegierungSratbeS nicht einverstanden bin. Zch bin im
Allgemeinen auch nicht der Meinung, daß man ohne Noth einzelne
Materien eines Gesetzbuches herausreiße und abändere; wo eS

aber Noth thut, da muß man sofort spezielle Gesetze machen
und nicht Alles auf eine allgemeine Revision, die vielleicht nie
kömmt, verschieden. Zch halte es immerfort für ein Unrecht,

wenn Kinder, welche den gleichen Vater oder die gleiche Mutter
haben, dann das Vermögen des VacerS oder der Mutter nicht
zu gleichen Theilen unter sich theilen können. Zch wünsche also,
daß die Gesetzgebungskommission beauftragt werde, mit
Beförderung ein Gesetz über diesen Gegenstand zu bringen.

Zngold. Vorzüglich von dem moralischen Gesichtspunkte
auS möchte ich den Anzug deS Herrn Eversvld ebenfalls
unterstützen. ES ist gewiß sehr traurig, wenn Menschen so un-
gleich gestellt sind, wie die -unehelichen gegen die ehelichen
Kinder gestellt sind. Herr Oberst von Taoel glaubt, die Heil'g-
haltung deS ehelichen Bandes werde geschwächt, wenn man dem
Anzüge Folge gebe. Allein die allermeisten Unehelichen werden von
solchen Personen erzeugt, die nicht in der Ehe sind, und diese
Personen besitzen oft ziemlich großes Vermögen, und würden
sich also häufig veranlaßt fühlen, zu Gunsten ihrer unehelichen
Kinder ein Testament zu machen wenn nicht ihre Verwandten
sie täglich umlauern würden, um das natürliche Kind vom Ei be
auszuschließen. ES kann nun nicht im Willen des Gesetzgebers
liegen, daß, wenn eine solche Person stirbt, diejenigen, welche
doch eigentlich das nächste Recht auf die Erbschaft oder wenigstens

auf einen Theil derselben hätten, ganz davon ausgeschlossen
werden zu Gunsten entfernter Verwandter. Man ist hier
immer so hart, wenn es sich um die Begnadigung von Verbrechern
handelt, aber man bedenkt nicht, daß die meisten Verbrechen
begangen werden auS Noth, aus traurigen Lebensverhältnissen,
in welche ein solcher Mensch gestellt ist. Nun sind zufolge
unserer Gesetzgebung alle diese unehelichen Kinder eigentlich
in der Armuth, also desto eher zu Verbrechen u. s. w. veran-
laßt. Diese traurige Lage der Unehelichen ist es gerade, was
die meisten Mütter, welche daS fürchterliche Verbrechen deS
KindeSmordeS begehen, dazu bestimmte. Aber auch in
legislatorischer Beziehung sollten wir alS ein republikanischer Staat,
welcher in der Civilisation so weit vorgerückt ist, als wir unS
dessen wenigstens rühmen, die Gesetzgebung gemäß dieser Cvili-
sation einrichten und z. B. auf Frankreich sehen, ungeachtet
dieses Land in Bezug auf die Sitten vielleicht nicht so löblich
dasteht, wie der Kanton Bern. Die Ansicht des Herrn
Fürsprechers Büzberger, daß die Sache durch Genehmigung deS

Antrages der Regierung allzulange verzögert würde, theile ich
ebenfalls, und was daS Herausreißen einzelner Bestimmungen
aus dem organischen Ganzen der Gesetzgebung betrifft, so mache
ich aufmerksam, daß in letzter Zeit bereits mehrere Entwürfe
vorberathen und angenommen worden sind, welche sebr tief in
die allgemeine Gesetzgebung eingriffen. Zch stelle also den An-
trag, daß der RegierungSrath beauftragt werde, einen DekrelS-
entwurf »m Sinne deS AnzugeS zu dringen.

Matthys. Herr Fürsprecher Zngold wünscht, daß man
sich in dieser Materie die französische Gesetzgebung zum Muster
nehme. Zch wünsche das auch, aber wenn man sich die fran-
zösische Gesetzgebung wirklich zum Muster nimmt, so wird
etwas Anderes daraus resultiren, als üian glaubt ' Nach dem
französischen Gesetzbuche hat die Mutter eines unehelichen KindeS
gegen den Vater desselben weiter kein Klagerecht. Was ist die
Folge davon? Daß wenigstens im Jura, wo die französische
Gesetzgebung gilt, verhältmßmäßig die Hälfte vielleicht zwei
Dritttheile weniger uneheliche Kmder erzeugt werden, als im
alten Kantonstheile. Zch weiß wohl, daß man der Härte be-

schuldigt wird, wenn man der Mutter eines unehelichen Kindes
kein Klagerecht gegen den Vater desselben zugMhsii will; aber
wenn man die böhern Folgen berücksichtigt / sso^ist es das Klügste,
was die Gesetzgebung in dieser Beziehung machen kann. Wenn
eine Weibsperson weiß, daß die Folgen ihreö Sch itteS ihr
einzig zu tragen obliegen, so wird sie den Schritt zwei Mal
bedenken. Nach der französischen Gesetzgebung bat ferner das
Kmd das Recht auf die Verlassnschafl, wenn es nicht im
Ehebruche erzeugt wurde und nachher ausdrücklich anerkannt
wird. Zch weiß wodl, daß die gegenwärtige Gesetz »ebungS-
kommission nicht beauftragt ist, das materielle C'vilgesetzduch
umzuarbeiten, und ich bin sehr frod darüber, denn wir machen

gewiß kein besseres Civilgesetzbuch in materieller Beziehung, alS
welches gegenwärtig in Kraft besteht. Gleichwobl stimme ich

zum Antrage des RegierunqSrathes. Wenn die EesetzgebungS-

Kommission findet, es sei nöthig und nützlich, daß hierüber eine
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Bestimmung getroffen werde, so kann sie ein besonderes Gesetz

vorberathen und dem Großen Rathe vorlegen.

In g old. Meine Aeußerung ist nicht so zu verstehen, als
wolle ich überhaupt Alles billigen, waS in der französischen
Gesetzgebung steht; namentlich huldige ich auS Ueberzeugung
dem VaterschaftSgrundsatze, welchen wir früher hatten, und
nicht dem Mutterschaftsgrundsatze. Bloß bezüglich auf das

Erbrecht möchte ich daS französische Gesetz zum Muster nehmen.

Hebler. Ich schenke diesem Anzüge auch mein ganzes
Interesse. Hingegen ist ein Grund dagegen angeführt worden
in Beziehung auf den moralischen Gesichtspunkt, der mir sehr
vieles Bedenken macht, nämlich, daß, wenn man unehelichen
Nachkommen ein Erbrecht zugestehe, dieses den Leichtsinn im
Allgemeinen fördern könnte. Es läßt sich indessen auch dagegen
Vieles anbringen, und daher möchte ich den Gegenstand zu
einläßlicher Vorberathung zurücksenden und ihn nachher in reif,
licher Diskussion noch einmal durchgehen. Mir scheint, daß,
wenn leichtfertige Personen zum Voraus wissen, daß nach ihrem
Absterben zufolge eines solchen Gesetzes die Früchte eines
unregelmäßigen Lebens zum Vorscheine kommen müssen, so werden

sie sich eher davor hüten, daß solche Früchte entstehen.
Also möchte der Anzug eher für mehrere Heilighaltung deS

ehelichen Verhältnisses sprechen. Ich sehe aber auch aus diese

Unglücklichen selbst, welche besonders in den ersten Jahren ihres
Daseins gemeiniglich sehr vernachlä'ßigt werden, deren ganze
Erziehung nicht so ist, wie sie in einem Staate sein sollte,
dessen größtes Interesse eben eine gute Erziehung der Zugend
ist. Wenn Aeltern solcher Kinder wissen, daß ihr zeitliches
Gut später auch auf die unregelmäßiger Weise erzeugten Kinder
übergeht; dann werden sie auch mit mehr Interesse die Er-
ziedunq derselben überwachen. Ich möchte also sehr gerne, daß

dieser Antrag zu nochmaliger einläßlicher Vorberathung
zurückgesendet und dann in Form eines Projekt-DekreteS reproduzirt
werde.

Ebersold. Ein Redner bat vorhin bemerkt, es sei sehr

fatal, daß durch solche Anzüge die Zeit deS Großen Rathes auf
unnütze Weise in Anspruch genommen werde. Ich glaube,
dieser Gegenstand sei so wichtig und greife so tief ein, daß der-
selbe sa wohl aller Beachtung werth .sei, und vielleicht sind'
gerade von den Betreffenden schon solche Anzüge hierher
gebracht worden, die weit süglicher hätten wegbleiben können.

Herr Präsident. Ich muß sebr bitten, daß man sich

nicht in daS Dominium der Persönlichkeiten verliere. Ich de-

daure ferner sebr, daß Niemand von meinen Herren
Stellvertretern da ist, weil ich sehr gerne über diese Angelegenheit
das Wort ebenfalls ergriffen hätte. Herr Oberst von Tavel
hat indessen meine Ansicht vollkommen ausgedrückt.

Herr Berichterstatter. .Die unehelichen Kinder haben
in neuerer Zeit Manches gewonnen, waS sie sonst nicht batten.
Früher waren sie sogar nicht bürgerlich ebrenfähig; sie durften
nicht einmal Theologie studiren, sie waren vom geistlichen
Stande ausgeschlossen. Jetzt hingegen in neuester Zeit erst
haben die Unehelichen die bürgerliche Ebrenfähigkeit erhalten;
wir baden Beispiele, daß Uneheliche sogar an die höchsten
StaatSsiellen berufen wurden. Also haben sie bereits einen
bedeutenden Fortschritt gemacht. Aber noch mehr. Früher
waren sie nicht einmal erbfähig; wenn ein uneheliches Kind
daS Glück hatte, mit einem Vermächtnisse bedacht zu werden,
so mußte es erst noch von meinen gnädigen Herren legitimirt
werden, um daS Vermächtniß annehmen zu können. Auch dieses
ist jetzt wegg-fallen, die Unehelichen sind erbfähig geworden,
nicht zwar überhaupt, aber doch in Bezug auf letzte
Willenserklärungen. Wenn Sie, Herr Präsident, meine Herren, der
Sittlichkeit und dem Institute der Ehe nicht zu nahe treten
wollen, so müssen Sie jedenfalls die Erbfähigkeit der Unehelichen

beschränken auf diejenigen Kinder, deren Aeltern ledig
absterben. Es ist allerdings ein großer Uebelstand, daß, wenn
die Mutter eines unehelichen Kindeö etwas Vermögen hinter-
läßt, dann der Staat eigentlich erbt, weil das uneheliche K'nd
nicht erben kann, die Mutter also eigentlich erbloS ist Wir
haben noch sebr viele Fälle, wo die Regierung Verzicht leisten
muß auf das Erbe einer solchen Mutter zu Gunsten eines un°

ehelichen Kindes. Diesen Uebelstand möchte ich heben. Aber
den unehelichen Kindern überhaupt, auch solchen, die von
Eheleuten erzeugt werden, ein Erbrecht einzuräumen, dem könnte
ich im Interesse der Sittlichkeit nicht beistimmen. Ich mag es
wodl leiden, daß die unehelichen Kinder hier so viele Fürsprache
finden, daß man sie gleichsam so an's Herz drückt; aber AlleS
hat doch seine Schranken. Ich bin ferner auch der Meinung,
daß, wenn in einem HauptgesetzeStdeile ein wesentlicher Uebel-
stand sich findet, man nicht immer warten kann, bis eine all-
gemeine Revision kömmt; aber ich unterscheide zwi-chen Formsachen

und zwischen der Materie. Die Aufhebung der
Untergerichte z B. war eine bloße Formsache; da kann man Dieses
oder Jenes machen, so hat es keinen Nachtheil m Bezug auf
die Materie selbst. Hier hingegen handelt eS sich um die

Materie, und zwar um eine sehr wichtige Materie. Da Sie
nun eine eigene Kommission zu Bearbeitung unterer Civilgesetze
niedergesetzt haben, so ist cS jedenfalls am Zweckmäßigsten,
dieser Kommission auch den vorliegenden Gegenstand zu
überweisen. Es ist nicht gesagt, daß, wenn die GesetzgebungSkom-
missivn die Sache für dringend halten sollte, sie dann nicht
einen besondern Vorschlag noch vor der Revision des Civilgesetzes
überhaupt bringen dürfte. UedrigenS ist auch kein absolutes
Hinderniß da, der Gesetzgebungskommission zugleich den Auftrag

zu geben, diese Materie mit möglichster Beförderung zu
behandeln und hierher zu dringen. Allfälllg kann auch der Re-
gierungsrath ein solches Dekret bringen, aber in keinem Falle
könnte ich in der Sache selbst weiter gehen, als ich vorhin
angedeutet habe, im Interesse der Heiligke t deS ehelichen Bandes

welches die Grundlage aller geiellschaftlichen Ordnung
bildet. Ich bin, wenn Sie den letzten Weg einschlagen wollen,
sehr geneigt, ein daheriges Gutachten zu wachen und ein Projekt

zu bearbeiten, aber ich weiß nicht, ob dann Diejenigen,
welche der Sache eine weitere Ausdehnung geben möchten,
damit zufrieden sein werden.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungsratbeS 46 Stimmen.
Den Regierungsratb anzuweisen, einen Dekrets-

entwurf über die Erdfähigkeit der unehelichen
Kinder auszuarbeiten und dem Großen Rathe
vorzulvgen 8l Stimmen.

Ein fernerer Vortrag der Direktion der Justiz und
Polizei betrifft ein Gesuch des durch obergerichtliches Urtheil
vom 9. Mai 1646 zu einer vierjährigen Zuchthausstrafe wegen
betrügerischen und mulbnnlligen Geldstages verurtheilten J.
Fahrni, von Eriz.Schattseite, in St-ssfisburg, gewesenen

Sägers und HolzbändlerS, um Umwandlung der über ihn
verhängten Zuchthausstrafe entweder in Landesverweisung oder
doch in einfache Einsperrung, mit Anrechnung der seit Eröffnung

des Urtheiles ausgestandenen Gefangenschaft. In Betracht
nun, daß ohne Zweifel das Odergericht die zu Gunsten deS

Bittstellers sprechenden Umstände bereits gehörig berücksichtigt
haben werde, und daß der Petent überdieß seine Strafe noch

gar nicht angetreten hat, geht der Antrag auf Abweisung deö

Gesuches.
Durch's Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident will nun zur Berathung der Erbeb-
lichkeitöfrage vorlegen den am 13. Wintermonat verlesenen Anzug

deö Herrn N gaeler und sechSzedn anderer Mitglieder,
betreffend die Verhältnisse des Berner Regimentes in Neapel.

Ingold trägt, wegen vorgerückter Zeit, auf Verschiebung
dieses Gegenstandes an, da derselbe eine ziemlich lange DiSkus-
sion veranlassen möchte.

Herr Präsident erwiedert, der Gegenstand sei gestern
auf die Tagesordnung für heute gesetzt worden, und die nächsten
Tage werden so ziemlich auS'chließltch auf die Berathung deS

BüdgetS verwendet werden müssen.

Weingart erklärt sich, da Herr Nigqeler nicht anwesend
sei, bereit, den Anzug zu entwickeln, wofern man die Behand-
lung nicht verschieben wolle



von Steiger glaubt, es stehe der Verschiebung nichts
im Wege, man könne ja den Vortrag über die Beschwerde des

H rr n Gigon behandeln, welcher Gegenstand gestern auch auf
die Tagesordnung gesetzt worden sei.

Herr Präsident stimmt diesem Vorschlage bei, ersucht
aber, da er sich, alS gewesenes Mitglied der abgetretenen
Regierung, bei diesem Geschäfte für betkeiligt halte, in
Abwesenheit des Herrn V^prästdenten, den Herrn Stellvertreter
dieses Letztern um die Gefälligkeit, das Präsidium zu
übernehmen.

Scherz, Stellvertreter des Vicepräsidenten, erwiedert,
daS Präsidium könne er nicht übernehmen, da er von der Bitt-
schristenkommisston als Berichterstatter in diesem Geschäfte
bezeichnet sei. »z 5.

Herr President erklärt sich unter diesen Umständen
bereit, den Vorsitz selbst zu führen, und ladet den Herrn Bericht-
«rstatter der'Dittschristenkommission ein, seinen Rapport zu
erstatten.'

^ 'K
Scherz.^Fürsprecher, erwiedert, er müsse vorher die

Akten noch einmal lesen.

Herr Präsident. Zk diesem Falle ist die Sache aus,
und wir wollen für heute abbrechen.

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt werden:
1) E n von mchrern Mitgliedern aus dem Zura unterzeich¬

neter Anzug, betreffend die Erbauung einer VerbindungS.
straße zwischen dem nördlichen Theile des Kantons und
dem Oderelsaß.

2) Ein Anzug des Herrn Marchand in ähnlichem Sinne.

Herr Präsident. Als Präsident dieser hohen Versammlung

möchte ich denn doch die Herren ersuchen, einwenig „hüb-
scheli" zu machen mit solchen Anträgen. Bei einem mutbmaß-
lichen Defizit von Fr 500,000 — läßt es sich doch einwenig
sehen, was man macht. Es fragt sich am Ende: Wer soll daS

Alles zahlen Muß man daS Geld aus dem Beuteln der
Kapitalisten nehmen, so wird man zuletzt doch aufhören müssen.
Ich möchte sehr bitten, nicht allzuviele Begehren an die Staatskasse

zu stellen.

Fleury beschwert sich, daß der Büdgetentwurf in französt-
scher Sprache noch nicht ausgetheilt worden sei.

Herr Präsident. Das ist eine Nachläßigkeit, die nicht
mehr angehen kann!

Als eingelangt werden angezeigt:
1) Eine Zuschrift einer ziemlichen Anzahl von Offizieren deS

BernerregimentS in Neapel, die dortigem-Verhältnisse
betreffend. ^

2) Verschiedene Strafnachlaß - und UmwandluNgsbegbhren.
3) Vorstellung von 24 Einwohnern deS Amtsbezirks Gàanen,

dahin gehend, daß am Platze der vom Regierungsratde
erlassenen Verordnung über die Hypothekarkasse eine
zweckmäßigere erlassen werden möchte.

4) Ein Naturalisationsgesuch.
5) Vorstellung der Burgergemeinde Schattenhalb, bezweckend

die unverzügliche Korrektion der Kirchetstraße.

(Schluß der Sitzung nach 12 Uhr.)
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Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung

: Die Herren Bädler, Beutler, Bäzberger, Dädler zu
Seftigen, Eggimann, Freudiger, Friedli, Funk, Geiser
Oberstlieutenant, Berber zu Steffisburg, HirSbrunner, Zndermühle,
Zoost, Karlen in der Mühlematt, Känel, Leist, Migy, Niggelrr,
Nydegger, Olth, Probst zu Langnau, Rolhacher, Ruof, Scheid,
»gger zu Wailrrgen, Gchneederger zu Herzogenbuchsee, Gchüp-
dach zu Biglen, Schüpdach zu Höchstettcn, Tuche, Walther,
Wender, Wiedmer zu Grünen und Zwablen; ohne Entschuldigung.

Die Herren Aebersold, Carre!, Christen, Grimattre,
Helg Amtsschaffner, Zseli zu Rüxau, Kernen zu Reutigen,
Kilcher, Kröpf, Küng zu Hunz>ken, Küng zu Lyß, Lehmann
zu Leuzigen, Marti Arzt, Marti zu Brüttelen, Messerli zu
Tromwyl, Meethe, Müller Dr., Mützenberg, Pequignot ge-
wesener Landammann, Rentsch, Rolli^ Ruprecht, Salzmann,
Scheldegger Arzt, Stettler und Streit zu Koniz^

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

''

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt wird ein Anzug
des Herrn Lodner, dahin gehend: eS solle von nun an
(außerordentliche Umstände vorbehalten) der Große Rath nicht mehr
zusammen berufen werden, biS d»e zur Behandlung kommenden
wichtigen Gesetzes- und DêetSàwûrse jedes Mal mit dem
Traktandenzirkular gedruckt d'est'Mitgliedern des Großen RatdeS
zugesendet werden köntien; weniger w-chtige dagegen wenigstens
zwei Tage vor der Berathung ausgetheilt werden.

Herr Präsident. Daß Ihr Präsident vollkommen sym-
pathistrt m>t diesem Anzüge, mag daraus hervorgehen, daß er
vor kurzer Zeit konfidei tiell darüber an den Herrn RegierungS
Präsidenten geschrieben hat. '

Tagesordnung.
Entwurf Staatsbüdget für das Jahr !847.
Herr Präsident. Bevor ich dem Herrn Berichterstatter

deS RegierungSratheS daS Wort ertheile, muß ich m r einen
kurzen Bericht über diese Sache erlauben Da wir hier zum
ersten Male in dieser neuen Versammlung ein Büdget behan¬

deln, und vielleicht nicht alle Mitglieder die frühern Verbandlungen

über unsere Bridgets gelesen haben, so soll ich doch mit
einigen Worten daran erinnern, waS eigentlich bisher unter
der Behandlung deS Büdgets verstanden wurde.. DaS Büdget
ist die Ordnung deS Staatshaushaltes, der Voranschlag
über diejenigen muthmaßlichen Einnahmen und Ausgaben, welche
im Laufe des ZahreS stallfinden sollen. Bei diesem Anlasse geht
gleichsam die ganze Staatsverwaltung vor dieser Versammlung
vorüber, und es war biSber angenommen, "daß man dann
Bemerkungen über alle Zweige der Verwaltung machte, jedoch
nicht in dem Verstände, daß bestehende Gesetze und Grundem-
richtuvgen bei di sem Anlasse so iu transit» aufgehoben werden
könnten, denn das wäre ein höchst gefährliches Verfahren. Wohl
aber wurden Bemerkungen gemacht über dieses und jeneS und
dann je nach Umständen erheblich erklärt. Zn diesem Ginne
findet diese Diskussion statt, welche immerhin etwas schwieriger
ist, alS jede andere, eben weil six in alle Gebiete der Verwaltung

überschweift. WaS nun das dießmalige Budget betr'fft,
so soll ich hier sagen, daß die StaalswirtdschaslSkommission,
welche ich ohnehin erst letzten Freitag Nachmittags versammeln
konnte, weil das Büdget vorder nicht bereit lag, die Sache
nicht so untersuchen konnte, wie eS hätte geschehen sollen und
früher auch geschehen ist. Vorerst batte sie das Büdget zu
spät erhalten, mußte sich aber dennoch sogleich damit besassen,
weil hier keine andern Geschäfte medr vorlagen, mit welchen
der Große Rath seine Zeit Härte ausfüllen können. ES ist dann
zu diesem Uebelstgnà noch ein anderer Uebelstand hinzugekommen.

Zch kalke den nunmehrigen Herrn Standesbuchdalter
ersuchen lassen, den Berathungen der StaatSwirthschaftskom-
mission beizuwohnen; derselbe hat aber geglaubt, die Bankdirektion,

welche am Freitage ebenfalls Sitzung kielt, sei wichtiger,
und ist daher nicht erschienen Ich hätte im Gegentheile die
Ansicht gehabt, die StaatSwirtdschaflSkommission wäre jetzt
wichtiger. Auf diese Weise konnte die StaatSwirtdschaflSkommission

nicht diejenige Auskunft bekommen, welche sie hätte
bekommen sollen, und daher erscheinen in ihrem Vortrage meh.
rere Bemerkungen, welche vielleicht nicht gemacht worden wären,
wenn die Kommission sogleich den nöthigen Aufschluß erdalten
Kälte.. WümchenSwertb àâ iZimerhin, daß diese beiden Uedel-
stände künftig nicht mehr eintàn. Es ist überhaupt wün-
schenswertd. daß für die künftigen-Satzungen deS Großen
Rathes die Geschäfts früher vorberatden^ und eingelangt seien aiS
dießmal, wo sie im Ganzen z'emlich spät in die Feder gefaßt
und spät auSg theilt worden sind Auf diese Weise können die
Geschälte unmöglich mit der ersordertichen Ruhe und Umsicht
behandelt werden Es wird jetzt vor allem aus die Einlretens-
feaqe behandelt werden, und ich soll noch anzngen, daß von
Seite der Standesbuchhalterei die ursprüngliche Ausgabe deS

BüdqetS nachträglich berichtigt worden ist, und daß ein Beamter

der Buchhaltern da >st, um sie umzutauschen. Die sran-
zönsche Ausgabe >st in Ordnung. Ich will nun den Herrn
Berichterstatter ersuchen, seinen EinganqSrapport zu erstallen.

St



Herr Finanzbirektor, alS Berichterstatter deS Regie-
«ungsrathes. Vorerst, Herr Prästoent, meine Herren, habe
ich Sie darauf aufmerksam zu machen, daß >n den 2dnen aus-
getheilten Exemplaren des Büdgetenrwurfs einige Satzfehler
stehen gebliev n sind, Fehler nicht der Behörden und auch nicht
des Druckers, fondern deölenigen Unrerb amten der B"chaal-
tere« welcher den Druck torr>giren sollte. Znd ssen ändern
diese Fehler sowohl am Endresultate deS ganzen Budgets, als
auch am Resultate der einzelnen Hauptrubriken nicht». (Diese
Satziehler werden nu «mevr im Einzelnen angezeigt.) Nun zur
Sache. Das edrenwerlhe° Präsiomm bat verellS bemerkt, daß

Sie, meme Herren, deute zum «rsten Male e>n SrautSvüsget
berathen, und eS ist diese B rätoung eine der wichtigsten
Aufgaben der obersten Landesdevörde, weil sie benähe d>e einzige
Gelegenheit ist, bei welcher diese Behörde e,ne G sammtlibersicht
über den SlâatshauSvàlt bekömmt und einen Blick werfen soll
in alle Zweige der Verwattung. Jerner »st diese Berathung
darum wichiig weil dadurch für alle untern Behörden die
Direktion gegeoen mnyb, wie sie »m Laute des Zavres die Summen

verwenden sollen,.-W«Msie Nicht gegenüber der obersten
Lanbesdevörde veranrÄörtlich »werden wollen. Daver glaube
ich, Sie werden diesem Süoget Zvre volle Aufme-ksamkeu
zuwenden. Ich erlaube mir nun einige Bemerkungen darüber >m

Allgemeinen. Das vorliegende Budget ist nach meiner Ansicht
nur ein Uebergangsbudglt;- weil, so w>e gegenwärtig die Reform
des gesanimien Finanzwesens noch nicht vollendet, sondern erst
im Werden begriffen >st > ebenio auch das Wvget noch nicht
aus denienlgen Zustand îbasirl werden kann, ,w>e es der Fall
fein wiro, nachdem die F,uanzresorm vollend«^ «st. Das
gegenwärtige Budget »st ein Uàrga g^büsget zWächst in Bezug der
Elnnahm-n Dieft Einnah DKn^erfallems« drei Hauptcudrik n,
nämlich in den Ertrag des StaatevetmögenS, in b-m Ertrag
von Regalien und Staatsanstalt n und in den Ertrag von
Staatsabgaben, seien es »ndi ekte oder direkte. Zu allen diesen

Einnavmcquell-n wird bei der durchzuführenden Fmanzreform
ebenfalls eine Reform im Ernze-nen stattfinden. B--, den
sogenannten eigenthümlichen Einkünften oder dem Ertrage deS

Staatsoermögens wird zunächst e ne Reorgannalion des Forst
wesenS stallstnden müssen, ed-niv eine Liquidation des Domänen-
w ftnS. Ferner werden d»e »m Auslande angelegten Kapitalien
zurückgezogen und hier im eigenen Lande nutzbringend gemacht
werden. Ob alles diesis zu Gunsten oder zuungunsten der Staats-
finanzen gereichen werde, das wird die Zukunft lehren. Nach
memer U-berz ugung wird d ese Reform zu Gunsten der StaaiS-
ffnanzen ausfallen; unsere Forste können be« guter und zw-ck
mässiger Verwaltung offenbar mehr abtragen alS bisher, das
Gleiche wird h>nsichll-ch der Domänen der Fall sem, welche
nach erfolgter L quidarion füglich Fr. 50.000 medr abwerfen
können als bisher. Was die auslä idWesti^viial en delrifft,
so entsteht zwar hier allerd ngS .tzurch ihre Zjjrückzievung ein
Defizit im Zinsertrag; daSielh« beläust sich izngesävr auf
Fr. 39,000' Indessen ist ein so ch-S Defizit gegenüber den
großen national ökouomiicheyz,VorlveiIen, welche die
Zurückziehung dem Lunde gewävi t, p>cht in Betracht zu ziehen. So
wie also in Bezug auf die eigenthümlichen Einkünfte eine
Reform stattfinden wird, so wirb eine solche auch in Bezug auf
die zweite Einnahmequelle eintreten müssen, nämlich in Betreff
der Regatten und Siaaisanstaiten Zch bin indessen nicht der
Ansicht, daß auf einmal auch bl-r ret0<m«rt werde, sondern ich
möchte zunächst mit dem d.rekttn Steuersysteme beginnen. Erst
wenn das Volk sich an dasie.de gewöhnt vät, sollen auch diese
Regalien so reformirt werdetü/lvie' dM Znreriss- der National-
wlrtv'chafr es erheischt Alsdann sind allerdings im Postwesen,
m>t Rücksicht auf Hundes ui-d Industrie, ferner im Saizwe>en
zur H-wung des 'lcke.baüeS und der Viehzucht Reform-n nöthig.
Envl.ch dann stehen Ulis ivtsintliche Refo.mâi bevor bezüglich
auf d,e dritte Emnahmegge^ nämlich d^e Staatsadgaben.
Eine solche R.form ist bereits angebahnt dadurch, daß ein Zoll-
konkordar mit einigen benachbarten Siä den »n U terhandiu g
steht und vielleicht bereits vor Zahresirest zum Abschlüsse kommen

w>rd Eine andere Rnorm ,st durch die Verfassung selbst
ebenfalls angebahnt, nämlich in Bezug auf die HandänderungS-
gebüvr. Andere Abgaben, wie namentlich die W>r>bsnaftS-
patent- und KonzeisisnSgedühecn müßen ebenfalls nothwendig

reformirt werden. Daraus sehen Sie, Herr Präsident, meine
He-ren, daß die Einnahmequellen des Staates, wie sie sich nach
diesem Büdget herausstellen, nicht bleibend si»d, sondern nur
noch für eine Uebergangsperiode von zwei bis höchstens sechs

Zavren ungefähr die nämlichen sein, und daß von 2avr zu
2avr noch einige Aenderungen darin stattfinden werden. So wie
daS Büdget in Bezug auf die Einnahmen bloß em Uebergangs-
büdgel »st, so »ft eS auch in Bezug auf die Ausgaben bloß ein
UebcrgangSbüdget, weil nämlich die Reorganisation der gesamm»
ten Staatsverwaltung noch nicht inS Leben getreten ist. 2n-
foige dieser Reorganisation.werden vorerst eine Menge öffent-
sicher Stellen eingehen, andere dagegen, können neu entstehen.
Dadurch wird eiy weltlicher Echfluß aus die Staatsbesoldungen

stattfinden, ^darum ivesenttich//weil ijnsere gegenwärtigen
Besoldungen sich auf pte Summe von Fr. 1,450,000 belaufen.
Durch Vereinfachung >deS StaalSorganiSMuS, durch Kumuli-
rung solcher Stehen, Pflche zhxer

' füglich kumulirt
werden können, wird vff^öp vieles zpi^ Vortheile der SlautS-
finanzen reformirt Pörde^.HM^Mkk.'Reorgan,sat>on, welche
nach ncemee Ansicht MiÜHWä Büdget» ausfallen wird,
betrifft das Mllitärwe>er:„,„Zjch, gegenwärtigen Büdget finden
Sie das Militärbudget noch nicht auf diese Reform basirt, weil
dteislde noch nicht da ist, also finden S»e auch noch nicht die-
jenigen Ersparnisse, welche znan von dieser Reform erwarten
kann. DaS Gleiche »st bei der Gaudireklion der Fall. Nachdem

einmal die Liquidation der Domänen stattgefunden baden,
und ein richtiges System im Hochbau, Wasserbau und Straßenbau

angenommen sein wird, werden Sie auch nicht mehr
diejenigen yoqxa.Ansätze finden wie jetzt. Das Gleiche ist endlich
auch der der Direktion deS Zinnern. Hier ist namentlich

Sie Uedergqffà^HÂî?
' ^ ArmenwesenS in ein neues

System vorauszusehen. ''Wenn dieses neue System einmal im
Leben und gevörig durchgeführt ist, so werden die daherigen Opfer
für den Staat auch nicht mehr so groß siin, als sie jetzt hier
im Büoget erscheinen. Wenn der verfassungsmäßige Grunosatz
der bloß freiwilligen Armenunterstützung durchgelüsrt sein wird,
wenn d>e dnher«gen Staaisanftalten errichtet »ein werden u. s w.,
alsoann wird der Staat alleS Weitere, was für die Armen zu
thun ,ft, mit leichten Opfern machen, alS dieß einstweilen der
Fall fein muß. Dieses, Herr P ästdent, meine Herren, um
2onen zu j-iqen, daß daS jetzige Büdqet nur ein UeberganqS-
budget ist Nun bezüglich auf da« Resultat deS BüdqetS noch
einige Bemerkungen. Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen
um d.e Summe von Fr. 533,509. ES liegt mir ob, die
Ursachen davon nachzuweisen. Zunächst mache ich aufmerksam
ans den Unterschied im gegenwärtigen EinnavmenbüSg t geqen-
üoec demjenigen von 2846. 2m Büdget von 1846 baden Sie
eine Einnahme ^Kn Fr. 3,042.436; vier vinqegen fiaden Sie
an ordenilich^fl Einnahmen n^r Fr. 2,653,985. Der Grund
dieser MnàèiNnaome liegt in Folgendem. Weggefallen sind
in Folge der stattgefundenen V.rfassungsre vision an Zehnten
und Sodenzinsen, wofür im Budget von >846, dasict auf die
frühern Geieye, die Summe vo,n Fr. 318,000 ausgesetzt war,
hier hingegen bloß Fc. 83,000,erscheinen, in runder Summe
Fr. 235.000; ferner an Ertrag der Grundsteuer, welche im
Budget von 1846 mit Fr 152,000 angesetzt war, hier hingegen
bloß mit Fc. 103,000 erscheint, Fr. 49,000. Diese beiden
Summen sind die uniHWMrt Folge tdellâ der VersiissungS-
revision, theils von Mesetze^ 1>â adzxtretenen Bebö den. 2n
den übrigen Zweigen erzeigen sich sdEeude Mindereinnabm-n
des vorliegenden Büdgets gegenüber demjenigen von 1846.
Ertrag der Domclnen^ Zm 2äbr 1846 war er büdgetirt zu
Fr. 131.000, jetzt hingegen zu Fr. I25M0, mithin beiräqt
die Mindereinnahme Fr 6000 daher rüodenv, daß die
Staatsdomänen und Waldungen durch ein G-sey des vorigen 2adres
tcllpfllchtig erklärt worinn sind Ertrag des ausländischen ZmS»
rodelS. 2m vorigen Büdget war er berechnet zu Fr. 280,000,
jetzt Hingegen nur Fc. 241,000. m>t Rücksicht nämi'ch auf die
jenigen Gelder, weiche nun in d»e Hyvolvekarkasse fließen,
wovon drei Millionen bloß zu 3 >/z Prozent Zins berechnet sind, —
mithin eine Differenz von Fr. 39.000. Ertrag der Posten.
2m Budget von 1846 war er angeschlagen zu Fr. 200.000,
j'tzt nur zu Fr. 180.000, Mindereinnahme Fr. 20,000, — daver
rührend weil noch von der abgetretenen Verwaltung ein vermehrter



Posidienst eingeführt worden ist, indem jede Kirchqemeinde
nunmehr einen Briefträger bat Für den Bergbau waren im Bud-
get von 1846 Fr. 3600 angesetzt, dießmal hingegen nur Fr. 1000,
und für d»e Slempeltaxe im Budget von 1846 Fr. 77,000,
jetzt hingegen nur Fr. 70,000 Ich bemerke hiebet, daß diese

mindern Ansätze veS gegenwärtigen BüdgetS sich auf die Maxime
der vorberatdenden Behörde gründen, jeweilen nur den
wirklichen DurcvscvnittSertrag der letzten vier Zabre anzunehmen,
während die Behörden, welche da» vorige Büdget gemacht haben,
immer den höchsten Ansatz der letzten Rechnung angenommen
zu haben scheinen. Ertrag "öer"M>litärdlspensationSgtbühren
Zm Büdget von 1846 Mit Fr. 24W0, jetzt nur mit Fr. 18.000,
Differenz Fr. 6000) ebemallö nach Htm Durchschnittsertrage
der letzt« n vier Zähre. ' Ertrag der Hanvänderungsgebüdren:
Zm Büdget von 1846,^ mit Fr. 106,000, jetzt nur m,t Franken

94,000 angesetzt, — Differenz Fr. 12.000. Endlich Ertrag
der Zolle: Zm Büdget von «846 zu Fö. 640,000, jetzt dinge-
gen nur zu Franken 623.0g0 berechnet, — mithin Differenz
Fr. 17,000. Alle diese UmdereinnatHnen rühren einerseits
daher, daß infolge der Versässung'Änd gestrichen Bestimmungen
bestimmte EnnadmSquellen weggefallen sind, andererseits daher,
daß die vorverath'Nve Behörde den Ertrag anderer EnmahmS-
quellen nicht so doch geschätzt bat, als es voriges Zadr von den
damaligen Behörden geschehen ist. Mitbin ist der Vorwurf, als
seien im gegenwärtigen Budget die EmnadmSquelle«, zu doch
geschätzt, offenbar ungegründet. Die Gesammtsumme der muth-
maßlichen M'nver mnabme beträgt somit Fr. 393,000 gegen-
über dem Budget von 1846. Nun bat aber das Defizit des
vorliegenden Budgets auch in vermehrten Ausgaben seinen
Grund, und zwar in Ausgaben, wlche vorzüglich^« Folge der
Verfassungsrevision sind. Zunächst erscheint ' i»er »um ersten
Male r»ne «Summe von Fr 250,000 aìtz Beitr«zg zu den Armentellen,

weichen die Verfassung dem Staate auflegt; ferner
eine Summe von Fr. 100.00V für Verzinsung der Zehnt- und
Bodenzmsl q uidattonsschuld, derjenigen Schuld nämlich, welche
dem Staate vurch die Ruck rstattungen an d>e frühern LoSkäufer
und durch die Entschädigungen der Privalderechtigten auffällt.
Also baden w«r »n Folge gesetzlicher oder veifossungswäß'gsr
Notowendigkeit bereits nne ordentliche Ausgabe von Ar. 350,000
mehr als s>üoer. Ader auch im auß rvrdentlichen Ausuaben-
büdget finden Sie, in Folge der außerordentlichen Umstände,
Ansätze welcher früher nicht erschienen. Dabin gehören die
Fr l00M0 für Be>chäst«gung der Armen, und gr. 50,000 für
Armenanitalten. Rechnen S«e diese zu den obigen Fr 350 000,
so macht d eß bereits eine Summe von Fr. 500,000 für
Ausgaben, welche in den frühern BüdgetS nicht erschienen sind.
D«ese Fr. 500 000 Mehrausgaben mit dett owgen gr. 393.000
Mindereinnahmen machen zusammen e»tie Differenz von Franken

893 000. Nun sind zwar im Büdget e»ners?sts auch
Mehreinnahmen «n »mzelnrn Lergialtungszweigen vorgesehen, und
eoenio auch M«nde> ausgabt»^. Die M breinnabmen veribeilen
sich aus den Ertrag d r Waldungen, mit Fr. 35 000, auf den
Errraq der Kanionalbank, Mit Fr. 8000, auf drNtenigsn der
von tec Znsecko vocation zurückgezogenen Gelder, not Ar. >3,000,
au» den Münzamtstvnd, M t Fr. >000, aus den inländischen
Z nsrodel unv die Domänenkaffe, m»r Fr. >3.000, und auf die
Salzdandlung, mit Fr 3000, zusammen olio m»t einer Summe
von Fr. 73 000 Die Mndk.i.guSaaben rühren her tveilS von
bereits in Folge der^euen Verfassung eingetretenen Reorganisationen,

zum Tdess auch von Erw'a, rossen, welch? d,e neuen
Behörden auf ve^V i waltunq machen zu können glauben. Diese
Minoerausgaden pnv folgende : Für den Regierunqsratd waren
im Budget von 1846 im Ganzen angesetzt Fr. >28.000; hier
hingegen se,den nur gerechnet Fr. 9>.000, also weniger
Fr 37,000; für d>e Verwal'unqsk-stfn «n den Amtsbezirken
erzeigt itch «ne Er'ssg«-n,ß von Fr. 27 0'»0, hauptsächlich von
der Aufvedu >q ver Unte>sialtdalrersteU n herrüv«end. Freilich
wurde ein Antrag erheblich erkì«z>t, daß dafür die Gememve-
ratoeprasioenten entschädigt werden sollen; allein diese» wird erst
sparer zu erledigen sein Aus der Direktion der Justiz zeigt
sich eine Mu derausgabe von Kr. 33 000, d?n Slaarsdotraq
zu den llrmenl'llen natürlich »ichr »nbegri»»en ; aus derfeiogen der
Zust z und Po»z«i eine solche von F> >0,000, welche zwar
infolge ves erst seither erlassenen neuen Landjagergesetze» wiederum

mebr alS ausgewogen wird. Die Direktion der Finanzen zeigt
eine Minderausgabe von Fr. 5000, die Verzinsung der Zednt-
schuld abgerechnet, diejenige der Erziehung eine solche von
Fr 8000, und die Direktion der öffentlichen Bauten aus dem
Büdget der ordentlichen Ausgaben erne Minderauogabe von
Franken 30,000 Endlich dann erzeigt sich auch für die Gerichts-
organisation e«ne MmderauSgabe von Fr. >6.000, herrührend
von der durch die Versassung aufgestellten Umwandlung der
Besoldungen der Amtsrichter >n bloße Ennchädigungen, worüber
Ihnen ein Dekret vorgeleat werden wird. Alle diese M'nder-
ausgaben belaufen sich auf die Summe von Fr. >66,000.
Rechnen Sie diese MinderauSqaben mit den obigen Mehreinnahmen

zusammen, so erhalten Sie die Summe von Fr. 239,000
zu Gunst-n deS vorliegenden BüdgetS. Dagegen ersch inen
wiederum Mehrausgaben auf^der Verwaltung, nämlich Fr 39,000
für den Großen Ratd, Fr 8000 für Vorortötosten und Franken

>8,000 für d,e Militärdir-kt on, wegen: eines im Büdget
vorgeschlagenen Lagers. Z«b?n S>e diese Mehrausgaben mit
Fr 65,000 von obigen MmderauSgaben ad,isv bleibt immerhin
eine Minderausqabe von Fr. tgltMt),. Mtlche als Eisparniß
auf der Verwaltung angesehen werven kann. Wenn einmal die
Reorganisation der Staatsverwaltung durch alle Zweige
durchgeführt lein wird, so kann d'es» Ersparmß füglich auf die
doppelte Summe ansteigen. Indessen muß Alles reine Zeit baden.
Ich hab« oben gesagt, die Differenz, zu Ungunsten deS
gegenwärtigen Büdqets betrage Fr. 893 M0; ziehen Sie die obigen
Fr. 10I,0li0 ad, so bekommen Sie ,»ye Differenz zu Ungunsten
deS gegenwärtigen BüdgetS gegenüber dem vorjährigen von
Fr. 792.600, und ziehen S>e bievoa die im Büdget angesetzten
mutbmaßlichen außerordentlichen Einnahmen ab mit Fr 230,000,
so bleibt immerhin noch eine Differenz von Fr. 562,000. DaS
ist, Herr Präsident, meine Herren, was ich im Allgemeinen zu
bemerken bade. Schließlich noch ein Wort wegen der Vermögenssteuer.

Wenn S>e d>e Derbandlungen des VerfassungSratbeS
nachlesen, so werden Sie dort finden, daß eme Vermögenssteuer
schon damals, nachdem die Liquidation der Zehnten und Boden-
zinfe ausgesprochen war. vorausgeseh n wurde, und auffallender
Werfe stimmen die damaligen Berechnungen mit dem jetzigen
Resultate ganz üderein, ungeachtet d«e außerordentlichen Au>-
gaben wegen Tdeurung und »rmennotb damais nicht vorausgesehen

»erden konnten. Herr Regierungsratb Dr. Schneider
datte das D'fii't auf Fr. 555 000, ich dmg'gen aus Fr 535,000
b-rechnet, unv ungeachtet jener außerordentlichen Ausgaben
beläuft eS sich jetzt doch nur auf Fr. 533.« 00. Eure Vermögenssteuer

nun müssen wir baden, auch wenn daS Büdget gar kein
Defizit zeigte, damit wir um so eher daS 'Nd,r«kte Adgabenlystem
revidire« können, und weil ohne Vermögenssteuer der Kanton
k ine großen Unternehmungen machen k^nn. so lange er seme
Ausgaben sters ausübte ordenrilch-n Einnahmen beschränken
muß, während^ wenn er^d>r«kte Abgaben bezieht, große und
nützliche Uàrn-dmunqen àl «der werd n dekretirt werden,
we«l dann der Staat sich dazu die nöthigen Motel leicht
verschaffen kann. Ich schl eße einfach dabin, daß eS Ihnen g fallen
möchte, in die Berathung des Büdget» einzutreten.

' -,

RölbliSberqer zu Msinsingen, alS Berichterstatter der
GtaatSwirtbscvaftsko-nmission,- Zch bade die Ehre, Ihnen hier
einen schriftlich-»! Bericht m tzutdeilen über die am letzten Freitage

stattgedadren Berathungen der SraaS virthschaftskommis-
sion Der sich erz-igenhe Au fall findet sich gerechtfertigt einerseits

durch die Lesiìmniungey der Verfassung, andererseits
namerul ch durch dix Lerminderzmq der Einnahmen auf dem
auslä« dischen Zinsrodel Hingegen wird nun noch einige Ver«
M'hrung des D fic t» stat'st.iden, imolge der von Zonen in dieser
Sitzung erkannt n AuSgaven. Zm Uebrigen have ich dem schriftlichen

Berichte weiter nichts b «zufüg-n.

Verlesen wiìd nun nachstehender

Vortrag der S taatswirthschastskommission.
„Herr Piäsident,

Meine H«rren.
Wir geben uns d«e Ehre, Zhnen hiermit unsern Bericht

über das vom R gorungSlathe Zh» en vo> gelegte Slaatsbüdget
für >8-«7 abzustalien.
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Diesem Berichte müssen wir die Bemerkung voraussch cken,
daß die Vorlegung des BüdgetS dem Vernehmen nach durch
das langsame Vorrücken der Druckardett bedeutend verzöger»
worden «st, odne daß dadurch sür die Genauigkeit viel gewonnen

worden wäre, wie ein Blick aus den Ansang deS Militärbudgets

(Seite 15) beweist, wo eine Reihe von Unrichtigkeiten
sich zeigt, anderer einzelner Druckfehler nicht zu gedenken,
deren Anführung nicht hierher gehört, da sie kemen Ginfluß
auf daS RechnungSergedniß ausüben. — Da auch in andern Fällen
schon, z. B. be» Berathung von GesetzeSentwürfen > über
Verzögerung der Druckarveilen geklagt worden ist, und der Gang
der Staatögeschäfte durch derartige Hindernisse nicht aufgehalten
werden soll, so finden wir uns zu dem Antrage veranlaßt:

„Es möchte der? Regierungsrath beauftragt werden, zu
„untersuchen und Bericht zu erstatten, ob nicht sowohl zur
„Beförderung deS Geschäftsganges, als aus ökonomischen Grün-
„den, eine eigene Buchbruckere» für-den Staat und auf Rech-

nung desselben errichtet weiden sollte."
WaS nun die Berathung des BüdgetS selbst betrifft, so haben

uns sowohl alle weitern Belege zu demselben, alS auch die münd-
Uche Berichterstattung deS Herrn StandesduchhalterS gefehlt,
so daß wir nicht im Stande sind, ein begründetes Urtheil
Mer daS Budget abzugeben, sondern unö darauf beschränken
müssen, eine Verg le ich un g desselben nut demjenigen von »846

vorzunehmen, die hauplsächsichsten Unterschiede zwischen beiden

hervorzuheben und hieran einzelne Fragen und Wünsche
anzuknüpfen.

Einnehmen: ^

Zm Zabre I84ti belief sich vt^ Summe deö Ein>t

nehmend auf Fr. Z.012,436
Zm Jahre 1847 beläust sie sich auf '. „ 2,885.985

ES hat sich demnach vermindert um Fr. 128.451

Vergleichen wir die einzelnen Zweige des Emnehmens von
1847 m>t den entsprechenden, wenn gleich thiüweise in einer
andern Reihenfolge erscheinenden, Rubriken von 1846, so zeigen
sich folgende Resultate:

I. Ordentliche Einnahmen:
^.Ertrag deS StaatSvermögenS:

Vermehrung, Vcrniinderung.

Zm Zahre 1847 Fr. 860,810
Zm Zahre 1846 „ 746,691

Also Mehreinnahme für 1847 Fr. 114,119
Zu dieser Vermehrung tragen be» die

Waldungen Fr. 34,928
Ob die Erhöhung dieses Ansatzes auf -, ^der Erhöhung der Holjpreise oder auf'lkr .>

Vermehrung der Hvlzschläge berühr, Und
ob diese odne Beeinträchtigung deS nach-
baltigen Ertrages der Waldungen, möglich
sei, können wir in Ermanglung der nöthigen

Nachweise nicht beurtheilen. Während
der Reinertrag der Waldungen für 1847
auf Fr. 188.600 gesetzt ist, war er für
1846 nur auf Fr. 153,672, für 1845 auf
Fr. 109,086, für 1844 auf Fr. 101,571
angeschlagen.

Die Domänen hingegen zeigemeinen
Minderertrag von Fr. 5,112

Aufgefallen ist unö hierbei der geringe
Ertrag der Pfarrdomäne n, der uns in
Uebereinstimmung mit einer bereits in der
Mitte deS Großen RatheS gefallenen
Ansicht zu dem Antrage veranlaßt: e k

Es möchte der Regierungsratd unter- -

„suchen und berichten, ob eS nicht sowohl >

„im ökonomischen Interesse des Staates,
„als im moralischen Interesse der
Geistlichkeit liege, die Pfarrer der Besorgung
„von Domänen, in so weit ihnen dieselbe
„lästig werden muß, zu überheben."

-

Vermehrung. Verminderung.
Die Kspitalzinse zeigen einen

Mehrertrag von Fr. 84,258
Unter diesen haben sich im Vergleiche

mit 1846 vermindert:
der Ertrag vom inländi.

schen ZinSrodel um Fr. 2,110
der Ertrag vom auvländi-

schenZinSrvdelum „ 38,730

Fr. 40^840,

Dagegen hat sich v»»P-

mehrt der Ertrag der
Kantonalbank insolgeMnÄKa-
pitalvermedrung von Franken „200,000 um Fr. 8,000, ^

und alS ganz neue, im ^
Büdget von 1846 nicht vo»..

' ^
kommende, Einnahmen er-
scheinen: "

Zins von Geldern der Jn-
selkorporation mu Fr. 13,600

ZinS vonliquidirten M ünz- "

amtrestanzen mit „ 1,400
ZinS von Ausständen der

Domänenkasse mit 18,800
ZinS des Zehntloökauf-

kapitalS um ^ 83,298

Fr. 125,178

v. Regalien und StaatSanstalten:
Deren Ertrag belies sich im

Zahre 1846 aus Fr. 706.575
Deren Ertrag beliefs sich im

Zahre 1847 aus 686.600

mithin tritt eine Verminderung
ein von Fr. 19,975

Zn den einzelnen Verwaltungszweigen
zeigen sich folgende Unterschiede zwischen
1846 und 1847 :

die Salzhandlung trägt mehr ein Fr. 3,600
die Poftverwaltung weniger „ 20,000
die Pulverdandlung weniger „ 3,000
der Bergbau weniger
daS Amtsblatt mehr 1,950

2,525

O Staatsabgaden:
Wenn der Ertrag der Zehnten

undBodenzinfe hier in Rechnung

gebracht wird, so betrugen
die Staatsabgaben im Zahre
1846
im Jahre 1847

folglich
rung

Fr. 1,508,108

„ 1,0945939

e»ne

von
Ver minde-

Fr. 413,139

Diese Verminderung vertheilt sich auf
die verschiedenen Rubriken der Stastsabga-
ben, wie folgt:

Siempeltaxe .Fr
Zölle
Handänder:mgsgeöühren
Gerichtsgedühren
MilttärdispensationSgebübren
Bußen und Konfiskationen
Grundsteuer des Zura
Ausfallen der Zehnten und Bodenzinse

im alten Kantone

6,600
17.000
11,500

500
6,000
4,600

48.052

138,887



Vermehrung. Verminderung.

V. Verschiedenes:
Hier erscheint alS eine neue, wenigstens

im Budget von 1846 nicht ausgesetzte,
Einnahme der Bei trag vonPartikularen
zurBesoldung der Geistlichkeit mit Fr. 2,606

ll. Außerordentliches Einnehmen:
Diese Rubrik ist ne-it und^ entricht

keinem Ansätze deS Büdgets von"l846. Sie.
entdältim Vergleiche mit letzterm eine Mehr-5. -
einnähme von Fc. 230,000

Ueber dieses außerordentliche Einneh. »' >

men im Allgemeinen sehen wir unS zu
folgender Bemerkung veranlaßt: '

EsbestebtdasselbeauS rückständigem
Gefällen. Nun aber ist kein Grund vorban- >>

den, anzunehmen, d-ß sich derartige
Rückstände nur vom Jahre 1846 auf 1847
übertragen werden, sondern eS ist wahrscheinlich,
daß am Ende des Jahres 1847 ähnliche
Ausstände sich zeigen, und doch sind im
Düdqet von 1847 die Einnahmen als
vollständig eingegangen verrechnet Entweder >

sollten demnach die Ausstände von 1846 alS
Kompensation derjenigen von 1847 nicht „a ^

besonders angeschlagen, oder dann den muth-
maßlichen Ausständen von 1847 bei der An-
gäbe der Einnahmen Rechnung getragen
und jene von dnsen abgezogen weiden. —
Wenn das Gesagte auf die rückständigen
Boden zinse und Zehntem seine
Anwendung nicht mehr finden sollte, so gilt
es doch von den Ausständen deö inländischen

ZinsrodelS und ganz besonders
vom Erlös auS Holzverkäufen, der
oben wohl kaum so hoch angesetzt worden
wäre, wenn nicht auf dessen vollständiges

Eingehen gerechnet würde.
An diese Bemerkungen wollen wir keinen

weitern Antrag knüpfen, sondern die Erläu-
terungen deS Finanzvireklors bei der
Berathung des BüdgeiS gewärtigen. -

AlS Verminderung des Einnehmens ^

im Vergleiche zu 1846 ist endlich noch zu ^
bezeichnen das Ausfallen einer Aktiv-
restanz von frühern Jahren; 1846

betrug fie Fr. 42,062

Summe der Verminderungen Fr. 475,176
Summe der Vermehrungen « 346,725 346,725

bleibt an Verminderung Fr. 128,451

Ausgehst«» >.

Verminderung. Vermehrung.

Im Jahre 1847 beträgt eS Fr.3,417,494
„ „ 1846 belief eö sich

auf 3,251,085

also für 1847 ein MehrauS-
gedrn von Fr. 166,409

In den einzelnen Rubriken des AuS-
gebenS zeigen sich folgende Abweichungen
von den Ansätzen für 1846:

ì. Ordentliche Ausgaben:
II. Der Große Rath:

Für daS Zabr 1847 wird mehr erfordert Fr. 39,360
waS von der Vermehrung der Ta g gelder
herrührt.

Verminderung. Vermehrung.

III. Verwaltungsbehörden:
a. RegierungSrath:

Hier wird eine Ersparniß gemacht von Fr. 24,540
hauptsächlich an den Besoldungen der
ReaierungSräthe und an den Kanzlei-

"

kosten. ^
d. VerwiiltungSkosten

auf den. Amtsbezirken^ " '

Hier tritt eine Verminderung ein von Fr. 27,085
die ihren Grund hauptsächlich im Auèfal- '

-

len der Besoldung der Unterstatt-
Halter (Fr. 24,885) hat. '"S '-- ^

«. V«»rprt^ ^

Werden die vorjährigen Fr. 1,000 für
daS diplomatische Departement, d « ,j?yt
wegfallen, abgezogen so bleibt eine
Mehrausgabe von Fr. 7,000

ü. Direktion des Innern:
Sie braucht mehr alS im Jahre 1846 » Fr. 198 370

waS namentlich von der Ausgabe für daS
Armenwesen berpàt, welche den
Ansatz von 1846 um Fr. 210.980 über-
steigt.

DieRubrik „ Landsaßen " veranlaßtunS
zu dem Antrage: „ ES möchte der Regie-
„rungSrath untersuchen und Bericht erstat-
„ ten, ob eS nicht tdunlich sei, ein Gesetz über
„ die obligatorische Einbürgerung der Land-

saßen in die bestehenden Burgergemeinden
„ deS Kantons zu erlassen."

o. Justiz- und Polizeidirektion:
Hier tritt eine Ersparniß ein von Fr. 9,363

die sich auf mehrere Ansätze vertheilt,
hauptsächlich aber von der Auslassung
der frühern Kredite für gesetzgeberi-
sche Arbeiten (Fr. 4,000) und für
Einbürgerung von Heimathlosen
(Fr. 2,000) herrührt.

Sonstige Unterschiede in den Ansätzen
zeigen sich namentlich be»'m Zuchthaus«
in B ern, wo die Ausgaben um Fr. 16 600,
die Einnahmen um Fr. 9,600, der Ueberschuß

der Ausgaben über die Einnähmest'
um Fr. 7,000 höher ansteigt alS im Jahr«'
1846.

k. Die Direktion der Finanzen
zeigt eine Mehrausgabe von Fr. 94,800

welche hauptsächlich von der Verzinsung
der Zehntliquibationö schul.tz.-hem-!-
rührt.

> - -5

K. Direktion der Erziehung:«
Es tritt hier eine Ersparniß ein von Fr. 8,'303

die sich auf verschiedene Ansähe vertheilt.
Der Staatswirtdschaftskommission ist '

der sehr unbedeutende Kredit von Fr. 500
für die akademische Kunstanstalt aufgefallen

Sie. glaubt, es sei der Würde deS

Kantons Bern angemessen, zu diesem Zwecke
eine größere Summe auszusetzen, und stellt
demnach den Antrag:

„Es möchte für die Anschaffung und
„Sammlung von Kunstgegenständen und
„Antiquitäten e«n Kredit von Fr 5,000
„in daS Budget der ErssehungSdirektivn
„aufgenommen werden.



6

Verminderung. Vermehrung.

k. Militärdirektion:
Diese zeigt ein MedrauSgeben von Fr. 18,962

weiches bauptsächlichin der Erhöhung der
Ansatzefur vieFormation der Truppen

um Fr 14,299 und für den Unterricht

der Truppen um Fr. 467! sei-
nen Grund hat. ^

Hier sehen wt? uns zuerst zu derFrage
veranlaßt: „ob nicht in Folge veränderter
„Einrichtungen die Funktionen des Wil'j-
„ »nsp.klors dem Direktor deS Militärs
„ selbst übertragen und durch Aufbebung
„jener Stelle Erlpärtiisse bewirkt'werden
„könnten "

Ferner finden wir bas bisher befolgte
System, nach welchem alle m'l'tä'Pflichtige

und watfenfâh ge Mannschaft vollständig

inst, uirt wird, ohne Pucksicht darauf,
ob das Bedürfnis wuklsch eine so große
Zahl instruirter M»l'jen^erfordere, sowohl z

zu kvstsp.eltg als unzweckmäßig, indem sicher

eine geringere Za^l M siz-n, w»e sie daS

Bedürfniß erbeischt, weif, .besser inftlu>rt
werden kann, als eme große in der gleichey^
Zeit und m.r dem gleichen A.K ukMsts-
perional. Unser Antrag geht demnach
dabin, „daß der Reglerungsratb m t der
„Untersuchung derFrage braus ragt werden
„mochte, ob es nicht zweckmäßig se», eine

„ Beschi äntung in der allgemeinen Ver-
„pfl.ch ung zur Militärinstruklion eintreten
„zu lassen."

Ferner stellen wir den Antrag, „daß,
„in Betracht der bedrängten finanziellen
„Umstände, die Abhaltung eines Kanto»al-

„ udungsiagers unterbleib.n und die dafür
„ausgesetzte Summe von Fr. 36,798 ge-

„ strichen werden möchte."

Endlich ist es nicht ersichtlich, ob in der
Rubrik „Garnisonsdtenstder Hauptstadt"

dir AuSlag-n für d,e zwei
Kompagnien begriffen sind, welche^don den
Rekruten in Folge des letzten Marktaufq
standes die Ga,n>son der Haup'kadt b'loen,
oder ob diese Auslagen gnderowo in Rechnung

gebrachi sind. Zedepfalls aber wünschen
wir darüber Auskunft zu ervalr-n, „ob eine
„ Kompagnie zu dem angegebenen Zw cte

„nicht genügen, und dadurch e,neE sparniß
„gemacht werden könnte.

i. Baudirektion:
In ibren ordentlichen Ausgäbet zeigt sie

>m Ganzen Fr. 5,699
weniger als >m Jabre 1846; im Hoch
bau wird nämtich eine E.sparn>ß von
Fr 25,999/>n den Kanztei- und Ver-
walrungskosten von Fr. 19699,
zusammen von Ar 35,699, gemacht;
da egen werden weor e> so d tr »ür
Straßenbau Fr 19 999 und für den
Waise« bau Fr. 29.999, zusammen
Fr. 39,999.

IV. Gerichtsbehörden:

Hier zeigt sich eine Mmderousgab- von Fr. 16.677
die von der V-rminde ung der B sol-
dung der Amtsrichter h.rrüh t.

Verminderung. Vermehrung.

». Außerordentliche Ausgaben:
I. Für Neubauten.

Der Ansatz bleibt hinter dem vorjährigen
zurück um Fr. 259,615

Zldoch finden wir die Reduktion der
eigentlichen Ansätze von Fr. 697,792 auf
die muthmaßliche Ausgabe von Fr 359,699
verdältnißmäßig doch zu stazck Denn wenn
gleich der erstere Ansgtz^ucv die Zeit vom
I. Wemmonat bis Ende 1846 »n sich faßt, i
so beträgt dieß doch «zur ein Fünitveit der ^

ganzen Zeit, während-mchr als volle zq»i
Fünftdeile abgezogen Worden sind. »st

daher zu besoraey, daß dw wirkliche Aus-a
gade d,e angesetzten nzpchmaKltchen Sr^^
359 699 übersteigen Mrde.,. Ww wünschen
hierüber näaern Aufschluß zUi,«HMen.

Die übrigen außerordonllichen
Ausgaben sind neu und erscheinen »m Vergleiche
zum Büdget von 1846 als neu, nämlich:
II. Für öffentliche Arbeiten u s. w. Fr. 199.999
III. Für bieKantonalarmenanstalten „ 59,999
IV. Für dieGesetzgedungSkvmmiss»on „ 19,999

Da nur zwei GesetzeoredaM'en angestellt

sind,-sy scheint die,er. Ksisatz ziewlich
doch und sollte deßhalb genaürr nachgewiesen
werden. m

V. Für Aufnahme des Steuer-
kadasterS Fr. I» 999

Summe der Vermehrungen Fr. 527,59t
Summe der Verminderungen „ 361,183 361,183

bleiben an Vermeidung Fr. 116,499

Bilanz:
DaS Büdget von 1846 zeigte ein Mevrausgeben von Fr. 238,649
Dasjenige von 1847 e.n iv.ches von „ 533,599

Differenz zu Gunsten desjenigen von 1846 Fr. 294,869

U der den dem Düdqet deigeg. denen Antrag des Regierungs-
ratdes,^bàeffend dîê'Erv r» un g einer Vermögenssteuer
im Zadre 1847, daveN w»r kr« e weitern Kmeikunqen zu
mach-n, da w»r denseldenî durch die vorhandenen Umslänve de-

grünvel finden.

M t Hochachtung,

Bern, den 18 D>c?mber 1846

Namens der StaatswirtdschgftSkommission,
der Pr isivent:

v. Tillier.
^ îer Setr«ra> :

Durch'S Handmehr wird beschlossen, sofort in die
Berathung d S Huogelenlwucseo e»n»u reten.

Bsraafchlag des EinirehmenS.
(Zusammen Franket, 2 883,985.)

I. O r dentl » ch d Einnahmen. (Zusammen Fran¬
ke.. 2 653.985

Ertrag deS StaalSvermögen«. (Zus. Fr. 869,819.)
1) Waldungen. (Zus Fr. 188.699

He r Zinanzbirettor. Zuerst erlaube ich mir ein» Er-
widerunq auf dasjenige, w «S die S'aats'on tvschait»tomm«i»on
in ihrem B richt- in âetr ff der B leae zu dm Bridget und
in Setieff deS Wegbleiv ns des Slancesbuchdatlers angebracht



hat. Die Belege zum Büdqet lagen bereit, und wenn die StaatS-
w>rthschaftSkommission sich nur irgendwie an die Finanzdirektion
oder an die Buchhalter« gewendet hätte, so würde ihre
Mittheilung odne weiterS stattgefunden baden; an die Finanzdirektion

wenigstens hat sich die Kommission nicht gewendet, ob sie

sich an die Buchhalter« gewendet hat, weiß ich nicht, möchte es

aber bezweifeln. WaS die Beiwodnung deS Standesbuchhalters
betrifft, so würde die Finanzdirektion ebenfalls dafür gesorgt
haben, wenn man sich an sie gewendet hätte; allein auch dieses

,st nicht geschehen. Waa^mln d«, vorliegenden Artikel betrifft,
die Waldungen, so gründen sich die iAchmtlichen Berechnungen
auf die Durchschn'ttSberechnungen der l-tzfien'4 Zabre, und zwar
nicht sowovl auf die einqègevkà HauMgööorschläge, welche
bloß auf Fr. 153.000 geh?»/ ÄS vielmehr^ auf den wirklichen
DurchschnittseriöS. Die- Hiüunqsvorschläcft wirken gewöhnlich
etwaS zu niedrig gemaà -während dev durchschnittliche Rein-
ertrag der letzten v er Zavche sich auf die ekbgesetzten Fr. 188,600
belauft Ja diesem ArtMi staveN Sie'einest doppelten Ertrag
der Waldungen, nämlich e>nen'bviiS»n'Geldertrag von Fr. 243,000
und zweitens inen NaturalertrAg'^vdV Fr 46.600, waS
zusammen »inen Rohertrag von Fr. 289,600 ausmacht. Zieht
man die Administrationskosten mit Fr. 101,000 davon ab, so

bleibt ein Reinertrag von Fr. 188M0.

von Steiger. So wie eS bereits der StaatswirtbschastS»
kommusion aufgefallen ,st, daß deH Ertrag der Waldungen
bedeutend Köder gewerthet wurde, als. früher, eben so ist dieseS

auch mir ausgefallen. Der Herr Berichterstatter sagt^nS zwar,
biese Vermehrung komme großentdeiH, dgver, daß.die frühere
Diidqetirung gewöhnlich weit unter îiN Âirksichen Erlöse ge-
blieben sei, wäorend jetzt hier der DurchschnitlSerlös der letzten
vier Zabre zu Grunde liege. Nichtsdestoweniger müßte ich gegen
diesen Ansatz großes Bedenken äußern. Die Holzpreise der letzten
vier Zabre hatten sich im ganzen Kanton successive auf eine
unqewödnliche Höhe gesteig-rt, jetzt hingegen sind dieselben sehr
bedeutend gefallen, >n verschiedenen Gegenden des KantonS viel
leicht medr als um einen Drilttbeil. Wollten wir also jetzt die
Durchschnittspreise der letzten vier Zahre annehmen, so würden
wus unS sehr bedeutend irren, und eS würde nothwendig ein
bedeutendes Defizit aus diesem Artikel zu gewärtigen sein, und
wenn ich den voraussichtlichen Mindererlös durchschnittlich auf
einen V»errh«l deS Voranschlages ansetze, so glaube ich noch zu
wenig zu sagen. Also ist es der Vorsicht angemessen, diesen Ansatz

nicht zu doch zu berechnen, und unmaßgeblich möchte ich
vorschlagen, denselben um ein Viertdeil heradzuseA^.

Fueter. Ich möchte diese Ansicht unjerstützen Zchaglaube
ganz zuverlässig, daß wir unS da «n wMg selbst irreführen.
Das Büdget soll zum Zwecke haben, sich über die richtige Lage
der Dinge zu vergewissern, und man soll sich da nicht Illusionen
machen, welche am Ende deS ZahreS ganz andere Thatsachen
zeigen. Umsomedr find» ich, daß dieser Ansatz zu hoch ist, weil
im Zabr 1843 der Reinertrag der Waldungen laut Rechnung
nicht mebr betragen hat a!S Fr. 156.000, im Zabr 1844
Fr. 145 000 und im Zadr 1845 sogar nur Fr. 138 000 Diese
Summen sind auS den Standesrechaungen genommen, also
unumstößlich wahr und richtig. Jetzt glaublich, daß »in solcher
Sprung von einem dreiiävriqen durchschnittlichen Reinertrage
von Fr 146 000, den wir kenyen, auf Fr. 188,000, gewiß
zum großm Nachtheile der SkNatSwaivungen gereichen wird.
Schon wegen der gegenwä tigenx geringen HolzprAse kann ein
Mindere, lös entstehen, und wollte Man, um d«e angesetzte Summe
dennoch zu erreichen, durch vermehrte Holzschläge nachhelfen,
so würde eS sich frag-n, ob der Bestand unserer AZalvungen
eine solche Vermehrung zul, ße, und ich wünsche also Ausschluß
zu erhalten, ob man das ohne Gf/adr machen köstne. WaS mir
ferner ausgefallen, ist. daß in allen früberg BüdqetS unter dnser
Rubrik Fr 44,000 für Acmendolest uern angesetzt waren, während

ich setze hier nur Fr. 30.000 finde, also eine Verminderung

zum Nichtdeile der Armen von Fr. 14,000. ES ist aller-
seitS bekannt, in welcher Notd naM'ntl-ch dieses Zadr die Armen
siv befinden, und in diesem Augenblick, wo die UnterstützunqS-
beqebren aller Art so bedeutend anwacv'»n, will man jetzt diese

Hoizfteuern um Fr 14,000 vermindern? Ich weiß weniqstenS
nicht, ob diese Ersparnis gut angewendet »st, vor der Hand

müßte ich es bezweifeln. Zch glaube, daS Hauptaugenmerk der
Vorsteher des Volkes solle gegenwärtig darauf gerichtet sein,
für die Armen so zu sorgen, daß sie sich, w nn auch kümmer-
l>ch, diesen W-nter doch durchdringen können Zch trage also
darauf an, für die Armenbolzsteuern den frühern Ansatz von
Fr. 44,000 herzustellen, den Amatz aber für den Ertrag der
Waldungen überhaupt um Fr. 56,000 herabzusetzen, denn nach
meiner dreijährigen Durchscdnittsderechnung ist der b>er ange-
setzte Bruttoertrag von Fr. 243,000, gegenüber denjenigen der
frühern Zadre, um eben M viel zu choìtf'''Wir'd.trügen unS
mit solchen Ansätzen ganz sicher selbst und mMiv uns Einnahmen

vor, welche im Endresultate der Rechnung stA) ganz anders
herausstellen werden. 'â

^ -m.-. u>! 5'-

MattdyS. Diesem AntM«,Wüßte,àm'ch widersetzen.
Der Herr Berichterstatter hat ausdrücklich deme>kl, daß sich der
Ansatz deS BüdgerS gründe auf die Du.chschnittsder chnunq der
letzten vier Zadre. Wenn dieß" sichtig ist, >o wüßie ich n cht,
warum wir diesen Ansatz Nicht beibehalten sollten. Daß der
Preis des HolzeS im Abnehmen begaffen s«, kann ich nicht
glauben; wenigstens hier in der Stadt ist sich de selbe gleich
geblieben, und auch die Holzausfuhr D meines Wiss nS nicht
beschränkt. WaS die Arm nbolzsteuern bètr'iffr. so >k richtig, daß
dafür früher Fr. 44 000 angesetzt waren? und eben so richtig
ist eS, daß gegenwärtig außerordentliche Umstände vorbanden
sind. Aber wir sollen gleichwohl bei dé dier angesetzten Franken

30.000 bleiben, weis dann um«; ìier Rubrik der Bau irek-
tion und derjenigen des ZNttrH stisß sene außerordentlichen
Umstände volle Rucksicht genommen w»rd. "

Kurz. ES fragt sich vor Allem aus, von was für einem
Standpunkte wir hier ausgehen sollen. Gebt m n davon aus,
daS Defizit, den Ueberschuß der Ausgaben über di» Einnahmen,
am Ende deS BüdgetS so tief als möglich zu stellen, over gebt
man von der Ansicht auö, daß man ein Büdg-r machen solle,
daS so wadr als möglich s l? Zch glaube, wir «ollen unS vor
einem möglichen D-fizit nicht so erschc cken lassen, daß wir d-ß.
wegen ein unwahres Süvgel machm Das gege iwänig- Bild-
get ist das erste seit der neuen Lerfassmg, und das weiß ja
jederman, daß durch di se Verfassung ein b deutead's Loch in
die Finanzen gemacht wird, und daß man also weder dem
Großen Rathe noch dem RegierungSratve Vorwürfe machen
kann, wenn das Büdget jetzt ganz anders wird als früher.
Zch weiß wohl, daß mm sich gar zu leicht erschrecke» läßt, aber
sobald einmal die Versassu «g angenommen wir, wußte man,
daß das neue Büdget ganz àv^e Zivlen z-iqen müsse, und
eben so wußte man, däß öaS enWhende D fizit dm ch eine
direkte Steuer oder sonst wie gedeckt werden müsse. Gebe man
daher doch nicht von der Ansicht auS, scheinbar ein geringeres
Defizit erscheine» zu lassen, denn am E >de straft man sich
damit selbst, »ndem es viel schlimmer ist, w nn daS Defizit sich
dann in der Rechnung zeigt. W nn man daber von der Ansicht
ausgeht, daß man lieber ein wahrdiftöS Budget baden wolle,
so soll man namentlich bei den W iidan.en die Ansätze n'cdt zu
doch stellen. ES ist hier ganz anders, aiS »n o e en andern Fällen.
D»e Waldunzen könn-n möglicher Meise viel iwhr abtragen,
wenn man vielleicht für «ne hab» Million Holz schlägt; aber
der große Nachtheil ist dann da, VimFolge diese Wal-
dllng'N den Werth verlieren, nnd daß in d n späte-n Zäh en
man nicht einmal mehr ^daS^ Nötoige dara's ziehen kann.
Wenn man bedenkt, wie eS dzSdec im Zo stwesen gegangen ist,
wie man unzeh uer viel Ho-z geschlagen om,'-so-kann man
wenigsten« annehmen, daß m m j tzr wohl Achtn-q g den muß,
wie voch man düdgetire. W nz min letzt inen Ansatz annimmt,
welcher die frühern um Fr. 50 000 übe-st igt, so kann die
Regierung dem vollkommen entspreche» inyem st- um so medr
Holz schlagen läßt, aber alsdann werden die Waldungen weit
über ibreu nachdaitig-n Ertrag erschöpft werden, und das «lt
dann ein Nachtheil für viele Zadre »»»aus. Würd- daher je
der vorliegende A say angenommen, so müßte ich den dring-n»
den Wunsch aussp echen, daß. wen» lpärer im Verlaufe deS

Zadres die Regierung steht, daß ter Büvgelansatz ollzudoch war,
sie sich dennoch dadurch nicht verleiten lasse, «o viel Holz schlagen
zu lasse», damit diese r?um-re dennoch herauskomme, sondern
daß sie vann lieber um diese Fr. 50.000 weniger schlagen lasse.



Ich will dann liebte im Büdget eine Illusion als hingegen
eine unglückliche Wahrheit in der Rechnung. Ich komme hier
noch zu einem andern Punkte Ich we«ß wohl, warum vier
keine Besoldung für einen Forstmeister ausgesetzt ist; eS existirt
gegenwärtig kemer, aber ich glaube, d»e Waldkultur lasse sich

wahrhaftig nicht gehörig übersehen, wenn nicht eine technische
Centralbehörde dafür existirt ^ und wenn auch seit Jadren kein
Forstmeister da war, so ist dich kein Grund, um auch ferner-
hin keinen zu haben. Man laborirt ferner seil vielen Jahren
an einem Farstgesetze und einer Forstorganisation, und man ist
noch nie damit zu einem Entschlüsse gekommen. Wo die Schuld
davon liegt 5 weiß ich nicht, wahrscheinlich an mehr als einem

Orte, aber dringend ist eS, daß.êmmal eine Ordnung in diese

Sache kommef x-Für die neue Dgierüng ist es in diesen Zeiten
einstweilen allerdings schwierig so schnell, als eö nöthig wäre,
«in Forstgesey und eine Forstorganisation zu bringen, aber um
so nöthiger ist eine technische Centralbehörde für das Forstwesen.
Ich weiß wohl, daß »n Bezug auf die finanzielle Verwaltung
des Forstwesens eine Centralbehörde da ist, und daß die
verschiedenen Forstkreise w»t sehr tüchtigen Oberförstern versehen
sind; aber jene Centralbehörde ist keine technische, und jeder
Oberförster hat nicht die Uebersicht über das Ganze, sondern
nur über seinen Forftkreis ins Besondere. Immerhin ist
daher die Centralaufsichk und Leitung deö Ganzen von Seite eines

eigentlichen Technikers im Forstsache nöthig. Also muß ich sehr
wünschen, daß die Regierung so bald glS möglich das Forst-
gesetz und die gorstorganisatton bringe,, damit wir dann einen

Forstmeister, oder w,e mak ihn sonst nennen will, bekommen,
welcher die nöthige Einsicht u. s. w. habe. Diesen Forstmeister
könnte man dann .z füglich zu den Büdgetdcrathungen bei-

ziehen, denn hier tappen wir jetzt nur im Dunkeln. Indem
ich diesen Wunsch der Regierung ans Herz lege, trage ich daraus

an, daß die Regierung ersucht werde, wenn etwa die StaalS-
waldungen weniger abtrügen, als hier büdgetirt ist, dann nicht
etwa zum Nachtheile dcS Holzwachses und zu großem Schaben
für t,e Zukunft mehr Holz schlagen zu lassen, als eine forst-
männlsche Pflege der Waldungen erlaubt, — nur um die büd-
getirle Summe zu erreichen.

Heilmann. Ich möchte nur fragen, was es mit den

Fr. 129,999 für eine Bewandtniß habe, welche auf pag. 9 des

Büdgets unter der Rubrik „außerordentliches Einnehmen" für
Holzverkäufe stehen; ist ein svtcher außerordentlicher Holzverkauf
gegenwärtig im Plane? In diesem Falle sollte nach meinem
Dafürhalten jener An>atz hier.Utjter der Rubrik der Waldungen
flehen.

Karlen zu Diemkigen. Herr vom.Steiger behauptet, die
Holzpreise seien gefallen. Das kann vielleicht im Amtsbezirke
«efligtN der FaU sein, aber wenigstens zu Taun ist vorige
Woche sogenanntes Franzosenholz zu höoern Preisen als je
verkauft worden. Uebr-gens möchte ich etwa Holzhändler, welche
in diefer Versammlung sitzen mögen, darüber um Auskunft
fragen.

Schaad. Daß die büdgetirte Summe zu hoch sei, glaube
ich nicht; m»n wirb, dieselbe herausbringen, auch wenn man
die Schläge nicht ^größer,.yiacht und daß die Holzpreise gefallen
seien, davon weiß »ch auch n,cht6; dieselben werden im Gegentheile

im F.àjahre ever noch steigen.

Dr. Schneider, Regierungsrath. Manscheintim Gan-
zen im JrxldUine zu fein, wenn'lman glaubt, dieser Ansatz sei

höher, als die früoern. Allerdings war im Jahr 1845 der
Reinertrag nur Fr. 45.909, oder barm war euie Summe nicht
Inbegriffen, welche fetzt hier inhegriffen ist, nämlich für die Be-
heitzung der overamttichen Aüdienzlvkalien u. s. w., »m Ganzen
eine summe von Fr. 179,999, so daß der Reinertrag von
1845 eigentlich auf Fr. 324,999 zu berechnen gewesen wäre.
Was die Armendolzueuern betrifft, so kömmt es nicht viel
darauf an, ob w>r dieselben hier auf Fr. 59,999 oder auf
Fr. 49.999 sitzen, denn unter der Rubrik der Direktion deö
Innern kömmt die gleiche Summe im Ausgeben wiederum
zum Voricheme, und es wrrd deswegen weder mehr noch weniger

Holz adgelietert werten. Es tömmt immer nur darauf
an, welchen Werth man diesem Holze geben will, und nach

dem jetzigen Durchschnittspreise würde dieses Holz für das
nächste Jahr etwa auf Fr 32,090 geschätzt werden können.
UebrigenS hat der Staat in den letztenZetten b-deutende Wald-
kantonnemente gemacht, wodurch eine bedeutende Verminderung
dieser Holzabgaben stattfindet. Mir wäre eS allerdings lieb
gewesen, wenn man die Summe für Armenvolzfteuern sowohl
hier als im Ausgeben unter der Direktion deS Innern auf
Fr. 35,000 gesetzt hätte, man wäre der Wahrheit näher ge-
kommen; aber den Betreffenden wird deßwegen weder mehr
noch weniger geliefert, -weil diese Steuern größtentheils auf
Holzlisten beruhen. Z ^ --

Streit zu Köniz. Ich kann mir sin Motiv der vermin,
derten Holzabgaben darin denken^ weit jetzt die Staatswaldungen

und Domänen ebenfalls best Tellen unterworfen sind;
aber davon genießeqmur die bürgerlich^ Armen, die Nicht-
bürgerlichen aber genießen nichts davbn. Ich möchte also
daranf antragen», den Hnsqtz urz, Fr ^5900 zu erhöhen.

v. Steiger. Zur Rechtfertigung dessen, was ich bemerkt
habe, diene nur folgendes. "ES ist ganz richtig, daß ich dabei
nicht sowohl das Bauholz im Auge batte, weiches in neuester
Zeit wiederum einige Aussicht gibt durch den Handel mit dem
sogenannten Franzosenholz. als vielmehr vorzüglich das Brenn»
holz. Ich glaube aber, daß die eigentliche Grundlage des
Erlöses aus den Staatswaldunqen immerhin in Brennbolz bestehen
wird, und was ich hierüber bemerkt bade, ist und bleibt richtig-
Daß in einzelnen Gegenden das Sinken der Preise weniger
fühlbar' sein mag, kann sein, und namentlich in ver Hauptstadt
sind bekmWlich Anstalten, wodurch ein allzugroßes Schwankender

Holzpretse'chesitnitden wirb, aber auch hier glaube ich. sei
das Sinken der Holzpreise doch nicht so unfüdldar, wie Herr
Fürsprecher Mattdys meint. Im Amtsbezirke Seftigen ist das
Verhältniß so, daß buchenes Holz, welch s früher bis zu Fr 14
verkauft wurde, jetzt mit genauer Noch für Fr. 8 abgesetzt
werden kann Aus andern Gegenden ist mir Aehnliches bemerkt
worden. Ich fürchte also, meine Bemerkung werde nicht un-
gegründet sein, sondern durch die Resultate gerechtfertigt
werden.

Lobner. Ich möchte den Antrag des Herrn Altoberrich-
ters Kurz um möglichst baldige Erlassang eines Gesetzes über
die Organisation des Forstwesens sevr unterstützen; ein solches
Gesetz sei, heißt es, schon seit langem gemacht.

Herr Finanzdirektor. Man hat gesagt, man wolle
Wahrheit,-nicht Illusion; ich will auch Wahrheit, unv daher
will ichs den Ansatz», welcher sich aus den Thatsachen rechtfertigen
läßt^ behaupten. Ich habe vier d»e Durchfchnittsberechnungen
vyü den Jahren 1842 bis 1845 vor mir; der DurchichntttS-
betrag der Holzschläge.M d«efen 4 Jahren belief sich fäorlich
auf ungefähr Fr. 351,909 (der Herr Berichterstatter begründet
diese Abgabe durch Anfübrunq der einzelnen JahreSsumnen);
darunter sind aber Fcv» 129,999 für Holzabgaben an Berechtigte,

so daß der Rohertrag an Holz jàlich im Durchschnitte
Fr. 231.999 betrug. Hwr hingegen finden Sie den Rohertrag
angesetzt auf Fr. 289 999, aber in dieser Summe sind ungefähr
Fr. 13,099 lnbegriffen ffic Holzrechtabgaben. Stock öhne u. f. w
welche hingegen in- den obigen Fr 231.099 nicht Inbegriffen
waren. Rechnen Sie diese Ar. 13.999 z > f-men Fr 231.994,
so bekommen» Sie Fr. 244 999,als durchschnittlichen Rooertrag
der letzten 4 Jadre. Allein .bei diesen Ang b?n lag bloß eie
Schätzung Per Oberförster zu Gründe, nicht oer wirkliche Erlös,
dieser aber deläuft sich gewöhnlich um Fr. 49,099 höber als
die Schätzung; im Zabr 1842 belief er sich um Fr. 56,999,
im Jahr 1843 um Fr. 43,009 döber als die Schätzung Füaen
Sie also diese durchschnittlichen Fr 49,999 den ob q-n Fr 244.999
bei, so bekommen Sie so ziemlich die hier im 5ü'get ausgesetzte
DnrchschnittSsumme. Ich bemerke ferner, daß der durchschnittliche

Reinertrag des verkauften Holzes bis i^yt jährlich unge-
fähr Fr. 173.999 betrug; rechnen Sie jene oderwädnten
Fr. 13,999 für Holzrechtabgaben u. s. w. dazu. so bekommen
Sie einen durchschnittlichen R-ineitrag von Fr 186,999 bis
Fr. 188,999 H>er, Herr Präsibent, meine H-rren, ist also
der spezielle Nachw is gegeben, auf welchen sich das Bü get
gründet. Wenn Herr Zueter bemerkt, daß laut seiner Berechnung



der Reinertrag durchschnittlich nur etwaâ über Fr. >40 000
betrage, so bemerke ich, daß hier nicht nur das eigentliche
verkaufte Holz m R chnung gebracht ist, sondern auch das zum
Dienste und Bedarf der Staatsverwaltung gelieferte Ho>z mit
einer Summe von zusammen Fr. 46,000. Ziehen Sie diese

Summe von den als Reinertrag ms Budget gesetzten Fr. 188,600
ad. so ergiedt sich die Differenz zwischen der Angabe deö Herrn
Fueter. Eine andere Frage ist diese, ob, nachdem die neue

Aorstorganisation durchgeführt sein wird, die Staatswaldungen
st.ts einen nachhaltigen Ertrag liefern werben, darauf können

wir nicht eintreten, denn es liegen keine Thatsachen darüber
hinler uns. Bei einem guten Systeme werden wir
allerdings diesen Ertrag erhalten, besonders wenn die Kanton-
nemente möglichst bald und gut abgeschlossen werden. Aber
schon jetzt können wir auf eine erst noch zu erwartende Forst-
vrganisation nicht Rücksicht nehmen. Sobald die neue Organisation

inS Leben getreten »st u»d neue Erfahrungen z-igt, so

werden bann auch andere Ansätze mS Büdget gesetzt werden.
Daß ein Forstgesetz u. f. w. nöthig sei, ist richtig, und ich
glaube, d,e Behörde werbe noch ,m Laufe dies 6 Winters ein
daherigeS Gesetz vorlegen. Wird der Ges tzeSentwurf über die

Organisation der Direktionen angenommen, so wird dann ein

eigener Forst- und Domänendirekior bestellt werden, weicher
dann vielleicht einen eigenen Forstmeister überflüssig Macht,
weil die centrale Verwaltung deS Forstwesens dann bereits
erreicht wird. ES ist angelragen worden, den Ansatz für die

Arm-nvolzsteuern auf die frühern Fr. 44 000 zu ervöoen. Die-
sem könnte »ch nicht beipflichten, weil diese Holzstuern, wie
d ese bisver gegeben wurden, eine Undilligkeit enthalten haben.
Nämlich es waren darunter zweierlei Arten von Holzsteuern;
die Einen gründeten sich auf altherkömmliche Hoizlisten und
betrugen zw schen Fr. 25 000 und Fr. 50 000. Eine andere
Art diesir Steuern waren Steuern schlechtweg, ohne HvlzUsten.
Allein eben diese Art war unv,ll'g, weil sie nur denj nigen
Gegenden zukömmt, wo Staatswaldungen sind. Diese Steuern
bestehen gewöhnlich in Wedelen u d. g, welche man in die

armen Hauohmtungen vertheilte, und wonach eS einer
Haushaltung etwa 7 b>s höchstens 20 Wedele,, bezog. Ewe solche

A-stdeilung hat aber gar keinen Zweck, eS ist dam t Niemandem
geholfen Da nun der Staat »n Zukunft den Armen Mit
andern und wirksamern Mitteln he fen will, so kann man diesen

Mißbrauch fallen lassen. Ich will den Armen auch nicht neh-

men, was sie hab'N müssen, aber ich möchte eS ihnen auf eine

Weise g den, daß eS ihnen wuklich zu gute komme. Ich möchte
also beim Ansätze bleiben, w,e er ist, zumal der Herr Direktor
deS Innern in der vo> berathenden Behörde auch damit
einverstanden war. uuaeachtet e» j-tzr Fr. 55 000 wünscht. Es ist gefragt
worden, wie eS sich mit den außerordentlichen Einnahmen auf pag. 9
des Düdgets verhalte. Darauf diene vorläufig Folgendes. B-i allen
Rechnungen finden sich Ausstände von Fr. 5v0,000 und mehr; diese

rühren gewöhnlich her von rückständigen Zehnt und Lodenzinsgefäl-
len, oft diS auf Fr. 500,000, fe> ner namentlich auch Rückstände von
Holzverkäuf n, welche »m betreffenden Rechn.mgöjahre zwar «ällig
gkworde», aber nicht vollsiä> dig «l, g gangen sind, sondern oft Jabre
lang sich von Rechnung zu Rechnung fortschl'vp n u s w Nun sind
die vorbei «wenden Betö den von der Ansichr ausgegangen, eS

solle >n Zukunft etw is «rakter ve>fahren werden im Bezüge
der StaaiSgefälle, und eS sollen d>«j nigen, welche in einem
Finanzjahre fällig wurden, auch so v el als möglich während
dieses Finanzj dreS bezogen werden. Diraus entsteht nun für
daS 3avr 1847 ein außerordentliches Einnehmen, indem noch

vom Jadr 1845 der über Fr 20>»,000 für Holzverkäuf?
rückständig sind. Ich schließe auS allen angebrachten Gc rinden auf
unveränderte Annahme des Artikels.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz der Fr. 188,600 M hrbeit.

Für etwas anderes 26 Stimmen.
2) Für den Antrag, baß mit Beschleunigung

eine neue Forstorgannation vorgelegt werde gr. Mehrheit.
5) Für Erheblichkeit des Antrages, daß d e

Regierung zur Erreichung der büdgelli ten
Summe nicht zu viel Holz schlagen lasse 76 Stimmen.
Dagegen 44 „

2) Domänen (zusammen Fr. 125,900.)

Herr Fiffanzdirektor. Der Ertrag von StaaWgebäu«
den und Liegenschaften ist angegeben auf Fr 95,000, und
derjenige von den Pfarrgütern aus Fr. 59,200, zusammen also
auf Fr. 154,200 Die Abministrationskosten betragen Fr. 8,500,
bleibt also ein Reinertrag von Fr. 125,900. Unter den Admi-
nistrationSkosten erscheint zum ersten Male eine Summe von
Fr. 5.600, zufolge deS vom abgetretenen Großen Ratbe erlassenen

Gesetzes, daß auch die Staatsdomänen der Tellpflicht
unterworfen sein sollen. Daher erscheint jetzt der Reinertrag
etwas geringer als früher. 2-denfalls wird der Verkauf der
Domänen, je schneller er geschieht, für den Staat desto vor-
theilhafter sein, denn ich habe bereits erfahren, daß an den
letzten Pachtsteigerungen die Pachtzinse nicht vermehrt, sondern
eder verringert wurden. Also muß man so schnell alö möglich
den Verkauf betreiben.

RötdliSberger, als Berichterstatter der Staatswirth-
schaftskommsson. Die Staatswirthschaftskommission schlägt
d>er vor, es möchten die zum Hausdedarfe nicht erforderlichen
Pfarrgüter veräußert werden, aus den im schriftlichen Vortrage
angegebenen Gründen.

von Steiger. Ueber den hervorgehobenen Vortheil
möglichster Beschleunigung der Veräußerung der Domänen kann
ich eure Bemerkung nicht unterdrücken. Der Herr Bericht-
erstatter bemerkt zwar, daß man eine Zunahme der Pachtzuise
nicht zu gewärtigen habe. Dieser Bemerkung setze ich eine
andere entgegen. Wenn die Staatsdomänen vor 50 oder 100
Jahren verkaust worden wären, so würden sie nicht diejenige
Kapitalsumme abg-woiftn baden, wie es jetzt möglicher Weise
der Fall ist; statt drei Millionen hätten sie damals kaum 1 </z
und noch früher vielleicht kaum ein Million abgewsrsen. An»
genommen nun im beßten Falle, daß der damalige Erlös kapi-
tal'strt und bis deute zinstragend aufbewahrt worden wäre,
was wäre auf hurigen Tag der jährliche Ertrag der Civil-
Staatsdomänen? Anstatt Fr. 95,000, welche sie heute abwerfen,
würden sie vielleicht nicht die Hälfte, vielleicht nicht viel mebr
als i/z abgeworfen haben weil bekanntlich der Werth
eineö Franken heute nicht mehr der gleiche ist wie vor 100
Jadren, und weil der Werth des gemünzten GeldeS immer
abnimmt, hingegen im gleichen Verhältniß der Werth der
Liegenschaften zunimmt. So muß sich die Sache auch für die
Zukunft herausstellen. Wenn unsere Domänen heute für drei
Millionen verkauft werden, und die'e Summe im günstigsten
Falle zinstragend bleibt, so bat der Staat in 50 b>S 100 Jahren,

wenn es gut geht, zwar immer noch die drei Millionen,
hingegen kann er dannzumal mit den gleichen drei Millionen
vielleicht nicht mehr als die Hälfte der nämlichen Güter
zurückkaufen. So lange also diese Güter beibehalten werden, geben
sie ibrer Natur nach im Verhältnisse deö Sinkens des gemünz.
ten Vermögens einer graduellen Vermehrung ibreS Kapital-
wertb'S entgegen, während hingegen der KapualerlöS alle
Verminderung des Werthes des gemünzten Geldes tragen muß. Man
kann freilich sagen, diese Staatsdomänen werden wenn sie

veräußert s-ien, dem Staate jährlich vielleicht Fr 25.000 mehr
abtragen als bisher; aber diesen Medrerlrag wird man nicht
kapitaüsiren, sondern man wird ihn jeweilen brauchen und
brauchen müßen. Dieß bloß als Bemerkung über die E>le,
welche der Herr Berichte, sti-ner bezüglich auf den Verkauf der
Staatsgüter anempfehlen zu sollen glaubt, und zu Unterstützung
der Ansicht gegen eine allgemeine Veräußerung der Staatsgüter.

Rüsen acht. Wenn man das Büdget berathet, so sollte
man sich möglichst an die betreffenden Ansätze halten. Nun
bade ich so eben einen großen Vortrag über die Veräußerung
der Domänen gehört, während wir diesen Gegenstand bereits
vor ewigen Tagen gründlich berathen und erledigt haben. Auf
di se Weise werden wir hier nicht fertig, jeder soll sich an die
Sache selbst halten, aber lange Vortrage zu halten, welche die
andern M tglieder nicht mehr inleressiren, indem die Sache
bereits zur Genüge diskutirt worden ist, davor möchte ich
warnen.
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von Steiger. Ich kann nicht glauben, daß dieser Vor»
trag da um gar vieles kürzer sei, als der Meiniqe war. Zch
habe gesagt, die Bemerkung des Herrn Berichterstatters veranlasse

mich zu dieser Gegenbemerkung, und das Recht, dieses zu
tdun, werde ich mir weder durch den Herrn Pcäopinanten noch
durch jemand anders nehmen lassen.

Herr Präsident. Das Beßte wird sein, bei der Sache
zu bleiben, und sich nicht gegenseitig zu kritisiren.

Lodner. Zch möchte den Antrag der Staatswirthschafts
kommlssion in Betreff der Pfrundgürer unterstützen. Es gibt
solche, wo die Geistlichen förmliche Kühereien halten. Wenn
ein Geistlicher so viel Land hat, daß er zwei Kühe darauf
halten kann, so ist das genug, aber er soll nicht „dauern."

MatthyS. Diesen Antrag müßte ich auch unterstützen;
ich meine zwar nicht, daß die Pfarrdäus-r ganz isolwt werden
sollen von Liegenschaften, sondern jeder Pfarrer soll so viel
Land baden, daß er die nöthigen Lebensbedürfn sse darauf pflanzen

könne. Hingegen ist es immerhin e«n Uebelstand, wenn er
so viel Land besitzt, daß er entweder ein großes Dienstpersonale
dafür anstellen, ooer aber d,e Liegenschaft in Pacht geben m ß.

Der Antrag geht übrigens nur dahin, daß die Sache näher
untersucht werde.

Herr Finanzdirektor. Die Erheblichkeit des Antrages
in Deireff der Pfarrdomänen gebe ich zu, weil schon jetzt die

vorberatoende Behörde sich damit befaßt, daherige Anträge vor-
zubereiten. Auch ich bin der Ansicht, daß die Pfarrdomänen
bei einer zweckmäßigern BenutzungSart dem Staate m?dr
abtragen könnten, ohne daß jedoch das Interesse der Geistlichkeit
dadurch gefährdet werde. Herr von Steiger fragt, wenn man
die Civildomänen deö Staates bereits vor hundert Zähren
veräußert hätte, — was jetzt der Ertrag des damaligen Erlöses
für d,n Staat sein würde. Allerdings nicht Fr. 95,999, aber
ich frage hinwiederum: Was hätte unterd ssen das wirthschaft-
liche Interesse des Volkes gewonnen, wenn die Veräußerung
damals geschehen wäre? Zch weiß wohl, daß eS nicht im
aristokratisch'n Systeme liegt, die materielle Volkawohlfahtt allzusehr
zu befördern, weil daS unabhängig macht, und ich kann mir
auch gar gut vorstellen, daß es seiner Zeit sehr angenehm war,
auf einem schönen Amtssitze auch noch eine schöne Domäne zu
haben. DaS als Erwiederung.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz der Fr. 125 999 Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrages der

Staatswirthschaftskommission Handmehr.

3) Kapitalien. (Zusammen Fr. 546,319.)

Herr Finanzdirektor. Zur Erläuterung dieses Ansatzes
will ich die einzelnen Artikel durchgeben, a. in der Hyvotbekar-
kassa: 1) Kapitalien vom innern Zinsrodel ber. Derftld? b trägt
gegenwärtig Fr. 1.518,648; der Z>ns beträgt Fr. 48,982, also
nicht durchqebendö 4 v/g, denn sonst wäre der Zinsertrag mehr
als Fr. 60 900. Allein zunächst erscheinen unter diesen Kap ta-
lien die unzinsbaren Aktien der Nideckbrücke mit Fr 299.()()() ;
ferner sind darunter einige Kapitalien, die nur 3 oder 3 '/z v/g
Zins tragen, und endlich einige andere, die gar keinen Zins
tragen, — Anleihen an Korporationen zu gemeinnützigen Zwecken.
2) Zurückgezogene Gelder vom AMande. Diese sind für die
Hypothekarkasse bestimmt, und zwar 3 Millionen zu 3>/z v/g.
Diese 3 Millionen befinden sich noch nicht in der Hypotdrkar-
kasse, sobald aber die oberländ'sche« Verhältnisse zu dem Ende
geregelt sind, werden sie daselbst angelegt werden. Ferner
1 Million zu 4 v/g. Diese Summe reicht vorläufig hin für die-
jenigen Darlehn der Hyvothekarkasse, welche im ganzen Kantone
überhaupt zu machen sind, und sie wird mit nächstem eingelegt
werden. 3) Gelder von der Znseikorporation her. Sie wissen,
Herr Präsident, meine Herren, daß seiner Zeit bei dem
Dotationsvergleiche die Zurückziehung von Fr. 599,999 worbehalten
wurde, welche der Staat seiner Zeit an die Znsel abgegeben
hatte. Diese Zurückziehung ist dann im Zadr >844 beschlossen

worden, und im Jahr 1845 haben sich die damaligen Finanz-
behörden damit beschäftigt, diese Zurückziehung zu effcktuiren.

Zufolge der stattgehabten Unterhandlungen läuft dem Staate
der Zins vom Zanuar 1845 an, zurückbezahlt wurden im Laufe
deS Zahres Fr. 169,999, also bleiben noch Fr. 349.999, und
auch diese können wodl nirgends zweckmäßiger angelegt werden
als in der Hypothekarkasse. 4) L quidirte MünzamtSrestanzen.
D«ese best «den sich im Münzgebäude und sind Reste von
Materialien, die zum Ausmünzen bestimmt waren, LingotS in Silber
und Gold. Diese belaufen sich auf einen Kapitalwerth von
Fr. 35,999 Vom Zavr 183 l hinweg würde der Zms davon
im Ganzen Fr. 21,999 betragen haben, während dieses Kapital
gar nichts abtrug. Die Finanzbehörde ist daher der Ansicht,
daß di se Restanzen verwertoet und fruchttragend angelegt werden

sollen Die Hypothekarkasse wird also im Ganzen ein Kapital
repcas nliren von Fr. 5,893,648, mit einem Zinserträge von
Fr. 298,982 6. Zn der Kantonalbank Diese repräienrirt em
Kapital von Fr 3,199 999, mit einem Zinserträge zu 4 Prozent
von Fr. 124,999 o. Noch >m Auslande bleibende Gelder, im
Ganzen Fr. 1 955,564, mir einem Zinserträge von Fr. 96.279.
Daß von diesen' Geldern einstweilen noch einige im Auslande
bleiben müssen, rührt einerseits von den louistantschen Aktien
her, welche nicht zurückgezogen werden können ohne Verlust,
we-l sie tecminenweise zurückbezahlt werden, und weil ihr
gegenwärtiger Kucswerth nicht hoch steht; derselbe erhöht sich aber
von Zasr zu Zadr, so daß, wenn zugewartet wird, bis sämmtliche

Termine abzelauf n sind, man den vollen Nominalwert!)
zurückerhalten wird, während min j-tzl 39 v/g verlieren müßte.
Ferner b findet sich unter diesen Geldern ein Anleiden an die
Saune Schweizechall, serner ein solches, an den Kanton Basel
Landschaft von Fr. 299,999, ferner einige Aktien von der Gott-
bardsiraße. All' di se Gelder kann man einstweilen nicht zurückziehen.
Endlich noch Fr. 599,999 französische Renten. Diese sind immer
sehr leicht zu realisiern, m 3 bis 6 Tagen kann das Geld daar
auf dem Platze liegen. Wenn nun der Staat ein solches Kapi-,
tat zinstragend besitzt, so braucht er desto weniger baares Geld
Zinslos in der Kasse zu haben. — ü. In der Domänenkasse.
Da erscheinen zunächst Ausstände von frühern Zehnt- und
Bodenzinslovkäufen und von Domänenverkäufen für Fr. 472,924,
mit einem Zinse zu 4 Prozent mit Ar. 18,889. Die StaalS-
wirlyschaftslo.nmission bemerkt, dieser Ansatz sei ganz neu, im
Vergleich gegen das BüSget von 1846 Dieß ist richtig der
Form nach, aber nicht der Sache nach; denn im Büdget von
1846 war der Ertrag des inländischen Zmsrodels mit demjenigen

der Domänenkasse in einen Posten zusammengefaßt mit
Fr. 51,992, »m bießiädrigen Büdget hingegen bildet der
inländische ZinSrodel einen eigenen Posten mit einem Zinsrodel
von Fr. 48,982 Rechnen Sie diese beiden Posten zusammen,
so erhalten Sie einen Betrag von Fr. 67.862, also allerding»
Fr. 16,999 mehr als im vorigen Zahre, was daher rührt, daß
daß d c Staat im Laufe deS ZahreS dem innern ZinSrodel
Fr 499,999 zugetheilt hat. Daher der größ-re Ertrag des dieß-
jädcigen BüogetS gegenüber demjenigen von 1846. Ferner
erscheinen unter der Domänenkassa Zehnt- und Bodenzinslos-
kauikapitalien nach der L gNidation zufolge der Verfassung von
1846 mit Fr. 2,982,456, zu 4 Prozent verzinslich mit Franken

83 298. Dieie Angaden gründen sich auf die Berechnungen
der Liqa>dat>onsbedöcden, namentlich des Lehenkommissarials
und deS Zehnt- und Bodenzinsl'quidatorS. — v. Betriebskapitalien.

Davln gehören die Kap tauen der Salzhandlung, der
Pulverdandlung und der Staarsapotheke, im Ganzen betragend
Fr. 372,999 Der Gesammtbetrag der Geldkapitalien deS Staates

beträgt somit Fr. 13,875.692, mit einem Zinserträge von
Fr. 546 319. Dabei ist indessen zu bemerken, daß hiebei in
Betracht zu ziehen sind ungefähr 2'/z Million Zehnt- und
BodenzinsliqUidationSschulden, welche indessen nicht aus dem
Kapitalvermögen des Staates abbezahlt werden sollen, sondern
aus den Staatseinkünften, wenn wenigstens der Plan der vor-
berathenden Behörden hier Beifall findet.

Ganquill et. Zch möchte den Herrn Berichterstatter um
eine Erläuterung bitten. Zm Büdget von 1846 ist vom
ausländischen ZmSrodel ein Zinsertrag von Fr. 289 999 einqe-
tragen; nach dem gegenwärtigen Büdget hingegen betrüge der
Z>nS der zurückgezogenen und der noch nicht zurückgezogenen
äußern Gelder im Ganzen bloß Fr. 241,279, mithin erzeigt



sich ein Ausfall von Fr. 38.730 gegenüber dem vorjährigen
Büdget. Ich wünsche zu wissen, wovon dieß herrührt.

Matthys. Ich vermisse unter der Rubrik „Kapitalien"
litt. », die Kosten d.r Verwaltung der Hypothekarkasse. Auf
der folgenden Seite, unter der Rubrik der Salzhandlunq, sind
die Verwaltungskosten dieser Letztern eingetragen, und so sollte
es auch in Absicht auf die Hpothekarkasse und die Kantonalbank
geschehen.

Kurz. Bekanntlich ist vor etwa zwölf Jahren ein Anleihen
an den Kanton Basellandschaft gemacht worden von Fr. 300,000.
Wenn ich mich nicht irre, so wurde damals festgesetzt, daß binnen

so und so viel Zeit regelmäßige Abschlagszahlungen
stattfinden sollten. Wenn ich vorhin recht gehört habe, so wären
dis j tzt nur Fr. 10,000 abbezahlt worden. Zch möchte also lediglich

fragen, ob dem Vertrage nachgekommen worden sei, und >

ob Basellandschast so viel abbezahlt habe, als es geschehen
sollte.

Fueter. Auch ich möchte den Herrn Berichterstatter um
Aufschluß bitten. Ich sehe, daß von den zurückgezogenen äußern
Geldern, welche in die Hypvlhekarkasse fließen sollen, der Zins
für das volle Jahr 1847 berechnet ist, gerade alS ob diese

Gelder hier sogleich auf den ersten Tag des Zahres ihre An-
«endung fänden. Das ist nun wohl Irrthum, denn wenn diese

Gelber zurückkommen, so wird ein großer Theil davon in der
Kasse liegen bleiben, bevor sie angewendet werden. Die
verschiedenen Vorkehren, welche Behufs der Anwendung jeweilen
zu treffen sind, wird man zuerst erfüllen müssen; unterdessen

liegen bedeutende Summen odne Zins da. Das kann nun auf
den Zinsertrag des Jahres 1817 großen Einfluß ausüben, und
daher ist der Zinsertrag jener Gelder hier zu hoch angeschlagen,
weil die Sache noch nicht im gehörigen Gange ist. Ferner ist

mir noch etwas ausgefallen. Im Büdget von 1846 war der

inländische Zinsrodel, mit Inbegriff der Ausstände von frühern
Zehnt« und BodenzinSloskäufen und Domänenverkäufen, im
Ganzen angesetzt mit einem Kapitalbetrage von Fr. l.377,000;
rechnet man die Nlpeckbrückenaktien hmzu, so belief sich jene
Summe auf Fr. 1,577.000 Rechnet man hingegen im vorlie-
genden Büdget den inländischen Zinsrodel nebst den Nideck-
brückenaktien und den Ausständen der Domänenkasse zusammen,
so bekommen wir Fr. 1,990,000, also erzeigt sich eine
Vermehrung von Fr. 413,000. Der Herr Berichterstatter sagt

uns nur ganz oberflächlich, Laß man den inländischen Zinsrodel
um Fr. 400,000 vermehrt habe, aber er hat vergessen, uns

zu sagen, woher eine so dcdeutenve Summe genommen worden
fei. Drittens dann steht hier ein Kapital von Fr. 2,082,456,
mit einem Zinserträge von Fr. 83,298, herrührend von der

Zehnt- und Bodenzinsliquidation. Nun glaube ich, man solle

doch bier absieden, waS denjenigen gebührt, welchen die frühern
Loskäufe restituirt werden müssen. Freilich erscheint später im
Ausgeben etwas dafür, aber dann gehört nicht das ganze Kapital

von zwei Millionen dem Staate, sondern um so viel weniger,

als man restituiren muß, so daß ich glaube, man habe

das Kapital hier um sehr vieles überschätzt. Man hat uns vorhin

im Eingangsrapporte bemerkt, das sei allerdings so, aber

man rechne darauf, diese R-stltutionen nach und nach auS den

Staatseinkünften zu leisten. Ader wenn man u>,6 bereits ein

Büdget vorlegt, mit einem Defizit von Fr. 533,0o0, so kann
ich nicht vorsehen, wie tsian dann aus den StaatSrevenüen so

etwas abbezahlen könne. Ich wünsche also auch hierüber Aus-
kunfl zu erhalten.

Herr Finanzdirektor. Man bat nicht sowohl Abände-

rungsanträge gestellt, als vielmehr bloß Erläuterung verlangt.
Zch babe hierauf Folgendes anzubringen. Herr Fürsprecher
Maltkys bemerkt, die Verwaltungskosten der Hypvtdekarkasse
seien hier ausgelassen. Allerdings, und mit Adst vt, weil man
nämlich darauf gerechnet hat, der Gewinn der Hypvlhekarkasse

auf einem halben Procent bei den Depositengeldern und andererseits

auf der Gültenverwaltung werde die Administrationskosten
decken, mithin sei eö nicht nöthig, bierfür Etwas aufzumhmen.
Die Hyvotbekarkasse ist eine spezielle Verwaltung, wofür auch
eine spezielle Rechnung abgelegt wird, deren Resultat dann in
die Staatsrechnung kömmt. Nun hat man geglaubt, jener
Gewinn und die Verwaltungskosten werden sich gegenseitig
aufwiegelt. Herr Altoberrichter Kurz frägt, ob die vertragsmäßigen
Abschlagszahlungen von Basel Land geleistet worden seien. Allerdings

; dieses Anleihen beträgt gegenwärtig Fr. 50,000 weniger, als
ich vorhin aus Irrthum angegeben bade. Herr Kommandant
Fueter bemerkt, der mutbmaßliche Zinsertrag der Hyvotbekarkasse

bezüglich auf die zurückgezogenen äußern Gelder sei zu hoch
angeschlagen, weil diese Gelder von der Hypothekarkasse nicht
sogleich auf den I. Zenner 1847 vollständig angelegt w-rden
können. Dieses letztere ist richtig, aber dafür sind diese Kapi.
lien zinstragend in Paris u. f. w., denn sie werden mcht
sogleich auf den 1. Zenner hierher gezogen und dann in's
Gewölbe gelegt, sondern die Zurückziehung geschieht nur nach
Bedürfniß, so daß hier ehest eine Vermehrung des Zinse« trageS
vorauszusehen ist, weil diese Gelder unterdessen mehr alS vier
Procent abtragen. Der nämliche Herr Fueter frägt ferner,
woher die Fr. 400,000 Zinsrodelvermehrung gekommen seien.
DaS weiß ich jetzt nicht genau, die abgetretenen Behörden
haben es gemacht. Zunächst fallen dahin die von der Znsel
zurückgezogenen Fr. 160,000, ferner die von Basel Land zurück«
bezahlten Fr. 50,000, und ferner fanden sich bei der Uebernahme
der Verwaltung nur ungefähr Fr. 900,000 baar in Kasse vor,
anstatt einer Summe von circa Fr. 1.200,000. AlleS dieses
zusammen wird so ziemlich jene Summe ausmachen. Endlich
frägt Herr Fueter, ob nicht das Zednt- und Bodenzmsloskaufs-
kap tal zu hoch angesetzt sei. Zch habe bereits bemerkt, man
wolle, um die Zednt- und Bodenzinsschuld des Staates im
Betrage von ungefähr 2'/^ Millionen zu tilgen, odne dafür das
Kapitalvermögen deS Staates anzugreifen, diese Rückzahlung
dem Gesetze gemäß in 25jädrigen Raren leisten. AlSdann aber
betrifft dieß daS Büdget nur für den Zins, nicht für daS
Kapital. Herr Kommandant Ganguillet frägt, woher der
Minderertrag der ausländischen G-ld-^r rühre Allerdings
rentiren dieselben in Zukunft Fr. 39.000 weniger alS bisher;
davon fallen Fr. 15,000 auf die dem Oderlande gewährte Ver.
günstigung von einem Halden Procent für ein Kapital von drei
Millionen, und die übrigen Fr. 24,000 rühren daher, daß im
Auslande diese Kapitalien durchschnittlich fünf Procent rentir-
ten, während sie hier nur vier Procent rentiren werden.

Lohner. Der Herr Berichterstatter hat gesagt, die
ausländischen Fonds werben succ ssive je nach Bedürfniß
zurückgezogen werden; hingegen bei Erlassung deS daherigen Dekretes
hat der Große Rath beschlossen, die Zurücksiehung solle nur je
im günstigsten Zeitpunkte geschehen. Jetzt hingegen könnte eS

sich treffen, daß das Bedürfniß der Zurückziehung in einen
ungünstigen Zeitpunkt fiele. Das wäre dann im Widersprüche
mit einander.

Herr Finanzdirektor. Wenn zur Zeit deS Bedürfnisses

die französischen FondS schlecht stehen, so wird man nicht
französische Fonds verkaufen, sondern andere, denn der KurS
steht in den verschiedenen Staaten nicht gleichzeitig tief, wofern
nicht ein allgemeiner Krieg da ist. Also wird jener Bistlmmung
immerhin Rechnung getragen werden.

Abstimmung.
Für den Ansatz der Fr. 546,310 Handmehr.

(Schluß der Morgensitzung um 12'/- Uhr.)
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Präsident: Herr von Tillier.

AlS eingelangt werden angezeigt:
Vorstellung der Gemeinde von den Höfen, Kirchgemeinde

Amsoldingen, um ein Getdbarlehn zum neuen Schui-
dauSbau.

2) Gesuch deö Peter Steiner, zu Frutigen, um eine StaatS-
betsteuer an eine in Folge vbergerichflichen Urtheils
schuldige Summe.

3) Vorstellung der Gemeinderäthe von Aarwangen und Wynau,
bezweckend die Korrektion der Morgenthal Straße.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung deS Staats düdgetS für daS

Zadr 1847.

v. Ertrag von Regalien und StaatSanstalten. (Zu
fammen Fr. 686,690.)

t) Von der Salzhandlung (Fr. 476,690).
Durch'S Handmehr genehmigt.

2) Von den Posten (zusammen Fr. 180,900).
Durch'S Handmehr genehmigt.

3) Von der Pulverhandlung (Fr. 6000).
DurchS Handmehr genehmigt.

4) Von dem Bergbau (Fr. 1000).
Durch'S Handmehr genehmigt.

5) Von der Jagd (Fr. 11,000).
Durch'S Handmehr genehmigt).

6) Von den Fischetzen (Fr. 3200).
Durch'S Handmehr genehmigt.

7) Von der Kantonalbank (zusammen Fr. 4800).

Herr Finanzdirektor. Die angesetzten Fr. 4800 sind
der mutbmaßliche Gewinn über den KapitalzinS hinaus nach

Abzug der Verwaltungskosten, gleich wie dieß vorhin auch m»t
den Ansätzen in Betreff der Salzhandlung und der Pulververwaltung

der Fall war.

Ganguillet. Es wird hier der Zins von Fr. 120.000
für die zirkulirenden Bankscheine mit Fr. 4800 angerechnet;
das ist nun freilich ganz recht, aber bekanntlich hat die Kontonal-
bank durchschnittlich Fr. 300,000 baar in Kassa, daS ist Chômage.
Der Zins davon sollte jetzt hier auch in Abzug gebracht werden,
oder wenigstens sollte man den ZinS der zirkulirenden
Bankfcheine als Equivalent dafür aufgehen lassen. Ich will indessen
nicht gerade einen Antrag deßfalls stellen.

Herr Finanzdirektor. Diesem Umstände ist bereits
Rechnung g-tragen, indem sonst der Gewinn allerdings um
Fr. 8000 biS 12,000 höher sein würde.

Der Ansatz wird durch'S Handmehr genehmigt.

8) Vom Amtsblatt (zusammen Fr. 4000).

Herr Finanzdirektor. ES ist dieß ein EinnabmSzweig,
der st, enge genommen und nationalökonomisch nicht gerecbtfer-
tut ist^ indem das Amtsblatt nicht als ein Finanzinstitut dast hen
sollte So lange indessen daS Amtsblattinstitut nicht reorgarnstrt
ist, muß natürlich der Staat den dabei sich erzeigenden Gewinn
nehmen. 3ch bemerke hierbei jedoch, daß eine Veränderung
daortS vor sich gehen muß, indem, anstatt alle Ganlsteigerun-
gen, Geldstagssteigerungen u. s. w. u. s w. wörtlich
einzurücken man in Zukunft bloß schematisch verfahren wird.
Dadurch wird eine doppelte Ersparniß erzielt, erstens eine
solche für Diejenigen, welche E'waS der Art einrücken lassen,
denn je weniger Drucklinien, desto weniger Batzen, und zweitens

für den Staat, denn je weniger Bogen, desto weniger
Druckkosten.

Röthlisberger, Berichterstatter der StaatswirtbschaftS-
kommission. Ich bin so frei, bei diesem Anlasse den Antrag
der StäatSwirlhschaftskommission Ihnen, Herr Präsident,
meine Herren, in Erinnerung zu bringen, daß nämlicd eine
eigene GtaatSducddruckerei errichtet werden möchte. Der Druck
deS deutschen Amtsblattes. ludst Anzeiger u. s. w kostet
Fr. 24.000, und überdieß finden wir bei jeder Direktion ebenfalls

bedeutende Summen für Drucktosten. Wir würden also
vielleicht im ganzen Staate keine Einrichtung machen können,
welche für die Staatskasse verbältnißmäß'g mehr eintrüge, als
daS Institut einer Staatebuchdruck rei. Die Gesetze und Dekrete
erscheinen gegenwärtig oft erst vier bis sechs Monate später
mit dem Amtebiatte, und die Verhandlungen des Großen RatbeS
erscheinen ebenfalls oft erst dann, wenn eine neue Session da
ist Die Staatswirtdschaflskommission glaubt nun, daS wäre
ein Mittel, um diesen Uebelständen abzuhelfen. Ich trage also
Namens der Kommission darauf an, daß dieser Antrag erheblich
erklärt werden möchte.

H-rr Finanzdirektor Bei der Finanzdirektion und
dem Regierungsratbe ist diese Frage bereits in Anregung ge-
kommen, aber die angestellten Berechnungen baden hinsichtlich
der Kosten nicht ganz günstige Resultate geliefert. ES haben



auch bereits dießfallS Aenderungen stattgefunden, welche wenig-
stenS für den Moment der Errichtung einer StaatSbuchdruckerei
entgegenstehen. Die periodischen Drucksachen de« Staates,
namentlich daS Amtsblatt, die Verbandlungen deS Großen
Rathes u f. w., sind unlängst öffentlich ausgeschrieben und an
die mindestfordernden Drucker hingegeben worden für vier Zadre.
Infolge daheriger Verträge kommen in Zukunft die Preise
durchschnittlich um fünf Procent niedriger zu sieden als biSder,
so daß, wenn die obrigkeitlichen Druckkosten sich auf Fr. 30,000
belaufen, sich ein Gewinn von ungefähr Fr. 2000 für den

Staat ergibt. Ueberdieß würde eine Staatsbuchdruckerei ein
eigenes Gebäude erfordern und eigene Angestellte, so daß, wenn
man dieses Alles berechnet, man nicht viel billig?? zu stehen

käme, zumal, wenn die Arbeit nicht auf d?n Namen und die

Rechnung deS Betreffenden fällt, in der Regel auch nicht der

nämliche Fleiß darauf verwendet wird. Da also bereits vier-
jährige Verträge abgeschlossen sind, so könnte ich schon auS

diesem Grunde nicht zur Erheblichkeit des Antrages stimmen.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz der Fr. 4000 Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrages der Staats»

wirthschafrskommission 78 Stimmen.
Dagegen 43 „

O Von StaatSabgaben. (Zusammen Fr. 1,094.969.)
I) Kanzleiemolumente (Fr. 15,500).

Durch'S Handmehr genehmigt.

3) Stempelabgaben (zusammen Fr. 70,400).

Zngold. Ich möchte hier den Wunsch aussprechen, daß

in Zukunft ein wenig besseres Stempelpapier geliefert werden
möchte; eS ist dieß ein allgemeiner Wunsch, der Berücksichtigung
verdient.

Herr Finanzdirektor. Ich erwiedere hierauf, daß ich
dem Stempelamte bereits vor vier oder fünf Wochen dahenge
Weisungen habe zukommen lassen; übrigens ist bereits seit
einiger Zeit besseres Papier geliefert worden.

Der Ansatz wird burch'S Handmehr genehmigt.

3) Zölle und Verbrauchsteuer (zus. Fr. 623,000).

Herr Finanz direktor. Dieser Ansatz beruht auf de?

Durchschnittsderechnung seit dem Zadre t843, d. h., seit dem

Inkrafttreten deS neuen Zoögesetzes; er ist um Fr. 17.000
niedriger, alö derjenige von 1846, eben weil der Durchschnitts,
ertrag der letzten Zadre sich nicht so hoch beläuft, als man im
Büdget von 1846 angesetzt hatte. Dieses beweist Zdnen
wiederum, daß das vorliegende Büdget nicht eine Illusion sein
soll. Zch bemerke ferner, daß ungefähr Fr. 3000 weniger als
bisher auf dem Etat der Beamtendesvldungen erscheinen, weil
Ihnen heute oder morgen ein Entwurf ausgetheilt werden wird,
welcher eine Revision der Besoldungen der Zoll- und Ohmqeld-
beamtunqen enthält nach dem Grundsätze, daß überall, wo die
Erenzbüreau'S mit Postbüreau's zusammenfallen, dieselben ver-
einigt werden sollen, wodurch sich dann die Besoldungen um
ungefähr Fr. 3000 reduziren.

Lohner. Zch möchte fragen, ob nicht über sämmtliche
Besoldungen eine Revision bevorsteht.

Herr Finanzdirektor. Es wird Zbnen allerdings heute
oder morgen noch ein zweites Besoldungsgesetz-ausgetheilt werden

in Betreff aller derjenigen Staatsbeamten, deren Beam-
tungen bereits definitiv orgamsirt sind, nicht aber derjenigen,
deren Reorganisation noch bevorsteht, wie z. B. des StandeS-
buchbalterö, StandeSkassierS u. s w. Zn Bezug auf diese wird
das Besoldungsgesetz vorgelegt werden, sobald die Organisation
der Centralbüreau'S oder der Direktionen vorgelegt sein wird.

Der Ansatz wird durch'S Handmehr genehmigt.

3) Patent- und ConcessionSgebühren (zusammen
Fr. 125,000).

Belrichard. Zum ersten Male sehe ich im Büdget mit
ausdrücklicher Erwähnung die ConcessionSgebühren für alte
Wirthschaften im Zura erscheinen. Wenn diese Erwähnung
zum Zwecke haben sollte, den Betrag der Gebühren für diese
Concessionen in die Staatskasse fließen zu machen, welcher
Betrag bis dahin den Gemeinden oder den Armengütern anheimfiel

so würde eS mir unmöglich sein, diesem EinnahmSposten
beizustimmen. Wenn es sich jedoch anders verhält, so will ich
mit Stillschweigen darüber weggehen.

Herr Finanzdirektor. Allerdings mag eS der Fall
sein, daß dieser Gegenstand zum ersten Male im gedruckten
Büdget speziell erwähnt wird, aber er existirt seit Zahren im
Detail deS BüdgetS.

Der Ansatz wird durch'S Handmehr genehmigt.

5) HandänderungSgebühren (zus. Fr. 94.800).

Herr Finanzdirektor. Dieser Ansatz gründet sich auf
den Durchschnitt der letzten vier Zahre und ist etwa um
Fr. 12,000 weniger hoch als im Büdget für 1846.

Durch'S Handmehr genehmigt.

6) GerichtSgebühren (zusammen Fr. 20,300).
Durch'S Handmehr genehmigt.

7) Militär-DispensationSgedühren (zusammen
Fr. 18.000).

Durch's Handmehr genehmigt.

8) Bußen und Konfiskationen (zus. Fr. 24,000).
Durch'S Handmehr genehmigt.)

9) Grundsteuer im Leberberg. (Zus. Fr. 103,969.)
Herr Finanzdirektor. Hier erscheint die Grundsteuer

zum ersten Male unter den Abgaben, denn früher stand sie
»mmer unter den eigenthümlichen Einkünften. Dieses war jedoch
unrichtig, denn offenbar »st sie ihrer Natur nach eine Abgase.
Man^ kann fragen, ob diese Fr. 103,969, oder, ohne Abzug der
Bezugs- und Verwaltungskosten, Fr. 112,119, nach dem
Gesetze von 1846, im richtigen Verhältnisse stehen gegenüber den
Zehnt- und Bodenzinseinkünftrn deS alten KantonS. Aber diese
Frage ist jedenfalls nicht hier zu beurtheilen, sondern dann erst,
wann die Vermögenssteuer »m alten Kanrone eingeführt wird,
kann man berechnen, wie viel d,e Grundsteuer deS Zura ab-
werfen soll, und alödann soll Rücksicht genommen werden auf
die Grundiätze der Verfassung, wonach dem Zura die vermehr-
ten Ausgaben für daS Armenwesen im alten Kantone nicht zur
Last fallen sollen u. s. w. Wenn Sie die Abgaben für daS
Armenwesen im alten Kantone abziehen von den Fr. 500.000,
welche laut dem am Schlüsse des BüdgetS stehenden Antrage
durch eine Vermögenssteuer gedeckt werben sollen, so macht daS
ungefähr Fr. 250.000, welche auf dem alten Kantone zum
Voraus erhoben werben müssen; die übrigen Fr. 250,000
hingegen weiden auf den ganzen Kanton repartirt werden.
Danach ist dann die Grundsteuer deS Zura im Verhältnisse zu
bestimmen. Zch führe noch an, daß der Zura laut Verfassung
das Recht dar, seine Grundsteuer beizubehalten, so daß der ihn
betreffende Toeil der Fr. 250.000, nicht nach dem Vermögens-
kadastcr, sondern nach dem Grundsteuerkadaster zu bestimmen ist.
DaS Steuergesetz ssir den alten Kanton wird im Februar oder
spätestens im Frühling vorgelegt werden.

Belrichard. Zch beginne damit, dem Herrn Berichterstatter

meinen Dank für die Gesinnungen und Absichten auSzu-
sprechen, welche er rückächtlich des Zura geäußert bat, und
dabei nehme ich diese Erklärungen sä aeta (j'en prenà avte),
indem eS mir ohne dieselben unmöglich gewefen wäre, den Ansatz

des Betrags der Grundsteuer, der auf 112.119 Franken
beibehalten ist, ohne Einsprache vorbeigehen zu lass n. Denn eS
ist klar, daß nach Maßgabe, wie die Zehnten und Bodenzinse in



den Einnahmen deS Büdgets nur noch mit einer Summe von
83,298 Franken erscheinen, während dieser Zweig der Einnah.
men im Budget von !846 mit einer Summe von 318,887 Fr.
aufgenommen war, die Abgabe deS Zura im gleichen Verhältniß

herabgesetzt werden muß, mit Vorbehalt jedoch dessen, waS
dazu verwendet wird, den Gegenwerth deS beziehenden Theils
jener allgemeinen Einnahme von 500,009 Fr. zu bilden, die

man aus dem alten KantonStheile zu erbeben beabsichtigt.
Gestützt auf allerdings bloß annähernde Berechnungen, will ich

versuchen, einen U>berblick der Erleichterung zu geben, welche
der Zura infolge der Reduktion der Zehnt- und BodenzinSein-
nabmen erwarten darf.

Die Einnahme von diesen letzter« beläuft sich Fr. Rp.
gegenwärtig auf 83,298„—

Hiezu muß man die halbe Million rechnen,
welche auf dem alten Kantonstheil erhoben wird 500 000,,—

583,298.—
Von dieser Summe sind jedoch abzuziehen:

Die von den zu erhebenden Fr. 500,000 für
die Armen des alten Kantonotheils zu
verwendenden Fr. 250,000 250,000,,—

2) Der fünfte Theil der für den Kadaster be¬

stimmten 10,000 Franken, die aus den
allgemeinen Ausgaben bestritten werden und
dem Zura fremd sind 2,000„—

3) Der fünfte Theil der Summe von 100,000 Fr.,
welche auf ähnliche Weise für das Amortis-
sement der losgekauften Zehnten und Boden-
zinse erhoben wird 20 0W>,—-

272,000,,—

Total der Abzüge für den alten Kantonstheil 311,298,,—
Reduktionen, von denen d»m Zura ein Viertheil

zu Gunsten kommen soll, nämlich eine
Summe von 77 8?4„50

Unsere Grundsteuer beträgt 112,119,,-
Wenn die odgedachte Summe' abgezogen

wird mit 77 824, 50

so würden wir noch zu bezahlen haben 34,294,50
Ich wiederhole es, die Auesichten, die uns der Herr Finanz,

direkter gleich von Ansang eröffnet hat, beruhigen mich, und
ich enthalte mich für den Augenblick jedes förmlichen Antrags
auf Reduktion, indem meine Absicht einzig barin besteht, die
Voraussetzung nicht Platz greisen zu loss-n, daß der Zura die

dermalige Summe seiner Grundsteuer stillschweigend hinnehmen
würde.

Cunier. (DaS französisch vorgetragene Votum nicht
erhalten.)

Herr Finanzdirektor. Herr Belrichard hat nachzuweisen
gesucht, daß die Grundsteuer jedenfalls tiefer zu steden kommen
müsse, al» hier ausgesetzt sei. Zch bade auch gerechnet, bin aber
nicht ganz zum gleichen Resultate gekommen. Indessen ist diese

Frage dann bei Anlaß deS Gesetzes über die Vermögenesteuer
zu behandeln, wo ich dann strenge an den Grundsätzen der
Verfassung halten werde. Für j-tzt empfehle ich den Ansatz wie
er ist.

Durchs Handmehr genehmigt.

0. Von Verschiedenem. (Zus. Fr. 11,606
1) Losung von verkauften Effekten. (Zusammen

Fr. 1,000.)
2) Erstattungen von Zudizialkosten u. f. w.

(Zus Fr. 8000
Durchs Handmehr genehmigt.

3) Beiträge von Gemeinden und Partikularen
zur Besoldung der Geistlichkett. (Zusammen
Fr. 2606)

Herr Finanzdirektor. Dieser, wie die beiden vorigen
Posten, konnten unter keine andere Rubrik gebracht werd-n.

Früher beliefen sich diese Beiträge auf Fr. 5000—6000, aber
manche davon sind in Folge der Zehmliquidation nunmehr
weggefallen

DurchS Handmehr genehmigt.

II. Außerordentliche Einnahmen von rückständigen
Gefällen und dergleichen. (Zus. Fr. 230 000.)

1) Von Holjverkäufen. (Zus. Fr. 120,000.)

Herr Finanzdirektor. Diese außerordentlichen
Einnahmen von zusammen Fr. 230,000 sind solche, die nicht jährlich

wiederkehren; man kann nicht jedes Zadr Rückstände von
solchem Belange einziehen, wie eS dieß Mal der Fall ist.
Indessen haben die Finanzbedörden geglaubt, man solle jetzt jedenfalls

diese rückständigen Gefälle im Laufe des nächsten ZahreS
einziehen, damit der Staat nicht allfällig Schaden erleide
dadurch, daß solche Ausstände sehr oft verloren gehen. Was die
Rückstände von Holjverkäufen betrifft, so belaufen sich dieselben
vom Zahr 1845 her ungefähr noch auf Fr. 200,000, so daß
die hier angesetzten Fr. 120,000 sehr leicht eingebracht werden
können.

Gang» il let. ES ist nicht vorauszusehen, daß es im nächsten

Zadre nicht auch neue Ausstände geben werde, denn wenn
eS früher stets solche gab, warum sollte eS nicht auch in Zukunft
solch» geben? Man sollte also für neue Auestände auch EtwaS
in Rechnung bringen, wenn man für den Bezug früherer Rück-
stände Etwas ansetzt.

von Tillier. Diesen Antrag müßte ich sehr unterstützen.
Es ist ganz natürlich, daß alle Zadre, sei eS von Holjverkäufen,
oder vom obrigkeitlichen ZinSrodel, oder von Slaatsabgaben
»ine gewsse Summe, auf die man gerechnet hatte, nicht
eingeht. Wenn man jetzt diese Rückstände in das Einnehmen des
künftigen Jahres bringt und nicht rechnet, daß im künftigen
Zahre neue Rückstände entstehen werden, so halte ich diesen

ganzen Ansatz lediglich für einen Schein. ES geschieht freilich
überall häufig genug, daß man mit den BüdgetS dem Volke
Sand in die Augen streut; aber unser Volk, welches selbst rech,
neu kann, wird die Sache gar wohl einsehen, und am Ende
ist Niemand getäuscht als wir selbst.

Stockmar, Regierungsrath. Dieser Ansatz kann auf
zweierlei Art angesehen werden : als Ausstände vom vorigen
Rechnungsjahr, Summen, die im Laufe des ZadreS 1847
eingeben werden; oder, nach einer andern Rechnungsart, alS ein
U berschuß von 1846. Zm einen wie im andern Falle muß
derselbe 1847 »ns Einnehmen g-bracht werden. Dieses Rechnungsjahr

wird wahrscheinlich auch emen ähnlichen Artikel für das
künftige Rechnungsjahr liefern. Zch sehe nicht ein, warum man
die Regelmäßigkeit desselben bestreiket.

Fueter. Zch müßte dagegen die vorhin gefallenen
Ansichten vollkommen unterstützen. Man bringt da rückständige
Gefälle für Holzverkäufe ins Einnehmen des nächsten Jahres;
aber es ist für die Versammlung wichtig zu wissen, daß diese
Einnahmen bereits als eingegangen in den frühern Rechnungen
verrechnet worden sind, wenn schon dieselben eigentlich noch
nicht baar eingegangen waren. Das ist nun sehr wichtig, und
ich glaube, darnb r ziemlich zuverlä sige Berichte zu haben. Also
dispomrt man vier àr eine Summe, über welche schon früher
dlkponirt worden 'st. Es ist dieß keine neue Einnahme, sondern
eine alS bereits gemacht verrechnete Einnahme, die man nicht
doppelt in Rechnung dringen kann, wenn man nicht einen
Kapitalangriff beschließen will, wozu aber, laut Verfassung, die
Beistimmung der Mebrdeit sämmtlicher Mitglieder deS Großen
Ratdeö, nachdem be» Eiden geboren wurde, erforderlich ist. Zch
könnte also zu dem Ansätze der Fr. 120,000 eben so wenig, als
zu den btiden folgenden Ansätzen stimmen.

Mattbys. Zch kann mit der Ansicht unsers Herrn
Präsidenten nicht einverstanden sein. Wenn durch die Rechnung
nachgewiesen werden kann, daß für Holzverläufe Fr. 120.000,
für Bvdknzinse und Zehnten Fr. 83,000, und vom inländischen
Zinsrodel Fr. 27 000 >m Rückstände sind, so glaube ich allerdings
die Fmanzverwallung solle darauf bedacht sein, diese Ausstände



von zusammen Fr. 230 000 im Jahr 1847 emzukassiren, und
wenn diese Summe einkassirt wird, so muß sie dann im
Einnehmen verrechnet werden, und der daderige Ansatz soll auch

bereits im Budget unter den Einnahmen erscheinen. Was Herr
Kommandant Fueter bemerkt, nämlich daß die Fr 120.000 in
der Rechnung alö bereits eingegangen verrechnet seien, kann
ich unmöglich für richtig halten.

von Erlach. Ich will, was der Herr Präsident gesagt

hat, insoweit unterstützen, alö leicht vorauszusehen ist, daß aller-
dings auch im nächsten Jahre bedeutende Exstanzen sich zeigen

werden, so daß. wenn man diese im Budget vom Einnehmen
nicht abzieht, man dann auch nicht die ältern Exstanzen in daS

Einnehmen setzen soll. Das Eme geht gegen daS Andere ungefähr

auf. Namentlich ist beute vom Herrn Berichterstatter ge>

sagt worden, die ausländischen Kapitalien tragen vom 1.

Januar hinweg biS zu ibrer Verwendung durch die Hypotbekar-
kasse an andern Orten Zins, und von da hinweg in der Hypo-
tbekarkasse. Allein der erste Zins ist dann erst am 1. Januar
1848 fällig, und man hat nicht das Recht, ihn früher
einzuziehen. Mitbin ist dann diese ganze Summe für das Jahr 1847

in den Exstanzen, die also nicht in das Einnehmen gekört hätte.
Dieses Beispiel zeigt, daß man ja freilich im nächsten Jahre
eben so große Exstanzen haben wird als bisher.

Belrichard. Wegen der Regelmäßigkeit der Rechnungsführung,

und um die Hülfsmittel eines Rechnungsjahres nicht
mtt denjenigen eines darauffolgenden zu vermischen, halte ich

dafür, daß die Summe von 230,000 Franken, die in diesem

Kapitel erscheint, nicht mit den mulhmaßlichen Einnahmen für
daS Jahr 1847 vermischt werden, sondern an der Sp tze des

DüdgetS als Aktivrestanz der vorherigen Rechnunaspenot?,
erscheinen solle, damit man mit einem einzigen B»cke d.n
Unterschied, der zwischen den Einnahmen und Ausgaben eines
Jahres besteht, überschlagen könne.

von Tillier. Ich muß Herrn Fürsprecher Mattbys Etwas
antworten Wenn ein Mann einen Zinsrodel bat von Franken

100,000, so hat er im Jahre nur Fr. 4000 zu verthun.
Der Umstand, daß ihm in einem Jahre vielleicht Fr 400 nicht
eingegangen sind, macht ihn nicht reicher für das nächste Jahr,
sondern es ist zu vermuthen, daß im nächsten Jahre ein eben

so großer Ausstand von Zinsen sich zeigen wird. Diese Rechnung
wird so ziemlich klar sein.

Mattbys. Auf dieses muß ich mir eine Gegenbemerkung
erlauben. Wenn der betreffende Rentier im Jahr 1846 von
seinen Zinsen Fr. 400 nicht ausbraucht, die ihm zufällig nicht
eingegangen sind, so hat er im Jahr 1847 diese Fr. 400 noch
vom Jahr 1846 her zu verthun; so ist es auch hier. Weil nun
voraussichtlich diese Summe im Jahr 1847 einkassirt wird, so

soll sie offenbar im Büdget unter den Einnahmen erscheinen.
Es ist nicht gesagt, daß bei guter Finanzverwaltung im nächsten

Jahre sich wiederum Fr. 230,000 als Ausstände erzeigen.
Das ist rein zufällig. Also grundsätzlich habe ich recht, und
daher trage ich auf Genehmigung des Ansatzes an.

Fueter. Dieser Ansicht könnte ich beipflichten, wenn es

sich dem also verhielte, wie Herr Mattbys meint, aber es verhält

sich dem nicht also. Ich kann bestimmt und auf Ehre
versichern, daß diese Einnahmen bereits in der Rechnung als volle
Jahreseinnahme verrechnet worden sind. Wenn man darüber
Zweifel hat, so lasse sich die Versammlung die Rechnungen
vorlegen; es wird sich dann zeigen, wer Recht hat. Ich balte
dafür, daß dieses unmöglich noch emmal in das Einnehmen
kommen könne, es wäre denn, daß man die Absicht hätte, daS

Defizit weniger apparent zu machen. Daher müßte ich auf
Streichung deö Artikels antragen.

Jngold. Ich kann nicht glauben, daß die Amtsschoffner
nock so viel schuldig seien, und daß der Regierungsrald diesen
Posten hier aufgenommen haben würde, wenn die Sache bereits
verrechnet wäre. Bevor Herr Kommandant Fueter seine
Behauptung durch Vorlage der Rechnungen nachweist, kann man
das nicht annehmen.

Tanquillet. Wenn es sich so verhält, wie Herr Kom-
mandant Fueter bestimmt versichert, so wäre die Aufnahme

dieses Ansatzes in daS Büdget ein Kapitalangriff. Also ist die
Sache wichtig genug, daß die Standesrechnung von 1846 hier
vorgelegt werde. Ich trage darauf an.

Karlen zu Diemtigen. In dem Finanzfache bin ich nicht
stark bewandert, aber wenn eine Sache auch nicht unter den
ordentlichen Einnahmen erscheint, man sie aber doch noch zu
fordern hat, und wenn man glaubt, daß die Forderung später
eingehen werde. so kann man sie wohl unter die außerordent-
lichen Einnahmen stellen.

Cünier. Nach allen Gesetzen einer guten Rechnungsführung,

glaube ich, daß die fraglichen 120 000 Fr. als
Einnahme im Büdget von 1847 erscheinen sollen, und hier ist der,
an sich ganz einfache Grund biefür:.da diese Summe, die
allerdings im Büdget der Einnahmen von 1846 erschien, in diesem
nämlichen Jahr nicht reaUsirt werden konnte, so war eS auch
nicht möglich, dieselbe zu verwenden, und infolge dessen muß
sie im Büdget der Einnahmen des folgenden Jahres wieder
aufgetragen werden. Auch wird diese Summe, wenn es sich

um den Abschluß der Rechnung von 1846 handelt, in der letztern
nur des Verständnisses wegen und mit der Erwähnung erscheinen,
daß steZauf das folgende Rechnungsjahr übergetragen worden ist.
Nur wenn es. sich anders verhalten sollte, würde diese Summe
als doppelt angesetzt süouble emplai» erscheinen. Man darf,
wie ich glaube, wohl annehmen, daß der Finanzdirektor nicht
in einen derartigen Irrthum verfallen werde. UebrigenS wird
es erst dann, wenn die Rechnungen von 1846 uns vorgelegt
werden, möglich sein zu ersehen, ob eine doppelte Ansehung
(üouble emziloi) stattgefunden bat; allein ehe dieser Zeilpunkt
eingetreten ist, muß »ch finden, daß die obschwebende Diskussion
offenbar aus der Luft gegriffen und unzeilig ist.

Herr Finanzdirektor. Herr Kommandant Fueter
erklärt mit Zuversicht und auf Ehre, es seien diese Ausstände
bereits in den frühern Sraatörechnungen begriffen. Ich erkläre
mit g'eicher Zuversicht und ebenfalls auf Ehre, daß das nicht
der Fall ist, und zwar darum nicht, weil die StMttsrechnungen
nicht Rechnungen sind über Gefälle, welche im Laufe deS Jahres
fällig geworden, sondern es sind Kassarechnungen, welche nur
die Angaben über die wirklichen Ausgaben und Einnahmen deS

betreffenden JahreS enthalten. Deshalb sind alle diejenigen
Gefälle, welche in den frühern Jahren nicht wirklich eingegangen
sind, auch nicht in den Rechnungen selbst, vielmehr finden Sie
dieselben in den GtastSrechnungen bloß binten in den sogenannten

Exstanzen. Hiefür berufe ich mich auf die Rechnung von
1843, welche Ihnen nächstens vorgelegt werden wird. DaS
Gleiche wird bei der Rechnung von 1846 der Fall sein, indem
ungefähr Fr. 500,000 solcher Ausstände vorhanden sind. Nun
frage ich einfach: Müssen am Ende des JahreS 1847 nothwendig

such für Fr. 500,000 Ausstände sein? Wenn ja, dann
sind diese außerordentlichen Einnahmen allerdings rein illusorisch;
aber wenn wir unsere Finanzeinnahmen so regliren, daß wir
möglichst schnell Alles, was fällig ist, wirklich einnehmen, so

können diese Exstanzen im nächsten Jahre füglich reduzirt werden

auf vielleicht Fr. 250,000. Hier nun sind im Ganzen
nur Fr. 230,000 als außerordentliche Einnahmen angesetzt.
Also sind diese außerordentlichen Einnahmen nur rückständige
Gefälle, welche bisher zwei oder drei Jahre hindurch rückständig
blieben, die aber im Jahr 1847 bis auf die angegebene Summe
werden einkassirt werden und also auch gebraucht werden können.
Mitbin ist die Behauptung des Herrn Kommandanten F >eter
unrichtig. Die Absicht und Tendenz der Finanzverwaltung ist
diese, dabin zu gelangen, daß Kassarechnung und Gesällerechnung
möglichst in die gleiche Periode fallen, d. h., daß alle Gefälle,
welche im Jahre fällig werden, auch im gleichen Jadre wirklich
bezahlt werden. Wenn man z. B. im innern Zinsrodel statt
zweier oder dreier Zinse wie bisher, in Zukunft nur einen ZmS
ausstehen läßt, so ist schon viel geholfen. Sobald indessen die
Ausstände wirklich in die Kasse fließen, so ist dieser Aasatz keine
Täuschung, und umsomehr müssen wir darauf halten- diese
Ausstände einzuziehen, weil das Jahr 1847 unS zu außerordentlichen
Ausgaben veranlaßt. Eine Verminderung deS Kapitalvermögens
ist eine Verwendung dieser Summen nicht, weil dieselben nur
eine Exstanz von Gefällen find. Hier habe ich jetzt die Bilanz-



rechnung vom Zahr 1845; da stehen diese Ausstände schwart
aus weiß als Ausstände verzeichnet; ich leg« diese Rechnung
zur Einsicht derjenigen, welche daortS Zweifel haben, auf den

Kanzleitisch. Unter die Aktivrestanz früherer Zadre, wie Herr
Belrichard meint, können wir diese Summen nicht aufnehmen,
denn das wäre ein Widerspruch, eben weil dieselben noch nicht
eingegangen sind, mitbin auf den frühern Rechnungen auch
nicht als Aktivrestanz erscheinen. Aus allen angebrachten Grün«
den empfehle ich Ihnen den Ansatz, wie er ist.

Belrichard zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für Beibehaltung des Ansatzes von Fr. 120,000 Gr. Mehrheit.

2) Von Bodenzinsen und Zehnten auf ZI. Dez.
1840 (Zus. Fr. 83,000.)

DurchS Handmehr genehmigt.

3) Von inländischen Zinsrodelausständen. (Zus.
Fr. 27.000

Hebler. Wir haben da außerordentliche Einnahmen, und
ich habe auch dazu gestimmt, dieselben unter den Einnahmen
anzuführen, denn eS sind Summen, die man im nächsten Zahre
ganz wahrscheinlich wird beziehen lönnen. Aber wir haben
für daS nächste Zadr neue Rückstände ebensogut zu erwarten,
w»e bisher. Wenn man nun diese außerordentlichen Einnahmen
hier ansührt, so sollte man die für das nächste Zahr zu erwartenden

Ausstände ebenmäjsig als außerordentliche Ausgaben
anführen.

Dähler, gew. Regierungsrath. Die Rechnung von 1847
muß sich offenbar genau an diejenige von 1840 anschließen,
so nämlich, daß die Rechnung von 1847 das Resultat derjenigen
von 1840 entdalte. Nun sehe ich hier nicht, ob aus der Rechnung

von 1840 sich eine Aktiv- oder eine Passivrestanz erzeigen

wird. Wenigstens annähernd sollte man das hier angeben
können. Zst es eine Akdvreftanz, so gehört sie bieder, ist es

aber eine Passivrestanz, so gekört sie dann unter daS Ausgeben.
Zch will mir darüber keinen Antrag erlauben, nur bitte ich
den Herrn Berichterstatter um Auskunft.

Herr Finanzdirektor. ES wird verlangt, daß man im
vorliegenden Dü?get für das Zahr 1847 auf die Rechnung von
1846 Rücksicht nehme. Darauf habe ich zu erwiedern, daß die

Rechnung von 1846 voraussichtlich ein Defizit darstellen wird.
Allein die neue Verwaltung ist nicht schuldig, daS Defizit der
alten Verwaltung zu decken. Die neue Verwaltung übernimmt
das Vermögen der abgetretenen in demjenigen Zustande, in
welchem eS im Zeitpunkte der Uebergabe war; ist eS vorher
zurückgegangen, so baden nicht wir eS gut zu machen, ist es

aber vorwärts gegangen, so wird der Aktivsaldo in einem spätern
Büdget erscheinen, wie bisher. Jedenfalls würde eine
Aktivreftanz von 1846 erst auf dem Lüdget für dis Zahr 1848
erscheinen können. Uedrigens brauchen wir, wie gesagt, nicht
Kummer zu haben, daß es eine Aktivrestanz gebe. Herr
Hebler will gegenüber dieser außerordentlichen Einnahme
ungefähr einen gleichen Beitrag als außerordentliche Ausgabe
in daS Büdget von 1847 setzen, weil auch im nächsten Zavr«
nicht alle fällig geworvenen G-fälle eingehen werden. DaS
wäre richtig, wenn die hier angesetzten Fr. 230,000 alle
Ausstände umfassen würden; aber ich habe bereits bemerkt, daß die

gesammten Ausstände ungefähr Fr. 500,000 betragen; also
können zu Ende deS ZadreS 1847 noch immer Fr. 250,000
ausstehen, ohne daß die Kussarechnung deö nämlichen Zahres
irgend wie dadurch getrübt oder gefährdet werde.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des Ansatzes von

Fr. 27,000 90 Stimmen.
Für etwas anderes 11 «

Ausgaben. (Zus. Fr. 3,417,494.)
.4. Ordentliche Ausgaben. (Zus. Fr. 2,887,894.>
I. Beiträge zur eidgenössischen BundeSkassa — nichts.
II. Der Große Rath (zus. Fr. 56,360).

Herr Finanzdirektor. Diesem Ansätze liegt zu Grunde
daS Dekret des Großen Rathes vom 14. November letzthin,
betreffend die Entschädigungen. Voraussichtlich werden ungefähr
80 Sitzungen stattfinden, und es werden außer dem Präsidenten,
den Gtimmenzählern und dem Uebersetzer durchschnittlich - 169
Mitglieder zu entschädigt sein.

Durch'S Handmehr genehmigt.

111. Verwaltungsbehörden. (Zus. Fr. 2,707,320
à. Regierungsrath. (Zus. Fr. 91,860.)

Herr Finanzdirektor. Hier finden Sie zuerst die
Gehalte deS Regierungsrathes mit Fr. 32,000, ferner die Kreditsumme
für den RegierungSrath im Ganzen mii Fr. 30,000. Nach der
Verfassung hat der Regierungsrath für jedes einzelne Geichäft eine
Kompetenz bis auf Fr. 5000 ; da aber im Laufe emeS ZadreS
Gegenstände kommen können, die man nicht speziell voraussehen
konnte, so war es bisher Uebung, für solche Kompetenzver-
sügungen eine runde Summe von Fr. 30.000 auszusetzen.
Ferner erscheinen unter diesem Ansätze von Fr. 91,860 die
Kosten der StaatSkanzlei m»t Fr. 23,300. Es wird Ihnen
später ein Dekretsentwurf ausgetheilt werden, wonach die
Besoldungen der Staatskanzleideamtungen neu reglirt werden.
WaS die Gesandschaftskosten u. f. w. betrifft, so sind dasür
Fr. 2000 ausgesetzt, während bisher gewöhnlich Fr. 3000 lnS

Fr. 4000 dafür ausgesetzt waren, und zwar dieß Mal darum weniger,
weil »m nächsten Zahre die Tagsayung sich in Bern selbst
versammeln wird. Ferner folgen die Ansätze für die Standes,
weidel u. s. w und für die Bedienung und den Unterhalt des

Raihhauses. Zm Ganzen war der Ansatz sür den Regierungs-
rald im Zahr 1846 um Fr. 34,000 höher als im vorliegenden
Büdget.

Kurz. ES ist hier unker der Rubrik »Staatskanzlei"
von der Besoldung des ersten französischen Sekretärs »und
DollmetscherS" die Rede; da nun em Mitglied des Großen
Rathes bereits Dollmetscher ist, so »sollten die Worte »und
Dollmelschers" gestrichen werden.

Herr Finanzdirektor. Diese Bemerkung ist gegründet,
und eS ist ihr auch im neuen daherigen Gesetzesentwurfe
bereits Rechnung getragen.

Der Ansatz wird mit Streichung der Worte »und
DollmetscherS" durch'S Handmehr genehmigt.

1) Verwaltungskosten auf den Amtsbezirken.
(Zus. Fr 80,601.)

Röthlisberger, Berichterstatter der StaatswirthschaftS-
kommisston. Herr Präsident, meine Herren, — die Staats-
wirthschaftskommlssion beantragt, die unbillige Verschiedenheit
der Besoldungen der Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten,
da beide ungefähr die gleichen Obliegenheiten haben, einwenig
mehr mit einander in Einklang zu bringen.

Herr Finanzdirektor. Auch die Finanzdirektion, welche
das Gesetz über die Besoldungen dieser Beamten entworfen,
hat gefunden, es sei ein U belstand, daß ein RegierungSstatt-
halter durchschnittlich Fr. 1875 beziehe, während ein Gerichts-
Präsident durchschnittlich nur auf Fr. 1600 kömmt, also auf
Fr. 275 weniger. Dieses Verhältniß ist allerdings unbillig,
weil ein Gerichtspräsident zwar nicht mehr Geschälte bat, als
der Regierungsstatihulter, dafür aber Studien gemacht haben
muß, was be»m Regierungsstattbalter nicht der Fall ist, wenigstens

nicht Studien für ein spezielles Fach, — ferner darum
unbillig, weil, wenn der Gerichtspräsident auch nicht so viel
zu tdun hat, er doch immerfort auf feinem Posten sein muß
und kein Gew-rbe u. s. w. ausüben darf. Daher ist in jenem
GesetzeSentwurfe hierauf Rücksicht genommen worden, waS jedoch
ke»u Hinderniß ist, vorläufig den Ansatz anzunehmen.



Abstimmung.
») Für den Ansah der Fr. 80.80» Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrages der StaatS-

wirthschaftSkommission Handmehr.

O. Kosten deS Standes Bern alS Vvrort (zus. Fr. 8000.)

Durch's Handmehr genehmigt.

0. Direktion deS Innern.
Die Behandlung dieses Abschnittes wird wegen Abwesenheit

des Herrn Direktors deS Innern verschoben.

k. Direktion der Justiz und Polizei. (Zus.Fr. 259,886.)

l) VerwaltungS ° und Kanzleikosten. (Zus. Fr. 7200.)
Durch's Handmehr genehmigt.

2) Departementalkassa. (Zus. Fr. 36,200.)

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Unter der
Rubrik „Unterhalt der Gefangenen u. s. w." hat man mir >m

RegierungSratbe den Ansatz von Fr. »9,000 auf Fr. »6.000
herabsetzt. Da wir in Zeiten und Verhältnissen leben, wo eS

sehr viele Gefangene u. s. w. giebt, so wünsche ich zwar sehr,
daß man die Sache mit Fr. »6,000 machen könne, aber ich

muß zum Voraus aussprechen, daß diese Summe nicht
ausreichen wird.

Cünier. Bei Anlaß der für die Beaufsichtigung von
Maß und Gewicht ausgesetzten Summe von »700 Fr, möchte
ich wünschen, baß man VorNhren treffen würde, um die
Gleichförmigkeit in Maß und Gea>,cht endlich festzustellen. Ich habe

mehr als einmal wahrgenommen, daß eS je nach dem Gut-
dünken der Handeleleute zweierlei Maß und Gewicht giebt.
Von daher kömmt eS, daß manchmal, wenn man einen Einkauf
gemacht hat, und man, nach Hause zurückgekommen, die Gegenstände

wiegt oder mißt, man zuwenig findet. Nun soll man
sich aber nicht in der Notawendigkeil befinden, den Verkäufer
zu fragen, ob er sich deS neuen oder alten MaßeS bediene.

In einem wohl geordneten Staate, soll eS nur einerlei Art von
Maß und Gewicht geben. Ich hoffe daher, daß man in
Zukunft die alten Maße beseitigen werde, die seit langem ver-
mcvret sein sollten. Es >st nicht zu befürchten, daß man bievon
Gebrauch für d»e Schoppen mache, denn daö alte Maß für
die Flüssigkeiten war stärker als daS gegenwärtige Gesetz
vorschreibt.

Lauterburg. Ich müßte das sebr unterstützen. Bereits
seit »0 Jahren ist ein neues Maß und Gewicht eingeführt, und
eS liegt in Aller Interesse, daß diese Ordnung festgehalten
werde. Der Kaufmann, welcher gewissenhast daS neue Maß
odoptirt hat, ist >m Nachtheile gegen denjenigen, welcher sich

immerfort d>S alten bedient u. s. w.

Kurz. Ich glaube, es existiren Strasbestimmungen hierüber,

wenigstens we.ß ich, daß gestraft wird, wenn man nach
der alten Elle verkauft Hingegen lesen wir im Amtsblatte,
Anzeiger u sT w. alle Augenblicke Anzeigen, da und dort werde
Wein nach der alten Maß so und so theuer verkauft. Wenn
man solche Anzeigen erlaubt, wie will man dann die Sache
selbst strafen? Wenn man sich darüber verwundert, daß in Bern
jetzt nach »0 Iahren immer noch nach dem alten Maße gerechnet
wird, so vermesse »ch auf Frankreich, wo man daS neue Maß
se>bst nach 50 Jahren nicht ganz durchgeführt hat. Indessen
stimmeich gerne b-i, der Polizeibehörde die Weisung zu ertheilen
in dieier Beziehung sehr strenge zu sein, aber dann stell? ich
den Antrag, zugleich auch zu untersagen, daß man in öffent-
lichen Blattern ankündige, da oder dort werden Getränke nach
dem alten Maße verkauft. In Bezug auf die Ellen kömmt die

Polizei alle Augendl cke in die Kausläsen, um zu visiriren.

Herr Finanzdirektor. Der Herr Iustizdirektor
bemerkt, daß ihm der Ansatz für Unterhalt der Gefangenen u. f. w.
von Fr. »9,000 auf Fr. »6,000 herabgesetzt worden sei. DaS

ist richtig; man bat gefunden, bei einer guten und speditive»
Justiz» und Polizeiverwaltung können sehr leicht die Fr. 3000
erspart werden. Herr Cünier fragt, worin denn eigentlich die
Maß-und GewichtSpolizei bestehe, wofür hier Fr. »700 angesetzt
seien Als Finanzditektor kann ich darauf nicht antworten.
ES bestehen bekanntlich sogenannte Eichmeister, zwar ohne Be»
soldung vom Staate, aber überdieß noch Inspektoren, um nach,
zusehen, ob d,e Vorschriften über Maß und Gewicht gehörig
exequirt werden. Vorzüglich hiefür ist dieser Aniatz.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz der Fr. 36,200 Handmehr.
2) Für Erheblichkeit der von den Herren Kurz

und Cünier gestellten Anträge 42 Stimmen.
Dagegen 6» »

3) Centralpolizeidirektio n. (Zus. Fr. 20,550.)

Herr Finanz dire ktor. Bisher bestand ein eigener
Centralpol'zeidirektor in der Person eines Mitgliedes deS Re-
gierungSratheS, unter dem Justiz- und Polizeidepartemente.
Dieses war geschieden in eine Zustizsektion und eine Polizei,
sektion, deren jede ihr eigenes Bureau datte. Unter der Polizei-
sektivn stand dann die Centralpolizeidirektion ebenfalls als eigenes
und selbstständigeS Büreau. Dieses kann jedenfalls nicht ein.
geben, sondern ist auch fernerhin nöthig. Natürlicher Weise
muß aber eineS der beiden obern Büreaus eingehen, weil die
Justiz, und Polizeidirektion in Zukunft vereinigt ist. ES
werden nun hier angesetzt für den Chef des Centralvolizei.
büreaus Fr. »800 und für den Sekretär Fr. »400. ferner für
Gefanaenschaftskosten in der Hauptstadt Fr. »0,500, — für
Entdeckung, Einbringung und Exekution von Verbrechern
Fr. 2850, Und für allgemeine Sicherheitspolizei Fr. 4000,
zusammen Fr. 20,550. Ein definitives Gesetz über die Ocga-
msation der Centralvolizei wird folgen, sobald dir Entwurf
über die Organisation der Direktionen angenommen sein wird.

Durch's Handmehr genehmigt.

4) Kanzleikosten und Unvorhergesehenes. (Zus.
Fr. 4000.)

Durch'S Handmehr genehmigt.

5) Landjägerkorps. (Zus. Fr. »07,394.)

Herr Finanzdirektor. So eben wird mir eine neue
Berechnung mitgetheilt, w lche den Ansatz wes-ntl>ch abändert,
und zwar in einem von mir nicht erwarteten Maße, indem
die Kosten dieses KorpS, gestützt auf daö neue Gesetz, um
ungefähr Fr. 34,000 böver zu stehen kommen, während bei der
Vorberalduna der Herr Iustizdirektor die mehreren Kost n nur
auf Fr. »«.000 berechnet hatte Woher jetzt diese bedeutende
fernere Vermehrung kömmt, weiß ich nicht.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Ich kann
einige Auskunft darüber geben; die Beioisungserködung deS

LandjägerkorpS war allerdings auf Fr. »8 000 berechnet. aber
damals war davon abgezogen die Hälfte der murvmaßl'chen
Bußantbeile. Diese sind nun hier in der jetzt vorliegenden
Berechnung nicht in Abzug gebracht, wnl man nicht weiß, wie
viel überhaupt davon eingeben wird, und weil Sie, meine
Herren, g-gen meinen An-rag erkannt haben, daß die Hälfte
der Bußantbeile in die Jnvalidenkasse gelegt werden könne.
Ferner waren in jmer Berechnung nicht begriffen die Mantelkragen,

welche Sie hinzugethan haben. T»e Mantelkragen
haben die Landjäger biS jetzt auf eigene Kosten angeschafft.
Ein solcher kömmt ungefähr aus Fr. 32, und eS ist dieß nun
eine alle 6 Iadre wiederkehrende Ausgabe, welche man indessen
das nächste Jahr füglich noch v-rsch>eben kann, indem die Landjäger

noch alle mit solchen Kragen versehen sind Aus daS

Jahr 1848 ist dann nur ein unbedeutendes Kleidungsstück an-
zuschaff-n, die Hosen Im Uedrigen ist daS Resultat der
Ansätze genau das Gleiche, wie es früher angegeben worden ist.
Ich erlaube mir schließlich noch eine Bemerkung; Sie haben
im neuen Gesetze über daö Landjägerkorps beschlossen, daß das-
selbe künftighin »n Absicht auf Bewaffnung, Besolvung u. f. w.
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unter die Direktion deS Militärs falle, so daß man also
konsequenter Weise diesen Ansatz auf das Bridget deS Militärs
nehmen soll.

Mattbys. Ich muß da eine Unrichtigkeit berichtigen.
Der Herr Justizdirektor sagt, die Mehrausgaben rühren zum
Theil daher, daß der Große Rath noch die Mantelkragen dnzu-
gefügt bade. Dieß ist unrichtig, denn in dem gedruckten Ge-
fetzesentwurfe stand der Mantelkragen bereits, so daß also der
Große Rath daran unschuldig ist, indem die vorberatdende
Behörde selbst den daheriren Vorschlag gemacht hatte. Daß dann
die Ausgaben für daS LandjägerkorpS auf daS M-lttäcbüdget
gesetzt werden sollen, halte ich ebenfalls für unrichtig. Das
Landjägerkorps wirb gebraucht, um Verbrechen und Vergehen
zu verzeigen, um die Uebertreter der Gesetze aufzusuchen und
einzudringen u. s. w., also zu Handhabung d S Rechtes und
der Polizei. Deßhalb glaube ich, gehören die daheriqen
Ausgaben »hrer Natur nach in das Büdget der Justiz und Polizei.

Rüfenacht. Daß man die Ausgab« für das Landjäger-
korps auf das Büdget des Militärs setze, ist ein förmlicher
Beschluß deS Großen Rathes, welchem Folge gegeben werden soll.

Gang uillet. Ich babe schon damals gesagt, die Besoldung

gehöre auf daS Büdget der Justiz und Polizei, und man
bat damals keineswegs beschlossen, dieser Ansatz solle auf daS

Büdget des Militärs gesetzt wenden. Freilich geschah ein
Antrag in diesem Sinne, aber der Herr Direktor der Justiz und
Polizei bat damals selbst erklärt, daS sei Sache des BüdgetS.
Allerdings heißt es im Gesetze, in Bezug auf die Besoldung,
Bewaffnung u. s. w. stehe des LandjägerkorpS unter der Militär-
dtrekrion, aber es beißt nicht, daß diese Ausgaben auf Rechnung
der Milikärdirekt»on fallen, sondern nur, daß die Militärdirek-
tion die Besoldung u. s. w. ausrichte.

Karlen, zu Diemtigen. Vor drei oder vier Tagen hat
Herr Ganguillet den gleichen Antrag gestellt, wie jetzt, und auch
ich wollte lieber, dieser Antrag wäre damals angenommen worden;

allein nun einmal bat die Versammlung erkannt, daß daS

Landjägerkorps in Bezug auf Besoldung u. s. w. unter der
Militärdirektion stehen solle. Wir wollen nun nicht „buebelen",
sondern bei jenem Beschlusse bleiben.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Im §, !Z
deS von Ihnen erlassenen G setzeS über das LandjägerkorpS steht
ausdrücklich, daß dieses Korps m militärischer Hinsicht und in
Beziehung auf Kleidung, Bewaffnung und Besoloung unter der
Militäcdirektion stehe. Daß nun der Herr Direktor deS Militärs

jeweilen zu mir kommen soll, um daS Geld zu holen,
wäre eine vergebliche Mühe, und es wird dem Büdget des

MiUtärbireklorS nichts abgehen, wenn gleich diese Ausgabe auf
dasselbe gesetzt wird. Während übrigens Herr Ganguillet
damals mit Händen und Füßen diese Ausgabe vom Militärbüdget
wegschieben wollte, trug er an, daß die Landjäger nur gediente
Militärs sein sollen. Dieß stimmt nicht gut zusammen, und
Sie, Herr Präsident, meine Herren, baden damals mit großem
Mehr beschlossen, diese Ausgabe solle auf dem Büdget des

Militärs bleiben.

Kurz. Nach demjenigen, was der Große Ralh damals
indirekt angenommen hat, ist es jetzt allerdings vielleicht nöthig,
diesen Ansatz auf daS Mil'tärbüdget zu tbun, aber es ist sehr

irrig, zu behaupten, daS sei damals direkt beschlossen worden,
sondern der Herr Berichterstatter hat damals bloß gesagt, das
sei dann Sache deS BüdgetS.

Lobn er. Man streitet sich da um deS Kaisers Bart;
bezahlt muß einmal werden, geschehe eS nun von dieser oder
jener Direktion.

Herr Finanzdirektor. Ich babe gesagt, der neue Ansatz

komme auf Fr. 34.000 höher zu stehen, als früher angegeben

wurde. Düß ist nun unrichtig, indem von dieser Summe
abzuziehen sind Fr. 7.332 für lie BezirkSlandjäger, welche dann
unter der nachfolgenden Rubrik der Stadipslizei erscheinen.
Immerhin muß aber der Ansatz um Fr. 27.000 erhöbt werden.
WaS nun die Frage betrifft, ob dieser ganze Ansatz auf das

- Budget deS M'litäcS oder aber auf dasjenige der Justiz und

Polizei gehöre, so scheint daS Natürlichste Dieses zu sein, den
Ansatz dahin zu thun, wo die Komprablität darüber geführt
wird Mir übrigens ist die Sache ziemlich gleichgültig, und
es scheint mir, man könnte den Ansatz vor der Hand da stehen
lassen, wo er ist.

Abstimmung.
Für Erbeblichkeit deS Antrages, den ganzen Ansatz

für daS LandjägerkorpS a''f daS Büdget
der Militärdirekttvn zu setzen Gr. Mebrbeit.

Dagegen 3 Stimmen.

k) Stadtpolizei (zusammen Fr. 12.942).
Durch'S Handmehr genehmigt.

7) .Zuchtanstalten (zusammen Fr. 7l,600).
Herr Finanzdirektor. Dieser Ansatz ist darum höher

alS im frühern Büdget, weil erstens daS Mißralhen der Kar-
toffelernte auch die sämmtlichen Ländereien der Zuchtanstalt
betroffen hat, indem dieselben bei 30,000 Mäß weniger
abtrugen alS früher; weil ferner die Anstalt alle Lebensmittel,
die sie jetzt kaufen muß, auch um so theurer bezahlen muß,
und endlich weil die Züchtlinge sich eher vermehren als ver-
mindern.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Ich muß
mir vorerst eine kleine Berichtigung erlauben. Die Zuchtanstalt
hat nicht 30.000 Mäß Erdäpfel weniger von ihren Landerewn
bekommen, sondern anstatt 30,000 Mäß nur 10,000 Maß. Ein
anderer Umstand, welcher auf das Büdget nacvryeilig einwirkt
ist dieser, daß die Zahl der Sträflinge aus eine bisher unervörte
Zahl angestiegen »st. Dieselbe beträgt EtwaS über 370, und
es wäre bereits kaum Platz gewesen zur Aufnahme neuen
Zuwachses wenn man nicht zufällig einige Sträflinge hätte
entlassen können. Man ist daoer bereits auf eine Erweiterung ceS
Gebäudes bedacht, und man kann füglich noch ein Etage darauf
bauen lassen. Ungefähr das Gleiche ist auch zu Prumrut der
Fall.

Schaad. Der auf diesem Ansätze sich erzeigende Ausfall
ist sehr bedeutend, und es scheint mir, wenn v»e Sache gehörig
geregelt wäre, so sollte sich Nicht ein so großer AuSfall zeigen.
Diese Bursche sollten doch wenigstens ihre Nahrung verdienen,
aber ich habe da große und starke Leute gesehen, welche Wolle
rupfen, womit sie im Tage nicht einen Batzen verdienen.
Diesem Uebelstande sollte man einige Aufmerkiamkeit ichenken.

Kurz. Daß die Zuchtänstalten in Bezug aus ihre Bevölkerung

einstweilen nicht abnehmen können, daS hat seinen Grund
hauptjächlich in der Vermehrung der Bevölkerung überhaupt
und der Verkehrsverdällnisse insbesondere. Dieses Beides zieht
überall eine Vermehrung der Verbrechen nach sich. Ader wenn
die Zuchlanstalten einzig zu demjenigen Zwecke benutzt würden,
wofür sie eigentlich da sind, so könnte dennoch eine Verminderung

ihrer Bevölkerung bewirkt werden. Allein es kommen alle
Jahre eine Menge von Leuten dahin, die eigentlich nicht dahin
gehören, sondern die in einer Cenrralarmenanstalt, wenn man
eme solche hätte, untergebracht werden sollten. Alle Jahre kom-
men vielleicht fünfzig Personen wegen Gemeinbebelästigung
u. s. w. dahin, also Leute, die eigentlich nicht Verbrechen be-

gangen haben, sondern faul und liederlich waren u. s w. Eben
so halte ich dafür, daß, wenn wir eine Anstalt für jugendliche
Verbrecher deiäßen, unsere Zuchtanstalten auch nicht so überfüllt

sein würden. E>ne solche Anstalt ist schon seit Jahren ein
dringendes Bedürfniß, und es hastet wirtlich ein Flecken auf
der abgetretenen Regierung, daß eine solche Anstalt nicht längst
errichtet »st. So »st man genöthigt, fünfzehn-, vierzehn-, sogar
dreizchnjäorige Bursche in das Zuchthaus zu thun, wo sie

bekanntlich gar nicht gut aufgehoben sind. Durch d»e neue
Verfassung »st nun die Errichtung von solchen Anstalten, »n

Verbindung Mit Centralarmenanstalten, doppelt nöthig geworden»
und haben wir dieselben einmal, so wird die Zuchlbausanstalt
in derjenigen Bedeutung erhalten werden können, welche sie

haben soll, nämlich alS Strafanstalt für erwachsene Verbrecher,
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nicht aber alS Enthaltungsanstalt für solche Leute, die eigentlich
nur ardeiten lernen sollten. Die Kosten werden freilich im
Ganzen für den Staat dadurch nicht vermindert, sondern
<her erhöbt werden, aber die Sache ist dennoch nöthig, in
Ausführung der Versassung. Zch möchte also den Wunsch auS-
svrechen, daß in dieser Beziehung die Regierung sobald alS möglich

dem Großen Rathe Anträge bringe.

Lobner. Ich möchte fragen, ob in dem Ansätze von
Fr. 2l,500 sür Besoldungen auch diejenigen der Zuchtmeister
inbegnffen seien; ich denke wodl, aber es ist nur vom Verwalter,

vom Buchhalter, vom Substituier, und von der Haushälterin

d,e Rede.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Die Zucht-
meisterstellen sind nicht eigentliche Stellen, und daher sind sie

hier nicht ausdrücklich erwähnt. Wenn serner Herr Schaad die
Anstalt gegenwärtig besucht hat, so wird er allerdings Leute
daslbst gesunden haben, die sich nützlicher hätten beschäftigen
können zu einer andern Jahreszeit, aber jetzt sind keine äußern
Arbeiten vorhanden, ausgenommen etwa bei der Tiefenaubrücke;
aber die Tagklöbner sehen auch scheel dazu, wenn man die Zücht-
linge zu äußern Arbeiten braucht. Zu Pruntrut mußte man
dieß e nstellen auf Begehren deS dortigen StadtratbeS. Es ist
immerhin besser, die Züchtlinge beschäftigen sich mit Kulec.
spmnen, als daß sie gar nichts machen. Uebrigens werden nur
solche Sträflinge dazu verwendet, d e man wegen ihrer Gefähr-
lichkeit nicht für äußere Arbeiten oder sür Handwerke brauchen
kann Die Bemerkung des Herrn AltoberrichterS Kurz ist hin-
g-gen durchaus gegründet, und die Errichtung solcher Anstalten
ist einer derjenigen Fortschritte, mit welchen sich die Regierung
wird beschäftigen müssen.

Lobner. Seien die Zuchtmeisterstellen eigentliche Stellen
oder nicht, so ist der Ansatz unrichtig, wenn sie nicht daruntet
begriffen sind, denn die andern Besoldungen kommen zusammen
nur auf Fr. 4(100 und nicht auf Fr. 2l,500.

Ganguillet. Zch muß diese Bemerkung unterstützen und
wünschen, daß man den Detail näher angebe.

Herr Finanzdirektor. Der Ansatz an und sür sich ist
recht, und eS ist nur ein Fehler der Redaktion, daß die
Spezialitäten, wohin auch die Zuchtmeister gehören, im Entwürfe
nicht näher bezeichnet sind.

Abstimmung.
Für den Ansatz der Fr. 71,600

2) Unter I-itt. a beizufügen „ und der Zucht¬
meister " Handmehr.

3) Für Erheblichkeit der Bemerkung deS

Herrn Schaad 9l Stimmen.
Dagegen Minderheit.

4) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn
Kurz Gr. Mehrheit.

Handmehr.

Angezeigt und dem Regierungsrathe überwiesen wird ein
Schreiben des Herrn Kommandanten Hauser, welcher die
auf ihn gefallene Wahl zum Großrichter ablehnt.

(Schluß der Sitzung um 6 Uhr.)
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Präsident: Herr v. Tillier.

Bei'm Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:

Die Herren Beutler, Büzberger, Eggimann, Freudiger,

Hirsbrunner, Zndermüdle, Zoost, Krebs zu Guqgisberg,
M'gy, Niggeler, Ottb, Ruof, Scheidegger zu Waltrigen,
Schüpbach zu Biglen, Tieche, Wenaer, Wiedmer zu Grünen;
odne Entschuldigung : Die Herren Aedersold zu Signau, Bitzius,
Christen, Grimaitre, H?lg AmtSschaffner, Zseli zu Rüxau,
Kernen zu Reutigen, Kilcher, Kötschet, Ledmann zu Leuzigen,
Marti Arzt. Metbee, Müller Dr., Mützenberq, Pequignot Alt-
landammann, Rolli, Ruprecht, Scheidegger Arzt, und Laugg.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen.

Fueter. Nicht sowohl über die Richtigkeit des abgelesenen
Protokolls alS über die gestrigen Verhandlungen überhaupt
habe ich eine sehr wesentliche Bemerkung anzubringen. Als eS

sich gestern um die Fr 239,999 für außerordentliche Einnahmen,
und zwar in'S Besondere um di- Fr. 120 990 für rückständige
Gefalle von Holzverkäufen bandelte, hat der Herr Finanzdirektor
bestimmt erklärt, daß ich mich irre, wenn ich auf Ei-re
versichere, daß diese Gefälle bereits in der Rechnung verrechnet
seien, und er berief sich dafür auf die Rechnung von l84à,
welche er zur Einsichtnahme vorlegte; allein als di-sse Rechnung
vorgelegt wurde, war dann schon über den Ansatz abgestimmt,
oder wenigstens die Umfrage geschlossen. Bei der nachberigen
Einsicht dieser Rechnung hat es sich dann aber wirklich gezeigt,
daß ich Recht hatte, wenn ich behauptete, jener ganze Ansatz des
außerordentlichen Euinedmens sei ein Vermögensangriff, weil die
daderigen rückständigen Gefälle schon in den frühern Rechnungen, als
wären sie wirklich bezogen, im Einnehmen v-rrechnet sind. Auf
Seite I der Stantesrechnung für das Jabr 1845 steht buchstäblich
Folgendes: „Einnehmen." „Eigenthümliche Einkünfte." „R>ch-
nungSresultat." „Staatsdomänen." „Von den Wallungen "

„Schatzungswerth des sämmtlichen im Zabre 1845 Fr. Rp.
geschlagenen HolzeS und der Rinde 398,664 27

Mehrerlös auf den Verkäufen gegen den obigen
Schätzungswert!» 49.357 54

Einkünfte in Geld von SteigerungSkreuzern 13 754 89

Rohertrag der Waldungen 371,776 79
Abzug der Ausgaben:

Besoldung d»r Odersö' ster, Reisekosten, Holzouf-
rüstungskosten, Holzabgaden an Berechtigte 233 668 83

Reinertrag der Waldungen 138,197 87"

Es wird also, Herr Präsident, meine Herren, hier durchaus

N'chtS abgezogen für rückständige Gefälle, waö wobl zu
beachten ist. WaS nun in Wirklichkeit von dieser Einnahme
noch nicht eingegangen ist, erscheint am Ende der StandeSrech-
nang alS Aktivsaldo und wird in dem VermöqenSetat als „
Guthaben an Debitoren" verzeigt, so wie circa Fr 19,999 an noch
unverkauftem Holz. Diese Ausstände bilden daS Equivalent von Dem»
waö zu wenig »n der Kasse baar liegt oder darin liegen würde,
wenn alles Holz verkauft und bezahlt worden wäre. ES ist
daher offenbar keine neue verfügbare Einnahme, denn sonst
könnte man alle Kassarestanzen, so wie alle übrigen Vorrätbe
des Staatsgutes nochmals in das Einnehmen bringen. Diese
Restanzen figurieren in dem Vermögensetat der Standesrech.
nungen, unv man kann nicht einzelne Posten aus diesem Etat
herausheben, um ein zweites, sogenanntes außerordentliches
Einnehmen daraus zu bilden. Dieses ist aber hier der Fall
mit den Fr. 129,999 für rückständige Holzqesälle. Es muß also
ein D'fizit entstehen in dem Maße, als wir von Summen eine
neue Einnahme bilden, die schon alS eingenommen verrechnet
sind. DaS ist so klar, wie daß zwei Mal zwei vier macht.
Gerade so verhält es sich mit den Fr. 83.999 für rückständige
Lehnten und Bodenzinse. Auch diese sind im VerwögenSetat
der frühern Rechnungen bereits verzeigt. WaS also dafür in
der Folge daar eingebt, ist weniger da an Ansprachen, eö ist
nichts anderes alS ein einfacher Austausch des Werthes. Somit
b>n ich überzeugt, daß das Defizit deS BüdgetS um wenigstens
Fr. 299,999 zu gering angegeben ist. Ich bedaure sebr, daß
d r Herr Finanzdirektor diesen Augenblick noch nicht anwesend
ist, um Aufschluß ertheilen zu können; ober es schien mir
wichtig, daß der Große Rath von diesem Sacdverhalte genaue
Kenntniß bade, bevor er über so bedeutende Summen, wie sie

in Auesicht stehen, erkenne. Ich glaubte, dieses einzig noch
bei Anlaß der Genehmigung deS Protokolls andringen zu
können, und eS zu meiner Rechtfertigung anbringen zu sollen,
weil der Herr Berichterstatter mich gestern beschuldigt bat, die
Sacke fal'ch dargestellt zu baden, waS ich noch jetzt nicht
zugeben kann. Ohne im Übrigen einen Antrag zu stellen,
weil bereits gestern darüber abgestimmt wurde, verlange ich
bloß, daß diese meine Rechtfertigung im Protokolle angemerkt
werde.

Herr Präsident. Ich bab? geglaubt, Herr Furier werde
einen Schluß gegen die R chriqkeit deS Protokolls ziehen,
allein da er keinen solchen Schluß gezogen bat, so weiß ich
eigentlich nicht, ob davon etwas in das Protokoll gehört.

Fueter. Ich wollte einfach zeigen, daß daS Defizit gerade
um diese Summe größer ist, als daS Büdget angiebt.

Herr Präsident. DaS ist G-genstand eines Anzuges
oder einer Mahnung; das Protokoll ist lediglich die geschichtliche

Darstellung desjenigen, waS in der vorangegangenen
Sitzung verhandelt worden ist. Etwas Anderes nun alS die



Frage, ob diese Darstellung richtig oder nicht richtig sei, kann
hier nicht zur Sprache kommen.

Be trichord. Bei Anlaß der Grundsteuer im Zura hat
der Herr Finanzdireklvr die Versicherung gegeben, daß die

Summe dieser Abgabe mit den Einkünften des alten Kantons-
tdeileS, welche gemäß den Bestimmungen der Verfassung als
Basis zur Feststellung der Grundsteuer dienen sollen, ins
Verhältniß geletzt «erden würden, und daß der Zura durchaus
nichts von den besondern Ausgaben, welche daö Armenwesen
des alten Kantonsiheilö betreffen, zu ertragen haben solle.
Unter Danksagung gegen den Herrn Finanzdirektor bade ich
dieses sà acts genommen, allein da von dieser Erklärung im
Protokoll keine Erwävnung gethan worden ist, so glaube ich,
die Emrückung derselben verlangen zu sollen.

Herr Präsident. Das «st eine Art Verwahrung, eine

solche aber soll laut Reglement nicht ins Protokoll ausgenommen

werden, es sei dann vom Großen Rathe ausdrücklich
beschlossen worden.

Herr Finanzdirektor. Ich war zwar nicht anwesend,
als Herr Belrichard den Anfang seiner Bemerkung vorbrachte,
wenn aber dreseloe keinen andern Sinn bat, als waö »ch gestern
selbst sagte, nämlich daß bei Ausschreibung der Vermögenssteuer

die Grundsätze der Verfassung strenge befolgt werden
sollen, daß mitbin der Zura diejenigen Abgaben nicht zu tragen
habe, welche der alte Kanton für sein Armenwesen tragen muß,
so habe »ch nichts dagegen. daß dies in das Protokoll
aufgenommen werde.

Belrichard. Zch bezwecke gar nichts anderes.

Geiser, Metzger. Zch wünsche, daß dem Herrn Finanz-
direkter, welcher erst jetzt »n der Versammlung erschienen ist,
Kenntn ß gegeben werde von der Rede deS Herrn Fueter.

Herr Präsident. Herr Fueter hat keinen eigentlichen
Schmß gezogen, also wird nichts davon ins Protokoll kommen.

Geiser, Metzger. Die Reden der Mitglieder werden
öffentlich im Drucke erscheinen, also soll der Berichterstatter jetzt
daraus antworten können.

Mattdys. Eben aus diesem Grunde ist es auch mir
nicht gleichgültig, ob der Herr Berichterstalter des Regierungö-
rothes das Wort erhalte oder nicht. D»e Behauptung des

Herrn Fueter enthält eine indirekte Beschuldigung gegen den

Berichterstatter, alö hätte dieser gestern dem Großen Rathe die

Wahrheit vorenthalten. Das kann nun dem Volke nicht gleich-
güliig sein, denn wenn die Behauptung des Herrn Fueter richtig
wäre, so hätten wir allerdings Fr. 120,000 weniger und würden
für so viel über das Kapitalvermöaen deö Staates verfügen.
Nach meiner Ueberzeugung jedoch ist jene Behauptung unrichtig,

denn die Erlössummen für Hvlzverkäufe sind Revenüen
deS Staates, also greifen wir durch «dre Verwendung das

Kapital stlbst nicht an. Allem ich verlange, daß dem Herrn
Berichterstatter deö Regierungsrathes das Wort gegeben werde.

Herr Präsident. Die Verwirrung kömmt eben immer
daher, wenn man nicht strenge bei den Formen bleibt. Herr
Kommandant Fueter hätte entweder nichts sagen oder eine
Verwahrung zu Protokoll verlangen oder noch besser eine schriftliche

Mahnung stellen sollen, aber Reden ohne b-stimmte Schlüsse
sind gegen das Reglement. Zch konnte nicht zum Voraus
wissen, welchen Schluß Herr Fueter ziehen würde, aber sobald
er das Wort ergriff, ließ ich den Herrn FinanzSiretlor rufen.
Nun hat derselbe den Vortrag des Herrn Fueter nicht angehört,
daS Ganze müßte demnach repetirt werden, wenn er mit
Sachkenntniß darauf antworten soll, oder aber man muß abwarten,
b>S die Verhandlung im Drucke erschienen ist. Indessen will
ich dem Herrn Berichtn ftatter das Wort ertheilen.

Herr Finanzdirektor. So viel ich von der Sache
begreife, so bat Herr Fueter das Nämliche vorgebracht, was
gestern, und destrilten. daß die Fr. 120,000 von rückständigen Holz-
Verkäufen im Zabr 1847 eingeben können. Durch den Beweis der
Standesbuchhaiterei kann ich aber nachweisen, daß bis zum Ende

dieses Zahres über Fr. 200,000 von frühern Holzverkäusen
rückständig sind, und also glaube »ch, es können im Zabr 1847
füglich Fr. 120.000 davon eingezogen werden. Wenn also Herr
Fueter bevauplet, daß diese Emnabmensquelle eine bloß fiktive
sei, so mache ich mich anheischig, das Gegentheil zu beweisen.

Sury. Zch verlange die Abstimmung über das Protokoll;
wir verlassen alle parlamentarische Ordnung.

Herr Präsident. Zch tbeile durchaus diese Ansicht; wir
könnt n zehn Zahre lang darüber d,skut»ren, ohne zu einem
Beschlusse zu kommen.

Abstimmung.
1) Für Aufnahme einer Erklärung nach An¬

trag des Herrn Belrichard Handmehr.
2) Für Genehmigung des Protokolls im

Uebngen Gr. Mehrheit.

Tagesordnung.
Vortrag des RegierungSratheS über die

Wahlverhandlungen von Laupen.
Derselbe lautet:

„Herr Präsident,
Herren Grvßräihe.

Auf den 29. November 1846 war die Amtsbezirkswahl-
Verhandlung von Laupen »n der Kirche deS HaupiorteS
zusammengetreten zu Vornahme der Wahl emeS Mitgliedes des
Großen Rathes unv eines Suppléante» des Amtsgerichts. Gegen
d»e stattgehabten Wahlverhandtungen »st bei dem Regierungö-
ratbe am 6. December Einsprache ringelangr in Benutzung der
dazu bestimmten Nothsc>st von acht Tagen. Nach Ad mus
derselben kam noch eine zweite Beschwerde hinzu, auf welche jedoch
wegen verspäteter Eingabe nicht eingetreten werden kann. Die
erste Eingabe macht im Wesentlichen gellend, daß mehr Stimmzettel

ausgetheilt worden seien, als Wähler anwesend waren.
Einzelne Wähler hätten nämlich mehrere Srimmzeiiel erhalten
und in e»nem Mahlgange auch mehr als »ine Stimme
abgegeben. Die Gesammrzahl der ausgetheilten und wieder
eingelangten Stimmzettel überstieg diesem nach die Geiammtzahl
der Wähler, so baß das auSgemitlelte Glimmenergevniß
materiell alS unrichtig erscheint. Dieser Beschwerdepunkt
findet sich thatsächlich destäligt durch den von dem Vüreau
ausgestellten Bericht. Es ergiedt sich nämlich daraus, daß sowohl
im ersten Mahlgange als im zweiten Wahlgange einzelne
Personen mehrere Stimmzettel aus emmal erhalten hatten. Diese
Thalsache wird noch durch den Umstand unterstützt, daß im zweiten

Wudlgange 46 Slimmenzellel mehr ausgetheilt worden
waren, als im ersten Wahlgange, und auch wieder einlangten,
ohne daß auSgemittelt worden wäre, daß bis zum zweiten Wahlgange

die Zavl der Wähler sich im gleichen Verhältnisse
vermehrt hätte. ES stellt sich somit «me Verletzung der gesetzlichen
Vorschriften über daS Versahren, welches bei den Wahlen hätte
beobachtet werden sollen, als unzweifelhaft heraus. Daher wirs
der Antrag gestellt:

Die Wahlverbandiungen deS Amtsbezirks Laupen, vom
29. November 1846, seien zu kassiren.

Bern, den 2l Dezember 1846.

NamenS deS Reg'erungSrvtbes:
(Folgen die Unterschriften.)"

Herr Regierungspräsident als Berichterstatter. Am
29 November hat also zu Laupen eine Wahlversammlung statt-
gifunden, wobei, wie eö aus den Akten hervorgeht, verschiedene
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind. Diejenigen
Unregelmäßigkeiten indessen, von denen der Vortrag nichlâ sagt, sind
von ganz untergeordnetem Belange und haben, selbst wenn sie

wirklich stattfanden, durchaus kein entscheidendes Gewicht; daher
werden sie hier nicht namentlich angeführt. Anders hingegen
verhält eS sich mit dem Umstände, welcver im Vortrage
ausdrücklich hervorgehoben >st DaS qual fisirt sich zu emem eigentlichen

Wahldetruge; wenigstens vdj«tl>v »st ein solcher konsta- -



tirt. Wer ibn begangen babe, diese Frage ist dann zu erörtern
im Untersuchunqsversadren. das durch die Justiz- und Polizei-
direktion angeordnet werden wird. Wenn aber der Wadldelrug
objektiv konstatwt ist, so »oll die oberste Behörde die Wadl kas-

siren. Daß sich aber objektiv die Sache wirklich so verbellt, wie
es im schriftlichen Rapporte bezeichnet ist, das gebt aus dem

eignen Rapporte des Wahlbureau's unzweifelhaft hervor.

Matthys. Ich finde mich veranlaßt, darüber einig? Worte
zu sprechen. Die Wahlen in Lauprn sind nicht durch politische
Motive geleitet woroen, sondern durch Ortsinteressen, b-treffend
namentlich e»ne beabsichtigte Straßenkvrrektion. Die Gümme-
ner, Neuenecker u s w. möchten die Straße auf der untern
Seite, die Laupener u. f. w. hingegen über Laupen. Im Ganzen
hatten sich für die Wahl vier Kandidaten gezeigt, im ersten
Skrutinium kam aber Niemand beraus, so daß die zwei Höchsten
in den Stimmen in die zweite Wabl fielen. Herr RcchlSagent
Ruprecht bivb Sieger. Nun gebt allerdings hervor, daß von
einigen Stimmenzählern einzelnen Personen m hr als ein Stimm-
zeddel ausgetheilt worden war, aber zu Handen eben so vieler
anderer Personen. Zur Rechtfertigung j doch derjenigen, welche

Herrn Ruprecht gestimmt haben, muß ich bemerken, daß alle
jene Stimmenzähler auf der andern Seite standen und im ersten
Skrutinium sogar selbst M-tkonkurrenttn deö Herrn Ruprecht
waren. Ich will nun dem Antrage nicht entgegentreten; der
Konsequenz wegen halte ich es sür besser, die Wahl zu kasstren;
aber wenn auf derlei Aussagn» von Mitkonkurrenten solches
Gewicht gelegt wird, so könnte wobl jedes Wadlgeschäfk ungültig
gemacht werden, und ich müßte dann den Antrag stellen, daß
der Reqierungsratd beauftragt w rde, dieser Sache wegen, ge-
stützt auf das Gesetz, eine amtliche Unt>rsnchung anzuordnen,
um auSzumitteln, rb in der That em strafbarer Wahlbelrug
stattgefunden habe.

Wein gart. Es scheint mir nicht, daß es fich darum
handeln könne, ob diese Ungesetzlichkeiten einen politischen Grund
gehabt baden oder nicht; darin bin ich mit dem P äopmanten
nicht einverstanden, wob! aber mit seinem Schlußantrage, daß

nämlich eine amtliche Untersuchung ang'vrdnel werde und zwar i
durch einen unparteiischen Richter; denn bei allen solchen Fallen
werden wir die Wahrheit nicht anders auSmitteln können.
Hätten die Erfahrungen früherer Zeit nicht den Beweis gelei- j

stet, daß an vielen Orten bei den Wadlv-rdandlungen die
schändlichsten Manövers getrieben werden, so würde der Große î

Raid Nicht in den Fall gekommen sem, zu einer Zeit, wo so

viele andere wichtige Geschäfte vorlagen, alsogleich ein strenges
Gesetz gegen Wablumtriede und Betrug zu erlassen Allein dieses

Geiey war eine dringende Notwendigkeit in Folge der
Umtriebe, die überall stattfanden. N cht länger konnte man gleichgültig

diesem Umug» zuseben, nicht länger durch einen derartigen

Skandal das Volk demoralistren lassen, und nicht länger
das wichtigste und schönste Recht der Bürger dem Betrüge und
den Kabalen preisgeben. Man dätte nun zuversichtlich erwarten
sollen, daß schon durch die bloße Erlessanq d'eieg Gesetzes dem
Uebel adgedolfen wäre: allein die eingelangten Beschwerden
gegen die Wablen von Lauven zeigen uns deutlich, daß das
Uebel noch foribestebt. Es ist nicht aanz nur so geaangen, wie
der Herr Präopinant auseinandergesetzt hat Wenn 46 Stimm-
zedd l im zweiten Wablgange mebr einlangten als im ersten,
odne daß die Z bl der Stimmenden fich unterd-ss^n vermehrt
hätte, so muß off nbar ein Bett uq zu Grunde liegen, und die
Wadl^îann nie und nimmer als legal und gültig angesehen
werden. Würden wir uns jetzt gleichgültig über dergleichen
Sachen bi> wegsetzen, so wäre das erlassene Gesetz von vorn
berein emk-äitet B-sser, gar kem G letz, als ein solches, das
weder Achtung noch Geltung genösse. Aus diesen Gründen, und
gestützt auf den Umstand, daß 46 Stimmpddel mehr eingelangt
sind, als Stimmende anwesend waren, UN» daß man auf erdo-
bene Reklamation hin die Arm» senden nicht wollre abzählen
lassen, stimme ich für Kassation der Wabl u»d für den Autrag
des Herrn Mattdy?, näml-ch für eine Untersuchung durch einen
unparteiischen Richter an Ort und Stelle.

Kurz. Zwischen dem ersten und zweiten Skrutinium war
ein Zvischenraum e-ngetreten, nährend welchem die Leute zum

Essen gingen. Nachher waren dann mehr Leute da als vorher,
so daß allerdings Wablumtriede stattgefunden haben, und es ist
bedauerlich, daß die Schuld dieser Umtriebe gerade auf diejenigen

fällt, welche Beschwerde darüber g fübrt baden. Einer der
Beschwerdeführer selbst, Rytz od»r wie er beißt, ist geständig,
zu viele Slimmzeddel ausgeteilt zu haben. Ja, Herr Präsident,
meine Herren, auf diese Weise kann jede Wahl angefochten
werden Wenn ein Stimmenzädler steht, daß eS nicht nach sei»

nem Sinne geht, und er dann, odne daß man es sogleich merkt,
zu viele Sttmmzeddel austheilt und dann nachder selbst dagegen
reklamirt und sagt: ich habe eS gethan; — so kann ein solcher
jede Wadlverbandlung vereiteln. So aber, wie die Sache letzt
liegt, müssen wir kaistren; aber das wünsch» ich, daß in Zukunft,
wenn Einer Beschwerde führt, der den Fehler selbst begangen
bat, man ihm sage Du hast kein Recht zur Klage.

Scheidegger zu Niederbuttwyl. DaS finde ich nicht
stichhaltig; bei uns ist es gar oft der Fall, daß diejenigen,
welche die Schuld tragen, Beschwerde geführt baden. Auch
letztbin bei einer Gemeindewahl ist es so gegangen, und der
Regierungsrath bat gefunden, daß die Beschwerdeführer selbst
die Schuld trugen.

Herr Berichterstatter. Es hat allemal etwas
Anwiderndes, wenn man bei solchen Sachen Persönlichkeiten zur
Stelle dringt. Ich wollte daS Alles absichtlich im Einqangs-
rapporte übergehen; da man aber j-tzt Persönlich! iten berührt
hat, so muß ich, so weit dieselben unrichr-g sind, auch eintreten.
Man bat bemerkt, Einer, der als Stimmenzäbler selbst gefeblt
habe, sei Beschwerdeführer. Das ist unrichtig. Keiner von
b eseu ist als B schwerdetübrer ausgetreten Man bat bemerkt,
es fei fatal, daß die Schuld auf diejenigen zurückfalle, welche
Beschwerde geführt haben. Wir haben es jetzt nicht damit zu
thun, wer schuld sei, übrigens ist diese Frage bei mir noch
sehr zweifelhaft, namentlich ob darunter nicht vielleicht auch
solch- seien, welche sür den Gewäolten gestimmt haben. Daß
man zwischen dem ersten und zweiten Skrutinium die Kirche
verlassen habe und zum Essen gegangen jei, davon steht wenig-
stens in den Akten nich s, sondern man soll glauben, man sei
unmittelbar nach dem ersten zum zweiten Wablgang? geschritten.
Es ist schon bemerkt worden, daß bei der Beurtheilung von
KassitionSgründen nicht Rücksicht genommen werden solle auf
d>? Motive, welch? die Betreffenden geleitet baden mögen, ob
es politische od r materielle Interessen waren u. s w., sondern
daß es sich lediglich frage : was ist oojekttv das Resultat? ES
kömmt auch nicht darauf an, wer die Kandidaten waren u. s w.
Nar noch ein Wort über d?n Antrag des Herrn Mattbys.
Daß d-r Große Ritd besch ieße, es solle eine Untersuchung
stak finden, ist nicht in der O snung Wenn der Regierunqs-
rath geglaubt bätte, der Große Rath habe so etwas zu
beschließen, so würde er hier darauf angetragen haben; allein
dieß ist nicht Sache des Großen Rathes. Der Regierungs-ath
wird, nachdem Sie d:e Kissattonsfrage erledigt baden, die Akten
zur Verfügung an die Direktion der Justiz und Polizei
überweisen, und diese wird dann nach gesetzlicher Kompetenz eine
Verfügung treffen und dem Reg>erungsstattdalter die angemes.
jenen Weisungen zu Ar Hebung einer Untersuchung ertheilen.
Herr Fürsprecher Mattbyz, als gewesenes Mitglied des Zustiz-
und Poiizcidepartements, we.ß das Alles sonst sehr gut. Der
Große Rath hat sich einzig mit der Kassatione frage zu besass n
alles Uebrige ist Sache der kompetenten Bebörcen Was die
Bemerkung des Herrn Wemgart betrifft, daß ein unparteiischer
Richter die Untersuchung fübren solle u. s w so ve>steht sich
das von selbst Ist V-r Reqierungsstattdalter bei der Sache
betdnligt, so wird jemand Anderes den Auftrag b kommen,
und ebenso in Betreff des Gerichtspräsidenten. Laut Gesetz soll
und wird uiemand Parteiisches zugelassen werden.

Kurz. Ich möchte fragen, ob eS denn nicht wabr sei,
daß der obenerwähnte Amtsrichter R>tz früber eine Beschwerde
eingereicht bade, die dann oder zurückgezogen warde, und wo
nachher Andere hervorgetreten sind.

Herr Regierungspräsident. Nein, daS ist nicht
geschehen.



MatthyS. Ich muß mir eine Berichtigung erlauben.
Der Große Rath ist berechtigt, bier zu untersuchen, ob

(von vielen Seiten ruft man: zur Abstimmung!)
eine Untersuchung auf amtlichem Wege stattfinden solle.

Weingart. ES ist letztbin hier beschlossen worden —
(zur Abstimmung! zur Abstimmung!), eine Untersuchung

anbeben zu lassen gegen Wahlumtriebe zu Wangen. Wenn wir
nun einen solchen Borgang baben, so kann ich nicht begreifen,
w»e man behaupten kann, dem Großen Rathe stehe nicht daS

Recht zu, dem RegierungSrathe die AnHebung einer
Untersuchung aufzutragen.

Herr Berichterstatter. Der Große Rath bat damals
nicht beschlossen, daß eine Untersuchung staltfinden solle, sondern

er bat beschlossen, den Regierungsrath zu beauftragen, zu
untersuchen, ob der Fall einer Untersuchung vorbanden sei.

Ferner geschah dieß zu einer Zeit, wo das Gesetz über Wahl-
bestechung und Wahldetrug noch nicht erlassen war.

Abstimmung.
1) Für Kassation nach Antrag deS Regie-

rungsratheS Handmehr.
2) Hiebei stehen zu bleiben große Mehrheit.

Hinsichtlich einer Untersuchung etwaS zu
beschließen Minderheit.

Fortsetzung der Berathung deS StaatSbüdgetS für daö

3abr 1847.

0. Direktion deS Innern (zusammen Fr. 432,996).
1) Kanzleikosten (zusammen Fr. 7899).

Durch'S Handmehr genehmigt.

2) Armenwesen (zusammen Fr. 362,780).

Herr Finanzdirektor. Nach der bevorstchenden
Reorganisation deS ArmenwesenS werden wir ein eigenes Armenver-
waltungSbüreau bekommen, für dessen Vorsteher hier eine
Besoldung von Fr. 1800 angesetzt ist. Ferner erscheint nun unter
dieser Rubrik zum ersten Male der Slaatsbeitrag an die Armentellen

der Gemeinden nach §. 85 der Versassung, mit einer
Summe von Fr. 250,000.

Herr Direktor des Innern. Ich möchte antragen,
daß hier eine Art von Steuern wiederum aufgenommen werbe,
welche in den frühern BüdgetS immer da stand, mir aber
nunmehr vom RegierungSrathe gestrichen worden ist Bisher nämlich

waren unter der Rubrik „ Kompetenzsteuern " Fr. 5600
anges-tzt, die jetzt der RegierungSrato gestrichen hat. Grundsätzlich

bin ich mit dem Regierungsrathe einverstanden, und ich
glaube auch, daß die Art und Weise, wie diese Kompetenzsteuern

dither gegeben wurden, nicht rationell war, aber eS

scheint mir, eS sei jetzt nicht der Moment, diese Steuern sogleich
ganz fallen zu lassen. In den letzten Iahren, namentlich im lausenden

Jahre, bat gewiß kein Unwürdiger davon Gebrauch gemacht.
Manche Arme haben von diesen Steuern bereits seit 10 und 20
Jahren immerfort genossen in kleinen Beiträgen von höchstens
Fr. 8. Ich kann nun nicht glauben, daß eS jetzt der Fall sei,
diesen Leuten auf einmal nichts mehr zu geben. Ich bin
einverstanden daß dann diese Steuern mit dem Jahre 1848 aushören
können, aber ich brauche Sie nicht aufmerksam zu machen auf
die gegenwärtigen TheurungSverbä tnisse in Bezug aus Nah-
rungsmittel und Holz, und also möchte ich Sie bitten, mir für
daS nächste Jahr wenigstens noch einen Theil dieser Kompetenzsteuern

zu bewilligen, und ich wollte mich gerne mit Fr. 3000
begnügen. Gewöhnlich wurden nie mehr als Fr. 8 dem
nämlichen Individuum gegeben, in seltenen Fällen bis aus Fr. 16,
und nur in Umständen, wo eS dringend nöthig war, wo solche
Personen ohne diese Beisteuer mit ihren Familien ihren Heimaih-
gemeinden wären zugeschickt worden. Viele dieser Steuern
nämlich geben in andere Kantone oder an Einsaßen anderer
Gemeinden unseres KantonS. Daß allerdings nicht eine ganz
regelmäßige Versteuerung stattgesunden hat, ergiedt sich aus
der Art der Vertheilung. Namentlich der Amtsbezirk Frutigen
ist auffallend begünstigt worden, was noch von der Zeit
herrührt, wo ein Mitglied deS alten Kleinen Rathes diese Steuern

vertheilte. Aber kein Amtsbezirk ist im ganzen Kantone, auch der
Jura nicht, wohin nicht solche Steuern gegeben worden wären.
(Der Redner weiSt nach, wie viel jeder Amtsbezirk durchschnittlich

davon empfangen habe.) Ferner wurden aus diesem Kredite
namentlich bei Epidensten außerordentliche Steuern gegeben von
Fr. 32 diö Fr. 75, welche sehr wohlthätig wirkten. ES kann
nun nicht der Wille des Großen Rathes sein, daß jetzt diese Art
von Steuern auf einmal gänzlich aufhöre. Daver trage ich
ehrerbietigst darauf an, daß noch für daS nächste Jahr Fr. 3000
hiesür bewilligt werden möchten.

Zahler. AuS dem Angebrachten geht hervor, daß diese
Steuern sehr willküdrlich vertheilt werden, namentlich daS
Oberstmmenthal muß deßfalls Mangel an Heiligen im Himmel
gehabt haben Ich möchte bei diesem Anlasse namentlich fragen,
wie denn die Holzsteuern aus den Staatswaldungen, wofür hier
Fr. 30,000 angesetzt stehen, vertheilt wurden. Auch da ist mir
nicht b-kannt, daß die Armen deS ObersimmenthatS je etwaS
davon bekommen hätten. Beruhen diese Steuern vielleicht auf
gewissen Verpachtungen, oder fallen sie bloß willkührlicher
Vertheilung anheim? Im leytern Falle wäre eS wünschend»

werth, daß die Vertheilung gehörig geregelt werde.

Streit zu Köniz. Ich wünsche, daß diese Holzsteuern
von Fr. 30,000 aus Fr. 40,000 erhöbt werden; ich kenne
Gemeinden von vielleicht 300 armen Familien, die durchaus keine

Holzverechtigungen haben.

Karlen zu Diemtigen. Davor möchte ich warnen, indem
ich vielmehr die Ansicht deS Herrn Zahler unterstütze. Auch
im Niedersimmentdal ist, so viel mir bekannt, nie eine Steuer
auS Staatswaldungen gegeben worden, und eS ist doch gewiß
eine Ungerechtigkeit, am einen Orte zu gebrn, am andern aber

nicht.

G y g ax. Ich kann nicht begreisen, wie man hier wiederum
Anträge auf Ervöoung ver Ansätze stellen kann, da wir ohnehin
eine halbe Million Defizit haben. Ich möchte also bei dem

Bübgetansatze, wie er ist, bleiben. Auch die Fr. 3000 für Kom-
petenzsteuern können mir nicht munden. Wer bekömmt diese?

N chl die wahrhaft Armen, sondern solche, die ihre guten
Fürsprecher haben beim Pfarrer oder Schulmeister, also liederliche

Leute und Faullenzer, die wahrhast Armen aber bekommen

von diesen Steuern nichts. Ich möchte also hiefür keine Summe
auSsttzen.

Mösching. Ich müßte dem so eben gestellten Antrage
deS Herrn Gyzax entgegen treten und denjenigen deS Herrn
Direktors des Innern sehr unterstützen. Eben jetzt in der

gegenwärtigen Noth ist der Augenblick gekommen, wo den Armen
desonvere Unterstützung geleistet, wo ihnen eine helfende Hand
geboten werben muß. WaS die Holzsteuern betrifft, so soll ich

bemerken, daß der Amtsbezirk Saanen, so viel mir bekannt,
deren ebenso wenig genüssig geworden ist, als andere
Amtsbezirke, die man vorhin aufgezählt hat.

Ebersold. Ich müßte den Antrag des Herrn Direktors
deS Innern ebenfalls aus Ueberzeugung unterstützen und auf
Beibehaltung der Kompetenzsteuern antragen. Es ist davon diS

jetzt kein Mißbrauch gemacht worden, am wenigsten aus die

vorhin bezeichnete Art, daß nämlich geistliche und andere Beamte
Unwürdige dazu empfohlen hätten u. s. w. Diese Kompetenz,
steuern kenne ich zum Theil auch, und sie baden sich in vielen
Fällen sehr bewährt. Es giebt außerordentliche Unglücksfälle,
welche in dieser Beziehung sehr zu berücksichtigen sind, besonders
in diesen Zeiten, wo ganz Europa in Noth ist. Ich will die
Steuetn nicht vermehren helfen durch unnütze Ausgaben, aber
diejenigen möchte ich beibehalten, welche sich alS wohlthätig
erweisen. Mache man lieber Ersparnisse aus den Viehprämien
u. s. w., denn diese werden doch nur an Begüterte ertheilt,
welche sich für das künstige Jahr ausnahmsweise wohl ein
Opfer gefall n lassen werden; aber jedenfalls ist eS jetzt nicht
der Moment, die Armenunterstützungen zu schmälern.

Kodli. Auch ich möchte den Antrag deS Direktors deS

Innern vollkommen unterstützen, und wenn er auf Fr. 5000
bis Fr. 6000 angetragen hätte, so würde ich ihm gar gerne
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beigepflichtet haben. Ich will indessen nicht auf einen böhern
Amotz antragen. Was Herr Gygax gesagt bat, könnte ich nicht
bestätigen, sondern daS Gegentheil. WaS unsere Gegend
betrifft so weiß ich auch, wie diese Steuern vertheilt wurden;
sie kamen immer nur den Allerärmsten und Bedürftigsten zu,
so lange ich weiß, und ich müßte es sihr bedauern, wenn diese
Unterstützung im nächsten Jahr« aus nnmal abgehen sollte.
Ich danke dem Herrn Direktor deS Innern gar sehr für seinen
Antrag.

We in gart. ES ist auffallend, wie in ganz kurzer Zeit
die Gesinnungen ändern können. Im Verfassungsrathe wollte
man Alles wegtbun, die Handänderungsgebühren mit dem nassen

Finger durchwischen, und man konnte nicht genug dem Büvget
zusetzen zu Gunsten der Reichen. Jetzt, wo eö sich um Fr. 3000
handelt zu Gunsten der Allerärmsten, will man gellend machen,
man habe eine ha»be Million Defizit! Man behauptet, diese

Steuern kommen solchen zu, welche Heilige »m Himmel haben
u. s. w., aber die eigentlichen und würdigen Armen erhalten
nichts. Das »st nicht so, ich habe selbst schon Leute für solche
Steuern empfohlen, die wirklich in der äußersten Noth waren,
und oenen die Gemeinden nicht hülfreiche Hand leisten konnten,
und jedes Mal, wenn die Lage nach der Wahrheit geschildert
wurde, öffnete das Departement des Innern die Hand und gab
«ine kleine Beisteuer. Gegenwärtig hört man überall nichts
als das Nothgeichrei der Armen, welche dem Elende Preis
gegeben sind, und in solcher Zeit, wo die Aussicht so lrüoe »st

als möglich, wollte man jetzt lange darüber markten, ob man
der Direktion des Innern zur Linderung der Nvlo von Hülfe-
losen und Armen die verlangten Fr. 3000 bewilligen wolle?
Das kann ich nicht begreifen. Wollte man das, so hätte man
früher dem Büdzet weniger zusetzen sollen. Ich gehe vom Grund»
sahe des seligen Fellenverg aus: Man helfe den Armen, die
Reichen werden sich selbst zu Hilfen wissen.

Lehmann zu Lotzwyl. Mit dieser Ansicht bin ich
vollkommen einverstanden. Man muß nur in Lanbestheiien wohnen,
wo viele Arme sind, um zu b.-grelfen, wie sehr nothwendig eö

ist, daß man diesen Armen an die Se>te stehe »n außergewöhnlicher

Zeit, wo sie Nicht mehr Lebenemitlet haben. In diesem

Falle ,st daS Emmenthal. Die dortige Bevölkerung hat die

großen Finanzreformen, welche in der Verfassung vorgeschrieben
sind, Mittelst Annahme der Verfassung gulgeheissen,n der

Erwartung, daß dagegen der Staat Ihr an die Seite stehen werde,
um der immer mehr druckenden Armenlast lhe»l«eise abzuhelfen.
Bereits sind mehrere Tausende für Straßenkorretttonen rm
Emmenthale b willigt worden, und dieses Opfer w,rd seinen

guten Zweck nicht verfehlen; die emmenthal>sa>e Bevölkerung
nimmt dasselbe mit Dantdarkelt an. Aber daS genügt nicht.
Abgesehen von den 400 Armen im Spüale zu Langnau habe

ich m>ch selbst überzeugt, daß alle Tage ducchichmttllch 40 Bettler
vor die H-iUölvüren tommen, halbnakte Rinder u. s. w. Diese
Noth muß sich noch steigern, wenn die wenigen LebenSmirtel
vollends aufgezehrt sind. Hülfe den Armen ist eine der ersten

Menschenpflichten, und mit oieser Hülse soll vorerst der Staat
jetzt ein guceS Beispiel geben. Ich möchte daher den Herrn
Berichterstatter fragen, ob, wenn die »n'S Büdget gesetzten

Fr. 250,000 für Beiträge an die Armentellen nicht hinreichen,
um dasjenige zu leisten, waö laut Verfassung geleistet werden

muß, wenn zu Bestreitung der Armentellen mehr als l pro mille
von Seite der Gemeinden nöthig ist, jene Summe dann über-

schritten werden kö.me bis auf daS verfassungsmässige Maximum
der Fr. 400,(»00, ungeachtet >m Büdget nur Fr. 250.000
angesetzt sind. Sollte di.seo Nicht der Fall sem, so müßte »ch

daraus antragen, sogleich dre vollen Fr. 400,000 in s Büdget
aufzunehmen. Ich habe sehr ungerne das Wort m dieser Frage
ergriffen, aber ich mußte eS pfl chlgedrungen thun.

von Erlach. So viel an mir möchte ich den Antrag des

Herrn Regierungsraths Schneider nicht nur unterstützen, sondern

antragen, daß die ursprüngliche Summe der Fr 5000 für
Kompetenzsteuern aufgenommen werde. Ich glaub- auch, eS

sei nicht gerade hier der Fall, mit dem Sparen anzufangen.
Mir sind auch Fälle bekannt, wo dergleichen Unterstützungen
in meiner Gegend geflossen sind, und zwar nicht an Unwürdige,

sondern an Personen, welche im größten Elende waren, und
welchen ihre Gemeinden unmöglich genugsam deism tonnten.
UebrigenS wird in solchen Fällen in unserer Gegend auch von
Partikularen geholfen, denn man meint nicht, daß der Staat
Alles machen solle Also wüßte ich namentlich aus den von
Herrn Weingart angeführten Gründen aus Herstellung deS

ursprünglichen Ansatzes antragen. Was sodann die Besoldung
des Armendüreauvorsteders betrifft, welche hier mit Fr. 1800
aufgenommen ist, so begreife ich gar wohl, daß e,n solcher
Beamte da sein muß, indem der Dir ktor deS Innern nicht
Alles selbst machen kann. Ader eine Besoldung im Büoget
aufzunehmen für eine Stelle, die noch gar nicht durch ein
Gesetz dekretirt ist, scheint mir voreilig, und üderdieß scheint

.mir diese Besoldung wohl doch, wenigstens biS ich weiß, welche
Geschäfte dieser Beamte haben wird. Der Form und der
Konsequenz wegen trage ich also darauf an, diesen Ansatz
einstweilen zu streichen.

von Tavel. Schon gestern ist eS mir aufgefallen, daß
durch das Büdget bisher feststellende Artikel vom RegierunqS-
rathe ohne Weiteres gestrichen worden, und daß Nichts darüber
erscheint, so daß, wenn nicht zufällig, wie es gestern bei Anlaß

der Armenholzsteuern im Büdget der Forstadministration
geschah, in der Diskussion darauf aufmerksam gemacht worden
wäre, die Versammlung stillschweigend darüber weggegangen
sein würde. So verhält eö sich auch heute mit den sogenannten
Kompttenzsteuern. Wenn eS darum zu thun ist, feste Artikel
deS BüdgetS, welche auf frühern B-schlüssen beruhen, in
Zukunft wegzulassen, so sollte daS nicht anders gescheh-n, alS
auf einen Vortrag der vorberatbenden Behörden, dam t der
Große Rath in gehörige Kenntniß der Gründe gesetzt werde.
So hat der RegierungSrath die d-Sderigen Kompetenzsteuern
gestrichen, und hätte der Herr Direktor deS Innern der Sache
nicht gerufen, so würde der Ansatz stillschweigend weggeblüden
sein, während es sich jetzt erzeigt, daß dieß allerdings ein
Gegenstand ist, welcher den allgemeinen Antheil so »n Anspruch
nimmt, wie er eS verdient. Man hat gestern, um den
Betrag der Armensteuern um Fr. 10,000 herabzusetzen, erwähnt,
diese Holzsteuern seien in so unbedeutenden Quantitäten gegeben
worden, daß eS sich nicht der Mühe lohne. Allein, wenn nun
auch dieser Artikel von den Kompetenzsteuern wegbleibt, so wird
man unS mit Recht der Rücksichtslosigkeit beschuldigen können,
denn so wenig auch dem Einzelnen davon zukömn t, so ist doch
vielen Armen in dieser harten Winterszeit damit gedient. Nach
d>n neuen Einrichtungen im Armenwesen kann dann später
dieser Ansatz allerd ngs wegfallen, aber bis und so lange N'cht
ein spezieller Rapport darüber vorliegt, sollen wir den frühern
Ansatz unverändert in's Büdget aufnehmen, nach dem Antrage
des Herrn von Erlach, und ich glaube, daß aus dem gleichen
Grunde auch die gestern um Fr. 10,000 herabgesetzten Armen-
holzstkuern wiederum aus ihren ursprünglichen Betrag gesetzt

werden sollen.

Herr Direktor deS Innern. Was vorerst die
Kompetenzsteuern betrifft, so muß ich erklären, daß seit Jahren keine

solchen hingegeben wurden gleichsam dem ersten Beßten, sondern
immer nur auf vorgelegte Bescheinigungen hin, nicht nur, daß
der Betreffende die Unterstützung wirklich bedürfe, sondern auch
aus welchem Grunde. So sind häufig wegen Unglückssällen
durch Lawinen, durch Ueberschwemmungen u. s. w dergleichen
Steuern gegeben worden, und wenn behauptet wird, daß in'S
Ober - und Niedersimmenthal N chts davon gekommen se>, so

erwiedere ich nur, daß im Jahre 1845 in'S Oversimm-ntbal
Fr. 135 und im Jahre 1846 Fr. 222, und in's N'edersimmen-
thal im Zabre 1845 Fr. 128 und im Jahre 1846 Fr. 135

gegeben worden sind. Nach dem Maßstabe der Bevölkerung
sind mithin diese beiden Amtsbezirke nicht zu kurz gekommen.
Mir wäre eS sehr angenehm, wenn der Antrag d S Herrn von
Erlach durchginge; ich erkläre aber nochmals, daß diese Art
von Steuern mit dem nächsten Iabre ausdören soll, infolge der
neuen Organisation im Armenwesen, und schon j°tzt würde ich

gar N chts verlangt baden, wenn die Umstände nicht so wären,
wie sie leider sind. WaS die Holzsteuern betrifft, so gebe ich

zu, daß darin ein ziemliches CvaoS ist. Wenn man noch dem

rechtlichen Grunde derselben frägt, so lassen sich drei Arten
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solcher Holzsteucrn unterscheiden. Die einen sind Holzadgaben,
welche auf jährlichen Holzusten beruhen, die vulleicht se t
Jahrhunderten bestehen Dieses Holz kömmt meistenrheils «Solchen

zu, d»e früher wahrscheinlich Recvtfamebesttzer waren, sparer
bann verarmten. Diese Siechte vererben sich meistens auf die

«lrmern Burger, in den Amtsbezirken Kono fingen und Erlach
aber sind Burger und Emiaxen gle«chgehalten. Diese Holz»
steuern werden wir fortenrr>chten müssen, bis wir überall mit
den Gemeinden kantvnnirl haben. Eine andere Art von
Holzsteuern dat»rl sich aus dem Ansänge dieses Jahrhunderts. Die
nähern Untersuchungen darüber anzustellen, hatte ich jedoch noch
nicht Zeit. Indessen wird auch diese Art von «Steuern von
Iavr zu Jahr abnehmen, je mebr kantonnirt wird. «Schon

jetzt hat die Holzabgabe iu naturu vielleicht um einen Driittoeil
gegen früher abgenommen. Eme dritte Art dieser Holzadgaben
war hingegen ziemlich eine willkürliche und «st entstauben auS
dem Mißverhältnisse zwischen Burgern und Einsaßen und daraus,
daß an einzelnen Orten Holzlisten waren, an andern Orten
nicht, ungeachtet das Bedürfniß auch vorhanden war. Daher
gab man bisher freiwillig, wenn die Betreffenden bescheinigen

tonnten, daß sie wirklich arm seien und sonst kein Holz baden

u. s. w. BiS jetzt habe ich keine solchen «Steuern bewilligt,
daraus könnt Ihr sehen, daß, wo ich gmube, eS seien Uevel-
stande vorhanden, »ch dieselben nicht fortntzm will. Wir haben
jetzt das KamonnirungSlystem eingeschlagen, aber wenn wir m
hundert Jahren n'.cht überall neu tanlonniren wollen, so müssen

wir mit oiejer Art von «Steuer aufhören. Freilich werden die

Betreffenden lagen, eS sei ein kalter Winter vor der Thüre,
uno eS fe» doch hart, ihnen jetzt diele Steuern abzubrechen. Auch
mich >st es bereits fehr hart angekommen, diese Art von
Holzsteuern auf einmal zu verweigern; allein wenn Zvr den von
Herrn von Erlach beantragten Kredit für Kompetenzsteuern
bewilligt, so kann »ch dann Manchem mit einer kleinen
Beisteuer »n Geld helfen. Was sodann die Besoldung des Armen-
düreauvorsteverS betrifft, so kann »ch nichts dafür, daß daS

Organlfalionsgksttz nlchl vor dem Büoget behandelt worden ist.
Jedenfalls MUß ein eigener Sekretär des Armenwescns da sein,
Jemand, der von sich auS d»e nöthigen Erkundigungen einziehe
u. f. w., damit nicht Alles durch die Hände des Direktors deS

Innern gehen müsse. Also wüßte ich nicht, warum man die
fragliche Besoldung nicht aufnehmen wollte, heiße man dann
den betreffenden Beamten lo oder anders. In erster Linie
schließe ich all», was die Komperenzsteuern betrifft, zum An-
krage des Herrn von Erlach.

Suri. Ueber die Ansätze des BüdgetS kein Wort; ich
stimme im Gegentheile zum Antrage des Herrn von Eclach;
denn nothwendig muß ein Direktor deS Innern einige Kompetenz

für außerordentliche Steuern baden. Warum ich aufstehe,
das ist dir Beifassung, welche im § 85 III. sagt: „Der neue
Kantvnsthkil bevall dem Grundsatze nach seine Geieygebang und
feine d-sonde.e Berwaliung im Armenwesen, so wie fe»n Grund-
steuersyftem bei. Die vermev>ten Ausgaben für da» Armen-
wesen im allen Kanionslheüe berühren Ihn Nicht " Nun kann
ich Mir nicht vorstellen, wie die Auegade für das Armcnwesen
des alien Kamonslheileo in das Büoget für den Gefammr
kanton gehören soll; daher ist mein Antrag einfach dieser, daß
das Armendüdget wegen der besondern Stellung deS Jura vom
allgemeinen Budget gelrennt werde.

Karlen zu Diemtigen. N>cht gegen die Verkeilung der
Komperenzsteuern ist rcklamirt worden, sondern nnr von den

Holzsteuern warde gesagt, daß »m Ooer- und N>ederstmmentval
keine gegeben worden feien. Gar oft werden diese treuern an
solchen Ölten gegeben, wo nur kleine Armentellen erhoben
werden; ich will nun, baß zurrst diese Gemeinden leisten, was
andere Gemeinden auch leisten muffen, bevor sie einen Borzug
vom Siaate ervalten, denn sonst wird nur den Gemeinden geholfen,
nicht den Armen.

Friedli. Herr Hauptmann Lehmann will die volle Summe
von Fr 4dd.ddd für Beiträge an die Arme,»teilen in das Büoget
setzen, wenn nicht von vo nenherein zugegeben werde, daß man
gleichwohl den ganzen Betrag nöthigen Falles verwenden könne.
Lm Jahr 18 t3 sind die Eemeindsarmriilellen »m Ganzen auf

Fr. Kdd.ddd angestiegen, und die Verfassung sagt, daß der
Staat mindestens die Hälfte beischießen solle. Für das Jahr
1843 würd« also der Staat Fr. 3dd,ddd baden beschießen
müssen. Allein im nächsten Jahre werden sich obige Tellen
wool um die Hälfte vermehren, und also müßte ich mit voller
Ü berzeugung den Antrag deS Herrn Lehmann unterstützen.

Lohner. Man bat uns gestern gesagt, man solle dem
Volke nicht m>l fingirten E-nnabmen «Sand in die Augen
streuen, und Nachmittags bar man dann versucht, durch fingirte
Ausgaben dem Volke Pfeffer »n die Augen zu streuen, und
har damit den Behauptungen deS „Beobachters" und anderer
Blätter für „Wahrheil, Gesetz und Recht" einen Anstrich von
Begründung geben wollen. Ich möchte nun bei den Ansätzen
bleiben, wie sie find; ich finde hier im Büdqet bereits Fr. 25d,ddd
für Beiträge an die ArmentelltN u> d Fr. 3d,ddd für Holzsteuern;
ferner finde ich hinten nn Bridget Fr. Idd.ddd für außerordentliche

Armenunteistlitznngen und Fr. 50,Odl) für die Errichtung
von Kamonalarmenanstulten, al>o im Ganzen Fr. 43d,ddd.
Bei dieser Summe können wir wohl füglich stehen bleiben, und
wenn sie nicht ausreicht, so kann der Große Rath später »mmer
noch nachträgliche Kredite dewilllgcn.

Herr Finanzdirektor. Sowohl hier in diesem Saale
als außerhalb dess lden »st oft behauptet worden, die neue
Verwaltung thue sehr wenig für die Armen. Ich erlaube mir,
darüber folgende Berechnung zu machen. Hier »m Büoget
finden Sie für daS Armenwesen eine Summe von Fr. 382.ddd,
und ferner hinten »m Büoget als auße, ordentliche Ausgasen
für daS Armenwefen Fr I5d,ddd, im Ganzen also Fr. 512 ddd.
Mithin über eine Halde Million. Acer dns ist noch nicht AUeS.
Der Staat hat in letzter Zeit Gelceideankäuse exegnirl für
Fr. 3dd,ddd, und vom vorigen Jahr war noch für Fr. 2dd,ddd
Getreide vorhanden. Dazu kommen noch Fr. Idd.ddd für
Darlebn an Gemeinden sur Lev-nsmittelankäuse. Rechnen Sie
dieses Alles zusammen, >o betrag n die verschiedenen Summen
für Armeiiunlerstutzungen Fr. 1,1l2,ddd, wovon Fr. 5l2,t)dd
daar ausgegebenes Geld sind, wovon ver Staat keinen Kreuzer
zurück erhält. Aîso kann man der neuen Verwaltung nicht
vorwerfen, fie tkue nichts für das Armenwesen. Zm Büvget
für das Jahr 1848 waren »m Ganzen für das Armenwesen
angesetzt Fr. 15t,Odd. Dieses, Herr Präsident, meine Herren,
mag wohl hinreichen, um die gefall nen Beichu.d-gungen dieser
Art zu witerlegen. WaS nun die Kompeienzfieuern betrifft,
so stand dafür un ursp!Üngl»ch-n Budget deS Direktors des
Innern ein Ansatz von Fr. 4ddd. Warum wurde derielde im
Regieruügsratue gestrichen? Weil man vom bisherigen Zer-
spUtterungssysteme abgehen uno alle vorhandenen Kräfte deS
«Staates für Armenzwecke möglichst vereinigen und kvus-quent
und systematisch verweud-n w.U. Selbst in diesem Büoget
werden immer noch nicht weniger als 8 oder d vecschievrne
Quellen aufgezävlt, aus w lchen Armenunlerstützungen fliesten,
und even deßwegen war di-ver kein System in der U terftützung.
Wären alle diese Unterstützungen nur aus einer Quelle
geflossen, so hätte ganz gew,ß mit weniger Opfern mehr gele stet
werden können, st/tun hat im ReguruugSraive üverbieß gesunden,
daß die Direkiiou des Innern Nicht geeignet sei zu einer
zweckmässigen und systematischen Verlheilung dieser Steuern und
warum? Weil diese Direktion hier in Bern nicht beurtve len
kann, wer »m O» viande oder im Oseraargau wirklich bedürftig
und oer Unterstützt» ,g würdig «st. Nuc d-e Gememdsdevörden
selbst stud hiezu geeignet, und nur, indem der Staat oie
Unterstützung diesen giebt, kann e»ne zweckmäifige Verwendung
stattfinden W liec hat man gefunden, eö müsse dem D>r-k«or
des Innern sldst lied sein, keine Kompetenz zu Exirast-u rn
zu haben, weil dadurch die Bettelbrlete ausoören, womit
derselbe sonst überschüttet wird, und zwar in der Regel n cht von
Seite der würdigen und besch-ldrnen Armen, sondern der
unverschämtesten uno zudringlichsten Aus diesen Gründen also
bar der Regierungsraro die Kompetenzsteuern gestrichen, und
n cht etwa, wnl man weniger alö bisher geben will, sondern
w »l man zweckmässiger geben will. Daher müßte ich fv viel
an m»r daraus beharren, daß kein solcher Ansatz aufgenommen
w rde Es kommen hwr vei schiedene Ansätze vor für Kostgelder.
Berpfl gungssteuern, für Heimathlof? Landsaßen u. s. w.



Wenn der Direktor des Innern dies« Summen zusammen
rechnet, so bleibt ibm eine ziemlich große Kompetenz. Ich
befürchte von seiner Seite keinerlei Mißbrauche, aber er ist
seiner Stellung nach nicht geeignet, Armensteuern nur zweck-
massig zn verwenden, und eS wäre dieß auch für seinen
anderweitigen Geschäftsgang höchst nachtkeilig und bemmend.
Unmöglich dann könnte ich denjenigen beipfl chten, welche für
Kompetenzsteuern eine noch bödere Summe verlangen, als der
Direktor des Innern selbst verlangt, denn er bat, wie gesagt,
ursprünglich nur Fr. 4000 begehrt. Mit einer solchen
Kompetenz wird den gegenwärtigen Tdeurungsverdältnissen nicht
abgeholfen, wodl aber mll der halben Million, welche bereits
im Bridget steht. Jedenfalls möchte ich nicht weiter gehen als
höchstens bis auf Fr. 20u0. WaS den Antrag auf Erhöhung
des Ansatzes für die Holzsteuern betrifft, so habe ich bereits
gestern de» Beratdung des ForsteüdgetS bemerkt, daß diejenigen
Holzsteuern nicht wegfallen, welche auf Holzlisten beruhen, wobl
oder die andern, welche denjenigen zu gut kommen, die am
unverschämtesten forderten. Für jene Holzsteuern sind Fr. 30,000
genug, was hingegen diese betrifft, so ist es besser, sie fallen
weg, denn ohnehin ist mit 10 bis !5 Wedele« einer
Haushaltung nicht geholfen. Herr von Erlach beantragt die Streichung
der Fr. !800 für den Armenbüreauvorsteher, weil diese Stelle
noch gar nicht gesetzlich bestehe. Allerdings ist das Gesetz
darüber noch nicht da, aber das Büoget ist der Voranschlag
der muthmaßlichen Ausgaben und Einnahmen. Ist eS nun
muthmaßlich, daß ein solcher Armenbüreauvorsteher unter diesem
oder einem andern Namen werde angestellt werben? Ich glaube
sa. Wird jedoch später die Stelle nicht kreirt, so wird die
Ausgabe auch nicht stattfinden. Herr Sury will das Armen
büdget vom allgemeinen Bridget trennen, gestützt auf die
Verfassung, welche eine Trennung zwischen den Last n des alten
und denjenigen des neuen KantonS bezüglich auf das Armen-
wesen ausspreche. Zn der Exekution wird dießfalls
allerdings eine getrennte KomptadUirät stattfinden, aber gegen die
Ausstellung von zwei besondern Büdgetü müßte ich mich immerhin

aussprechen. Herr Friedl« berechnet die Armentellen höber,
als fie hier berechnet find. Nach dem Etat dcö Direktors deS

Innern haben sich die Armentellen im vorigen Iadre aas
Fr. 385,000 belaufen, also nicht auf Fr. 000,000, und also
ist der Ansatz der Fr. 250,000 alS Beitrag für das nächste

Jahr vollkommen gerechtfertigt. Freilich werden die Armentellen
in Folge der Tbeurungsverdältnisse bedeutend vermehrt werden,
aber man muß bedenken, daß der Staat nicht Alles im nächst»«
Jahre zu ersetzen hat, was geteilt werden muß, sondern erst,
nachdem die nacvherigen Rechnungen passirt sein werden, und
also wird nur e-n Theil des zu leistenden Beitrages auf daS

Zadr 1847 fallen Herr Hauptmann Lehmann fragt, was dann
geschehen solle, wenn die Fr. 250,000 nicht hinreichen. Zn die-

sem Falle wird ein Nachkredit verlangt werden, aber
wahrscheinlich wird die Summe genügen. Vom verfassungsmäßigen
Grundsatze, daß der Sraarsbeitrag stch bis auf Fr. 400,0ü0
belaufen könne, werden also die Gemeinden keineswegs verdrängt.
Herr Altsorstneister von Tavel möchte, wenn ich ihn recht
verstanden habe, am Platze der gestern reducirten Holzsteuern
Fr. 10,000 als Ksmpetenzsteuer aufnehmen. Wenn, wie ich

dargethan zu haben glaube, die Kompetenzsteuern unzweckmäßig
und die Holzsteuern willkürlich waren, so kann man diesen An-
trag nicht annehmen. Ich trage somit auf unveränderte
Annahme der Ansätze an.

Abstimmung.
1) Für unveränderte Beibehaltung des Ansatzes

der Fr. 362,780 93 Stimmen.
2) Für gefallene Meinungen 44 „

3) Pensionen. (Zus. Fr. 10,176.)
Durchs Handmehr angenommen.

4) Sanitätsanstalten. (Zus. Fr. 36,240).
Durchs Handmehr genehmigt.

5) Handel und Industrie. (Zusammen Fr.4000.)
Eber sold. Ich finde mich veranlaßt, im Interesse deS

Gewerbeweiens anzuführen, daß ich diesen Ansatz für allzugering
halte. Unter dies r Rubrik find bereits zwei Handwerkcrschulen
begriffen, zu Biet und zu Bern; diese beiden Schulen nehmen
die Hä fte der Summ? bereits fort und find dabei äußerst kärg.
lich dvtirt. Andererseits ist für Industrieprämien N'ch'6
ausgesetzt. Eine Menge junger L-ute und Männer wären schon im
Falle g wesen, nützliche Entdeckungen u. s w. zu machen, aber die
Vorausficht, daß fie darob nur Zeit und Geld verlieren, hat sie

davon abgeschreckt, eben weil fie von Seite deS Staates keine
Aufmunterung zu erwarten haben. Dieses Geschick haben alle Ver-
besserungen und E'findungen, welche im Vaterlande gemacht
werden könnten. ES ist hier nicht, wie in andern Ländern, daß
der Entdecker nützlicher E< st'düngen auf einen sichern Ertrag
oder Gewinn für seine B-müdungen u. f. w. rechnen kann,
sondern ist eine Erfi dung einmal, veröffentlicht, so wird sie vom
Publikum ausgebeutet, und der B triffende »jt das Opfer
davon. Ich habe bereits in zwei Fällen die eigene Erfahrung
davon g-macdt. In allen andern Ländern giebt es Brevets oder
Patente für nützliche Erfindungen oder Verbesserungen, so daß
Zeder fich dadurch gegen andere Nachahmer schützen »«*> für
seinen Fleiß und leine Gesch'ckllchkeit die belohnenden Früchte
genießen kann. Das Alles haben wir hier nicht, uno daher sollten
wir auf technische Büdungsanstallen, Gewerdsschulen u s w.
um so größcrn Werth leg-n. Namentlich beim physikalischen
Unterrichte haben wir in unserer H-ndwerkerschule immer g- oße

Noch, die zum Erverimentiren erforderlichen Hülfsmittel
anzuschaffen. Seiner Zeit haften wir hier die Sp tzenfabnkation »m

Gange; sie mußte aber aufhören wegen der ausländischen
Konkurrenz, und dw Prämien, welche damals dafür gegeben wurden,
waren so klein, daß diejenigen, welche ausgezeichnete Arbeit lie-
f rten, nnr Schaden davon hatten So ist eS ungefähr mit den
Prämien für daS F uiigtuch auch gegangen. Ich möchte nun
darauf antragen, daß zur H bung der Industrie überhaupt und
namentlich für die Hebung der beiden Gewei böschuien der Ansatz

von Fr. 4000 auf Fr. 5000 erhöht werde.

Lehmann zu Lotzwyl. Wo Handel und Industrie mit dem
Landdaue verbunden werben können, da ist doppelter Wohlstand,
und also ist es sehr wünschenswerth. daß diese Zweiae in dieser
boven Versammlung einen Protektor finden. Indessen könnte
ich bei den ohnebin groß « Forderungen an den Staat dießmal
nicht zum Antrage deS Herrn Ebersold stimmen, sondern ich
möchte dieß auf bessere Zeiten »ersparen.

Gyqax. Ich kann den Antrag des Herrn Ebersold auch
nicht unterstützen DaS Armenwesen kostet uns daö nächste Zadr
nahezu eine Mllion; als einen kleinen Ersatz dafür möchte ich
jetzt die Fr 4000 ganz streichen; denn diese sind ovnekin Nichts
für den Zweck, welchen man damit erreichen will. Am Ende
fragt man stch: wer bat daS Geld bekommen? und dann will
Niemand etwas davon wissen. Lieber will ich dann im nächsten

Büdget den Ansatz auf Fr. 10,000 setzen, aber dann auch Etwas
damit machen.

Egg er. Es liegt allerdings im Interesse deS KantonS,
daß man Handel und Industrie, Gewerbe und Professtomsten
unterstutze und aufmuntere; aber kür den Augenblick möchte ich
eS be» den Fr. 4000 bewenden lassen und im Uebriqen warten,
bis die Gewerbeordnuna, die nun einmal kommen muß, berathen
sein wird Atsdann erst si ht man, wie doch die daverigen
Beiträge des Staates kommen müssen, wenn damit »iwas Rechtes

geleistet werden soll. Bloß mit Fr. 1000 mehr wäre dann nicht
viel geholfen.

Ingold. Ich bm hingegen so frei, den Antrag des Herrn
Gygox zu unterstützen. Man soll allerdings Handel und
Industrie Heden und medr dafür tdun als bisher, namentlich im
Schulwesen, durch Errichtung einer ködern Gewerbeschule, einer

polytechni'chen Anstalt u s, iv um Schritt zu halten mit den

Nachbarstaaten Aber mein Grundsatz ist: Zuerst das

Nothwendige und erst nachher das Nützliche. Daher glaube ich, daß

sowohl dieser als such die beiden folgenden An'ätze für Landes-

kultur und Viehzucht ausnahmsweise für dieses Jahr g> strichen



werden sollten, weit gegenwärtig eine so ungebeure Noth herrscht,
daß man vor allen Dingen dieser Noth abhelfen muß. ES sind

sehr viele Ueberschwemmungen eingetreten, dazu der MißwachS
der Erdäpfel, und auch das Getreide hat nicht das Ergebniß

gezeigt wie sonst. Alles dieses zusammen dat Theurung hervor-
gerufen, welche nun vom Staate große Opfer erfordert. Daher
glaube ich, wir werden durchaus im Interesse deS Volkes
handeln, wenn wir diese Ansätze streichen.

Kurz. Die LandeSindustrie kann auf eine Manier gehoben
werden, baß zu gleicher Zett es der Armuth zu Gunsten kömmt.
ES sind im Lande viele größere Fabrikanten, welche viele Ar-
beiter beschäftigen. Nun ist gegenwärtig, wo die Noth groß ist,
natürlich ein möglichst großer Zudrang zu solcher Arbeit, und
jene Fabrikanten müssen medr arbeiten lassen, alS sie nöthig
haben, denn schon gegenwärtig ist im Handel einige Stockung
eingetreten, wie dieß gewöhnlich in Verbindnng stedt m>t Hun.
gersnotb oder Tveurung. 3n Frankreich z, B. machen sichS die

Fabrikanten gar b quem, sie entlassen mir nichts dir nichts von
deute auf morgen die Arbeiter, eine Moral, welche sich auf den

vollkommensten EgoiSmuS gründet Bei unS giebt es aber nur
wenige Fabrikanten, welche ihre Arbeiter gerade jetzt entlassen

würden, wo dieselben den Verdienst am nöthigsten haben, —
so lange wenigstens sie sie irgend beschäftigen können. Man
kann daher im gegenwärtigen Momente die Industrie
unterstützen und zu gleicher Zeit indirekt den Armen helfen, indem
man solchen Fabrikanten die Mittel an die Hand giebt, möglichst

viele Arbeiter wävrend dieser bedrängten Zeit zu beschäftigen.

Das kann zwar jetzt nicht hier im Budget geschehen, aber
ich möchte der Regierung die Sache anS Herz legen und sie

darauf aufmerksam machen, damit sie durch vermehrte
Geldunterstützungen und Anleihen solchen Fabrikanten zu Hülfe komme,
und darm nicht allzustrenge sei.

Lauterburg. Diesen Antrag müßte auch ich ganz
unterstützen, gar nicht aber denjenigen, daß der Ansatz der Fr. 4000
gestrichen werde Vergleichen wir diese Fr. 4000 gegen
dasjenige was in andern Ländern für Handel und Industrie
geschieht, so erscheint diese Summe als null. Die Schweiz steht
in gewerblicher Beziehung gegenwärtig in sehr mißlicher Lage;
alle Länder verschließen ihr die Toore, und für gewerbliche
Ausbildung geschieht hier auch wenig-r als anderwärts. AlleS
dieses ist sebr entmutdigend für den Gewerbsmann. 3ch möchte
also darauf antragen, daß der Ansatz bleibe, wie er ist.

Mattbys. Ich finde mich veranlaßt, auch einige Worte
zur Vertbeidiaunq des Ansatzes zu verlieren. Erst vor acht
Tag-n ist im Amtsbezirke Schwarzenburg ein Komite gebildet
worien, das bereits Werg und FlachS angekauft dat, um die
arme Klasse m>t Spyenfabrikation u. s. w. zu beschäftigen.
Eden so bat sich zu Loywyl ein Geschäft etablirt von Privaten
zu ähnlichen Zw cken, und die Betreffenden beabsichtigen, mit
der Regierung in Unterhandlung zu treten für den Ankaus
eines Speichers u. s. w T»eseö Wenige zeigt, daß die Fr. 4000
gewiß im Interesse des Staates werden verwendet werden.

Herr Direktor deS Innern. Dieser Ansatz wird gewiß
sebr zweckmäßig verwendet werden, und vielleicht würde eS noch
zweckmäßiger geschehen können, wenn er größer wäre. Ich würde
angetragen hab n, diese Summe höher zu stellen, wenn der
Große Ralh Gelegenheit gehabt hätte, sich über ein System,
wie .Handel und Industrie begünstigt werden sollen, auszusprechen.

Ich werde seiner Z it einen Vertrag darüber hieber brin-
gen. Ein wesentliches Mittel wäre der Weg der Anleihen für
Solche, welche neue Gewerbozwe'ge einführen wollen, was
namentlich in England geschieht. Wenn dergleichen Unterstützungen
verlanat werden, so wird der Regierungsratd gewiß nicht un-
geneigt sein, zu entsprechen, und bereits dat mir der ReqierungS-
ratd einen Kredit für solche Anleihen eröffnet, deren bereits an
zwei Gemeinden gemacht worden sind. Ein zweites Mittel ist
möglichste Bildung der ang-henden GewerbStreibenden U"d
technische Ausbildung derselben. Den Ansatz der Fr. 4000
müßte ich dader dringend unterstützen. Namentlich die Holz-
svniyerei im Ooer lande kann aus diesem Kredite mit großem
Nutzen befördert werden.

Herr Finanzdirektor. Ich wünsche ebenfalls, daß Handel

und Industrie neben dem Ackerbaue blühen mögen, weil erst
alsdann der Wohlstand und d»e Wohlfahrt des Tanzen fest
begründet wird; ober ich kann nicht glaub-n, daß die Fr. 4000
viel dazu beitragen. Die Hauptunterstützung für Handel und
Industrie liegt vorerst in einer tüchtigen GewerbSordnung.
Machet, daß Pfuscherei ausgeschlossen se», und dann im Uedri-
gen Gewerbsfreiheit. Eine fernere Bedingung sind gute
Verkehrsmittel, gute Posteinrichtungen und eine gute Zollgesetzgebung.

Auf diese Art, also auf dem Wege der Legislation,
helft Ibr mehr als durch Prämien und andere dergleichen
Unterstützungen. Nun hilft der Staat bereits viel; die Franken

800,000 im Budget der Baudireklion kommen dem Handel
und der Industrie auch zu gut, ebenfalls die Summen, welche
im Bridget der Erziebungsdirektion für Lehranstalten und
namentlich für die Industrieschule stehen; so auch die Kantonalbank.

Wenn man daS All, S bedenkt, so kann man nicht sagen,
Bern tdue wenig für Handel und Industrie gegenüber andern
Staaten, aber nur nicht durch Prämien. Indessen kann ich zum
Ansätze der Fr. 4000 stimmen.

Abstimmung.
Für den Ansatz der Fr. 4,000 Gr. Mehrheit.
Für etwas Anderes Minderheit.

6) Landeskultur (zusammen Fr. l000).

Ingold. Ueber den Grundsatz, ob die Landeskultur von
Staatsweg n besonders aufgemuntert werden solle, wallen
verschiedene Ansichten, selbst unter den Schriftstellern. Ich will
indessen jetzt in diese verschiedenen Ansichten nicht eintreten; ich
für mich glaube, der Staat solle die Landeskultur zu heben
suchen. Allein eS scheint mir, dieser Ansatz solle unter den
obwaltenden Umständen wegsallen; man kann »m nächsten Jahre
aus diesen F. 1000 vielleicht mancher unglücklichen Familie
aufhelfen.

F riedli. Gerade dieses Jahr ist eS absolut nöthig, Etwas
so zu machen, denn die Erdäpfel können wiederum fehlen, und
also muß man auf jede Art die Leute ermuntern, mue Sachen
zu pflanzen.

Karlen, in der Müdlematt. Mit diesen Fr. 1000 werden

die Erdäpfel nicht besser geratoen als d öber, und also
müßte ich dem Antrage des Herrn Ingold beistimmen.

Lohner. Ich hingegen glaube nicht, daß wir nur eine
Armenkolonie seien. Ich bin auch dafür, die Armen in allen
Beziehungen zu untei stütz n, aber daß denn doch nur für die
Armen Alles gethan w.rden solle, glaube ich nicht. Daß dann
solche Unterstützungen von Staatswegen der Landeskultur wirklich

helfen, daß zeigen die E sadrungen ,m Kanton Zürich. Ich
trage also auf Beibehaltung des Ansatzes an.

Herr Finanzdirektor. Ich schließe einfach auf Annahme
des Ansatz s.

Abstimmung.
Für den Ansatz der Fr. 10 0 Gr. Mehrheit.

7) Viehzucht (zusammen Fr. 11,000).

Herr Finanzdirektor. Die sämmtlichen Ansätze dieser
Rubrik sind im Vergleiche zu den letz»jähr>qen um d>e Hälfte
reduzirt, eben mit Rücksicht auf die außer» deutlichen Auegaden
deS Staates. Diese Piänien baden in den sitzten Zeiten von
Jahr zu Jadr stets zugenommen, während sie vor z-bn Jahren
nur denjenigen Betrag erreicht hatten, welcher letzt hier
vorgeschlagen ist.

Rötblisberger, B-richterstatter der StoatswirthschaftS-
kommission. Diese Sache ist >n der Staatswirlvschafiskommis-
sion auch in Anregung gebracht worden, indem man eben
bemerkt bat, daß hier Fr. Il,000 weniger onq-stzt werden a!S
im letzten Büdqet. A'trag jedoch dat man d'eßfalls keinen ge.
stellt, sondern man w'll eS dieser Ver'ammsilNg überloss-n, zu
entscheiden, aus welchem Gesichtspunkt« sie die Sache ansiiht.



DaS Prämiensystem findet besonders in den Berggegenden sehr
guten Anklang. Wer den Viehschauen beiwohnte, konnte sich

davon überzeugen, und eS wird im Allgemeinen einen sehr
traurigen Eindruck machen, wenn wir jetzt auf einmal die Hälfte
der frühern Summe abschroten. Daher will ich eS der
Versammlung anheimstellen, vd sie den frühern Ansatz wieder
aufnehmen oder aber aus Grund zu machender Ersparnisse bei der
vorgeschlagenen Summe bleiben will.

Karlen, zu Diemtigen. 2m Eingangsrapporte zum
Büdget im Allgemeinen hat der Herr Fmanzblrektor aufmerksam

gemacht auf den außerord-ntlichen Ausfall namentlich wegen
der Zednr - und BodenzinSliquidation. Hauptsächlich an Orten
nun, wo man wenig Genuß von dieftr L quidanon hat, wird
Pferde. und Hornviehzucht getrieben. Diesen Orten sollte
man jetzt nicht Alles auf einmal so verkümmern. Früher sind

Fr 10,000 für Pferdeprâàn und Fr. 10,000 für Hornvieh»
Prämien gegeben worden, und ich kann nicht glauben, daß die

Vieozucht letzt auf einmal einen lolchen Höhepunkt erreicht
habe, daß w«r diese Prämien nunmehr auf die Hälfte herabsehen

sollten. Gerade durch diese Prämien wird bewirkt, daß

Mancher, der ein schönes Stück V-eh hat, eS bei den hohen
Preisen mcht verkauft; eS gehört schon e»n recht fester Vorsatz
dazu. Vermindern wir diese Prämien, so geht die schöne
Waare großentheilS fort. Ich möchte also darauf antragen,
bw frühern Ansätze wieder herzustellen.

Scherz, Fürsprecher. Ich bin auch dafür, zu sparen,
wo man sparen kann, aber hier »st daS Sparen am unrechten
One. Die Viehzucht ist nach der Landwirtdschaft einer der
wichtigsten ErwervSzweige für den Kanton Bern, und also
sollen wir dlcftn Eiwerbözweig möglichst beben. Ein wesentliches

Mittel dazu sind die Prämien, welche sehr wohlthätig
auf die Veredlung der Viehöace eingewirkt haben, und welche
Üderdieß ziemlich gleichmäßig im ganzen Lande vertheilt werden.
2ch trage also darauf an, den Ansatz auf die frühern Fr. 22,000
zu erhöhen.

Del richard. Ich möchte den durch die beiden Präopi-
«anten gestellten Antrag ebenfalls unterstütz»«, die für
Viehzeichnungen bestimmte Summe auf 20,000 Franken, nämlich
auf den gleichen Betrag zu erhöhen, der in den frühern Büdgets
hierfür auSgeietzt war. Wenn Sie, meine Herren, Ersparnisse
machen wollen, so können Sie dergleichen auf dem Büdget deS

MilitärwesenS und auf jenem der öffentlichen Erziehung bewirken

; und auf die Gefahr hin, mich einem dösen Gesichte des

ErziehungsbirektorS auszusetzen, glaube ich dennoch, eS sei
d ss.r, se»n Büdget anzugreifen, als Summen von so offenbarer

Nützlichkeit, wie die in Frage liegenden sind, zu
vermindern.

Mösching. Als Bewohner eineS Kantonstheiles, wo die
Viehzucht m bedeutendem Maße betrieben wird, und wo die-
seloe vie hauptsächlichste Hilfsquelle ausmacht, finde ich mich
veranlaßt, üver die vorgesch agenen Ansätze ebenfalls einige
Worte zu vertieren. 2ch hätte allerdings nicht erwartet, daß
man jeyr um die Hälste heruntergehen würde im Vergleiche zu
den l'tzten zwei Zabren; vielmehr wäre zu hoffen gewesen,
man wurde dahin trachren, den Viehstand so viel als möglich
zu h-ben. Dieses geschieht namentlich durch Austhcilung von
Prämien für die ausgezeichneten Stücke. Ich berufe mich auf
die Erfahrung, daß diese Anstalt günstig wirkt, und daß seit
etlichen Zaoren in unserer Gegend die Vudwaare sich verbessert
hat. Viele Viehd siyer sind darauf bedacht, ihre Waare gut
zu halten, um damit an den Viedschauen zu erscheinen, und
sogar selbst, wenn sie glauben müssen, keine Prämien erhalten
zu können. Es geben überhaupt die Viehschauen Anlaß zu
freundlichem Zusammenkommen der Vievbesitzer. So Etwas
nun dem Volte zu schmälern und dann gleichzeitig mit riner
Vermögenssteuer aufzutreten, wie sie beantragt wird, — daS,
Herr Präsident, meine Herren, ist nicht geeignet, guteS Blut
zu machen, »ch wenigstens glaube es nicht. Einem Landestdeile,
der sonst gegenüber den N ederunaen ohnehin Manches entbehren

muß, sollte man erwaS so Wohlthätiges nicht entziehen.
2m Allgemeinen möchte ich der Eitelkeit das Wort nicht reden,
allein wenn ein Vievbesitzer sich EtwaS darauf zu gute thut,
schöne Viehwaare zu hallen, so mag da die Eitelkeit Nicht ganz

am unrechten Orte sein. Ich stimme mit voller Ueberzeugung
zum Antrage der Herren Karlen und Scherz.

Matthys. Ich muß hingegen den Antrag bekämpfen,
die frühern Summen hier zu düdgetiren. 2n den frühern
2ahren blS zum Jahr 1844 hat der Große Rath niemals mehr
bewilligt, als hier vorgeschlagen ist, nämlich Fr. 5000 für
Pserdeprämien und Fr. 5000 für Hornviedprämien. Eist in
den 2adren 1845 und 1846 wurden für seven dieser Artikel
Fr. 10,000 admittirt. Nunmehr glaube ich, der Große Rath
solle dieses 2ahr wiederum zu den frühern Ansätzen zurückkehren
und nicht diejenigen der beiden letzten 2adre aufnehmen. Wenn
Sie jeweilen die Prämienverzeichnisse gelesen haben, so werden
S»e finden, daß diese Prämien meist nur den größten und
reichsten Bauern zugekommen sind. Diesen nun traue ich so
viel Verstand zu, daß sie einseben werden, der Große Rath
habe in der gegenwärtigen Zeit weise und klug gebandelt,
wiederum auf die frühern Summen heradzugehen. 2ch weiß,
daß im letzten Jahre das Austheilen der Prämien Fr. 1700
gekostet hat, indem die Delegirten deö Departements deS Innern
so viel gebraucht haben. Das ist nun ein Uebelstand. Herr
Mösching bringt an, eS finde da ein freundliches Zusammenkommen

statt; allein wenn die großen Gutsbesitzer miteinander
ein GlaS Wein trinken wollen u. s. w,, so sollen sie z-hren auS
dem eigenen Gelde, nicht aus dem Staatsdeutel. Ich stimme
also zum Ansätze, wie er ist.

Küng, zu Häutligen, stimmt, so weit wir ihn verstehen
konnten, zum Antrage deS Herrn Karlen.

Karlen, in der Mühlematt. Der Große Rath hat voriges
2ahr eine Regel aufg'stellt, und bei dieser sollen wir j tzt
bleiben. Will man die materiellen Interessen des Volkes beben,
so muß man da anfangen, wo sie zu beben sind, und das ist
namentlich der Viehstand. Herr Fürsprecher MatlbyS sagt,
nur die reichen Gutsbesitzer haben den Vortheil davon. DaS
ist nicht so, sondern auch mancher arme Mann hat von seiner
Waare einen schönen Erlös an den Zeichnungen. Hause man
am rechten Orte und klemme man den Advokaten ein wenig die
Sporren ab, dann ist dem armen Manne auch geholfen.

Schläppi. Herr Mattkys bemerkt, wie viel vor dem
Jahre 1844 jeweilen bezahlt worden sei; aber man muß nicht
vergessen, daß b>S vor wenigen 2adren die Viedschaubeznke so

eingetheilt waren, daß wir Oderländer mit unserm Vied nach
Reichenbach gehen mußten. Daher hatte das Oberland 10 oder
15 Jahre lang keinen Genuß von den Viehschauen, und eS

mußte lange kämpfen, bevor es zu einer eigenen V.ehschau ge-
langte. Jetzt wird N emand bestrriten, daß seither die Vieh-
ratze im Oderlande sich um e nen Drtttheil verbessert bat, und die
Viehzucht ist fast d«e einzige Erwerbs- und Nahrungöquelle >m
Gebirge. Nicht nur die reichen Bauern ziehen >m Obertande
die Prämien, nach den allgemtinen Sagen — wenn nur die
Reichen Viebpräm'en zögen, so bekämen die OberläuSer keine.
Die Viebprännen sind von Seite des Staates ein Opfer mehr
für daS Ganze, als bloß für Einzelne, wie dieses hingegen mit
vielen andern Sachen der Fall ist. 2ch muß also sehr wün-
schen, daß der Ansatz auf d.e gleiche Summe gestellt werde,
wie im Büdget von 1846.

Z u m w ald. Man soll Hausen und sparen an seinem Orte,
aber hier, wo es sich um einen sehr erfreulichen ErwerbSzweig
der oberländischen Gegenden handelt, kann ich nicht begreisen,
daß man jetzt, wo man namentlich von oben die Besoldungen
wenigstens nicht tiefer gesetzt hat, sondern beträchtlich erhöbt,
auS Vorwand der außerordentlichen Zeitumstände auf einmal
die V-ehprämien um die Hälfte herabsetzen will. 2ch hoffe,
man werde in Berücksichtigung der erfreulichen Zunahme der
Pferde- und Hornviehzucht im Oberlande die Ansähe wiederum
so stellen, wie sie in den zwei letzten Jahren waren.

Zadler. Wenn man eine Reform anfangen will, so sollte
man nicht gerade bei den Küben. anfangen Gerade die Viehzucht

ernährt am meisten daS Volk. Vergessen wir nicht, Herr
Präsident, meine Herren, was wir heute zum Dejeumren ge-
habt haben, und waS uns Mittags daS Fleisch gibt. W nn
die obersten Berge benutzt werden sollen, so »st es das V>ed,
welches diese Berge nutzbar macht. Wenn man auf der einen



Seite die Zebnten reduzirt, so soll man nicht die andern, welche
von dieser Zedntreduktion keinen Nutzen baden, sondern eber
daS Gegentdeil, hintansetzen. Ich vergönne den untern Ge-
genden die Vortheile der Zebntl>qaida»ion nicht, und eâ kann
dieselbe vielleicht auch wohlthätig auf die obern Gegenden wirken;
aber eben so sehr bin ich überzeugt, daß die Viehprämien auch
wohlthätig aus die untern Gegenden wirken werden. Nicht nur
die reichen Bauern haben den Vortheil davon, sondern auch die
Lebenleute und Küher, welche die schönsten Thiere fortpflanzen.
Hielte nicht dieser Hebel der Prämien die gute Raye im Lande
zurück, so würden bald alle guten Stücke außer Landes gehen,
indem die hohen Preise zum Verkauf? reizen. Gew ß ist diese

PrämienauStheilung eine der beßten Anstalten, die wir im
allgemeinen LandeSintercsse haben können, und eS würde in den
obern Gegenden nicht gutes Blut machen, einerseits infolge der
Reduktion der Zehnten Steuern zu fordern, und dann anderer-
seits als Aequivalent dafür die Viehprämien zu vermindern.
Ich ziehe also den Schluß, daß auch im nächsten Jahre die

Prämien ausgetheilt werden sollen wie bisher.

A m stutz, zu Gunten. Ich könnte hingegen die Prämien
nicht so sehr rühmen, wie eS da geschieht. Ungeachtet man uns
mit unserer Waare an der Zeichnung zu Jnterlaken nicht
anerkennen wollte, so erziehen unsere Leute d-e Waare gleich gut,
ob sie dafür Prämien bekommen oder nicht.

von Steiger. Dem Bestreben, welches bei der
Entwerfung teS Büdgets gewaltet bat, möglichst Ersparnisse
eintreten zu lassen und in einzelnen Zweigen die Ausgaben zu
reduzieren, müßte ich dem Grundsatze nach ganz beipfl chten,
und ich hätte an und für sich auch kein Bedenken, wenn
ausnahmsweise für ein Jabr diese Prämien auf die Hälfte reduzirt
würden, indem ich nicht daran zweifle, daß nachher die früh ?n
Ansätze wiederum eintreten könnten. Allein andererseits müßte
ich demjenigen, was von verschiedenen Seiten bemerkt worden
ist, nämlich daß man Ersparnisse dann zweckmäßiger bei andern
Direktionen machen werde, vollständig beipflichten, indem in
den Berggegenden auf die Viehprämien großes Gewicht gelegt
wird, was auch sehr begründet ist. Z D. im Jura ist es erst,
seitdem die Ansätze erhöht wurden, möglich geworden, statt nur
einer Viehzeichnung dort deren zwei zu veranstalten. Ich bin
also so frei, diejenigen Anträge zu unterstützen, welche den
Ansatz auf Fr. 22,000 erhöhen wollen.

G y gap. Der vorgeschlagene Ansatz deS Büdgets ist bis
jetzt einzig von Herrn Mattdys vertheidigt worden. Die
Repräsentanten der obern Gegenden sind fast sämmtlich über ihn
hergefallen, wahrscheinlich, um uns andern den Muth zu
nehmen, gegen sie zu stimmen. Ich lasse mich da nicht
einschüchtern. Diese Herren preisen die Viebzeichnungen als besonders
gut an, wahrscheinlich, weil diese ihnen Fr. 20,000 ,n den
Sack bringen. Man sagt, diese Viehprämien seien in den
obern Gegenden ein Ersatz für die Zehnt- und BodenzinS-
liquidation. Ja, Herr Präsident, meine Herren, wenn dann
die Vermögenssteuer kömmt, so werden Ihnen die Bauern
sagen welchen Nachlaß an Zebnten - und Bodenzinsen sie haben,
und wenn man die Vermögenssteuer zwei oder drei Mai bezogen
bat, so wollen wir dann sehen, ob das Oberland so viel daran
giebt, als eS ihm appropimalio beziehen mag.

Karlen zu Diemtigen. Die Viehschauen sind nicht bloß
für das Oberland und die obern Gegenden da, sondern für
den ganzen Kanton, aber die Oberländer haben ein besonderes
Interesse daran, weil die Viehzucht ihre hauptsächlichste E-n-
nahmöquelle ist. Daß Herr Gygap nicht so großen Werth
darauf legt, läßt sich begreifen; es ist bekannt, daß die Bleien-
bacher überall daS geringste Vieh kaufen.

Zahler. Bekanntlich besteht eine Viebentschädigungskassa,
und wenn diese einmal eine gewisse Kapttali'umme erreicht bat,
so wird dann vielleicht daS ganze, was für Viehprämien nöthig
ist, daraus bestritten werden können

Wein gart. Ich trage auf den Schluß der Umfrage an.
Herr Direktor des Innern. Allerdings ist ein solches

Kapital vorbanden, um be» gewiss-n Viehkrànkheiten den
betreffenden Eigenthümern Entschädigungen geben zu können.

allein diese Krankheiten sind durch daS Gesetz speziell bezeichnet, und
was den von Herrn Zahler vorgesehenen Fall betrifft, wo
nämlich daS Kapital die>rr Kassa einen gewissen Betrag erreicht,
so möchte ich dann seiner Zeit dem Großen Ratbe eine andere
Verwendung antragen, nämlich eine Vievassekuranzanstalt,
aber nicht Prämien. Die Prämien möchte ich später dem Staate
auch abnehmen, aber erst, wenn ich weiß, daß jemand anders
sie übernimmt. Ich werde wenigstens dahin wirken, daß ein
Verein sich hiefür bilde, der dann vom Staate unterstützt
würde. WaS die Büdgetansätze betrifft, so hätte auch ich sehr
gewünscht, daß man bei den vorjährigen geblieben wäre, auch
hatte die Direktion deS Innern darauf angetragen. Ich bin
im Allgemeinen dem Prämiensystem nicht sehr günstig, indessen
muß ich bekennen, daß ich überzeugt bin, daß unsere Hornvieh-
race ohne diese Prämien nicht auf denjenigen Standpunkt
gehoben worden wäre, a >f welchem sie sich gegenwärtig befindet,
und insofern tdäte es nur leid, irgendwie davon zurückzukommen.
Ich gebe freilich zu, daß auch allerlei Mißbräuche eintreten
können, und daß man den eigentlichen Zweck nicht immer erreicht.
Im Amtsbezirke Frutigen z. B. werden sehr viele Prämien
ausgetoeilt, aber direkt wird die dortige Viehzucht dadurch nicht
einmal gehoben, sondern ein großer Theil d'S dort gezeichneten
VieveS ist als Kätder z. B. in der Gegend von Bern gekauft
worden. Umgekehrt sehen wir, daß die Bauern aus der Gegend
von Burgdorf nach Reichendach gehen, dort Vieh kaufen, eS

dann zu Burgdorf zur Viehschau bringen und Prämien erhalten.
DaS sind so Sach n, die allerdings beweisen, daß man den
Zweck nicht alle Mal erreicht; aber nichts destoweniger wird
durch die Prämien im Allgemeinen eine sehr wohlthätige Aemu-
lation unier den Viehzüchtern hervorgerufen. Ich müßte also
darauf antragen, daß der Ansatz für Viehzucht auf die frühern
Fr. 22,000 erhöht werde.

Herr Finanzdirektor. Wenn wir bloß daS Interesse
der Viehzüchter im Auge haben könnten, so würde ich auch für
Fr. 22,000 stimmen; aber hier ist nicht bloß daö Interesse der
Viehzucht m Frage, sondern sämmtliche Zweige der
Staatsverwaltung und der Volkswirthschaft, und alvvann stellt sich
die Frage ganz anders heraus. Tie Viehprämien hatten b'Sher
eine doppelte Bedeutung, zunächst eine national-ökonomische durch
Beförderung der Viehzucht an und für sich; aber sie hatten
auch eine politische Bedeutung, sie sind von der Regierung alS
politische Angel ausgedeutet worden, und daher wurden sie in
den letzten Jahren auf daS Doppelte erhöht, indem die
abgetretene Verwaltung glaubte, durch Erhöhung dieser Prämien
e»ne bedeutende Klasse der Staatsbürger für sich zu gewinnen.
Vermittelst dieser Präimenaustheilungen konnten Behörden und
Beamte größere Vereinigungen von Staatsbürgern veranlassen,
sich da über allerhand besprechen u. f. w., und so wurde gar
oft vieles erreicht, waS sonst nicht erreicht worden wäre. Hiezu
könnte ich nun fernerhin nicht stimmen. Um aber den eigentlichen

volkSwirthschafclichen Zweck zu erreichen, müssen wir
allerdings immer noch ersaS dafür aussetzen, aber nicht mehr,
als w,e eS bis zum Jihr 1844 war. Durch diese Prämien
wird indess n gar Nicht so viel erreicht, «lS man gewöhnlich
glaubt. N>cht d-e schönen Berndublonen u. s. w. machen schöne
Kühe und Pferde, sondern unsere Alpen und Berge und daS
Futter. Durch Prämien werden nicht neue und bessere Racen
eingeführt, daS Beispiel der angekauften fremden Hengste bat
eâ bewiesen, dieselben sind bereits verschollen. Man sagt, man
solle lieber bei andern Direktionen sparen, — wahrscheinlich
bei derjenigen der Erziehung. Ich aber will lieber eine gut
erzogene Jugend, als schönes Vieh im Stalle. WaS für
andere Ersparnisse gemacht werden sollten, weiß ich nicht,
wenigstens daS Resultat der bisherigen Büdg-tberalhung zeigt
bereits eine beträchtliche Vermehrung deS Defizits. Ich em-
pfehle Ihnen also den Ansatz, wie er ist.

Abstimmung.
1) Für den Antrag der Fr. 11,000 64 Stimmen.

Für etwas anderes 7t „
2) Für Erhöhung der Summe auf Fr. 22,000 gr. Mehrheit.

(Schluß der Morgensiyung um t?V« Uhr.)



des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr 1846. Ordentliche Wintersitzung. — Zweite Hälfte. (Nicht offiziell.) Nr. Z/.

Fortsetzung der achten Sitzung.

Dienstag den 22. Dezember 1846.

Nachmittags um 3 Uhr.

Präsident: Herr von Tillier.

AIS eingelangt werden angezeigt:
1) Vorstellung der Einwohnergemeinde der Stadt Läufen,

dadm gehend, daß ihr eine nochmalige Parocllarvermessung
erlassen werden möchte.

2) Gesuch der Gemeinden Höchstetten, Bowyl, Zäziwyl u. s. w.,
um Korrektion der Straße von Word über Höchstetten nach

Langnau.
3) Vorstellung der Gemeinden Robrbach, Dürrenroth und

Wyßachengraden, bezw-ckend die Anlegung einer neuen
Straße über das Häbernbad bis nach Brand bei Rohrbach.

Ferner werden verlesen folgende Anzüge:
1) der Herren Mösching und Reichenbach, dahingehend,

daß die Gemeinden des Amtsbezirks Saanen des bisherigen

Beitrages von Fr. 600 an die Besoldung der Geistlichen

u. s. w. enthoben werden möchten;
2) des Herrn Karlen zu Diemtigen und mehrerer anderer

Mitglieder, dahin gebend, daß der Amtsbezirk Niedersim-
menthal, so wie auch Odersimmenthal, in Zukunft nur noch
je einen Wahlkreis bilden sollen.

Rüfenacht. Zch bin so frei, einen Antrag zu stellen,
welcher dadm geht, der Große Rath möchte beschließen, daß die
heute nach Verlesung des Protokolls stattgefundcne Berichtigung
deS Herrn Kommandanten Fueter nicht in die gedruckten Groß-
ratboverhandiungen aufgenommen werde, weil der Herr Finanz-
direktor nicht anwesend war und also auch nicht daraus antworten
konnte.

Herr Präsident. ES ist dieser Antrag eine Mahnung,
welche schrifl'ch abgefaßt und eingegeben werden muß. Wenn
dagegen der Antrag zum Zwecke haben soll, daß die Berichtigung

deS Herrn Fueter nicht in das GroßratbSprotokoll komme,
so ist diesem bereits dadurch entsprochen, daß Herr Fueter
keinen Schluß gezogen hat, und nur solche Berichtigungen
in daâ Protokoll aufgenommen werden, welche Schlüsse
enthalten.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Behandlung deö Staats büdgets für

1847.

^ Direktion der Finanzen. (Zus. Fr. t52,K00.)

l) Kanzleirosten. (Zus. Fr. 25,900.)

Herr Finanzdirektor. Unter den hier verzeigten
Kanzleikosten sind nicht sämmtliche VerwaltungSkosten der Finanz,
direktion begriffen, sondern Sie werden noch andere finden,
welche im Einnehmen bei verschiedenen Zweigen angegeben sind.
Wenn man hier Alles aufzählen wollte, eS würde zu weit süh.
ren. So sind z B. die Verwaltungskosten des Forstwesens beim
betreffenden Artikel im Einnehmen bereits abgezogen, eben so
diejenigen der PostVerwaltung, diejenigen der Zoll - und Odm-
geldSvecwaltung, der Pulververwaltunq, der Bergbauverwaltung,
so daß hier bloß außer den Kanzleikosten deS FinanzdirektorS
noch zwei verzeigt werden, namentlich die der Buchhaltern und
Standeskassa, und diejenigen deS Zehnt- und Vodenzineliquida-
tionSbureauS. Ein dritter Punkt sind die Besoldungen der Amt-
schaffaer. Die übrigen Ansätze der Fmanzdirektion betreffen solche
Zweige, welche speziell genommen nicht der Finanzdirektion
zustehen. Was nun die Kanzleikosten an sich betrifft, so sind die
hier enthaltenen Ansätze berèitS um Fr. 800 niedriger, alâ die
des frühern BüdgetS. Zch erlaube mir hier bei diesem Anlaß
eine Mittheilung in Betreff deS Kapitalienetats des Staats.
Sie sehen im letzterlassenen Kreisschreiben an sämmtliche
Mitglieder unter der Direktion der Finanzen angeführt, einen Vor»
trag über die Uebernahme deS StaatsvermögenS. ES ist auch
dieser Vortrag, so wie der VermözenSetat, größtentbeilö fertig;
er kann indessen nicht vorgelegt werden, weil der Etat, welchen
die abgetretene Regierung ausfertigen ließ und übergeben bat,
bei näherer Untersuchung sich nicht ganz richtig erzeigte. So ist
unter dem Vermögen deS Staats eine Summe von Fr. 567,000
enthalten, welche als unsicheres Vermögen bezeichnet werden
muß, dennoch aber als sicher verzeigt ist. Darunter sind
enthalten, Fr. 200,000 für Nydeckbrückenaktien, welche im Etat in
ihrem vollen Werthe angeführt sind, während doch bekannter
Maßen die fraglichen Aktien kaum die Hälfte ihres ursprünglichen

Werthes gelten. Unter jener Summe- sind ferner
enthalten Fr. 70,000 Amtscdaffnerdefizite, für welche freilich Bürgen

vorhanden sind, die aber jene Summe doch nicht vollständig
decken werden. Eine dritte Summe betrifft den Getreideankauf
der abgetretenen Regierung. Auch diese kann nicht in ihrem
vollen Werthe angesetzt werden, weil das Getreide zu theuer
ang kauft und in der Zeit sonst verderbt worden ist. Es muß
dah-r auch hier ein wesentlicher Abzug stattfinden. Endlich ist
auch eine Summe darin enthalten von Fr. 29 000 Dankkapita-
lien, welche nickt sicher sind, weil die Betreffenden böse Schuld-
ner sind, zum Theil im Konkurse sich befinden, und von den

Bürgen Nichts zu erwarten ist. So wie auf der einen Seite



die Aktiva deS Kapitalvermögens zu hoch lind, so sind auf der
andern Seite mehrere Passiva auf dem Etat nicht enthalten.
Dahin gehören die Fr. 140,000, welche infolge der solotbur.
nisch-baselschen Schuldangelegenheit in Frage gestellt sind. Eine
fernere Auslassung betrifft die Entschädigungsansprüche der
Privatzollderechtigten, indem Sie sich erinnern werden, daß der
Große Rath im Zahre 1836 sämmtliche Zölle im Innern des

Kantons aufgehoben, und die Betheiligten an die Gerichte
gewiesen dat. Uederdieß sind noch eine Menge anderer Ansätze, so

daß sich die Passiva zusammengerechnet auf eine ziemlich große
Summe belaufen. Dieß sind die Gründe, warum der Vortrag
über die Uebernahme des StaaisvermögenS in der gegenwärtigen
Sitzung nicht vorkommen kann; es wird jedoch dieß im Hornung
erfolgen. Ich trage auf unveränderte Annahme der Kanzlei,
kosten an.

Diesem Antrage wird durchs Handmehr beigetretrn.

2) Gehalte der AmtSschaffner. (Zus. Fr. 21,300.)

3) Abgang und Besorgung der Getreide- und
Weinvorräthe. (Zus. Fr. 1200.)

4) Vermessungen, Bereinigungen, Marchun-
gen. (Zus. Fr. 3000.)

5) Prozeß, und Betreibungskosten. (Zusammen
Fr. 1200.)

6) Dominiallasten und Abgaben (werden von
den Pachtzinsen im Einnehmen abgerechnet).

7) Verzinsung der Zehnt- und Bodenzins-
liquidationsschuld. (Zus. Fr. 100,000.)

Alle diese Anträge werden ohne Einsprache durchs Handmehr

angenommen.

Wahl eines Gerichtspräsidenten für den Amtsbezirk
Biel.

Von 14k Stimmen erhalten:
Herr Gottl. König im I. Skrut. 67 St. 2. Skrut. 80 St.

„ Major Dutoit „ „ 59 „ 62

» Forster » « 13 » » » 6

» Masel » » ^ » „
Ernannt ist demnach Herr G. König, bisheriger

PostHalter, zu Biel.

Wahl eines Gerichtspräsidenten für den Amtsbezirk
Erlach.

Kehrll, Fürsprecher. Da ich so eben vernehme, daß ich
von Seite deS Odergerichts ebenfalls zu einem GerichtSpräsi
denten von Erlach vorgeschlagen bin, so bin ich so frei, zu Ab-
kürzung der Verhandlung hier den bestimmten Wunsch
auszusprechen, daß man von meiner Person abstrahiren möchte.

Von 145 Stimmen erhalten im ersten Skrutininm
Herr L. Schöni, bisheriger Gerichtspräsident,

von der Amtsversammlung in erster,
vom Obergerichte in zweiter Linie
vorgeschlagen 87 Stimmen.

„ Hauptmann Richard 47 „
„ Fürsprecher Kehrli 6 „

Herr Präsident. So eben macht man mich aufmerksam,
daß, da Herr Schöni sich auf beiden Vorschlägen sowohl der
Amtswahlversammlung als deö Obergerichts befand, derselbe
auch doppelt auf die Ballotirdrucken gesetzt worden ist. Es
scheint mir nun dieß ganz einfach Da die übrigen Namen
deutlich bezeichnet sind, so sind einfach die Stimmen für Herrn
Schöni zusammen zu addiren. Vielleicht wird die Sache von
anderer Seite auch anders angesehen, wo dann im ZwnselSfalle
das Tribunal zu entscheiden hätte.

Zngold. 3ch gebe von der Ansicht auS, daß die nämliche
Person nicht doppelt in der Wahl sein könne, «cßhalb mir die
ergangene Abstimmung als ungültig erscheint.

Scheid egger Ich dagegen bin der Ansicht, daß die
Wahl bleiben soll. Herr Schöni wurde von der Wahlversammlung

und vom Obergerichte vorgeschlagen, und so kömmt eS,
daß er doppelt auf der Drucke stand. Jedermann wußte das

zum Voraus, und jetzt ist eS zu spät zu reklamiren.

Funk, Major. Wir haben hier nur einen dreifachen
Vorschlag, und nicht «inen vierfachen, wie daS Gesetz »S

vorschreibt. Deßhalb soll die Sache zurückgeschickt werden, damit
daS Obergericht seinen Vorschlag vermehre.

Belrichard. Diese Ansicht kann ich nicht theilen. Das
Obergericht ist im Recht, indem eS «einen Wadloorschlag ge-
macht bat, ehe und bevor eS wußte, daß die AmtSwadloersamm»
lung Herrn Schöni in Vorschlag gethan. Wenn ein neuer
Vo> schlag erfo derlich ist, so soll ihn die Wahlversammlung von
Erlach und nicht das Odergericht machen.

Herr Präsident. Die Verfassung schreibt vor im tz 58:
»Der Präsident deS AmtSg-richreS wird von dem Großen
Rathe auf einen zweifachen Vorschlag der Wahlversammlung
deS AmtSgerichtsbezirks und emen zweifachen Vorschlag des
OdergerichteS gewählt." Wir haben hier nun einen zweifachen
Vorschlag der Wahlversammlung und einen zweifachen
Vorschlag deS OdergerichteS. Was die Verfassung daher in dieser
Beziehung verlangt, ist bereits geschehen. Urbr'genS bade ich
beide Wadlvorschläqe vor der Wahl angezeigt, und dannzumal
wäre eS der Fall gewesen, Reklamationen zu machen, jetzt scheint
eo mir dazu zu spät.

Cuni er. Ich glaub« ebenfalls, daß daS Obergericht und
der RegierûngSrath die gleichen Personen, die von den
Amtsbezirken vorgeschlagen sind, beantragen könne; allem diese

Meinung ist von hövern Magistraten b-stritten worden, welche
behaupten, daß jederzeit v>er verschiedene Namen vorgeschlagen
werden sollen. Diese Doktrin scheint mir nicht logisch, und ich
möchte sehr wünschen, in einer der nächsten Sitzungen Er-
läut'rungen hierüber zu dören. 3ch bade auf der Kandidatenliste

zwei Namen „Schon»" g-seden, und da ich glaubte, es s-ien
dieß zwei verschiedene Personen, so habe «ch weder für den

Einen, noch für d-n Andern gestimmt.

Mattbys. Die Frage ,st nicht ganz unwichtig, und deß-
halb erlaube ich mir ebenfalls, meine Meinung darüber auSzu«
sprechen. Der § 58 der Verfassung, welcher vorhin abgelesen
worden ist, ist schon letzthin vom Großen Rathe dahin inter-
pretirt worden, daß d>e Wahlversammlung zwei Männer, und
das Odergericht zwei andere Männer vorschlage, damit der
Große Rath unter vier Männern die Auswahl bade. Die Be-
zirkswabloersammlung von Erlach machte vorerst einen doppelten
Vorschlag, und nachdem dieser bekannt geworden war, machte
das Odergericht ebenfalls «inen doppelten Vorschlag, so daß bei
dem eisten Mal der Große Rath wirklich unter vier Männern
auswählen konnte. ES wurde auch einer der vier Vorgeschlagenen

gewählt; es schlug derselbe aber die Wahl auS. Darauf
wurde die Amtswahlversammlung zum zweiten Male versammelt,

und der bisherige Gerichtspräsident, Herr Schöni, in erster
Linie in Vorschlag gebracht, während daS Obergericht einfach
bei seinem frühern Vorschlage blieb. Nun scheint eS m«r am
Ort, daß das Obergericht seinen Vorschlag erst dann mache,
wenn die Amtswahlversammlung sich ausgesprochen dat. Dieß
liegt im Ginne und Geist der Verfassung, und dagegen ist nun
gefehlt worden. Ader der Große Raih.ist d-ssen ungeachtet zur
Wahl geschritten; er dat somit aus das Recht eines Vorschlags
von Seite des OdergerichteS verzichtet. Man hätte nun gegen
ein solches Verfahren vor der Wahl reklamiren sollen, und ich
hätte auch wirklich reklamirt; aber ich weiß, daß, wenn man
überall will Recht haben, Einem leicht der Vorwurf zu Theil
wird, man sei ein Wortklauber. Hat nun einmal der Große
Rath die Wahl voraenommen, so ist anzunehmen, Herr Schöni
sei auf eine rechtmäßige Weise gewählt worden.



von Steiger. Ich müßte die letztgefallene Meinung
bekämpfen. Die Verfassung Kar nach meinem Begriffe sowohl
bei der Wabl der Rrgierungostatthalter dem Regierungsrathe,
olS auch bei der Wahl der Gerichtspräsidenten dem
Odergerichte das Recht gegiden, aber keineswegs die Pflicht — ich
bitte, das wovl zu bemerken — einen doppelten Vorschlag zu
machen. ES steht daher diesen beiden Behörden frei, Andere
vorzuschlagen als es von Seite deS AmtögerichtsbezirkeS
geschehen »st; finden aber diese beiden Behörden, daß die
Wahlvorschläge des AmrSgerichtsdezirteS gut sind, so können sie den
Einen oder den Andern des Vorschlages, oder Beide, ebenfalls
vorschlagen. Dieses Recht hat die Versassung den betreffenden
Behörden gegeben, und ich muß bekennen, daß ich mit nicht
geringem Befremden gesehen habe, wie de» den ersten Wahlen
andere Grundssitze geltend gemacht worden sind. Dieß ist meine
Ueberzeugung, und ich könnte daher den Ideen des Herrn
Fürsprechers MatthyS, so wie er die Verfassung zu explomren
sucht, nicht beistimmen, sondern die Ansicht, welche »ch

ausgesprochen habe, scheint mir in der Natur der Sache und im
Geiste der Verfassung zu liegen. ES «st möglich, daß ich mich
irre, und ich will mich gerne eines Bessern belehren lassen,
aber bis jetzt ist Nichts vorgebracht worden, daS meine Ansicht
zu ändern »m Stande wäre. Auf den hier vorliegenden speziellen
Fall will ich nicht eintreien, ich kenne die Person, um die es

sich d»er handelt, gar nicht. Aber das muß ich bemerken, daß
der Beschluß, welchen Sie fassen werden, von staatsrechtlichem
Gewicht für die Zukunft sein wird. In dieser Beziehung frage
ich: Ist es klug, daß man Behörden zwingen will, Vorschläge
zu vermehren, wenn die bereits vorhandenen von ihnen gebilligt
werden müssen? AuS diesem Grunde auch müßle »ch mich mit
voller Ueberzeugung dawider erHeden, daß das Odergerichl darin
gefehlt, «eil eS einen Mann vorgeschlagen hat, welcher bereits
von der Bezirkeversammlung vorgeschlagen worden ist. Ich
muß bestreiken, daß eS im Sinne und Buchstaben der
Verfassung liege, daß vier ganz verschiedene Personen müssen
vorgeschlagen werden, denn v,eß wäre keine volkstvümiiche AuS-
legung, und das Vorschlagorecht deS Volkes würde zu einer
puren Illusion, das hieße, ibm den Sp.ck durch das Maul
ziehen, und man sollte eS fast glauben, wenn man bedenkt,
wie, the,lweise wenigsten«, die Wahlen der Reglerungöstatthalter
und Gerichtspräsidenten vor sich gegangen sind. Ich will den
Mantel der Vergessenheit über d»e Sache fallen lassen, aber
ich frage: Ist dieß volkSihümlich? Ich möchte bitten, daß
man »n dieser Beziehung ein gehöriges Einsehen thue.

Karlen, in der Mühlematt. Ich schließe mich der so eben

ausgesprochenen Ansicht vollkommen an. Uebrigens glaube ich,
es hätte diese Reklamation vor der Wahl gemacht werden sollen,
jetzt kämen wir in eine sonderbare Stellung, und würden unS
blamiren, wenn wir im. nämlichen Momente eine Wahl
ungültig erklären, wo w,r sie getroffen haben.

Suri. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die betreffen-
den Behörden gezwungen seien, neue Vorschläge zu machen,
wenn die bereits gemachten Vorschläge gut sind, sondern nach
der Verfassung sind sie einfach gezwungen, einen zweifachen
Vorschlag zu machen. Dieser zweifache Vorschlag ist im
vorliegenden Falle auch gemacht worden; daß in demselben eine
Person vorkömmt, welche bereits von der Amlswa »Versammlung

vorgeschlagen worden ist, hat nichts zu sagen. Man
beruft sich auf ein Präcedent. Ich kenne kein solches, und eS

wurde im Großen Raihe niemals über dnse Frage abgestimmt,
sondern eö handelte sich, ob e»n Wahlvorschlag zu ergänzen sei,
bevor die Wavlvperat>on vor sich g>de. Im vorliegenden Falle
ist die Wahlvperat on bereits vor sich gegangen; sie ist gültig,
und ich protestire förmlich gegen jede neue Wahl u f. w.

Scdaad. Als ich die Ballotendrucke mit einem vierfachen
Vorschlage besetzt sah, von welchen zwei den nämlichen Namen
enthielten, fiel mir solches auf, weil dieß noch be» keiner Wahl
der Fall gewesen ist, und sowohl von Seite des Regierungs-
ratbes alS deS OdergerichtS der betreffende Paragraph der
Verfassung bis j tzt stets so auögelegt wo den ist, daß die Vor-
schlägt vierfach sein und aus vier verschiedenen Personen
bestehen sollen. Uebrigens bemerke ich, daß, wenn man die auf

Herrn Gcbônì gefallenen Stimmen zusammenzählt, daS richtige
Resultat erdältlich ist.

Kurz stellt den Antrag auf Tagesordnung.

MatthyS. Die Frage ist eine staatsrechtliche. Ich kann
nicht zugeben, daß die so eben gefallenen Raisonnements un»
widerlegt bleiben. Der Artikel 58 der Verfassung sagt deutlich,
daß die Gerichtspräsidenten auf einen zweifachen Wahlvorschlag
der AmtSwablversammlung und auf einen zweifachen Vorschlag
deS OdergerichtS erwählt werden sollen. Mit dieser Bestimmung

hat der Derfossungörath offenbar verlangt, daß die Wabl»
bebörde von vier Personen eine auswählen könne. Herr von
Steiger hat bemerkt, da« Obergericht habe daS Recht, einen
neuen doppelte« Wahlvorschlag zu machen, eS habe aber nicht
die Pflicht, solches zu thun. Dieses Raisonnement ist nicht
richtig, denn wenn das Gesetz einer Bebörde ein Recht
einräumt, so ist damit auch die Pflicht verbunden, von diesem
Recht« Gebrauch zu machen, sonst hat eine solche Bestimmung
keinen praktischen Werth. Daß dieses im Ginne und Geiste der
Verfassung liege, geht übrigens auS den Verhandlungen deS

VerfassungSratdeS hervor.

von Steiger. Ich muß mir — (Von verschiedenen

Seiten her wird laut die Abstimmung verlangt.)

Abstimmung.
Für die Gültigkeit der Wahl Große Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Wahl eines Gerichtspräsidenten für den Amtsbezirk
Nidau.

Von 155 Stimmen erhalten :

Herr Fürsprecher Kunz im I. Gkrut. 55, im 2. Skrut. 98.
E.Funk „ I. „ 54, „ 2. „ 33.

„ Amtsgerichts»?. NikleS „ l. 27, „ 2. „ 8.
» Fürsprecher Simmen „ 1. „ 19, „ 2. „ —.

Ernannt ist somit im 2. Skrutinium Herr Fürsprecher Kunz.

Fortsetzung der Behandlung deS Büdgets.
K. Direktion der Erziehung. (Zusammen Fr. 856,388.)

1) Kanzleikosten (zusammen Fr. 5809).

2) Besoldung der protestantischen Geistlichkeit
(zusammen Fr. 336,387).

Lobn er frägt, ob das gegenwärtige Progressivsystem einer
Veränderung unterworfen werde.

Herr Finanzdirektor. Eine Veränderung muß erfolgen,

wann, weiß ich nicht, daS ist Sache der Direktion des

KirchenwesenS.

von Er lach. Ich weiß nicht, bei welchem Ansätze es
der Fall ist, auf eine Erhöhung der Besoldung der refor-
mirten deutschen Pfarrer im Leberberg anzutragen, weßdalb
ich hier daS Wort ergreise. Für die Amtsbezirke Münster,
Courtelary und Delsberg besteht gegenwärtig nur ein deutscher

Pfarrer, weßhalb eine Bittschrift eingelangt sein wird, welche
eine Vermehrung wünscht. Wie diese Vermehrung hier
stattfinden soll, will ich nicht beantragen, sondern nur, daß eine
solche stattfinde. Ich möchte den Direktor der Erziehung
anfragen. wie viel deßhalb nothwendig sein wird. Wie ich gekört
habe, liegen die erwähnten Petitionen hinter dem Direktor der
Finanzen, um über die Besoldung Anträge zu stellen. Wie
bekannt, ist in jenen Thälern eine große deutsche Bevölkerung,
für welche gegenwärtig in geistlicher Beziehung nicht hin'äng-
lich gesorgt ist, und für welche zu sorgen in unserer Pflicht
liegt.

Ganquillet. 3» erlaube mir eine einzige Bemerkung.
Gegenwärtig ist zu Münster und zu Courtelary ein deutscher

Pfarrer.



von Er lach. Dieß ist möglich, aber wenn auch dem

also ist, so beweist die Erfahrung, daß zwei Pfarrer nicht
genügen.

Herr Direktor der Erziehung. ES sind Petitionen
eingelangt für einen dritten Pfarrer. Dieselben wurden von
der Erziebungödirektion dem RegierungSrathe vorgelegt, und
dem Finanzdirektor zugesandt. um vom finanziellen Standpunkte
darüber Bericht zu erstatten. Dieselben werden noch daselbst liegen,
und vom RegierungSrathe behandelt werden, sobald dessen

Bericht vorliegt. Aus heuligen Tag eine Summe für eine Stelle
aufzunehmen, welche noch nicht creirt ist, gebt nicht an, sobald

aber die Sache erkannt sein wird, wird die nöthige Summe
bewilligt werden. Zm gegenwärtigen Büdget der ErziehungS-
direktion ist Nichts enthalten, als waS sich auf erlassene Gesetze

und Beschlüsse gründet.

von Er lach. Die nämlich« Bemerkung machte ich beute

in Betreff deS Armenbüreauvorsteders. Wäre sie erheblich
erfunden worden, so würde ich den Vorschlag nicht gemacht
haben, da aber der Große Rath dieselbe nicht erheblich befunden

hat, so sehe ich nicht ein, warum nicht schon heute eine Besoldung

für einen Pfarrer mehr in daS Büdget aufgenommen
werden kann. ES muß solches geschehen, wenn man nicht die

dei'tsch-resormirte Bevölkerung im Zura abandonniren will.

Belrichard empfiehlt die Aufstellung eines dritten deutschen

Pfarrers für den Zura, die im moralischen und religiösen
Interesse eines TbeileS der Bevölkerung liege, für deren De-
dürsnisse vermittelst zweier Pfarrer nicht hinlänglich gesorgt sei.

Er unterstützt infolge dessen die Bittschriften die in dieser
Beziehung an die ErziehungSdirekrion gerichtet worden sind, »lad

dankt dem Herrn Direktor für die von ihm gegebenen
Aufschlüsse und für daS Wohlwollen, daS er gegen die im Zura
zerstreute deutsche Bevölkerung hegt.

Herr Finanzdirektor. Es ist ein Antrag gefallen, für
eine dritte refornnrte deutsche Pfarrstelle einen Ansatz in daS

Büdget aufzunehmen. ES ist richtig, was der Herr Erziebungs-
direktor bemerkt hat, daß eine darauf bezügliche Petition bei

der Behörde liegt. Warum tiefe Petition bis jetzt nicht behandelt

worden ist, bat darin seinen Grund, weil nebst den Kwchen-
zw'cken auch Erziehunqszwecke zu berücksichtigen sind, indem
man im Auge hat, nebst dem deutschen Gottesdienste im Zura
auch den deutschen Unterricht zu unterstützen. Zweitens, weil
es der Fall ist, die Besoldunqsftage mit der Besoldung»-
frage im Allgemeinen zu behandeln. — Die Gesammtbesoldung
der Geistlichkeit beträgt EtwaS mehr alö Fr. 336.000 für
170 Pfarreien, so daß ungefähr Fr. 2000 auf einen Pfarrer
kömmt. T W> .«ung, der Garten und eine halbe Zucharte
Land sind nicht »«begriffen. — Wenn ein vernünftiges
Besoldungssystem eingeführt wird, so glaube ich, eS könne mit diesen

Mitteln mehr als b'Sher gethan werden. Man hört öfter, daß
die Geistlichkeit dotirt sei, und man deßhalb nicht freie Hände
habe; die Dotationssumme beträgt aber nach dem Gesetze von
1803 alljährlich die Summe von Fr. 275 000. — Sie sehen

also, daß dièse Dotationssumme bereits um ein Bedeutendes
überschritten ist, und daß, wenn die Geistlichkeit sich auf dieses

Gesetz berufen will, dieses letztere selbst gegen sie spricht. Zch
will die Ge-stlichen gehörig bezahlen, aber gleichmäßig, und
nicht, wie eS j'yt der Fall ist, daß die Einen Fr. 1000, die
Andern Fr. 2200 erhalten. — AuS diesen Gründen stimme ich
einstweilen gegen den Antrag deS Herrn von Erlach und schließe

zum Ansätze, wie er ist.

Abstimmung.
Für den Ansatz der Fr. 336,387 Gr. Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn von Erlach 20 Stimmen.

3) Besoldung der katholischen Geistlichkeit.
(Zus. Fr. 80.386.)

4) Verschiedene Lieferungen zum Dienste der
Kirche. (Zus. 5250)

Beide Ansätze werden ohne Einsprache durch'S Handmehr
angenommen.

5) Lehranstalten. (Zus. Fr. 428,565

». Hochschule. (Zus. Fr. 73,700.)

Rötdlisberger, Berichterstatter der GtaatswirtdschaftS-
kommission. ES sind unter diesem Ansätze für Kunstankalten
Fr. 500 ausgesetzt. Zch glaube nun mcht, daß dieses ein Druckfehler

sei, ich stelle nun Namens der Staatswirthschaftskommis-
sion, welche diesen Ansatz für zu unbedeutend hält, den Antrag,
denselben auf Fr. 5000 zu erhöhen.

Lohner. Zch verdanke diesen Antrag. Man wird zwar
einwenden, der Moment sei jetzt nicht günstig, um für solche
Gegenstände erhöhte Ansätze für Kunstgegenstände in das Büdget
aufzunehmen. Wenn man wirklich nur von diesem finanziellen
Standpunkte ausgeht, so gebe ich solches zu; allein die näm-
lichen Gründe werden sich auch späterhin wiederholen, eS

werden sich unsere Ausgaben kaum vermindern, wohl aber
vermehren. Es ist eine allgemeine Behauptung. in einer
Republik könne die Kunst nicht gedeihen, weil von obenberab nicht»
gethan werde. Diese Behauptung findet ihre Bestätigung in
dem vorliegenden Ansätze von Fr. 500 für Kunstanstalten. Ein
solcher Ansatz ist wirklich' nur ein Spott für ein Büdget von
drei und einer Halden Million. Zch trag« dahin an, daß
für diesen Gegenstand eine Summe von Fr. 5000 in daS Büdget
aufgenommen werde. Meine Gedanken über deren Verwendung
sind kurz folgende. ES sollten dieselben vorerst zu Aufmunterung
schweizerischer Künstler, namentlich für Anschaffung bksserer
Kunstprodukte von Gemälden, Skulpturen u. f. w. verwendet
werden. Aber dann sollte man auch ein angemessenes Lokal
anweisen, worin die Kunstgegenstände auf eine zweckmässige
Weise aufbewahrt und dem Publikum freier Zutritt verschafft
würde. ÄiSher war zu diesem Ende ein Lokal auf der Stift
angewiesen, jetzt aber sollen sicherm Vernehmen nach die an-
gekauften wertdvoll'N Gemälde sich in einem Winkel aufgespeichert
befinden, wo sie Niemand vor Augen bekömmt.

Zngold. Ich erlaube mir ebenfalls ein paar Worte.
Nach dem Hochschulgesetz ist bestimmt, daß für die Theologie
drei, für die Zurisprudenz drei, für die Medizin vier ordentliche

Professoren, angestellt werden sollen. Gegenwärtig befindet

sich aber an der Hochschule für die Zurisprudenz nur ein
ordentlicher Professor, während die medizinische Fakultät vier
solche hat. Für die juristische Fakultät sind Fr. 7800 ausgesetzt,
für die medizinische Fakultät dagegen Fr. 23,000. Folglich
bat die Letztere daS dreifache an Lehrern und an Geld, im
Vergleich mit der Erkern. Ein solches wirklich auffallende»
Mißverbältniß kann unmöglich im Sinn deS Hochschulgesetzes
liegen. Zch will der medizinischen Fakultät nicht zu nade treten,
und auf keine Weise auf eine Verringerung der für sie bestimmten

Ansätze hinweisen. Aber ich will die juristische Fakultät
dem Herrn ErziehungSdirekior an'S Herz legen, und ihn bitten,
diesktbe besser zu berücksichtigen. ES ist bei gegebenem
Anlasse bemerkt worden, an der juristischen Fakultät sei kein Platz,
mehr, wenn man indessen daS Hochschulgesetz nachliest, so findet
sich im Gegentheil, daß daselbst noch sehr viel Platz ist. —
WaS den Antrag der Staatswirlhschaftökommission betrifft,
auf Erhöhung deS für Kanstanstalten bestimmten Ansatzes, so
möchte ich denselben unterstützen, und erladbe mir dabei auch
auf einen Umstand aufmerksam zu machen. — Bekanntlich bat
Herr von Hallwyl, einer unserer ausgezeichnetesten Kunstfreunde,
eS sich beinahe zu seinem Lebenszwecke gemacht, die schöne von
Herrn Professor Vollmar ausgearbeitete Reitexstatue deS Helden
von Laupen. von Erlach, in Erz ausführen, und an einem
geeigneten Orte ausstellen zu lassen. — Da die eröffneten Subskriptionen

obschon sie im ganzen Kanton Anklang gesunden haben,



dennoch nicht ergiebig genug ausgefallen sind, um sogleich an s
Werk zu schreiten, so hat Herr von Hallwyl der Regierung
seine Gemäldesammlung, in welcher sich vor allem auS daS
Gemä de eineS dernischen Künstlers, des bekannten Manuel,
auszeichnen soll, um Fr. 6000 zum Kauf angeboten, und ist
bereit, diese Summen nicht für sich, sondern eben für jene
Büdsüule zu verwenden. Zch bin nun kein Kunstkenner, erlaube
mir deshalb nicht, über den Werth dieser Gemälde mein eigenes
Urtheil abzugeben, aber andere Leute, welche Kunstkenner sind,
haben mich versichert, daß die anq-botenen Gemälde einen weit
höbern Werth hätten, und daß Herr von Hallwyl durch sein
Anerbieten ein bedeutendes Opfer bringe. ES ist wahr, daß

wir gegenwärtig trübselige Zeiten haben, und daß man sich mit
den Ausgaben beschränken toll, aber wsnn dem Oderland sür
Diehprämien über Fr. 20,000 angewiesen wurden, so wird eS

auch am Orte sein, der Kunst ein kleines Opfer zu bringen.
Zch trage deöbalb auf Ankauf der von Herrn Theodor von Hallwyl

angebotenen Gemäldesammlung an. ES wird dieselbe ihren
Werth auch sür die spätern Zeilen erdalten, und von dieser
Ansicht ausgehend, ist der Kaufpreis nicht verloren.

Mattbys. Zch glaube, die juristische Fakultät sei

gegenüber der medizinischen und philosophischen Fakultät, zu
stiefmütterlich behandelt. ES ist bekannt, daß Herr Professor
Samuel Schnell, welcher bermscheS Recht dozirte, zurückgetreten,

und daß biS aus heutigen Tag, dieser Lehrstuhl nicht wieder
besetzt worden ist. Nun glaube ich, daß gerade diese Stelle
eine der Wichtigsten sei, weßvalb ich den dringenden Wunsch
an den RegierungSrath richte, dafür zu sorgen, daß der Ledr-
stubl sür vaterländisches Recht in nächster Zeit wieder durch
einen tüchtigen und praktuchen Mann besetzt werde. WaS
nun den Antrag der StaalSwirthschaftSkommission betrifft, so

erlaube ich mir darüber folgendes Zch glaube, daß, weil das Leben
eine mehr materielle Richtung nimmt, der Gesetzgeber die
ideale Richtung berücksichtigen soll. Dennoch glaube ich, eS

lasse sich der Ansatz von Fr. 5000 nicht ganz rechtfertigen,
weßdald ich einen Mittelantrag stelle, und auf Fr. 2500 zum
angegebenen Zwecke absetze. Zm frühern Büdget war auch

nicht mehr ausgesetzt, als Fr. 500, und dennoch hat solches
den RegierungSrath nicht verhindert, in letzter Zeit ein
Gemälde eines jungen bernischen Künstlers mit Fr. 600 anzukaufen,
durch welchen Ankauf allein der Büdgetansay überschritten
wurde. — Zch babe übrigens die zuversichtliche Erwartung,
daß von der Regierung ein Antrag werde bieder gebracht werden,
welcher auf Ankauf der von Herrn von Hallwyl angebotenen
Gemäldesammlung geht Es ist dieS Anerbieten eine erfreuliche
Erscheinung, und eS liegt in unserer Stellung, ein solches
nationales Unternehmen, so viel als eS sich thun läßt, zu
unterstützen.

Rüfenacht. Zch lasse den so eben ausgesprochenen
Ansichten alle Anerkennung zu Theil werden. Aber wir dürfen
nicht vergessen, wie unser Büdget beschaffen ist. Ich für meine
Person möchte sparen. Man bat im Anfang gesagt, man wolle
sparen, bis jetzt hat man aber davon nichts gemerkt, sondern
die Ansätze, statt sie zu lassen, oder sie zu vermindern, im
Gegentheil erhöbt. — Zch kann den Antrag der Staatswirth-
schastskommission nicht unterstützen, sondern mochte beim Büd-
getänsatz blechen. Wenn dann seiner Zeit ein Antrag des Re-
gierungöratheS kömmt, auf Ankauf der fraglichen
Gemäldesammlung, so kann dann der Große Rath immer noch thun,
was er will. Wenn man i'tzt auch Fr. 5000 in'S Büdqet auf.
nähme, so würde solches für den Ankaus der fraglichen Gemälde
nicht genügen, und es müßte immerhin noch ein Kredit von
Seite des Großen RatheS bewilligt werden.'

Karlen in der Mühlematt. Zch will noch weiter geben,
alS der Antrag der Staatswirtbschaftskommission. Der Ansatz

von Fr. 500 ist gar nichts, und ich möchte ihn fallen lassen.

Zch setze voraus, die hohe Versammlung werde mit großer
Mehrheit die Fr. 6000 erkennen, damit die werthvolle Samm-
lung dem Lande erhalten, und zu gleicher Zeit «in Nationalwerk

aufgestellt werde.

Herr Direktor der Erziehung. Zch muß vor allem
auS wiederholen, daß die Ansätze der ErziehungSdirektron auf

Gesetzesbestimmungen beruhen, daß daS diesjährige Büdget
gleich ist, wie das vorjährige. In kurzer Zeit werden Sie
Vorschläge erhalten zu Reorganisation des Schulwesens von
oben bis unten daß solches bis j tzt nicht geschehen ist, wird
man natürlich finden. Zch bin erfreut, daß die Staatswirth-
schaflSkommission auf einen erhödten Ansatz von Fr. 5000 an.
trägt, denn alle Zahre wurde der Ansatz von Fr. 500 über-
sch icken, und der RegierungSrath besorgte dann die Ankäufe
von Kunstwerken aus seinem Kredite. Zch kann Zbnen bereits
anzeigen, daß der RegierungSrath auf den Antrag der Erziehungs-
direklion einen Vortrag vorbereitet bat, in Betreff der
Gemäldesammlung des Herrn von Hallwyl. Ich habe zwar Bedenken
getragen, in so bedrängten Zeiten Fr. 6000 für den angegebenen
Zweck auszugeben; indessen habe ich dennoch darauf angetragen,
daß man diese Sammlung ankaufe, und eS hat der
RegierungSrath diesen Antrag genehmigt, man wollte jedoch
denselben erst im folgend » Zahre hier zur Behandlung bringen.
Wenn man schon j tzt diese Fr. 6000 in'S Büdget aufnehmen
will, so habe ich nichts dawider, und eS wird auf diese Weise
dem Antrag der StaatswirtdschaftSkommission entsprochen. Die
bereits angesetzten Fr. 500 kann man nicht streichen, denn
wenn man eine Gemäldesammlung aufst-llt, so muß doch Jemand
da sein, welcher zu derselben Sorge trägt und dieselbe bewahrt.
Zch hoffe, daß unsere bereits vorhandene Gemäldesammlung,
welche sich gegenwärtig im äußern StandeSrathhauS eingeschlossen
befindet, bald wieder an einem geeigneten Orte könne aufgestellt,
und dem Publikum zugänglich gemacht werden. Der Herr
Finanzdirektor wenigstens hat mir versprochen, statt deö biS-
heriqen LokalS auf der Stift, welches man von einem Augenblicke

zum andern räumen mußte, so bald als möglich ein
anderes Lokal anzuweisen. Zch wünsche nun. daß man Fr. 6500
aufnehme, und den Regierungsrath ermächtige, die von Herrn
von Hallwyl angebotene Gemäldesammlung anzukaufen. WaS
die Hochschule betrifft, so weiß ich wohl, daß nicht alles ist,
wie es sein soll, und wenn mir öffentliche Blätter zum Vorwurf

machen, daß die Lehrer nicht ihre Pflichten erfüllen, so

ist solches nicht richtig. Die Lehrer thun ihre Pfl cht, aber
richt-g ist es, daß die Lücke, welche durch den Abgang deS

Herrn ProfissorS Schnell entstanden ist, ausgefüllt werden muß
u. s. w.

Karlen, in der Mühlematt, schließt sich dem so eben

gefallenen Antrage an.

Kurz unterstützt ebenfalls den Antrag deS Herrn Trzie-
bungSdirektorS, mit dem Beisatz, daß der Ansatz von Fr. 6000
für den Ankauf der Hallwylischen Gemälde bestimmt sem solle,
wo es denn nickt nothwendig werde, mit einem eigenen Vor-
trage vor den Großen Rath zu kommen.

Gygax. Wenn man es bei Fr. 500 bätte<A»'"e<en lassen,
so würde ich am E ide nichts dawider gehabt haben, aber unter
gegenwärtigen Umständen für eme solche Sache Fr. 6500 auf-
nehmen, dazu könnte ich nicht stimmen; statt zu waren, kömmt
es mir beinahe vor, alS bestrede man sich, das Büdget so doch
alS möglich zu machen. Die Einen setzen sür die Viehzucht
große Summen auS, die Andern, die Kunstfreunde, tdun daS
Nämliche für die Kunst. Beides gewiß nicht ohne Gefallen von
Seite einer gewissen Partei. Zch für mich glaube nicht, daß
es dem Volke sonderlich gefallen wird, wenn man für die Kunst
Fr. 6500 auSgiebt, sondern ihm ist am meisten geholfen, wenn
eS so wenig alS möglich zahlen muß. Ich stimme für den An-
satz, wie er im Büvget enthalten ist.

von Steiger. Odne die letztgefallene Meinung hätte
ich das Wort nicht ergriffen, so aber glaube ich es in meiner
Stellung, ebenfalls ein Paar Worte zur Unterstützung des

uneigennützigen Anerbietens von Seite des Herrn von Hallwyl
anzubringen. Zch bin gewch nicht von denen, welche die
Ausgaben deS Büdgels vermehren wollen, noch von denen, welche
ein Abgabensystem und hohe Steuern wünschen Dessen ungeachtet

aber schrecke ich nicht zurück vor einigen tausend Franken,
wenn sie zum Nutzen und Frommen und zur Evre deS Vater-
landeS dienen. Daß daS Unternehmen, welches von Herrn von
Hallwyl auf eine so uneigennützige Weise unterstützt wird, zum
Nutzen und Frommen deS ganzen Landes dient, und auch von



uns untersagt werden soll, das beweist der Anklang, welchen
es im ganzen Lande gefunden hat, und deshalb unterstütze ich
den Antrag des Herrn Erziehungsdirektors.

MattbyS. Ich ziehe meinen Antrag zurück, und schließ»

mich demjenigen deS Herrn Direktors der Erziehung an.

von Tillier. Mir scheint eö, es handle sich hier wem-
gec um die Form, als um die Sache selbst. Herr Tveodor
von Hallwyl bietet dem Staat seine ausgesuchte und wertvvolle
Gemäldesammlung um Fr. 6000 an, und diese Fr. 6000 will
er nicht für seine Person, sondern für ein Nationaldenkmal
verwenden. ES ist dieß eine ertreuliche Erscheinung unter den
vielen unerfreulichen, und gewiß kann eS nicht in unserer Stellung

liegen, an einem Unternehmen nicht Theil zu nehmen,
welches dazu dienen soll, eine der großartigsten Thaten in
unserer Geschichte zu verherrlichen. Jahrhunderte lang bat
Niemand an ein solches Unternehmen gedacht. Noch j'tzt existirt
kein Denkmal, welches jene große That verherrlicht, und ich halte
es nicht für unrevublikanisch, jenen Mann durch ein Denkmal
der Gegenwart vor Augen zu führen. Der günstige Augenblick
ist nun vorbanden, und ich möchte m>t Freuden den schönen
Antrag deS Herrn von Hallwyl annedmen. Er ist durchaus
uneigennützig, und ich kenne kein größeres Beispiel von
unermüdlicher Verfolgung eines schönen Zweckes, als daS gegen-
wärtige. — Noch einmal, ich spreche dem Herrn von Hallwyl
für sein Streben meinen innigen Dank aus, und stimme zum
Antrag des Herrn Direktors der Erziehung.

Ochsenbein, RegierungSrath. Es ist Ihnen allen be-
tannt m ine Herren, daß Herr von Hallwyl, um den Helden
von Laupen zu edren und ihm em Denkmal zu errichten, alle
möglichen Opfer bringt. Er bietet dem Staate für Fr. 6000
eine Gkmäldesammlung zum Kaufe an, und diese Fr. 6000 will
er verwenden als seinen persönlichen Beitrag an die dem H-lben
von Laupen zu errichtende Bildsäule. Nun mache ich Sie
aufmerksam, daß dieses Unternehmen vom ganzen Lande begünstigt
wird, und überall zu diesem Ende Subskriptionen mit mehr
oder weniger Erfolg gemacht worden sind. Es liegt daher im
Sinne deS L ndes, wenn man die Sache auch von hier aus
unterstützt. Eine merkwürdige Erscheinung ist fernerS, daß die
periodische Presse einstimmig ist, daß dieses Unternehmen unterstützt

werde. In diesem Punkte sind wir einig. Und diese Einigkeit

soll der Große Rath berücksichtigen. Inmitten dieser Zeit
ist eS eine erfreuliche Erscheinung, wenn man nicht allzusehr
in eine rein materielle Richtung hinein fällt. Wer verdient
mebr von uns geehrt zu werden, als gerade der Held von Lau-
pen? ES ist bekannt, daß in den ersten Zeiten Berns daselbst
Zedermann gegen den Uebermutd des Adels, und gegen die rohe
Gewalt desselben Schutz fand; sie war die Wiege der Freiheit,
und der Boden, wo Letztere kräftig aufblühte. Wäre damals
Bern gefallen, die Schweiz hätte gegenwärtig eine ganz andere
Gestalt, und es wäre den übrigen Theilen derselben, namentlich
den kleinen Kantonen, nicht möglich gewesen, in die Länge dem
Andränge des Adels zu widerstehen. Dem Manne, welchem wir
und die Schweiz unsere gegenwärtige Freiheit zu verdanken
haben, dem sollen wir ein Monum-nr setzen helfen. Aber nicht
nur ihm gilt d>eseS Monument, sondern wir sollen solches auch
unserer Jugend zu lieb setzen, denn waS dringt in das jugendliche

Gemütd mit mehr Kraft nnd Dauer ein, als eben das
Anschauen von Denkmälern, welche als Andenken an große
Tbaten und zu Ehren großer Männer errichtet worden sind?
Sie si'd es, welche die Zugend auch für daS Ideale empäng-
lich macht, und der ohne dieß stetS vorherrschenden materielle«
Richtung wohlthätigen Eintrag thut. Ich bedaure einzig, daß der
Staat in dieser Sache kein Opfer bringt, wenn er auch jene
Summe bewilligt. Ich hätte gewünscht, daß er ein Opfer brächte,
leider aber gestatten es die Zeitumstände nicht. ES ist
ausgemacht, daß diese Gemälde weit mebr werth sind, als die
verlangte Summe, u«d wenn der Staat Handel treiben wollte, so
könnte er einen bedeutenden Gewinn machen, indem aus
einzelnen Gemälden mit Leichtigkeit die ganze Kaufsumme erlöst
werden könnte. Indem ich einzig bedaure, daß der Staat kein
Opfer bringt, stimme ich zum Antrage deS Herrn Direktors der
Erziehung.

Herr Zinanzdirektor. Ich anerkenne den Kunstsinn der
Staatswirtbschastskommission vollkommen, könnte indessen ihrem
Antrage in der gestellten Form nicht beistimmen Bis jetzt war
in allen Budgets für d>e Besorgung und Unterhaltung der
Kunstanstalten nur Fr. 5<Zl1 ausgesetzt. Dieser Ansatz wurde in
der Regel überschritten. So z. B. wurden in der letzten Rechnung

Fr 5?5 ausgegeben. Wenn wir nun mit einem Mal auf
Fr. 5000 steigen, so hat dieß eine nachtbeilige Wirkung auf
alle künftigen BüdgetS, und man würbe Müde haben, in
Zukunft von einem solchen Ansätze zurückzukommen. Deßhalb
stimme ich gegen die Erheblichkeit dieses Antrages. Dagegen
bin ich mit demjenigen Antrage einverstanden, welcher aus Rücksicht

auf das uneigennützige und verdankenSwerthe Anerbieten
d s Herrn von Hallwyl dessen Gemäldesammlung ankaufen, und
für diesen bestimmten Zweck einen Betrag von Fr. 6000 in das
Büdget aufnehmen will ES gehört dann aber dieser Ansatz
nicht unter die ordentlichen, sondern unter die außerordentlichen
Ausgaben, und in dieser Form könnte ich den Antrag des

Herrn ErziehungSdirektors unterstützen. WaS die Hochschule

betrifft, so sinde ich die von Herrn Jngold gemachte Bemerkung
in Setreff der juridischen Fakultät begründet, und ich möchte
diese Bemerkung dem Herrn Erziehunqsdirektor zur
Berücksichtigung bei her Reorganisation empfehlen. Gleich verhält «s
sich mit der von Herrn MattbyS gemachten Bemerkung, betreffend

den Lehrstudl deS vaterländischen RechtS. Schließlich muß
ich noch meine Freude aussprechen, daß gegen daS Institut der
Hochschule selbst von keiner Seite her «in Angriff erfolgte,
wie dieß so oft der Fall gewesen ist. Man darf nicht vergessen,
daß die Hochschule der Baum ist, von welchem die gegenwärtige
neue Ordnung ausgegangen ist, und an w lchem sie erstarken
soll. Sie ist die Stütze oer gegenwärtigen Siaatöverfassung und
der neuen Verwaltung.

Abstimmung.
t) Für Erheblichkeit der von Herrn Jngold

und MattbyS ausgesprochenen Be-
merkungen Gr. Mehrheit.

Z) Für den Ankauf der Gemäldesammlung
des Herrn von Hallwyl

Dagegen

Ä) Die Fr. 6000 dafür in das ordentliche
Büdget aufzunehmen 4 »

Sie in die außerordentlichen Ausgaben
zu setzen Gr. Mehrheit

4) Für den Ansatz im Uebrigen Handmehr.

10 l Stimmen.
18 „

(Schluß der Sitzung gegen 7 Uhr.)



Neunte Sitzung.

Mittwoch den 23. Dezember 1846.

(Morgens um 3 Uhr.)

Präsident: Herr v. Tillier.

Bei m Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung

: Die Herren Aebersoldzu Signau. Beutler, Büzderger,
Christen, Eggimann, Freudiger, Grimaitre, Helg AmtS-
fchaffner, H-rsbrunner, Zndermüble, Zoost, Zseli zu Rüxau,
Kernen zu Reutigen, Kilcker, Kötschet, Marti Arzt. Metbee,
Migy, Moser, Müller vr, Otth, Rolli, RötdliSberqer zu
Waltringen, Ruof, Scheidegger zu Waltriqen, Schüpbach zu
Biglen, Wenger und Wiedmer; ohne Entschuldigung: Die
Herren Blösch, Zenzer, Müyenberg, Pequignot Altlandam-
mann, Ruprecht, Scheidegger Arzt, und Stettler.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen uud
genehmigt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung deS BüdgetSentwurseS für

»aS Jahr 1847.

d. Höheres Gymnasium (zusammen Fr. 8500).

Progymnasium (zusammen Fr. 1l,670).
à. Industrieschule (zusammen Fr. 6780).

v. Elementarschule (zusammen Fr. 1900).
k. Subsidiaranstalten (zusammen Fr. 3100).

K. Proaymnasien und Sekundärschulen (zusammen
Fr. 49,475.)

Zngold. Für die Kollegien zu Pruntrut und Delsberg,
zu Tdun, Viel und Neuenstidt ist eine Summe ausgesetzt von
Fr. 33,475, während alâ Beiträge für die übrigen fünfzehn
bestehenden Sekundärschulen aus dem Lande nur Fr. 16,000
verwendet werden sollen. Aus diesen beiden Ansäy-n, so wie
auS den frühern, ergiebt sich, daß die kleinen Städte und die
Stadt Bern weitaus mehr baden, und daß auf sie weitaus
mehr verwendet wird, als auf daS ganze übrige Land. Das ist

nun ein grelles Mißverbältniß, welches einigermaßen
ausgeglichen werden sollte. Meine Absicht ist nun durchaus nicht
die, den kleinen Städten und der Hauptstadt in Betreff der
Progymnasien Eintrag zu thun, sondern ich möchte nur daS
Land mehr berücksichtigen, als eS bis jetzt der Fall gewesen
war. Es wird einmal an der Zeit sein, Bezirksschulen von
Staats wegen einzurichten, welche einen Uedergang bilden zu
der Hochschule. ES ist einem Landmanne nicht zuzumutden,
daß er seine Kinder nach Biel, Tvun, Bern, in die Schule
schicke, sondern er soll aus dem Lande selbst dazu Gelegenheit
haben, damit die Emanzipation des Bockes »ine Wahrheit
werde. Osne dieses ist eS nicht möglich, daß er Schritt hallen
könne. Herr Präsident, meine Herren, eS wirb so viel geschrieen
gegen die Juristen, und doch möchte ich fragen, ob nicht gerade
sie eS sind, welche den Antrag unterstütz»», daß man ködere
GewerdSschulen errichte, damit unsere jungen Leme auf dem Lande
sich »n technischer Hinsicht ausbilden können. Ich möchte ferner
fragen, von welcher Seite der gerufen wird: weg mit den

Maturitätszeugnissen! Ich möchte fernerS fragen, ob von dieser

Seite her Hand geboten wird, daß den jungen Leuten auf
dem Lande Gelegenheit verschafft werde, MaturilätSzeugn-sse zu
bringen. ES ist, wie bereit» bemerkt worden ist, einem Vater
nicht zuzumuthen, daß er Taufende von Franken verwende, um

feinen Kindern in der Stadt gebörige Erziehung zu Theil werben

zu lassen, sondern wenn er si- etwas mehr alS gewöhnlich
lernen lassen will, so steht ihm höchstens eine Sekundärschule
zu Gebot, wo für 40 blS 50 Kinder höchstens zwei Lehrer
angestellt sind, während in der Stadt für jedes Fach ein eigener
Lehrer bestellt ist. Ich will für dieses Zahr nicht daraus an-
tragen, daß daS Büdqet erhöht werde, allein ich möchte auf
da» Mißverbältniß aufmerksam machen, und dringend on'S
Herz legen, daß man in dieser Beziehung Abhülfe treffe Ich
mache namentlich darauf aufmerksam, daß solchen Anstalten
auf dem Lande alle Hülfsmittel fehlen, nicht einmal eine
Elektristrmaschine ist vorbanden, wenn Naturkunde und Physik
gelehrt wird. Ebenso sind keine Apparate vorbanden, wenn
man den Schülern die Elemente der Cdemie erklärt u. s. w.
Diesen U-belständen möchte ich abhelfen. (Während dieser
ganzen Rede war ziemlich starke» Geräusch im Saal, so daß
eS nicht möglich war, alle» bestimmt aufzufassen.)

Karlen, in der Mühlematt.. Die Landschulen sind wirk-
lich fehlerhaft, aber der Fehler ist nicht da. wo man ihn sucht;
lehre man, namentlich in den Primärschulen, und auch in den
Sekundärschulen daS, wa» den Leutm dazu dient, sich späterhin
auf eine ihrem Stande entsprechende und ehrliche Weise durch
die Welt zu bringen. Wenn man so weit geben wollte, die
Bildung des Landvolkes den Städtern nachzuäffen, wohin würden

wir kommen? Ich möchte daher im ganz umgekehrte«
Sinne den Herrn'Direktor der Erziehung ersuchen, die
Landschulen auf einen Punkt zu bringen, welcher mehr volksthümlich
sei alS bisher. Wir wollen aus den Kindern aus dem Lande
keine Advokaten machen, denn die Advokaten sind für daS Land,
namentlich wenn eS deren zu viel giebt, ein großer materieller
Schaden. Wenn dieses Gewerbe nicht freigegeben worden,
sonder» der Zahl nach fixirt g-blieben wäre, so würde dieses
Institut dem Vockswillen am besten entsprechen.

Lohner. Nur eine ganz kurze Bemerkung. Zch weiß
nicht, ob Herr Zngold darauf angetragen hat, die Beiträge an
die Progymnasien der kleinen Städte herabzusetzen. Sollte dieß
der Fall sein, so muß ich bemerken, daß der Beitrag, welchen
die Stadt Tdun erhält, auf Vertrag beruht, und somit von
einer einseitigen Verfügung und Herabsetzung nicht wohl die
Rede sem kann. Wie eS sich mit den übrigen Städten verhält,
weiß ich nicht. ES ist möglich, daß die Proqymnasten nicht
Alles leisten, waS sie leisten könnten, ober in kürzester Z'it stedt
unS eine Reorganisation bevor, und da kann denn manche bessere

Einrichtung getroffen werden. Zch stimme für unveränderte
Annahme der in Frage stehenden Ansätze.

Herr Direktor der Erziehung. Zch babe bereits zu
verschiedenen Malen gesagt, daß eine Reorganisation deö Schulwesen»

bevorstehe, und daß deßhalb Anträge vor den Großen
Rath kommen werden. Dannzumal ist es am Ort, die Frage
auszuwerfen und zu entscheiden, ob mehr oder weniger alS bisher

gethan werden solle. Zch kann Sie schon zum Voraus
versichern, daß die neuen Vorschläge m-br kosten werden, alS
da» D'sderige. Jetzt aber in diese Sacke einzutreten, daS

trägt N chts ab. Ich empfehle die Ansätze zu unveränderter
Annahme.

Her? Finanzdirektor. Zm Grunde sind keine
Abänderung»«» träge gefallen. Den Wünschen des Herrn Zngold wird
g-büdrende Rechnung getragen werden bei der vorzunehmenden
Reorganisation. Ob mit den gleichen Kräften wie bis dabin
mehr geleistet werden könne, ist eine andere Frage. Zch glaube,
ja, mit den bisher verwendeten Summen kann mehr geleistet
werden Es aehört jedoch diese Frage nicht hieher, weßhalb ich
Mich beschränke, die Ansätze zu empfehlen.

Abstimmung
1) Für unveränderte Annahme obiger Ansätze Handmehr.
2) Die von Herrn Zngold ausgesprochenen

Wünsche erheblich zu erklären 121 Stimmen.
Dagegen 16 „



K. Primärschulen (zusammen Fr. 197,740).

Friedli wünscht Auskunft über den Ansatz: „Beischüsse

„an Schullebrer, tdeilS urbarisirt, theils auf alter Uebung

5 beruhend, Fr. »400."

Herr Finanzdirettor. ES verhält sich mit diesem
Ansätze, wie mit einem frühern. WaS urbarisirt ist, das muß
losgekauft werden; waâ auf bloßer Uebung beruht, und für
welches kein RechtStitel vorhanden ist, daS wird wegfallen.
Solche Dinge müssen liqmdirt werden.

Der Ansatz wird durch'S Handmehr angenommen.

i. Schullehrerbildung (zusammen Fr. 64,000).

MattbyS. Ich sehe mich veranlaßt, und das Pflichtgefühl

treibt mich dazu, hier einen Gegenstand zur Sprache zu
dringen, welcher in letzter Zeit schon öffentlich besprochen worden

ist. Ich muß dabei zum VorauS erklären, daß ich keine

Person im Auge babe, sondern rein nur die Sache. ES ist

bekannt, daß der Große Rath im verflossenen November eine

Reeorganisat'vn des SchullehrerseminarS zu Münchenbuchsee
und des Taubstummeninstituts zu FrieniSberg vorgenommen hat;
die Lehrerstellen wurden ausgeschrieben. Bei der Reorganisation

hatte der Große Rath gewiß die Absicht und die Erwartung,

daß dieselbe im Interesse deS Staates-und der Anstalten
ausfalle, und daß dabei keine andern Rücksichten als diese
geltend gemacht würden. Ich bekenne nun freimüthig, daß der Regie-
rungsratd bei den getroffenen Lebrerwadlen die Wünsche deS

Großen Rathes nicht berücksichtigt hat. So wurde zu Münchenbuchsee

ein Lehrer entfernt, welcher vierzehn Zghre lang der
dortigen Anstalt mit Eifer und Fleiß gedient und daselbst segensreich

gewirkt hat, obscdon er gegenwärtig 05 Zahre alt, also
in seinem beßten Alter ist, und auf einem solchen Punkte von
Bildung sich besindet, wie man es in gegenwärtigen Zeiten von
einem Seminarlehrer erwarten darf und erwarten soll. Wenn
nun dieser Lehrer durch einen tüchtigern Mann ersetzt worden
wäre, so glaube ich, der Regierungsrath wäre gerechtfertigt,
ober ich glaube, nachweisen zu können, daß der entfernte Lehrer
nicht durch einen tüchtigern Mann ersetzt worden ist, sondern
durch einen solchen, dessen Fachkenntnisse weit hinter denjenigen
des entfernten LehrerS zurückstehen. Dazu kömmt noch eine
andere Rücksicht, nämlich die, daß der entfernte Lehrer ein
Kantonsbürger ist, während derjenige, welcher ihn ersetzen soll,
kein Berner-Bürger, sondern ein Appenzeller ist. Ich glaube
nun, wir sollen bei unsern StaatSbildungSanstalten dahin
gelangen, daß wir dieselben, so viel als möglich, mit unsern
eigenen Bürgern besetzen könnten. Zch habe keinen Fremdenhaß,
und stimme einem solchen niemals bei, aber eö liegt im Interesse
des Staates, daß die Mebrmhl der Lehrer Berner-Bürger seien.
Von der Taubstummenanstalt zu FrieniSberg wurde ebenfalls
ein Lehrer entfernt, welcher Berner-Bürger ist, und zwar ein
Mann, welcher durch große Lernbegierde und durch eigene An-
strengung dabin gelangt ist, sich eine tüchtige Bildung zu ver-
schaffen. Die Entfernung beider Männer geschah, ohne daß

erhebliche Gründe vorhanden gewesen wären. Zch will nun
nicht, daß heute dem Regierungsrath ein Mißtrauen bezeugt
werde, aber ich balte es am Orte, wenn im Großen Rathe
sich warnende Stimmen gegen solche Handlungen erheben.

Herr Direktor der Erziehung. Da ich die
Vorschläge, betreffend die Ernennung der Lehrer am Gchullehrer-
seminar zu Münchenbuchsee und an der Taubstummenanstalt zu
FrieniSberg gemacht habe, und da diese Vorschläge berücksichtigt
worden sind, so halte ich mich verpflichtet, auf die so eben
gefallene Rüge zu antworten. Es ist wahr, Herr Steiger wurde
zu Münchenbuchsee nicht wieder erwählt, ebenso Herr Bmggeli

zu FrieniSberg, Beide, weil ich sie nicht vorgeschlagen batte. Auf
mancherlei deßhalb in öffentlichen Blättern enthaltene Rügen und
Ausfälle gegen mich und den Regierungsrath hätte ich längst
aotwörten sollen; ich habe eS aber nicht gethan, weil ich mich
über solche Rügen hinaussetze, und eS lieber dem Publikum zu
beurtheilen überlasse, in wie weit ich meine Pflichten erfüllt habe,
alS den ZeitungSb.ättern zu antworten. H'rr Präsident, meine
Herren. Zch hätte es gerne diesen beiden Lehrern ersparen
mögen, öffentlich über sie zu reden und d e Gründe anzugeben,
warum sie nicht wieder erwählt worden sind, aber da ich
angegriffen worden bin, und zwar hier im Scbooße dieser hoben
Behörde, so sehe ich mich gezwungen, zu reden. Es ist wahr,
Herr Steiger hat circa vierzehn Zahre in Münchenbuchsee alS
Lehrer dieser Anstalt funklionirt, ebenso Herr Binggeli längere
Zeit in FrieniSberg. Zn frühern Zeiten ging eS ziemlich gut,
in den letzten Zeiten aber haben sie ihre Pflichten nicht erfüllt,
indem sie mehr außer der Anstalt als in derselben sich aufhielten,

und nicht selten sich Tag und Nacht außer derselben
herumgebalgt haben; Leute, die mehr in den Pinten und
Kneipen, als bei den Schülern sich aufhalten, — diese kann ich
ntcht zur Wiedererwählung empfehlen Durch die erfolgte Re-
orgomsation und durch die neu bestellten Lehrer baden beide
Anstalten, meiner beßten Ueberzeugung nach, gewonnen; in
beiden herrscht ein besserer Geist alS früderhin. Glaube man
ja nicht, daß bei diesen Veränderunqen, wie es öffentliche
Blätter behaupten, persönliche Rücksichten obgewaltet haben.
Zch erkläre jede solche B-schuldigung bei Ehre und Gewissen
als unwahr. Man sagt, die beiden Lebrer häiten die zwei
Adressen nicht unterschrieben, welche man an mich richtete und
mir zustellen wollte. Ob dieß der Fall ist, weiß ich nicht. Die
Adresse, welche an Herrn Regier unqsrath Stämpfli gelangt ist,
kenne ich nicht. Auch diejenige kenne ich nicht, welche von
siebenhundert Lehrern an mich gelangen sollte. — Zch habe
weder die erne noch die andere gesehen, und ich wollte sie nicht
sehen, damit man mir niemals den Vorwurf machen könne,
ich möchte, weil der Eine oder der Andere diese oder jene
Adresse unterzeichnet oder nicht unterzeichnet habe, auS diesem
Grunde günstig oder ungünstig gestimmt sein. — Noch EineS.
Man sagt, Herr Steiger, odschon Bürger des KantonS Bern',
sei durch einen Appenzeller ersetzt worden, odschon dieser minder
gut deutsche Sprache lehre, alS Herr Steiger. Hierauf
antworte ich Folgendes: Während drei Zabren haben drei oder
vier Lehrer die deutsche Sprache im Seminar zu Münchenbuchsee

gelehrt. Diese Anomalie babe ich nicht mehr zugeben
wollen, sondern ich drang darauf, daß für dieses eine Fach
ein Lehrer von oben bis unten bestimmt werde. Diese
Aufgabe übertrug ich wem? Demjenigen Manne, der alS
erster Haupllehrer im Seminar zu Münchenbuchsee gelebt und
gewirkt hat, nämlich Herrn Zuderbühler, einem tüchtigen und
geschickten Manne. Dieser hatte schon längere Zeit die hödern
Elemente der deutschen Sprache gelehrt, während Herr
Steiger nur einen Theil davon lehrte. — Wie ungerecht die
Behauptung ist, man habe einen neuen Mann angestellt, be-
weiöt die Toaisuche, daß dieser neue Mann bereits seit zehn
Jadren zu Münchenbuchsee Lehrer ist. Dieß wird genüuen für
dieses Mal, und hoffentlich auch für längere Zeit, sonst kann
ich dann weitere Auskunft geben. Noch einmal, eö thut mir
leid, daß ich hier über diesen Gegenstand reden mußte.

Herr Finanzdirektor. Da die Büdgetansätze nicht
angegriffen worden sind, so enthalte ich mich jeder Bemerkung.

Der Ansatz der Fr. 64,000 wird durch'S Handmehr ge-
nehmigt.

(Fortsetzung folgt.)
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ll. Taubstummenbildung (zusammen Fr. 11,700).

Durch'S Handmehr genehmigt.

Lobner. Zch finde mich veranlaßt, hier über einen
Gegenstand da? Wort zu ergreifen, welcher nicht im Büdget
berührt ist, dennoch aber für daS ganze Land von größler
Wichtigkeit ist. ES ist dieß nämlich die Errichtung einer Forst-
schule. Man sagt zwar, man werde bald ein Forstgesetz erhalten.
Zch möchte aber, daß die Forstschule bereits im Budget vor-
gesehen werde. — Schon zu drei verschiedenen Malen waren
deßhalb Ansätze im Büdget ausgenommen, nämlich im Zahre
1834 mit Fr. 5200, im Zabre 1835 mit Fr. 6000, im Zavre
1836 mit Fr. 6000; jedes Mal war die Nothwendigkeit
ausgesprochen und daS dringende Bedürfniß, und dennoch kam
dieselbe niemals zu Stande. — Wenn man bedenkt, daß die
Waldungen einen großen Theil unseres Staats - und Nativnal-
reichtdumeS ausmachen, wenn man serner bedenkt, in welchem
verwadrloseten Zustande ein Theil unserer Waldungen sich

befindet, und zwar aus Mangel an Einsichten und Kenntnissen,
so wird gewiß Jedermann finden müssen, daß ein derartiges Institut
noth thut, damit unsere Waldungen aus deßt mögliche Weise
bewirthschaftet werden. Für Errichtung der Forstschule ist ein
Projekt ausgearbeitet worden, dessen Kosten auf Fr. 6000
berechnet find. — Deßhalb trage ich im Interesse deS Sraates
und der Gemeinden, welche Waldungen besitzen, dabin an, daß
ein Betrag von Fr 6000 in das Büdget für die Errichtung
einer Forstschule aufgenommen werde.

Herr Finanzdirektor. Dieser Gegenstand liegt
gegenwärtig beim Finanzdirektor, und das Projekt ist vollständig
ausgearbeitet. Es war jedoch nicht möglich, die Sache nun
in der gegenwärtigen Sitzung vorzulegen, eS wird dieß in der
Hornungssitzung geschehen. Zch theile übrigens die A> ficht
deS Herrn Antragstell rS, daß bei besserer Bewirthschaftung
unsrer Forsten viel gewonnen wird, und daß man praktische
Forstmänner bilden müße. Nach dem Projekt braucht eS aber
nicht Fr. 6000, sondern nur Fr. 5000; namentlich wenn man
die Forstschule nicht in die Stadt Bern, sondern in eine Staatsdomäne

auf dem Lande verlegt, z. B. wie eS beabsichtigt wird,
nach Frienisberg. Zch kann dazu stimmen, daß Fc. 5000 in
das Büdget aufgenommen werden.

Sur y Zch unterstütze den Antrag deS Herrn Lobner.
Die Forsten sind eine Hauptquelle unsers Nat onalreichkdumS,
allein biS auf den gegenwärtigen Augenblick sind sie nicht kunst.
gerecht ausgebeutet worden. Auch in frühern Büdgets waren

Ansätze, dessen ungeachtet blieb es beim Alten. Nun dünkt eS

mich, daß eS Zeit sei, Hand an'S Werk zu legen, nicht nur
durch Versprechen, sondern durch die W rklichkeit. Zch
vertraue auf den RegierungSratb, daß er sein Mögliches thun
werde. Allein ein günstiges Resultat hängt hauptsächlich davon
ab, daß man den tüchtigen Mann finde. Sollte dieser nicht
gefunden werden, so verlange ich wenigstens, daß Prämien
ausgesetzt werden, damit junge Leute die baierischen und
sächsischen Forstschulen besuchen können. Für daS Nothwendige
Muß man nicht sparen.

Geiser, Oberstlieutenant. Zch kann nicht anders alS den
Antrag des Herrn Lodner unterstützen. Wer weiß, wie der
Werth deS HolzeS von Zahr zu Zahr zunimmt, wie die Trag,
barkeit der Wälder von einer guten Bewirthschaftung abhängt,
und wie eine gute Bewirtdschastung nicht möglich ist, ohne
gründliche Kenntnisse, der wird gewiß von der dringenden

Nothwendigkeit einer praktischen Forstschule überzeugt sein.

Lobn er. Wenn Fr. 5000 genügen, so ist eS mir um so

lieber, und ich kann mich diesem Antrage anschliessen.

Der Antrag deS Herrn Lohner wird durch'S Handmehr
erheblich erklärt.

U. Militärdirektion. (Aus. Fr. 434,595.)

1) Kanzlei und Verwaltungsbehörden. (Zus.
Fr. 31,735.)

a. Kanzlei der Militärdirektion. (Zus. Fr. 3400.)

Durch'S Handmehr angenommen.

b. Oberstmilizinspektorat. (Zus. Fr. 8965.)

RötbliSberger, Berichterstatter der StaatswirtbschastS-
kommission, frägt, ob nicht daS Oberstmilizinspektorat dem Militärdirektor

übertragen werden könnte.

Herr Militärdirektor. Ueber diese Frage der StaatS-
wirthschaftskommission will ich Auskunft geben, odschon eS für
mich eine delikate Sache ist, wenn ich die Sache von der Hand
weise, indem man meinen könnte, ich wollte mir Müde und
Arbeit ersparen Aber wenn man die Sache genau b'siebt, so

werden Sie sehen, daß ich weder Mühe noch Arbeit scheue,
daß aber dennoch beide Stellen nicht verträglich sind. Der
Overstmilizinspektor hatte bis dahin eine doppelte Stellung, er
war zu gleicher Zeit Zn'pcktor sämmtlicher Milizen des KantonS,
und Oderinstruklor, so daß er in Fall kam, die Truppen zu
inspire», und m seiner letzter» Eigenschaft die Instruktion
selbst tdätig zu leiten. Nun sollen in Zukunft beide Stellen
getrennt werden, und zwar nach der Anficht der M«litärdirekt«on



in folgender Weise. BiS jetzt bestanden drei vollständig adge.
sonderte BüreauS, nämlich dasjenige des Departements, das-
jenige deS Oberstmilizinsp ktvrS, und dasjenige des Kriegs-
kommissariatS. Diese drei BüreauS sollen nun in eineS vereinigt
«erden, wodurch der ganze Geschäftsgang unendlich vereinfacht
wird. Man kann dieß auS dem Umstände abnedmen, daß biS
dabin der Name eineö einzigen Militärs 14 Mal in den ver-
schiedenen Kontrollen geschrieben werden mußte, und ebenso

derjenige seiner Eitern. Wenn man bedenkt, daß der Kanton
Bern bei 30.000 bis 40,000 Soldaten bat, so kann man sich

leicht einen Begriff machen, wie weitläufig diese Art von
Geschäftsführung war. In Zukunft soll der Name eines Militärs
u. s w. bloß fünf biS sechs Mal in die verschiedenartigen
Kontrollen eingetragen werden, und obscdon dadurch der
Geschäftsgang wesentlich vereinfacht wird, so »st eâ dennoch
nothwendig, daß stetS Jemand im Büreau sei, um alles dieses zu
überwachen, und dieseS geschieht dann durch den Mllizin'pektor.
Außer dem ist dessen Aufgabe, in Abwesenheit des Militär-
direktorö denselben zu vertreten. um an dessen Stelle die Oder-
leitung des Mil'tärwesenS zu führen. Er wird öfters in diesen

Fall kommen, indem d r M'litärdirektor noch andere
Eigenschaften bat, nämlich diejenige eineS RegierungSraldeS, in
welcher E genschaft er überd«eß den Großrathssitzungen beiwohnen
soll. Diese doppelte Stellung, die öftern Inspektionen bald in
diesem, bald in jenem Theile deS KantonS u. s. w. machen eS

dem Militärdirektor unmöglich, selbst die Detail Schreibereien
von 30,000 bis 40.000 Miliz-n zu leiten und zu kontroliren,
weßhalb er einen Gehülfen nötoig bat, nenne man denselben
wie man wollt. Finden Sie, die Stelle eines MilizinsvektorS
sei überflüssig, und der Militärdirektor könne ayes besorgen,
so werde ich eS mir gefallen lassen müssen, aber dann erkläre
,ch zum Voraus, daß ich entweder dem Regierungsrath und
Großen Rath nicht beiwohnen, oder dann die Pflichten eineS

Mil,zinspektorS und emeS Militärdirektors nicht vollständig
besorgen kann. Jedenfalls werde ich es mir zur Pflicht machen,
so oft als möglich bei den Truppen und bei der Verwaltung
zu sein. G«e werden entscheiden.

Rüfenacht. Ich bin kein Militär, aber dennoch dünkt
eS mich, man solle diesen Ansatz ersparen können, indem dem
Oberstmilizinsp'ktor die Instruktion abgenommen werden soll,
und so demselben nur noch die Besorgung der Büreauarbeiten
übrig bleibt. Wir haben deshalb nur noch einen Büreau Chef
nöthig. Wenn der Herr Direktor verhindert ist, die Truppen
selbst zu inspiziren, so haben wir der Herren Obersten und
Generäle im Kanton genug, welche denselben gewiß gerne
vertreten. Für daS Milizinspektorat sind hierbei Fr. 5000 angesetzt;
wenn man aber diese Stellen aufhebt, und einen einfachen
Büreau-Cdef mit Fr. 1800 ernennt, so erspart man mehrere
tauftnd Franken, und es wird die Sache gleich gut gehen.
Ich stimme zur Aufh, bung der Stelle eines MilizinspektorS.

Karlen in der Müblematt. Ich theile diese Ansicht.
Der erste Sekretär deS MilnärdirektorS sollte in Fällen von
Krankbeit und Abwesenheit dessen Platz ausfüllen können. Wenn
man zweckmässige Ersparungen machen kann, so mache man sie.

S tämpfli zu Schwanden. Ich muß diese Ansicht ebenfalls

unterstützen. Ich finde, die Stellung deS MilizinspektorS
habe sich ganz geändert. AIS man diese Stellung ereirte, hatte
man Mangel an tüchtigen Osfiziren, weßhalb man eine große
Besoldung aussetzen mußte, um dadurch emen Mann, welcher
im Kanton nicht zu finden war, zu vermögen, in den Kanton
zu kommen. Herr Zimmerli wurde angestellt, und bat seine
Aufgabe zur ziemlichen Zufriedenheit erfüllt. Ob überhaupt
nicht noch mehr hätte geleistet werden können, das kann ich
nicht beurtheilen. Nur so viel »st richtig, daß unser Militär
im Vergleich mit andern Kantonen nicht obenan steht, und daß
bei Lagern und Inspektionen, andere Kantone uns überlegen
waren. — Ob der Fehler an den Soldaten liegt, oder an der
Instruktion, daS will ich nicht beurtheilen. Nur so viel ist
gewiß, daß die Sache sich geändert bat. Wir haben gegenwärtig
einen Mann an der Spitze des M'litärwesenS, welcher selbst
ein ausgezeichneter Officer ist, und welchem daS Militärwesen
am Herzen liegt. Außerdem haben wir noch viele andere gute

Offiziere. In den letzten Zeiten hat man die Unterstatlhalter
aufg'hoben, und den Gemeindspräfidenten deren Verrichtungen
übertragen. Ich war damit einverstanden, wollte aber die Letzter»
einigermaßen entschädigen. Der Regierungsrath bat aber ge-
funden. man solle in die Sache nicht eintreten. Ich bade nun
bei Behandlung deS Büdgets meinen Antrag nicht wiederholt,
in Berücksichtigung der großen Ausgaben, und von der
Voraussetzung ausgehend, man werde auch bei andern Zweigen
möglichste Ersparnisse bezwecken wollen; dabin zählte ich unter
andern auch den gegenwärtigen Ansatz. Sollten aber meine
Erwartungen nicht in Erfüllung gehen, so behalte ich mir vor,
meinen Antrag in Betreff der Entschädigung der GemeindS-
vorfteher zu wiederholen. Ich trage dahin an, daß dieser Ge-
genstand dem RegierungSrathe überwiesen werde, um ein
Aufhebungsdekret vorzulegen.

Scherz, Fürsprecher. Ich d.n auch der Ansicht, daß man
zweckmäßige Ersparnisse mache, aber hier in dem angetragenen
Sinn eine Ersparniß zu machen, finde ich nicht zweckmäß g.
Freilich hat sich die Stellung des MilizinspektorS verändert,
allein dessen ungeachtet glaube ich, daß man einen Adjunkten
deS Militärdirektors haben und besolden müsse, und zwar auS
den von Herrn Regierungsrath Ochsrnbein bereits angegebenen
Gründen, indem es unmöglich ist, zu gleicher A«>t alle die
Pflichten zu erfüllen, welche ihm alS Militärdirektor und Re»

gierungSrath auffallen. Das Eine oder das Andere müßte
darunter leiden. Ein Adjunkt ist also nothwendig, und dieser muß
ein tüchtiger Militär sein, wenn er seine Pfl chten erfüllen will.
Daß wir n cht überflüssige gute obere Oifiziere haben, daS
beweist die Liste der eidsgenössischen Stabsoffiflere, auf welcher
der Stand Bern nur kärglich vertreten ist. Ein zweiter Grund
für Beibehaltung des MilizinspektorS ist der, daß man doch
stets einen Platzkommandanten haben muß. Auch da kann der
Militärdirekror nicht Alles in Allem sein, sondern eS muß dazu
eine eigene Person bestellt werden, welcher jedenfalls e»ne
Besoldung von Fr. Z000—3000 auszusetzen ist. Ein dritter Grund
besteht in dem großen Büreau, welches daS Militärwesen baden
muß. Um dieses zu leiten, bedarf es eines tüchtigen Mannes,
ein gewöhnlicher Schreiber genügt nicht, sondern um zu machen,
daß die 30,000—40,000 Milizen in Allem gehörig versorgt und
kontrollirt werden, muß es ein sachverständiger, d. b. ein guter
und praktischer Offizier sein. Die Folgen wird man sehen, wenn
Sie bloß einen Schreiber anstellen. Ich stimme daher zur
Beibehaltung der Stelle eines MilizinspektorS.

Kurz. Ich erlaube mir auch noch ein Wort und ich werde
um so viel kürzer sein, alS ich demjenigen, was Herr Scherz
angebracht bat, vollkommen beipflichte. Ich will jedoch noch auf
einen Punkt aufmerksam machen, welcher bisher noch nicht
berührt worden ist, und den man nicht auS den Augen lassen
darf. Wenn man hier von der Stelle eines MilizinspektorS
redet, so kann man die Person, welche bisher diese Stelle
bekleidete, nämlich den Herrn Oberst Zimmerli nicht auS den
Augen lassen. Ich weiß wohl, daß man bei solchen Anlässen
auf Persönlichkeiten nicht sehen soll, aber wenn für eine Sache
bereits viele gewichtige Gründe sprechen, so darf ganz gut noch
überdieß die Persönlichkeit ins Auge gesaßt werden. Herr Oberst
Zimmerli ist nämlich Mitglied des eidgenössischen Kriegsratvs,
und in dieser Beziehung kann er unserm Kantone von großem
Nutzen sein, indem es dem Kanton Bern nicht gleichgültig sein
darf, daß er im eidgenössischen KriegSrathe ebenfalls vertreten
ist, indem auf diese Weise unsere Interessen am ehesten berücksichtigt

werden. Man muß in dieser Beziehung sich nicht
Illusionen machen, sondern man kann in der Regel annehmen, daß
jedeâ Mitglied deS eidgenössischen KciegsratbeS auch die Interessen

seines Kantons am meisten berücksichtigen wird. In der
ganzen Welt ist eâ so, und ich will auch Niemanden deßhalb
einen Vorwurf machen, Jedermann sorgt zuerst für seine Leute.
Wenn daher im KriegSrathe irgend EtwaS zur Entscheidung
kommt, wo die Verhältnisse der Kantone mit ins Spiel
kommen, so werden die einzelnen Mitglieder des KrieqSrathes immer
zunächst von dem Standpunkte ihrer Kantone ausgeben. Daher
kam es, daß in früherer Zeit Bern in eidgenössischen Dingen
nicht so begünstigt worden ist wie andere Stände, weil kein



Berner im KriegSratde saß. Wenn Herr Oberst Zimmerli
zurücktritt, und dazu wird ihn d-e Aufhebung der Stelle eines
MilizinspektorS veranlassen, denn zu einem bloßen Schreiber
perden Sie ihn nicht machen wollen, und er würde sich auch

nicht dazu Hergeben, so würden wir keinen Berner mehr im
KriegSratde haben, indem Herr Oberst Zimmerli wahrscheinlich
wieder inS Aargau ziehen würde. Es würde schwierig fein,
Bern durch einen andern vertreten zu lassen, indem gegenwärtig

Niemand wahlfähig ist, alS ich, und ich unter gegenwärtigen
Verhältnissen schwerlich gewählt würde. Außerdem liegt eS im
Interesse deS bernischen Wehrwesens, daß diese Stelle beibehalten
werde. Man sagt, ein Schreiber genüge. Ich antworte mit- Ja
und Nein; wenn man glaubt, daß diese Stelle eine einfache
Schreiderstelle sei, und man ihr nichts Anderes zu übertragen
hätte, so kann man mit 3a antworten. Man kann aber mit
derselben noch manches Andere verbinden. Man sagt, es werde
gewiß leicht sein, Leute zu st»den, welche nöthigenfalls den Mssi-
tärd rektor bei der Inspektion u. s. w. vertreten. Dieß ist

ganz richtig, eS find viele Stabsoffiziere, welche solches gerne
unentgeldlich thun würden; ich wenigstens würde Mich gerne
dazu hergeben. Aber damit ist es nicht geholfen, sondern es

muß Jemand sein, welcher mit dem ganzen Gange deS Kriegs-
wesenö, den einzelnen Vorfällen u. s. w. genau vertraut >st.

Es genügt nicht, daß man aus die Schützenmatte hinausziehe,
daselbst dem einen Soldaten die Patrontasche, dem andern das
Gewehr untersuche, ob Beides ordentlich geputzt sei, sondern eS

find dabei noch ganz andere Dinge zu berücksichtigen. Deßhalb
ist es zweckmäßig, daß osrkommenden Falls Jemand den Herrn
Direktor vertrete, welcher im Zusammenhange mit dem Geschäftsgänge

ist unv wirkliche militärische Kenntnisse habe. Warum
will man übrigens die Stelle aufbeben? Einfach um zu sparen.
Zch zweifle aber, ob man dadurch den Zweck erreicht. Wenn
man keine ködern Stabsoffiziere anstellt, sondern sich mit einem
bloßen Schreiber begnügen will, so muß man diejenigen Ver-
richtungen, welche militärischer Natur sind, auf andere Offiziere
vertheilen, und ob diese sich dann stets dazu unentgeldlich
hergeben wollen, darf wodl mit Recht bezweifelt werden. ES ist
sernerS nothwendig, daß ein Mann solche Inspektionen
vornehme und überhaupt diese Stelle bekleide, welcher einen hohen
militärischen Rang bat, denn man mag sagen was man will,
so ist gewiß sicher, daß je größer und dicker die Epauletten sind,
um so größer der Respekt ist, und eS muß auch so sein. Was
dann den Namen anbelangt, so möchte ich ihn sein lassen, bis
bei unS das Mil'tärwesen reorgansirt ist, odschon in der
Wirklichkeit jetzt der M'litärdirekror Milizinspektor ist. Zch möchte
im Interesse des Mü'tärwesenS dringend ersuchen, daß man
den Ansatz bleiben lasse.

Lobner. Herr Kurz bat die Person im Auge; ich da-

gegen glaube, wir sollen die Sache im Auge haben. Der Herr
Militärdireklor bat zugegeben, daß die drei biSher getrennten
BüreauS eines Mll»zin«pekrors, Kriegskommissärs und der
Direktion in em einziges vereinigt werden können, so daß eS mir
scheint, eS werde in Zakunft nur noch ein Büreauches erforderlich

sein. Herr Fürsprech Scherz hat gesagt, man werde einen
Platzkommandanren nothwendig baden, und frägt, wer dann
diese Stelle bekleiden solle, wenn daS Milizinspektorat ausgehoben
werde. Die Beantwortung dieser Frage ist einfach, eS soll nämlich

ein eigener Odermstruktvr angestellt werden, und dieser kann
dann Platztommandant sein; ein Büreauches mit einer Pension
von Fr. 2000 bis 2500 wird genügen, und dann hat man einen
Büreauches und emen Oderinstruktor, welcher zu gleicher Zeit
Platzkommandant wäre. Fender man Herrn Zimmerli für die
e»me oder andere Stelle tauglich, und will er die eine oder
andere bekleiden, so kann man sehen. Man soll die Sache und
niemals die Person im Auge haben.

Nig geler. Ich bin kein großer Militär, jedoch glaube
ich, so viel davon zu verstehen, um einzusehen, daß die Gründe
sür Beibehaltung der MilizmspektorsteUe nicht stichhaltig sind.

Man giebt zu, daß diese Stelle w sentlich verändert worden ist

durch die Wabl eines MilitärvirektorS. Man will indessen auS

ansern Gründen die Nothwendigk.it der Beibehaltung dieser

Stelle nachweisen. So sagt man : da die verschiedenen BüreauS

vereinigt werden, so muß man Jemand haben, um darüber die un.
mittelbare Aussicht zu führen. Wir baden aber »ine Menge Bü-
reauS, wo kein eigener Äüreauinspektor da ist. sondern wo einfach
der erste Sekretär die Aufsicht über daS Büreau führt. Daß biS
jetzt, ungeachtet dieser Aussicht, die Sache nicht am besten einge-
richtet war, ergiebt sich daraus, daß der Name eines Soldaten
bisher vierzehn Mal in den verschiedenen Konti ollen geschrieben
werden mußte. Es ist di ß kein Zeichen einer gar guten Geschäftsführung.

Ww sind auch nicht da, um mit Tabell-n und Schreibe-
re,en überladen zu werden, und zwar auf eine Weile, daß man
zum Gespötte wird in der ganzen Schweiz. Wenn wir einen
Feind mit Tabellen und Registern verjagen könnten, so würde
gewiß Jeder geschlagen. Da man aber bei solchen Anlässen mit
Tabellen und Registern nichts erreichen kann, so muß man seine
Aufmerksamkeit aus etwas Anderes richten, und dafür sorgen,
daß unsere Soldaten neben unsern Miteidgenoffen größere« Lob
einerndten als bisher. AlS em fernerer Hauptgrund, um die
Stelle eines MilizinspektorS beizubehalten, wird angefübrt, daß
man einen Platzkommandanten haben müsse. Dagegen ist ganz
richtig angebracht worden, daß die Verrichtung eines
Platzkommandanten viel zwickmäßiger dem Oderinstruktor zu über,
tragen sei, welcher mit einer ganz klein-n Zulage diese Stelle
gewiß gerne versehen wird. Deßhalb die Milizmspektvrstelle
beizubehalten, und Fr. 4965 zu verausgaben, dieß ist wobl etwaS
stark. Man macht auf die Person aufmerksam, welche
gegenwärtig die Milizinspektorstelle bekleidet, und sagt, man dürfe
diese nicht aus den Augen verlieren. Ich dagegen glaube, wir
seien hier, nicht um der Personen willen Stellen zu kreiren,
sondern deßhalb, um jede unnötvige Stelle aufzuheb-n, auch
wenn sie von einem Halbgotte bekleidet worden wäre. Man sagt,
Herr Oberst Zimmert« vertrete im eidgenössischen KriegSrathe
die Interessen des KantonS Bern, und dieß werde nicht mehr
geschehn, wenn er nicht mehr in bernischen Diensten sich

befände. Abgesehen davon, daß sehr leicht ein anderer Berner an
dessen Stelle gewählt werden kann, so ist solche«, Falls es nicht
geschieht, keine so große Sache. Bekanntlich hat der eidgenössische
KciegSrath sich b s jetzt, außer ein Paar Reqlementen. nicht
über viel mehr verständigen können aiS über die konischen
Tschakkos, welch« unsern Kanton namentlich ein enormes Geld
kosten Auch im Uedrigen habe ich nicht gehört, daß eö den
Bemühungen deS Herrn Oberst Zimmerli bis dabin besonders ge-
lungen sei, den Stand Bern zu vertreten. AuS allen diesen
Gründen stimme ich zu Streichung deS Ansatzes für die
Milizinspektorstelle.

von Steiger. Indem ich vorläufig allen den Herren
Präopinanren beipflichte, welche sich für die Verbesserung
unseres Militärwesens ausgesprochen haben, bin ich so frei,
abgesehen von der Person, welche e« zufälliger Weise betreffen
mag, auch meine Meinung zu äußern. Zch wünsche sehr, daß
überall Ersparnisse eintreten, wo sie unschädlich Statt finden
können. Im vorliegenden Falle dagegen, glaube ich, ist man im
Irrthum, wenn man glaubt, man erspare die Kosten dieser
Stelle, wenn man sie eingehen lass?. Zch kann die Evre haben,
zu versichern, daß man unter der ganz alten Ordnung der Dinge
das Nlchtvorbanvensein eines allgemeinen Miliz nspektsrs für
den ganzen Kanron als einen großen Mangel anerkannt bat und
zwar au « dem Hauptgrund, weil, wenn eine solche Person nicht
besteht, die wünschvare Einheit in der Instruktion und der
Bildung der T uvven zur Unmöglichkeit wird. Eine solche Stelle
ist eine Nothwendigkeit; ob b,e Person, welche solche gegen,
wärtig bekleidet, den Anforderungen b s dahin genügt bat, ist
mir nicht bekannt!, und ich erlaube m>r daiüber kein Urtheil.
Wir können uns jedoch nicht verhehlen, ohne schamrotd zu
werden, daß unser Militär gegenüber dem anderer Kantone
nicht mehr das ist, was eS seit Jahrhunderten zu sein gewohnt
war, ich bitte aber auch, zu bedenken, daß dazu äußere Uebel-
stände und sedr verschiedenartige Gründe mitgewirkt hoben,
welche zu entwickeln hier nicht der Ort ist Aber können wir
erwarten, daß, wenn wir heut? be chließen, wir wollen keinen
Milizinspektor mehr, eS in Zukunft besser gehen w-rde? kann
es besser gehen, wenn man auf die Einheit verzichtet? Freilich
had-n wir einen M'litärdirektor, aber d'eftm kann nickt AlleS
übertragen werden u. s. w. Herr Präsident, meine Herren,
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mir scheint die Aushebung dieser Stelle rein unmöglich und
nicht vernünftig. Ob dagegen die Besoldung reduzirt werden
kann und soll, ist mir nicht bekannt, ich zweifle aber nicht, daß
die betreffenden Behörden alle die Ersparnisse werden eintreten
lassen, welche möglich sind.

Zumwald. Ich war achtzehn Jahre im Auszug, und
erlaube mir auch meine Meinung zur Sache. Zch kann gar
nicht begreifen, warum man fernerhin den Milizinspektor bei-
behalten will. Wenn ich als alter Militär eidgenössische Lager
besucht, so finde ich stets, daß die Berner-MilitärS die Letzten

sind in jeder Beziehung. Ich meine dieß nicht deßhalb, weil
unsere Leute langsam gehen; der Bär läuft auch langsam;
allein ich sehe in der Person des Milizinspektors nicht diejenigen

Eigenschaften und nicht den Eiser, welcher nothwendig ist,
um unsere Leute zu guten Soldaten zu machen. Man hat
vorhin gesagt, große Epauletten machen Respekt; ich dagegen
möchte sagen: schwere Zapfen machen einen großen Ausfall in
unsern Staatsausgaben. Zch möchte wünschen, daß ein tüchtiger

ZnstruktionSmann angestellt werde und nicht nur ein Cvef
mit dem Titel Oberst. Zum Schlüsse mache ich auf einen
Ausspruch deS großen Kaisers Napoleon aufmerksam, welcher
über den Kaiser Alexander bemerkte : Er ist ein General der

Parade.

Geiser, Oberstlieutenant. ES liegt auch in meiner
Stellung, ein paar Worte hier mitzusprechen. Zch stimme
für Beibehaltung der Stelle nicht wegen der Person, sondern
im Interesse deS Wehrstandes. Zch will nicht wieberholen,
was für Beibehaltung der Milizinspektorstelle gesagt worden ist.
Nur so viel bemerke ich, daß es für den Militärdirektor eine

physische Unmöglichkeit ist, diese Stelle zu versehen, wenn er
nicht seine Pflichten als Regierungsrath, in welcher Eigenschaft
er auch den Sitzungen des Großen Rathes beiwohnen soll, ver-
vachläßigen will. Man will, wie es scheint, die Stelle eines
Oberstmilizinspektorö mit derjenigen eines BüreauchefS
verschmelzen. Schon bei der Berathung des Dekretes, betreffend
die Reorganisation der Landjäger, hat das Büreausystem den

Sieg davongetragen. ES wird sich zeigen, ob man gut de-

schlössen bat; aber daß man jetzt die Besorgung von 30,000 bis
40,000 Milizen ebenfalls einem Büreauchef anvertrauen will,
und daß eine solche Ansicht von Leuten vertheidigt wird, welche
dem Milttärstande angehört haben oder noch angehören, darüber
muß ich mich verwundern; eö ist nothwendig, diese Stelle bei-
zubehalten. Zch habe dabei weder den Herrn Milizinspektor
Zimmerli, noch irgend eine andere Person im Auge, sondern
einzig and allein daS Interesse des Militärwesens; aber so

nothwendig alS die Beibehaltung der Stelle ist, so nothwendig
ist es auch, daß sie von einem guten Oifizier bekleidet werde,
und nicht bloß von einem (Amt cle bureau. ES ist soeben
gesagt worden, man dürfe sich im eidgenössischen Lager nicht mehr
mit Edren zeigen. Zch verneine dieß im Namen des bernischen
Wehrstandes. Daß wir nicht glänzen, wie Andere, mag seine

Richtigkeit haben; daß wir aber mit Unehren im Lager bestehen
oder mit andern eidgenössischen Truppen in's Feld ziehen,
dieß ist eine Unwahrheit. Sollte aber auch dieß der Fall sein,
so soll Zeder in sich selbst gehen und an seine eigene Brust
schlagen und sich fragen, ob der Grund dazu im Herrn Miliz-
Inspektor liege, oder ob nicht vielmehr derselbe in andern

Umständen zu suchen sei. Zch habe unter der alten Regierung die
Ehre gehabt Soldat zu sein; vom militärischen Gesichtspunkte
ausgehend, war eS auch eine Ehre. Die Uebergangsperiode
hatte aber die natürliche Folge, daß die Disziplin geschwächt

wurde, und dieser Nachtheil ist gewiß nicht in der Person deS

Herrn Oberstmilizinspektors zu suchen. Daß wir zum Gespötte
unserer eidgenössischen Brüder geworden sind, stelle ich in
Abrede ; wohl aber mag daS Gespött von anderer Seite her erfolgt
sein. Zch habe bereits im Verfassungsrathe die Reorganisation
unserer Militärverfassung beantragt; wie wir gehört haben,
wird dieselbe im nächsten Zahre erfolgen. Wenn, gestützt auf
diese Reorganisation, eS sich dann ergibt, daß die Milizinspektor-
stelle nicht mehr nothwendig ist, nun so will ich dannzumal auch
sparen helfen aber jetzt bei der gegenwärtigen Militärvrganisa-
tion solches zu thun, ist nicht möglich. Zch schließe mit der

Bitte, daß man die Stelle einstweilen wenigstens beibehalte im ^
Interesse deS bernischen Wehrstandes, und ersuche meine
Waffenbrüder, sich über diese Frage ebenfalls auSzusprechen.

Karlen, in der Mühlematt. Man hat von Gespötte
gesprochen Freilich wurde unser Militär zum Gespötte während
des FreischaarenzugeS gegenüber der Volksmeinung, welche
glaubte, es wäre dasselbe besser zu verwenden, nämlich zu
Austreibung der Jesuiten u. s. w. Da» Vo.k hat sich darüber
deutlich ausgesprochen.

Thonen. Zch möchte für die Beibehaltung deS Herrn
Obersten Zimmern stimmen, denn er ist e,n Mann, welcher
bereits unter Napoleon gedient hat. Daß der Wehrstand nicht
besser ist, ist nicht die Schuld des Herrn Obersten Zimmerli.
Zch glaube übrigens auch nicht, daß eS so schlecht stehe mit
unserm Militär, wie man sagt. Und wenn einmal das Vaterland

«n Gefahr »st, so wird eö sich zeigen

MatthyS. Zch bin kein Militär, erfülle aber meine
Pflichten, so gut es mir möglich ist, in der Siadtlegion ; allein
der Herr Militärdirekror, als Sachverständiger, erklärt unS,
die Beibehaltung der Milizinspekrorstelle sei nothwendig. Zch
glaube, wenn der Chef unseres Müitärwesens, ein Techniker,
eine solche Erklärung abgibt, so sind wir schuldig, diese Erklärung

zu berücksichtigen; «S sprechen bedeutende militärische
Gründe für die Beibehaltung dieser Stelle; es kann vorerst der
Direktor d-S M>lilärwesenS nicht Militärinspektor, Regierungö-
ratv und zu gleicher Zeit im Großen Ratve anwesend sein; er
muß sich in vorkommenden Fällen daher vertreten lassen, und
eine solche Vertretung kann nicht wohl von Jemanden anderes
geschehen, als von einem solchen Manne, welcher bedeutende
militärische Kenntnisse besitzt. Es ist noch ein anderer Grund,
welcher gegenwärtig wenigstens für die Beibehaltung der Stelle
spricht. Bekanntlich hat sich in der Schweiz ein Sonderbund
gebildet, und es sind laat den neuesten Nachrichten von Luzern,
WalllS und andern Kantonen solche Bürger nach Hause
zurückberufen worden, welche sich in ausländischen Diensten befinden,
um zu militärischen Operationen gebraucht zu werden Zn einer
der letzien Nummern der eidgenössischen Zeitung war ein auS
der allgemeinen Augsburger Zeitung entnommener Artikel, und
da wird ausgesprochen: „Die fremden Mächte haben einen
eigenen Ort, nämlich Zürich, bestimmt, um sich über die
schweizerischen Angelegenheiten zu besprechen, und man denke

zu inrerveniren " Daß daS letztere wahr ist, glaube ich nicht,
allein es ist möglich. Nun frage ich, ist es bei diesen
Umständen klug, wenn man aus diese Weise sich eines tüchtigen
Militärs entledigt, und wenn solches der größte Kanton in der
Schweiz thut. Wenn man alle d»ese Gründe berücksichtigt, so
muß man sich für die Beibehaltung der Milizinspekrorstelle aus-
sprechen. Man bat angeführt, daS bernische Militär sei in
emem schlechten Zustande und stehe bei eidgenössischen Inspektionen

und in Lagern allen andern Kantonen nach; ich kann mir
darüber kein kompetentes Urtheil erlauben, aber so viel weiß
ich, daß ich zu verschiedenen Malen gehört bade, andere Kantone

senden nur die tüchtigsten und ausgewählten Leute in die
Lager, während der Kanton Bern seine Bataillone immer so

hinschicke, wie sie sich jeweilen befinden, das beißt, ohne die
tüchtigsten aufzulesen und die minder tüchtigen zu Hause zu
lassen. Zch glauve auch, wenn das bermsche M litär gegenüber
andern Kantonen jetzt im Rückstände >st, so soll die Ursache Haupt-
sächlich darin gesucht werden, daß früher!»» sehr viele bermsche
Bürger im Auslande dienten, und nachher als ausgebildete
Militärs in'S Vaterland zurückkehrten, wo sie dann Osfiziers-
stellen bekleideten. Der ausländische Militärdienst hat gewiß
tüchtige O fiziere herangezogen. Zch betrachte eS im Allgemei-
nen nicht als einen Nachtuen, daß der ausländische KriegSoienst
aufhöre, im Gegentheil finde ich dieß ganz am Orte, aber es

mag dieses Verhältniß dazu dienen, um den gegenwärtigen
Zustand unseres Militärs im Vergleiche mit dem frühern richtig
zu beurtheilen. Zch stimme für Beibehaltung der Stelle.

Fueter. Zch erlaube mir über diesen Gegenstand auch
ein paar Worte, um so mehr, als ich bereits Z3 Jahre lang
Dienst thue. Ich müßte unbedingt dem Vorschlag deS Herrn



Militärdirektors daS Wort reden, und glaube, eS werde derselbe
ficherez» einem guten Resultate führen. Der Hauptübelstand
unserer Instruktion besteht hauptsächlich darin, daß der Oberst-
Milizinspektor zu gleicher Zeit Oberinstruktor war, und demnach
seine eigene Arbeit kontrollirte. Natürlich war eS daher daß
er AlleS schön sand. Nun hat der Militärdirektor dargethan,
daß für die Zukunft dieses Mißverhältniß wegsalle und ein
anderer und neuer Znstruktionsoberst angestellt werden solle,
«elcher unmittelbar unter dem Militärdirektor steht. Auf dies»
Weise wird eine gegenseitige Kontrolle eintreten; der Miliz-
inspektor wird mit eifersüchtigen Augen die Lnstungeu des Ober-
instruktorS prüfen, und Zeder wird sich bestreden, dem Andern
so wenig als möglich Blößen zu geben. Es kann ein solches
Verhältniß nur gute Folgen haben. Man spricht viel von
Ersparnissen ; wenn man aber die beiden Bridgets, das vor- und
daS dießjährige, zur Hand nimmt — ich habe die beiden vor
mir — so sieht man in den Verwaltungökosten bereits eine
Erlparniß von circa Fr. 500 zu Gunsten des dießjährigen BüdgetS,
was die neue Einrichtung vollkommen rechtfertigt. - WaS den

Einwurf des Herrn Lohner betrifft, so kann ich demselben nicht
beipflichten, denn die erste Sekretärstelle muß von einem Militärmanne

mit bedeutenden militärischen Kenntnissen besetzt werden,
weil ein anderer nicht brauchbar ist. Er muß serner ein Militär

hohen RangeS sein, weil er die Verrichtungen eines Chefs
deS Generalstabes bat, und diese stets von einem böhern und
kenntnißvollen Offizier besorgt werden müssen. — Ich glaube,
dieser Antrag des Militärdirektors lasse sich vollkommen
rechtfertigen ; er hat den großen Nutzen, daß stets Jemand da ist,
welcher das Ganze leiten kann; wenn man bedenkt, wie viel
Geld für daS Militär ausgegeben wird, so ist es gewiß unsere
«rste Pflicht, dafür zu sorgen, daß all' dieses Geld gut
verwendet und nicht in'S Blaue verschossen werde. Ich stimme
der Ansicht deS Herrn Militärdirektors bei.

Ganguillet. Vor Allem auS muß ich Sie aufmerksam
machen, daß wir gegenwärtig noch unter der Milirärverfassung
vom Jahr I835 stehen, und daß diese einen Milizinspektor auf-
stellt. So lange dieses Gesetz m Kraft bleibt, dürfen wir von
demselben nicht abweichen und müssen den vorigen Büdgetansatz
beibehalten. Man sagt, es bade die Stelle eines Oberstmiliz.
inspektorS unserm Militärwesen nicht zum Nutzen gereicht.
Auch ich bin der Meinung, daß der Nutzen nicht so groß ist,
als man erwartete, aber der Grund davon liegt nicht in der
Person, sondern darin, daß man damals sparen wollte und
die Stelle eines MilizinspektorS und eines Oderinstruktors in
einer Person vereinigte. Es gieng dieß auS doppelten Ursachen
nicht. Vorerst konnte der Milizinspcklvr nicht im Süreau und bei
der Instruktion sein, das eine mußte unter dem andern leiden,
und dann war eS im Widerspruch, daß die nämliche Person
inspizieren sollte, welcher die Znstrukt on oblag. Es ist vom
Herrn Militärdirektor bereits angedeutet worden, daß dieser
Uebelstand wegfalle, und ein eigener Instruktor bestellt werde.
WaS den Milizinspektor betrifft, so wird er, wie von Herrn
Fueter sehr richtig bemerkt worden ist, in Zukunft nichts
anderes sein als Chef des Generalstabs, der Militärdirektor
dagegen Kommandant sämmtlicher Truppen. Ist letzterer
abwesend, so verteiltet ersterer dessen Stelle, und aus diesen
Verhältnissen folgt von selbst, daß er einen döbern Offiziersrang
bekleiden muß, denn eS verstößt gegen alle Regeln militärischer
Gesetze und militärischen AnstandeS, daß ein bloßer Sekretär döder
gestellten Offiziers Befehle ertoeile, daß überhaupt ein höherer
Offizier von einem geringen Befehle im eigenen Namen
annehme, weßha b auch überall der Coef deS Generalstabes ein
General ist, und da wir keine Generäle haben, bei unS wenig,
siens ein Oberst sein muß. Zch stimme für Beibehaltung der
Stelle und des vorliegenden BüdgetansayeS.

Wein g art. ES muß Ihnen auffallen, wenn Jemand
daS Wort ergreift, der nicht Militär ist, indessen haben wir
daS Schulwesen besprochen, obschon die meisten unter uns keine

Schulmeister sind, oder das Wesen der Schulen näher
versieben. Dader sei es mir erlaubt, auch über einen Zweig des

Militärwesens das Word zu ergreifen, obschon ich kein eigentlicher

Militär b'n. Die erste Frage ist d>e: Wollen wir
Forlschritt oder Rückschritt, wollen wir Verbesserung oder Ver¬

schlimmerung Nach einigen der gefallenen Aeußerungen scheint
eS mir, als frage man dem Fortschritte wenig nach. Man
kömmt in e,nem fort und spricht von Ersparnissen und erschreckt
vor den Lücken im Büdget; aber ich frage Sie: wer von
unS war so kurzsichtig, daß er glaubte, die Aushebung der
Zehnten und Bodenzime und die Aussetzung einer Summe von
Fr. 400,009 für das Armenwesen habe kein bedeutendes Defizit
zu erdulden? Ja man wollte noch weiter geben, und den
Stempel und die Handänderungsgebühren abschaffen; damals
«rschrack Niemand, sondern Jedermann tröstete sich damit, daß
die Vermögenssteuer alle diese Lücken ausfüllen werde. Es ist
auch wirklich diese allein gerecht, und in Zukunft sollen die
reichen Städter und die Städte überhaupt auch ihren Beitrag
an die öffentlichen Lasten geben. Nun geräth man aus lauter
Oekonomie in die größten Widersprüche, man will jetzt zum
Beispiel unsern Wehrstand, statt heben, verschlimmern. Denn
ich hgbe noch nie gehört, daß irgend ein Körper besser laufe,
wenn man ihm den Kopf abschlägt, und den Kopf will man
idm adsch'azen zu einer Zeit, wo ereignißvolle und gew-tterscdwere
Wolken über unsere Häupter kommen, zu einer Zeit, wo die
Zukunft die wichtigsten Ereignisse bringt, die je erlebt worden
sind, zu einer Zeit, wo der Geist der Zwietracht, des Miß.
trauenS und des VerratbS in den Eingeweiden unseres geliebten
Vaterlandes wütbet, und wo man sich jeden Augenblick gerüstet
halten muß. Dieß kann wohl kein vernünftiger Mensch wünschen,
im Gegentheil wird jeder wollen daß das Militär gehoben und
verbessert werde. Was giebt dem Kanton Bern seine Kraft
und seine Ueberlegenheit gegenüber der Eidgenossenschaft, ist es

etwa die Ausdehnung seines Gebietes oder die große Zahl der
Bevölkerung? Nein, sondern die tüchtige und übereinstimmende
Organisation der waffenfähigen Militärmannschaft. Und so

lange die Rechte des Volkes und dessen Freiheit in der Schweiz
nicht überall anerkannt und gesichert sind, so lange noch Tausende

für ihre Befreiung und Entjochung kämpfen müss-n,
sollen wir dann unsern Militärstand verschlimmern? Es würde
uns geben wie dem starken Riesen, welchem die falsche Delila, die
falsche Dame der Reaktion, in einem schwachen Momente die Haare
abschnitt, worin seine ganze Stärke lag, und dann rief: Philister
über dir, und die Philister waren gleich zur Hand und zwangen
ihn, das Mühlrad der Sclaverei zu drehen. Es scheint mir,
man wolle einen Mann beseitigen. Ist dieß aber ein Grund,
um die Stelle selbst abzuschaffen. Man muß die Stelle selbst
und nicht die Person im Auge haben, und wenn diese sich als
zweckmäßig herausstellt, so soll man sie beibehalten, sorge man
denn dafür, daß sie gut besetzt werde. Zch frage Sie, meine
Herren, wie ist es möglich, in Zeiten von Unruhen, von
Gefahren, daß ein bloßer Sekretär, ein bloßer Schreiber an der
Spitze des MilitärwesenS stehe, und dessen einz lne Bewegungen
leiten soll, ist ein solcher im Stande, die nöihigen Anordnungen

und Pläne zu entwerfen, wenn das Vaterland in Gefahr
ist? Zufälliger Weise haben wir einen tüchtigen Militärdirektor,
aber ich frage: ist derselbe nicht gleich andern Menschen allen
möglichen Eventualitäten unterworfen, kann er nicht krank,
kann er nicht sonst momentan verhindert werden, selbst die

Sache zu leiten kann nicht seine Gegenwart als Reqierungs-
rath eben so nothwendig sein, und dann sollte ein Schreiber an
feiner Stelle das ganze Militärwesen leiten? Zu einem solchen

Widerspruche kann ich nicht stimmen. Ich will helfen das

Militär auf einen solchen Standpunkt heben, daß es Achtung
gebietet, und da ist jede unzweckmäßige Ersparniß unzeitig;
würde der Kanton Bern seine Militärmacht vernachläßigen, so

würde die liberale Schweiz den Schwerpunkt verlieren; seine

Aufgabe ist eS, die liberalen Kräfte im ganzen Lande zusammenzuhalten.

Der Bär soll sich nicht wie eine Schnecke egoistisch

in sein Haus zurückzieht,, sondern er soll muthig für die Sache
der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Duldsamkeit, des Heils, in
die Schranken treten Man ist auch ungerecht, wenn man saqk>

eS habe unser Militär keine Fortschritte gemacht; ja wohl hat
unser Militär unter dem gegenwärtigen Milizinspektor
Fortschritte gemacht, und dennoch wollte man diese Stelle eingeben
lassen, um einige Franken zu ersparen. Legen wir uns nicht
auf daS K'ssen der Sicherheit schlafen. sondern seien wir stark

gerüft t, das Erwachen könnte sonst ein unerwartetes und trauriges

sein. Ich stimme für die Beibehaltung dieser Stelle.



Kebrli, Fürsprecher, stimmt ebenfalls für Beibehaltung
der M'litärinspektorstelle, will aber deren Besoldung auf
Fr. 2500 heruntersetzen, weil in Zukunft die Oberinstruktion
nicht mehr dam-t verbunden sei. Im Uebrigen weist er die

Borwürfe und Beschuldigungen, welche im Laufe der Berathung
gegen daS bernische Militärwesen gemacht worden sind, als
unbegründet zurück, und beruft stch zu diesem Ende auf den Be
richt deS eidgenössischen Obersten, Herrn Maillardoz, welcher im
Laufe dieses Jahres mehrere bernische Bataillone inspizirte und
mit dem Resultat der Inspektion äußerst zufrieden war. so daß
«6 am Schlüsse dieses Berichtes beißt : „ Die fraglichen Ba-
taillone würden in den Reihen der eidgenöisischen Truppen eine
ehrenvolle Stelle einnehmen."

Herr Milidärdirektor. Vor allem auS muß ich be-

merken, daß, wenn man unserm Militär den Vorwurf macht,
«S stehe zurück, dieser Vorwarf wenigstens nicht den Personen
zur Last fällt. Denn unser Militär ist so gut als jedes andere
vom besten Willen beseelt, der Grund, warum nicht so viel
geleistet worden ist, als man erwartete, liegt in der
Organisation und im ErsparungSsysteme des jeweiligen Großen
RatheS deS Kantons Bern. Dieß sind die beiden Momente,
warum die bernischen Milizen nicht so viel geleistet haben.
Unsere Soldaten dienen acht Jabre im Auszuge, und während
dieser Zeit kommen sie nur zwei Mal ordentlicher Weise in
Dienst, nämlich ein Mal alS Rekruten und das andere Mal
mit der Kompagnie, während alle andern Kantone ihre Milizen
wenigstens ein Mal im Iadr zur Instruktion einberufen, a.so
im Ganzen acht Mal. So baden fernerS andere Kantone ihre
Kantvnallager. Wir sollen sie alle zwei Jahre auch haben,
aber seit dem Jahr 1836 sind statt fünf nur zwei Kantonallager
abgebalten worden. Wenn nun unser Militär daher nicht
denjenigen Grad von Bildung hat, welcher wünschenswerth ist,
so ist tbeilwcise wenigstens der Grund davon ,n der obersten
LandeSdebörde zu suchen. WaS nun die Stelle deS Ooerst-
milizinspektors betrifft, so sind wir nicht die Einzigen, welche
eine solche Stelle haben, sondern sie besteht auch in andern
Kantonen, welche unS in dieser Beziehung nachgefahren sind,
wie Aargau, Zürich und Waadt. Es ist übrigens dieses
Institut ei», sehr natürliches, denn, wenn man irgend wohin
kommen will, so muß eine Einheit da sein, sonst hat man eoen
so viel Excrziersysteme alS man Personen bat,.welche dasselbe
leiten. Wenn irgendwo, so »st beim Mllitärwesen Einheit
nöthig Der Mil'zin'pektor ist, wie richtig bemerkt word>n,
nichts anderes als der Cvef des GeneralstabS, er ist im Großen
gerade das gleiche, was der Feldweidel be» der Kompagnie ist.
Hat nun irgendwo jemand gehört oder behauptet, daß der
Feldweibel eine überflüssige Person se»? So wenig als der
Feldweidel eine überflüssige Person ist, so wenig ,st es der
Oberstmilizinspektor; er ist Cbef deS Generalstadsbüreau und
vertritt in vorkommenden Fällen den Kommandanten Nun
hat man eingewendet, d»ese Einrichtung habe sich bis jetzt Nicht
bewährt, eö sei viel zu viel geschrieben worden, und man bade
die Leute meist nur mit der Ausfüllung von Kontrollen, Tabellen
u. s. w. belästigt. Wenn man solches dem Milizinspektor
zum Vorwürfe macht, so ist dieß unbegründet, sondern eS liegt
solches in der gegenwärtigen Organisation. BiS jetzt halte
das Militärdepartement, der Milizinspektor, der Krlegskom-
missär, jeder sein eigenes Bin eau und darin, nicht in der
Person, — ist der Grund zu suchen, daß ein Namen vierzehn Mal
geschrieben worden ist Diesem Uedelstande ist bereits abgeholfen
worden, und die Ersparnisse si'd bereits gemacht, wie Herr
F >eter solches auseinander gesetzt bat. F üherdin haben sich
die Verwaltunqskosten aus Fr 36.660 belaufen, gegenwärtig
finden sich bloß Fr. 3l,060 dafür angesetzt, mithin zeigt sich
ein Trsparniß von mehr als Fr. 4666 Weitere Ersvarn>sse
sind vor der Hand keine möglich, und ich will Ihnen beweisen,
daß wenn Sie auch die St'lle eines Milizinspektors abschaffen,
Sie weit mehr Auslagen huben Bis jetzt hatten G»e einen
S'kretär der Direktion, drei Sekretäre für den Oderstmiliz-
inlpeftor und einen Adjunkten für den Kriegskommissär. Zwar
erscheinen für den Ode, stmilizinipektor bloß zwei Sekretäre,
ober der Geschäfte waren so viele, daß stets ein dritter beschäftigt

war. Durch die Vereinigung der verschiedenen Büreaus

sind nur noch drei Sekretärs nothwendig, so daß zwei Personen
überflüssig geworden find. Dieß setzt aber Voraus, daß der
Militärdirektor selbst arbeitet, ebenso der Militärinspektor und
der Kommissär. Wenn Sie aber den Milizinspektor, welcher
daS Technische zu besorgen hat, oder vielmehr dessen Stelle
eingehen lassen, so müssen Sie eine vierte Person anstellen.
W»e viel wollen Sie dieser geben? Gewiß nicht viel weniger
als dem ersten Sekretär, weil ihm der technische Theil auffällt.
3 tzt hat man aber keinen Platzkommandanten, man will dessen

Verrichtungen gegen eine Zulage dem Oderstinstruktor.
übertragen. Diese Zulage wird wenigstens Fr. 460 betragen.
D>eß macht bereits zusammen Fr. 2266. Ader so oft als der
Militärdirektor die Truppen nicht selbst inip'ziren kann, muß
man einen Obersten momentan dafür bezeichnen. Diese AuS»
lagen werden alle Jahre aus Fr. 1666 ansteigen. Da haben
wir bereits Fr. 3206. Sie sehen, daß, wenn man den Miliz,
impektoc zur einer Thüre hinaus schickt, er in anderer Form
zur andern Thüre herein kömmt. Dieß ist eine nothwendige
Folge. Glauben Sie ja nicht, daß ich nicht alle möglichen
Ersparnisse zu machen suche, aber für daS nothwendige will
ich auch die erforderlichen Ausgaben, damit wir unter allen
Umständen mit Ehren d.stehen. In anderen Direktionen baden
wir ganz das nämliche Verhältniß, so hat die Baudirektion
ihren Oderingenieur für den Straßenbau, idren Hochbauinspek-
tor, ihren Wasserbaudlrektor. Dort kommt es niemanden in
Sinn, alles dem Baudireklor üderlrazen zu wollen, eS wü-de
sich derselbe gewiß auch bestens bedanken. So nothwendig nun
solche Beamten der Baudirektion sind, so nothwendig sind auch
technische Beamte »m Mllitärwesen. Wenn S»e keine Techniker
haben, wer soll denn die Truppen leiten? Wer soll die Pläne
machen? Wer soll einen Feldzug projektiren? Etwa ein
Schreiber? DaS werden Sie nicht wollen, daS können Sie
nicht wollen; eS muß nothwendig solches von Jemanden gesch-hen,
welcher gerade technische Kentn>sse besitzt, denn wenn Sie jemand
haben, der von der Sache nichts versteht, so kosten die nach,
theiligen Folgen zehn Mal mehr Geld, als man dadurch ersparen
könnte. Bedenken Sie, waS 10.066 und 20,000 Mann nur
in zehn Tagen kosten, bedenken Sie ferners, wie viel mehr
eS kosten wird, wenn eine ungeschickte Hmd dieselben leitet.
Man hat auf eine Besoldung von Fr. 2300 angetragen. Bisher

kam der Mil>tär,nspektor alljährlich auf Fr. 4700 zustehen,
nämlich Fr. 4000 als Besoldung und Fr 730 für Pserdration.
Nun frage ich; wie sind andere Stellen besoldet, w lche mit
denjenigen eines Oderstmiliz'Mp-ktorS ungefähr in gleich m
Range sein mögen Der Bankd<rektor, ob'chon nur bloßer
Konlroleur, hat alljährlich Fr. 3000; der Hypotoekarbankdirek-
tor, eine ähnliche Stelle, hat eoenio viel. Jetzt frage ich:
ist die Verantwortlichkeit dieser Beamtem größer oder kleiner,
als diejenige emeS Milizinspeklors? Bei dem Kantonal- und
Hypotvetardankoirektor kommen nur Gelder in's Spiel, bei
dem Milizinspeftor dagegen das Leben der einzelnen Bürger.
Braucht etwa der letztere weniger Kenntnisse als die beiden
erstern? Jedermann der nur einigen Begriff vom Mllitärwesen
hat, wird wissen, daß der Chef des GeneralstabS ausgezeichnete
Kenntnisse haben muß und zwar jedenfalls bedeutend m-dr, alS
dieß bei einem bloßen Komptable der Fall ist. Es lassen
sich daher diese beiden Stellen schlechterdings nicht vergleichen.
Ich hätte im Gegentheile gerne dazu gestimmt, daß die bisherige
Besoldung von Fr. 4000 beibehalten worden wäre. Dieß wäre
der Stelle selbst, dieß wäre der Stellung des KantonS B.rn
angemessener gewesen. Allein ich habe den Umständen Rechnung
tragen wollen, und deßhalb so wie, weil die Oderinstruktioa
wegfällt, bloß auf eine jährliche Besoldung von Fr. 3000 an-
getragen. Als Cvef des M'litärw-s-nS müßte ich d n-auf drmqen,
daß die wichtigsten Stellen auf angemessene Weise bonorirt
werden, und ich glaube Nicht, daß eS am Orte ist, diejenigen
Stellen, welche Unter der Fmanzdirektion stehen, so doch zu
besolden und alle andern darunter leiden lassen. Ob Sie nun
Oderstmil'zmspektor oder Adjunkt u. s w. sagen wollen, daS
ist gleichgültig, auf den Namen kömmt es nicht an, aber dafür
sollen wir sorgen, daß eine nothwendig? Stelle beibehalten und
daß sie von einem Manne bekleidet werde, welcher im Stande
ist. bei wichtigen Anlässen, bei Truppenaufqeboten, mit Kenntniß,

Umsicht und Geschwindigkeit zu Werke zu gehen. Es steht



vielleicht nicht ferne, daß wir von einem solchen Manne guten
Gebrauch machen könnten, und wo dann jedermann froh sein wird,
wenn jemand die Sache leiten hilft, welcher die erforderlichen
Zähigkeiten hat. AuS allen diesen Gründen trage ich auf
Beibehaltung dcS Büdgetansatzeö an.

Scherz, Fürsprecher. Ich ergreife nicht gerne zum
zweiten Male das Wort, da man aber von verschiedenen Seiten
daS bernische Militär angegriffen hat, und namentlich geäußert
worden ist, der Berner müsse ob dem Zustande seines Militärwesens

schamrvlh werden, so bin ich so frei, zu Widerlegung
dieser Beschuldigung auf den letzten Bericht des eidgenössischen
KriegSratdeS, welchen wir hier in Händen haben, hinzuweisen
und denselben auszugsweise mitzutheilen. Derselbe lautet im
Wesentlichen dahin: „Die Inspektion über drei Znsanterie-
bataillone des Bundeskontingents des Standes Bern wurde durch
den Herrn eidgenössischen Obersten Ma'llardoz den 25. und
29 September und 2. Oktober dieß IahrS theils in Bern,
und andererseits in Delsberg abgehalten. Der Bestand der
drei Znfanteriebata>llone war im Ganzen 2109 Mann; demnach
waren im Ganzen 9 Mann überzählig. .4. Personelles.
Der Insp-ktor rühmt im 'Allgemeinen den kernhaften Schlag
dieser Truppen, und versichert im weitern, daß ihm in allen
drei Bataillonen kein einziger Mann vorgekommen sei,
«elcher nicht vollkommen diensttauglich wäre, v Materielles
t) Bewaffnung. Da wird bemerkt, daß die Waffen bis auf
einige Mann, gut und reinlich erhalten waren. 2) Kleidung.
Die Offiziere waren durchgängig, so wie die meisten
Unteroffiziere, sorgfältig gekleidet. Auch die Kleidung der Mannschaft

ist von gutem Stoffe und die Uniformen, obgleich nicht
magazinirt, erscheinen nicht abgenutzt. Dagegen ist zu bemerken,
daß dieselben der Mannschaft nicht immer gut anpassen.

3) Dist nktionSzeichen. Diese waren, nach der Wahrnehmung
deS Inspektors, ganz vorschriftsgemäß. 4> Ausrüstung.
Sowohl die Vollständigkeit alS die Beschaffenheit des Inhalts der
Säcke, so wie die gleichmässig gute Verpackung derselben, wird
gerüdmt. Ebenso daS T^ag-n derselben und das gute Rolle«
der Kaputröcke. Die Patrontaschen sind alle gut, die
Ausrüstung derselben vollständig, und die gute und reinliche In-
standdaltung des Lederzeugeö im Allgemeinen verdient Anerkennung.

O. Instruktion und Disziplin. Die Instruktion
dieser drei Bataillone war gründlich und vollständig. In
der Soldaten- und Plvtonsfchule waren sie gut geübt, einzelne
Kompagnon vorzüglich; die Jäger waren mit ihrer Fechtart
vertraut, u. f. w. Im U-brigen rüvmt der Znstruktor, daß

Disziplin unter den Waffen und nebst dem, »vaS er gesehen,

gut gewesen sei. — Der eidgenöisische Kriegsrath schließt daber
diesen Bericht, indem er daS Ergebniß dieser Inspektton nach
dem erhaltenen Bericht als eursedr befriedigendes erklärt
und die Ansicht auespricht, daß alle drei Bataillone als durchaus

dienstfähig zu betrachten und in jeder Beziehung eine
ehrenhafte Stellung in den Reihen der eidgenössischen

Truppen einnehmen werten." Dieß mag ge-
nügen.

Friedli. Ich muß mich verwundern, wie so viele Leute

unser Militär so untauglich vorstellen. Ich kann nicht begreifen
wo man ein solches Urtheil hernimmt, und wie man so etwas
beh upten darf; daß unser Militär nicht so schlecht ist, daS

hat dasselbe bei verschiedenen Anlässen praktisch, bewiesen, und
ich wünsche nur, daß wir in unserer Stellung unS eben so gut
halten, alS sich unsere Soldaten bei vorgekommenen Anlässen

gehalten haben. Dieß glaube ich schuldig zu sein hier auS-

zusprechen.

Niggeler. Auch ich muß mir noch einige Worte erlauben.
Man hat mich von verschiedenen Seiten irrig aufgefaßt, indem
man mir meine Worte so deutete, alS hätte ich gesagt, unser
Militär sei zum Gespötte geworden. Nicht das Militär, sagte

ich, ist zum Gespötte geworden, sondern das Tabellenwesen,
welches bei uns herrsche; ich bitte, dieß wohl zu unterscheiden.
Ebenso ist es richtig, daß daS Materielle, die Verwaltung und
die Mannschaft in jeder Beziehung bei unS Anerkennung ver-
dient und auch stttS anerkannt worden ist; aber ebenso sehr ist

es Thatsache, daß in Betreff der Leistungen unser Militär

hinter demjenigen anderer Kanton« zurückblitb. Wo hat nun dieß
seinen Grund? Man bat gesagt der Grund liege darin, daß
die Stelle des Milizinspektors und OberinstruktorS in einer
Person vereinigt gewesen sind, was den Oderstmilizinspektor
verhindert habe, die Instruktion zu kontrolliren. Ich frage
aber: Wird eS besser geben, wenn man den nämlichen Mann
an die Spitze des Milttärwesens stellt, und durch diesen die
Arbeiten eines Andern fontrolliren läßt? ich zweifle daran.
Man bat ferner eingewendet, der Große Rath thue für das
Militärwesen zu wenig Daraus erwiedert ich, daß kein Kanton

im Verhältniß so viel für daS Militär verwendet, wie
Bern, und daß namentlich die Kantone, wie Svlotburn, weit
weniger thun und doch besser instruirt sind. Also fehlt eS nicht
am Geld. Man bat ferner gesagt, man könne nicht einen
Schreiber an die Spitze der Militärverwaltung stellen; ich bin
damit ganz einverstanden, daß man einen tüchtigen Militär an
die Spitze stelle; diesen find? ich aber im Militärdirektor.
Dieser soll die Sache leiten, und wenn er allfällig nicht auskommen

mag, so kann man ihm einen Adjunkten g den. Aus
diesem Grunde finde ich eS nicht zweckmäßig, die Stelle eineS
OderstmilizmspektvrS beizubehalten. Dem Sekretär will ich
übertragen, waS ihm gehört, nämlich die Schreibereien u. s. w.

Gchläppi. Ich begreife gar gut, daß man Ersparnisse
machen will, um die Lücken zu decken, welche durch die
Aufhebung der Zehnten und Bovenzinöschuld einstanden sind ; ich
glaube auch, man könne die Stelle deS M lizimpektors durch,
streichen, oder eS könne Jemand mit einer geringern Besoldung
dasjenige leisten, waS der Herr M'lizmspektor leistet. Eher
müßte ich bedauern, daß man heute den landwirtdschafrlichen
Verhältnissen bat Abbruch thun wollen. Indessen müssen wir
unsere Schulden zahlen. Ich schließe mich deßhalb dem Antrag«
des Herrn N'ggeler an.

Funk, Major. Ich hätte nicht geglaubt, daß Deputirte
der einen Landesgegend auf andere Lanvesgegenden Anspielungen
machen würden. Herr Schläppi nennt d»e Z-dnten und Boden-
zinse eine Schuld, und d nkt nicht daran, daß daS Oberland
ein schönes Equivalent dafür erdalren Hit durch die Errichtung
der Hypotdekarkasse Ich muß seme Aeußerung bedauern. —
WaS die Sache selbst betrifft, so muß nian nicht von. einem
Extreme zum andern gehen; so wie die Baudirektion, so muß
auch die Militärdirektion Angestellte baden, indem der Herr
Direktor nicht Alles machen kann. Gebe man nun jetzt dem
Gehülfen deS Militärdirektors welchen Namen man wolle,
darauf kömmt eS nicht an u. s. w.

Herr Finanzdirektor. Nach dieser langen Diskussion
will ich möglichst kurz sein. ES liegen zwei Fragen vor, nämlich

eine organische, ob man eine vorhandene Stelle aufbeben
wolle, und tine Büdgetfrage. Was die organische Frage
anbetrifft, so kann sie deute nicht entschieden werden, erst dann,
wenn die Reorganisation deS MilitärwesenS hierher kömmt,
ober auch heute bei Anlaß der Wahl deS Milizinspektors.
Jedenfalls kann eS sich deute nur um die Erheblichkeit bandeln,
ob eS der Untersuchung werth >st, ob diese Stelle beizubehalten
sei oder nicht. Diese Frage glaube ich mit Ja zu beantworten,
und gebe die Erheblichkeit derselben zu. Was meine persönliche
Meinung anbelangt, so glaube ich, die Stelle eines
Milizinspektors könne dadinsallen, indem wir in Zukunft einen eigenen

Oberinstruktor haben, und der Militärdirektor M>l>zinspektor
ist, welcher mit einem Sekretär dessen Funktionen übernehmen
kann. Momentan kaun eS der Fall sem, daß er vertreten
werden oder Hülse haben muß; aber deßhalb eine permanente
Stelle zu errichten, ist nicht erforderlich WaS die Büdgetfrage

betrifft, ob der Ansatz gestrichen werden solle, so frägt
eS sich hier: wird nächstes Jahr ein' Ausgabe stattfinden oder
nicht Da nun die Organisation noch nicht berathen ist, und
erst im Lause deS nächsten Jahres zur Berathung kömmt, so

wird eine Ausgabe stat'ssden. Nur frägt eS sich, in welchem
Maße? will man Fr. 4000 und zwei Pferderationen oder will
man weniger in'S Budget aufnehmen? Schon der Regierungsrath

girng von der Ansicht auS, daß d>ese Besoldung zu doch

sei; die Finanzdtrekrion trug auf Fr 2500 an; die Mehrheit
des RegierungSratveS beschloß Fr. 3000 und eine Pferderation;



diese« ik mir gleichgültig, und al« Finanzdirektor stimme ich

zum Weniger». — Auf die Besoldungsvergleichung mit dem

Bank- und Hypotbekardirettor muß «ch erwiedern, daß solche

nicht richtig ist. Freilich hängt da« Leben der Bürger, jedoch

in höchst seltenen Fällen, von der Seschicklichkeit oder Ungeschick-
keit de« Milizinspektor« ab, aber er kömmt nicht in den Fall,
dafür mit seinem Leben zu zahlen, und in so weit ist seine

Verantwortlichkeit nicht zu vergleichen mit derjenigen de« Hypo-
tbekar - und Kantonalbankdirektor«, welche stet« risquiren,
Tausende von Franken zu ersetzen. Noch eine Bemerkung. Der
Herr Militärdirektor bat gesagt, andere Kantone hätten ebenfall«

einen Milizinspektor, und der Kanton Bern verwende
nicht genug auf sein Militärwesen, namentlich finden ander-
wärt« alljährliche Wiederholungskurse statt. Diese Bemerkung
Hat Einfluß auf da« Büdget. Wenn jährliche Wiederholung«-
kurse^ staltfinden sollen, so hätte dieß eine wesentliche Dermeh-

rung der Ausgaben zur Folge. UebrigenS hat noch kein Büdget
eines andern Kanton« im Verhältnisse die Höhe erreicht, al«
dasjenige de« Kanton« Waadt. Wenn nun andere Kantone
mit weniger Kosten mehr leisten können, warum können denn

wir e« nlcht? entweder ist unser Geld unzweckmäßig verwendet,
oder dann sind unsere Leute weniger zum Militärdienst geeignet
al« diejenigen anderer Kantone. Diese« al« Schlußbemerkung.

RöthliSberger, Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kommission : Die Kommisston hatte nicht die Person, sondern
die Sache im Auge. Nach den Erläuterungen, welche Herr
Regierungsrath Ochsendem gegeben hat, spreche ich frei die

Meinung au«, daß, wenn die Kommisston wieder versammelt
wäre, sie ihren Antrag zurückziehen würde. Ich sür meine Person

stimme zu Beibehaltung des Ansätze«.

Abstimmung.
l>) Für Beibehaltung jene« Ansätze« bezüglich

auf den Milizinspektor Gr. Mehrheit.
Den Ansatz gänzlich zu streichen 1 Stimme.

2) Für den Ansatz, wie er im Projektbüdget
steht 90 Stimmen.

Für Fr. 2500, sammt Pferderation 42 „
3) Für Erbeblichkeit des Antrag«, die Miliz-

inspektorstelle einer Untersuchung auf
Abschaffung oder Reorganisation zu
unterwerfen 82 „

Dagegen 81 „

v. Kriegskommissariat lzus. L. 3880).

Karlen von Diemtiqen frägt, warum hier Fr. 200 mehr
angesetzt seien al« im Büdget von !846.

Herr Finanzdirektor. Der Kriegskomm'ssär hat «ine
Rechnung von Fr. 4l>0,000 alljährlich, und daher wird nun
seine Besoldung gleichgestellt wie diejenige de« Sekretär« der
Direktion.

Karlen von Diemtigen. Zch stelle den Antrag, die
Besoldung auf Fr. 1600 herabzusetzen.

Herr Militärdirektor. Bisher batte der KriegSkom-
missär einen Adjunkten, welcher nun wegfällt; eben so fallen
zwei Sekretäre weg. Er hat deßhalb viel mehr Arbeit, und
Fr. 1800 jährlicher Besoldung ist gewiß nicht zu viel für einen
Mann, welchem Fr. 400,000 durch die Hand gehen.

Abstimmung.
Für den Büdgetansatz 95 Stimmen.
Für den Antrag de« Herrn Karlen 63

ä. ZeughauSverwaltung (zus. Fr. 8200).
o. Oberfeldkarzt (Fr. 400).
k. Kreisbehörden (zus. Fr. 1l,Z90).
S- Kriegsgerichte (zus. Fr. 600).

Diese sämmtlichen Ansätze werden ohne Diskussion durch«
Handmehr angenommen.

2) Formation, Kleidung. Bewaffnung und
Ausrüstung der Miliztruppen (zus. Fr. 96,895).

Zybach. Unsere Verfassung schreibt vor, daß sämmtliche
Bürger militärpflichtig sind. Diese Vorschrift wird aber zum
Theil wenigstens umgangen, indem bei der Rekrutenannahme eine
Menge junger Leute als zu klein der Militärpflicht entlassen
werden, während dieselben nachher noch wachsen und mehr al«
die vorgeschriebene Größe erreichen. Zch möchte nun diese
Vorschrift nicht nur pro korw» in der Verfassung haben,
sondern sie auch ausgeführt wissen. ES könnte geschehen, wenn
von Zeit zu Zeit Nachmessungen Statt fänden. Ein fernerer
Uebelstand ist der, daß die Kompagnien zu zahlreich sind, und
daß, wenn dieselben in's Feld rücken sollen, die Hälfte oder
der dritte Theil zu Hause gelassen wird. Der Kanton Bern
bat zwölf AuSzügerbataillone, während er zur eidgenössischen
Armee vierzehn liefern soll. ES ist nun möglich, daß der ganze
AuSzug ausgeboten wird, in welchem Falle wir zwei Reserve-
bataillone aufstellen müßten, während derjenige Theil der AuS-
zügermannschaft, welcher überzählig ist, zu Hause bleibt. Zch
bemerke dieß, um die Dringlichkeit einer Revision darzustellen.
Man sollte noch zwei Bataillone kreiren. Man kömmt zwar
und sagt, e« sei Mangel an Offizieren, allein wenn da« Gesetz
in Kraft trittst, daß alle verpflichtet sind, OffiZiersstellen anzu-
nehmen, welche man dafür tauglich hält, so wird dieß schon
bessern.

Herr Militärdirektor zeigt an, daß da« Gesetz über
die Reorganisation d S Militärwesens in der nächsten Sitzung
solle vorgelegt werden.

Der Ansatz wird unverändert durch'« Handmehr
angenommen.

(Schluß der Morgensitzung gegen 1 Uhr.)
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Fortsetzung der neunten Sitzung.
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Nachmittags um 3 Uhr.

Präsident: Herr von Tillier.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung deS BüdgetSentwurfeS für

daS 3ahr >847. (U M,l»tärdirektion.)

3) Unterricht der Truppen (zus. Fr. 248,719).

Herr Finanzdirektor. Unter dieser Rubrik findet sich

ein Ansatz von Fr 36 798 sür die Abhaltung des Kantonal-
lagers im Jahr >847. Ich bemerke hier nur, daß die Finanz-
direktion mit diesem Ansätze nicht einverstanden war, indem sie

glaubte, eS sollte aus finanziellen Gründen im nächsten Zadre
kein Kantonallager abgehalten werden, — daß aber der Regie-

rungörath mit Mehrheit beschlossen bat, wohl, e6 solle ein

solches Lager stattfinden.

Röthliöberger, Berichterstatter der StaatSwirthschasts-
kommisstvn. Die Staatswirtdschaftskomm sslvn stellt hier einen

Antrag, dabin gebend, daß in Betracht der bedrängten Finanz-
umstände das Kantonallager sür >847 unterbleiben solle, so daß

der daherige Ansatz im Bridget zu streichen wäre. Zch überlasse

,S der Versammlung, zu beurtheilen, ob sie in ökonomischer
und finanz,eller Bezredung diesen Antrag genehmigen will, oder
ob sie in politischer Beziehung sür gut findet, denselben zu
verwerfen.

Rüfenacht. Als ein Bewohner der Gegend, wo daS

beabsichtigte Lager wahrscheinlich stattfinden soll, bin ich so frei,
daS Wort in dieser Sacke zu ergreifen. Diese Gegend hätte
allerd« gS bedeutenden finanziellen Vortheil, wenn daS Lager
abgehalten würde, aber im Interesse des Ganzen, für welches

ich hier sitze, muß ich den Antrag stellen, daß daS Lager nickt
abgehalten werde. Ich will Hausen, und wo eS irgend sein

kann, toll gehauset werden. Unser Budget hat sich bereits in
den Ausgaben um viele Tausende gesteigert, und wenn man
überall hört, eine Verwöqenksteuer müsse den Ausfall decken,

so glaube ich, eS sei im Interesse der Regierung, daß sie suche,

das Defizit so klein zu machen als möglich. Ich bin nicht gegen
eine Vermögenssteuer, im Gegentheile, ich freue mich, baß

diejenigen, welche etwas haben, nun auch zu den allgemeinen
Lasten das Ihrige beitragen sollen. Auch glaube ich, man solle

daS Mültär nickt außer Ackt lassen, aber wenn wir das Lager

erkennen, so haben wir deßwegen für den Nothfall nicht
besseres Militär, denn wenn gegenwärtig Gefahr vorauszusehen

ist, so wird dieselbe jedenfalls früher eintreten, als daS Lager
abgehalten werden würde.

Mösching. Die letztgefallene Ansicht theile ich ganz; eS

liegt nicht im Volkswillen, in einer Zeit, wo so großer
Geldmangel herrscht, eine solche bedeutende Ausgabe, d»e ganz gut
vermieden werden kann, zu machen. Wo «S je tdunlick ist,
werde ich krackten, der Meinung der Mehrheit der rechtlichen
und ruhigen Staatsbürger Rechnung zu tragen, und im vor-
liegenden Falle geschiebt dieses, wenn der Ansatz sür daS
Kantonallager gestrichen wird.

Karlen zu Diemtigen. Wer steht, wie unsere Truppen
in der Regel nur zum Dienste in der Hauptstadt verwendet
werden, kann leicht begreifen, welchen Nutzen six. daraus ziehen,
alltäglich don der Kaserne auf daS Wylerfeld zu marschieren,
wo die SpezialWaffen nickt dabei sind. Unser Militär ist noch
nicht so weit vorgerückt, daß die Abhaltung eines Lagers nicht
eine Hauptsache wäre. Zch stimme also für Beibehaltung des
Ansatzes.

Lobner. Ich erlaube mir auch ein paar Worte zur
Unterstützung deS Lagers. Zch sehe die Sache auS einem drei-
fachen Gesichtspunkte an, aus dem finanziellen, auS dem
politischen und aus dem rein militärischen G sichtSpunkte. In allen
drei Beziehungen muß ich für Abhaltung des LagerS stimm-n.
Der finanzielle Gesichtepunkt ist bereits berührt worden. Man
sagt, man könne da etwas sparen, wenn daS Lager nicht abqe-
ballen werde. Zch will zeigen, daß man da nichts spart Die
zwei Bataillone, welche daS Lager beziehen sollen, müssen, wenn
man kein Lager abhält, ihre gewöhnlichen Instruktionskurse
machen, die fast ebensoviel kosten, und ebenso auch die betreffenden

Speziaiwaffen. Also wird durch Nichtabhaltunq deS
LagerS nichts erspart. Auch der politische Gesichtspunkt spricht
dafür. Wenn man siebt, wie unsere politischen Gegner des
GonderbundeS alle ihre Kräfte überbieten, um ihre ganze
Bevölkerung marsch- und kampffertiq zu macken, so ist dieß wobl
ein Fingerzeig, daß wir wen'gstenS nicht hinter unjern gewöhn-
lichen Bestrebungen zurückbleiben sollen Der rein militärische
Gesichtspunkt sodann spricht natürlich am meisten dafür. Will
man im Militär Hausen, so fange man nur nickt bei der
Instruktion an. ES ist freilich bemerkt worden, daS Geld sei

gegenwärtig rar, aber durch ein Lager kömmt Geld in Cirkulation,

und eS geht nicht auS dem Lande.

Karlen in der Müdlematt Allerdinas walten große
Bedenken gegen das Lager, und zwar bandelt eS sich nicht nur um
die Fr. 36,609, welche dasselbe kosten wird, sondern man muß
bedenken, was für Folgen es bat, wenn ein großer Tdeil unserer
jungen Mannschaft da zusammen geschickt wird gerade während
des Sommers, wo dieselbe jedenfalls zu Hause zu tbun hat.
Der Sommer ist diejenige Periode des IadreS. wo der Verdienst
für daS ganze Jahr gemacht werden muß. Nun entreißt man



gerade während dieser Zeit die Leute ihren Geschäften,
ihrem Verdienste, und giebt ihnen Anlaß, Geld zu verthun.
DaS Meiste davon fällt den Wirthen zu, und von da gebt e<

ja freilich auS dem Lande. Also wird der materielle Schaden
für daS Land bedenklich größer, als nur wegen der Fr. ZKMV.
Wenn man sagt, der Sonderdund solle unS bestimmen, daS

Lager abzuhalten, wahrscheinlich um zu imponiern, so ist daS

kein Grund. Ich stelle mir die fanatisirten kleinen Kantone
alS Leute vor, die., wenn eS sich einmal darum handeln wird,
einen Kampf zu bestehen, an der Spitze ihrer Bataillone Pfaffen
haben werden, und gegen einen solchen Feind haben wir in der
Masse deS Volkes andere Kräfte, — eS sind dieß diejenigen
deS ruhigen Selbstbewußtseins, deö Mutheö, deS politischen
Bewußtseins, daß man weiß, waS man will und thut. Wenn
wir unter den gegenwärtigen Umständen daS Lager abhalten
ließen, so würden wir von Seite unserer Wähler Vorwürfe
bekommen, sie würden sagen: man will mit unS immer nur
„MilitärliS" machen, aber man braucht unS nie, wenn eS

darum zu thun wäre, durch Handlungen zu beweisen, daß wir
zu unserer Ueberzeugung stehen wollen. Dieses ewige Theore-
tisiren, Instruktiöneln und Lagern ermüdet unser Volk. Wenn
wir hingegen daS Lager nicht erkennen, so werden sie sagen :

DaS ist einmal etwaS, waS man schon längst erwartet hat und
durchaus den Umständen angemessen ist. Freilich ist zu bedenken,
daß wir unS dadurch vielleicht eine Blöße geben gegenüber den

Rüstungen der Kantone deS SonderbundeS, welche sogar den

Landsturm organisiren u. s. w. Allein wir können unS auf
einen viel bessern Fuß stellen, wenn wir auf andere Weise alS
durch Musterungen und Lager, Verbesserungen im Militär ein-
treten lassen. Gebe man vorerst unserer Mannschaft eine andere
Kopfbedeckung, denn der Tschako ist ein so lästiges Werkzeug,
daß, wenn die Bedingung deS SiegeS daran geknüpft wäre,
daß der Tschako im Kampfe auf dem Kopfe bliebe, wir alle
Male verloren sein würden. Hätten wir im Freischaarenzuge
diesen Tschako haben müssen, und wäre eS darauf angekommen,
ihn entweder auf dem Kopse zu behalten oder zu fallen, so

würden wir wsdl alle gefallen sein. Ich will keinen Antrag
machen, ich bin nicht unbedingt gegen das Lager, aber ich will
zuerst anhören, waS der Her? MlUtärdirektor darüber sagt.

Rüfenacht. Herr Lobner beruft sich darauf, daß alljähr,
lich WiederbolungSkurse stattfinden sollen, an deren Stelle nun
daS Lager treten werde. Allein ich finde im Düdget neben
dem Lager noch eine Summe von Fr. 41.800 für WiederholungS-
kurse der Spezialwaffen und zweier Znfanteriebataillone. Also
glaube ich, eS sei dem Gesetze auch ohne Lager ein Genüge
geleistet.

Herr Militärdirektor. Allerdings ist eS richtig, daß
nach der bestehenden Militärverfassung alle Jahre Wiederholungskurse

stattfinden sollen, eS ist aber speziell alle zwei Jahre auch
die Abhaltung eineS Lagers vorgeschrieben. WaS nun die zwei
Bataillone betrifft, welche für Wiederholungskurse im Büdget
erscheinen, so verhält eS sich damit so. Der Große Rath hat
bekanntlich infolge der Erdäpfelgeschichte hier in Bern beschlossen,
daß bis auf weiteres Truppen in die Stadt gezogen werden
sollen, damit jeweilen hinlängliche Mannschaft da sei, um
allfällige Eingriffe in daS Privateigenthum zu verhindern u. s. w.
Diesem Beschlusse ist bis jetzt Folge gegeben worden, und eS

wird noch einige Zeit geschehen müssen. Dieses sind die zwei
Bataillone nebst noch zwei andern Infanteriekompagnien, welche
biS im Frühjahre Wiederholungskurse zu machen haben werden.
Allein diese Mannschaft wird nur kompagnieweise einberufen,
sie erhält also die Instruktion nicht alS taktische Einheit, d. b.
nach Bataillonen, sondern nur nach Kompagnien, und also
sind dieß nicht Wiederholungskurse im Sinne der
Militärverfassung. Dessen ungeachtet habe ich daruf Rücksicht genommen

und habe gesagt: Weil immerhin zwei Bataillone in
nächster Zeit kompagnieweise einberufen werden müssen, so
wollen wir uns darauf beschränken, anstatt 6 oder 4 Bataillone,

bloß zwei Bataillone einzuberufen in ein Kantonallager.
Dieses nur als Auskunft, um zu zeigen, daß die im Büdget
erscheinenden Wiederholungskurse nicht dasjenige sind, waS die
M ilitärverfassung vorsieht.

We in g art. Im gegenwärtigen ernsten Augenblicke, wo
unsere Nachbarstände, die Sonderbündler, außerordentliche sich
selbst überbietende Anstrengungen machen, um ihren Wehrstand
auf einen formidabeln Fuß zu stellen, wäre eS nach meiner
innigsten Ueberzeugung nicht nur nicht rathsam, sondern sogar
höchst unklug und unpolitisch, wenn wir unter dem nichtigen
Verwände von Ersparniß in dieser Beziehung zurückbleiben
wollten. Eine Revolution ist nichts anderes alS das Gesammt-
ergedniß der Anstrengungen einer Gesellschaft, um eine höhere
Sprosse auf der Leiter der Aufklärung, der Bildung, deS
materiellen Wohlstandes zu erreichen, und eine Regierung ist der
Regulator der Volksbewegung, und sie soll nie und nimmer
aufhören, biö sie den Zweck der Revolution erreicht hat; sie

soll daS Bewußtsein ihrer hohen Aufgabe beständig vor Augen
haben und dieselbe lösen. Welches ist nun die Aufgabe einer
wahrhaft freisinnigen, republikanisch, demokratischen Regierung?
Diese Ausgabe ist zweierlei, die eine betrifft daS Land im Innern,
die andere betrifft die äußern Verhältnisse. Im Innern deS
Landes soll die Regierung durch eine ködere geistige Bildung
die Keime der sittlichen Kraft entwickeln, sie soll daS Volk
geistig heben, eS von den Banden deö Egoismus frei machen,
sie soll daS Volk auf dem Wege stufenweiser Erkenntniß zur
Gesittung, zur Tugend, zur Vervollkommnung führen, und sta
soll auch den materiellen Wohlstand durch alle Mittel heben. DeS
ist ihre Aufgabt im Innern. Aber die Erfüllung dieser Aufgabt
hängt hauptsächlich von einer Bedingung ab, nämlich von der
Sicherstellung der Bürger gegen die Allgewalt und den Andrang
äußerer Feinde, und wenn die Regierung in dieser Beziehung
sich nachläßig zeigt, so verletzt sie die erste Pflicht, sie wird so-
gar am eigenen Volke verrätherisch, denn der kleinste Kanton,
welcher wohl ausgerüstet ist, ist im entscheidenden Momente stärker
alS der größte, wenn dieser nicht eine starke militärische
Organisation hat. Nicht die Zahl giebt den Sieg, sondern die
Organisation, die Wohlgeübtheit der Truppen. Nun betrachte
ich ein Feldlager in militärischer Beziehung wie »ine Universität
in wissenschaftlicher Beziehung. Wo soll das Militär Kenntniß
erdalten von den Manövern und Evolutionen, wo den Feld-
dienst lernen, alS eben in den Lagern? Da wird oft ein höherer
Zweck erreicht in 14 Tagen, als vielleicht in vielen Monaten
nicht im Kamaschendienste der Garnisonen. Wollen wir nun
Angesichts der Gefahren, welche unS drohen, immer nur auf
Ersparnisse unser Augenmerk richten? Es ist möglich, daß wir
dieß sehr bereuen könnten, und eS ist zu spät, daS Versäumte
nachzuholen, wenn einmal diese Gefahr zur Wirklichkeit wird.
Gesetzt, wir werden nicht selbst angegriffen, — können nicht
unsere Nachdarstände in den Fall kommen, unsere Hülfe
anzurufen? Wahrlich ich würde unsere Regierung sehr bedauern,
ober noch mehr daS Bernervolk, wenn dieselbe nicht eine
richtigere Ansicht von ihrer hohen Mission hätte, als diejenige,
welche in der Marime liegt: Lksvu» pour «oi et ebo^-soi.
DaS ist der Grundsatz deS schmutzigsten EgoiömuS, der zum
Verderben aller Völker führt. Eine Regierung, wie die
gegenwärtige bernische, ist der Regendogen der Hoffnung deS Volkes,
eine solche Regierung soll in Zeiten der Gefahr, wenn die eid-
genössischen Brüder für ihre heiligsten Rechte kämpfen und sich
nicht auS den Krallen der Vampyre losreißen können, jeden
Augenblick in Bereitschaft sein, ihre Macht in die Waagschale
der Freiheit zu werfen. AuS diesen Gründen könnte ich nicht
anders alS mit vollem Bewußtsein für den Ansatz zu Abhaltung
eineS LagerS stimmen.

von Steiger. Ich habe diesen Morgen zu verschiedenen
Reduktionen der Büdgetansäye nicht helfen können, weil eS mir
schien, daß Ersparnisse da nicht ganz am unschädlichsten Orte
angebracht seien. Jetzt hingegen sind wir bei einem Artikel
angelangt, wo eine namhafte Ersparniß allerdings wünschbar ist,
und wo wir eine solche am unschädlichsten erkennen können und
sollen. Ich bin weit davon entfernt, unserm Wedrstande ein
Mittel zu entziehen, welches zu dessen zweckmäßiger Ausbildung
nöthig ist, sonst hätte ich heute nicht für Beibehaltung der Stelle
des OberstmilizinspeklorS gestimmt. Ich halte auch die größern
Truppenzusammenzüge in Lager für eineS der geeignetsten und
besten Mittel zur Ausbildung der Truppen. Indessen kann ich
mich nicht überzeugen, daß, wenn in Rücksicht auf außervrdent-



liche Zeitumstände ausnahmsweise ein Jahr ein solches Lager
nickt abgehalten wird, dadurch unserer Wehrhaftigkeit Eintrag
geschehe. So wie in unserm Freistaate jeder Bürger die Pflicht
bat, Soldat zu sein, und der Soldat hinwiederum Bürger ist
and bleiben soll, so möchte ich an den Herrn Militärdirektor
das freundliche Ansinnen stellen, daß auch er bei diesem Anlasse
die Montur ausziehen und diese Fr. 36,000 freiwillig und sie
do» zr« aus den Altar des nothleidenden Vaterlandes legen
wolle, in der Ueberzeugung, daß unserer Wehrhaftigkeit dadurch
keinerlei Eintrag geschehe, während andererseits mit diesen
Fr. 36000 wahrhaftig manchem Armen Brot verschafft und
manche Noth hoffentlich gelindert werden kann. Ich möchte also
den Herrn Direktor deS Militärs bitten, in seine Seele zu
gehen und i» ossu'von seinen sonst ganz wohl begründeten Grundsätzen

abzugehen. ES handelt sich ja nur um eine Ausnahme
für den Augenblick.

Kurz. ES ist eine alte Erfahrung, daß daS Militärbudget
immer herhalten muß, wenn man Ersparnisse machen will;
allenthalben findet man, daS Militär sei eigentlich nur ein Luxus,
etwaS UederflüssigeS, so lange nämlich Friede ist u. s. w. ES
ist nicht etwa nur bei uns so, sondern in der ganzen Welt,
namentlich auch bei der ostindischen Kompagnie. So lange Friede
ist, sehen die großen Handelsherren daS Militär mit scheelen

Augen an; sie zahlen nicht gerne dafür und betrachten die Offiziere

von Oden herab; aber sobald «S Ernst gilt, dann ist eö

plötzlich ganz anders; man macht vor den Offizieren tiefe
Reverenzen von allen Seiten, und daS Geld fliegt herbei, daß eS

eine Pracht ist. So ist eS ungefähr hier auch. Wenn eS

irgendwo Etwas giebt, hurtig Militär auf die Beine! heißt es;
aber wenn Alles ruhig ist, steht man aus einmal die vielfarbigen

Uniformen nicht mehr gerne und betrachtet daS als Spielerei.

Allein eS ist ein alter Satz, der sagt: »Wer Frieden
haben will, muß sich zum Kriege rüsten." Kein Satz ist so wahr
wie dieser, aber auch keiner ist, der so wenig exequirt wird.
Man hat heute gesagt, unser Militär stehe nicht aus gutem
Fuße, und man brauchte dabei Ausdrücke, die ich entschieden
zurückweisen muß, daS Militär sei so, daß man sich desselben
schämen müsse usw. DaS ist offenbar ganz und gar irrig, und ich
freue mich, eS hier öffentlich auSzusprechen. Unser Militär hat
sich immer sehr gut und wacker gehalten, in der bloßen 3n-
struktivn sowohl als im ernstern Dienste, und wenn man auch
etwa schon hier und da gesagt hat. daß man nicht leiste, waS

man leisten sollte, so ist damit nicht gesagt, daß wir unS selbst

geringschätzen sollen. Wenn man in UebungSlagern unser Militär
mit demzenigen anderer Kantone verglich, so stand eS wenigstens

nie auf der geringsten Stufe; Andere standen allenfalls
etwas höher, und wenn man nachsah, welche Kantone, so waren
»S immer diejenigen Truppen, welche nach dem Sulzberger'schen
Systeme instruirt wurden. Schon seit dem Jahre 1836 habe
ich mich mit diesem Systeme vertraut gemacht, indem ich Herrn
Sulzberger persönlich kannte u. s. w. ; und wirklich ist derselbe
»in wahres InstruktionSgenie, wie man schwerlich ein solches

findet. Sulzberger versteht eS meisterlich, namentlich die
Rekruten gehörig heranzuziehen und von vorn herein an Disziplin
zu gewöhnen. Wenn daher gesagt wird, daß unser Militär nicht
auf derjenigen Stufe stehe, wo eS stehen sollte, so ist daS nur
relativ, und man kann damit unsern Truppen nicht den Vor-
wurf machen, als ob sie nichts taugten. Alle diese Aeußerungen
bezeichne ich daher nochmals als aus der Luft gegriffen und
deleidigend. Wenn aber unser Militär EtwaS leisten soll, so

muß auf die Instruktion desselben möglichst viel verwendet wer-
den. Unsere Soldaten überhaupt sind gut, und eS ist im All-
gemeinen wenig über sie zu klagen, außer daß die höhern Offiziere

nicht diejenige Uebung und Instruktion haben, welche sie

haben sollten. Ader eS ,st bekannt, daß ein Offizier nur mit
den »Döggeli" auf dem Tische nicht lernt, was den Offizier
ausmacht, sondern daß hiefür größere Truppenzusammenzüge
erforderlich sind, und da genügt nicht einmal das Zusammenziehen

emeS einzelnen Bataillons, denn da lernt bloß der Chef
und zwar nur die Führung des einzelnen Bataillons. Wenn
aber besonders die höhern Offiziere sich wirklich militärisch
ausbilden sollen, so geschieht dieß nur, wenn mehrere Bataillone
mit den zugehörigen Hülföwaffen gemeinschaftlich manöoriren.

Wenn, man daS nicht kann, so taugt AlleS nichts. Wenn die
Scharfschützen nicht gewohnt sind, in Verbindung mit der In-
fanterie u. s. w. zu manöoriren, und Einem dann beständig vor
den Schuß kommen, so taugt das nichts, und eben so verhält
eS sich mit der Artillerie. Dafür sind nun die Lager daS
einzige Mittel. Für den gemeinen Soldaten genügt eS vollkommen,
wenn man ihn auf der Schützenmatt oder auf dem Fiöhdoden
daS Schultert! beim Fuß u s. w. gelehrt bat; aber die Hauptsache

ist daS nicht. Wenn Ihr nicht die Offiziere gehörig
instruirt, so sind sie vielleicht brauchbar auf dem Papiere, aber
nicht auf dem Felde. Alle diejenigen Offiziere, welche einen
höhern Grad bekleiden, werden daS Gleiche sagen. Wenn ich je
in militärischer Beziehung Etwas leisten soll, so muß ich mich
dazu gehörig vorbereiten; daS kann ich nun aber nicht in der
Schreibstube thun, sondern nur im Felde, im Lager. Die Lager
sind die beste Schule für Stabsosfiziere. ES wäre mir sehr
lieb, wenn man die Offiziere gehörig instruiren könnte ohne
Soldaten, aber daS ist eine reine Unmöglichkeit. Im Lager
werden freilich zugleich auch die Soldaten instruirt, aber daS
noch viel wichtigere Ergebniß des LagerS ist die Instruktion der
Stabsoffiziere. Instruirt diese gut, alSdann könnt Ihr von
Euern Truppen Etwas verlangen. Der Mutz ist allerdings etwaS
langsam, aber doch nicht immer, und wir finden noch viele
Truppen in der Schweiz, die auch picht viel aufgewecktem Geistes

sind, z. B. die Bucheggderger sind Leute ungefähr wie
unsere Berner an der dortigen Grenze, und was hat Sulzberger
auS ihnen gemacht? Man sah dieß im letzten Lager, sie waren
ein vortreffliches Bataillon, so gut alS die sogenannten Schwarz,
buben, welche doch ein aufgewecklerer Menschenschlag sind.
Gewiß werden unsere Berner das Gleiche leisten, wenn sie einmal

auf gleiche Weise instruirt werden, dieß ist eine Hoffnung,
die ich schon seit zehn Iahren hege, und hoffentlich wird eS

nicht noch einmal zehn Jahre gehen, biS sie erfüllt wird. Wollen
wir gutes Militär haben, so muß man die Mittel dazu an die
Hand geben, und diese bestehen namentlich »n der Abhaltung
von Lagern, damit die höhern Offiziere die nöthige Instruktion
erhalten können. Man sagt, nur daS nächste Jahr wolle man
kein Lager. ES ist noch alle Mal, wenn von einem Lager die
Rede war, daS Gleiche gesagt worden, und daher sind seit dem
Jahre l836 statt 5 Lagern, welche nach der Militärgesetzgebung
hätten Statt finden sollen, bloß zwei abgehalten worden. Wer
weiß ferner, waS für Gründe künftiges Jahr wiederum gegen
die Abhaltung eines Lagers znm Vorscheine kommen werden?
Wir leben nicht so total im Frieden, daß wir sagen dürften,
wir brauchen unS nicht so viel um daS Militär zu kümmern, —
abgesehen davon, daß wir gegen d»e Eidgenossenschaft die Pflicht
haben, unser Militär gehörig zu instcmren. Mit Gewehr und
Säbel ist eS nicht gemacht, eS muß im Kopse gut aussehen,
die Intelligenz muß da sein, und diese bekömmt man nicht so

mir nichts dir nichtö; die Sache muß geübt sein, wie alles
Geistige. Ich sehe allerdings sehr viele friedliche Gesinnungen
im Großen Rathe; daS ist gar schön, und wahrscheinlich wird
eS in der ganzen Eidgenossenschaft den angenehmsten Eindruck
machen, zu sehen, w»e überaus friedlich die Herren von Bern
gesinnt sind. In dieser Beziehung ist es auch mir nicht sehr
unangenehm, diese friedliche Gesinnung von allen Seiten be-

thätigt zu sehen; aber ganz am Orte ist eS vielleicht doch nicht.
Daher muß ich darauf beharren, daß man daS Lager im Budget

stehen lasse und die Fr. 36,000 dafür nicht scheue. Die
gegenwärtigen Umstände begreife ich und sehe ein, daß eS schwierig

ist, hier eine Ausgabe zu vertheidigen, welche das Militär
betrifft und nicht nur die Armen. Indessen ist eS eine
Nothwendigkeit.

Geiser, Oberstlieutenant. Ich werde ebenfalls für daS

Lager stimmen, weil eS nachgewiesen ist, daß eS für daS

Militär und namentlich für die obern Offiziere daS Instruktivste
ist, in Lager zusammengezogen zu werden N'chtS desto weniger

bin ich so frei, einen Wunsch, den ich längst hege, hier
auSzusprechen, ungeachtet ich weiß, daß die Zeltumstände ein
Hinderniß sein werden, demselben vor der Hand Folge zu geben.

Ich glaube, wenn in Zukunft, statt der Lager, große
Musterungen krelSweise eingeführt würden für zwei oder vier Tage,
wo sämmtliche Mannschaft des Auszuges, die Infanterie mit



ben Spezialwaffen. zusam«,«gezogen würde aus Plätzen, die

Ach dazu eignen; so würde eS da» Beßte sein, wa» man ohne

große Kosten und Zeitaufwand machen könnte. Man sagt un»,
da» Instruktivste für die Stabsoffiziere sei, große Massen zu
tommandiren. Da» wäre hier der Fall. Ich werde dann bei

der Berathung der Militärorganisation, welche revidirt werden

soll, zeigen, daß auch ich sparen will, aber zur rechten Zeit,
nicht auf der Instruktion. Solche große Musterungen hätten
den Dortheil, daß die Stabsoffiziere zeigen könnten, ob sie die

Verwendung aller Waffengattungen kennen und Scharfschützen,
Artillerie und Kavallerie im Einklänge mit der Infanterie zu
gebrauchen wissen. Zugleich wäre dieß eine sehr schöne Schule
für diese Offiziere, um Kommando'S im Großen zu führen.
Unter der Leitung unsers Herrn MilitärdirektorS und übrigen
StabSpersonalS wäre eS leicht auszuführen, daß in jedem Kreise

von Zeit zu Zeit ein solches Truppenkorps geübt werden könnte,
wo eS sich dann auch am B.ßten zeigen würde, wo der Fehler

liegt, daß wir nicht so befähigt sind, als andere Truppen.
Ich wollte bei diesem Anlasse mit kurzen Worten auf die
Vortheile einer solchen Einrichtung aufmerksam machen, und
behalte mir vor, später meine Ansichten darüber weitläufiger zu
entwickeln.

Herr Militärdirektor. Allerdings, Herr Präsident,
meine Herren, ist ,S eine sehr gute Idee, kreiöweise zu
instruiren, und ich bin überzeugt, daß man bei der
Militärreorganisation wesentlich auf dieses System abstellen wird; aber
dieses erfordert dann sowovl in Bezug auf da» InstruktionS-
personal, alS in Bezug auf die BesoldungSweise wesentliche

Aenderungen. Wollten wir bei einer solchen Einrichtung da»

gegenwärtige Personale brauchen und daS bisherige BesoldungS-
system beibehalten, so gienge da» in die Millionen. Vor der

Hand könnte also dieses System schlechterdings nicht adoptirt
werden,, weil die Last der Einquartierung dadurch in allzu
großem Maße auf die Bevölkerung gewälzt würde, während in
Lagern die Truppen unter Zelten sind. DaS ist auch ein Haupt-
augenmerk. Icv komme nun zunächst auf eine Aeuß-rung deS

Herrn Berichterstatters deö Regierungörathes zurück, daß nämlich,

mit Ausnahme deS Kantonö Waadt, kein anderer Kanton
für daS Militär so viel auslege, wie Bern, ungeachtet diese

Kantone b-ss-reS Militär hätten. DaS ist durchaus irrig.
Andere Kantone kleiden und bewaffnen ihr Militär nicht auf
Staatskosten, wie Bern, sondern der Soldat muß dieß auf
eigene Kosten thun. Wenn S>e nun daS Büdget ansehen, so

werden Sie finden, daß gerade diese materielle Ausrüstung daS

Meiste wegnimmt, und daß nur die kleinere Summe für die

Instruktion verwendet wird. Obwohl im Kanton Waadt die

Büdqetsumme beinahe gleich groß ist, w«e hier, so kleidet und
bewaffnet Waadt dennoch seine Truppen nicht, mitbin verwendet
«S auf die Instruktion einzig fast so viel, als Bern für Bewaffnung,

Bekleidung und Instruktion zusammen verwendet; da
kann dann allerdings ElwaS geleistet werden. Wie nun bei
unS die künstige Einrichtung nach meiner Ansicht kommen
werde, will ich Ihnen in kurzen Umrissen sagen, um zu zeigen,
daß allerdings Ersparnisse gemacht werden können, unbeschadet
dem militärischen Zwecke. Bisher sind bekanntlich sehr große
Summen auf die primitive Instruktiv» verwendet worden; die
Rekruteninstruktion dauerte lechS Wochen. Diese hat emen
großen Tdeil der jeweiligen Büdgetsumme weggenommen Nach
meinem Dafürhalten kann aber künftighin zu Erleichterung deS

Budgets und der Bürger diese Summe um die Hälfte reduzirt
werden, so, daß sie statt Fr. 80 0(10, nur ungefähr Fr. 40,000
betragen wird. Ich werde dann darauf antragen, daß die
Instruktion der Rekruten theUwelse dadrim stailfinde, wo die

jungen Leute zu der ihnen gelegenen Zeit die erste Instruktion
machen können, aber dann ohne Sold. Dadurch wird dann
die Instruktionszeit hier in Bern um die Hälfte, also auf drei
Wochen, reduzirt werden können Eine fernere Ersparriß wäre
d nn zugleich diese, daß die Truppen nicht alle uniformirt
würden. Wenn Sie die Uniformen an schaff n für den Auszug,
welchen Bern der Eidgenossenschaft stellen muß, und dann diese
Kleidung magaziniren, so ist daS AlleS, waö nöthig ,st. Die
übrige Mannschaft würde ich einfach armiren und von ihr ver-
langen, baß sie sich, wie gegenwärtig die Spezialwafsen thun

müssen, eine sogenannte kleine Uniform anschafft. Dadurch
erspart der Staat bei Fr. 60,000 an Bekletdung. Wenn Sie
«ollen, so wäre eine fernere Ersparniß diese, daß der Soldat,
wenn er bloß in die Schule berufen wird, nicht denjenigen
Sold erhalte, wie wenn er wirklich Dienst leistet. So habe ich
zur Zeit deS VersossungsratheS berechnet, daß man künftighin,
nach stattgehabter Reorganisation, wenigstens Fr. 100,000 jährlich

ersparen könne. Diese Ueberzeugung habe ich noch heute,
und daö Militär würde auf wenigstens so gutem Fuße stebe»
wie bisher, vielleicht noch auf einem bessern. Allein diese
Einrichtung haben wir dato noch nicht, sondern noch die alte.
Nun ist bei mir die Frage entstanden : sollen wir deSorganisiren,
um zu reorganisiren und unterdessen uns in einer UedergangS-
Periode befinden, oder sollen wir das Bestehende aufrecht erhalten

um auf alle Fälle, die eintreten mögen, stets gerüstet zu
sein k Ich will nun nicht deSorganisiren, sondern so organisi-
ren, daß daS Organisirte orgamsirl bleibe, und daß nur daS
Nichtorgamsirte damit in Einklang gebracht werde. DaS scheint
mir die Aufgabe zu sein, welche d,e Milttärdirektion wesentlich
zu lösen hat. Ihr habt nun dafür zu sorgen, daß daS Organisirte

nicht auSeinandersalle. Ihr werdet freilich sagen, unser»
Bataillone fallen nicht auseinander, wenn schon im nächsten
Jahre kein Lager abgehalten werde. Allerdings werden der
Zahl nach unsere Bataillone noch immer 720 bis 1400 Mann
stark sein, aber da»n,t habt Ihr noch kein orgamsirteS Bataillon,
sondern hierfür müssen die Cadres vom Korporal hinweg bi»
zum Kommandanten vollständig sein. Nun berufe ich mich auf
irden Offizier unter Euch, ob nicht, wenn nicht wenigstens je
alle zwe» Zabre ein KorpS zusammenberufen wird, in Folge
der großen Mutationen in der Mannschaft von einem Male
zum andern r»ne völlige Personaländerung der CadreS stattfindet.
So kommen, wenn dem nicht immer vorgebogen wird, die
Truppen allerdings ganz in Verfall. Aber ich will von dem
Organischen absehen und aus das Intellektuelle übergehen.
Machen die Schnüre oder Epauletten den Unteroffizier oder den
Olfijier aus? Keineswegs, sondern er muß vorerst als solcher
instruirt werden. Wenn Ihr also nicht immer dafür sorgt,
daß auch in dieser Beziehung der jeweilige Abgang ersetzt werde,
so fällt Euch Alles auseinander. Jedenfalls ist also eine
immerwährende und stets sich wiederholende Instruktion der Truppen
nöthig. Vielleicht keine Truppen aber haben die allgemeine
Instruktion in Lagern so nöthig, als gerade die bernischen. In
der Instruktion liegt der Fehler, warum unsere Truppen bei
eidgenössischen Zusammenzügen u. s w. nicht die Anerkennung
gesunden haben, die sie hätten finden sollen. Ungeachtet die
Militärversassung je alle zwei Jahre ein Lager wollte, sind
diese Lager nicht abgehalten worden. Daher haben wir zwar
vollständige Bataillone aus den Tabellen, aber taktische Ein-
Heiken «n der Wirklichkeit sind nicht vorhanden. Da« Bewußt-
sein der Zusammengehörigkeit muß vor Allem auS erweckt werden

; dieses Bewußtsein erweckt m der Mannschaft Zutrauen,
und wo dieses gegensettige Zutrauen fehlt, erreicht das Militär
den Zweck ewig nicht; nur im Bewußtsein, daß Jeder den
Andern unterstützt, ihm zur Seite steht, u. s w liegt die
Quintessenz des Militärs, und barm eben unterscheiden sich
flehende Heere von bloßen Milizen, und instruirte Milizen von
so cher,, b,e gar keine Instruktion haben. Die alten Römer
wußten daS sehr gut; sie haben ihre Heere nicht zusammengeleftii,
wie der Wirbelwind die Spreu zusammenwirft, sondern sie
ließen sie, wenn sie einmal gebildet waren, viele Jahre lang
dienen, und so war zuletzt Jeder deS Andern Kamerad und
Stütze. So ungefähr machten eö auch die alten Germanen.
TacituS erzählt uns den sehr merkwürdigen Umstand, daß die
Ge>manen familier,, oder verwandtschaftswe'ise ,dre Keile oder
Schlachthäuser, zu bilden pflegten, wenn sie in die Schlacht
zogen, eben um daS Bewußtsein zu haben, daß Emer den
Andern unterstützen werde. Ungeachtet Napoleon seine T uppen
in Italien bereits eingeübt hatte, hat er dennoch bei'm Beginne
seines die Welt erobern sollenden Zuges dieselben eigens
zusammengezogen »n ein großes Lager bei Boulogne, und aus der
neu sten Zeit ist b kannt. daß der Marichall Büqeaud vor der
Schlacht bei Isly seine Truppen, welche doch tagläal'ch Gefechte
zu liefern gewohnt waren, fans Tage lang das Manöver
einüben ließ, wonach die Schlacht geliefert werden sollte. Daö



zeigt Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, wie nothwendig
«in solches ZusaMmenüden der Truppen ist. Wie wollt 3br
Truppen je gehörig zusammen manövriren lassen, wenn Ihr
nicht vorher allen Waffengattungen Gelegenheit verschafft habt,
sich in gegenseitiger Perbindung und Unterstützung zu üben?
wie sollen die verschiedenen Waffengattungen auf ein Kommando
gedörig zusammenwirken und jede d»e ihr angemessene Stellung
einnehmen, wenn sie vorher nie zu gemeinsamer Uebung zusam
men gekommen waren Der instruirte Soldat hat das ABC
gelernt, aber mit diesem ist die Sache nicht gemacht, sondern
das Ganze muß eben ein organisches Ganze sein, und hierfür
ist die Hauptsache die Instruktion in Lagern, welche den eigentlichen

Feldzügen am nächsten stehen. Zn bloßen Garnisonen
werdet Ihr nie tüchtiges Militär bilden. Ich berufe mich hier
auf ein Schreiben des eidgenössischen Kriegsrathes vom 29. Nov.
letzthin, worin derselbe ausdrücklich verlangt, daß die
Stabsoffiziere im höhern Kommando mehr geübt werden; aber wie
soll das geschehen, wenn Ihr nicht mehrere Waffengattungen
zu gemeinsamen Uebungen zusammenberuft? Wenn wir also
ein Lager abhalten, to erfüllen wir nur eine Pflicht gegen die
Eidgenossenschaft. Ist es ferner in politischer Beziehung klug,
gerade im jetzigen Augenblicke mit dem Militär zu kargen?
Wenn wir jeden, wie der Sonderbund sich bestrebt, Alles,
was irgend Waffen tragen kann, auf die Beine zu stellen, so

ist doch gewiß der Gedanke sehr natürlich, daß wir sagen : Wir
müssen auch Etwas machen. Ich betrachte zwar d»e ganze
Geschichte nicht für so ungemein wichtig, ich betrachte sie eher als
eine Großthuerei; allein so weit möchte ich dennoch nicht geben,
sogar Dasjenige zu unterlassen was man in ordentlichen Zeiten
und ohne solche kriegerische Drohungen thun würde. Also die
ordentliche Instruktion, wie wir sie in gewöhnlichen Zeiten für
nöthig erachten, möchte ich jetzt in dieser Zeit nicht vernach-
läßigen. Daß man gegenwärtig in andern Kantonen in dieser
Sache wesentlich auf Bern siebt, das kann ich Ihnen aus einem
Briefe beweisen von einem sehr ehrenwerthen Eidgenossen aus
der östlichen Schweiz, welcher die Stellung des Sondervundes
eine Gefahr drohende nennt und uns ermahnt, wachsam zu sein
und in Absicht auf militärische Rüstung ja nicht etwa aus un
zeitiger Sparsamkeit allzu sehr zu kargen. (Der Redner liest
die daherige Stelle des erwähnten Briefes vor So, Herr
Präsident, meine Herren, sieht man die Lage der Dinge in der
östlichen Schweiz an. Sollen wir nun jetzt für das Militär
weniger ausgeben als in gewöhnlichen Zeiten? Ich denke nicht,
fondern eS geziemt sich für Bern, voran zu gehen; eS bat die
meisten materiellen Mittel, die meiste Mannschaft, und soll
also der Schildträger sein der liberalen Stände. Wenn wir
aber jetzt karg sind, so werden alle diese Erwartungen der
liberalen Eidgenossen zu Wasser werden; überhaupt fürchte ich,
schon diese heutige Diskussion werde über Gebühr zu unsern
Ungunsten exploitirt werden. Sie, Herr Präsident, meine
H rren, haben unlängst, nach Beseitigung des hiesigen Kravalls,
Ihren Dank ausgesprochen gegen diejenigen Militärs welche
dafür verwendet worden sind, und Sie haben zugleich ihre sehr
tüchtige militärische Haltung anerkannt. Wollen Sie diesen
Dank jetzt dadurch bestätigen, daß Sie nun gar Nichts für die
höhere und eigentliche Ausbildung, namentlich der Infanterie,
thun wollen? Glauben Sie, das werde den militärischen Geist
heben und die Bürger zu fernern Opfern anspornen? Wenn
Sie, meine Herren, jetzt hier in diesem Saale sich karg zeigen,
so geben Sie damit die Stimmung für den ganzen Kanton.
Wenn Sie daS Lager nicht gestatten, so daß also künftiges
Jahr gar N'chtS für die Infanterie zu thun ist, so wird dieß
nicht nur auf das Militär entmuthigend einwirken, sondern
auch auf mich, und ich werde dieses dann als Maßstab betrachten

für alle Zukunft. Auch ich würde gar gern das Büdget
um Fr. 36,000 erleichtern helfen; aber mit dieser Summe
erreichen wir nicht nur große militärische Zwecke, sondern das
Geld ist andererseits nicht verloren; eS kömmt aus der Staats,
kasse in Zirkulation und gereicht also indirekt ebensalls zur
Unterstützung vieler Armen. Jedenfalls dann macht Ihr mit
Kopfbedeckungen noch keinen guten Militär; indessen kommen andere
Kopfbedeckungen und zwar sofort, und eS wird auf denselben
noch eine Ersparniß gemacht, so daß mitbin dem betreffenden
Redner deßfalls bereits entsprochen ist. Im Hinblicke also auf

die politische Gestaltung der Eidgenossenschaft könnte ich nicht
anders, als darauf dringen, daß Sie in diesem Momente nicht
karg sein, sondern nur thun möchten, waS in gewöhnlichen
Jahren auch gethan worden ist. WaS sind am Ende 36,000 Franken

Das dringt ja auf den Staatsbürger nicht einmal einen
Batzen.

von Tillier. Ich kann nicht umhin, auch noch daS
Wort zu ergreifen Ungerne trete ich gegen den Herrn Militär-
direklvr in die Schranken, nachdem er seine LieblingSansicht
mit so viel Talent vertheidigt hat. Er hat daS Kantonallager
vertheidigt auS politischer nnd militärischer Rücksicht. Ich will
über die politische Rücksicht ganz kurz sein. Es besteht gegenwärtig

unsere Ueberlegenheit gegenüber dem Sonderbunde viel-
mehr im Besitzstande des Rechtes, der Einsicht und der Klugheit,

als aber in dem materiellen Uedergewichte der Gewalt.
Ob unsere Truppen in sechs Monaten ein Lager haben oder
nicht, das macht im gegenwärtigen Augenblicke durchaus nichts
aus, und wir haben deßwegen weder eine mehrere noch eine
mindere Ueberlegenheit von Bevölkerung und geübten Truppen.
Ich habe schon unter der frühern Regierung immer einigen
Werth darauf gesetzt, daß wir stets ruhig und unerschrocken
blieben und dadurch zeigten, daß wir unö nicht fürchten ungeachtet

alles Landsturmes, alles HerbeirufenS fremder Offiziere
u. s. w womit unsere Nachbarn groß thaten. Ich glaube
nicht, daß diese Nachbarn einen so tollkühnen Streich machen
werden, uns anzugreifen; es würde ihnen dieß in politischer
Rücksicht nicht von Vortheil sein. Daß wir unsere militärischen
Anstalten vernachläßigen sollten, daS würde ich nimmermehr
billigen können, sondern immerhin sollen wir thun, was die
Klugheit gebietet. WaS die militärische Rücksicht betrifft, so

spreche ich mich um so lieber darüber aus, alS jetzt keine
Persönlichkeit vorliegt, wie beute Morgen. Man hat den Zustand
unseres Militärs von der einen Seite sehr getadelt, von anderer
Seite dagegen sehr hoch gestellt. Ich möchte da ein wenig in
der Mitte bleiben. Ganz zufälliger Weise habe ich einer
Unterredung beigewohnt, welche jener geschickte Instruktor mit unserm
Herrn Militärdirektor hielt, und es ist daraus für mich so viel
hervorgegangen, daß der Zustand unseres Militärs nicht so
vollkommen sei, wie man ihn von anderer Seite geschildert bat.
Dieser Mangel an Ueberlegenheit unseres Kontingentes, ungeachtet

der großen Opfer, die darauf verwendet werden, datirt
sich nicht erst von heute oder gestern her. Vor zwanzig Jahren,
im Jahre >826, war ich mit mehrern meiner Jugendfreunde,
die sämmtlich in fremden Diensten standen, in einem eidgenössischen

Lager zu Tdun anwesend; wir waren dahin gegangen in
der frohen Hoffnung, unser Kontingent als das erste glänzen
zu sehen. Als wir dann aber bei'm Dkfiliren sahen, daß das
Unterwaldner-Konlingent viel besser defilirte (und doch war es
von keinem Sulzberger instruirt), gingen wir, wie man zu
sagen pflegt, mit ladmen Fecken wieder heim. So hat sich ein
gewisser Mangel an Instruktion von Altem her auf uns
übergeschleppt. Jetzt stehen wir bekanntlich an einem Wendepunkte
deS Militärwesens; wir werden in nächster Zeit unsere Instruktion

und militärische Organisation ändern. Was nützt es jetzt,
große Kosten auf einen verbältnißmäßig kleinen Theil unserer
Truppen zu verwenden, wovon sich die Vortheile im Ganzen
doch nicht wesentlich spüren lassen? Wenn die Instruktion und
die Organisation geändert sind, so wird ein großer Theil unserer
jetzigen Truppen nicht mehr dienen. Kantonallager scheinen
mw überhaupt dem Zwecke des ZusammendringenS möglichst
großer Massen nach den verschiedenen Waffengattungen nicht so

zu entsprechen, wie die von Herrn Oberstlieutenant Geiser vorhin

vorgeschlagenen Uebungen. Man hat schon oft gesehen,
wie sehr man bei den Lagern von zufälligen äußern Umständer
abhängt. Fast immer erst im September werden diese Lager
abgebalten, gerade in der regnerischesten Zeit des Jahres; man
verliert schon deßwegen in der Regel die halbe Zeit und setzt die
Gesundheit der Truppen dabei aui's Spiel. Dazu kömmt, daß
d>e bei uns gebräuchlichen Zelte vielfach getadelt werden, und
zwar von erfahrnen Militärs, welche den Barraken den Vorzug
geben. ES frägt sich also, ob nicht durch jährliche Zusammen»
züae nach dem Vorschlage des Herrn Geiser der Zweck weit
besser erreicht würde. So viel ist gew'ß, daß wir in diesem



Augenblicke an einem Wendepunkte unseres Militärwesens stehen,
und unser Herr Militärdirektor wird gewiß daS Mögliche thun,
um durch d>e neue Organisation daS Militär aus einen bessern
Stand zu bringen. Warum wollen wir denn in diesem Augenblicke,

wo ein solcher Drang in den Finanzen sich zeigt, ein
Kantonallager abhalten, welches jedenfalls verhältnißmäßig nur
sedr Wenigen zugut kömmt? Wir baden genau die gleichen
Truppen und im Ganzen gleich gut geübte Truppen, gleich gut
geübte GrabSofstziere, ob wir jetzt in sechs Monaten für zwei
Znfantenebataillvne ein Lager haben oder nicht. Ich gestehe

offen, daß ich wenigstens daS Mitlxl zu kostbar finde gegenüber

dem zu erreichenden Zwecke. Für dieß Mal daher müßte
ich, so viel an mir, Denjenigen beistimmen, welche glauben,
daß wir unser Geld für dringendere Zwecke sparen sollen.
Sehen wir auf' die Mängel des eidgenössischen MlluäcS über-
Haupt, so finden wir vor Allem aus den Mangel an geübten
Stabsoffizieren. Im Mittelalter hatten die Schweizer stets
geübtes Militär, weil sie in beständiger Uebung des Kriegs-
Handwerkes waren und fremde Kriege mitmachten. Wie mancher
schweizerische Militär aber ist in unsern Tagen in den
Kaukasus oder nach Algerien gegangen, wo Krieg geführt
wird Dort wäre Gtwaö zu lernen, aber Viele sind meines
Wissens nicht hingegangen. Daß man sich für den eigentlichen
Krieg, für daS dem hödern Offiziere nöthige (?oup ä «eil der

Truppen, für die Kaltblütigkeit be»'m Ueberfalle u. s. w. etwa
in bloßen Lagern übe und geschickt mache, darüber habe ich
mächtigen Zweifel. Ein großer Theil unserer Mängel im
Militär kömmt also nach meiner Ueberzeugung von oben

herab, und liegt im Mangel an eigentlich kriegsgeübten
Stabsoffizieren.

Nig geler. Ich erkläre von vornherein, daß ich gegen
daS Lager bin, nicht zwar, daß ich eine tüchtige militär,>cye
Instruktion nicht wolle, im Gegentheile wünsche ich, baß der
Kanton Bern hierfür daö Mögliche thue; aber für dieses Jahr
thun wir in Berücksichtigung der gegenwärtigen Zeitumstände
genug, auch wenn wir den außerordentlichen Ansatz für ei«
Kantonallager weglassen. Unser Militärbudget zeigt immerhin
noch eine Ausgabe von Fr. 400.0(10 auch ohne das Lager, und
überdieß sehen wir hier Fr. 4l,8l0 für die Instruktion der
Rekruten und für W>ederholungskurse. Dabei können wir eö

einstweilen füglich bewenden lassen. Man führt zwar zu Gunsten
des Lagers die Rüstungen des Sonderbundeö an. Diese Ansicht
muß ich bestreiken. Ich fürchte den Svnderbund nicht; so lange
die Regierung von Bern im Volke feststeht, wird sie dem
Sonderdunde zu jeder Zeit mit Erfolg begegnen können. Um
aber im Volke festzustehen, ist es besser, unnütze Ausgaben zu
vermeiden und auf Dasjenige zu sehen, was noth thut. Luzern
und die andern Sonderdundskantone kaufen für große Summen
Munition und Kanonen an; das Volk dieser Kantone wäre aber
unstreitig besser zufrieden, wenn jene Regierungen Getreide und
Erdäpfel anschafften. Die Regierung von Bern möge sich aber
ja nicht verleiten lassen, diesem Beispiele zu folgen. Wenn
man Fr. 36,000 übrig hat, so benutze man sie lieber für
Straßenarbeilen u. f. w., um die.nothleidende und verdienstlose
Bevölkerung zu beschäftigen und zu befriedigen. Ohnehin ist
jetzt ein Uebungslager nicht geeignet, den Zweck zu erreichen,
welchen man sich vorsetzt. Wenn der Svnderbund gesonnen ist,
einen Angriff zu machen auf die liberale Schweiz, so wird die

Ausführung deS Planes nicht verschoben werden, bis der Kan-
ton Bern sein Lager abgehalten bat, sondern es wird dieß dann
wahrscheinlich im Laufe dieses Winters stattfinden. Zudem wird
auch die Instruktion von zwei Bataillonen in einem Lager nur
geringe Wirkung haben auf die militärische Bildung im Allge-
meinen. Ich will nicht gerade sagen, daß in Zukunft solche
Uebungen nicht auch stattfinden sollen, aber für dieses Jahr
möchte ich in Betracht der außerordentlichen Umstände davon
abstrahlten. Man sagt, daS Militär werde dann entmuthlgt,
ich glaube das nicht, denn ich weiß, daß unsere Landleute
nicht halb so viel darauf halten, in e»n Lager zu ziehen, son-
dern daß sie eher zufrieden sind, wenn man sie möglichst
ungeschoren läßt.

Scherz, Fürsprecher. Ich bin hingegen entschieden
dafür, daß daS Lager abgehalten werde, aus den von andern
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Rednern bereits angeführten Gründen, sowohl politischer als
Militärischer Natur. In militärischer Hinsicht füge ich bloß
bei, daß, wenn schon die Truppen kompagnieweise nach und
nach in die Garnison gezogen und dort noch so gut exerzirt
werden, daS Bataillon alS solches damit noch nichts kann.
Ein Stabsoffizier, der bloß eine einzelne Kompagnie befehligt,
kann sich dadurch noch nicht die gehörige Sicherheit in den Be.
wegungen u. s. w. verschaffen. Herr Hauptmann Karlen de-
merkt freilich, man solle nicht nur tdeoretisiren. Ich weiß
wohl, daß das nicht seine schwache Seite ist, allzu viel zu
tdeoretisiren, er ist vielmehr sehr praktisch, was er namentlich
gezeigt bat, als er sagte, die Advokaten sollen von Regierung
aus angestellt werden. Herr Karlen sagt serner, die Truppen
Härten im Sommer nicht Zeit, in ein Lager zu gehen. Dieser
Grund gilt aber nicht bloß für das nächste Iadr, sondern für
alle folgenden Jahre ganz gleich, denn die Lager werden jeder-
zeit im Sommer abgehalten werden, nicht im Winter. Herr
von Steiger sodann widerspricht sich in seinen Reden; heute
Morgen hat er gesagt, die bernischen Truppen seien so ungeübt,
daß man darob schamroth werden möchte, und heute Nachmittags

sagt er, er halte das Lager nicht für nöthig, sonst würde
er dafür stimmen. Ferner will Herr von Steiger Ersparnisse
machen, ich auch, aber wenn man die Fr. 36,000 den Armen
giebt, wie er me»nt, — ist dann der Aussall im Büdget nicht
gleich groß? Der Große Rath hat für die Armen bereits ge-
than, was in seinen Kräften stand, wovon man sich aus dem
Büdget selbst überzeugen kann. Also wird uns Niemand den

Vorwurf der Hartherzigkeit machen, wenn wir jetzt auch auf daS

Militär verwenden, was nöthig »st.

Karlen, in der Mühlematt. Ich habe wohl gesagt, die
Leute haben im Sommer nicht Zeit für ein Lager, aber ich
meinte damit, daß. in Betracht der außerordentlichen Zeit-
umstände, dieses jetzt in Erwägung gezogen werden solle.
Kommen dann wieder die gewöonilchen glücklichern Verhältnisse
zum Vorscheine, so werde »ch dann auch dazu stimmen. Dieses
nur derichtigungsweise; im Uebrigen bin ich jetzt durch daS

Angehörte dahin gebracht, daß ich mit Ueberzeugung gegen die
Abhaltung des Lagers stimme.

Zahler. Auch ich stimme gegen das Lager; dazu bestimmen

mich mehrere Gründe, vorerst derjenige, daß fast Alle,
welche bis jetzt für das Lager gesprochen, von vornherein
erklärt haben, im Militär gar wenig zu können. Wenn die

bisherigen großen Kosten uns noch nicht dahin gebracht haben,
im Militär Etwas leisten zu können so werden die Fr. 36,000
das Fehlende jetzt nicht nachholen. Allerdings wird es nöthig
sein, daß wir darin fortschreiten, aber nicht gerade dieses

Zahr, denn es steht die Einziehung einer außerordentlichen
Steuer in Aussicht. Ich habe zwar von einem Präopinanten
gehört, er freue sich darauf. Ich persönlich habe mich vor jener
Steuer nicht viel zu fürchten, aber ich freue mich denn doch
nicht darauf, denn ich glaube nicht, daß man Einem sein
kleines Häuschen in Brand stecken solle, damit einem Großen
der Palast verbrenne Nach zwei Iahren könnte man vielleicht
zu ganz andern Ansichten über die Vermögenssteuer gekommen
sein. Die Fr. 36,000 sind übrigens nicht der Hauptschaden,
und was der Staat giebt, ist das Kleinste, aber der Soldat
muß noch gar Vieles von seinem Eigenen hinzusetzen, und eS

werden der Landarbeit viele tüchtige Hände entzogen. ES ist
natürlich und auch sehr löblich, daß der Herr Militärdirektor
für das Militär redet, aber »ch halte mich an Dem, was uns
der Herr Fmanzdirektor gesagt hat, nämlich, daß er kein Lager
gewollt habe. Ich glaube, wir sollen sparen, und wenn man
sparen will, so muß man da anfangen, wo eS am wenigsten schadet.

Herr Finanz direkt or. Es sind da zwei einander
widerstreitende Interessen, das militärische und das finanzielle. Der
Herr Milttärdirektor klagt, man verlange immer guteS Militär,
wolle ihm dann aber die Mittel dazu nicht gewäsren. Ich
wende das gleiche Raisonnement an auf die Finanzverwaltunq.
Wenn man von dieser die Mittel verlangt, um alle Bedürfnisse
deS Staates zu b streiten, so muß sie diese Mittel zuerst haben.
Diese Mittel nun sind vorgeschlagen theils durch die ordent,
lichen Einnahmsquellen, theils durch eine Vermögenssteuer.



Wenn Sie eine Vermögenssteuer erkennen wollen, so wird sich

dann, je nach ihrem Umfange, auch die Frage beurtheilen lassen,
ob man für das Militär mehr oder weniger verwenden könne.
Bereits muß infolge der bisherigen Berathung deS BüdgetS d»e

Vermögenssteuer um Etwas gesteigert werden, weil das Defizit
vermehrt worden ist. Die militärischen Gründe für die Abhaltung

des Lagers haben Sie bereits gehört, erlauben Sie mir
nun, auch die Gründe dagegen kurz anzuführen. Die Frage »st

bei mir nur einfach diese: Ist die Abhaltung des Lagers nöthig
Ist sie nicht nöthig, so will ich die Ausgabe dafür auch nicht
machen, weil im nächsten Jahre wir ohnehin große Ausgaben
haben. Ist aber das Lager nöthig, dann soll dasselbe auch
staltfinden, möge daS Geld dafür erhoben werden, woher es sei.
Die Frage nun, ob daS Lager nothwendig sei, glaube ich
verneinen zu sollen. WaS für einen Zweck hat daS Lager? Dient
eS etwa zur Vertheidigung gegen die Sonderbündler? Diese
rüsten sich allerdings stark; aber ihr Zweck »st dabei ein ganj
anderer, als man sich vorstellt. Ich stelle mir nämlich nur vie-
sen Zweck jener Rüstungen vor, zunächst das eigene Volt glau-
den zu machen, daß wirklich Gefahr eines Angriffs von Seile
der liberalen Stände vorhanden sei, und andererseits der Schweiz
überhaupt ein kriegerisches Aussehen von Unruhe u. s. w. nach
Außen zu geben, damit die fremden Mächte aufmerksam werden
auf unsere Zustände. Einen andern Zweck erkenne ich in diesen

Rüstungen u. s. w. nicht, und glaube nicht daran, daß sie so

tollkühn sein werden, die liberalen Kantone zu überfallen. Zur
Vertheidigung ist also daö Lager nicht nothwendig und auch
nicht geeignet, denn wenn je ein solcher Ueberfall geschehen sollte,
so wird er vor dem August 1847 erfolgen. Auch zu einem
Angriffe ist das Lager nicht nöthig, indem ich ganz natürlich
voraussetze, daß die liberalen Kantone sich niemals unterstehen wer-
den, die Sonderbündler von sich aus anzugreifen. Oder soll
etwa das Lager imponiren, ihnen Respekt beibringen? Nein,
sie haben den Respekt ohnehin, wenn wir einig sino in unserer
innern Verwaltung und mit andern gleichgesinnten Ständen.
Die Herren Sonderbündler wissen gar gut, daß wir materielle
und intellektuelle Kräfte in höherm Maße haben, alö sie selbst.

Also auch dafür ist das Lager nicht nötoig. Zar Bildung der

Offiziere sei es nöthig, sagt man. Darin bin ich einverstanden,
daß unser Militär, und namentlich die Offiziere, möglichst
gebildet werden müssen; allein wir müssen vorher eine solide BasiS
legen durch die Militärorganisation; wir müssen die ganze
Organisation reformiren und dann so schnell als möglich hier
annehmen, schon in der künstigen Se sion. Wenn daS geschieht,
so können wir alsdann einen richtigen Bildungsplan feststellen.
Unterdessen geht unser Militär nicht zu Grunde. Zur Bildung
der Offiziere speziell erreicht übrigens daö Lager den Zweck nicht
vollständig; wir können höchstens zwei oder vier Stabsoffiziere
darin praktsch bilden, aber die andern nicht. Ferner glaube ich,
es sei vorerst etwas ganz Anderes erforderlich, nämlich eine
bessere Auswahl. Bisher ist die Auswahl oft schlecht getroffen
worden, weil eS stets von der Willkür der Betreffenden abhing,
ob sie eme solche Stelle annehmen wollen over nicht. Diesem
Uebelstande wird in Zukunft abgeholfen werden, indem die
Annahme solcher Stellen obligatorisch sein wird. Ich möchte also,
da das Lager aus den angebrachten Gründen nicht nöthig ist,
davon abstradiren und vor Allem aus erwarten, was der Herr
Militärdirektor bringen wird zur Reorganisation deS ganzen
Militärwesens. Zweitens möchte ich dann noch Etwas, nämlich
daß man sich verständige mit benachbarten Kantonen. Alsdann
können wir in größerm Maßstibe in Lagern, u. s. w.,
Stabsoffiziere ausbilden, als wenn jeter einzelne Kanton für sich iso-

lirt ist, und alsdann flößen wir den Sonderbündlern auch mehr
Respekt ein als durch ein Lager aus dem Tounerfeld. Schließlich

noch eine Berichtigung. Der Herr Milirärbirektvr sagt, es

sei unrichtig, daß andere Kantone weniger ausgeben für das

Militär, alS Bern, indem dort die Mannschaft sich selbst zu
montiren und armiren habe. Hier ist die Rechnung von Zürich,
laut dieser wurden im Jahr 1845 für das Militär ausgegeben,
Fr. 132,000, wovon für Montirung Fr. 41,000 u. s. w. Nun
enthält der Kanton Zürich 240,000 Seelen, also ungefähr die

Hälfte der Bevölkerung des Kantons Bern. Nach diesem Maßstabe

würde Bern Fr. 264,000 auf das M l'täc verwenden,
während eS gewöhnlich Fr. 400,000 dafür ausgiebt. Daraus
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sehen Sie, Herr Präsident, meine Herren, daß der Stand
Zürich, welcher seine Mannschaft doch auch montirt, offenbar
die Hä.fre weniger ausgiedt, als Bern. Dieß als Berichti.
gung. Zch schließe, indem ich finde, daß die finanziellen Gründe
entschieden gegen die Abhaltung des LagerS sprechen.

Herr Militärdirektor. Ich muß mir eine Berichtigung
dieser sogenanten Berichtigung erlauben. Allerdings wird zu
Zürich so viel ausgegeben für Montirung, aber nur die Hälfte
der Mannschaft wird montirt; die ganze Landwehr muß sich
selbst montiren. Ferner wird immer nur die erste Klasse
eidgenössisch montirt. Eine fernere Bemerkung, die ich zu machen
habe, ist diese: DaS Büdget soll hier Namens deS Regierungsrathes

vertheidigt werden in allen seinen Ansätzen. Da nun
dieß hier nickt geschehen ist, so sollte jetzt Jemand vom Regie-
rungsrathe bestellt werden, der wirklich für den Regierungsrath
das Wort führe.

Herr Präsident. Die Herren Berichterstatter haben
eigentlich nicht das Recht, ihre persönlichen Ansichten im
Schlußrapporte vorzutragen, sondern sie mögen dieß allsällig in der
Umfrage thun. Indessen ist die eine wie die andere Meinung
von Mitgliedern deS Regierungsrathes verfochten worden, und
der Herr Militärdirektor war so ziemlich der Berichterstatter
des Regierungsrathes, so daß eine neue Berichterstattung wohl
überflüssig sein dürste.

Röthlisberqer, Berichterstatter der GtaatSwirtbschastS-
kommission. Die Besorgniß, daß man gegenüber dem Sonderbunde

nicht jederzeit gerüstet sei, scheint mir ungegründet,
und wenn im eintretenden Falle wirklicher Gefahr die Regierung
einen Kredit von Fr. 500,000 fordern würde, so würde der
Große Rath jeden Augenblick mit großer Mehrheit Ja und
Amen dazu sagen. Daher bin ich so frei, den Antrag der
Staatswirthschastskommission Ihnen, Herr Präsident, meine
Herren, beßtenS zu empfehlen.

Jaggi, Regierungsrath. Ich möchte wirklich verlangen,
daß Namens deS ReqierungSrathes ein Schlußravport erstattet
werde. (.Viele Stimmen verlangen die Abstimmung.)

Herr Finanzdirektor. Als Finanzdirektor glaube ich
mich berechtigt, die bereits im Reqierungsrathe von mir, alS
Finanzdirektor, geltend gemachten Gründe auch hier in gleicher
Eigenschaft geltend zu machen. Wären vom Militärdirektor die
Gründe und Ansichten der Mehrheit des ReqierungSratbeS nicht
so ausführlich entwickelt worden, so würde ich dieselben als
Berichterstatter deS Regierungsrathes allerdings ebenfalls angeführt

haben ; aber von dem Rechte, als Finanzdirektor meine
M-inung über das Büdget zu sagen, lasse ich mich nicht
verdrängen. Im VerfassungSratde hat Herr Ochsenbein als
damaliger Berichterstatter hierüber die nämliche Ansicht gehabt
und geltend gemacht.

Ochsenbein, Regierungsratb. Damals habe ick diese Mei-
nung geltend gemacht, gestützt auf das Reglement des VerfassungS-
ratdeS, worin stand, daß der Berichterstatter jeden Augenblick von
den Anträgen der Kommission abweichen dürfe; allein im Réglemente

des Großen RatheS ist dem Berichterstatter diese Befug-
niß nicht eingeräumt. Wenn der Direktor der Finanzen seine
Gründe als Finanzdirektor geltend machen will, so kann er in
der Umfrage daS Wort ergreisen, wie der Militärdirektor auch
gethan hat; aber als Berichterstatter soll er im Schlußrapporte
die Meinung des Regierungsratdes vertheidigen. Das ist

Reglement, und Zedermann in dieser Versammlung soll hier
die reglementarische Stellung einnehmen. Ich erwarte übrigens
zum Voraus, daß die finanziellen Gründe es über die moralische

H bang des Militärs davon tragen werden; auch habe ich

nicht deßwegen einen Schlußrapport deS Regierungsrathes ver.
langt, sondern des ReglementeS wegen, welches Zedermann von
uns befolgen soll.

Abstimmung.
1) Die Fr 36,798 für ein Kantonallager bei¬

zubehalten 48 Stimmen.
Diese Summe zu streichen 105

2) Für die übrigen Ansätze der Nummer 3 Handmehr.



4) Garnisonsdienst in der Hauptstadt (zusammen
Fr. 18,446).

Durch's Handmehr genehmigt.

5) Zeughaus (zusammen Fr. 38.800).

Lohner. Zch möchte fragen, ob die Fr. 12,600 für
500 Perkussionsflinten eine neue Anschaffung sein sollen, indem
letzthin bereits eine solche Anschaffung von 600 Perkusfions-
flinten erkannt worden ist.

Herr Finanzdirektor. Dieser Ansatz betrifft bloß eine

ordentliche Anschaffung, die letzthin erkannte hingegen war eine

außerordentliche.

Gygox. Als es sich letzthin um die Anschaffung von
600 Perkussionsflinten handelte, gab unS der Herr M'litär-
direktor die Versicherung man könnte dann dafür diese Summe
im Büdget von 1847 streichen. Gestützt hierauf trage ich auf
Streichung der Fr. 12,600 an.

Herr Finanzdirektor. Dieser Ansatz ist darauf berechnet,

unsern Gewehrvorratb, der sich nur auf 7000 oder 8000
Stück belauft, nach und nach in denjenigen Bestand zu bringen,
der ndtdiq ist, um unsere militärfähigen Bürger stets gehörig
zu bewaffnen. Zch glaube, diese Ausgabe sei gerechtfertigt,
und daher trage ich auf Beibehaltung deS Ansatzes an.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme deS Ansatzes der

Fr. 38,800 80 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Gygax 31 „

Hier wird die Berathung deS Büdgetö abgebrochen.

Es soll nun zur Wahl eines Oberstmilizinspektors
geschritten werden. Da jedoch in der Vormittagssitzung ein
Antrag, betreffend eine allfällige Umwandlung dieser Stelle,
erbeblich erklärt worden ist, so wird auf den Antrag des Herrn
Obersten Kurz mit 107 gegen 21 Stimmen beschlossen, diese
Wahl einstweilen zu verschieden und daS bisherige Provisorium
vor der Hand fortdauern zu lassen.

Ebenso wird mit großer Mehrheit gegen 7 Stimmen be-
schlössen, über den Antrag deS Herrn Suri, daß über die
Besoldung deS Oberstmilizinspektors wädrend des Provisoriums
eine Bestimmung getroffen werden möchte, zur Tagesordnung
zu schreiten, indem von verschiedenen Seiten bemerkt wird, eS

verstehe sich von selbst, daß daS Provisorium sich auch auf die
bisherigen Besoldungsverhältnisse erstrecke.

Wahl eines KantonSkriegskommissärS. Auf der
Anschreibungsliste stehen die Herren Bucher, bisheriger Kriegs-
kommissär, Lombach, Adjunkt deS KriegSkommissärS, Huber,
Major, Weibel, Hauptmann, und Kupferschmied, gewesener
StabShauptmann.

Vom Negierungsrathe vorgeschlagen sind: Herr Bucher,
bisheriger Kriegskommissär, und Herr S. Kistler, zu Aarberg.

Von 143 Stimmen erkalten:
HerrReqierungsstatth. Karlen im 1. Skrut.68, im 2. Skrut. 80.

„ Oberstlieutenant Bucher „ „ „ 57, „ „ „ 64.
^ Kistler „ „ „ 11, „ „ „ 3,

„ Lombach 6. » 0.
„ Kupferschmied „ „ 1.

Erwäblt ist somit im 2. Skrutinium: Herr Karlen,
Regierungsstatthalter von Niedersimmenthal.

(Schluß folgt.)

Berichtigung.
Es haben sich in meinem Votum über die annähernde Gleich,

stellung der Sekundärschulen auf dem Land mit den Progymnasien

der Städte einige Unrichtigkeiten und Entstellungen in
daö Tagblatt eingeschlichen. So heißt eS : » Es wird so viel
über die Juristen geschrieen, und nun möchte ich fragen, ob nicht
gerade sie eS sind, welche den Antrag unterstützen, daß man
u. s. w., u. f. w. "

Zch sprach aber Folgendes:
„ES wird von einer gewissen Seite so viel gegen die Juristen

geschrieen; ich will nun erwarten, ob man von dieser
Seite her mithelfen werde, technische Anstalten, Gewerbsschulen,
Bezirksschulen u. s. f. auf dem Lande einzuführen, damit die
Zugend deS Landes sich auch für industrielle Fächer vorbereiten
könne. Damit wird die unverhältnißmäßige Zahl der Juristen
von selbst schwinden. ES wird von einer andern Seite der gx.
schrieen: Weiset Maturitätszeugnisse auf, wenn ihr die Universität

besuchen wollt! Zch will nun erwarten, ob man von dieser
andern Seite her auch die Möglichkeit für die Vorweisung von
Maturitätszeugnissen — durch die Errichtung verbesserter Unter-
richtsanstalten auf dem Land — anbahnen werde."

F. Jngold, Fürsprecher.



Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr 1846. Ordentliche Wintersitzung. — Zweite Hälfte. (Nicht offiziell.) Nr. 6V.

(Schluß der neunten Sitzung. Mittwoch den Dezember
1846, Nachmittags.)

Zur Berathung der Erbeblichkeitsfraqe wird vorgelegt der
am 2l. December verlesene Anzug des Herrn Lobner, betref.
fend die rechtzeitige Mittheilung der gedruckten Gesetzes, und
Dekrelsentwürfe an die Mitglieder deS Großen Rathes.

Herr Präsident. ES bandelt sich freilich nur um die
ErbedlichkeitSerklärung deS AnzugeS, aber der Gegenstand
desselben liegt so sehr in den Ansichten und Gesinnungen der
Versammlung, daß die Erbedlichkeits'rkiä'rung so ziemlich die Stelle
eines eigentlichen Beschlusses vertreten wird, und der Regie-
rungSrath wird dann wissen, waS er zu thun hat.

Lobner. ES braucht zur Begründung dieses AnzugeS'
nicht viele Worte, die Gründe sind einleuchtend genug. Ich
will auch nicht untersuchen, wober die bisherigen Unordnungen
in der Zusendung der zu behandelnden Gesetzes - und Dekrets-
entwürfe gekommen sein wögen, ob von der Regierung, von
der Kanzlei, oder von den Druckereien, aber nöthig ist eS,
daß dem Uedelstand« .abgeholfen werde, und daß der Greße
Rath auch in dieser Beziehung seine Selbstständigkeit
bewahre.

Zngold. Diesen Antrag muß ich sebr unterstützen. Wir
sollen dier nach Eid und Pflicht und beßtem W ssen stimmen,
aber dieftS war u»S biS jetzt nicht immer möglich, denn oft
wurden tief eingreifende GesetzeSentwürse erst am Tage ihrer
Behandlung ausgetheilt, so daß man die darin bä»stq citierten
Gesetzesarnkel nicht gehörig nachschlagen und die Sache prüfen
konnte, wie dieß namentlich mit dem Gesetze über die Aushebung
der Untergerichte der Fall war.

Ganguillet. Auch ich müßte den Antrag unterstützen,
zugleich aber auf einen Zusatz antragen, daß dem Regierungs-
ratbe empfohlen werde, dafür zu sorgen, nicht nur, daß die
Gesetzesentwürfe u. f. w. zu rechter Zeit gedruckt werden,
sondern daß sie auch richtig gedruckt werden.

Herr Präsident. Man kann Anzüge hier nicht modi-
stciren.

Carlin. Zn dem Antrage deS Herrn Lohner nehme ich
einen U'belstand wahr, der, nach meiner Ansicht, beseitigt w-r-
den muß, urd der von der Unbestimmtheit in den Ausdrücken
herrükrt „wichtige Gesetze und minderwichtige Gesetze." Zn
der That, wie will man erkennen, was ganz wichtig, und waS

minderwichtig ist? Zch möchte daher wünschen, daß man auf

eine bestimmtere Weise die Gesetzes- oder Dekretsentwürfe be

zeichne, welche den Mitgliedern des Großen Rathes vor der
Einberufung nach Hause übersandt werden sollen, und jene,
welche ihnen nicht gesandt werden müssen. Andererseits scheint
mir die Schlußbestimmung des Antrages nicht zweckmäßig zu
sein, sie würde den Großen Ratb in dem Sinne binden, daß,
weil die Gesetzesentwürfe zwei Mal vierundzwanzig Stunden
vorder auf den Kanzleitisch niedergelegt werden müssen, die
Versammlung dadurch verbindert würde, vor Verfluß dieser
Frist sich mit öfters sehr dringenden Geschäften zu befassen. Zch
möchte daber verlangen, daß wenn der Große Rath dieß
beschließen würde, es ihm frei stehen solle, in Behandlung von
GesktzeSentwürfen schon in dem Augenblicke einzutreten, wo ihm
dieselben übermittelt werden.

Herr Präsident. Zch möchte Herrn Carlin bemerken,
daß eS sich nicht um Amendierung eineS AnzugeS bandeln kann.
Seine Bemerkungen werden dannzumal idre Stelle finden,
wenn der RegierungSrath, infolge ErbedlichkeitSerklärung deS

Antrages, einen GesetzeSentwUrf vorbringt.

Carlin. Zn diesem Falle behalte ich mir vor, meine
Anträge zur geeigneten Zeit wieder vorzubringen.

Der Anzug wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

(Schluß der Sitzung um k'/z Uhr.)



Zehnte Sitzung.

Donnerstag den 24. Dezember 1846.

(Morgenü um 9 Uhr.)

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufrufe stnd abwesend mit Entschuldigung

: Die Herren Beutler, Büzberger, Christen, Eggimann,
Freudiger, Trimaitre, Helg AmtSschaffner, Hirsbrunner, Inder-
müdle, Joost, Jseli zu Rüxau, Kernen zu Reutigen, Kilcker,
Kötschet, Marti Arzt. Methee, Migy. Moser, Müller Hr.,
Otth, Rieder zu Adelboden, Rolli, RöthliSberger zu Walkrin-
gen, Ruof, Scheidegger zu Waltrigen, Schüpbach zu Biglen,
Wenger und Wiedmer zu Grünen; ohne Entschuldigung: Die
Herren Aebersold zu Signau, Blösch, Frvt«, Funk Major,
Gautier, Geiser Metzger, Gouvernon, Helg Amtsrichter, Jenzer,
Känel zu Bargen, Käser, Lauterburg, Locher, Marchand,
Marquis, Marti zu Schlipsen, Marti zu Brüttelen, Maurer,
Moreau, Mützenberg, Pequignot Altlandammann, Nieder zu
Lenk, Ritschard zu Aarmüdle, Rubin, Ruprecht, Sahli zu
Ortschwaden, Scheidegger Arzt, Schwacher, Schmuz, Stettler,
Streit zu Zimmerwald, Streit zu Liebewyl, Vallat, Wiedmer
zu Heimiswyl und Zeller.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen uud
genehmigt.

Verlesen wird eine Mahnung des Herrn BitziuS,
dahin gehend, eö möchte der RegierungSrath eingeladen werden,
über die fernere Anstellung des Konzipienten des Großen
RatheS und deren Bedingungen Bericht zu erstatten.

Herr Präsident. Diese Mahnung steht allerdings im
Zusammenhange mit vorhandenen Gesetzen und Beschlüssen, da-
her wollen wir dieselbe sofort behandeln, und eö wird wohl
keine sehr weitläufige Entwickelung und Erörterung nöthig sein.

Ditzius. Die Sache ist allerdings klar. Bereits durch
einen frühern Beschluß des Großen RatheS ist der RegierungSrath

beauftragt worden, Vorschläge hieher zu bringen über die
Art und Weise, wie unsere Verhandlungen unter den
gegenwärtigen Umständen mit mehr Beförderung publicirt werden
könnten. Nun «st freilich seither die Stelle eines zweiten
Stenographen ausgeschrieben worden, aber die Stelle deö eigentlichen
Konzipienten läuft mit diesem Zabre aus, und derselbe hat aus
trifft'gen Gründen der Behörde erklärt, daß er unter den
bisherigen Bedingungen die Stelle vom Neujahr hinweg nicht
mehr versehen könne. So wie bis jetzt durchschnittlich alle
Jahre 42 oder 43 Sitzungen abgehalten wurden, wovon die
meisten nur Vormittagesitzungen waren, werden wir hingegen
im nächsten Jahre wahrscheinlich 100 Sitzungen haben, und zwar
deS Vor- und Nachmittags. Die Arbeit deS Konzipienten wird
dadurch so sehr vermehrt, daß, wenn wir 100 Tage Sitzung
halten, er im Ganzen 350 Tage Arbeit hat. indem seine Arbeit
erst recht beginnt, wenn die Sitzung selbst fertig ist. UebrigenS
kömmt seine Stelle im Büdget gar nicht vor, sondern nur die
Druckkosten der Verhandlungen. Aus diesen Gründen scheint
eS mir nöthig, daß daortS Vorkehren getroffen werden. Ohne
die Versammlung weiter aufzuhalten, trage ich auf Erheblich-
teitserkiärung und Ueberweisung an den RegierungSrath an.

Die Mahnung wird durch'S Handmehr erheblich erklärt.

Karlen, in der Mühlematt. ES ist letzthin ein Anzug
hier erheblich erklärt worden wegen der Ausräumung der Aare.
Diese ErbeblichkeitSerk'ärung ist aber ohne Bedeutung, wenn
nicht sogleich einige Garantie der Ausführung geboten wird
durch Berichterstattung im entsprechenden Sinne. Daher stelle

ich die OrdnungSmolion, daß allsogleich Auskunft darüber
gegeben werden möchte.

Herr Präsident. Diese sogenannte OrdnungSmotion ist
eigentlich nur eine verstärkte Mahnung, daS Reglement
verlangt aber, daß Mahnungen schriftlich gemacht werden.

Karlen, in der Mühlematt. Die ErheblichkeitSerklärung
ist ohne Bedeutung, wenn ihr hier nicht jetzt Folge gegeben

wird, denn die Arbeiten können sonst in diesem Winter nicht
mehr vorgenommen werden

Herr Präsident. Die Regierung bat die Bemerkung
angehört, eine weitere Deliberation aber kann ich nicht
zugeben.

Tagesordnung.
Definitive Redaktion des Gesetzes über die

Aufhebung der Untergerichte.
Zu Bemerkungen geben bloß folgende Paragraphen Anlaß.

§. 3. (Kommission für FertigungSgeschäste.)

von Tavel wünscht, daß im Paragraphen gesagt werden
möchte, durch wen der Präsident dieser Kommission bestellt
werden solle.

Herr Regierungspräsident, al< Berichterstatter,
erwiedert, es verstehe sich von selbst, daß der Einwodnergemeinde-
rath, welcher die Kommission erwähle, auch den Präsidenten
derselben bezeichne.

§. 13. (Aufbewahrung der Protokolle in den Amtschreiberei-
archive».)

Dähler zu Sestigen fragt, ob »S nicht zweckmäßig wäre,
diese Protokolle in den Archiven der Kirchgemeinden niederzulegen,

weil man sonst oft Stunden weit in die Amtschreiberei
gehen müsse.

Herr Berichterstatter. Dieser Ansicht könnte ich nicht
beipflichten. Vorerst ist man in den Gemeinden nicht überall
eingerichtet mit feuerfesten Lokalien für die Aufbewahrung so

wichtiger Urkunden. Zweitens frage ich: Wer soll die Aufsicht
führen bezüglich auf die Aufbewahrung so wichtiger Urkunden,
und wer die Verantwortlichkeit tragen? Da, wo nicht die

ganze Kirchgemeinde eine einzige Einwodnergemeinde
ausmacht, wäre man deßhalb oft in der größten Verlegenheit.
UebrigenS bin ich der Ansicht, daß im Allgemeinen die Fälle
selten sind, wo man Auszüge aus diesen Protokollen bedarf,
und wenn der Fall auch eintritt, so macht man in der Regel
dafür nicht einen expressen Gang in die Amtschreiberei, man
richtet sich etwa ein. Sodann sind in der Amtschreiberei eine
Menge anderer Protokolle, deren Einsicht für den bürgerlichen
Verkehr u. s. w. nöthiger ist, und so glaube ich, eS sei durchaus

der Sache angemessen, daß die Fertigungsprotokolle zu den
andern gelegt werden. ES wird ohnehin für jede Klrchgemeinde
ein Grundbuch geführt, und gar oft findet man in einem
Protokolle nicht, was man vielleicht in einem andern findet. Sind
nun alle Protokolle in der Amtschreiberei beisammen, so kann
man sogleich die andern Protokolle auch aufschlagen.

Der Paragraph wird mit großer Mehrheit unverändert
angenommen.

§. 14. »Die Unterweibel «erden auS einem zweifachen
Vorschlage der KirchgemeindSversammlung durch den
Regierungsstatthalter erwählt. "

Herr Berichterstatter. Ich schicke hier als allgemeine
Bemerkung voraus, daß dieses ganze Gesetz für den Jura nicht
in Anwendung kömmt, weil der Jura die Untergerichte theils
gar nie, theils seit dem Jahre 1834 nicht mehr gehabt hat.
Mithin kömmt daS Gesetz nur da in Anwendung, wo bis jetzt



die Untergerichte bestanden. Ferner ist in Bezug auf den Jura
im Weibelgesetze festgestellt, daß der Unterweidel auf einen dop-
pelten Vorschlag deS Amtsgerichte» vom Regierungsstatthalter
erwählt werde, während hingegen im alten KantonStheile das
Untergericht selbst den Unterweidel ernannte, welcher dann vom
Regierungsstatthalter beeidigt wurde.- Eine fernere allgemeine
Vorschrift war diese, daß in großen UntergerichtSbezirken mit
Bewilligung deS ReqierungsratheS mehr als ein Unterweidel
angestellt werden konnte. So wie nun der § l4 redigirt ist,
hätte die Kirchgemeindeversammlung, welche ohnehin zusammen
treten muß, um das Sittengericht zu wählen, einen zweifachen
Vorschlag zu machen, aus welchem der RegierungSstattdalter
dann wählen würde, und ferner ist es den Kirchgemeindsver-
sammlungen nicht benommen, nöthigen Falles mehr als einen
Unterweidel zu haben, weil daS Gesetz über die Unterweidel im
Uebrigen festgehalten wird. Für jeden Unterweidel aber ist ein
zweifacher Vorschlag nöthig, und d, Regierungsstatthalter ist
daran gebunden. Ich halte dafür, dieser Antrag, welcher übri-
genS hier bereits von vielen Seiten unterstützt worden ist, sei
der Sache durchaus angemessen.

Herrmann. Zch stelle den Antrag, daß die Kirchgemeinds-
versammlungen selbst die Unterweidel wählen, ohne Mitwirkung
des Regeerungsstatthalters.

Friedli. Zch möchte den Regierungsstatthalter da auch
nicht; der §. 67 der Verfassung sagt: „Die Gemeindeversammlungen

erwählen ihre sämmtlichen Gemeindevorgesetzten."
Ob nun der Unterweidel ein Vorgesetzter ist oder nicht, weiß
ich gerade nicht, aber ich glaube kurz und gut, die
Gemeindeversammlung solle selbst wählen.

Däbler zu Seftigen. Diese Ansicht müßte ich auch
unterstützen. Man will jetzt aleichsam baS Volk bevormunden. Sonst
he>ßt eS immer, daS Volk sei souverän; warum will man ihm
denn jetzt nicht anvertrauen, die Weibel zu wählen?

MatthyS. Der Unterweidel ist nicht GemeindSbeamter,
sondern er vertritt den Amtsgerichtsweidel und den Amtsweidel,
also den Diener deS Regierungsstatthalters und deS Gerichtspräsidenten;

er ist somit gewissermaßen ein Staatsbeamter, gleichsam
ein Amphidium zw schen einem Administrativ- und einem Gerichtsbeamten.

Daher stimme ich zum Antrage des RegierungSrathes.

Kebrli, Unterstatthalker. Zch möchte fragen, ob eS nicht
der Fall wäre, hier auch die AmtSdauer des UnterstattholierS
zu bestimmen.

Küng zu Häutligen. Zch möchte fragen, wer dann die
Gemeindsversammlung eröffnen soll.

Scheidegg er zu Niederhuttwyl. Der betreffende Ge-
meindSpräsibent wird wvdl dafür da sein.

Schläppi. Zch möchte der Kirchgemeindeversammlung
diese Wadl nicht entziehen, daS wäre im Widerspruche mit den
direkten Wahlen. Dem Regierungsstatthalter wird damit nur
viele Beschwerde abgenommen.

Kebrli, Fürsprecher. Was die AmtSdauer betrifft, so

möchte ich zwei Zadre vorschlagen, weil oft an den
Gemeindsversammlungen nichts darüber bestimmt wird. Die Wahl
sodann geschieht offenbar am zweckmäßigsten durch die
Kirchgemeindeversammlung selbst. B>S jetzt ist der Unterweidel ebenfalls

ohne Einmischung des Regierungsstatthalters gewählt
worden.

Stämpfli zu Schwanden. Da die GemeindSversamm-
lungen ihre Präsidenten auch wählen, welche ja jetzt Vollziehungs-
deamte deS Regierungsstatthalters sind, so kann ich nicht
einsehen, warum man einen untergeordneten Beamten dann durch
den Regierungsstatthalter sollte wählen lassen.

Krebs zu Guggisberg. Diesen Antrag muß ich auch unterstützen

und zugleich fragen, wie eS denn mit der Erwählung
der Gantmeister gehalten sein solle,

Fueter. Zch sehe aus dieser und der vorigen Diskussion,
daß die Wahl eineS UnterweibelS eine äußerst schöne Sache
sein muß, und ich sehe nicht ein, warum man den Gemeinden

diesen Genuß entziehen wollte, sie leben ja so äußerst wohl daran.
Schon das vorige Mal hat man daS allergrößte Gewicht darauf
gelegt.

Herr Berichterstatter. Es handelt sich da nicht um
Freude oder N'chtfreude, sondern ich wenigstens habe hier die
Sache im Auge. Man sagt, man wolle dem Volke ein Recht
entziehen; aber im Zura werden die Unterweidel doch auch
durch den Regierungsstatthalter gewählt, laut.Gesetz, und ich
weiß nicht, ob man damals diesen Vorwurf auch gemacht hat.
Ferner machen dem vorgeschlagenen Paragraphen zufolge die
Kirchgemeinden einen doppelten Vorschlag, und an diesen ist der
Regierungsstatthalter gebunden, so daß er also keine freie Auswahl

hat" Wenn nun die Kirchgemeindeversammlung zwei Männer

ihres Zutrauens vorschlägt, und der Regierungsstatthalter
einen davon erwählt, ist damit dem Souveränetärsrechte des
Volkes nicht vollständig Rechnung getragen? Wir wählen hier
die Regierungsstatthalter aus einem vierfachen Vorschlage, und
wer ist der Regierungsstatthalter? Ein Mann, welcher das
VolkSvertrouen hat, indem er vom Volke vorgeschlagen wurde.
Zch kann wirklich nicht begreifen, wie man einen solchen Vorwurf

vom Zaum reißen kann. Was die Eröffnung der
Versammlung betrifft, so gehört daS nicht bieder; dafür wird jewei-
len gesorgt werden. Die AmtSdauer sodann ist durch das Wei-
belgesetz bestimmt, und zwar auf sechs Zahre. Zch glaube nicht,
daß man jetzt am Werbelgesetze Etwas ändern solle, zumal
dasselbe seiner Zeit allerdings revidirt werden wird. Bedenken
Sie, Herr Präsident, meine Herren, was für eine Bestimmung
die Unterweidel baden als die ordentlichen Stellvertreter der
Amtsgerichtsweidel und AmtSweibel. Diese gleiche Stellung be-
halten sie auch in Zukunft bei; sie sind also nicht eigentliche
Gemeindsbeamte, sondern mehr öffentliche Beamte, welchen
ungeheuer wichtige Verrichtungen anvertraut werden. Bedenken
Sie, daß jedes Zeugniß eines UnterweibelS so gut wie dasjenige
deS AmtSgerichtSweibels oder AmtsweibelS eine öffentliche Ur-
künde ist, welcher unbedingt Glaube beigemessen werden muß!
Geben Sie daher der Sache von vornherein schon durch die
Wahl diejenige Bedeutung, welche sie haben soll. Zch müßte
also dringend bitten, vom Vorschlage nicht abzuweichen und
nicht zu glauben, man verletze dadurch die Volkssouveränetät
oder daS Volksgefühl. Die Gemeinde kann zwei Männer ihres
Zutrauens vyrschlagen, und der RegierungSstattdalter kann bei
der Wadl kein anderes Interesse haben, als dasjenige, welches
wir Alle hier haben, nämlich daß die Sache gut marschire.

Abstimmung.«
Für unveränderte Annahme des §. t4. 62 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 60

Alle übrigen Paragraphen werden »hne Bemerkung durch'S
Handmehr genehmigt.

Tarif als Anhang zu obigem Gesetze.

Herr Berichterstatter bemerkt, eS sei allen in der
frühern Berathung erdeblich erklärten Anträgen auch hier Folge
gegeben worden, mit Ausnahme deS Ansatzes für „jede Kontrol-
lirung eines Geschäftes und Versendung u. s. w." von Seite
deS AmtschreiberS, indem, statt der ursprünglichen By. 5, bloß
Btz 2>/2 damals beschlossen worden seien. Der Regierungörmh
nun habe dieß doch allzu wenig gefunden und schlage daher jetzt
Btz. 3 vor.

Kurz stellt den Antrag, die ursprünglichen Btz. 5 wiederum
aufzunehmen.

Gygax unterstützt dagegen den Antrag der Regierung.

Däbler, von Seftigen, frägt, ob die Versendung all-
fällig amtlich geschehen könne, denn mit Inbegriff des Porto's
wären Btz. 3 doch zu wenig.

Herr Berichterstatter erklärt, als Berichterstatter den

Ansatz der Btz. 3 unterstützen zu müssen. Was die Art und



Weise der Versendung betreffe, so solle der Amtschreiber jedenfalls

für sichere Versendung sorgen; die Postauslagen natürlich
müssen ihm vergütet werden, daö sei nicht Tarissache.

Abstimmung.
1) Für Beibehaltung deS fraglichen Ansatzes

der Btz Z Gr. Mehrheit.
2) Für den Tarif im Uebrigen Handmehr.

Herr Präsident. Vor Allem auS drängt sich uns nun-
mehr die Frage der Vertagung deS Großen Rathes auf. So
viel an mir, würde ich den Großen Rath beute vertagt haben
bis in die Mitte deS IanuarS, in Berücksichtigung der Lage
der Dinge. Allerdings wäre eS wünschenöwertb, daß noch in
der gegenwärtigen Session das Büdget Härte erledigt werden
können, und eben so auch daâ Direkrorialgesetz. Allein wenn
ich bedenke, daß wir morgen einen Festtag haben, den zweiten
Tag darauf einen Sonntag, dann wiederum Neuzabr, und daß

der Große Rath jedenfalls wenig zahlreich besucht sein würde,
so ist dieß wiederum ein großes Uebel. Wir kommen jetzt im
Büdget zu sehr wichtigen Gegenständen, wo eine möglichst
zahlreiche Versammlung nöthig, und wo eine gründliche Berathung
nöthiger ist, als eine bloße schnelle Berathung. Schon bisher
war eS ein großes Uebel, daß man viele Sachen im Dränge
der Umstände nur so durchpeitschen konnte. Da wir ein solches

Defizit haben werden, daß der Ausfall aus dem Sacke der
Bürger ersetzt werden muß, so läßt eS sich wodl sehen, waS

für Ausgaben wir fernerhin beschließen. Ich werde dann die

Freiheit nehmen, zu zeigen, daß man nicht nur im Militär
sich einschränken soll. Indessen wollte ich eö nicht über mich
nehmen, ganz einzig von mir auS über die Frage der V-r-
tagnng zu entscheiden, und daher habe ich den RegierungSrath
ersucht, darüber zu deliberiren und beute seine Antwort zu
sagen. Zch will nun den Herrn Präsidenten deS Regierungs-
rathes ersuchen, dem Großen Rathe Auskunft darüber zu
geben.

Herr Regierungspräsident. Der Herr GroßrathS-
prasident hat gestern allerdings mündlich den Wunsch gegen
mich ausgesprochen, der Regierungsrath möchte sich mit der
Frage befassen, ob der Große Rath zu vertagen sei, oder ob

er ohne Unterbrechung seine Berathungen fortsetzen solle. Der
Regierungsrath hat nun darüber folgende Ansicht: er muß
wünschen, im Interesse der Besörderung der vorberathenen Ge-
schaffe, daß der Große Rath sich nicht vertage, sondern die
Geschäfte, welche vorliegen, zu Ende berathe. In zweiter
Linie wünscht der Regierungsrath, daß die Vertagung staltfinde
biS zum 18 Januar, damit biö dahin noch weitere Geschäfte
vorbereitet werten können. ES ist allerdings richtig, waS der
Herr Großrathspräsident bemerkt hat, nämlich, daß eS unum-
gänglich nöthig ist, den übrigen Theil deS Bridgets mit der
allerangestrengtesten Umsicht zu berathen. ES ist dieß daS erste
Büdget unter der neuen Ordnung der Dinge. Früherhin wur-
den die Budgets meist in zwei einfachen Sitzungen durchgejagt.
DaS ist nicht die rechte Manier, eine solche Beratdung muß
ungeheuer oberflächlich ausfallen. Ihnen, Herr Präsident,
meine Herren, ist eS nun anheimgestellt, zu entscheiden, wie
Sie eö für gut finden.

In gold. Zch hatte im Sinne, noch Anträge zu stellen
bezüglich auf die Aarkorrektion zwischen dem Schützenfabr und
der Elfenau, wofür im Büdget Fr. 16,000 ausgesetzt sind. Zch
habe die Berichte hierfür nachgelesen und ziemlich lange mich
mit der Sache beschäftigt, und ich habe daraus gesehen, daß
diese Fr. 16.000 nicht ausreichen können, indem nach einem
Beschlusse deS Großen Rathes vom Jahre 1844 Fr. 50.000
dekretirt worden sind, um daS Werk endlich vollständig zu
machen, damit eS dem Staate abgenommen werden könne. Da
diesem Beschlusse nie Folge gegeben worden ist, und wir im
letzten Sommer große WasserSnoth gehabt haben, wodurch die
Dämme ganz, zerstört wurden, so liegt eS im Interesse deS

Staates im Allgemeinen, und nicht nur etwa der Gegend von
Belp, daß die HerstellungSarbeiten noch diesen Winter bei dem
tiefen Wasserstande vorgenommen werden, denn sonst haben

wir das nächste Jahr noch viel größeres Unglück. Auf der
rechten Seite der Aare wird gegenwärtig gearbeitet, auf der
linken hingegen

Herr Präsident. Ich muß dringend bitten, daß man
bei der Sache bleiben möchte, um welche eS sich diesen Augenblick

handelt; es könnten sonst noch 60 andere Mitglieder jedes
eine Viertelstunde lang von ihren L>edtingSarbeiten reden wollen.

Ingold. Ich wünsche bloß, daß die Sitzung fortdaure,
damit die nöthige Abhülfe getroffen werde, wie eS in den
frühern Beschlüssen liegt.

Karlen, in der Müdlematt. Zch unterstütze diese Ansicht;
eS ist um so nöthiger, als die Relation des Herrn Ingold ganz
richtig »st, und durchaus im Einklänge steht mit meiner
Reklamation von heute Morgen.

Herr Bau direktor. Am Ende des BüdgetS der Bau-
direktlvn erscheint eine Summe von Fr. 100,000, die dazu
bestimmt ist, den Armen während dieses unglücklichen Winters
Arbeit zu verschaffen. Dieses Geld könnte nicht besser
angewendet werden. Schon jetzt ist in manchen Gegenden deS

KanronS das Elend groß, und bis zum Frühling wird dasselbe
noch medr steigen; eS ist besser gethan, dem in Noth befindlichen

Volke Arbeit zu verschaffen, als ihm Almosen
auszutheilen. Allein diese Summe von Fr. 100,000 ist unzureichend;
die Begehren^ die ber-utS an mich gerichtet worden sind, erfordern

größere Opfer, und jeden Tag laufen noch neue bei mir
ein. Ehe der Große Rath auseinanvergedt, ist eS nothwendig,
daß ich noch dessen Ansichten über diesen Punkt kennen lerne,
und erfahre, welche Summen er hierfür bewilligen mag, damit
ich die Verlheilung derselben auf die nächste Sitzung vorbereiten
könne, welche auf die Mitte Januars bestimmt werden dürfte.
Ich habe daher die Ehre Ihnen vorzuschlagen, noch über diesen
Gegenstand in Berathung zu treten, so wie über einen Antrag
für Räumungsarbelten am Ausflasse der Aare auS dem Thuner-
See.

Herr Finanzdirektor. Zch spreche gegen die Ver-
tagung deS Großen Raihes. Wenn wir ihn vertagen, so lassen
wir eine Arbeit unvollendet liegen, die ein Ganzes ist, und
welche nicht getrennt behandelt werden sollte. Es liegen ferner
mehrere Gesetze zur Berathung vor, wie daS Direktorialgesetz
und dasjenige über die Besoldung der RegierungSstattdalter und
der Gerichtspräsidenten. Wenn S>e vor der Behandlung aus-
einandergehen, so entstehen daraus verschiedene Nachtheile.
Voreist können dieselben nicht mit Anfang deS JadreS in Kraft
treten, waS namentlich bel'm letztern Bruchrechnungen und
Verwirrungen in der Komprabililät zur Folge hat. DaS
Direktorialgesetz besonterS sollte auf den 1. Ienner 1847 in
Kraft treten. Ein fernerer Grund gegen die Vertagung auf
M tte IennerS liegt darin, daß eine Menge laufender
Geschäfte auf Erledigung warten, welche in diesem Falle unmöglich

wird, namentlich ist dieß bei der Finanzdirektion der Fall
u. f. w. Diese Inkonvenienz auSzumeiden, »st es nothwendig,
in der nächsten Woche mit der Großratdssiyung fortzufahren;
dann ist eS möglich, alle die vorliegenden Geschäfte zu erledigen,
und der Große Rath kann sich dann biS auf Mitte Hornung
Verlagen und dannzumal die Behandlung deS C'vilprozeßgesetz-
bûches, deS Gesetzes über die Handänderungogedühren, daS
Gesetz über die Administration des RegierungSratheS u. s. w.
behandeln.

Kurz. So gerne ich's hätte, wenn der Große Rath
auseinanderginge, so glaube ich dennoch, wir sollen fortfahren,
sonst wird man nicht fertig; ich trage daher dahin an, daß der
Große Rath nächsten Samstag, Montag, Dienstag und Mittwoch

noch Sitzung bade, ,n welcher Zeit Manches abgethan
werden kann. Am Mittwoch käme man bereits Morgens um
8 Uor zusammen und gegen Mittag würde die Sitzung vertagt;
so würden die Geschäfte erledigt, und Jeder könnte daS Neujahr
zu Hause bei den Se»nigen zubringen.

von Erlach. Ich müßte die Ansicht unterstützen, welche
von dem Herrn Direktor der Finanzen ausgesprochen worden
ist. In der Ueberzeugung, daß die Sitzung heute vertagt



werde, find viele Mitglieder bereits abgereist, andere haben
ihre Plätze auf der Post bereits bestellt, und diS Montag wäre
«S unmöglich, diese Mitglieder wieder einzuberufen. Ein
Hauptgrund, fortzufahren, ist der, daß daS Direktorialgesetz
eine Bestimmung enthält, wer gegenüber unsern Miteidgenossen
die Geschäfte deS Vorortes leiten soll. Es »st nun wichtig und
eS liegt in unserer Pflicht, unsern Miteidgenoffen gegenüber in
dieser Beziehung bestimmte Vorschriften aufzustellen, 3ch bin
auch nicht Einer von Denen, welcher gerne vier bleibt, wenn
eS nicht sein muß, aber ich finde eS am Orte, bei solchen
Anlässen persönliche Rücksichten fallen zu lassen.

Schaad. Zch dagegen muß auf Verschiebung antragen;
viele Mitglieder, namentlich aus dem Zura, find fort, und die
meisten Mitglieder vom Lande haben ihre Postkarten gelöst.
Man darf übrigens nicht vergessen, daß gegen das Neujahr
Zeder seine Geschästsrechnungen macht, und daß eS daher eine
Nothwendigkeit ist, nach Hause zu gehen.

Neu ha us. Diese Ansicht muß ich unterstützen, denn viele
Mitglieder des Großen RalheS können nicht bleiben.

Matthys. Wenn ich auf meine Privatgeschäfte Rücksicht
nehme, so muß ich auf Vertagung stimmen. Allem ich glaube,
durch die Annahme einer Großrathsstelle habe man erklärt,
man wolle die Staatsinteressm wahren, und ich glaube daher,
wir seien es unS und dem Lande schuldig, fortzufahren und
wenigstens daS Büdget und daS Direktorialgesetz zu Ende zu
berathen; das letztere hauptsächlich deßhalb, weil man in Zweifel
ziehen könnte, ob der ganze Regierungsralh die Bundesangelegen-
heiten leiten dürfe. Zch trage daher an, daß auf Montag bei
Eiden geboten werde.

Friedli. Samstag und Sonntag Sitzung zu halten, ist
nicht möglich; wir müßten daher nächsten Montag, Dienstag
und Mittwoch wieder zusammenkommen; daS gäbe ein Gestüm-
pel, bei welchem NichtS herauskäme; ich stimme daher auf
Vertagung bis nach dem Neujahr.

Zngold. Wenn die Sitzung sollte vertagt werden, so

möchte ich, daß vorher noch ein Gegenstand behandelt würde,
nämlich die AarkorrekNvn zwischen dem Schätzenfahr und der
Elfenau, für welche die Gemeinde Belp in den letzten Zähren
bei Fr. 20,000 ausgegeben und nicht mehr als Fr. 2500 bis
jetzt aus dem Rathskredit bezogen bat, obschon der Staat durch
Beschlüsse und Verordnungen verpflichtet ist, ein MehrereS zu
thun. ES kann daher dieses Unternehmen, wenn man sich

nicht großem Schaden aussetzen will (der Redner
wird hier durch stets zunehmendes Geräusch u. f. «.
unterbrochen so daß Weiteres zu verstehen unmöglich war.)

von Steiger. ES scheint mir, alle diese Gründe gegen
die Vertagung seien so gründlich und widerlegend, daß Zedermann

im Bewußtsein seiner Pflicht alle Privat- und persönliche
Rücksichten pflichtgemäß bei Seite lassen soll. Allein, Herr
Präsident, meine Herren, wenn ich einen Blick auf unsere
Bänke werfe, so sehe ich die absolute Unmöglichkeit ein,
fortzufahren, und ich hätte großes Bedenken, ve> so geringer Zahl
der Anwesenden so wichtige Gesetze zu behandeln. Dieß würde
mich bestimmen, einen Mittelweg einzuschlagen, um wenigstens
in Hinsicht deö von Herrn Stockmar gestellten Antrages der

armen Bevölkerung Beschäftigung zu verschaffen. Zch bin so frei,
darauf anzutragen, daß man den Antrag deö Herrn Stockmar
zum Beschlusse erhebe.

Herr Präsident. Als Präsident erlaube ich mir auch

ein paar Worte. Zch trage den wohlgemeinten Ansichten,
welche fortfahren wollen, vollkommen Rechnung, und eS wäre
mir solches als Präsident sehr erwünscht. Allem, wenn ich die

praktische Seite betrachte, so kann ich mir nicht vorstellen,
wie man fortfahren kann. Wenn w»r mit 90 oder 100
Mitgliedern fortfahren, was wird daS für einen Effekt machen?
Gewiß einen schlimmern, als wenn wir die Sitzungen einstellen.
Man trägt an, am Montaae wieder zusammenzukommen. Ja,
dieß ist gut für diejenigen Mitglieder, welche in der Hauptstadt
oder deren Nachbarschaft wovnea, aber und die Mitglieder,
welche in Pruntrut oder OberhaSle wohnen? Diesen ist »S

kaum möglich, die Einladung zukommen zu lassen, und ihnen
ist eS gewiß auch nicht zuzumuthen, in so kurzer Zeit ein paar
Mal hin- und herzureisen. Mir scheint eS am Beßten, den
Vorschlag deS Herrn Baudirektors anzunehmen. Auf den
4. Zenner schon wieder hier einzutreffen, ist nicht ratbsam zu
beschließen. ES würden gewiß viele Mitglieder nicht kommen
können. Zch dielt es in meiner Pflicht alS Präsident, auf die
praktischen Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Sie werden
indessen entscheiden.

Abstimmung.
1) Für sofortige Fortsetzung der Sitzungen 32 Stimmen.

Dagegen Entschied. Mehrh.
2) Für Vertagung bis 18, Zenner 1847 78 Stimmen.

Für einen andern Zeitpunkt 43 „

Es wird nun, der Dringlichkeit deS Gegenstandes wegen,
in Umfrage gesetzt der Abschnitt

v. Außerordentliche Ausgaben.
11. Für öffentliche Arbeiten zur Beschäftigung von

Armen u. s. w.

Herr Baudirektor. Der Regierungsrath verlangt von
Zhnen, Herr Präsident, meine Herren, eine Summe von
Fr. 100,000 für Arbeiten, die im Interesse der Armen
vorgenommen werden sollen. Diese Maßregel »st eine we»se, und
aus solche Art geht man in wohladministrirten Staaten zu
Werke. Allein ich habe bereits die Evre gehabt, Ihnen zu
bemerken, daß diese Summe zu schwach ist; ich halte dafür,
daß man sie wenigstens verdoppeln sollte. Wenn man eine
Straßenkorrektion unternimmt, so muß man sie vollenden,
wenn man nicht darauf gefaßt sein will, die ganze Frucht der
begonnenen Arbeit zu verlieren, und um allen Theilen deS

KantonS zu Hülfe zu kommen, die dessen bedürfen, wird eS

sich um etwa zwanzig Unternehmungen dieser Art handeln, für
welche die Summe von Fr. 100,000 um so weniger hinreichen
wird, alS mindestens ein Viertel derselben für die Landentschädi»

gungen wird verwendet werden müssen. Es würden also nur
ungefähr Fr. 75,000 übrig bleiben, von denen noch ein anderer
Theil für den Ankauf von Werkzeugen ausgegeben weiden muß.
Der Große Rath wird nicht bloß eine halbe Maßregel ergreifen
und die Regierung in die Nothwendigkeit versetzen wollen,
solchen Gegenden ihre Beihülfe versagen zu müssen, welche der-
selben am dringendsten bedürfen. Ohne Zweifel wird hierdurch
daS Defizit noch vergrößert; allein die Umstände sind ungewödn-
l»ch und schwierig, und überdicß ist durch den Verfassunqsrath
das Destüt vorausgesehen, und durch das Volk zum Voraus
mit der Verfassung angenommen worden. Nicht die gegenwärtige

Regierung hat dasselbe herbeigeführt. — Zch habe die

Ehre Ihnen anzutragen, den Kredit, der für Arbeiten bestimmt
ist, vermittelst welchen den Armen Beschäftigung gegeben werden

soll, auf Fr. 200,000 zu erhöhen.

Herr Finanzdirektor. In Behandlung liegt: v
Außerordentliche Ausgaben. II. „ Für öffentliche Arbeiten zur Beschästi-

„ gung von Armen und zu außerordentlichen Unterstützungen mit
„ Rücksicht auf die eingetretene Theuerung zu verwenden, nach

„ Beschlüssen welche der Regierungsralh bei dem Großen Rathe

„zu b antragen hat, so fern sie seine Kompetenz überschreiten,
„Fr. 100.000." Herr Regierungsralh Stockmar will Fr 200.000.
Nun glaube ich, wenn man die Sache so aufsaßt, so frägt eS

sich : will man Fr. 100,000 oder Fr 200.00>> geben? Zch
glaube, man soll nicht mehr alS die ursprünglich vorgeschlagene
Summe annehmen. Vorerst mache ich aufmerksam, daß über
dieses aus 40 außerordentliche Straßenarbeiten bereits im Gange
sind, durch welche der arbeitenden Klasse auf eine außerordent-
liche Weise geholfen wird. AlS einziges Beispiel führe ich die

Enge-Straße an, an welcher gegenwärtig bei 400 Arbeiter be-

schäftigt sind. Die hier vorgeschlagenen Fr. 100 000 sind nur
bloß für solche Gegenden zu verwenden, wo gegenwärtig keine

Arbeiten vorgenommen werben. Dieß genügt meiner Ansicht
nach für die gegenwärtigen Bedürfnisse, so weit der Staat im
Falle ist denselben nachzukommen, vollkommen. So wird von



diesen Fr. 100,000 für Bern und Umgegend nichts verwendet,
ebenso nichts für Bären, DelSberg, Neuenstadt u, s. w Zn
allen diesen Gegenden stnd berettS Arbetten ergangen. Zch muß
Sie aufmerksam machen, daß mit der Erhöhung deS Kredites
um Fr. 100.000, der Büdgetausfall ebenfalls um Fr. 100,000
zunimmt. Für jetzt möchte ich nicht weiter gehen. Genügt
dann späterhin diese Summe nicht, so kann man immerhin
einen Kredit nachfordern.

Karlen in der Mühlematt. Dieser Vorschlag ist geeignet,
Einen zu erschrecken. Mir scheint eS, man solle zuerst
beschließen, waö für Arbeiten man machen wolle, und erst nachher

die Summen bestimmen, welche dafür verwendet werden
sollen.

Friedli. Zch muß mich dem Antrage deS Herrn Stock-
mar anschließen. Geholfen muß nun einmal werden, und
Fr. 100,000 reichen nicht auS. Vom Herrn Finanzdirektor ist
richtig bemerkt worden, daß früderhin nicht so viel ausgegeben
worden sei. DaS ist richtig; aber dessen ungeachtet ist es

nothwendig, daß der Staat in dieser außerordentlichen Zeit auch

auf außerordentliche Weise helfe. Zn unserer Gemeinde haben
wir bereits 500 Personen, welche nichts mehr zu essen haben,
und 500 andere, wo die Weiber durch Spinnen sich eini-
gen Verdienst zu verschaffen suchen u s. w. An andern Orten
wird es nicht besser gehen als bei uns, und die Noth wird erst
nach dem Neujahr recht ansangen, wenn das Dreschen vorüber
ist. Zch stimme zu Fr. 200,000.

Zybach unterstützt den Antrag deS Herrn Stockmar. Der
Antrag deS Herrn Karlen wäre freilich rationeller. Da aber
der Große Rath sich bis auf den 18. Zenner vertagt hat, so ist
dazu nicht Zeit. Zch will Sie nicht mit Schilderungen aus dem
Oberlande aufhalten, aber das darf ich behaupten, daß die Noth
bei unS auf das Höchste gestiegen ist. Ohnedieß ist das Oöer-
land von der Natur stiefmütterlich behandelt, und dazu kömmt
noch in diesem Zahre das Fehlschlagen der Erdäpfel u. s. w.
Man muß daher Verdienst verschaffen, damit die Leute nicht
Hungers sterben. Zn unserer Gegend ist bereits ein Plan
aufgenommen über eine Straßenkorrektion, und die Arbeit könnte
an die Hand genommen werden, wenn man aber damit bis zum
18. Zenner warten will, so dauert dieß zu lang.

Karlen in der Mühlematt. Deßhalb find bereits
Fr. 100,000 im Büdget aufgenommen; aber diese können nicht
verwendet werden, ede und bevor die einzelnen Arbeiten vom
Großen Rathe beschlossen sind.

Weingart. Wenn ich mir den Zweck deS Staates vor
Augen stelle und die gegenwärtige Noth zu Gemüthe fasse, so

muß ich finden, daß Fr. 100,000 so viel beißt, als wenn ein
nasser Bettler in die Hölle käme. Was ist ein Staat, wenn er
nicht auf Moral beruht? Er ist ein wahreö ChaoS, und wie
wollen die Leute moralisch sein, wenn sie nichts zu beißen haben?
Man muß ihnen Beschäftigung geben, sonst wird die ganze
Masse demoralisirt; verhüten wir, daß sich die Masse in Be-
wegung setzt, sonst würden wir sehen, wohin das fädrt. Die
beste Unterstützung ist Arbeit, und der Staat bat die solidarische
Pflicht, für Arbeit zu sorgen. Warum können die Gemeinden
an den äußersten Grenzen ganz ruhig schlafen? Weil sie wissen,
daß alle andern Gemeinden im ganzen Kantone mit Gut und
Blut einstehen, wenn diese Rude gestört werden sollte, und eben
so soll es geschehen in Zeiten der Noth. Diejenigen, welche in
ordentlichen Zeiten den Staatsschatz genossen haben, sollen
bedenken, daß die gegenwärtige Zeit eine außerordentliche ist, und
daß außerordentliche Zeiten auch außerordentliche Mittel erfor-
dern, deßhalb sind Fr. 200,000 nicht zu viel. Zch möchte Sie
warnen, um Geld zu markten und Haarspalterei zu treiben.
Bedenken wir, daß das Mißratden der Kartoffeln ein schweres
Ereigniß ist. Wir sollen vor dem Defizit nicht erschrecken Man
wußte ja zum Voraus bei Annahme der Verfassung, daß es
»inen Ausfall geben werde, und baß diejenigen, welche bis dahin
nicht bezahlt haben, in Zukunft mitdezahlen müssen. Zch stimme
zum Antrage deS Herrn Stockmar.

Znqold. Man hat mich vorhin nicht reden lassen wollen,
wahrscheinlich nur deßhalb, weil man der Aarkorrektivn nicht
hold ist, oder weil man glaubte, ich rede nur im Interesse mei-
ner Gegend. Jeder redet für seine Gegend, und daS Nämliche
wird mir wohl auch erlaubt sein.

Herr Präsident. Ja wohl! so lange die nothwendige
Anzahl Mitglieder da ist, will ich dem Herrn Zngold daS Wort
gestatten.

Herr Baudirektor. Zn Betreff der Eindämmungsarbeiten

an der Aare, zwischen dem Scdützenfabr und Eifenau,
kann ich sagen, daß in diesem Augenblicke mehr als 200 Arbeiter

dabei beschäftigt sind. Der Kredit wird am Ende dieses

Monats erschöpft sein; der Devis zu Vollendung dieses
Unternehmens beläuft sich auf 45,000 Franken. Der Bericht und
Antrag ist dem Regierungsrathe vorgelegt worden; derselbe
wird jedoch während dieser Sitzung nicht mehr bieder gebracht
werden können, allein dessen ungeachtet werden die Arbeiten
nicht unterbrochen werden, denn alsogleich nach dem 1. Januar
werde ich vom RegierungSrathe einen Kredit von 5000 Fr.
innert der Schranken seiner Kompetenz verlangen, um dieselben
fortsetzen zu können Zn Betreff der Räumung der Aare beim
Ausflusse aus dem Thunersee, so betrachte ich dieselbe nur als
ein Palliativ; eine Korrektion des Flußbettes wäre die einzige
wirksame Maßregel. Da jedoch die dortigen Uferbewobner die

Räumung für nothwendig erachten, um Ueberschwemmungen zu
verhüten, bis die Korrektion vollführt werden kann, so unterstütze
ich daS Kreditbegehre für diesen Gegenstand.

Wirth. Zch muß den Antrag deS Herrn Stockmar unter-
stützen, denn gewiß ist es nöthig, daß so viel als möglich Arbeit
verichafft werde. Wenn auch dadurch daS Defizit erhöht wird,
so muß man immer bedenken, daß wir außerordentliche Zeiten
haben, und solche nicht so oft wiederkehren. Jeder von unS ist
gewiß bereit, daS Seinige daran beizutragen.

Scherz stimmt zum Antrage des Herrn Stockmar,
und weiSt auf die Spiezwyler-Mühlenenstraße hin, wo die
Vorarbeiten schon längst fertig seien, und der Regierungs-
rarh, ungeachtet ergangencr Mahnung, noch nicht Bericht
erstattet habe.

Zngold giebt sich mit der von Herrn Regierungsrath
Stockmar ertheilten Auskunft zufrieden und weist zu gleicher
Zeit auf dasjenige hin, was die Gemeinde Belp bei der Aar-
korrekt'vn bereits gethan hat und zu thun schuldig gewesen
wäre. Namentlich führt er an, daß die Gemeinde Belp bereits
über Fr. 20,000 fär Schwellenwerke verwendet, als Beisteuer
dagegen bis jetzt nur Fr. 2500 erdalten habe, während doch
der Staat verpflichtet sei, infolge mehrerer Beschlüsse deS

Großen RatheS das ganze Unternehmen in eigenen Kosten zu
Ende zu führen. Es liege dieß auch im Interesse des RegierungS-
ratdes, indem er dann die Schwellenwerte übergeben könne und
so auS den Kosten käme.

Karlen in der Mühlematt macht auf die Ueberschwemmungen

aufmerksam, welche infolge der unvollkommenen Schleu-
ftnwer ke in Thun und der nicht zu Ende geführten Aarausgrabung
daselbst die Uferbewohner deS ThunerseeS alljährlich heimsuche.
ES fti nothwendig, daß diese Leute in Zukunft gegen ähnliche
Ueberschwemmungen gesichert werden Zn der Erkennung eines
Kredites liegt noch keine Garantie, daß die Arbeiten können
begonnen werden. Wenn nicht in dieser Beziehung Hand anS
Werk gelegt werde, so werde dieß nachtheilige Folgen baden,
namentlich deßhalb, weil derartige Wasserarbeiten bei niedrigem
Wosserstande gemacht werden müssen. Man sagte, die Korrektion
müsse nach einem Plane gemacht und dieser in einer Reibe von
Zabren ausgeführt werden. Dieß gehe aber nicht an, sondern
eS müsse sogleich geholfen werden, sonst könnte es böie Folgen
haben. Der Redner trägt dabin an, daß die Korrektion der
Aare beim Auslauf aus dem Thunersee zum Beschlusse möchte
erhoben werden.



Herr Präsident bemerkt, daß eS fich jetzt nicht um
spezielle Bauarbeiten handeln könne.

Scherz. Wenn wir auch jetzt Fr. 200,000 erkennen, so

ist damit nichts gewonnen, indem der Große Rath immerhin
noch vorder daüber entscheiden muß, welche Arbeiten aus diesen
Fr. 200,000 bestritten werden sollen. Daß die Noth groß ist>
ist richtig, aber möglicher Weise kann sie das nächste Jahr
wieder groß werden, und dann muß man Etwas behutsam zu
Werke gehen, und da muß die Regierung ihr Augenmerk auf
Einführung von Industriezweigen und überhaupt aus andere
Gegenstände richten, als nur auf Straßenbau. Heute können
wir nun die Arbeiten nicht alle erkennen, welche diesen Winter
in Angriff genommen werden sollen, und deßhalb glaube »ch,
man ihäte am Beßten, einstweilen den Ansatz bleiben zu lassen,
welcher im Büdget steht. Späterhin kann man immer einen
Nachkredit erkennen, wenn sich ein solcher als nothwendig
erzeigt.

vr. Schneider, RegierungSrath. Nur ein paar Worte.
Es können hier keine speziellen Anträge behandelt werden,
sondern es kann sich im Allgemeinen bloß darum handeln,
welche Summe ungefähr nächstes Frühjahr für außerordentliche
Arbeiten verwendet werden soll. Der Baudirektor muß diese
Summe zum Voraus kennen, damit er seine Eintheilung dar-
nach einrichten kann. Wenn Sie nun Fr. 100.000 bewilligen,
so wird die Folge die sein, daß nur Fr. 75,000 für eigentliche
Arbeiten verwendet werden können, weil circa 25,000 für
Landentschädigungen verausgabt werden müßten. Der Herr Bau-
direkror findet nun, daß nur dann eine ordentliche ArbeitSver-
tdeilung möglich sei, wenn Fr. 200,000 in'S Düdget aufgenommen

werden, und deßhalb stimme ich zum Antrage des Herrn
Regierungsraths Stockmar.

von Tillier.. Ich will keiner Lokalität daS Wort
reden, sondern allein dem Ganzen. Was wünschen wir?
daß zweckmäßige Arbeiten an die Hand genommen und
dadurch die ärmere Klasse von Leuten unterstützt werde. Die
Noth ist nun wirklich groß, und eS ist nothwendig, daß Etwas
geschieht; wir müssen aber dabei auch das Finanzielle im Auge
behalten, und da finde ich, daß das Büdget nicht eingerichtet
ist, wie es eingerichtet sein sollte, weßoald ich der Meinung
bin, jman solle das Büdget zurückschicken und dasselbe um-
arbeiten. Wie ist das Büdget der Baudirektion? Es ist gleich
abgefaßt, wie die BüdgetS früherer Jahre; man hat nämlich
nichts Anderes gemacht, alS die Kreditrestanzen bereits erkannter

Arbeiten aufgenommen. Ist dieses nun die richtige Art?
Ich glaube es nicht, sondern nur dann ist ein Büdget richtig,
wenn man sich die Mühe nimmt, alle daherigen Summen
darein aufzunehmen, welche wahrscheinlicher Weise im Laufe
des nächsten IahreS verwendet werden. ES ist bequem, die

Büdget so zu machen, wie es bisher der Fall war; eS giebt
dieß für die Bau- und Finanzdirektion weniger zu thun; es ist
aber ein solches Verfahren unrichtig und unpraktisch. Wenn
ich mich nun frage, ob daS Büdget den beiden Zwecken, nämlich

dem allgemeinen Znteresie deS Landes und der Unterstützung
der Armen, entspricht, so antworte ich mit Nein. Im
allgemeinen Interesse liegt es, die Straßen erster Klasse, wie die

Zürich-, Freiburg-, Basel-Straße u. s. w. zu korrigiren.
Dieß ist aber nicht in dem Maße der Fall, wie eS geschehen

sollte. Der andere Zweck ist die Unterstützung der Armen, und
auch da finde ich nicht, daß man den richtigen Weg emgeschla-

gen habe, indem gerade diejenigen Gegenden, wo die Armuth
am größten ist, wie Schwazenburg u. s. w., am wenigsten
berücksichtigt sind. Ich frage auch ferner, ob es einzig der
Staatskasse obliegt, hier zu helfen, oder ob nicht eben so sehr
die Gemeinden sich dabei detdeiligen sollen. Dieser Umstand ist
auch zu berücksichtigen, und aus diesem Grunde sollte daS

Büdget zur Umarbeitung zurückgesandt werden.

Herr Baudirektor. Die Bemerkungen, die über die
Abfassung des Büdgets der Baudirektion gemacht worden sind,
sind richtig; man ist den Irrthümern der frühern Administration

gefolgt, jedoch bereits mit einer Verbesserung, denn die

frühern BüdgetS enthalten die bis zum August ausgegebenen
Kredite, und daS vorliegende diejenigen b»S zum November.

Der Herr Finanzdirektor hat Ihnen mit Recht gesagt, daß das
Büdget für 1847 nur «in UebergangSbüdget sein könne, und
daß dasjenige für 1848 ein Normaldüdget sein werde. Allein
da dasjenige deS Bauwesens erst in der folgenden Sitzung
berathen werden wird, so kann ich dasselbe bis dortbin umgestalten

und Ihnen ein anderes vorlegen, in welchem nur jene
Summen erscheinen werden, welche wirklich im Jahr 1847
ausgegeben werden sollen. Man findet, daß für die Baudirektion

sedr bedeutende Summen ausgesetzt seien, und daß
dieselben für alle Bedürfnisse der Armen hinreichen sollten. Auf
diese Bemerkungen muß ich erwiedern, daß diese Summen in
frühern Jahren beschlossen worden sind, und daß der Mehrtheil
der Arbeiten, welche infolge dieser Beschlüsse ausgeführt werden,

bloß in einigen Gegenden angehäuft sind, während andere
sehr arme Gegenden derselben beinahe gänzlich beraubt sind.
So nehmen die Tiefenaubrücke und die damit zusammenhängenden
Slraßen nahezu Fr. 300,000 in Anspruch; und für daS Oberland

und Schwarzenburg ist wenig im Büdget. Die in
Ausführung begriffenen Arbeiten können indessen nicht unterbrochen
werden, man muß sie fortsetzen und da, wo der Unterhalt der
Armen eS erfordert, andere anordnen. UebrigenS werde ich die
nöthigen Vorbereitungen während der Vertagung des Großen
Rathes treffen, damit die Arbeiten unmittelbar nach den
Beschlüssen, die in der nächsten Sitzung werden gefaßt werden,
begonnen werden können.

von Steiger. Ich gehöre nicht zu denjenigen, welche
eS gerne sehen, wenn der Ausfall so hoch als möglich ist, aber
ich lebe in der Ueberzeugung, daß die außerordentlichen
Zeitumstände auch außerordentliche Mittel erfordern. Nach meiner
Ansicht ist die Zeit so, daß eS sowohl für den einzelnen
Partikularen, als auch für den Staat eine allgemeine Christenpflicht
ist, den Armen in ihrer Noth zu helfen. Wenn ich auf der
einen Seite sehe, welche Masse von Baubegehren der Baudirektion
zugesandt worden sind, und mit welcher Sehnsucht man auf
deren Entsprechung wartet, so muß ich auf der andern Seite
finden, daß wahrscheinlich mit Fr. 100,000 wenig zu machen
ist. Dieß bestimmt mich, für Fr. 200,000 zu stimmen.

Mattbys. Ich möchte vor der Hand es bei Fr. 100,000
bewenden lassen, und im übrigen die fernern Anträge deö Re-
gierungsrathes erwarten, aus welchen sich dann ergeben wird,
ob solche genügen oder nicht.

Herr Finanzdirektvr. Ich könnte unmöglich zu der
beantragten Erhöhung stimmen. Schon deswegen nicht, weil
kaum mehr 80 Mitglieder anwesend sind Im RegierungSrath
war man übrigens einig für Fr 100,000, jetzt mit einem Mal
Fr. 200,000 zu beantragen, scheint mir em etwas tumultuarischeS
Verfahren. Wir müssen bedenken, daß eâ fich gegenwärtig
darum band'lt, ob man daS Defizit im Büdget von Fr. 500,000
auf Fr. 080,000 erhöhe. Einen so wichtigen Beschluß mit nur
80 anwesenden Mitgliedern zu fassen, daS, meine Herren,
könnte ich nicht unterstützen. Eine Bemerkung sehe ich mich
veranlaßt, Herrn Weingart zu machen. Bei allen Anlässen,
wo eS sich darum bandelte, dir Büdgetansätze zu erhöhen, hat
Herr W'engart auch für Erhöhung gestimmt. Ich wollte,
Herr Weingart müßte die Mittel zur Hand schaffen, um den

Ausfall zu decken. Freilich, wenn alle Bürger so wären, wie
Herr Weingart, wenn sie dessen patriotische Gesinnungen
hätten und seine Aufopferungsfähigkeit, so wäre die Sache ein
Leichtes und man könnte größere Ausgaben bewilligen. Dem
ist aber nicht also, und somit müssen nur darauf sehen, den

Ausfall so gering als möglich zu machen, weßhalb ich für
Fr. 100,000 stimme. Dem Antrag, daS Büdget zurückzusenden,
kann ich einfach auS dem Grunde nicht beistimmen, weil es

nicht möglich ist, für jetzt ein anderes System anzunehmen.
Die Ansicht des Herrn Präsidenten des Großen Rathes ist die

richtige; aber eS fällt mir auf, daß, obscdon er früherbin Prä-
sident d-S DaudepartementS war, dieses stets auf gleiche Weise
seine BüdgetS zu entwerfen pflegte.

Herr Präsident. Zch nehme Herrn Regierungsrath
Schneider zum Zeugen, ob ich nicht seiner Zeit dahin zu wirken



suchte, daß das Büdget rationneller abgefaßt werde; daß eS

nicht gelungen ist, ist nicht meine Schuld.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz von Fr. 100,000 34 Stimmen.

Für den Ansatz von Fr. 200,000 49 „
2) Für Zurücksendung des BüdgetS der

Daudirektion, um die verschiedenen
Landesgegenden ju berücksichtigen große Mehrheit.

Herr Finanzdirektor. Ich muß fragen, wie diese

Zurücksendung zu verstehen ist, ich glaube bloß in dem Sinne,
wie eS Herr Regierungsrath Stockmar beantragt hat.

Herr Baudirektor. Dieser Antrag kann ohne den
mindesten Uebelstand angenommen werden; das Büdget ist im
November abgefaßt worden, und seit jenem Zeitpunkte sind
medrere Kredite, die in demselben erscheinen, zum Tveil. oder
gänzlich ausgegeben worden, so daß nunmehr ziemlich be-

trâcdtliche Veränderungen in demselben vorgenommen werden
können.

Vortrog der Direktion des Innern, betreffend eine
Kreditbewilligung für die Wasserbeschädigten von
Fr. l5,!50.

Der Antrag gebt dabin, die eingelangte Bettagssteuer,
welche Fr. 15,150 betragen, in der Weise zu vertheilen, daß
denjeriiqen dritter Klasse 19 Prozent, und diejenigen vierter
Klasse 25 Prozent deö auSgemittelten Schadens zurückvergütet
werden.

Dem Antrag wird durch'S Handmehr beigepflichtet.

Der Herr Präsident giebt Kenntniß von einer Zuschrift
des Herrn Z. G. König, worin er die Annahme der Wahl
zum Gerichtspräsidenten von Biel erklärt.

DaS Protokoll wird am Ende der Sitzung verlesen und
ohne Bemerkung durch'S Handmehr genehmigt.

(Schluß der Sitzung gegen 12 Uhr.)

Berichtigungen.
Herr Redaktor!

Anmit ersuche Sie, den Schluß meines in Nr. 57,
Seite 3 der Großratbsverhandlungen nicht ganz richtig enthaltenen

VortrageS aus folgende Weise zu berichtigen; ich drückte
mich ungefähr also aus:

„Oder soll daS Vorschlagsrecht deS Volkes eine bloße
„Illusion sein und nur deßwegen in der Versassung stehn —
„um dem Volk den Gpkck durch den Mund zu ziehn? — Man
„könnte versucht sein eS zu glauben, wenn man bedenkt, wie
„bei den bisherigen Wabien der Reqierungsstatthalter und Ge-
„richtspräsidenten zum Tveil verfahren ward; — ich will eS

„jedoch um deßwillen noch nicht glauben, sondern lieber den

„Mantel der Vergessenheil über das Geschehene werten, —
„und hoffen, man werde es in Zukunft besser machen."

F. v. Steiger, Großcath.

In einem in der nämlichen Nummer, Seite 5 und 6,
enthaltenen Votum deS Herrn v Steiger bat sich ein
sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen, indem es heißt:
„Daß das Unternehmen (nämlich die Errichtung eineS Denkmals

für den Helden von Laup n) auch von uns untersagt
werden soll u. s. w ", während es heißen muß: „unterstützt
werden soll u. s. w."

Die Redaktion.
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